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Vorerinnerung.

dritten Band meines Handbuchs Übergebe ich 
dem Publikum mit einer gewissen Schüchternheit. 
Die Aufgabe, mit deren Lösung sich der größte Theil 
beschäftiget, betrifft die angemessene Vertheilung der 
Von einem Volke durch seine Betriebsamkeit gewonnenen 
Gütermasse zwischen den einzelnen betriebsamen Volks- 
gliedern und ihrer Regierung. Ist es schon schwer, 
die Regeln für den Gang der Wechselwirkung zwi
schen der Produktion und der Consumtion überhaupt 
zu zeichnen, so ist dieses doppelt der Fall bei der Be
stimmung des Verhältnisses der öffentlichen Consum-
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tion zu den auf Gütererwerb, Besitz und Gebrauch 
gerichteten StrebUngen der Abgabepflichtigen. Theils 
lassen sich hier die Regeln, welche den Gang und die 
Folgen der Wechselwirkung zwischen der Consumtion 
überhaupt und der Produktion bestimmen, nur mit 
der größten Vorsicht gebrauchen, — denn ganz an
ders wirkt eine Möglichst freigebige Privatconsumtion 
auf den allgemeinen Wohlstand, und ganz anders 
wieder eine zu weit getriebene öffentliche Consum
tion; — theils hat man gerade hier am meisten mit 
tief eingewurzelten Vorurtheilen und hieraus hervor
gegangenen Verirrungen aller Art zu kämpfen; und 
was die Hauptsache ist, die Anwendung meiner 
Grundidee, daß der menschliche Wohlstand und das 
Fortschreitett desselben zum Reichthums nicht sowohl 
vom Geldpreise unserer Erzeugnisse, sondern von 
diesen Erzeugnissen selbst, ihrer Masse und ihrem 
Werthe abhängig sey, hat wegen der ganz eigen
thümlichen Gestaltung des Ahgabenwesens in allen 
civilisirten Staaten seine große Schwierigkeit. Und 
doch kann die öffentliche Consumtion, eben so wie 
die Privatconsumtion, nur an jene Grundidee ge
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knüpft/ und nur auf sie gebauet werden, wenn das 
öffentliche Abgabenwesen auf eine nur einiger Maßen 
haltbare Grundlage zurückgeführt werden soll. — 
Wie dieses möglich sey, habe ich besonders bei der 
Lehre von der Besteuerung des Grund- und Boden
besitzes, und der eigentlich productiven Gewerbe, zu 
zeigen gesucht; und vorzüglich diesen Punkt empfehle 
ich der aufmerksamen Prüfung meiner Leser. Daß 
ich mich nächstdem bei der Darstellung der hier ent
wickelten finanzwirthschaftlichen Grundsätze für ein di, 
rectes Besteuerungssystem erklärt habe, davon liegt 
der Grund zwar weniger in dem Wesen der ange- 
deuteten Grundidee; doch da ich bei allen meinen 
Betrachtungen über die Consumtion immer darauf 
ausgehen mußte, diese unter allen Verhältnissen-vor 
jeder nachtheiligen Einwirkung auf den regelmäßigen 
Fortgang unserer Betriebsamkeit zu bewahren, so- 
konnte ich mich auch hier zu keinen andern Ideen 
bekennen, als zu den vorgetragenen; wie ich denn 
überhaupt bei allen meinen Erörterungen zunächst 
weniger das berücksichtiget habe, gerade den leichte
sten und kürzesten Weg für die Befriedigung der
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Bedürfnisse der öffentlichen Kassen zu zeichnen, als 
das, den haltbarsten auszumitteln; — denn nur die
ser ist es, bei dessen Gebrauche die öffentliche Con- 
sumtion ihren Bedingungen am richtigsten genügen, 
und vor Mißgriffen und nachtheiligen Einwirkungen 
auf den regelmäßigen Fortgang der Völker und der 
Entwickelung un^ Ausbildung ihres Wohlstandes am 
sichersten bewahrt werden kann.

Coburg den 24. August 1822.

Der Verfasser.
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Angewandte Staatslehre.

Dritter Abschnitt.

Von dem Einflüsse des bürgerlichen We
sens auf die Consumtion der Güten

Dritte Abtheilung.

Von dem Einflüsse des bürgerlichen We
sens auf die wirkliche Consumtion.





Erstes Hauptstück.

Allgemeine Betrachtungen über den Einfluß 
des bürgerlichen Wesens auf die 

wirkliche Consumtion.

h. 118.
2)isher habe ich zu zeigen gesucht, wie der Mensch, 

liche Verkehr im bürgerlichen Leben und durch die man, 
nigfachen Gestaltungen, welche er hier durch Manier, 
lei Instituttonen unsers Staatenwesens erhalten hat, 
dre von der Betriebsamkeit des bürgerlich vereinten 
Menschen geschaffene Gütermasse bis zu ihrem End, 
Punkte und zu ihrer letzten Bestimmung, dem wirklt, 
chen Ge, und Verbrauche für menschliche 
Zwecke, hinfördert, und auf welche Weise, und 
nach welchen Gesetzen sich die von Allen theils geschaf
fene, theils der Natur abgewonnene/ zum Ve-kehr 
bestimmte, und hier umlaufende, allgemeine Gürer, 
masse unter Alle zu Vortheilen strebt. — Jetzt liegt 
wir noch ob, den Gang zu untersuchen, den die,er 
wirkliche Ge, und Verbrauch in der bürgerlichen Gesell, 
schafft nehmen kann, um den Menschen zur Erreichung 
der Zwecke hinzuführen, welche der.elbe bet allen sei, 
nen Strebungen jjn Reiche der Güterwelt zu erlangen 
Wünscht.

A L
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Eine Hauptbemerkung muß ich, an die Spitze der 
jetzt beginnenden Betrachtungen stellen, — die, daß 
auch der bürgerlich vereinte Mensch, eben so wie der 
aufferbürgerliche, die Gülermasse, welche er sich durch 
A'me Betriebsamkeit geschaffen hat, für seine Zwecke 
stets möglichst unverkürzt, und möglichst unbeschrankt 
verwenden zu können wünscht, und daß, wie ich früher 
bemerkt habe die Gewähr dieses möglichst unver
kürzten und unbeschränkten Genusses, der Hauptpunkt 
ist, auf welchen alle staatswirthschaftliche Gesetzgebung 
und alle auf Förderung des Wohlstands und Reich
thums der Völker abzweckende Institutionen des bür
gerlichen Wesens zuletzt hinzwecken müssen. — So 
sehr der bürgerlich vereinte Mensch bey dem Gange 
seiner auf Gülerhervorbringung gerichteten Betrieb
samkeit, und bei der Dertheilung der hierdurch geschaf
fenen Gütermasse, mittelst des Verkehrs, seine Will, 
kühr und Autonomie gewahrt und aufrecht erhalten zu 
sehen wünscht; eben so sehr, und, ich möchte sagen, 
noch in einem erhöhekeren Grade, fordert er die Gewähr 
dieser Willkühr sind Autonomie bei dem Ge, und Ver
brauche seines erworbenen Besitzthums. Alle Gesetze 
und Institutionen des bürgerlichen Lebens, in so fern 
sie den wirklichen Ge- und Verbrauch der von der 
menschlichen Betriebsamkeit geschaffenen, oder der Na
tur abgewonnenen, Gütermasse regeln und leiten sollen, 
können darum im Allgemeinen keinen andern Strebe
punkt haben, als nur den, in dieser Gestaltung des 
menschlichen Lebens dem menschlichen Eigennütze, und 
der Selbstbestimmung des Menschen über die Verwen
dung seiner erworbenen Gütermasse für die individuellen 
Zwecke jedes Einzelnen, eine Richtung zu geben, wie 
sie die von dem Staatenwesen aus der Idee ins wirt
liche Leben einzuführenden Gesetze des Rechts und der

*) Bd. H. Z. 1V2. S. 1SL.
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Ethik fordern; damit der bürgerliche vereinte Mensch 
auf diese Weise davor bewahrt werde/ daß er nicht 
durch seinen eigenwilligen Güter Ge- und Verbrauch 
ausser Stand kommen möge, die Pflichten zu erfüllen, 
welche aus seinem Leben in der bürgerlichen Gesell
schaft für ihn hervorgehen.

In dieser letztern Beziehung aber erscheint es 
unerläßlich nothwendig zu seyn, den Ge,und Ver
brauch, den der bürgerlich vereinte Mensch von seiner 
auf irgend eine Weise erworbenen Gütermasse machen 
mag, und diese Gütermasse selbst, von einem doppel
ten Gesichtspunkte aus zu betrachten. Der 
Mensch kann bei dem Ger und Verbrauche betrachtet 
werden, einmal wie er dabey zunächst nur für 
sich und seine Privatzwecke zu sorgen hat; und dann 
Wieder, wie es dabey auch die Erhaltung, den Fort
gang und die Ausbildung des öffentlichen Lebens be
zweckt; und eben so kann die oben angedeutete Güter- 
mässe angesehen werden, einestheils als Fonds für 
das Privatleben des Menschen, und andern theils 
wieder als die Duelle, aus welcher die bürgerliche 
Gesellschaft die Mittel zur Befriedigung ihrer öffent
lichen Bedürfnisse schöpft. Denn in der Natur der 
Sache liegt es, die Vortheile, welche der Mensch für 
sich und seine im bürgerlichen Leben zu erstrebenden 
Zwecke überhaupt, und für-den regelmäßigen Fortgang 
seiner Betriebsamkeit insbesondere, vom Staate Hof, 
sen, erwarten, und fordern kann, kann er nie anders 
hoffen) erwarten, und fordern, als unter ^Vor
aussetzung, daß er den Staat und seine Ma.7chaber 
durch Leistungen mancherlei Art in den Stand setze, 
jenen Hoffnungen, Erwartungen und Forderungen 
Genüge zu leisten. Und nothwendig ist es darum, daß 
der Ge - und Verbrauch der von den Einzelnen im 
Staate erworbenen Gütermassen, und deren Verwendung 
für die individuellen Zwecke ihrer Erwerber, im bürger
lichen Leben bis auf diesen Punkt beschränkt werde.
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So wie baS bürgerliche Wesen von allen seinen 
Ungehörigen und Gliedern, überhaupt die Aufopferung 
ihrer Freiheitsrechle fordert, damit die allgemeine 
Freiheit desto mehr gesichert und gefördert werden 
möae, eben so fordert es auch eine solche Aufopferung 
rücksichtlich ihrer Freiheit im Gesund Verbrauche oder 
im Genusse ihrer, der Staatswirthschaftslehre anqe, 
hörigen Gütermasse für den vom bürgerlichen Wesen 
der menschlichen Betriebsamkeit dort gewährten Schutz. 
Und gewissermaßen laßt sich der Ge- und Verbrauch 
unserer Güter im bürgerlichen Leben für unsre Privat
zwecke erst unter der Bedingung rechtlich und ethisch 
begründet denken, wenn wir für öffentliche Zwecke 
den dazu nöthigen Betrag von unsern Erwerbungen 
abgegeben haben.

Darum aber laßt sich die Lehre von der wirk
lichen Consumtion nicht wohl anders behandeln, 
als mittelst einer sorgfältigen Trennung der angedeute
ten beyden Gesichtspunkte. Alles, was der Mensch 
im bürgerlichen Leben durch Uebung seiner Betriebsam
keit von Gütern aller Art hervorbringt, oder der Na
tur abgewinnt, erscheint hier in zwei Theile 
geschieden. Der Eine gehört dem Privatleben 
des bürgerlich vereinten Menschen n), der Andere

*) Dieser Theil zerfällt übrigen- wieder in zwei Abthei
lungen, Zuerst werden darau- erhalten die an der 

duktion und dem Verkehr unmittelbar selbst theilnehmen» 
den Volk-glieder; und dann zieht daraut ihre nöthigen 
Subsijienzmittel, die an der Produktion uod dem Verkehre 
zunächst und unmittelbar keinen Theil nehmende sogenannte 
sterile Volk-klasse, — die Klasse der Grundeigen» 
thümer, welche ihre Besitzungen nicht selbst bewirthschaft» 
ten, derKapitalisten im engern Sinne, derGelehrten, 
Künstler^; jedoch mit Au-schluß der Staat-diener, 
denn der Bedarf dieser muß dem zur öffentlichen Consum- 
tion bestimmten Theile zugewiesen werden.
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dem öffentlichen. Der Erste ist bestimmt für die 
Zwecke der Privat c onsumtion; derAndere 
für die öffentlichen Bedürfnisse. Und welcher 
von beiden dem andern im Range voranstehe, läßt 
sich nur nach dem bestimmen, wie man das Verhältniß 
des Privatlebens zum öffentlichen ansieht, und wie 
man beide einander gegenüberstellt. — Ginge das 
öffentliche Leben dem Privatleben vor, wie man die 
Sache in d.en Staaten der alten Welt ansah, so möchte 
dem ersten Theile der Vorrang vor dem letzten gebüh- 
ren. Da aber, nach einer richtigen Ansicht der 
Dinge, der Mensch im Staate nicht unte.gehen, son
dern vielmehr erst zur vollen Kraft und Lebendigkeit 
emporgehoben werden soll, auch das öffentliche Leben 
und dessen möglichstes Gedeihen nicht Endzweck des 
Privatlebens, sondern vielmehr umgekehrt möglichstes 
Gedeihen des Privatlebens, stets Endzweck und Stre
bepunkt des öffentlichen ist, so ist es wohl klar, daß 
in der Regel, und abgesehen von ausserordentlichen 
Verhältnissen, wo das Privatleben ohne das öffent
liche ganz vernichtet seyn würde, derjenige Theil, der 
dem Privatleben ganz gewidmet ist, immer den ersten 
Rang behaupten muß, hingegen aber derjenige Theil, 
der von dem Ertrage der Betriebsamkeit der bürger
lich vereinten Menschheit den öffentlichen Bedürfnissen 
gewidmet werden mag, in einer steten Abhängigkeit 
von dem Bedarf des Privatlebens und dem Betrage 
des diesem gewidmeten Theils seyn und bleiben müsse, 
so, daß bei allem, was von jenem Ertrage für öffent
liche Zwecke hinweggenommen werden mag,-wenigstens 
für das Privatleben noch so viel übrig bleibe, daß 
durch jenen hinweggenommenen Theil der regelmäßige 
Fortgang der Volksbetriebsamkeit nicht gestört und 
unterbrochen werde.

Uebrigens äußert sich aber der Einfluß des bur, 
gerlichen Lebens auf den wirklichen Ge,und Ver
brauch der Erzeugnisse unserer Betriebsamkeit, nich 
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blos nur in sofern, daß ein Theil dieser Erzeugnisse 
dem öffentlichen Leben gewidmet werden muß; sondern 
jener Einfluß tritt auch in so fern sichtbar hervor, 
daß er in mancher Beziehung selbst den dem Privat
leben gewidmeten Bedarf erfaßt. — In wie weit 
aber der Staat in dieser Rücksicht zu Eingriffen in 
die Befugnisse des bürgerlich vereinten Menschen be, 
rechtiget sey, und die Berechtigung desselben, den zur 
Befriedigung der Bedürfnisse des Privatlebens bestimm, 
ten Theil mit freier Willkür für seine individuellen 
Zwecke zu verwenden, beschränken dürfe, — dieses 
gehört für eine andere Betrachtung, auf welche jene 
eben angedeutete Thellung und die dabei zu beachtenden 
Momente zunächst keinen Einfluß haben. Der Be, 
pechtigungsgrund zu jenen Eingriffen beruht theils auf 
ganz andern Bedingungen, und strebt auf ganz andere 
Zwecke hin, als die Theilnahme des Staats am Er
trage der Betriebsamkeit seiner Angehörigen zur Er
langung der Mittel zur Befriedigung seines Bedürf
nisse,, Nur etwa in so fern kommen die Berechtigungen 
des Staats als einer leitenden Anstalt für bie wirk
liche Privatconsumtion, mit seinem z we itenkVerhält- 
uisse, alS Theilnehmer am Ertrage der Privatbetrieb- 
famkeit seiner Angelhörigen, in Berührung und Wech
selwirkung, als jener in der letzten Beziehung dabei 
imeressirt seyn mag, daß ihm durch zu weit getrie
bene Willkür der einzelnen Genußtustigen im Volke, 
der ihm gebührende und zur Erstrebung der öffent
lichen Zwecke nöthige Antheil nicht wider Recht und 
Dr« nlMg verkürzt werde. Inzwischen nur äusserst 
selten mag ihn dieses Interesse bestimmen, den Um- 
fa g seiner Eingriffe so zu erweitern, daß dadurch 
die Privatautonomie zu sehr beschränkt würde. Auch 
in der letzteren Beziehung wird er sein wahres In
teresse immer dann am besten, am leichtesten und am 
vollkommensten gewährt und gefördert sehen, wenn er 
her Privatconsumtion möglichst freien Spielraum gv 
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stattet. Nur darauf mag er bei seinem Eingreifen 
in jene Autonomie hinstreben, daß die wirkliche Con- 
sumrton unserer Güter nicht mit den Gesetzen des 
Rechts und der Ethik in Widerspruch gerathe. Je 
freiere und unbeschränktere Gränzen der Staat der 
Privatconsumtion, von der im nächsten Hauptstücke 
dieser Abtheilung die Rede seyn wird, bis zu dem 
angedeuteten Punkte hin gestattet, um so sicherer wird 
er seyn können, den für öffentliche Bedürfnisse nöthi
gen Theil möglichst reichlich und ungeschmälert zu 
erhalten. Denn unleugbar ist es wohl, jeder über
mäßige Eingriff in die Privatconsumtion wirkt stets 
nachtheilig auf den regelmäßigen Fortgang der allge
meinen Volksbetriebsamkeit, und je mehr dieser Fort
gang auf irgend eine Weise gestört wird, um so ge
ringer wird und muß stets der Theil ausfallen, den 
der Staat sich für die öffentlichen Bedürfnisse aus 
dem gesammten Volkseinkommen aneignen kann.



Zweites Hauptstück.

Von der Privatconsumtion und ihren 
Gränzen im bürgerlichen Leben.

h- "9-
Bei der Wechselwirkung, in welchem das öffent

liche und das Privatleben des bürgerlichen Menschen stets 
stehen, ist es allerdings nothwendig, und aus dem 
Wesen des bürgerlichen Lebens geht es unbedingt her
vor, daß die Unbeschränklheit des betriebsamen Men
schen bei dem Ge- und Verbrauche der durch seine 
Betriebsamkeit geschaffenen Gütermasse, nicht so weit 
getrieben werden dürfe, daß damit die Fähigkeit, den 
Obliegenheiten des bürgerlichen Lebens Genüge ju 
leisten, zu Grunde ginge. — Mit Recht setzt daher 
jede Regierung nicht nur der Verschwendung 
Gränze, — die selbst im aussergeselligen Zustand das 
Streben des Menschen in Bezug auf Gütererwerb, 
Besitz und Gebrauch mit sich selbst in Widerspruch 
bringen würde, also schon dort nicht geduldet werden 
kaun ^), — sondern sie kann auch noch weiter dar,

*) M. vergl. Dd. I. S. 552.
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auf ausgehen, daß in allem und jedem auf Güterwesen 
Bezug habenden Treiben des Menschen, der Geist 
einer verständigen Wirthschaftlichkeit über
haupt stets vorherrschend erscheint. Aber offenbar zu 
weit getrieben ist es, wenn wir unsre Regierung 
mitunter weiter gehen sehen.

Ich will nicht untersuchen, ob ein solches Cura- 
telsystem das den bürgerlich vereinten Menschen, bel 
der Verwendung der Erzeugnisse seines Fleißes, einer 
steten Obhut, Aufsicht, und Leitung der Regierung 
unterwirft, für rechtlich begründet zu achten sey, 
und ob nicht vielmehr der bürgerliche Mensch, bis an 
den oben angedeuteten Punkt hin, ein möglichst unbe
schränktes Verfügungsrecht über die Erzeugnisse seiner 
Betriebsamkeit mit vollem Rechte ansprechen kann. 
Aber — was ich hier nochmals bemerken muß, — 
soviel ist wohl auf keinen Fall zu verkennen, mit dem 
Streben der Regierungen, die Betriebsamkeit und den 
Wohlstand und Reichthum ihrer Angehörigen zu för
dern, ist ein solches Treiben im offenen Widersprüche. 
Alles, was die -Aussicht des Menschen stört, sich 
durch Gütergenuß das Leben angenehm und froh zu 
machen, erschüttert seine Betriebsamkeit selbst bis auf 
die äußerste Wurzel hinaus. Auf dem Wege, auf 
dem hier die Regierungen den allgemeinen Wohlstand 
fördern wollen, bringen sie also ihre Völker in ihrem 
Wohlstände wo nicht wirklich rückwärts, doch gewiß 
nicht vorwärts. In demselben Grade, wie sie da
durch den Kreis der Bedürfnisse des Volks, und seines 
hieraus entspringenden Ge- und Verbrauchs der Gü
ter beengen, beengen sie zugleich den Kreis seiner 
Produktionen; denn sie vernichten die Wirkungen der 
Haupttriebfeder alles Strebens nrch Güiererwerb 
und Besitz. Im glücklichsten Falle schaffen sie durch 
ihre Ge- und Verbote einen Ueberfluß, der indeß ge
rade dadurch, daß er Ueberfluß ist, oder wird, ganj
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und gar keinen Werth hat "), also den Volkswohl
stand auf keinen Fall fördert, wenn er ihn auch nicht 
geradezu rückwärts bringen sollte.

h. I2V.

Darum kann denn die Staatswirthschaftslehre 
durchaus die Aufwandsgesetze nicht billigen, 
durch welche man die Privatconsumtion, bald um de, 
stomehr für die öffentliche Consumtion zu erübrigen, 
bald aus einem mehr liberalen Zwecke, so oft zu be
schränken gesucht^ und beschränken zu können vermeint 
hat. Ich kann zwar keineswegs die Ansicht der 
Physiokraten theilen, welche in der möglichsten 
Vermehrung der Consumtion das eigentliche Element 
des fortschreitenden Wohlstandes der Völker suchen, 
ich würde es auch keineswegs billigen können, wenn 
eine Regierung, um den Wohlstand ihres Volks zu 
fördern, durch allerley künstliche Mittel darnach hin-

*) Sehr richtig ist in dieser Bestehung die Bemerkung von
Uralte ä'eeonqmie politi^ue, l'om. II. 8. 172. der 

2ten Allst.! ?out oe ^ui vst procluit, est töt ou tsrä 
eonsomme, proäuits u'out meine ete proäuits, <^ue 
pour elre eonsommes, et lorsc^uun proäuit est psrveu« 
su point 6e pouvoir subir sa äesünce, et ^ue s« cousom- 
mstiou se ciistere e'est une vsleur, <j«i cdüme; or ooiomv 
tonte vsleur peut etr« emplo^ee jt ussA« ^e espitsl, et 
rspporter un prokt Ä sou posesscur, tout proäuit c^ui se 
ne consomme pss oeessionne une perle eAsle «u prokt, 
on, si I on veut, L 1'iuteret, Hue rspporterait ss vsleur. 
Nur ist Say'S Ansicht darin etwa» ru beschränkt, daß 
er den Verlust, der aut dem Nichtverbrauche einer Waare 
entsteht, hlo« in dem Verluste der au« ihrem Ge-und 
Verbrauch zu erwartenden Kapitalrente sucht. Ein» 
solche Waare wird auf diese Weise wirklich wenigsten« 
für die Zeit, wo sie nicht gebraucht wird, ganz werthlo«, 
und bleibt sie für immer Ueberfluß, so geht ihr Werth 
auf immer verloren.
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strebte, der Privatconsumtion die möglichst höchste 
Ausdehnung zu geben, wie es neuerdings wieder 
Weishaupt -^) den Regierungen empfohlen hat; 
denn, wie ich früher bemerkt habe ^), offenbar zu- 
weit getrieben und eine grobe, Verirrung ist es) den
jenigen unbedingt für den nützlichsten Bürger geachtet 
wissen zu wollen, der am meisten verbraucht. Und 
auch nur unter mancherlei Einschränkungen möchte ich 
die bekannte Behauptung von Montesquieu NAK) 
unterschreiben, der Arme werde Hungers ster
ben, wenn der Reiche nicht viel verthut, 
denn das blose Verthun seines Einkommens gehört 
auf keinen Fall unter die Kategorie der staakswirth- 
schaftlich empfehlungSwürdigen Anwendungen der 
Güter des Reichen. — Allein soviel ist auf der an
dern Seite wohl nicht zu übersehen, das Einschrän- 
kungs- und Sparungssystem, das unsere Regierungen 
so oft bei ihrem Eingreifen in den Gang der Privat
wirthschaft verfolgen, und in ihren Aufwandsgesetzen 
ins wirkliche Leben einzuführen bemüht sind, verdient 
nicht minder Mißbilligung. Das eine wie das an
dere führt zu Extremen, welche mit dem regelmäßi
gen Fortgange der menschlichen Betriebsamkeit nie 
vereinbarlich sind. Das wahre und richtige liegt. 
Wie so oft, auch hier in der Mitte.

Daß der Aufwand des Volks beim Wachsthum 
seines Wohlstandes steigt, ist sehr natürlich, und daS 
Steigen des Aufwands ein sicherer Beweis des ge-

*) Ueber Staat-au-gaben uNd Auflagen; ein Philosophisch - stati
stischer Versuch, mit Gegenbemerkungen von Froh« 
(Nürnberg. 1820. S.) S-130«

S. 554.
***) Esprit ä. l,iv. Vtl. cd. (^msteloä. et l,eips. 1773) 

lom. I. 8. 16g. vergl. hierüber 8torob Lours 6'eeon. 
poUt. Ivi». iv. 8. »»2.
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stiegenen Wohlstands. Aber sehr unnatürlich würde 
es seyn, dem Steigen des Aufwandes in diesem Falle 
durch beschränkende Gesetze über den Genuß Einhalt 
zu thun, und sich der Vorstellung hinzugeben, der 
Wohlstand werde um so mehr und um so kräftiger 
steigen, je mehr man den Aufwand, der das Steigen 
des Wohlstandes begleiten mag, durch allerlei künst
liche Mittel zu beschränken sucht. Eine solche Hoff
nung kann nur derjenige hegen, dem die Grundlage 
des Gebäudes der menschlichen Betriebsamkeit ganz 
unbekannt sind.^— Allerdings ist aber auch a.:s ei
nem Steigen des Aufwands, der auf einem gestiege
nen Wohlstand ruht, und aus diesem hervorgegangen 
ist, ganz und gar keine nachtheilige Folge zu befürch
ten. Ein solches Steigen beweißt weiter nichts, als 
daß der Mensch sein Verhältniß zur Güierwelt richtig 
ansieht.

Dieses vorausgesetzt würde das Steigen deS 
Aufwands selbst dann nicht geradezu als Dersckwen, 
düng anzusprecben und zu verdammen seyn, wenn 
der gestiegene Aufwand auch nicht, wie in der Regel, 
als Folge eines früher gestiegenen Wohlstands sich 
apsehen ließe. Selbst hier, glaube ich, können die 
Regierungen ruhig zusehen. Gerade der Eigennutz 
des Menschen, und sein tief in der Natur'begründe
tes Streben, sich seine Lage fortwährend und blei
bend zu verbessern, bewahrt den verständigern Theil 
im Volke — und dieses ist doch immer die große 
Ueberzahl — dafür- daß der Aufwand nie so hoch 
getrieben werden wird, daß er sich nicht blos nur 
auf den Verbrauch des Einkommens beschränkte, son
dern auch die zum Erwerb bestimmte Gütermasse, das 
Kapital, das Werkzeug des Erwerbes, verschlänge. 
Aum Angreifen und Verzehren seines Kapitals kann 
zwar den verständigen Menschen die Noth, hervorge, 
gangen aus mancherlei zusammenwirkenden, zufälligen, 
drückenden Ereignissen, und überhaupt Unsicherheit 
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deS Eigenthums, bestimmen. Aber daß er so etwas 
aus freiem Willen thut, ist seinem Wesen durchaus 
widerstrebend. Statt sein Kapital anzugreifen, geht 
das gemeinsame Streben aller nur einigermaßen Ver, 
ständigen stets auf die fortschreitende Vermehrung 
desselben hin.

Darum ist denn aber auch selbst für Kapitalsam
meln, — worauf Adam Smith und seine Freunde 
und Ausleger überall so hohen Werth setzen, we, 
nigstens für ein Kapitalsammeln, wie es dem regel
mäßigen Fortgange der Betriebsamkeit unserer Zeit 
wahrhaft zusagt, — zuverlässig ganz und gar nichts 
zu befürchten, wenn man dem Volke bei der Verwert, 
düng seines Erwerbs für seine Zwecke ganz unbe, 
schränkt freien Lauf läßt. Selbst bei dem unbeschränkt 
testen Aufwande, welchen man dem Volke zu machen 
gestattet, wird ihm der Geist einer verständigen Spar
samkeit nie fremd, und wohl niemand zurückgehalten 
werden, sich die Fonds aufzusammeln, welche er nicht 
blos zum regelmäßigen Fortgange seiner Betriebsam
keit, sondern auch selbst zu ihrer möglichsten Erwei
terung bedarf. Selbst bei dem höchsten Aufwande, 
welchen jeder machen darf, wird er wenigstens suchen, 
sich von seinem Einkommen etwas auf ungünstigere 
Zeitverhältnisse zurückzulegen. Für diejenigen aber, 
welche bei ihrer Wirthschaft ein solcher Geist der 
Verständigkeit nicht leitet, oder da, wo Unsicherheit 
des Eigenthums, das Volk zu einer regellosen Ge, 
nußlust hintreibt, werben auch selbst die mit der groß, 
ten Sorgfalt, Umsicht und Genauigkeit berechneten 
Aufwandsgesetze nichts leisten; wie denn wirklich die 
^gtägliche Erfahrung lehrt, daß für die ärmere 
Klasse, die gewöhnlich nur ihren täglichen Bedarf er
arbeitet, und darum im eigentlichsten Sinn in den 
Tag hinein lebt, alle Ermahnungen zum Sparen, und 
alle Anstalten, um sie vom regellosen Verthun ihres 
Erwerbs abzuhalten, ganz eitele und vergebliche Be,
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mübungen find, welche Leute der Art weder fleißiger 
noch haushälterischer machen.

Demnächst ist aber auch bet dem so- häufigen 
Predigen von zu machenden Einschränkungen in der 
Derzehrung unsers ErweObs, und bei der Vorliebe, 
mit welcher wir sehr häufig Aufwanbsgesetzen das 
Wort reden hören, nicht zu übersehen, daß bei diesem 
Predigen und Gesetzgeben gewöhnlich nur sehr schiefe 
Ansichten vom Wesen des Ge- und Verbrauchs der 
Güter zum Grunde liegen. Dadurch, daß Jemand 
die Erzeugnisse^ seiner Betriebsamkeit, und sein damit 
gewonnenes Einkommen, für seine Zwecke ge, oder 
verbraucht, ist deren Betrag keineswegs geradezu für 
verloren zu achten. Es ist wohl durchaus falsch, 
wenn man meint in jeder Derzehrung spreche sich 
der Verlust eines Guts vom Werth aus, und wenn 
man, wie dieses Say^) thut, jede Verminderung 
der Consumtion für einen haaren Gewinn ansieht. 
Ueber diesen Punkt entscheidet keine Güterverzehrung 
an sich, sondern blos der Sinn und Zweck, den der 
Verzehret mit seinem Ge - und Verbrauche seines Er
werbs verbindet, und die Folgen welche daraus für 
den Verzehrer hervorgehen Wer sich durch Ge-

*) A. a. O. G. 179. und 18N
**) Selbst von der Consumtion der sogenannten sterilen 

Volk-klasse gilt dieses. — Der Aufwand, den wir für 
unsre geistige Bildung machen, ist keinetweg- für verloren 
zu achten, weil durch ihn zunächst keine materiellen Güter 
wieder hervorgebracht werden, sondern er wird durch den 
geistigen Gewinn ersetzt, der au- ihm hervor geht. Und 
hei dem hohen Einflüsse, den Geiste-bildung stet- auf den 
Gatt- unserer Betriebsamkeit im Bezug auf Materielle Gü
ter bat, würde es oft bäarer Verlust für uns seyn, unsere 
Materiellen Güter nicht zur Erstrebung geistiger Zwecke 
verwenden zu wollen. Selbst kurz vorübergehende imma
terielle Genüsse sind oft von dem bleibendsten Nutzen. — 

Ueber-
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uiw Verbrauch der Erzeugnisse seines Fleißes für 
feine Zwecke, seine schaffende Kraft für die Zukunft 
in ihrem regelmäßigen Fortgange erhalt- oder vielleicht 
gar stärkt und lebendiger ausbildet, hat sich zuver- 
lässig durch einen solchen Aufwand mehr Nutzen ver» 
schafft- als alles minder verständige Güteraufstapeltt 
Jemandem je zu gewähren vermag. Das Verbrauchte 
erscheint hier nicht vernichtet und verloren, sondern 
vielmehr — wenn auch oft nür immateriell — auf 
eine Weife reproducier, deren Wirthschaftlichkeit ge, 
wiß niemand verkennen kann. Gerade h^er ist es- 
wo die Wechselwirkung zwischen GüterhervorbringeN 
und Verzehren, und der wohlthätige Einfluß des 
Letzter» auf die Fortbildung unsers Wohlstands, am 
auffallendsten sichtbar hervortritt und sich als ausge
zeichnet nützlich bewährt.

Muß aber diese in der Natur der Dinge so tief 
gegründete Wechselwirkung stets mit möglichster Sorg
falt gepflegt und in ihrer Wirksamkeit erhalten werden, 
sv möchte sich Aufwandsgesetzen selbst dann das Wort 
nicht reden lassen, wenn man sie vielleicht als Mittel 
betrachten wollte, um die Völker vor einer Erwei
terung des Kreises ihrer Bedürfnisse zu bewahren^ 
Eine solche Tendenz den Aufwandogesetzen untergelegt- 
möchte wirklich die verkehrtere seyn, welche man 
ihnen je geben könnte Ein solches Streben der Re
gierungen würde wohl den Fortgang der CivilisatidN 
der Völker und das Wachsthum ihres Wohlstandes 
auf das Empfindlichste stören und hemmen können.

Ueberhaupt entscheidet über den Charakter aller Consum» 
tion ^icht da- Ergebniß des sie begleitenden Augenblick-, 
wie Say die Sache betrachtet zu haben scheint, sondern 
die wahren Momente für die Beurtheilung der Nützlichkeit 
oder Schädlichkeit jeder ConsunttioN liegen stet- in der Zu
kunft, und in den Strebüngen- welche der Mensch für 
die Zukunft yerfolat. und hier verwirklicht.
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aber gewiß nie fördern. Nicht darauf kämmt es an, 
daß die Völker wenig Bedürfnisse haben, sondern ein
zig nur das gilt es, daß sie diejenigen Bedürfnisse, 
welche sie haben und welche aus dem Stande ihrer 
Civilisation hervorgehen, zu befriedigen vermögen. 
Aber auf diesen Strebepunkt wirkt zuverlässig eine 
freigelassene und unbeschränkte Uebung ihres Rechts 
auf willkürlichen Ge, und Verbrauch der Erzeugnisse 
ihrer Betriebsamkeit, und ihres hieraus hervorgegan, 
genen Erwerbs, bei weitem mehr, und bei weitem 
sicherer und sinniger, als jedes noch so umsichtig ent
worfene Gesetz, das ihren Aufwand und seine Wirth, 
schaftlichkeit regeln soll. Wenn Stewart den 
Plan, welchen die Regierung von Sparta verfolgte, 
einen vollkommenen Plan der Staalswirthschaft nennt, 
weil sich hier die Bedürfnisse und die Consumtion des 
Volks blos auf die lautere physische Nothwendigkeit ,be, 
schränkten, so möchte er sich wohl sehr geirrt haben. 
Ein solches Regierungssystem kann, wenigstens meiner 
Ansicht nach, für weiter nichts angesprochen werden, 
als für ein planmäßiges Streben nach Verewigung 
der Rohheit und Armuth der Völker. Mit den 
Grundgesetzen der menschlichen Betriebsamkeit ist eS 
auf keinen Fall vereinbarlich. Und selbst zur Bewah
rung der Selbststandigkeit der Völker ist es das aller- 
erbärmlichste Mittel. Zur Noth mag es Barbaren 
gegen Barbaren schützen können. Aber gewiß schützt 
es nie den Stamm eines so niedergehaltenen Volks 
gegen die Uebermacht der fortschreitenden Civilisation 
und des wechselnden Wohlstands eines Andern.

H.
Inzwischen mag man vielleicht meinen, wenn auch

*) Untersuchungen der Grundgesetze der StaatSwirthschaft, 
Buch II. Kap. 10. Bd. H. S. 125. d. Tübing. Uebersetz. — 
Doch vergl. man damit Say a. a. O. S. 178.
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der freigebige Ge< und Verbrauch der Güter für 
eigenwillige Zwecke ihrer Besitzer, wie er sich bei un, 
beschränktem Aufwande eines Jeden aussprechen kann, 
aus dem eben (h 120) angedeuteten Grunde keine ge
setzliche Beschränkung zulasse, so sey dieses doch wohl 
möglich bei überhandnehmendem Luxus. Aber auch 
hier muß ich ein Eingreifen der Regierungen in die 
Privarconsumtion für ein sehr bedenkliches Unterneh
men achten; so wenig ich auch bezweifeln will/ daß 
sich dessen Rechtlichkeit wohl vertheidigen läßt. Mag 
es auch allerdings sehr wünschenswerth seyn, daß der 
Mensch seine Bedürfnisse nicht ohne Noth und über 
seine individuellen Verhältnisse hinaus erweitere, und 
nicht Genüsse suche, welche er sich nach diesen Ver
hältnissen ohne Nachtheil für seine Erhaltung und 
den regelmäßigen Fortgang seiner Betriebsamkeit er
sparen könnte, — so ist es doch wohl nicht zu ver, 
kennen, die Verfolgung dieses Wunsches gehört weni
ger zum Geschäftskreise unserer bürgerlichen Gesetzge, 
bung, als zuül Bereiche der Anstalten für intellektuelle 
Volksbildung. Nicht durch Ge - oder Verbote läßt 
sich einer solchen zu weit getriebenen Genußlust und 
Verzehrung des Volks Einhalt thun; sondern bloö 
nur durch Belehrung über die Verkehrtheit eines sol
chen Treibens, und über die Vortheile, welche eine 
verständige Wirthschaftlichkeit für Jeden erwarten läßt ; 
am allermeisten aber durch gutes Beispiel der obern 
und reichern Volksklassen Wird auf diese Weise

*) Sehr beachtung-werth ist in dieser Beziehung der Weg den 
deSfalls Heinrich IV. von Frankreich einschlug : l>"ous 6e- 
Lenäons — sagt er in einem Edikte das Tragen von Gold 
und Silber auf Kleidern betreffend — expressemem i, tous 
vos Sujets, äe quelle conclition et qnallte qu'ils puissent 
dtre, ritz porter tle 1 or et äe l'sr^ent sur leurs liadit», 
excepte partout sux 6IIes tle joze ct «ux tlloux; — UNd 
der Geschichtschreiber, der dieses erzählt, setzt hinzu —

B L
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der Sinn des Volks auf die wahrhaft nützliche Ge
brauchsweise seines Erwerbs hingeleitet, und von 
dem abgezogen, was nicht wahre und wirkliche Be
dürfnisse des Menschen befriedigt, sondern nur der 
Sinnlichkeit einen vorübergehenden Reih gewährt, so 
kann zwar der Aufwand des Volks bei steigendem 
Wohlstände bedeutend zunehmen; aber daß er in eigent
lichen Luxus ausarte, ist wohl wenig zu befürchten. 
Selbst bei dem ausgedehntesten Aufwand, der unter 
solchen Verhältnissen gemacht werden mag, wird die 
Verzehrung dennoch den Charakter einer verständigen 
Wirthschaftlichkelt nie verleugnen. Die Strebungen 
Aller, welche einen solchen Aufwand machen, werden 
keine andere Zwecke offenbaren, als nur solche, welche 
die Gesetze des Rechts und der Ethik wenn auch nicht 
geradezu für beifallswerth achten, doch wenigstens 
nicht mißbilligen können. Das Volk wird seine Er
zeugnisse und seinen Erwerb nicht dazu mißbrauchen, 
nm nur seiner Prachtliebe und Eitelkeit zu huldigen, 
und sich einen Schein von Reichthum zu geben, wäh
rend es vielleicht an manchem Erfordernisse des noth- 
wendtgen Lebensbedarfs Mangel leidet; sondern in 
allem seinem Ge, und Verbrauche der Güter wird 
nur der Zweck und Sinn hervortreten, sich durch ein- 
natürliches Fortschreiten vom Genusse des mehr noth
wendigen Bedarfs zum minder nothwendigen, das Le
ben wahrhaft angenehm und froh zu machen, und so 
in seiner Bildungsstufe immer höher zu steigen

X "" terme lt'un wols, rl» jour ^ue,1 cäicl: 
tut puklie, le lenäcmsin personne n'oss porter äs 1s 
(torure tsnt on eul peur <1e passer pour privilegie.

Diese- scheint mir der Hauptpunkt »u seyn, worin sich der 
übermäßige Aufwand, den rohe und gebildete Völker ma
chen, von einander unterscheidet, und worin namentlich der 
Luxus unserer Zeit von dem im Mittelalter und in der 
frühern Zeit unserer Geschichte abweicht. Suchte im Mit-
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Doch selbst wenn der Aufwand, dem sich ein »in 
seinem Wohlstände fortschreitendes oder ein bis zu 
einem gewissen Grade desselben bereits fortgeschrittenes 
Volk hingeben kann, am Ende in wirklichen Luxus 
ausarten sollte, selbst dann ist seine wirthschastliche 
Arge bei weitem nicht so bedenklich, als man gewöhn
lich glauben mag. So nahe auch Lu/ u s und eigent
liche Verschwendung einander liegen, und so lelcht 
der Uebergang vom Ersteren zur Letzteren seyn mag, 
so sind beide- doch mit einander zu verwechseln. 
Beide bleiben vielmehr noch immer durch eine große 
Scheidewand getrennt. Im Ge, und Verbrauche der 
Güter, wie er im Luxus erscheint, tritt zwar die 
Sinnlichkeit als das zunächst herrschende Element nicht 
Minder hervor, wie bei der Verschwendung. Aber, 
was beide, den Luxus und die Verschwendung, 
unterscheidet, ist das, daß bei dem Ersteren die 
Sinnlichkeit noch unter der Herrschaft des Verstandes 
erscheint, bei dem Letzteren aber die Sinnlichkeit, los« 
gerissen von )ener Herrschaft, nur allem ihr heilloses 
Spiel treibt. — Und daß es beim Ge- und Ver
brauche der Güter nicht dahin kommen möge, — nur 
dieses scheint mir der einzige Punkt zu seyn, der 
die Gesetzgebung zu Einschreitungen in die Sphäre des 
freien Ge - und Verbrauchs der Güter veranlassen 
kann. Geht die Gesetzgebung weiter, und will sie auch

telalter und in der frühern Zeit unserer Geschichte der 
Reiche bei seinem ungewöhnlichen Auswande eigentlich wei
ter nichts, als eine Befriedigung seiner Eitelkeit, und sei
ner rohen Sinnlichkeit; so sucht er jetzt dabei nur eine» 
verfeinerten Genuß des Leben-; — eine möglichst leichte 
und äuSgedehnte Befriedigung, seiner auf Bequemlichkeit 
und Wohlleben gehenden Wünsche. Am sichtbarsten tritt 
dieses Streben im Lurus der Engländer hervor. Je civi- 
lisirter ein Volk ist, um so starker wirb jenes Streben auch 
immer hervortreten.
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da in den Ge- und Verbrauch eingreifen, wo er noch 
innerhalb der Gränze des Kuxus bleibt, also die 
Sinnlichkeit noch unter der Herrschaft des Verstandes 
erscheint, so unternimmt fie etwas, was ihr zuverläs
sig nie gelingen kann und was auch eigentlich ganz 
und gar nicht einmahl Noth thut. Denn gerade die 
Oberherrschaft des Verstandes, welche sich dieser hier 
noch über die Sinnlichkeit erhalten hat, wird den 
Menschen vor denjenigen nachtheiligen Verirrungen 
bewahren, vor welchen ihn die Gesetzgebung schützen 
und sichern wM. So weit auch die Sinnlichkeit ihre 
Forderungen in Bezug auf Gütergenuß bei einem 
luxuriösen, oder zum Luxus geneigten, Volke treiben 
mag, nie wird sie solche so weit treiben können, daß 
dadurch in einem solchen Volke aller Sinn für ver
ständige Wirthschaftlichkeit unterginge. Selbst das 
luxuriöseste Volk wird durch seinen Luxus nie dahin 
kommen, daß es seine Gütermasse und seinen Erwerb 
blos nur verzehrte, um solche zu verzehren, wie es 
der eigentliche Verschwender thut. Der in einem 
Lande überhandgenommene Luxus kann die Angehö
rigen dieses Landes zwar hindern, in ihrem Wohl
stände vorwärts zu schreiten und reicher zu werden, 
aber nie zu befürchten ist es, daß er sie wirklich arm 
mache. Davor bewahrt schon jedes Volk der Verstand, 
der im Luxus über die Sinnlichkeit die Oberhand 
führt.

Auf jeden Fall sollten wohl alle Regierungen, 
welche durch Gesetze gegen den Luxus, der Derzehrung 
der vom Volke erworbenen Gütermasse für Privatzwecke 
Einhalt zu thun suchen, von einem solchen Beginnen durch 
die Bemerkung zurück gebracht werden, daß durch Ge
setze der Art noch nirgends etwas wahrhaft ersprieß
liches geleistet worden ist. War irgendwo in den 
Derzehrungen eines Volkes ein Uebermaas eingetreten, 
so ist gewiß das richtige Maas nie dadurch wieder 
hergestellt worden, daß man sich die gesetzliche Enun- 
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tiätton eines solchen Maaßes erlaubt hat; sondern- 
meist hat man dadurch den Luxus nur erst recht befe
stiget, und wohl gar ihn dahin gebracht, daß er in 
eigentliche Verschwendung ausgeartet ist/ und 
daß das Volk seinen Reichthum jetzt durch Eitelkeit 
vnd Pracht zu zeigen gesucht hat, statt der früherhin 
gehabten, doch noch einiger Maßen sinnigen Genüsse. 
Seit mehr als dreihundert Jahren haben die ehema
ligen deutschen Reichspolizetgesetze, und die ihnen 
nachfolgendewPottzeiordnungen der einzelnen deutsches 
Regierungen - gegen die Köstlichkeit von Kleibern, von 
Grafen und Heeren und ihren Hausfrauen und Kin
dern an, bis herab auf unehrliche Weiber, Nachrich- 
ter und Juden, gegen übermäßige Kosten mit Gastun
gen und Schenkungen zu Hochzeiten, Kindtaufen, 
Kindbetten, Fastnacht, Begräbnissen und Kirchweihen, 
überhaupt gegen Banquetterien und andere Ueppigkei
ten geeifert. Aber nie hat man bemerkt- daß damit 
dem wirklich zum Theil sehr übermäßigen Aufwande 
bei diesen Gelegenheiten wahrhaft Einhalt geschehen 
ist. Man hat zwar auf diese Weise diese oder jene 
Kleidermode einige Zeit hindurch vielleicht außer Kurs 
gebracht; man hat die Schüsseln auf den Tafeln die
ser oder jener Volksklasse, vielleicht auf eine geringere 
Anzahl, als früherhin, zurückgeprängt; man hat etwa 
es dahin gebracht, daß die Menge der Gaste r>ei sol- 
chen^Gelagen sich etwas verringert hat. Allein der 
Aufwand selbst, dem man doch eigentlich steuern wollte, 
hat sich durch das Gesetz zuverlässig nicht verringert. 
Er hat nur eine andere Richtung genommen, ^nd oft 
eine verderblichere und für den Gang der Betriebsam
keit nachteiligere, als ehehin. Die gröbere Sinn
lichkeit die ehehin ihr Wesen trieb, hat sich — indeß 
zuverlässig nicht durch das Gebot, sondern durch an
dere Umstände und Verhältnisse dazu veranlaßt, — 
nur etwas verfeinert. Den Geist des Volks auf eine 
wahre Sparsamkeit hinzuleiten, was man doch dabei
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vorzüglich beabsichtigte/ hat man dadurch wohl nirgends 
vermocht. Auch würde es wohl eher verderblich als 
nützlich gewesen seyn, wenn eme solche Sparsamkeit, 
Wi§ man sie beabsichtigte/ im Volke erzeugt worden 
wäre. Man würde wohl hainU den regelmäßigen 
Fortgang der Volksb.etrtebsamkeit — der zuletzt auf 
einer steten Fortbildung der angeerbten Sitten und 
Gebräuche des Volks und seiner gewöhnlichen, sich nup 
l.N langen Zeiträumen aümählig umbildenden, Lebens*  
Meise ruht, — nicht gestört und unterbrochen haben-, 
aber gewiß jeyen regelmäßigen Fortgang durch eine 
solche Sparsamkeit auch nicht gefedert haben.

*) UebrigenS vergk. m. mit den hier ausgestellten Grundsätzen 
von Struensee Abbandl. über wichtige Gegenstände der 
Htaattlyirthschaft,, Pd. III. H. SLö — -da»

.Sind Einschränkungen im Privataufwande eines Volks 
nothwendig/ und werden sie durch Verminderung sei- 
nes Einkommens und seines Wohlstandes wirklich g«- 
boten, so kann man mit Zuversicht:: daraus rechnen, 
haß sie gewiß von selbst erfolgen werden. Aber er*  
folgen sie nicht auf diese Weise, so ist es gewiß eine 
arge Verkehrtheit, sie auf dem angedeutetem Wege 
erzwingen zu wollen *),  Das Einzige was eine Re
gierung in solchen Fällen thun mag, kann nur das 
seyn, daß sie eines Theils die Gelegenheiten, welche 
das Volk zu unnützen Verzehrungen veranlassen und 
es zum unnützen Aufwanbe reitzen, unter ihx Auge 
Nimmt und zu beschränken sucht; daß sie ihre Lrlaub- 
pißertk'^lungen zu öffentlichen.Lustbarkeiten und zu 
allem, was nur die Sinnlichkeit reitzt, ohne wirkliche, 
für Geist und Körper wohlthätige Genüsse zu gewähr 
xen, möglichst zu beschränken sucht; und daß sie andern 
Theils außerdem noch Anstalten trifft, welche den nie
dern Volksklassen Gelegenheit geben, ihre etwanigen 
Überschüsse über ihren Erwerb nützlich anzulegen und 
sich auf diese Weise hieft, sonst so leicht in den Kreis



der Verehrung hineiüfallende, Ueberschüsse gegen den 
Andrang der Begehrlichkeit der Sinnlichkeit zu sichern. 
Denn zu leugnen ist es wohl nicht- so sehr derjenige 
zum Sparen geneigt ist, dessen Wohlstand einmahl 
eine gewisse Stufe erreicht hat, so schwer ist dieses 
für die niedere V^lksklasse, die gewöhnlich nur ihren 
täglichen Bedarf erwirbt und mit dem, was. sie bei 
dieser oder jener Gelegenheit mehr erworben haben 
mag, als dieser Bedarf heischt, in der Regel nichts 
anzusangen weiß, als sich seines Besitzes durch unna
türliche und ungewohnte Genüsse wieder zu entledigen^)-

Doch Wenn ich den Luxus durch Gesetze nicht he« 
kämpft zu sehen wünsche, so liegt nicht etwa darin ein 
stillschweigend ausgesprochener Wunsch, ihn durch wie« 
dernatürliche Mittel da befördert zu sehen, wo viel« 
leicht das Volk mehr als gemeinen Hang zur Sparsam« 
keit zeigt, oder sich in seinem Aufwande. Einschrän« 
kungen hingibt, welche der Regierung auf den Gang 
der Betriebsamkeit »achtheilig einzuwirken scheinen. — 
Auch in diesem letzter« Punkte werden. Eingriffe cher 
Regierung in den Gang der Privateonsumtion deL 
Volks nicht anders als nachtheilig wirken. So wün« 
schenswerth es seyn mag, daß der Reiche sein Ein« 
kommen auf eine allgemein nützliche Weise verwende, 
und dadurch der ärmern Volksklasse Gelegenheit zur 
nützlichen Beschäftigung und zum Verdienst gehe; eben.

*) Vorzüglich empfehlung-werth sind in dieser Beziehung 
öffentliche Sparkassen für die niedern und ärmern 
Dolktklassen. Ueber deren zweckmäßige Anlegung und Ein^ 
richtung s. m. den Plan einer Vorsicht^ und Unterstützung»^ 
^ste, dem Verwaltungsrath der Civilhospitäler Und Hau»- 
Unterstützungen -er Stadt Pari» oorgetegt von Herrn 
Morgue, Mem seiner Mitglieder. Au-dem Französin 
schen übersetzt, ^»nkf. a. M. isio, L.
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so!wünschenswerth ift es, daß der Reiche eben fs 
srei sey in seinem Streben ,, die Masse feiner Güter 
Lurch Sparen zu vermehren, wie jeder Ändere, der 
om Sparen Lust findet. Es ist bei weitem weniger 
Zu besorgen, daß das Sparen zu weit getrieben werde, 
als .das Hinausfchreiten unserer Verzehrungen inS 
Aebermaaß.

? Ergibt sich übrigens ein Volk, das sich bisher 
chom Sinne einer freigebiges Verwendung seiner Gü* 
rer beherrschen lies, auf einmahl der Sparsamkeit, 
so ist. dieses wohl -Ler cklärste Beweis, daß das Volk 
Lurch Ereignisse irgend einer in der Regel nicht sehr 
günstigen Art zu Einschränkungen und Sparungen ge, 
nöthigt werde , und "einer solchen auf natürlichem Wege 
erzeugten Sparsamkeit muß von der Regierung eben 
so gut der freie Lauf gelassen werden, wie bei dem 
Steigen des Wohlstandes der Vermehrung des Auf
wandes. Daß blefe «oder jene Volksklasse, welche bei 
dem bisherigen Gang der Verwendung unsers Volks, 
aufwandes ihre Nahrung fand, und sich vielleicht so- 
gar einigen Wohlstand erworben haben mag, bei sol- 
chen Einschränkungen in Noth kommen möge, kann 
auf keinen Fall eine Regierung bestimmen, der vom 
Volke überhaupt, oder dem größer» Theile desselben, 
fetzt beabsichtigten Einschränkung entgegenarbeilen zu 
wollen. Ohnedieß würde ein solches Entgegenarbeiten 
eine rein vergebliche Mühe seyn. Denn noch bei 
weitem weniger, als sich die Verzehrung durch Ge, 
und Verbote der Regierung regeln läßt, ist dieses 
möglich, wenn der Sinn des Volks auf Einschränkun
gen seines Aufwands und auf Erfparungen hingeht.

Selbst die Idee, durch Einschränkungen der 
Reichen in ihren Ausgaben werde die gleichmäßige 
Vertheilyng der Gütermasse eines Volks erschwert, 
und die Furcht mancher Regierung, es möchten sich 
auf diese Weise in der Hand einzelner Privatpersonen 
Gütermassen ansammeln, dtzren Besitz selbst den Re- 



r?

gierungev am Ende ihre Besitzer gefährlich machen 
könnte, — selbst diese Momente sind nicht geeignet, 
um die Regierungen zu einer widernatürlichen Be
kämpfung des in einem Volke überhandnehmenden 
Geistes der Sparsamkeit hinzuleiten. — Wohl mag 
im Mittelalter mancher übermächtige Vasall, dadurch, 
daß man ihn an die Höfe zog, und ihn durch sein Lee 
den am Hofe zu manchem Aufwande verleitete, den 
er auf seiner Burg wohl schwerlich gemacht haben 
möchte, in seinem Ansehen und in seiner Kraft zum 
Widerstände gegen die Anordnungen , und Befehle sei
nes Lberherrn bedeutend geschwächt worden seyn. 
Aber eine Politik, wie sie die schwachen Regierungen 
jener Zeiten gegen ihre übermächtige Vasallen anzu- 
nehmen genöthigt seyn mochten/ — eine solche Politik 
ist bei der dermaligen Gestaltung unseres Staatenwe
sens auf keinen Fall mehr nothwendig. Sie möchte 
wohl die Regierung, welche sich derselben zur Demü
thigung ihrer zu reichgewordenen einzelnen Untertha
nen bedienen wollte, zugleich mit diesen Unterthanen 
selbst demüthigen.

Wenn Montesqui eu^) meinte, der Luxus stehe 
immer mit der Ungleichheit des Vermögens der ein
zelnen Volks-Classe im Verhältnisse und in monarchi
schen Staaten müsse die Regierung den Luxus beför
dern, damit das Einkommen der Reichen sich nicht zu 
stark vermehre, und den Minderbemittelten damit Ge
legenheit zum Erwerb ihres Unterhalts verschafft werde, 
so hat er offenbar nur zum Theil recht. Die letztere 
Behauptung gehört unverkennbar mehr unter die schim
mernden, als unter die wirklich gegründeten, Behaup
tungen dieses scharfsinnigen Denkers. Die Voraussez- 
Zung, auf welche er die Behauptung gründet, — 
der Reiche habe in solchen Staaten seinen Reichthum

*) A. a. O. Liv. VII. es?. 7om. I. S. 162 und 16«» 
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nur durch den Druck der niedern Völksclaffe erwor
ben, und diese Erwerbsweise mache den Luxus deS 
Reichen nothwendig, um dem Armen sein widerrecht
lich entzogenes Gut zu ersetzen, — diese Voraussetzung 
Mag zwar auf die Zeit der Blüthe des kehenwesens paffen ; 
auf den dermaligen Zustand-unsers Gemeinwesens aber 
paßt sie gewiß nicht. Auf jeden Fall kann eine gleich
mäßige Vertheilung des Reichthums unter Alle, so 
wie sie die Staatswirthschaftslehre wünscht, auf eine 
solche Weise wohl am wenigsten erzielt werden. Diese 
Vertheilung,-Und der regelmäßige Fortgang der Be, 
tti?bfamkeit Aller, welche durch Hmleitung des Rei» 
chen zum LUxuS, »der wohl gar zur Verschwendung, 
bewirkt werden soll, ist auf dem angedeuteten Wege 
gewiß nicht zu hoffen. Eine solche Verwendung ihres 
Einkommens von Seiten der Reichen, kann wohl die 
sie umgebende niedere Volksclasse zu einem steten Ab- 
hüvgfAkeitssinne gegen den Reichen und Vornehmern, 
und zu einer Unterthänigkeit gegen ihre Herrn und Gebie
ter-hinleiton, aber daß in jener Volselaffe der Sinn 
des Strebens nach Selbstständigkeit erwache, und sich 
aüsbilde, — jener Sinn, der die Grundlage jedes 
natürlichen, und den Wohlstand der Völker wahrhaft 
fördernden StrebenS uach Vermehrung ihres Gülerer, 
werbs und Desitzthums ist, — dieses ist gewiß auf 
keinen Fall möglich. Auch bedarf es zuDerlässrg jener 
Reitzmittel, um den Reichen zum Verbrauch seines Ein
kommens zu bestimmen, wohl nirgends, als nur da, 
wo die Regierung, durch Mißgriffe anderer Art, der 
Vertheilung der Gütermasse der wohlhabenden Volks, 
elasse unter Alle entgegengewirkt hat. Nur da wo die 
Gesetzgebung durch Schutz von Familienfibeicomissen, 
eine zu streng geregelte Lehensfolge, und überhaupt 
durch ein zu starres Ausgehen auf Erhaltung der Gü- 
ter einzelner Familien in ihrer Hand, dem natürlichen 
Amlaufe des Besitzthums der Reichen und Vornehmen, 
widernatürliche Gränzen gesetzt hat, und diese Gran- 
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zen fortwährend aufrecht erhält/ ohngeachtet die Gründe 
für die Aufrechthaltung solcher Institutionen der frü
hern Zeiten schon längst ihr Gewicht verloren haben; 
nur da, wo man noch immer auf solche Weise zu 
sehr auf Erhaltung des Glanzes einzelner Familien hin- 
strebt, nur da mag es nothwendig seyn, dem nach
theiligen Einwirren dieses Glanzes jene Reizmittel/ 
gleichsam als Ableiter der vom übermäßigen Güterbe
sitz ausgehenden Strahlen, entgegen zu stellen; wie
wohl alle solche Ableiter doch am Ende zu weiter 
nichts hinsühren können, als nur zu der eben nicht 
angenehmen Erscheinung, daß ein Theil des Volks 
durch seinen unnöihigen Aufwand dem Andern höch
stens nur das Leben fristet, keineswegs aber dazu/ 
daß sich der Wohlstand Aller bleibend und dauerhaft 
mehrt.

Zu einem solchen bleibenden und dauerhaften 
Mehren sind nur durch eigene Betriebsamkeit zu eini
gem Wohlstände gelangte, selbstständig einander gegen
über stehende, Bürger geeignet, wie sie im Laufe. Ver 
Zeit unser städtisches Wesen geschaffen hals oder 
wie sie sich in Ländern, wo der Landmann zur per
sönlichen Freiheit und Unabhängigkeit von fremder 
Willkühr gelangt ist, durch den Genuß dieser Freiheit 
und Unabhängigkeit allmählich gebildet haben. Der wach
sende Wohlstand, det die Betriebsamkeit und Selbst- 
ständigkeit einer solchen Bevölkerung eines Landes be
gleitet, scheint mir auch nur das einzige Mittel zu 
seyn, das Alle unter allen Verhältnissen zu einem sol
chen freigebigen Ge, und Verbrauch ihres Erwerbs 
htnführen kann, wie ihn die nothwendige Wechselwir
kung zwischen Produktion und Consumtion wünscht. 
Zwar kann das Land, das die betriebsamen Volsclassen 
hier aneinander knüpft, und die Reibung und Nachei- 
ferung, welche sich hier unter den Zusammenlebenden 
bildet, diese auf fortschreitende Erweiterung des Kreises 
ihrer Bedürfnisse hinführen; es kann sich dadurch selbst 
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ein gewisser Grad von Luxus unter allen Dole'classen 
erzeugen. Indeß auf jeden Fall kann dieser Luxus 
hier nicht anders, als wohlthätig wirken. Zuverlässig 
wird er ganz andere Wirkungen hervorbringen, als 
der Luxus einzelner übermäßig Reicher in der Umge, 
Lung von Leibeigenen, oder von einem Volkshaufen, 
der nur seine Nahrung in den Brocken sucht, welche 
der Leib - und Gutsherr von seinem Tische fallen läßt, 
oder seinen Hörigen aus Eitelkeit und Prahlsucht zu, 
wirft. Die Sparsamkeit und der Luxus werden sich 
hier von selbst^ das Gleichgewicht halten. Verirrungen 
Einzelner werden zwar auch hier nicht ganz ausbleiben; 
aber sie werden gewiß nicht den Grad der Ausdehnung 
erhalten, die ein Eingreifen der Gesetzgebung in den 
Gang der Privatconsumtion in irgend einer Beziehung 
nothwendig machen dürfte. Und so wenig hier über, 
mässig Reiche dem politischen Stande unsers Gemein, 
Wesens Gefahr zu drohen vermögend seyn werden, so 
wenig werden im Gegentheil wieder unsre Regierungen 
etwaS.zu befürchten haben, von den Aufwallungen einer, 
durch Noth und Druck der Reichen zur Widerspenstigkeit 
und zu Empörungen sich hinneigenden, nur nach Brod 
schreienden, armen Volksmasse.

h. LLÄ.

In keinem Punkte tritt übrigens daS Streben 
unserer meisten Regierungen, durch Eingriffe in die 
Privatwirthschaft den Gang der Privatconsumtion des 
Volks regeln zu wollen, so sichtbar hervor, wie bei 
unsern in den meisten Ländern zur Sitte geworde, 
nen sogenannten Forstpolizeilichen Anordnun
gen;— und diese Anordnungen erfordern denn hier 
eine eigene Betrachtung.

In den frühern Zeiten, wo die Bevölkerung un, 
ferer Länder und der Bedarf an Holz aller Art noch 
nicht die Höhe erreicht hatten, zu der beide jetzt em
por gestiegen sind, war eigentlich nur die Furcht der



Hagdberechtigten Landes*Herren  und größerer Guts
besitzer, ihren Wildstand, und damit ihre Jagd, durch 
Ausrotten der Wälder verringert zu sehen, das haupt
sächlich wirkende Motiv, welches sie zu Verordnungen 
wider das Ausrotten der Wälder^ und zu Geboten einer 
möglichst pfleglichen Behandlung derselben, bestimmte. 
Die Furcht vor Holzmangel und einem zu hohen 
Steigen der Holzpreise, auf welche man jetzt, und in 
der neuern Zeit, solche Ge- und Verbote baut, war 
damals nur Nebensache ^)» Am allerwenigsten sah man

*) So heißt es z.B. in der herzoglich sächsischen Lande«» 
vrdnung v. 2.1556,^. XXX. „Und wiewohl sich auchetz» 
„liche zu ihrem selbst Schaden und Nachtheil auch zu Ab
bruch unstr Wild führn, da- Stammholz platzweise zn 
.,verhaven, bisher ohne einige- Vorwissen, sondern heim- 
„lich unterstanden, dieselbigcn Plätze zu roden, und zu 
„Ecker, Artfeld, oder Wiesewach« zu machen, welche- Nnt 
„aber nicht leidlich ist. So wollen wir, daß niemand-, waß 
„Dnderthanen die seyen, hinfür'der mehr gestattet seyn solle, 
„ichtwa- in Dnser Wild für zu roden, oder Acker 
„und Wiesen zu machen, bey Poen oder Straf, die 
,,wir nach empfangenen Bericht befehlen vnd ermessen wer
den. Was aber eine- jeden Dnderthanen Gehültze anlan- 
„get, welche nicht in Dnserer Wildfuhre gele- 
„gen, darinnen soll ein jeder obberurter Maß und Ge- 
„stakt, die Anweisung de- Hvlzhaven-, oder die Nachlas- 
„sung det Roden- zu thun haben; doch daß darinne zwar 
„keiner seinen eigenen Nutzen suche, vnd umb desselben 
„willen seinen Leuten verstatte; auf den Fall wir vnS auch, 
„al- die Lande-- und Lehen-fürsten, einsehen zu thun, 
„wollen vorbehalten haben."— Und noch eiu Jahrhundert 

später enthält die Forstordnung Herzog- Ernst de- 
Frommen zu S. Gotha v. I. 1642, und revidirt i. Z. 
*667 — in den Beifugen zur ältern gothaischen Lande-- 
vrdrwng S.IZo — die wiederholte Bestimmung: „Das 

„Au-roden der Waldungen — zu neuen Aeckern und Wie- 
„sen soll gänzlich abgeschafft seyn, sonderlich in denen ge
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in diesem Holzmangel ein so gemeinschaftliches Uebel, 
wie jetzt, wo man um den Menschen gegen das mög
liche Erfrieren zu schützen, für die Waldpflanze wirk
lich nicht genug thun zu können glaubt, und sich der 
Meinung hingegeben hat, die Sicherung gegen jene 

Gefahr

---meinen Gehölzen, S were denn, daß Jemand bei DnS 
„gnädige Vergünstigung erlanget. Wal auch vor Jabren 
„ausgerodet, und mit Holz wieder beflvgen, soll doch mit 
„der Unterthanen Willen gegen gänzlicher Erlassung der 
„Zinssen mit Vermissen Unser oder Unser Kammer Derord- 
„neten, zu den Wäldern wieder geschlagen werden. Weil 
„auch etliche gemeine Gehölze äu-gehLbt uNd getheilet seynd, 
„da denn ein Jeder seines Gehalten- auf seinen Theil 
„hauet und nicht ordentlich junge Schläge macht, dadurch 
„denn sie, die Unterthanen, sich selbst in Schaden setzen, 
„dem Wildpret auch die Stande verengert 
„werden; als sollen die Forstmeister und Oberknechte, 
„mit solchen Gemeinen verschaffen- daß sie im Betracht der 
„zwischen ihnen gemachten Theilung, die Gehau ordentlich 
„nach einander stellen, und wenn es an eines Massen oder 
„Huben kömpt, hat alSdann derselbe sein Holz daran zu 
„Nehmen." UebrigenS sind aber solche Bestimmungen, wie 
sie in den angeführten Gesetzstellen vorkommen, nicht et
wa nur besondere Eigenheiten der sachlichen Territorial- 
gesetzgebung. Aehnliche Verordnungen finden sich in den 
Landesverordnungen au- dem sech-zehnten und siebenzehn- 
ten Jahrhundert in beinahe allen deutschen Ländern, und 
daß sie sich hier finden, kann um soweniger auffallend 
seyn- wenn man bebenkt- daß e- im sechzehnten und 
siebenzehnten Iahrhaundert al- ein unbestreitbarer Satz 
de- gemeinen deutschen Recht- gilt, jeder Holzschlag in 
einer der Jagdgerechtigkeit einer dritten unterworfenen 
Waldung, müsse stet- so eingerichtet werden, daß die 
Jagd nicht darunter leide. Man vergl. 8ixtinus 6« 
ke^slib., I,ib. II. Osp. IV. Nro. 68. folgl. 6sit observat. 
prsct., I,ib. II. Obs. 67. Nrv. 9 UNd >ltli as v er. k'rirscb 
^0 jure bosLSncli scu bAnsnlli, Nembr. III. g. Nrv- 34; 
in d esse nOpuseul. variiere, (^oriwb., Ibyo fol.) S.
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Gefahr berechtige die Regierungen zu den mannichfach*  
sten Eingriffen in das Recht des Waldbesitzers, die 
Erzeugnisse seines Eigenthums nach Wlllkühr zu be
nutzend).

*) Man vergl. von Der- Handtuch des teutschen Polizei- 
rechts, Bd. in. S. 344 folg . und Just. Politelwiffrn' 
schast (Avm-td. und Leipz. 1760. 4.) Bb. I. S.90—-S.

C

Ein gemeinschaftliches und alle Volkselassen 
sehr drückendes Uebel mag der Holzmangel, und 
die Folge davon, übermäßig hohe Holzpreiße, 
wenigstens in dem bei weitem größer» Theil unserer 
nördlichen Länder, allerdings seyn» Indeß, wenn von 
der Bekämpfung dieses Uebels die Rede ist, so fragt 
es sich wohl zu allererst, gibt es keine andere Mittel, 
als die, welche unsere sogenannte Forsipolizei 
dagegen gebraucht? und rechtfertiget die Noth, 
wendigkeit, jenes Uebel zu bekämpfen, die so tief 
in das Privateigemhum und in den Gang der Prr- 
vaiconsumlion eingreifenden Ge » und Verbote, welche 
sich die Forsipolizei in den meisten Landern zu erlau
ben pflegt? Aber der beziehenden Beantwortung die
ser Fragen stehen gewiß manche sehr gegründete Be
denken entgegen. Abgesehen davon, daß sich fast gar 
feine allgemeine Vorschriften für die beste Be, 
Nutzung der Waldungen geben lassen, sondern daß hier 
alles von individuellen Drts - und andern Verhältnis
sen abhängt, so ist das hauptsächlichste Bedenken, das 
solchen Vorschriften enrgegensteht, wohl daS, dass ge
rade die Beschränkungen des Benutzungsrechts, welche 
man über den Waldbesitzer verhängt, wohl am wenig
sten mit den Bedingungen vereinbarlich seyn möchten, 
auf welchen der Gang aller menschlichen Betriebsam
keit ruhet, und daß darum auf dem Wege, auf wel
chen man die Forsicultur fördern will, sich gewiß nur 
äußerst wenig Ersprießliches, vielleicht ganz und gar 
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nichts, für diese Cultur erwarten läßt. Wohin würbe 
es wohl führen, wenn man um die Furchr vor dem 
etwaigen Mangel irgend eines menschlichen Bedürfnis
ses zu beseitigen, den Ge* und Verbrauch der Erzeug
nisse unserer Betriebsamkeit überall so unter Aufsicht 
stellen, und so in Fesseln schlagen wollte, wie man es 
in Ansehung der Benutzung des Ertrags seiner Wal
dungen bei dem Waldbesitzer gethan hat; — den man 
durch eine äußerst lästige Controls des ihm von der 
Regierung zum Curacor gesetzten Forstbeamten oft so 
weit gebracht ssieht, daß er selbst nicht die geringste 
Kleinigkeit für seinen Bedarf aus seinem Walde ohne 
obrigkeitliche Genehmiqung an sich nehmen kann - )» 
Warum, fragt M u rhard---'0 sehr sinnig, soll der 
Waldbesitzer härter gehalten werden, als der Besitzer 
von Getreidfeldern? warum soll jener dem Gemeinwe
sen ein von diesem nicht gefordertes Opfer bringen, 
weil er zufällig Waldung besitzt? Könnte Nicht auf 
gleiche Weise die Regierung verordnen, daß jeder Ak- 
ker Landes, welcher gerade jetzt mit Getreide bebaut 
wird, in Zukunft ebenfalls nur als Getreidefeld be
nutzt werden soll? oder daß niemand das Getreide sei
nes Ackerfeldes früher erndte, als man es obrigkeit
lich besichtiget und reif gefunden hat. Verdienen etwa 
Getreide und Getreidebau weniger Aufmerksamkeit, als

Wie denn von Iusti. a. a. O S. y5. ausdrücklich em
pfiehlt, den Waldeigenthümer in Bezug auf bat Betrei
ben der Hölzer mit Lieh, das Laudstreichen. bat 
Holzlesen, dat Schälen der Bäume zum Lohma- 
chen, u. bergt möglichst einzuschränken. — Ein ziemlich 
vollständiges Verzeichnis der gewöhnlichen überall, bald 
mehr bald minder streng, unter die Aufsicht der Forsipc- 
lizei gestellten Walderzeugnisse s. m bei Graf von BU- 
quoy Theorie der Nationalwirthschaftrc. S. 75 — 82.

**) Ideen über wichtige Gegenstände au- dem Gebiete der Na
tionalökonomie und Staat-wirthschaft. S. 417.
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Holz und Holzbau? Sind jen^Artikel und Erzeugnisse 
unserer Betriebsamkeit etwa entbehrlicher als dieses? — 
Fragen, deren schwierige Beantwortung wohl niemand 
verkennt, der sich die Mühe nimmt über ihre Beant, 
wortung nur einige Augenblicke zu denken. Und dennoch 
ruht auf ihrer Beantwortung das ganze ausgedehnte 
Gebäude unserer sogenanten Forstpolizei.

Den nächsten VeranlassungSgrund, warum man 
den Waldbesitzer in Ansehung der Bewirchschaftung 
seines Waldbefitzthums, und der etngewilligen Benuz, 
zung der Erzeugnisse des letzter», Häßler behandeln 
zu müssen glaubt, als den Besitzer irgend eines an
dern Naturfonds, der dem Menschen unentbehrliche 
Lebensbedürfnisse liefert, — diesen nächsten Veranlag 
sungsgrund glaubt man in einer wahrscheinlichen Un, 
wirthschaftlichkeit des Waldeigenthümers bei der Be
nutzung der Erzeugnisse seines Grundbesttzchums zu 
finden. Man meint, ohne möglichst sorgfältige Forst, 
polizeiliche Aufsicht werde der Waldbesttzer seine Wal
dungen nie mit der erforderlichen Sorgfalt pflegen; er 
werde ihre Hölzer theils zur Unzeit fallen, theils auf 
den Nachwuchs nicht immer gehörig Bedacht nehmen, 
überhaupt, er werde dabei nur auf augenblicklichen ge, 
genwärtigen Gewinn ausgehen, die Zukunft und ihre 
Bedürfnisse aber ganz vernachlässigen. Vorzüglich um 
des letzter» Grundes willen glaubt man, bei der Lang
samkeit des Nachwuchses des Holzes, die fortwährende 
Versorgung des Volks mit seinem nöthigen Holzbedarfe 
nicht dem Eigennutze und der durch diesen geleiteten Privat, 
industrie der Waldbesttzer allein überlassen zu dürfen, son, 
der» von Negierungswegew^stets vorsehend, und für Zu, 
kunfstsparend einschreiten zu "müssen--). — Inzwischen ich 
muß offen bekennen, ich wenigstens kann ganz und gar nicht

*) Noch erst neuerdings hat diese Anstcht wieder vertheidigt 
der Recensent von von Jakobs Slaattfinanzwissenschaft, 
in der A. L. Z. isaa, Nro. 10. S. 77 — 78.

C 2
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begreifen, warum der menschliche Eigennutz gerade bet 
der Waldwirthschaftung nicht das soll leisten können, 
was er sonst überall dem Menschen rücksichtlich der 
Befriedigung seiner Bedürfnisse leistet, und warum 
man ihn gerade hier so sehr mit Mißtrauen verfolgt, 
so umsichtslos und zutraulich man sich ihm bei nicht 
minder wichtigen Angelegenheiten der Versorgung deS 
Volks mit seinen Lebensbedarf hingibt. Am allerwe
nigsten ist gewiß die Furcht vor einem zukünftigen Holz
mangel gegründet, wenn man den Walbbesitzer gestattet, 
sein Holz in seiner Waldung zu fallen, wenn, wie 
und wo ihm beliebt, und wenn man es ihm über- 
berhgupt gestattet, seinen Waldboden so zu benutzen, 
wie er es für sich am zuträglichsten achtet. Man irrt 
sich wohl sehr, wenn man glaubt der Hang des Men
schen znm augenblicklichen Genusse seiner Haabe wer
de ihn veranlassen, seine Gehölze zu verwüsten, und 
das Holz in seiner Waldung zur Unzeit abzuschlagen. 
Der Waldbesitzer wird dieses wohl eben so wenig thun, 
als der Besitzer einer Wiese sie ohne Noth in einen 
bloßen Weideplatz umwandelt, oder ihr Gras zu Heu 
abmaht und verkauft, wenn es noch zum Erndten nicht 
reif ist; oder wie überhaupt jemand eine zum Der, 
kauf bestimmte Waare jetzt schon wegglbt, wenn er 
durch längeres Liegenlassen und Aufbewahren derselben 
höher» Preisen entgegensehen kann

*) Der Dorwurf der Unwirtbschaftlichkeit, wetten man Pri» 
vatwaldbesitzern im allgemeinen zu machen pflegt, scheint 
blo» durch die Erfahrungen veranlaßt zu seyn, welche man 
meist bei Gemeindewaldungen macht, welche der willkür
lichen Benutzung der einzelnen Gemeindeglieder preiß ge
geben sind. Bei solchen Waldungen denkt freilich in der 
Regel jeder der an ihrer Benutzung Theil nimmt, nur an 
den augenblicklichen Genuß, und e- ist darum nothwendig, 
daß die Forstpolizei hier einreife. Indeß ganz ander- sind 
die Verhältnisse bei im Privateigenthume einzelner Besitzer
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Ist der Eigenthümer eines Waldstrichs nicht rück, 
sichtlich der Veräußerung desselben überhaupt beschränkt — 
wie dieies freilich so oft der Fall ist, — so wird es 
zwar oft vorkommen, daß dieser oder jener Waldbe, 
frtzer dieses oder jenes Waldstück verkauft, und auf 
diese Weile das darauf stehende Holz von einer Hand 
in die andere bringt. Aber nicht jeden solchen Ver, 
kauf wird der Abtrieb des auf den veräußerten Scük, 
ken stehenden Holzwuchses begleiten. Man wird Wak 
düngen kaufen- wie man auch andere bestellte Grund, 
stücke kauft, die nicht schon im Augenblicke ihres An
kaufs, sondern erst in Zukunft eine Erndle versprechen. 
Holzungen werden so gut zur Bewirthschaflung gekauft 
werden, wie andere Güter. Der Käufer wird gern 
nachwarten, bis das Holz des Stücks zum Schlagen, 
oder zur Erndte, völlig reif ist, und die Zukunft wird 
dadurch rücksichtlich ihres Holzbedarfs zuverlässig bei 
weitem gesicherter seyn, als bei den mancherlei Be, 
schränkungen, welchen man um ihretwillen die Wald- 
Lesitzer sonst unterwirft. Es ist durchaus falsch, wenn 
man meint, das Privatinteresse werde seinen Vortheil 

^>abei finden, von der einen Hand in dre andere über, 
gegangene Waldstücke sofort abzurreibsn, und das ge, 
schlagene Holz zu verkaufen, und dieser augenblickliche 
Vortheil werde jeden bestimmen, stets ohne Rücksicht 
auf forstwirthschaftliche Regeln Holz zu schlagen. Ein 
solches Treiben würde den Eigennutz mit sich selbst in 
Widerspruch bringen. Es würde die Holzpreiße au, 
genblicklich herabdrängen, während doch Jeder, der 
Holz zu verkaufen hat, immer auf die möglichst hoch,

befindlichen Waldstücken, und darum können denn auch die 
Erfahrungen, welche man bei jenen Gememdewaldungen 
gemacht hat, auf diese nicht übergelragen, und am aller
wenigsten zum Motiv für eine allgemeine Gesetzgebung ge
macht werden.
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sten Preise ausgeht. Sieht man doch, daß in den meisten 
Fällen wo bedeutende Holzkäufe gemacht werden, sich 
gewöhnlich die Käufer ziemlich lange Termine zum Ab
triebe bedingen, und selbst oft Vertragswidrig über 
jene Termine hinaus mit dem Abschläge zaudern, um 
ja den Markt nicht zu überfüllen, und um zum Vortheil- 
haften Absatz ihrer Waare möglichst lange Zeit zu 
haben. —

Also für die Erhaltung der Wälder und für die 
Sicherung der Zukunft rücksichtlich ihres Holzbedarfs 
ist zuverlässig ggnz und gar nichts zu befürchten, wenn 
man das Abholzungsrecht den Waldbsitzern frei gibt, 
und sie der Fessel entledigt, die ihnen eine meist über, 
all sehr strenge Forstpolizei angelegt hat. Derjenige, 
den nicht die Noth zum Fällen — seines noch nicht 
schlagbaren Holzes hintreibt, wird so wenig sein Holz 
abtreiben, ehe es.zum Hiebe reif ist, als Jemand über, 
Haupt etwas zur Unzeit erndtet oder verkauft, wenn 
ihn nicht irgend eine Verlegenheit dazu drängt. Und 
für diejenigen, welche in solche Verlegenheiten kommen, 
wird sich bei freiem Waldbewirthschaftungsrechte zuver, 
lässig immer bei weitem eher ein Käufer finden, der 
das Hol; noch bis zur Periode seiner Erndtezeit stehen 
läßt, also das Publikum rücksichtlich seines künftigen 
Bedarfs sichert, als wenn man durch zu strenge Forst- 
polizei Waldungen gleichsam zu einer Waare ausserhalb 
des Commerzes macht. Man beseitige nur die hie und 
da vorhandenen Verbote, Waldstrecken von den Gü- 
tercomplexen, zu welchen sie gehören, nach Willkür zu 
trennen, und gebe den Handel mit liegenden Gütern 
überhaupt möglichst frei, so wird man sich ohne irgend 
einen Natheil für den künftigen Holzbedarf zu besorgen, 
der forstpolizeilichen Aufsicht überheben können, welche 
so tief in das Privatbewirlhschaftungsrecht eingreist. 
Denn jene Verbote, welche man beinahe überall noch 
aufrecht erhält, sind es eigentlich, welche mitunter un- 
wirthjchaftliche Holzverkäufe und Abtriebe veranlassen.
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Auch liegt wirklich darin, daß man dem Waldbe, 
fitzer bei der Benutzung seines Eigenthums so wenig 
freie Hand läßt n), wohl der Hauptgrund, warum 
unsere Forstkultur beinahe überall noch so tief steht, 
und warum alle Anstalten zu ihrer Verbesserung sich 
in ihren wohlthätigen Folgen doch meist nur auf die 
Staatswaldungen, oder auf die Waldbesitzungen ein
zelner großer Gutsbesitzer, beschränken. Für die niedere 
und gemeinere Classe von Waldbesitzern kann unmöglich 
Anreiz zur Verbesserung d^r Pflege ihrer Waldbesitzun
gen vorhanden seyn, so lange ihnen die Aussicht des 
ihn-n vorgeietzten öffentlichen Forstbeamten bet jedem 
Schritte die Hand bindet. Statt auf Verbesserung 
der Kultur ihrer Waldstücke auszugehen, sehen wir da
rum den bei weitem größer« Theil der Pnvatwaldbe- 
fitzer, wenn auch nicht gerade auf die Verschlimmerung 
ihrer Holzungen hinarbetten, doch alles blos dem 
Gang der Natur überlassen, ohne im geringsten dieser 
zu Hülfe zu kommen; und selbst bei den Staatswal
dungen ist in sehr wenigen Ländern bis jetzt noch 
alles geschehen, was zum Behuf ihrer möglichst guten 
Cultur geschehen konnte

Wenn man sich die Wahrheit nicht verhehlen will, 
so hat die Forstpolizei, wie man sie bisher meist geübt

*) Ein auffallender Beweis, wie weit die Beschränkung der 
Waldbesitzer- in der Benutzung des Ertrag« seine« Besitz- 
Hum« getrieben werden kann, gibt da« in dem A. P. L. 
R. Th.i VIII. §.92. ausgesprochene Verbot de« Na
be tdacken«; mit der Clausel, daß selbst da, wo e« der 
Mangel anderweitiger Düngung unentbehrlich nothwendig 
macht, dazu niemals eiserne Hacken oder Rechen gebraucht, 
werden sollen, — wa« offenbar zur Förderung des Holz- 
wuchse« nicht nöthig war, weil der Unterwuchs, dessen 
Pflanzen durch da« Verbot gesichert werden «ollen, doch m 
der Regel nicht aufkommt, sondern im besten Falle nur 
dürre Stangen gibt.
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hat, weniger dazu gedient den eigentlichen Ertrag 
der Waldungen durch Vermehrung der Waldprodukte/ 
und namentlich des Holzes/ zu erhöhen, als nur 
dazu, den früher bestandenen Waldungen ihren frühern 
Umfang, oder deutlicher, den Waldboden, unver
kürzt zu erhalten. Doch ist es wohl nicht zu decken, 
nen, daß. dieses der asternachtheillgste Punkt ist, der 
das gewöhnliche Treiben unserer Forstpolizei begleitet. 
So nothwendig es seyn mag, daß der Mensch in un, 
fern nördlichen Landern nicht in Gefahr komme, zu 
erfrieren, so ist^es doch gewiß noch bei weitem drin, 
gender nothwendig/ daß er nicht in Gefahr komme, zu 
verhungern. Das Erste, auf was bei der Verweh, 
vung unierer Bevölkerung vorzüglich hätte Bedacht ge, 
-nommen werden sollen, wäre wohl das gewesen, bey 
Umfang unsers Ackerfelds in gleichem Verhältnisse mit 
der wachsenden Bevölkerung zu vermehren. Aber 
damit find die in den meisten Forstordnungen enthaltenen 
Verbote des Ausrodens der Wälder uud ihrer Ver, 
Wandlung in Ackerfeld und Wiesen durchaus unperein, 
chnrilch. Und dennoch würde es wohl sehr leicht mög, 
lich gewesen seyn, beide Zwecke, die Erweiterung des 
zur Ernährung der gestiegenen Bevölkerung und die 
Erhaltung des zum Schutze derselben gegen die Gefahr 
des Erfrierens nöthigen Holzbedarfs, auf eine Art 
mit einander zu vereinbaren, ,-welcke sowohl unser 
Bedürfen an Brod, als den Holzbedarf deckt. WaS 
der, t» der Regel schlecht bewirthschaftete, ausgedehnte 
Waldboden jetzt zur Feuerung gibt, würde er trotz 
feiner Verminderung dennoch fortwährend gegeben 
haben, hatte man der Privalbetriebsamkeit durch Ge, 
siattung ihrer Unbeschränktheit den nöthigen Reiz ge
geben, sich der Forstkultur mit der erfoderlichen Sorg
falt zu widmen; und hätte man nicht unmittelbar 
unter den öffentlichen Schutz gestellt, was nur Mittel, 
bar vom Staate geschützt zu werden braucht, und ei, 
gentlich zunächst nur unter dem Schutze und unter 
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der Aufsicht des Privateigenthümers stehen sollte. 
So gut wir Obstpflanzungen, ohngeachtel auch ihre 
Rente oft sehr weit aussehend und unzuverlässig ist, 
in Ländern entstehen sehen, wo früherhin der Obstbau 
ganz vernachlässigt wurde, eben so gut würde man 
Bodenstrecken, welche sich zur Waldbewirihschaftung 
eignen, zu Wäldern angelegt finden, und für ihre 
Schonung würden bei weitem nicht die strengen Ge, 
fetze und die vielen Wächter, nöthig.seyn, welche man 
me st als öffentliche Beamte angestellt sieht, ohngeach- 
tet zuverlässig von jedem Privateigenthümer eine 
sorgfältigere Aufsicht auf den Schutz seiner Wal
dungen gegen Befrevelungen zu erwarten ist, als 
von öffentlichen Beamten, welche blos die Pflicht zu 
jener Aufmerksamkeit hintreiben soll, und welchen 
außerdem aller innere Reiz dazu fehlt.

Namentlich liegt wohl darin, daß man den Pri, 
vatwaldbesitzer durch Anstellung dieser Beamten, und 
durch Uebertkagung der eigentlich zunächst von dem 
Erster» über seine Waldstrecken zu führenden Aufsicht 
an diese Beamte, von seinem Besitzthume so sehr ent
fernt hat, der Hauptgrund, warum der gemeine Volk, 
sinn die Nechtswidrigkeit der Befrevelung des Waldes 
noch nirgends recht anerkannt, und warum trotz aller 
Aufsicht dennoch Holzdiebereien und Waldbefrevelun- 
gen aller Art beinahe in allen Ländern an der Tages
ordnung sind, und noch lange bleiben werden. Denn 
allerdings scheint die jetzige Forstbewirthschaftungsweise 
ganz vorzüglich dazu geeignet zu seyn, den gemeinen 
Mann bei der Idee zu erhalten, Waldungen seyen 
ein gemeinsames Besitzthum, aus dem Jeden Alles 
nach Willkühr zu nehmen erlaubt sey, was er sich 
daraus anzueignen gerade Lust hat. Werden unser» 
Waldschläge so häufig durch Diehhuthen, Graserei, 
und dergleichen > Störungen des regelmäßigen Holz
wuchses, von allen Seiten her befrevelt, und wird 
hierdurch dem Fortgange unserer Forstkullur am nach,
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Heiligsten entgegengewirkt, so liegt gleichfalls der 
letzte Grund davon nur in den vorhin angedemeten 
Rodungsverboten; — nur darin, daß man so streng 
darauf ausgeht, alle Waldstreckey als Wald zu erhal
ten, so dringend es auch nothwendig seyn möchte, 
manche als Wiese zu benutzen, weil es selbst dem am 
Walde anwohnenden Landmann an Futter für sein 
nöthiges Vieh fehlt. — Und zuletzt, was kann man 
wohl selbst von der sorgfältigsten Forstpolizei erwarten, 
so lange die Iagdpolizei nicht überall mtt ihr gleichen 
Schritt hält, 4md so lange man nicht eben so sorgfäl, 
sig darauf ausgeht, den Wildstand der Wälder zu 
verringern, wie man die Viehtzeerden der Waldan- 
wohner von der Waldhuth zu verdrängen sucht? Denn 
wirklich ist ein übermäßiger Wildstand mit einer guten 
Forstpolizei noch bei weitem weniger vereinbarlich, als 
alle Waldhuth und alles Roden. Wenigstens in un
fern deutschen Ländern werden nicht weniger Waldun, 
gen zu finden seyn, welche der übermäßige Stand deS 
dort gehegten Wildes zu Grunde richtet, als durch 
Huth« und Rodungen ruintrte Strecken.

Doch noch gut wäre es gewesen, wenn man die 
Mancherlei Eingriffe, welche die Forstpoltzeiltche An
ordnungen unserer Regierungen in das Bewirthsckaf, 
tungsrecht der Waldbesitzer veranlaßt haben, blos 
darauf beschränkt hätte, die Völker vor Holz Mangel 
im eigentlichen Sinne zu schützen Aber damit 
hat man sich noch keinesweges begnügt. Noch einen 
Wettern, und wirklich den immer am allermeisten ver
folgten, Beschöyigungsgrund für jene Eingriffe sucht 
man in dem Streben, die Holz preise stets mög, 
tickst niedrig zu halten. — Indeß sehr fragt 
es sich, ob dieses Streben bisher einigen Erfolg ge
habt hat; und, ob es sich überhaupt nach richtigen 
fiaatswirthschaftlichen Prinzipien einiger Maßen recht
fertigen lasse. Was den letzten Punkt betrifft, ist 
es wirklich beinahe ganz unerklarbar, wie man nur 
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auf dessen Verfolgung kommen konnte. Bei der hohen 
Auszeichnung, mit der unsere gewöhnlichen staatswirlh- 
schaftlichen Theorien und die ihnen anhängenden prakti
schen Staatswirihe immer den Tauschwerth, oder eigent- 
ktch den wirklichen Preis aller in den Verkehr kom
menden Erzeugnisse behandeln, kommen sie wirklich 
selbst mit sich in einen auffallenden Widerspruch, wenn 
sie auf Erhaltung des Holzes bei seinem niedern Preis- 
stande, ein so hohes Gewicht legen. Denn je nie
driger der Preis des Holzes steht, um so niedriger 
muß auch der Betrag des Volkseinkommens fallen, 
das sie nach jenem Maasstaabe abschätzen

*) Ein Hauptgrund, warum man so oft darauf ausgebt, die 
Holzpreise möglichst niedrig zu halten, liegt ausser dem 
obenbemerkten Streben, das consumirende Publikum über- 
Haupt mit seinem Hvlzbedarfe zu möglichst-niedrigen Prei
sen zu versehen, hie und da auch noch in dem künstlichen 
Schutze, den man auf diese Weise einzelnen Fabriken gewähren 
will, welche zu ihrem Betriebe viele- Brennholz nöthig ha
ben, um ihren vortheilhaften Betrieb zu sichern. Inzwischen 
mir wenigsten- will e- dedünken, ein solcher künstlicher Schutz 
unsere- Fabrikenwesen- sey noch weit weniger zur Recht* 
fertigung der angedeuteten Eingriffe in die freie Waldbe- 
wirthschaftung geeignet, als jene- Streben überhaupt. Fa
briken der Art, welche sich nur Lurch den niedrigen Stand 
der Holzpreise erhalten können; würden offenbar zu theuer 
erkauft seyn, wenn sie um ein solche» in den Gang der 
Betriebsamkeit so tief eingreifende- Opfer erkauft werden 
sollten. Auch laßt es sich sehr leicht vorhersehen, daß der
gleichen Etablissement- durch die, trotz der Anstrengungen 
der Forstpolizei, dennoch steigenden Holzpreise über kurz 
oder lang zu Grunde gehen werden. Ihre Aufrechterhaltung 
durch niedergehaltene Holzpreise ist also offenbar unwirth- 
schaftlich. Statt solche Werke zu befördern, verdient darum 
da- Verbot der preussischen Gesetzgebung (A. P, L R. Th. I. 
?ir. VIII. h. yo.) dergleichen ohne Dorwissen der LandeS- 
pvlizei anzulegen, wohl den Vorzug vor den hier angeführ-
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Aber auch abgesehen von diesem Punkte, ist es 
gewiß äusserst widersinnig, eine reichliche und aus
reichende Versorgung des Volks mit seinem Holzbedarfe 
je zu erwarten, wenn man der diesem GewerbSzweige 
gewidmeten Betriebsamkeit, und den darin angelegten 
Kapitalen, nicht den vollen Gewinn zufiießen lassen 
Will, welchen Gewerbe anderer Art versprechen. Ein 
solches Treiben kann zu weiter nichts hmkühren, als 
nur zur Vernachlässigung eines solchen Gewerdszweiqs; 
und wenn man schon lange Jahre her Klagen über 
fortwähreuden^und immer wachsenden Holzinangel und 
steigende Holzpreise hört, so scheint wirklich der wahre 
Grund davon nur in jener Vernachlässigung zu liegen. 
War der Mangel nicht noch fühlbarer, als man ihn 
riberall schildert, so tag wahrhaftig der- Grund dieser 
wenigeren Fühlbarkeit ntchr in der Strenge unserer 
forstpolizeiltchen Anordnungen, sondern lediglich nur 
darin, daß das Streben dieser Anordnungen, die 
Holzpreise niedrig zu halten, nicht gelang, sondern 
dass trotz diesem Streben dennoch die Holzpreise mit 
deu Preisen der übrigen Lebensbedürfnisse von gleicher 
Nothwendigkeit stets möglichst gleichen Schritt zu hal, 
ten suchten. Wäre es unsern Regierungen gelungen, 
den Holzpreis Einer Klafter von sechs Schuhe 
lang, breit und hoch, in der Waldung, ohne 
die Kosten der Anfuhr, bei weichem Holze auf 
zwei Relchsthalern, und bei hartem Holze auf 
drei Reichsthalern zu erhalten, — auf einem 
Preise den von Justi»-) vor sechzig Jahren als 
den gerechten im Verhältnisse zum Preiße anderer

tin künstlichen Mitteln zu ihrer Aufrechthaltung. — Don 
den Holzausfuhrverboten, welche von Zusti a. a. O. 
S. 92. empfiehlt, gilt dasselbe, was von allen Ausfuhrver
boten gilt.
A. a. O. S. 85.
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Dinge ansah, zuverlässig wir würden jetzt nicht 
blos nur noch die schon ein ganzes Jahrhundert 
hindurch gedauerten Klagen über Holzmangel 
hören, sondern es würde in den meisten Gegen
den unsers deutschen Vaterlands wirklich schon 
längst der drückendste Holz Mangel fühlbar seyn. 
Hören wir jetzt blos nur jene Klagen, ohne eigentlich 
wahren Holzmangel irgendwo zu fühlen, so verdanken 
Wir es nur dem Fortschreiten der Holzpreise mit den 
Preisen aller übrigen Bedürfnisse, und der Ohnmacht 
unserer forstpolizetlichen Ordnungen, diesem Fortschxei- 
ten Einhalt zu thun. Genau betrachtet sind wirklich 
seit von Iustis Zeiten, und seit dem von ihm aus
gesprochenen Wunsche, die angegebenen Normalpreise 
möglichst beibebalten zu sehen, die Holzpreise noch 
keinesweges überall, sondern nur hie und da unverhält- 
nißmäßlg mehr gestiegen, als die Getreidepreise. Doch 
nicht sowohl dadurch ist dieses unverhältnißmäßige 
Steigen bewirkt worden, daß seitdem die Waldungen 
mehr verwüstet worden wären, als früher; sondern 
gewiß nur darin liegt der Grund jenes Steigenö, daß 
die zu weit getriebene Forstpolizei und die Eingriffe, 
welche sie sich m die Privatwirthschaft erlaubt hat, 
dahin gewirkt haben, daß die Forstcultur, so sehr man 
auch in der neuern Zeit auf ihre Verbesserung ausge
gangen ist, doch zuverlässig mit der Cultur des Acker
baues und mit dem erweiterten Holzbedarfe unserer 
gestiegenen Bevölkerung, und ihres erweiterten Slre- 
bens nach Wohlleben, nicht gleichen Schritt gehalten 
h«, sondern daß der Holzverbrauch, im Vertrauen auf 
die Aufmerksamkeit der Regierungen, dem Nachwüchse 
hie und da bedeutend vorangeetlt seyn mag. Sind die 
Holzpreise, trotz der im Ganzen immer ziemlich nie
drig stehenden, und beinahe — nirgens dem Ertrag 
des Ackerlandes gleich stehendenRente des Wald-

*) Man vergl. hierüber Bd. I. S. 269. in der Anm.
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Lodens nicht noch höher gestiegen, als He wirklich ge
stiegen sind, so verdanken wir dieses weniger den mit 
ihrem Steigen zugleich eingelretenen sparenden Herz- 
zungsanstalken, als dem Umstände, daß die Regierung, in 
deren Besitz doch die meisten Waldungen sind, statt von 
ihrem Monopole Gebrauch zu machen, durch möglichste 
Nledrigstellung der Preise des Holzes ihrer Waldungen 
auch die Preise des Holzes der Waldungen der Pri« 
vareigenthümer nieder zu drücken gesucht haben. Doch 
ist jene Liberalität der Regierungen eigentlich nur ein 
unbedeutender^Vortheil für das consumirende Publi
kum, durch welche die oben angedeuteien Nachtheile, 
welche aus ihrem Eingreifen in die Privathbewirthichaf- 
tung der Wälder entsprungen sind, zwar etwas gemrl, 
dert aber keineswegs ausgewogen werden. Und wöge 
auch jene Lieberalikät diese Nachtheile auf, immer wäre 
sie doch unwirthschaftlich. Das wahrhaft Wirthschaft, 
liche Streben der Regierungen kann nur darauf hin
gehen, daß die Forstcultur des Privatmannes mir der 
in den öffentlichen Waldungen, da, wo sich deren Cul
tur durch die Bemühungen der Regierungen wirklich ver
bessert hat, möglichst gleichen Schritt halte; und die
ses, so wie ein angemessener Stand der Holzpreise, 
läßt sich nur dann erwarten, wenn die Forsipolizei so 
wenig als möglich in die Privatwirthschaft der Wald, 
eigenthümer eingreift, — nur bann, wenn man dem 
Waldbesitzer den Genuß der Erzeugnisse seines Wald, 
Hodens und die eigenwillige Verwendung dieser Erzeug, 
Nisse für seine Zwecke eben so unbeschränkt gewährt, 
Wie dieses jeder, der irgend einen Zweig der Betrieb
samkeit treibt, mit Recht fordern kann, und größten, 
theils gewährt erhält. Ein anderes Mittel gegen die 
Unwirthschafllichkeit der Waldbesitzer gibt es nichts.

*) Mehrere- über den hier behandelten Gegenstand s. m. bei 
Graf von Soden Nationalökonomie Dd. I. S. 116—124; 
von Jakob Grundsätze der Polizeigesetzgcbun-Ic.^.455— 
468 ; Murharb a. a. O. S. 385 440, und schmalz
EtaatSwirthschafttlehre in Briefen, Bd. II. S. 102—104.



Drittes Hauptstück.

Vor» der öffentlichen Consumtion.

H. iL4.

So nachtheilig aber auch der Einfluß seyn mag, 
welcben eine, in diesem oder jenem Puncte durch An
ordnungen der Regierung über den Ge , oder Ver
brauch unsers Erwerbs zu weit getriebene Beschrän
kung der Privatconsumtion auf die Volköbetriebsamkeis, 
und auf den Fortgang deö allgemeinen Strebens nach 
Wohlstand haben kann, so liegt eS doch in der Na
tur der Sache, daß jede solche Beschränkung, selbst 
wenn sie am aller weitesten getrieben wäre, nie den
jenigen Nachtheillgen Einfluß auf unsere Betriebsamkeit 
und auf den Volks,Wohlstand haben wird, den eine zu weit 
getriebene öffentliche Consumtion in dieser Be
ziehung stets zur Folge haben muß. — Selbst bei 
den auSdehntesten Beschränkungen deö Volks in seiner 
Autonomie denn Ge, und Verbrauche seines Erwerbs, 
bleibt doch die für seine Privatconsumtion bestimmte 
Gütermasse dieser Consumtron gewidmet. DaS consu, 
mirende Publikum leidet durch alle Aufwands, und 
Luxusgesetze, und durch alle sonstige Beschränkungen sei, 
neö GülerbenutzungsrechkS/ doch am Ende in Bezug 
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auf seine Consumtion keinen andern Nachtheil, als 
nur den, daß es seine durch seinen Fleiß erworbene 
Gülermasse nickt völlig eigenwillig für seine Zwecke gr
ünd verbrauchen kann. Aber zum Ge, und Verbrauche 
gelassen, wird jene Gülermasse ihn immer. — Nicht 
so bei der öffentli chen Consumtion. Derjenige 
Theil des Volkseinkommens, der dieser Consumtion ge, 
widmet ist, ist selbst bei der unbestrittensten Nützlich
keit dieser Verwendung für die Zwecke des bürgerlichen 
Lebens, und bei den ausgezeichnetsten Vortheilen, wel
che aus dieser Verwendung für alle Classen des betrieb
samen bürgerlich vereinten Menschen hervorgehen mö
gen, dennoch für die Privatconsumtlon dessen, der 
einen Theil seiner Erzeugnisse zur öffentlichen Consum
tion hergeben muß, immer verlorenDas Volk ge

nießt

*) Diese Ansicht von der öffentlichen Consumtion ins Auge ge
faßt, scheint es mir etwas widernalürlich zu seyn, wenn 
der Graf von Soden (die Staats«Finanjwirthschaft 
nach den Grunds, d. Nat. Oekonomie (Leipz. isii. 8. S 13) 
von einer Staats finanzproduction spricht, und 
diese der StaatSfinanzconsumtion gegenüberstellt. 
Die Sammlung des zUr Erhaltung und Bewahrung des 
Staatsvereins erforderlichen Vermögens — was nach von 
Soden das Geschäft der Staatsfinanzproduktion seyn soll — 
ist und bleibt immer weiter nichts als eine, von der Re
gierung unternommene Aneignung eines Theils der vom 
Volke durch seine Betriebsamkeit erworbenen Gütermasse, 
bestimmt zur öffentlichen Consumtion, zur Befriedigung öf
fentlicher Zwecke. Darum kann denn aber auch jenes Sam
meln ohne eine auffallende Verwirrung der Begriffe me unter 
dem Begriff von Production subsummirt werden, sondern 
gehört lediglich der Kategorie derConsumtion an. In jenem 
Sammeln liegt nicht etwa ein Hervorbringen neuer 
Güter, sondern eS ist eigentlich und ganz genau betrach
tet, weiter nicht«, als der erste Schritt den die 
Regierung zur Verwendung des zur öffentli
chen Consumtion bestimmten Theil- des Volks- 



49

yießt wenigstens Liesen Betrag seiner Betriebsamkeit 
Nie unmittelbar; sondern immer höchstens nur mittel
bar; — nur in den Wirkungen der öffentlichen Anstal
ten, zu deren Herstellung und Unterhaltung der, der 
öffentlichen Consumtion gewidmete, Theil seines Ein
kommens verbraucht wird. Un> ein solcher mittelbarer 
Genuß kann auf keinen Fall den unmittelbaren ganz 
ersetzen, oder in der Art auf den regelmäßigen Fort
gang der Volksbetriebsamkeit einwipken, wie der un
mittelbare, den sich jeder bei seiner Privatronsumlion 
zu verschaffen sucbt> und verschaffen kann. Ein solcher 
Genuß liegt dem Eigennütze, der alle Betriebsamkeit leitet, 
zu entfernt, um ihn fortwährend so reizen zu können/ 
wie es der unmittelbare Genuß unsers Erwerbs thut.

Darum aber können die Regeln für die Privat- 
ronsumnon und ihre Behandlung von Seiten der Re
gierungen nur mit großer Umsicht und Behutsamkeit 
bet der Lehre von der öffentlichen Consumtion, oder in 
der S ta arsfi na nz wirthschaft der Regierungen/.

-inkommem« für diese Consumtion thut. — mr 
Regie rung provocirt überhaupt die Regierung nie. ES 
ist dieses auch ganz und gar nicht ihr Geschäft. Sie hüt 
es blos Ml her Leitung der Angelegenheiten des Gemein
wesens zu thun, damit dieses seinem Endzwecke entspreche. 
Und dem Bürger gewähre^ waS er von ihm hofft, fordert/ 
Und erwartet. Selbst da, wo die Regierung Grundeigen
thum besitzt und solche- selbst bewirthschaf-et, oder sonstige 
Gewerbe treibt, kann m^n sie, als solche, nicht wohl al- 
producirend «weben. Was durch jene Wirthschaften und 
Gewerbe hervorqebracht und gewonnen wird, sind eigent
lich nicht Erzeugnisse der Regierung selbst, welche sie als 
Regierung hervorbringt, sondern VlsS Erzeugnisse det 
Betriebsamkeit ihrer bei jenen Wirthschaften und Gewerben 
angestellten Agenten, welche bei chrem Geschäfte eigent
lich nur die Stelle des Volkes vertreten, dem sie selbst angd- 
hören, und welches ohne ihre Dazwischenkunft die Güter- 
Masse liefern müßte, welche sie liefern!

D
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zur Anwendung kommen. So nothwendig es auch 
seyn mag, dort möglichste Freigebigkeit zu dulden, da
mit jeder im vollesten Maaße gemessen könne, was er 
für sich zum Genuß erworben, bestimmt, und bereitet 
hat; so dringend nothwendig ist es hier, sich zu einem 
Einschrakungs- und Sparshsteme zu bekennen, damit die 
öffentliche Comunnion nie ihr Maas überschreite, son
dern der Privatconsumtion verbleibe was ihr nur immer 
gelassen werden kann. Hier ist es eigentlich, wo das 
Sparsystem, in welchem unsere meisten staatswirth, 
schaftlichen Schriftsteller die Grundlage alles fortschrei
tenden Wohlstandes suchen, seine Rolle zu spielen hat. 
Das erste und oberste Gesetz für die Finanzwirchschaft 
aller Regierungen kann kein anderes seyn- als das, 
die Bedürfnisse des bürgerlichen Lebens mit 
dem möglichst geringsten Aufwande für das 
Volk zu befriedigen, und die Vortheile, wel
che dem Volke dieses Leben gewahrt, jenem 
um den möglichst billigen Preis zu liefern. 
Und je sorgsamer eine Neglerun dieses Grundgesetz zu 
beachten strebt, um so gewisser kann sw nicht nur der 
Wirksamkeit ihrer Strebungen für das allgemeine Beste 
überhaupt seyn, sondern auch insbesondere dem zu
nehmenden Wachsthums des Volkswohlstandes entge
gensehen. Ist unnöthiger und übertriebener Auf, 
wand oder Luxus mitunter in der Privatwirthschaft 
zu dulden, und nicht geradezu für nachtheilig anzu- 
sprechen; so ist bei der Wirthschaft der Regierungen der 
Eine wie der Andere stets verdammlich. Und was 
die Verschwendung betrift, ist diese bei der Pri- 
vatconsumtion nachtheilig wirkend, so ist sie es dop, 
pelt bei der Wtkchschaft der Regierungen. Der beste 
unter allen Finänzplänen ist, wie Say-K) sehr tref,

Irsitv ä'eöon. politig. II. E. 2Y8. d 2teN Allst. —- 
Sehr treffend und vielleicht für unsre Zeiten noch mehr 
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send bemerkt hat, der: für die öffentlichen Zwecke 
so wenig Aufwand zü machen, als nur im, 
wer möglich ist, und die öffentliche Confumkion nie über 
den Punkt hinaus zu erwettern, den ihm eine zweck
mäßige und verständige Befriedigung der öffentlichen 
Bedürfnisse gesteckt und gezeichnet hat.

beberzigenSwerth, als früher, ist die Bemerkung von 
Biechling in den Anmerkungen zu seiner Au-gabe von 
SekkendorffS teutschem Aürstenstaate (Jena 1720,8) 
S.366. „ES haben zeitbero kluge Leute bei diesen geld- 
„klemmenden Zeiten sich'- recht sauer werden lassen, aller» 
„Hand Mittel zur Erhaltung und Vermehrung fürstlicher 
„Einkünfte auszufinden; e- ist auch kein Zweifel, daß in 
„verschiedenen teutschen Fürstenthümern und Landen noch 
„viel Gute- in diesem Punkte gestiftet werden könne. ES 
„wird aber doch alle- nicht hinlänglich seyn, daferne nicht 
„da- allersiHerste und größte Einkommen, die Sparsam- 
„ke j t, besser verwaltet wird."

*) Wenn ich übrigen-hier Sparsamkeit als da-erste und oberste 
Gesetz einer verständigen Finanzwirtbschaft aufstelle, so bitte 
ich diesen Ausdruck im richtigen hier bezeichneten Sinne zu 
nehmen. Was für die Zwecke des bürgerlichen Lebens un
erläßlich nothwendig, und dazu wirklich nützlich ist, muß 
von den Regierungen dem Volke unbedingt geleistet werden. 
Dazu ist die Verbindlichkeit der Unterthanen, Abgaben zu 
zahlen auf daS innigste staat-wirthschaftlich begrün
det. Hier kann also nicht etwa in sofern Sparsamkeit ein» 
treten, daß die Regierung von diesem ihr Obliegenden et
was unterliefe. Eine solche Sparsamkeit, wie sie die fran
zösische Regierung unter Buonaparte im Jahr 1811 u. 
2812. sLos^e Lss^ti sur Ilii^roire <Io 1econ. poliÜH. lom. 
n S. 139) übte — würde Geiz seyn. Doch freigebig 
darf die Regierung selbst nicht bei ihren Verwendungen 
für jene Zwecke seyn; das überflüssige unentbehrliche ist 
auch hier zu vermeiden. Man vergl. hierüber von Justi, 
Staat-wirthsch Bd. II. S. 470 folg, und klonteziuieu

6. I,. Xlll. elr. 1. ?ow. n. I,. 42. der AuSg. Am- 
Perd. und Leipz. 1779. s.

D 2-
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Zwar mag es nickt unwahr seyn, was einige, 
dem Einschränkungs - und Sparjysteme der Regierun
gen nickt sonderlich holde, oder durch vorgefaßte fal
sche Ansichten vom Einflüsse der Comunition auf die 
Produktion irrgeleitele, Politiker behaupten, daß mit 
der Zunahme der öffentlichen Lasten auch die Belieb, 
samkeil des Volks hie und da zunehme. Es mag auch 
fernerhin nicht geradezu für unrichtig ange proa en 
werden, daß sich öffentliche Abgaben in manchen Fäl
len als Mittel brauchen lassen, um diesen ober jenen 
Theil des VolkL zu einer verständigen bürgerlichen 
und wirthschaftlicken Benutzung seines Eigenthums und 
seiner Kräfte hinzuleiten Aber bei alledem ist es 
wohl nicht zu verkennen, daß eine solche Beförderung 
der Betriebsamkeit des Volks sehr widernatürlich »st. 
Etwas ganz anderes ist es, und ganz andere Resul
tate sind für den allgemeinen Wohlstand zu erwarten, 
wenn die Aussicht auf Verbesserung seiner Lage den 
Menschen zur Erweiterung seiner Betriebsamkeit^ hin- 
treibt, als wenn ihn die Noth und der Druck des öf
fentlichen Abgaben dazu zwingt. Der kräftige und le
bendige Gang, welchen im ersten Falle die Betriebsam
keit annehmen wird, wird ihr im letzteren Falle im
mer fremd bleiben, und darum wird sich bei aller 
Wirksamkeit jenes Reizmittels der öffentliche Wohl
stand dennoch nie heben, wenn er auch zur Noth in 
seinem frühern Stand fort vegetirt, und sich nickt et
wa gar vermindert. Abgaben, welche das Volk an 
seine Regierung zahlen muß, hindern sein Fortschrei
ten im Wohlstände nur dann nicht, wenn sie die

*) Sinnig, nennt darum der Graf von Soden, Lehr
buch der Nat. Oekonomie (Leipz. 1810, 8) S. 408 jene« 
venetia Nische Gesetz, da« von verpachteten Landgütern 
den sechzehnten Theil de« Ertrag«, von den von >b'en 
Eigenthümern selbst bewirthschafteten aber weniger 
forderte.
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Aafopferuugen nicht überschreiten, welche jeder zum 
Behuf der Sicherheit feines Lebens und zum Fort
gang seiner Betriebsamkeit hättr selbst machen müssen; 
wenn also die Abgaben weiter nichts sind, als ein 
Theil des auch in aussergeselligen Verhältnissen für 
uns nöthigen Aufwandes zum sichern, steten und re, 
gelmäßigen Fortgang unserer Betriebsamkeit und der 
Erhaltung ihrer Bedingungen Nur bis auf die
sen Punkte, und nur unter dieser Voraussetzung, 
lassen sie sich als ei« nothwendiger und nützlicher Auf
wand, und als ein Theil des nothwendigen Kosten- 
preises der Erzeugnisse des betriebsamen Volks amehen. 
Weiter getrieben müssen sie stets auf den allgemeinen 
Wohlstand hemmend einwirken, und als ein Uebel 
erscheinen, welches das bürgerliche Wesen für seine 
einzelnen Glieder herbeiführt. — Daß die Abgabe» 
nie weiter, als auf den hier bezeichneten Punct hin, 
getrieben werden, ist die Hauptaufgabe für jede ver
ständige Finanzpolitik und der eigentliche und wahre 
Culmmationspunct für jedes, nach den Regeln einer 
verständigen Sparsamkeit gebildete Abgabsystem, über 
welchen htenausgehend jede Abgabe immer zu einem 
bald mehr bald minder drückenden Uebel für alle Staats
angehörige wird.

*) Sehr treffend ist in dieser Beziehung dir Bemerkung von 
Christian von Schlötzer Anfang-aründe der Staats» 
wirtschaft Bd. II. 158 in der Not. XX. S. 157 : Man 
könne die öffentlichen Abgaben mit den unter den Kaufleu
ten üblichen Affecurälion-pramien vergleichen. Dadurch, daß 
der Unterthan die Steuer zur Bestreitung der Staat-aus
gaben zahlt, opfere er gleichsam einen Theil seine- Ver
mögens, um den Rest mit um so größerer Sicherheit zu 
besitzen. Und noch beachtung«»verther ist weiter die Be
merkung von 8imon<lv cie Lismonäi nonvesnx prinoiz). 
ä'coonom. ?om II. S- 156: Bei einer gut orga- 
mstrten bürgerlichen Gesellschaft müssH dis Tendenz de- öf-
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Selbst dann, wenn eine Regierung die über den 
angedeuteten Punkt hinausgehenden Abgaben, welche 
sie von dem Volke erhebt, nicht gerade unnütz ver
schwendet, sondern dazu ge, und verbraucht, um an 
sich betrachtet, nützliche, aber nicht eben nothwen
dige Arbeiten unter dem Volke zu unternehmen, oder 
im Gange zu erhalten, welche außerdem nicht zu un
ternehmen oder nicht zu unterhalten gewesen seyn 
würden, — selbst dann werden solche Abgaben den 
Charakter eines bc/ld mehr bald minder drückenden 
Uebels für dre^St aatSangehörigen nicht verlieren ^).

fentlichen Abgak-enwesen- die seyn, jedem Abgabepflich
tigen für seine Abgaben eine Masse von Genüs
sen zu schaffen, welche er sich im au sse rg ese ll i- 
gen Verhältnisse durch seinen Güteraufwand 
nicht in demselbenMaasezuverschaffen vermö
gend gewesen seyn würde — klebrigen- vergl. man 
noch IVlont es yu i e u 17. ä. I,. a. a. O. S. 42.

*) Eine diesem, entgegengesetzte Lehre predigt in seinerManier 
Weis Haupt über die Stabt-auflagen und Au-gaben mit 
Gegenbemerkungen von Frohn S. 114. Seiner Meinung 
nack kann jede Auslage, welche den Erwerb-fleiß nicht un
terdrückt, welche die reellen Bedürfnisse nicht überstsigt, 
welche den Vermögen-umstanden der Zablpflichtigen ange- 
messen ist, welche in kleinen und wo möglich unmerklichen 
Antheilen, zur gelegenen Zeit, ohne Härte der Sinnedmer, 
und ohne Uebervortbeilung der Unterthanen, in schicklichen 
Zwisckenräumen erhoben wird, — eine Auflage, welche 
nicht al- todte-Kapital liegen bleibt, sondern baldmöglichst, 
mit freigebiger Sparsamkeit, zur Bestreitung der Staat-« 
bedürfnisse und Unterstützung der Dürftigen im Lande selbst, 
an solche, welche wieder au-gebey, in Umlauf gesetzt wird, 
und auf ihrem Wege zu ihrer Quelle zurückkehrt, — groß 
seyn oft wiederholt werden und für den Staat sowohl al- 
die einzelnen Geber im höchsten Grade wohlthätig werden. 
Za selbst Auflagen, welche die angegebenen Bedingungen 
nicht durchau- erfüllen, sind zwar weniger nützlich, aber
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Mögen auch Beschäftigungen, welche die Regierung 
auf diese Weise unterhält, diesem oder jenem Einzel, 
nen im Volke, oder auch selbst diesen oder jenen 
Dolksklassen, Brod und Nahrung geben, widernatür
lich, und den Bedingungen, auf welchen der Fort
gang Md die Ausbildung des menschlichen Wohlstan
des ruhen, durchaus wide-strebend ist und bleibt 
eine solche Nahrung dennoch immer. Die Nahrung, 
welche die beschäftigten Hände erhalten, ist genau be
trautet weiter nichts, als ein Almosen, welches der 
Abgabepflichtige, und mit Abgaben überladene. Theil 
des Volks dem, .durch seinen Druck und stille Auf
opferungen von der Regierung beschäftigten Theile 
zählt. Das Einzige, worin sich ein solches Almosen

im Grunde weniger schädlich, als gar keine, oder zu ge
mäßigte Auflagen. Die Verminderung solcher Auflagen, 
oder ihre Aufhebung, muß als eine Kalamität angesehen 
werden, welche in ihren Folgen den gesammten bürger
lichen Wohlstand vernichten, und zur Armuth und Barba
rei des Mittelalters zurückführen würde — Minder hoch 
als Weisvaupt schlägt Büsch (Abhandlungen vom Geld
umläufe Bd.I. S 451 — 45b.) die Borldeile der Auflagen 
an. Indeß, weil ihre Konsumtion von Seiten der Regie
rung und ihrer Beamten immer doch eine Arbeit, wenig
sten« in einem Tdeile des Volk-, wecket und unterhält, 
hält auch er sie mehr für etwa« GmeS, als für ein Uebel: 
wie wobt aus Gründen, welche bei genauerer Prüfung eben 
so wenig befriedigen, als die sophistischen Argumentationen 
WeiShaupls. Daß übrigens Büsch so raisonniren 
mochte, wie er raisonnirt, ist eine Folge deS zu großen 
Werths, den er dem Geldumläufe beilegt. Doch so 
viel er votn Geldumläufe hofft und erwartet, zuverläffig 
würde er sich doch nicht zu Wei.ShanptS Lebre (a. a. O. 
S. 137) bekannt haben, „nur derjenige Staat sey für voll- 
„kommen zu achten wo der Staat durch einen stets grö- 
„ßern Aufwand, dadurch, daß er nichts spart, den Geld« 
„Umlauf möglichst zu befördern sucht."
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hon Wem andern wkrkltchen Almosen unterscheidet, ist 
nur das, daß der Almosenempfänger seine Gabe nicht 
^anz umsonst erhält, sondern daß er diese erst der 
Regierung durch seine Arbeit abverdienen muß. Aber, 
Daß die Regierung auf diese Weise das Volk zur 
Arbeit hintührt, ist, sk verdienstlich es auch hei deiy 
ersten Anblicke scheinen mag, doch, im Ganzen ge
nommen, bei wettern mehr schädlich, als nützlich. -- 
Ein solches Treiben der Regierungen macht eigentlich 
'dem Volke immer, statt Einer Arbeit, nur eine 
gekoppelte nothwendig; Eine, welche das Volk 
ümfon'ss leisten muß, und Eine/ welche es von der 
Regierung bezahlt erhält. Die Erste ist diejenige^ 
welche das Abgabepflichtige Volk leisten'muß, um die 
Gülermasse hervorzubringen, welche zum.Behuf der 
angedeuteten öffentlichen Konsumtion nothwendig ist, 
Und der Privatkonsumtion entzogen 'wird'0; die 
Zweite aber ist diejenige, welche die Regierung durch 
den der Privatkonsumtion, entzogenen Theil des Volks
einkommens unterhält und belohnt. — Darum kann 
denn aber auch in einer solchen Verwendung des 
dem Volke abgenommenen und seiner Privatkonsumtion 
entzogenen Theils ganz und gar kein^Rechtfertigungs- 
gruud für irgend eine übermäßige Belastung des Volks 
gesucht und gefunden werden. Wäre die Abgabe, mit 
welcher die Regierung die von ihr unterhaltene zweite 
Arbeit betreiben läßt, nicht erhoben worden, so hätte 
sich das Volk die erste, zum Behuf der Ausbringung 
der Abgabe nothwendige, Arbeit, welche es immer 
umsonst verrichten muß, ganz ersparen können. Dder 
hätte es solche dennoch unternommen, so würde ihr 
Ertrag blos ihm, dem Volke, zu gut gekommen seyn. 
Es hätte nur einmahl zu arbeiten gebraucht, und 
dennoch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse und zur 
Erweiterung seines Wohlstands dasselbe gehabt, was

*) Diese- gesteht selbst Bösch a. a. O. S.453 — 455. zu. 
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es jetzt vielleicht bei doppelter Arbeit, und bei alles 
Freigebigkeit, mit der diese Arbeit von der Regierun- 
belohnt wird, nicht hat; weil die letzte von der Re/ 
gierung belohnte, oft bei weitem nicht so einträglich 
ist, als die Erste, nicht belohnte. Im allerbesten 
Falle kann ein solches zu wetkgetriebenes Auflage« und 
Abgabesystem bei allem Hin- und Herströmen der erho
benen Summen zwischen dem Volke und den Kaisey 
der Regierung, den allgemeinen Wohlstand zur Noth 
nur davor bewahren, daß dke Last der Abgaben nicht 
zu auffallend drückenh'wird. Aber fördern und empor, 
heben kann es den Volkswohlstand gewiß nie. Es 
leitet die Volksbetriebsamkeit in der Regel aus ihren 
natürlichen Kanälen ab zu widernatürlichen Strebungen. 
Derjenige, der für solche Zwecke einen Theil seines 
'Einkommens an die Regierung abgeben muß, muß 
sich immer zu Entbehrungen entschließen, die er sich 
gern hätte ersparen mögen; und je stärker diese Ent, 
Gehrungen sind,, je tiefer sie in die Genußlust und in 
die nothwendigen Bedürfnisse des Menschen eingreifen, 
je weniger die Abgaben an diejenigen wieder zurück, 
fließen, welche solche zahlen mußten; um so tiefeie 
Wird auch jeder stets jene Entbehrungen empfinden

Treten in dep Geschichte der Völker solche nach.

*) Am sonderbarsten ist übrigen- die, jedoch wahrscheinlich nicht 
ernstlich gemeinte, Behauptung von Oanarti princip. cl'e- 
cvn. potir. S. 179.: Hohe Abgaben wirkten in sofern zur 
Vergrößerung der öffentlichen Macht (cüort polmgu«), ab- 
fie die schlechter« Arbeiter der belasteten Gewerbe dem 
Dienste de- Staat-, besonder- den Krieg-Heeren, zufüho» 
ten. — Nicht blo- den Armeen führen übermäßigeAbgaben 
die Leute zu, sondern auch den Bettlern, Gaunern, und 
Landstreichern. Und gesetzt alle durch den Druck der Abgq« 
den verdienftlo- gewordene Leute würden Soldaten, wer 
soll ihre Masse ernähren, und wie wird wohl ihr militärischer 
Geist seyn?
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Heilige Folgen auö der Uebertreibung der öffentlichen 
Konsumtion, und der dadurch nölhigwerdenden über
mäßigen Belastung des Volks, nicht überall so offen
bar sichtbar hervor, wie man es nach der Natur der 
,Dinge erwarten mochte; stoßen wir vielmehr hie und 
da auf die Bemerkung, daß auch von den Regierungen 
mit Abgaben überlastete Völker, trotz dieser Ueberla- 
stung, in ihrem Wohlstände vorwärts geschritten sind; 
so liegt der Grund solcher Erscheinungen wohl keines» 
Wegs in den hohen Abgaben, und in dem künstlichen 
Hin-und Herstromen dessen, was man dem Volke 
abnimmt, zwischen den Kassen der Regierungen und 
den Beuteln der einzelnen Abgabenzahler, wodurch 
man gewöhnlich den Druck der Abgaben zu lindern, 
oder eigentlich nur dem Volke zu.verschleiern sucht; 
oder in den erweiterten und vermehrten Arbeiten, 
welche die Regierungen durch dieses Hin - und Herürö- 
men in ihrem Volke aufgeregt und erhalten haben mö
gen, sondern der Grund jener Erscheinungen liegt in 
ganz andern Verhältnissen. Die Völker, welche trotz 
ihrer hohen Abgaben reicher wurden, sind nie durch 
diese hohe Abgaben und ihre Verwendung auf die an
gedeutete, für nützlich geachtete, Weise reicher gewor
den, sondern nur dadurch, daß sie entweder ihre Pri- 
vatkonsumlion in diesem oder jenem dazu geeigneten 
Punkte eingeschränkt haben, oder daß sie sich neue 
achte Erwerbsquellen geöffnet, oder die früher be
sessenen seitdem mit größerem Vortheile und Gewinne 
benutzt haben. Wäre nicht in Bezug auf England — 
Dessen hohen Wohlstand man gewöhnlich zum Beweise 
der Verträglichkeit einer zu hoch getriebenen öffent
lichen Konsumtion mit dem Fortjchreiten des Wohl
standes der Völker anführt, — der Fortgang und 
die Ausbildung der Volksbetriebsamkeit den immer 
wachsenden Bedürfnissen der Regierung, und den in 
ungeheurer Progression fortschreitenden öffentlichen Ab
gaben äusserst bedeutend vorangeeilt/ die Hebung der 
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hohen Abgaben, welche jetzt das Volk in England 
tragen muß, würde nie möglich gewesen seyn. Da
durch, daß die englische Regierung ihre Bedürfnisse 
nicht blos mit freigebiger, sondern zum 'Theil 
selbst mit verschwenderischer Hand von Tag zu Tage 
erweitert, und dadurch ihren Angehörigen immer 
neue Gelegenheiten zur Arbeit für die Regierung ge
geben hat, — dadurch ist der Wohlstand des englischen 
Volts zuverlässig nicht auf die Höhe empor gehoben 
worden, auf der er jetzo steht. Nicht die einzelnen 
Individuen, welche durch ihre Geschäfte mit der Re
gierung reicher geworden sind, haben den englisches! 
Nationalwohlstand zu seiner jetzigen Höhe empor ge
fördert, sondern die Erweiterung der Privatunterneh- 
mungen seiner Manufakturisten, Fabrikanten und Kauf
leute, die erhöhte Betriebsamkeit seiner Pachter und 
Gutseigenthümer, die Schatze, welche aus Ost - und 
Westindien geflossen sind, und der ungeheure Gewinn, 
den es bei dem Absatz seiner Erzeugnisse in alle Theile 
der bewohnten Erde gemacht hat, — das sind die ei
gentlichen und ächten Duellen seines dermaligen hohen 
Wohlstandes, und zugleich auch die Duellen, aus denen 
die Regierung die Summen für ihre ungeheuren Bedürf
nisse schöpft. Wären diese Duellen nur auf eine kurze 
Zeit versiegt, das Volk würde aufhören müssen, die 
Abgaben zu bezahlen, und wäre die Regierung auch 
noch so sinnreich und erfinderisch in den Formen für das 
Hin, und Zurückströmen der vom Volke erhobenen 
Summen aus den öffentlichen Cassen in die Taschen der 
Unterthanen. Denn ewig wahr ist es, nicht dadurch 
kann sich der Wohlstand eines Volkes heben, daß man 
ihm seine Arbeiten ins Unendliche vermehrt, und von 
dielen Arbeiten nur die Hälfte bezahlt; sondern nur 
dadurch, daß jede Arbeit, welche irgendwo geschieht, 
ihre regelmäßige Belohnung findet/ und der Lohn der 
Einen den Lohn der Andern gewährt. Nur hierin be
steht die wahrhaft natürliche Wechselwirkung zwischen
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Produktion und Consumtion. Eine andere gibt eS nicht. 
Jeder andere Strebepuukt, welchen eine Regierung bei 
.ihrem Streben nach Beförderung des Güterumlaufs 
und der Consumtion verfolgen mag, kann für den Dolks- 
Wohlstand nicht anders als Unheilbringend wirken -").

Ein Hauptnachtheil, der den zu hohen Stand der 
Abgaben eines Volks begleitet, und den Druck die, 
ser Last für das Ganze so unendlich vermehrt, ist übrt, 
Aens der bei allen Betrachtungen über die Einwirkung 
zu hoher Abgaben auf den allgemeinen Wohlstand nie 
zu überlebende Umstand, daß der Druck dieser Last im- 
mer gerade am meisten auf die dürftigste Klasse des 
Volks fällt. Bleibt man beim ersten Anscheine stehen, 
so mag man zwar glauben, der eigentliche und nächste 
Abgabenzahler sey immer der wohlhabendere und rei, 
chere Theil des Volks; weil dieser von der gesammten 

Masse des Volkseinkommens das Meiste bezieht, und 
harum auch das Meiste für die öffentlichen Bedürfnisse, 
-ynd die sich dadurch bildende öffentliche Consumtion ab, 
gebew könne; und namentlich hat erst kürzlich Ricardo 
sehr umständlich zu erweisen gesucht, baß die Last der 
öffentlichen Abgaben in den bei weitem meisten Fällen 
eigentlich nur den Capitalien und seine Renten treffe^).

*) Mehrere- über den hier behandelten Gegenstand f. m. übri
gen- bei Hume politische Versuche, übers. von Krau- 
S 135 folg.; Christian von Schlötzer Anfang-gründe 
der Staat-wirthschaft Bd. II. tz 15Y in der Note X. S. 157. 
folg ; von Jakob Grunds, der Rat. Oekonomie tz. y6y. 
S 525 folg. ; 8«x a.a. 9. ?om. II. S 2Y3 folg.; Aröncke 
da- Steuerwesen nach seiner Natur und seinen Wirkungen 
untersucht (Darmstadt und Giessen 1804. 8) G. 210 folg.; 
Ltoreb eourg clecon. polit. IV IV. G. 127. folg., und 
besonder- AkoNtbion quelle inknenc« vat les 6iverse8 
es^eoes d impol8 sur la morslitv, l'aotivite, «t Iv8 moeura 
stv« zreuples (L Psri8 1808, 8.) S. 22—32 UNd 334 folg.
On tke principle8 okpolilicsl econom^ and (axalion; l'om. I. 
S. 345, 34b und 368 der französische« Uebersetzung von
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Allein bringt man etwas tiefer in die Natur der Dinge 
ein, so offenbaren sich sehr bald ganz andere Erschei
nungen. Mit jeder neuen oder erhöheten Auflage, welche 
die Regierung dem Wohlhabenden und Reichen auflegt, 
vermindern sich auf der einen Seite seine Kräfte und 
sein Vermögen, die niedere und ärmere Volksklasse 
nützlich zu beschäftigen, auf eine, mit der neuaufgeleg
ten Abgabe, oder mit der erhöhten, schon bestandenen, 
nicht blos im arithmetischen, sondern wirklich im geo* 
metrischen Verhältnisse, fortschreitende Weise. Ee kann 
also der niedern arbeitenden Klasse jetzt bei weitem we
niger Arbeit, Lohn und Unterhalt geben, ale vorhin; 
und schon dieses verschlimmert die Lage der Ersteren^ 
Auf der andern Seite aber drückt die neue oder höhere 
Abgabe die niedere und arbeitende Vvlköklasse noch wei
ter, auch in so fern, als diele Dolköklasse — selbst da, 
wo man sie direkt nicht besteuern will, ihre, durch die 
Nachfrage nach Arbeit verschlimmerte, Lage, und die 
Schwierigkeit, jetzo Arbeit zu finden, zu einem emsi
gern und eifrigern Angebote ihrer Arbeit hrndrüngt, 
und auch dieses Moment —- und zwar noch bei weitem 
mehr, als jenes Erstere — auf Herabsetzung ihres Lohns
und Arbeitsverdienstes, also auf Erschwerung und Ver
kümmerung ihres Lebensunterhaltes, hinwirkt. — WaS

6on8tLno!o (ksris 1S1Y. 8). — Die Grundidee, von 
der Ricardo bei dieser Behauptung auSgebt, ist die Mei
nung: Alles, waS den Lohn der Lohnarbeiter erhöhet, ver
mindere den Gewinn des Capitalisten, und da die meisten 
Abgaben, namemlich die auf die Consumnon der ersten und 
nothwendigsten Lebensbedürfnisse, ingleicheN die auf den Ar
beiter selbst gelegten Abgaben, eins solche Steigerung des 
Lohns bewirkten, so sey die Belegung dieser Gegenstands 
mit Abgaben weiter nichts, als eine mittelbare Befteueruug 
deS Capitalien. — Znrwischen diese Voraussetzung Ri
cardo'« ist offenbar unrichtig. Man vergl. die Recension 
in derLeipz. Lit. Zeit- 1821. Nro. 26b.
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-enn beideS keine andere Folge haben kann, als baß 
die hier zusammenwirkende Ursachen die Last der Ab, 
gäbe auf den Armen wälzen, und seine Lage täglich 
mehr verschlimmern müssen, während vielleicht der Wohl
habende und Reiche vom Drucke der Abgabe ganz unbe, 
rührt bleiben, oder ihn nur sehr wenig empfinden kann.

Freilich kann der Druck, den auf diese Weise der 
Wohlhabende und Reiche auf die ärmere Volksklasse 
üben mag, nicht bis ins Unendliche getrieben werden; 
der Wohlhabende und Reiche kann sein, jedem ganz 
natürliches, Streben, sich der Abgabe möglichst zu ent
ziehen, nicht'so wert treiben, daß er sich der Abgabe 
ganz entzöge, und sie der ärmeren und niederen Volks- 
klasse ganz allein aufbürdete; denn will er den Stamm 
der ihm nöthigen Arbeiter nicht ganz verlieren, so muß 
er sich am Ende wohl dazu verstehen, einen Theil des 
auf diesen lastenden Abgabendrucks seinen Arbeitern 
abzm-ehmen. Inzwischen bei aller Erleichterung, wel, 
che der ärmerb Theil des Volks auf diese Weile erhal
ten wird, wird dessen Lage doch immer äusserst drückend 
bleiben, und er, als stets der schwächere, den bei 
Weitem größern Theil der übermäßigen Abgabe allein 
tragen müssen. Kurz, je höher das Abgabenwesen in 
irgend einem Lande getrieben werden mag, um so mehr 
vermindert sich immer die Aussicht der ärmeren Vols- 
klassen, des Lebensfroh zu werden; und um so kraftlo
ser und unfähiger wirb diese Volksklasse, den Grad des 
Wohlstandes zu erreichen, zu dem sie sich unter andern 
Verhältnissen ohne besondere Schwierigkeit hätte empor 
arbeiten können.

Selbst die neue Nachfrage nach Arbeit, welche 
Lei der Verwendung der erhobenen Abgabe von der 
Regierung seW ausgehen kann, und das Gleichgewicht, 
welches die Regierung durch diese Nachfrage zwischen 
dem Stande des Arbeitslohns und den Bedürfnissen der 
niedern und ärmeren Volksklassen zu erhalten, suchen 
mag, — selbst diese, beim ersten Anblicke sehr ge-
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Willig scheinende Momente, werben nur wenig ver
mögend seyn, jene Volksklasse vor dem Nachtheile zu 
bewahren, den ihr, aus den angedeuteten Gründen- 
jede neue oder erhöhete Abgabe immer droht. Das 
Höchste, was die Regierung durch ihre Nachfrage nach 
Arbeit zur Erleichterung der ärmeren Volksklasse be
wirken mag, wird stets nur das seyn, daß die allge
meine Frage nach Arbeit und der Arbeitslohn nicht allzu 
tief, und so tief fallen, wie beide ausserdem gefallen 
seyn würden. Aber fallen werden beide immer. Nie 
kann die Nachfrage der Regierung mit der Abnahme 
der Nachfrage von Seiten der jezt weniger dazu ge
eigneten und geneigten wohlhabenden Volksklasse glei
chen Schritt halten, denn ganz anders benuzt der be
triebsame Privatmann seine Kapitale, und ganz anders 
die Regierung die dem Volke zur öffentlichen Konsum
tion abgenommenen Gütermassen

Was man zu hohen Abgaben noch weiter zur 
Last legt, ist der Einfluß deN sie auf die Preise der 
Erzeugnisse eines so belasteten Volks haben können. 
Und allerdings verdient auch dieser Punkt, wenn er

*) Einen auffallenden Beleg dafür, wie sehr mit der Vermeh
rung der öffentlichen Adgaben immer die Lage der niedern 
und ärmeren Volk-klasse sich verschlimmert, gibt England. 
Bei dem Eintritt des verstorbenen Minister- Pitt in- 
Ministerium i. 1.1782. betrugen die öffentlichen Einkünfte 
12,593,29? Pf St., und die Armentaxe 2,167,749 Pf. St. 
Bei Pins Tode i. Z. 1806. betrugen die Erster«, beim 
Schlüsse des Jabre-1805, 4Y 652 471 Pf St., die Letz
teren hingegen 5,348 205 Pf St.; und i. F. 1811, ws 
die Einkünfte auf 64,427,^71 Pf St emporgestiegen waren, 
hatte sich die Armentaxe auf 9,811 000 Pf. St. erhöbet. 
M. vergl Colquboun über den Wohlstände, die Macht, 
und die Hülfsquellen de- britt. Reich-rc. übers. v. Fick, 
Th. 1. S 249 und 121.
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auch bei weitem nicht so wichtig seyn mag, wie der 
eben gewürdigte vorhergehende, eine sorgfältige Be
trachtung. — Auf. die Preise können die hohen Ab
gaben wirken in zweifacher Beziehung, Einmal in Rück, 
sicht auf die Kosten preise der Erzeugnisse des bela, 
fteren Volks; und dann auch .auf die wtrkl. chen 
Preise dieser Erzeugnisse. Auf die Kostenpreise 
werden sie in so fern wirken, als der hohe Stand der 
Abgaben eines Landes das dortige leben immer kosiba, 
rer macht, als in einem Lande unter gleichen Verhält
nissen, das jehoch geringere Abgaben hat. Auf die 
wirklichen Preise der Erzeugnisse aber ist ihr Wir
ken in so fern möglich, als sich der zur Privatconsum- 
tiott bestimmte Theil unserer Erzeugnisse immer in dem 
Verhältnisse mindert, je größer der der öffentlichen 
Consumtion gewidmete Theil dieser Erzeugnisse ist; daß 
also die Begehr der Bedürfnisse für unsere Privalcon, 
sumtion sich mit größerer Schwierigkeit betnedigen laßt, 
und dieses auf Emporgehen, oder doch wenigstens auf 
Veränderung des bisherigen Standes der wirklichen 
Preise hinwirken wird. — Nun kann man vielleicht 
meinen, beides das Steigen des Kostenpreises, 
und das Emporgehen der wirklichen Preise unse
rer Erzeugnisse, sey um des willen gleichgültig, weis, 
vorausgesezt, daß die Abgaben auf alle 
Pflichtigen gleich vertheilt sind, daraus weiter 
nichts hervotgehe, als daß Alle sich zu größeren Ent, 
behtungen entschließen muffen, als anderwärts, dieses 
aber auf den Gang des Verkehrs und den Stand der 
Preise nur wenig Einfluß habe. Auch kann man un, 
ter der angedeuteten Voraussetzung rücksichtlich des 
Kostenpreises insbesondere, auch noch die Be
merkung machen, daß der hohe Stand der Kosten
preise, wenn er nur überhaupt für alle Erzeugnisse 
verhältnißmäßig gleich ist, im Ganzen genommen, rück, 
stchtlich des inneren Verkehrs für eine ganz gleichgül, 
ttge Sache anzusehen sey; und daß dem so ftp möchte

Wohl 
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wohl nicht zu verneinen seyn. Doch kommt der Stand 
des Kostenpreises nicht blos allein bei und für den 
innern Verkehr in Betracht; vorzüglich verdient er 
Betrachtung rücksichtlich des auswärtigen Verkehrs. 
Aber hier ist die Sache gar nicht gleichgültig; vielmehr 
ist he von sehr hoher Wichtigkeit. — Wirken die ho
hen Abgaben, wie sie es wirklich thun, auf die Ko
stenpreise unserer Waaren, so kann damit uns die 
Möglichkeit, diese Waaren für das Ausland zu lie
fern, ganz benommen seyn; und darum kann die Folge 
unseres Abgabenwesens, in so fern dieses auf Erhö
hung des Kostenpreises unserer Erzeugnisse wirkt, die 
seyn, daß unser Verkehr mit dem Auslande ganz auf
hören muß, und wir den Gewinn, den wir daraus zo
gen, ganz entbehren müssen. — Eben so wird auch 
in Ansehung der wirklichen Preise und ihres Ein
flusses auf den Gang der Volksbetriebiamkeit, die 
Hohe der Abgaben nie ganz ohne nachtheilige Folgen 
bleiben. Trotz allem Streben der Regierung, die Ab
gaben möglichst gleich zu verrheilen, und durch diese 
Dertheilung den verhältNißmäßigen Stand der wirkli
chen Preise der Waaren nicht zu zerrütten, wird die
ses doch äusserst selten ganz vollkommen gelangen. Wäh
rend die wohlhabendere und reichere Volksklasse viel
leicht die Preise ihrer Erzeugnisse in die Höhe treiben 
kann, wird der Druck der Abgabe die Aermeren oft 
nöthigen die Preise der Ihrigen herabzustellen. Ge
wöhnlich nurd also auch in dieser Beziehung die Ab
gabe dahin wirken, daß die Reichen sich im Vortheile 
befinden werden- während der Aermere durch die Preis- 
veränderunq viellei^l doppelt Noch leidet; Und dadurch 
kann es denn kommen, daß auch der veränderte Stand 
der wirklichen Preise dahin wirken kanü, daß manche 
bisher von der ärmern Classe betriebenen Gewerbe von 
dieser ganz und gar Nicht mehr betrieben werden kön
nen, wndern die ganze Dolksbetriebsamkett nur einzel
nen Reichen und Wohlhabenden in die Hände fallen

E



kann. Wa6 denn nur den Druck der Abgabe für die 
ärmere Volksclasse verdoppelt.

So viel ist aitf jeden Fall ausgemacht, jeder neue 
Zuwachs unserer öffentlichen Abgaben gefährdet dieSelbst- 
ständigkeit der ärmeren Dolksclaffen, welche doch überall 
die Mehrzahl bilden, auf das Empfindlichste, und 
sucht man in der möglichsten Selbständigkeit jedes Ein
zelnen im Volke das Hauptelemeut für die Kraft und 
Stärke der Staaten und Völker, und die Grundbe« 
dingung ihres fortschreitenden Wohlstandes; so ist jede, 
auch die beim Ersten Anblicke am allerunbedenklichsse« 
scheinende Erhöhung des öffentlichen Abgabeuwesens, 
die allerbedenklichste Sache, und die Klippe an der 
zulezt selbst die bürgerliche Freiheit der Völker scheitern 
muß. Denn unbestreitbar ist es wohl, alle grundge- 
setzlicbe Bestimmungen über die Volbsfdecheit müssen 
zum todten Buchstaben werdön, da, wo die niedere 
und ärmere Volksclasse nicht im Stande ist, die ihr 
gesetzlich zugestandene Selbstständigkeit gehörig zu wah, 
ren, und wo darum das betriebsame Volk sich nun in 
Capitalien und Lohnarbeiter theilt, von welchen der 
Erstere den Zweiten in steter Abhängigkeit erhält» 
Eine solche Aristokratie ist die drückendste unter allen. 
Sie ist weiter nichts, als eine Wiederherstellung und 
Befestigung der Feudalaristokratie, nur in einer etwas 
veränderten Gestalt, doch gewiß drückender noch, als 
die, welche wir im Mittelalter erblicken. Aus diesem 
Gesichtspunkte zu hohe Abgaben betrachtet, graben un
sere Staaten und ihre Regierungen, während sie sich 
durch den überall zu hoch gespannten Stand ihres Ab- 
gabenwesenS zu befestigen wähnen, wirklich ihrer Kraft 
und Selbstständigkeit selbst das Grab, und führen sich 
selbst und die Völker an einen Abgrund hin, der sie 
beide über kurz oder lang zu verschlingen droht

Auf diesem Pnnkt scheint eS wirklich in England gekom
men zu seyn, wo der höchste Wohlstand der wohlhabendern
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H. ir5.
So nothwendig es aber auch hiernach seyn mag, 

daß keine Regierung bei dem von ihr anzunehmenden 
Abgabensysteme je das richtige Verhältniß zwischen 
dem Bedarf zur Privatconsumtion und den Erforder
nissen der öffentlichen Consumtion überschreite/ immer 
bleibt es doch äusserst schwierig für jeden einzelnen 
Staat/ in dieser Beziehung das richtige Verhältniß 
stets zu treffen, und statt ganz bestimmte Regeln für 
die Feststellung dieses Verhältnisses geben zu können,

und reichern Dolk-classenl neben der immer zunehmenden 
Armuth der niedern und ärmeren DolkSclasse sichtbar inS 
Auge fällt. Darin mag insbesondere der Grund liegen, 
warum gerade in den reichsten Gegenden von England die 
Zahl der Armen, und der Betrag der Armentare am höch
sten steht, und warum z. L. in der reichen Grafschaft 
Sussex ein Diertheil der ganzen Einwohnerzahl Ä- 
mosen erhält, und die Armensteuer drei und zwanzig 
vom Hundert des Einkommen» beträgt, während in der 
bei weitem ärmeren Grafschaft Kumberland diese 
Steuer nur fünf Procent de» Einkommen» autmacht; 
auch wariny man in Schottland und Irland bei wei
tem weniger Arme findet, al» in England. Zwar mag 
auch die sichere Aussicht, welche die Armen in England auf 
Unterstützung durch die Armensteuer finden, zur Bermeh- 
rung ihrer Zahl beitragen, allein der Hauptgrund dieser 
Erscheinung liegt doch gewiß in der, au» den zu hohen 
Abgaben in England bervorgegangenen, zu großen Bela
stung der ärmeren VolkSklaffe, während die reichere Volk»- 
klaffe wegen der vernichteten Selbstständigkeit dieser Klasse, 
besonder» seit der Aufhebung der Einkommentare, den 
Druck wenig, oder nicht fühlen mag. Selbst der Druck, 
den die Armentare, auf die Rente de» Pachter» und die 
Preise her Dvdenerzeugnisse nach Ricardo a. a. O. 
rom. II. S.38. übt, muß zuletzt auf Vermehrung der Zahl 
der Armen hinwirken.

E r
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muß sich die Eiaatswlrchschaftslebre bis- damit k«, 
gnüqen, nur einige allgemeine Anhaltspunkte für dtese 
Feststellung anzudeuken

Der äusserste Punkt, bis wohin die öffentliche 
Konsumtion irgendwo getrieben werden könnte, und 
der höchste Stand , auf welchen sich die Abgaben ir- 
gend eines Landes bringen lassen möchten, könnte viel
leicht der seyn, wo die öffentliche Konsumtion die 
reine Rente aller Zweige der DolkSbetriebsamkrit 
ganz verschlänge. Es ließe sich vielleicht annehmen, 
die Betriebsamkeit könne zur Noth ihren regelmäßi
gen Fortgang haben, da, wo von den Erzeugnissen 
der Arbeit, und des Grundes und Bodens, und dem 
Betrage her bei der Produktion dieser beiderlei Er
zeugnisse benutzten Kapitale, den einzelnen Staatsan- 
gehorigey nichts weiter gelassen würde, als der Be
trag der auf ihre Arbeit und die Produkte derselben 
verwendeten, dabei ge- und verbrauchten Gütermasse; 
ferner der Aufwand, den ihnen die Gewinnung der 
Erzeugnisse des Bodens nöthig gemacht haben mag,

*) Am meisten haben fich die Pbysiokraten — m. vergl. z. B. 
Nirsbesn tbeorie äe I'impot (L ^vivnoii, »76». 8.) 
S. Y2. folg und S. 118. folg. — bemüht, den Antheil de- 
DolkSeinkommen» zu bestimmen, welchen die Re-ierun- 
al» Auflage erbeben und zur öffentlichen Konsumtion bestim
men und verwenden könne. Ihre Berechnungen über die
sen Punkt sind auch keineswegs ganr uninteressant. Nur 
sind sie zu einseitig; weil die Freunde des pbystokratischen 
System- blos in den Erzeugnissen des Boden» die einzige 
Quelle alle» Volkseinkommens suchen und finden, und 
darüber die übrigen Quellen jene» Einkommen» ganz un
beachtet gelassen haben. — Was Monthion a. a. O. 
S-Z4- — 247. über die Gränze der Besteuerung der 
einielnen Einkommensquellen sagt, enthalt nur schwankende 
Andeutungen einiger bei den Einkommen»- und Verbrauchs
steuern im Allgemeinen zu erfassender Momente.



und die zur Erhaltung der Ertragsfähigkeit dieses 
Bodens nöthig gewordenen Gürerverwendungen; und 
endlich die Summe von Erzeugnissen, welche die Er
haltung der zu ihrem Gewerbebetriebe erforderten 
Kapitale heischt; oder mit einem Worte, der Kosten
preis der Erzeugnisse ihrer Betrteb>amkeit.

Inzwischen ein solcher Stand der öffentlichen 
Konsumtion würde mit dem Fortbestehen der Betrieb
samkeit jedes Volkes, dessen öffentliche Abgaben bis 
auf den angedeuteten Punkt getrieben wurden, nur 
sehr kurze Zeit vereinbart seyn. — Auch abgesehen 
davon, daß die immer zunehmende Vermehrung der 
Menschen ein stetes Wachsthum ihres Subsisienzfonds 
heischt — liegt es im Wesen aller menschlichen 
Betriebsamkeit, daß der Mensch bei allen seinen Stre- 
Lungen nach Gütererwerb, Besitz und Gebrauch, nicht 
blos allein darauf ausgeht, sich dadurch lediglich nur 
seine Fortexistenz unh sein Leben nothdürftig zu fristen, 
sondern dieser Slrebepunkt spielt fortwährend nur eine 
untergeordnete Rolle. Nächstdem, daß der Mensch sich 
durch Gütererwerb, Besitz und Gebrauch seine Exi
stenz sichern, und sich sein Leben fristen will, strebt er 
immer auch noch nach Verbesserung seiner Lage. Und 
Liese letztere ist eigentlich der Hauptpunkt, der thn 
bei seiner Betriebsamkeit leitet, und ihren Gang, und 
ihr Fortschreiten im eigentlichen Sinne beherrscht. 
Darum muß denn auch die Finanzpolitik aller Regie
rungen diesen Punkt mit möglichster Sorgfalt beach, 
ten, wenn sie mit dem Sinne und Zweck aller Betrieb
samkeit nicht jy einen auffallenden. Widerspruch kommen

*) Diesen Punkt bat vorzüglich von Zakob GtaatSfinanzwisi.
(Halle,820. 8.) B.,. S.380 — 382. bei seinen Betrach
tungen über die Nachtheile zu hoher Abgaben im Auge. 
Indeß so beachtentwertd er auch ist, so halte ich doch den 
zweiten gleich folgenden für noch sichtiger.
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will. Würden die Abgaben irgend eines Landes so 
hock getrieben, daß dem Abgabepflichtigen von dem 
reinen Ertrage seiner Betriebsamkeit gar nichts übrig 
bliebe, sondern daß alle Ueberschüsse seines Gewerbs- 
fleifles nur in die öffentlichen Kassen flößen, und hier 
der öffentlichen Konsumtion gewidmet würden, so 
könnte dieses wohl mit nichts andern enden, als nur 
mit einer allmähligen Auflösung aller unserer einzelnen 
bisher betriebenen Gewerbszweige. Denn zu ni^tö 
anderem, als nur hierzu, könnte die Gleichgültigkeit 
des Volks für Gütererwerb hinführen, welche,ein sol
cher Stand der Dinge zur nächsten Folge haben würde. 
Das gesummte Volk, sehr bald begreifend, daß nur 
die Regierung die Früchte seiner Arbeit und fernes 
Fleißes zieht, würde über kurz oder lang sich derselben 
Apathie gegen Güiererwerb und Besitz hingeben, in 
der sich das Treiben des Leibeigenen charakterlsirt, der 
nur für seinen Gntsherrn arbeite» muß, und von 
allem Ertrage seiner Arbeit weiter nichts für sich be
hält, als nur das Noihürftigste zur Befriedigung sei
ner beschränkten Bedürfnisse.

Eine ausgemachte Sache ist es sonach, daß selbst 
bei dem auf das Höchste getriebenen Stande der öf, 
fentlichen Consumtion und des öffentlichen Abgabenwe, 
sens, jene Consumtion nie den ganzen Betrag beS 
reinen Volkseinkommens verschlingen darf, sondern, 
daß von den Ueberschüssen über den Kostenpreis der Er
zeugnisse der Volksbetriebsamkeit, wodurch sich das reine 
Einkommen des Volks bildet, dem gesammten Volke 
nicht nur, sondern auch jedem einzelnen Abgabepflichtig 
gen im Volke, wenigstens noch so viel zur unbeschränk
ten Privalconsumtion bleiben müsse, daß noch einiger 
Reiz zur Forterhaltung des bisherigen Standes der 
Betriebsamkeit, und noch einige Aussicht auf Erweite
rung seines Lebensgenusses übrig bleibt. Inzwischen, 
wie stark diese Quote seyn müsse, darüber laßt sich auf 
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keinen Fall etwas bestimmen. Darfür läßt sich weder 
ein Minimum angeben, noch ein Maximum

Nur das Einzige glaube ich bemerken zu müssen, 
daß ein schon an sich zum Fleiße und zur Arbeitsamkeit 
geneigtes Volk ingleichen ein solches, das sich bereits 
zu einem gewissen Grade des Wohlstandes empor gear
beitet, und den Werth des Güterbesches und eines 
hierauf gegründeten Wohllebens kennen gelernt hat, 
auch nach der Stufe seiner Cultur sich neue Erwerbs
quellen leichter und begieriger aufzusuchen geneigt ist, 
bei weitem leichter sich eine Beschränkung der zu seiner 
Privarconsumtion ausgesetzten Quote gefallen lassen, 
und aus der Erhöhung der Abgaben bei weitem we
nigere Nachtheile für den Fortgang seiner Betriebsam
keit zu befürchten haben wird, als ein träges und fau
les, bisher in Armuch lebendes, und ungebildetes, 
Volk, dem jener innere Reiz, sich durch größere An, 
strengungen vor den Nachtheilen seines bedrückten 
Strebens nach Wohlstand zu wahren^ fehlt. Denn

Jedoch nicht um deswillen, weil uns bis jetzt in allen Lan
dern eine ausreichende sogenannte Fiqanzstatistik fehlt, - 
au- welchem Grunde Monthion a. a. O. S. 354 und 355 
eine solche Bestimmung für unmöglich halt, — sondern weil 
der Gang der Volksdetriebsamkeit sein Einkommen, und 
seine Bedürfnisse fortwährend wechseln und keine Gangbe- 
stimmung bleibend seyn kann. — Busch. Abhandl. von 
dem Geldumlauf rc. Bb. I. S. 472 sezt übrigens das Maxi- 
mum auf zehrn Procent alles zu Gelde berechneten Ein
kommens deS Unterthanen, ohne sich jedoch darüber auSzu- 
sprechen, ob er unter dem auf diese Weise zu besteurenden 
Einkommen, das rohe oder LaS reine Einkommen ver
steht, wiewohl sich sein Raisonnement eher auf das Erstere 
als a^f das Letztere deuten läßt. Doch setzt er bei der An
nahme dieses MarimumS ein Dolk voraus, daS einiger Mas
sen in dem Zustande ist, in welchen polizirte Völker durch 
den Geldumlauf gesetzt werden.



überall läßt sich der Faule, Träge und Arme bei wei, 
tem leichter auf das Allernothdürftigste zurückführen, 
ohne auf Verbesserung seiner Lage hinzuarbeiten, als 
derjenige, der einmal die Vortheile eines gewissen 
Wohlstandes kennen zu lernen Gelegenheit gehabt, und 
sich zu einer gewissen Stufe der intellektuellen Bildung 
emporgearbeitet hat; worin denn auch der eigentliche 
und letzte Grund liegen mag, warum unter sonst 
gleichen Verhältnissen verhältnismäßig gleich hohe Ab
gaben bei wertem nicht so nachtheilig auf wohlhabende 
und gebildete Völker einwirken, als auf arme und 
ungebildete, und warum bei den Erster» sich, trotz 
der erhöheten Abgabe, vielleicht der bisherige Wohl
stand erhalten kann, während eine solche Abgabe die 
Letztere unaufhaltsam schnell zur völligen Verarmung 
hinführt
, Uebrigens möchte es wohl sehr interessant seyn, 
zur näheren Begründung und Erläuterung dieser Be
merkung aus der Geschichte der einzelnen Staaren und 
Völker umständlich nachzuweisen, in welchem Verhält, 
Nisse das reine Einkommen der einzelnen Völker zu ihren 
Abgaben zu verschiedenen Zeiten, und in verschiedenen

*) Luch darf bei der Erörterung der hier angedeuteten Frage 
der Punkt nicht übersehen werden, daß selbst die politi
sch« Freiheit, deren ein Volk genießt, sehr oft der 
Grund seyn mag, warum es höhere Abgaben als andere 
erträgt. — Denn zuverlässig ist die Bemerkung von Mon- 
resquieu Lsp. 6. Loix, Iiiv.XIII. 6dap. XII, lom. II. 
S. 53: kvAl« ßönörslv 1 ou peut lever «los tribuls plus fort«, 
d Proportion 6e Is jiberts äe« Sujets; et l'on est korce <lo 
los motlxrer, L invsurs, yue Is «ervituäo suAmente, nicht 
ungegründet. Doch liegt in diesem moralischen Grunde 
eigentlich nur das Moment, warum das Volk die hohe Ab
gabe ruhig erträgt, nicht aber die Beantwortung der 
Frage, warum es solche wirthschaftlich ertragen 
kann.
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kändern, gestanden hat, und noch sieht. Allein mir 
wenigstens fehlt es an den dazu nothwendigen statisti
schen Notizen'2). Zwar hat uns Crome in seiner in 
anderer Beziehung allerdings sehr schätzbaren Verhält, 
nißcharte von Europa, sehr genau berechnet, wie 
viel von den Staatseinkünften eines jeden Landes auf 
den Kopf kommt ^). Doch da die Köpfe aller em-

*) Die Angaben von Büfch a. a. O. G-474 — 481 lassen 
sich theils um deswillen nicht benutzen, weil sie aus einem 
zu frühen Zeitraume entlehnt sind, theils auch um deswillen 
nicht weil Busch den Betrag des zur Deckung der öffent
lichen Bedürfnisse nöthigen Volkseinkommens überall aus 
einem viel zu einseitigem Gesichtspunkte ansieht.

**) Die europäischen Staaten und ihre Angehörigen rangiren sich 
hiernach rücksichtlich der Abgaben in folgender Ordnung. — 
SS kommen davon von den Einkünften der verschiedenen 
Länder und Staaten Gulden Rheinisch auf den 
Kopf; in i) Großbrittanien und Irland, 23Z; 
2) Königreich derNiederlande, 1-A; 3) Frankreich, 
y; 4) Republik St. Marine, 8Z; 5) Dänemark, 6H; 
6) Preussen, 6; 7) Spanien, sß; ?) Gardinische 
Staaten, 54; 9) Oestreich, 54; 10) Rußland, 54) 
11) Ionische Staaten, 54; 12) Türkisches Reich, 
4!; 13) Kirchenstaat, 44; 14) Schweden und Nor
wegen, 4H; 15) ToScana,4i; 16) Neapel und 
Sicilien, 17) Gchweizerrepubli k, 2^. — 
Und in den deutschen Ländern kommen Abgaben auf den 
Kopf, Gulden Rheinisch in i) Frankfurt, 16^; 
2) Anhalt Bernburg, 124; 3) Meklenburg Stre« 
litz, 10Z; 4) Lubek, 5) Hamburg, 94; 6) An« 
halt Dessau, 9ß; 7) Königreich Sachsen, 94; 8) Groß« 
herzogthum Baden, 9-; 9) Nassau, 9^; 10) Han« 
nover,y^; 11) Baiern, 8Z; 12)Braunschweig, 
13) Großherzogthum Weimar, 848; 14) Sachsen Go» 
tha, 8^'x-, ,5) Coburg - Saatfeld, 6§; 16) Mei- 
ningen, 64; 17) Hildburghausen, 7?;; 18) Ehur« 
dessen, 7^7; 19) Großherzogthum Hessen, H-j 
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jelnen Staatsangehörigen in Europa kein gleiches 
rohes, und noch weniger ein gleiches reines Einkom
men haben, so gibt die Berechnung, bei aller ihrer 
Genauigkeit, für den von mir hier angedeukeken Zweck 
doch kein Resultat. Wenn auch der Angehörige des 
-riltischen Reichs, der Gulden Rheinisch auf 
den Kopf zahlen muß, gegen den Genossen der 
Schweizerrepublik, der nur Gulden auf den 
Kopf zahlt, noch so sehr überlastet erscheint, w wird 
eö doch wohl niemand wagen, blos um dieses Ver
hältnisses willen, den Ersiern für überlastet, den 
Leütern aber für vorzüglich begünstiget zu erklären. 
Erwürbe der brittische Unterthan mit demselben Kraft, 
und Güteraufwand^, der dem Schweizer fünf Gulden 
einträgt, vielleicht fünfzig Gulden, — so wäre doch 
die niedrige Steuer des Schweizers etwas höher, als 
die des brttlischen Staatsangehörigen. Kurz, so lange 
der Vergleichungssatz fehlt, ist für den von mir hier 
angedeuteten Zwecf mit solchen Notizen nichts zu ma
chen. Oder entschließt man sich dennoch, sie zu be
nutzen, so kann dieses nur mit der größten Vorsicht, 
nur nach einer vorhergegangenen möglichst sorgfältigen 
Beachtung aller hier zu berücksichtigenden Verhältnisse 
des Lebens und Treibens der einzelnen Völker, geschehen.

20) Meklenburg Schwerin, 5'; 21) Holstein 
Oldenburg, 54; 22) Königl. Preuss. deutsche Län
der, 23) Kaiserlich Oestreichische deutsche Län
der, b^y; 24) Schwarzburg Sondershausen, 8; 
25) Rudolstadt, 5; 2b) Lichten stein, 4. — Doch 
werden diese Notizen um deswillen noch manche Berichti- 
gungen zulaffen, weil bei den Staatseinkünften die Do- 
m naleinkünfte, und die Einkünfte au-Abgaben der Unter
thanen. nicht geschieden sind. Geschieht dieß, so wird sich 
in den meisten deutschen Ländern das Abgabenverbaltniß 
ganz anders bervorbeben, und der Unterthan bei weitem 
weniger belastet erscheinen, als hier angegeben ist.
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Dle ausführlichsten, jedoch nur auf die neueste 
Zeit gehenden, doch leider nicht immer gan; zuverläßi, 
gen, Notizen, welche sich für den angedeuteten Strebe
punkt etwa benutzen lassen dürften, hat uns, jedoch nur 
in Beziehung auf das brittische Reich Colquhoun in 
seinem bekannten statistischen Werke über den Wohl
stand, die Macht und die Hülfsquellen des brittischen 
Reichs gegeben'-). Doch da er nur das rohe Ein, 
kommen aus den verschiedenen Zweigen der Betrieb
samkeit des brittischen Volks anqiöt, und blos dabei 
stehen bleibt, nachzuweisen, wie sich dieses auf die 
verscr irdenen Volksclassen des Landes vertheilt 
ohne zu bestimmen, wie viel von diesem gesammten 
rohen Einkommen, oder als nächster Fonds für die 
Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse, und der öf- 
fentUchen Consumtion, übrig bleibt, so läßt sich auch 
auf seine Notizen, so mühsam sie auch zusammenge, 
bracht seyn mögen, eine Dergleichung des Standes 
der Abgaben mit dem reinen Einkommen nicht wohl 
bauen. Nur die einzige Bemerkung möchte vielleicht 
nicht uninteressant seyn, und sich auf jene Notizen 
bauen lassen, daß von dem, von Colquhoun 
auf 43o,531,372 Pfd. Sterl. berechneten Betrage des 
rohen Einkommens auf die öffentliche Consumtion und 
die unproductiven, gleichfalls aus dem reinen Ertrage 
des Volkseinkommens zu nährenden, Volksclassen, 
nicht weniger als i4v,366,ri5 Pfd. Sterl.kom,

*) Bd. I. S.106 der UeLers. v. Fi».
** ) Bd.l. S. 138.

** *) Diese Summe bleibt nehmlich übrig, wenn man in der an
geführten Zusammenstellung von Colquhoun Bd.l. S.

die in der Dertheiiungsliste dem Land-Bergbau 
mit 107,246.795 Pfd. Sterl., und dem Handel, Schif- 
farth, Manufakturen ». Fabriken mit 18Z,YO8ZL2 
Pfd. Sterl. ,ugetheilten Summen, von dem Totalbetrage 
des rohen Einkommens abziebt.
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men und wenn man diese Summe als den Betrag des 
reinen Einkommens des brittlschen Volks aus den 
vereinten Königreichen Großbrittanien und Ir, 
land ansehen möchte, die imJahr i8»3 21^69,247,098 
Pfd. Sterl. berechnete, seit dem aber bekanntlich 
herabgesetzteStaatseinkünfte sich beinahe auf die 
Hälfte, oder nach dem neuesten verminderten Stande 
der Abgaben, etwa auf vier Zehentheile dieses 
reinen Ertrags annehmen lassen möchten. — Bei wei- 
tem weniger belastet erscheint dagegen das Volk in 
Frankreich, vorausgesetzt, daß die Angaben richtig 
sind, wie sie C r 0 m e A^') uns angibt, nach welchem der 
reine Ertrag der Erzeugnisse der Naturfonds in 
Frankreich 760 Millionen Gulden Rhein., und der 
des Fabrik- und Gewerbswesens 609 Millionen 
Gulden, der gesammte reine Ertrag der Betrieb
samkeit des Landes also r359 Millionen Gulden Rhein., 
betragen soll. Diesen Betrag mit der ordentlichen 
Staatseinnahme von 238,909,800 Gulden Rhein., wie 
solche im Jahre 18,5 warf), verglichen, würde in 
Frankreich die öffentliche Consumtion ohngefahr ei
nen Sechstheil des reinen ErtragS umfassen ff).

*) Bd. i. S. 276.

«*) E- betrugen nehmlich die englischen Staatseinkünfte im Jahr 
1817 —' 1818 ohngefahr 50 Mill. Pfd. Sterl.; im Z. 1818 — 
I819 aber 52,997,298 Pfd. Sterl. Man vergl. Nebenius 
über den öffentl. Credit rc. im Anhänge S. 28.

***) A.a. O. S.198 u. 204.

-f) Man vergl. Crome a. a. O. S. 215.

ss) Beinahe dasselbe Resultat ergibt sich, wenn man nach Ne- 
beniut a. a. O. Anh. S. 90 u. 100, den reinen Ertrag 
des Ackerbaues und überhaupt den Naturfonds zu 3075 
Millionen Franken, der Fabriken und Handwerker aber 
zu 1218 Millionen Franken, also das Ganze zu 4291 Mil-
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Doch ein ganz anderes Resultat erscheint, wenü man 
damit die Notizen von Ganilh-K) vergleicht, der den 
reinen Ertrag der Erzeugnisse des Ackerbaues und der 
übrigen Naturfonds nur zu i5oo Millionen Franken, 
den von Manufakturen, Fabriken und Handel aber 
nur zu 800 Millionen Franken schäzt. Hier würde 
das Staalsbedürfniß auf Einen Drittheil des ganzen 
reinen Volkseinkommens zu berechnen seyn; was vlel- 
leicht auch das Richtigere seyn mag; da nach den Be
merkungen von Chaptal'^) die gesetzlich auf Ein 
Fünftheil des reinen Ertrags bestimmte Grundsteuer 
in einigen Departements beinahe den dritten Theil 
dieses Ertrags verschlingen sott, und eine solche Bele
gung auch bei den übrigen Gewerbszweigen nachju- 
weisen seyn möchte

lionen Franken annlmt, und diese» Einkommen mit der 
Gtaatseinnahne von 754,300,000 Franken, wie sie im Jahr 
ISIS war, vergleicht. Rechnet man aber zu dieser wirklich 
in die Staatskassen geflogenen Einnahme noch die 133 — 
134 Millionen Hebungskosten, welche das Volk doch auch 
-ablen muß, so ändert sich jenes Resultat ziemlich bedeu
tend, die Abgabe beträgt etwas mehr als Ein Fünftheil. 
Uebrigens vergl man noch rLcksichtlich deS Standes der 
Dinge vor der Revolution Mir ab «au fle l'iwxür, S. 
121 folg.

*) Bei Nebenius a. a. O. G.yS.
Oe 1'inclustrü trantzaise, l'om. I. S 274.

*) Nach Nebenius a.a.O. G. HO, der hier Ganilh folgt, 
kommen nebMI'ch die gesammten Staatseinkünfte des fran- 
jösischen Reichs ju 800116,300 Franken mit

288 000,000 Frank, auf die Teritorialsinkünfte, 
154,000,000 — auf die stehenden Capitale,
5b,O0v,ooo — auf die umlaufenden Capitale 

der Industrie u. des Handels, 
und 

3S2,N6,ZOO — auf den Verbrauch.
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Ausser Frankreich und England ist nur noch 
Preussen der einzige mir bekannte Staat, von wel
chem statistische Nachrichten vorliegen, welche zu einer 
Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem reinen 
Einkommen und der öffentlichen Consumtton des Landes 
zu gebrauchen seyn möchten. — Doch gehen diese 
Nachrichten leider nicht auf die dermalige Gestaltung 
des preussischen Staates, so wie sich solche seit den 
letzten beiden Pariser Friedensschlüssen v. d. I. :8i4 
und i8i5 gebildet hat; sondern sie liegen in dem be, 
kannten Werk^von Krug^) und beziehen sich auf die 
früheren Verhältnisse deö preussischen Staates, vor 
dem für Preussen so verhängntßvollem Kriege mit Frank
reich vom Jahr 1806 und dem Tilsiter Friedens
schlüsse. Nach den damaligen Verhältnissen soll nach 
Krugs Berechnungen die Totalsümme des reinen Na
tionaleinkommens des preussischen Staates jährlich auf 
82,942,000 Thaler preussich Courant zu berechnen ge
wesen seyn-^), und da man damals gewöhnlich die 
preussischen Staatseinkünfte etwa zu 55 Millionen Tha,

Werden nur die auf die stehenden Capitale und den Der- 
brauch kommende Summen nach dem Derbältniffe des Er
trags der beiden Haupiquellen des Einkommen- nach dem 
von Ganilh angenommenen Cinkommensbetrage, von 
15 — 8 »ertheilt, so erhöhet sich die auf die Territorialein- 
künfte »ertheilte Summe auf 574,521,000 Franken, die auf 
da- Einkommen aus den Manufakturen, Fabriken und Han
del aber auf 225,595,500 Franken, und wenn auch hier- 
nach die letzte Eiukvmmenquelle nicht so hoch wie die erste 
belastet erscheint, so ist doch die Belastung der letzter» nur 
wenig unter dem dritten Theile.

*) Betrachtungen über den Nationalreickthum de» preussischen 
Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner. (Berl. 
1805 H. Theile 8.)

A.a.O. Thl.I. 8.277,



79

ler oder 60 Millionen Gulden Rhein, anschlug -^), so 
möchte der preussische Staatsangehörige nächst dem 
Brillen wohl für einen der Höchstbesteuerten in Eu
ropa zu achren seyn. Indeß scheint mir der reine Er
trag der gesammlen Betriebsamkeit des Volks etwas 
zu niedrig veranschlagt zu seyn^); wie ich denn über- 
berhaupt nicht glauben kann, daß es möglich seyn wer
de, je zu sichern Resultaten über das Verhältniß der 
Abgaben zum reinen Ertrage eines Landes zu gelangen, 
so lange unsere Statistiken den Letzter« nicht nach dem 
eigentlichen Namralbetrage der Erzeugnisse unserer 
Betriebsamkeit, sondern nur nach oft willkührlich ange
nommenen stets wechselnden Geldpreisen angeben und 
berechnen. Denn unverkennbar ist es, nicht in dem 
Geldpreise der Ueberschüsse unserer Betriebsamkeit be
steht unser wahres und wirkliches reines Einkommen, 
sondern in den Naturalübersch-üssen, welche sich bei 
Vergleichung unseres Producrionsaufwandes mit den 
dadurch gewonnenen Gütermaffen herauswerfen, .und

M. vergl. Crome a.a.O. S. 442, Krug a.a.O. Thl.II. 
S. 472 gibt den damaligen Staat-bedarf etwa- geringer 
und nur zu zz Millionen Thaler an. Nach der dermaligen 
Gestaltung der preu fischen Monarchie stehen jetzt Staats- 
einnahme und Au-gabe bedeutend höher; für da« Jahr 1821 
betragt der Etat der Einnahme und Ausgabe 50 Millionen 
Tbaler. Man vergl. das polit. Journal 1821. St. IX. S. 
849. folg.

*") Vorzüglich scheint mir diese« der Fall zu seyn, bei dem nur 
auf t,038,000 Thaler angeschlagenen reinen Ertrage vom 
Einkommen der industriösen Klassen. Auch schlägt Krug 
in seinem Abrisse der Staat-ökonomie oder StaatSwirth- 
schakt-lehre S. 113. §. >3b in der Anm. selbst, die vor dem 
Kriege v. I. i80b im preussischen bestandene Abgaben nur 
aus vierzig Procent des reinen Nationaleinkommen- an, 
ohngeachtet sie nach seinen oben angeführten Notizen über 
zwei und vierzig Procent betragen würden.
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da die bei weitem meisten öffentlichen Abgaben in 
Gelde bezahlt werden, so wechselt jenes Verhältniß 
Wirklich bei jeder Veränderung, welche die Preise ir- 
gendwo erleiden, und alle Untersuchungen darüber füh
ren nie zu einem nur einiger Massen zuverlässigen Er
gebnisse 2).'

LL6.

Bei dem liberalen Sinne, der sich in unsern Ta
gen in allen ^Strebungett unserer Regierungen aus- 
svricht, und bei der überall von ihnen anerkannten 
Nothwendigkeit, die Lasten der, durch zusammenwir- 
kende Ereignisse aller Art harr bedrückten, Völker, mög, 
lichst zu vermindern, läßt es sich wohl von keiner Re
gierung befürchten, daß sie willkührlicher Weise sich 
das Geringste mehr für die öffentliche Consumtion an
eignen werde, als die öffentlichen Bedürfnisse in jedem 
Staate heischen. Auch läßt es sich ganz und gar nicht 
verkennen, daß jetzt alle Bemühungen aller Regierun
gen darauf hingehen, diese Bedürfnisse möglichst zu be
schränken, und zu vereinfachen. — Doch gerade hier 
ist es, wo auch der beste Wille der Regierungen nicht 
immer Alles das leisten kann, was er gern leisten 
möchte. Die Regierungen sind, wie die Geschichte und 
hie Erfahrungen aller Zeiten und aller Völker lehrt, 
über ihre öffentlichen Bedürfnisse bei weitem nicht so 
Herr und Meister wie der einzelne Privatmann über 
die zu seiner Privatconsumtion bestimmten Ausgaben. 
Die öffentliche Consumlion und ihr Maas ist bei weitem 
weniger von der Willkühr der Regierungen abhängig, 

als

*) Man vergl. übrigens mit dieser Bemerkung noch meine 
frühere Bemerkung über Wirthschaft- - und Einkommenbi- 
lancen überhaupt, Bd. I. S. 1Y7. Anm. **), und Krug 
a.a.O. S. 117. §. 12). und 136.
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als das MaaS der Bedürfnisse und der Derzehrungett 
des Privatmannes. Besonders heischen die äussern 
Verhältnisse unserer Staaten, so wie sie sich im Laufe 
der Zeit gebildet haben, oft manche Ausgabe, welche 
sich jede Regierung gern ersparen möchte. Und auch 
bei der inneren Verwaltung nöthigen die immer wach
senden Forderungen an den Staat die Regierungen zu 
waucherlei unwjllkührlichen Ausgaben

Darin vorzüglich liegt der Grund, warum die 
Wirthschaft der Regierungen, mit der der Privaten in 
ein völlig umgekehrtes Verhältniß getreten ist, oder 
eigentlich oft wider ihren Willen treten mußte. Regelt 
bei der Wirthschaft der Letztern die Eim-ahme die Aus
gabe, so regelt umgekehrt bei der Wirthschaft der 
Ersteren, die Ausgabe die Einnahme, oder deut

licher, derBetrag des für die öffentliche Con
sumtion nöthigen Antheils am Volkseinkom
men bestimmt den Betrag der Quote, w e l cb e 
die Regierung dem Volke von seinem Ein
kommen wegnehmen muß, und regelt so nach den 
Betrag der von dem Leztern zu entrichtenden Abgaben

Inzwischen so richtig auch diese Grundmaxime un
serer Finanzpolitik ist, uitd so tief sie im Wesen des 
öffentlichen Lebens begründet erscheint, so bedarf sie 
dennoch in der Anwendung noch einiger näheren Be
stimmungen, wenn sie nicht hie und da gemißbraucht 
werden, oder zu sehr nachtheiligen Mißgriffen hinfüh- 
ten soll. Die beiden Zwecke, welche im Endzwecke un
seres bürgerlichen Lebens vereint erscheinen, das Stre
ben nach Sicherung und Erhaltung der Existenz des bür
gerlich vereinten Menschen, und das zweite Streben 
desselben, nach Verbesserung aller Verhältnisse und 
Bedingungen seines Lebens, — diese beiden Strebe
punkte, welche der bürgerlich vereinte Mensch im öf-

*) Man vergl. hierüber Gchmalt Staattwirthschaftttehre in 
Briefen, Bd. H. S. 15L-154.

L.Bd. F
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fentlichen Leben verfolgt, solltet wohl bei der Be- 
siimmung und Entwickelung der Grundgesetze und Maxi
men der Finanzpolitik überall mit möglichster Sorgfalt, 
und genauer ins Auge gefaßt werden, als dieses so 
oft geschieht. Nur bei dem erster» Strebepunkte 
des bürgerlich vereinten Menschen läßt sich die oben an
gedeutete Grundmaxime unserer Finanzpolitik als un
bedingt wahr und völlig gegründet annehmen. Da, wo 
es die Sicherheit und Erhaltung des gemeinen We
sens und der bürgerlich vereinten Menschheit gilt, da 
muß nach der Natur der Sache stets der öffentliche 
Bedarf unbedingt die Summe bestimmen, welche daö 
Volk von seinem Einkommen zur Bestreitung der Lasten 
des bürgerlichen Lebens hergeben muß. Wo es sich um 
die Erhaltung des Staats, und seiner Angehörigen 
handelt, kann von Beachtung staatswirthschaftlicher 
Regeln, um durch unsere Unternehmungen den regel
mäßigen Fortgang unserer Betriebsamkeit nicht zu stö
ren, nie die Rede seyn. Das Leben und die Freiheit 
und ihre Sicherung gehen allem Streben nach Güterer
werb, Besitz, und Gebrauch voran. Sie sind selbst 
die Grundbedingungen nicht nur für den regelmäßigen 
Fortgang der Betriebsamkeit, sondern für alle Betrieb
samkeit überhaupt, und wenn für diese Zwecke mit
unter nicht blos das reine Volkseinkommen von den 
öffentlichen Bedürfnissen ganz verschlungen, sondern, 
wenn die öffentlichen Bedürfnisse selbst die Aufopferung 
eines Theils unserer Capitale erheischen sollten, so 
kann zwar der Menschenfreund hier über das Verhäng- 
niß klagen; aber nie kann davon die Frage seyn, ob 
das Volk die hierdurch für solches erwachsende Lasten 
nicht übernehmen müsse. Hier wird offenbar die öf- 
sentliche Consumtion durch das öffentliche Bedürfniß 
nur allein und ohne alle Bedingungen bestimmt und ge
regelt-'). Aber nicht so erscheint das Verhältniß der

*) Sehr richtig ist in dieser Beziehung die Bemerkung von
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Dinge, wenn man den zweiten oben angedeuteten 
Zweck des bürgerlicden Lebens ins Auge faßt. Können in 
Bezug auf die Aufbringung der Mittel für den ersten 
Zweck die Grundsätze der Staatswirtschaflslehre nur 
eine untergeordnete Rolle in der Flnanzwtrlhschaft 
der Regierungen ansprechen, so gebührt ihnen aller
dings in Beziehung auf die Mittel für den zweiten 
Zweck der erste Rang. Hier kann also von einer 
unbedingten Verbindlichkeit des Volks Alles, alles auf- 
zubringett, was die Regierung für diesen Zweck for
dert, Nie die Rede, seyn; sondern die Zulässigkeit, und 
Berechnungswürdigkeit aller solcher Forderungen der 
Regierungen ist stets durch die Vorfrage bedingt, 
ob das Volk nach staatswirthschaftlichen Re
geln das leisten kann, was die Regierung 
für ihre Zwecke verlangt und bedarf.

Hier ist es also, wo die staatowirchschaftlici en Re, 
geln selbst die Rechtlichkeit der Forderungen der Re
gierungen bedingen und bestimmen, und wo allerdings 
die Ausgabe durch die Einnahme geregelt werden muß. 
Geschähe dieses nicht, das Streben der Regierung, 
den innern und ausser» Wohlstand der Staaten und 
Völker zu befördern, würde mit sich selbst in einen 
auffallenden Widerspruch gerathen; pnd gerade das 
Mittel, das jenen Wohlstand fördern soll, der Weg 
seyn, der das Volk zum Entgegengesetzten hinführte. 
Selbst die geistige Cultur, das Höchste, nach dessen 
möglichster Beförderung Line Regierung hinstreben

von Zakob Staat-finanzwissenschaft, Bd.l. S 23. §.4O; 
die Forderungen der Nationalökonomie müssen sich Ein
schränkungen gefallen lassen, so bald dieselben durch höhere 
Zwecke unvermeidlich geboten werden. — Wa- würde 
Wohl au» unserem lieben deutschen Vaterlands geworden 
seyn, hätte man die Opfer, welche man in dem Befreiung»' 
kriege von 1312 — 1815. bringen mußte, nur nach staal»- 
wirthschaftlichen Regeln abmessen wollen?

F 2
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mag, — selbst diese Cultur würde bei der ewigen 
Wechselwirkung zwischen geistiger Bildung und Reich
thum untergehen müssen, würden durch ein solches 
verkehrtes Streben dem Volke die Mittel entzogen, 
auf welchen zuletzt die Erlangung und Erhaltung sei
ner höchst möglichen geistigen Ausbildung ruht. So 
wie der Privatmann bei allen seinen, zunächst auf 
Beförderung seines Wohlstandes hinstrebenden, Unter
nehmungen sich immer zuerst die Frage verlegt, ob er 
ohne Nachtheil für den bisherigen Stand seiner Betrieb
samkeit jene Unternehmungen wagen und beginnen 
könne: so wie er stets den Aufwand, den solche Un
ternehmungen fordern können, mit dem davon zu er
wartenden Gewinne vergleicht, und nur nach sorgfäl
tiger Vergleichung und Abwägung beider Momente, 
und erst nachdem er sich von dem Uebergewichte des 
Gewinnes über den Koftenaufwande überzeugt hat, 
sich in die Unternehmung selbst emlassen wird, — eben 
so sorgfältig muß auch hier die Regierung stets die 
Kräfte des Volks mit dem Aufwande, den es machen 
muß, um ihre Plane durchzuführen, und dann diesen 
Aufwand selbst wieder mit den Vortheilen vergleichen, 
welche sich aus der Durchführung jener Plane hoffen 
und erwarten lassen. Erst dann mag zur Ausführung 
jener Plane geschritten werden, wenn der Volkswohl
stand sie erlaubt, und ihre Nützlichkeit im Vergleich 
mit dem dazu nothwendigen Kostenaufwands klar und 
deutlich sichtbar hervortritt. Wird früher zur Aus
führung solcher Plane geschritten, so können sie bei al
lem Aufwande, welchen das Volk um ihrentwillen über
nehmen muß, doch nur scheitern. So unermeßlich auch 
das Nationalvermögen seyn mag, so darf sich dennoch 
keine Regierung durch diese Unermeßlichkeit bestimmen 
lassen, anfs Gerathewohl etwas zu unternehmen, daö 
die öffentliche Consumtion über den Standtpunkt hin
aus erweitern könnte, den jene nach staatswirthschaft- 
lichen Regeln hier stetS zu beachten hat. Selbst bei dem 
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reichsten Volke sind Unternehmungen, welche das Volks
einkommen unnütz verbrauchen, oder statt dem Ge
meinwesen wahre und wirkliche Vortheile zu gewähren, 
nur der Prachtliebe und Eitelkeit fröhnen, eben so 
Wenig zu billigen und zu rechfertigen, wie bei einem 
armen. Hier und dort ist das Recht der Regierung 
zur Hebung öffentlicher Abgaben durch gleiche staats, 
wirthschaftsiche Normen begränjt ^).

*) Auf seden Fall erfordert die Lehre von der Unermeßlichkett 
des gesammten Nationalvermögen-, auf welche Schmalz 
a. a. O. Bd. II. S. 15Z. hindeutet, um die wenigere Be» 
dächtlichkeit der Regierungen bei ihren Abgabenforderungen 
einiger Massen zu beschönigen, in der Anwendung große 
Behutsamkeit, wenn dadurch nicht allerlei Finanzübertrei« 
hungen Thür und Thor geöffnet werden soll. Sehr beach- 
tenswerrh ist gewiß die Bemerkung Veit Ludwigs von 
Seckendorf (teutscher Kürsteystaat Thl.HI Kap. I. § L. 
S. 3b4.): ,,Ob nun wohl scheinet, daß die Ausgaben sv 
„viel und häufig einen Regenten fürfallen, daß fast nicht 
„möglich wäre, mit seinen Einkünften solche zu erietzen; 
„immaffen denn nicht ungewöhnlich, daß auch bei königlichen 
„und fürstlichen Einkünften großer Mangel ut»d Ungerech- 
„tigkeit fürfället; andern Theil- aber der gemeine Mann 
„in den Gedanken stehet, auch wohl etlichen Regenten 
„vorgebildet wird, es wäre ein fürstlich Kammer-Einkom- 
„men weil es so mannichfaltig ist, und sich durchs ganze 
„Land erstrecket, auch fast ein Zeder etwas darzu giebst, 
„nicht zu erschöpfen, sondern es könnte alle Ausgaben er« 
„tragen; so ist doch gewiß, daß durch göttliche Providenz, 
„auch der Vorfahren Fleiß ein jedes ordentliches und in 
„friedlichen unverrückten Stande befindliches Regiment, 
„soviel Mittel hat, und mit göttlichen Seegen erlanget, 
„woferne nur mit rechter ordentlicher Verwaltung und Ge- 
„brauch den Einkünften vorgestanden. und zumahl der jetzt 
„gemeldte gemeinschädliche Wahn abgelezet wird, als wenn 
„nicht, auch ein sehr großes und wichtiges Reichthum leicht
lich und unnützbarlich verschwendet, und also auch Könige 
„und Fürsten in Armuth und Verderb ihrer Hoheit und
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Mit mehr Sorgfalt, als dieses meist geschieht, sollte 
man darum in unseren Finanzbudjets die unerläßlich 
nvl hwendigen Ausgaben, von den blos nützlichen 
oder nur nützlicksckeinenden, oder wohl gar nur den 
äusseren Glanz unhdie Eitelkeit der Regierung bezweckenden 
Anfwandoposten scheiden. Was der Staat und seine Regie, 
rung zur St' erung ihrer Existenz und zur Erhaltung ih
rer Angehörigen unerläßlich nothwendig bedürfen, der 
Aufwand, der zur Unterhaltung der stehenden Heere 
in Kriegs, und^ Friedenszeiten, zur Herstellung und 
Sicherung des steten Fortgangs der Justiz und Sicher
heitspolizei und aller dazu gehörigen Anstalten, was 
ferner zur zweckmässigen Erhebung und Verwaltung der 
öffentlichen, für die angedeuteten Zweige der Verwal
tung nöthigen, Einnahmen erforderlich ist, dieses sollte 
mit möglichster Sorgfalt geschieden werden von den 
mancherlei Ausgaben, zu welchen öffentliche Anstalten 
für die Beförderung des innern und äussern Volkswohl
standes hinführen, von Yen Aufwandöposten für öffent, 
liche Bildungsanstalten, öffentliche Kunstwerke, Land- 
und Masierstrassen, diplomatische Sendungen, und vor
züglich für die Privatbedürfnisse des Regenten und den

Gewalt durch eine unordentliche Haushaltung gelangen 
„könnten"; — hei welcher Stell» übrigens noch Secken« 
dorfs HerauSgeher Blech ling die Bemerkung macht: 
„diese Porbisdung von der Unerschöpflichkeit ihrer Mutes, 
„welche gryßen Herren meist von interessirten Leuten ge« 
„macht wird, verursachet eben das größte Uebel, daß nicht 
„selten mehr hepensirt wird, -ls die Sinkunft des Landes 
„ertragen wollen. Cvntinuirt man denn damit nur etliche 
„Fahre, so wachsen denen Jammern solche Lasten über 
„den Hals, daß man davon sagen kann: sä äe parum 
„parvo, MSANUM cumulabis vcervum; sintemal die alten 
„Gesetze der Römer, so da sagen, kscum censeri semper 
„loeuplitem, unter die veralteten Gesetze gehören, so in 
„Teutschland nicht in Uebung find."
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Glanz seines Hofes; — kurz von den nur nützlichen 
und Prachtausgaben, welche in unsern Finanzbudjets 
mit den unerläßlich nothwendigen Ausgaben für den 
obenangedeuteten ersten Zweck des bürgerlichen Ver
eins meist in bunter Reihe durch einander laufen. 
Denn blos nur bei den Ausgabeposten der ersten Art 
ist die unbedingte Verbindlichkeit des Volks zur Dek, 
kung dieser Ausgaben durch einen Theil seines Ein
kommens, und die unbeschränkte Abhängigkeit der Ein
nahme von der Ausgabe anzuerkennen, und zu recht
fertigen. Bei den Ausgabeposten der letzter» Art hin
gegen sind stets die oben angegebenen Vorfragen 
mit möglichster Sorgfalt zu berücksichtigen; und nicht 
zu verkennen ist es insbesondere, daß jede Anforde
rung an das Volk zu desfalsigen Leistungen unterblei, 
den müssen, sobald durch diese Leistungen der regelmäs
sige Fortgang der Volksbetriebsamkeit in irgend einer 
Beziehung gefährdet erscheint. Ausgaben der ersten 
Art sind wahre rechtlich begründete Schulden für das 
Volk, deren Abtrag sich niemand entziehen kann. Aber 
nicht so Abgaben der letzter» Klasse. Lassen sich auch 
diese in einiger Beziehung als Schulden des Volks an
erkennen, so bleiben es doch immer nur sehr bedingte 
Schulden; abhängig von den Vortheilen, welche sie 
dem Volke versprechen, und ferner abhängig von hö
heren Zwecken, welche dabei nie aus dem Auge gesetzt 
werden dürfen. Treten sie diesen höheren Zwecken nicht 
entgegen, und erkennt das Volk die Nützlichkeit eines 
solchen Aufwandes, so wird es auch stets ohne Wider, 
rede dazu steuern.

§. 127.
So lange das bürgerliche Wesen noch in feinem 

rohen Urzustände sich befindet, und so lange überhaupt 
durch dessen Ausbildung der Volkswohlstand noch nicht 
zu einer gewissen Stetigkeit und Festigkeit gediehen 
ist, so lange muß nach der Natur der Dinge auch die
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Ausmittelung der Quellen für die Bedürfnisse beS Ge, 
meinwesens, und noch mehr die Vertheilung des Volks
einkommens zwischen dem Volke und der Regierung, 
immer äusserst schwierig seyn. Von den ärmliche« 
Ueberschüssen, welche die. Betriebsamkeit eines noch an 
der Gränze des Naturzustandes stehenden Volkes ge, 
währt, läßt sich für die öffentlichen Bedürfnisse und 
die öffentliche Consumtion nicht nur schon an sich äus, 
ferst wenig erwarten, sondern hier steht den Anfor
derungen der Regierungen immer auch noch das im Wege, 
daß der Mensch rmmer um w weniger geneigt ist, viel für 
öffentliche Zwecke zu thun, je tiefer er noch in seiner bür
gerlichen Cultur steht, und je weniger er die Vortheile des 
-ärgerlichen Lebens kennen zu lernen Gelegenheit gehabt 
hat. Was er dem bürgerlichen Wesen hier leistet, be
schränkt sich darum lediglich auf persönliche Hingebung 
zur, Vertheidigung des Gemeinwesens gegen die Anfälle 
innerer und äusserer Feinde, und Erhaltung der bür
gerlichen Sicherheit und Ordnung. Für andere Lei, 
stungen hat er in dieser Lage beiweitem zu wenig Sinn, 
als daß sie sich, ohne ihn zur auffallendsten Unzufrie, 
denhen zu reizen, von seiner Seite erwarten ließen.—

Bei einer solchen Lage der Dinge kann also die 
Regierung sich die Mittel zur Bestreitung ihrer De, 
dürfrusse nur in einer Theilnahme am Besitze und der 
Dewinhschaftung des Grundes und Bodens suchen, 
den ihr Volk bewohnt, und das Volk wird auch immer 
um so geneigter seyn, ihr diese Theilnahme zu gestat
ten, da ihm seine geringe Zahl und der niedrige Stand 
der Bevölkerung seines Landes ohnedieß nicht gestat
tet, den ganzen Umfang seines BodenS so zu bewirth, 
schaften, wie er sich von einer stärkeren und wohlha, 
benderen Volksmasse bewirthschaften ließe. Statt einer 
solchen Theilnahme widerstreben zu wollen, wird es 
vielmehr dem Volke erwünscht seyn, seine Regierung und 
das Gemeinwesen gleichsam auf eigene Rechnung leben, 
und sich vor allen Anforderungen der Regierung zu
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weiter», als den angedeuteten persönlichen Leistungen 
gesichert zu sehen.

Auf diesen ganz natürlichen und sehr einfachen Ver
hältnissen beruht wohl der Domänenerwerb und 
Besitz der Regierungen, den wir bei allen Völkern 
in den ersten Zeiten ihres bürgerlichen Wesens und 
auch späterhin so lange finden, bis der Wohlstand und 
die Cultur der Völker so weil herangereift waren, daß 
das Volk sich im Stande sah, seiner Regierung die Mit
tel zur Befriedigung der öffentlichen Bedürfnisse auf 
andere Weise, durch Abtretung eines Theils vom Ein
kommen der Privatbetriebsamkeit zu schaffen^). Bei

*) Zwar mag eS nicht ohne Schwierigkeit seyn, den Ursprung 
der Domänen auf die hier angedeutete Weise in den ein
zelnen Ländern, wo den Regierungen dergleichen Fond« 
zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse zustehen, histo
risch nachzuweisen, und darum bat erst neuerding- von 
Haller Restauration der Staat-wissenschaft, Bd.1l. S.267. 
folg., die Domänen als blose Privatbesitzungen der Regen
tenfamilien anzesprochen. Auch mag cS nicht unrichtig 
seyn, daß ein großer Theil der Domänen in unsern civili- 
strten europäischen Ländern au- einem solchen Privateigen- 
thume unserer Regenlenhäuser sich ableiten lasse. Doch 
nach der Bestimmung, welche der Ertrag der Domänen 
im Laufe der Zeit überall erhalten hat, ist wenigsten- 
staat-wirthschafllich die Sache betrachtet, keine andere, als 
die oben angegebene, Darstellung möglich. Auf jeden Fall 
ist e- unleugbar, daß in der frühern Zeit der Geschichte 
der Staaten man immer zuerst auf Deckung der öffentlichen 
Bedürfnisse durch den Ertrag der SlaatSländereien auSgieng, 
ehe man eS sich erlauben mochte, oder sich für berechtiget 
hielt, dafür einen Theil des PrivateinkommenS det Volks 
in Anspruch zu nehmen. Waren die Völker von ihren 
Herrschern nickt rein unterjocht, so würde ein Anfordern 
von eiwa» mehr, als blasen Dienstleistungen, für den 
Herrscher wohl daS Erste gewesen seyn, da- sie zum Wider
stand gegen ihre Herrscher veranlaßt haben würde, wie 
denn auch vorzüglich der Zebente, den Carl der Große, 
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ihre Regierungen in der Periode hatten, in welche 
jene Theilung fällt, konnten auch wohl die Regierun
gen ohne Schwierigkeit aus dem Ertrage des ihnen 
zugewiesenen Theiles des Grundes und Bodens des 
Landes die öffentlichen Bedürfnisse ausreichend decken, 
und wenn auch die Wirthschaft der Regierungen mit 
der Bewirthschaftung des dem Volke verbliebenen Theils 
nicht gleichen Schritt hielt, so konnte dennoch das Volk 
den Verlust, den es dadurch an seinem Totaleinkommen 
erlitt, um so leichter verschmerzen, als der Ertrag sei, 
nes Theils zur Befriedigung seiner Privalbedürfnisse 
noch immer ausreichre , und die Nachtheile, welche aus 
der schlechteren Wirthschaft der Regierungen hervorgin- 
gen, immer zunächst nur auf sie zurückfielen, ohne 
dem noch immer nicht abgabepflichtigen Volke sonder
lich fühlbar zu werden, Doch ganz anders mußte sich 
die Sache gestalten, als die immer zunehmende Erwei- 
serung der öffentlichen Zwecke und die damit in glei, 
chem Verhältnisse fortschreitende Zunahme und Vermeh, 
rung der Bedürfnisse der Regierungen, diese nöthigten, 
auf die Maxime, auf ihre eigene, von der Volks
wirthschaft getrennte, Rechnung zu lehen, allmählich 
zu verzichten, und für ihre öffentliche Bedürfnisse einen 
Theil des Volkseinkommens anzusprechen, den sie frü« 
Herhin der Privatconsumtion allein überlassen hatten. 
Jetzt mußre ganz natürlicher Weise die Frage entstehen,

«ach der Beilegung der Sachsen für die Geistlichkeit for» 
derte, der Hauptgrund ihre- so angestrengten Widerstreben
gegen die fränkische Herrschaft war. — Daß übrigent 
auch in Freistaaten in der ersten Zeit in Domänen die vor- 
rüglicheren Fond- für die öffentlichen Bedürfnisse gesucht 
wurden zeigt die Geschichte der griechischen Freistaaten, und 
die Geschichte der römischen Republik. M. vergl. Böchh 
Staat-hautbalt der Athener, Bd.I. S.318. folg., und He» 
-ewisch Versuch über die römischen Finanzen, S.19 folg. 



ob eS räthlich und nützlich sey, die früherhin bestan, 
dene Theilung des Grundes unh Bodens in seiner bis
herigen Gestaltung fortbestehen zu lassen, und jemehr 
sich hier im Volke die Ueberzeugung verbreitete, die 
Bewirthschaftung des der Regierung überlassenen Theils, 
halte mit der Bewirthschaftung deS dem Volke ver
bliebenen, nicht gleichen Schritt, um so stärker mußte 
man zu der Einsicht hmgeleitet werden, es sey besser, 
die Regierung suche lieber die Mittel zur Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse jn einem Theile des Ertrags der 
Volksbetriebsamkeit und in öffentlichen Abgaben, als 
in der Beibehaltung und Selbsibewirthschaftung des ihr 
früherhin zugewiesenen Grundeigenthums.

Dadurch wird es begreiflich, wie es kommen konnte, 
daß das Domänenwesen und sein Umfang sich beinahe 
in allen Ländern in gleichem Verhältnisse verringerte, 
wie sich der Wohlstand des Volks und die Last der 
öffentlichen Bedürfnisse erweiterten^), und wie es all-

*) Ueber den Ursprung der ehemaligen Reich-domänen, so wie 
der Landesdomänen in Deutschland, s. m. Hüllmann 
deutsche Finanzgeschichte des Mittelalter- (Berlin 1805. 8) 
S 1 — 11. Reich-domänen waren der Znnbegriff von 
Erbgütern theil- der Merowingischen und Pipinisch- Caroling« 
ischen König-familien, theil- und hauptsächlich der vielen 
unterdrückten Stammfürsten der einzelnen deutschen Völker
schaften. Lande-domänen hingegen sind eine Mischung 
von fürstlichen Stamm- und Familiengütern, von angemaß, 
ten, sowohl mittelbaren al- unmittelbaren, Reich-domänen, 
von angefallenen ReichSpfandschastcn. und von sekularisirten 
Stift--und Klcstergütern. — Wie ansehnlich zur Zeit der 
Karolinger die Masse der Reich-domänen war, ergiebt das 
Derjeichniß derselben bei H ü l l m a n n a, a. O. S. 19 — 35. 
Die Kaiser lebten bis auf Rudolph l größtentheils von 
ihren Kammergsttern, und obschoy Ludwig der Fromme 
geradezu viele- davon verschenkte, so blieben sie doch noch 
unter den sächsischen Kaisern, und selbst bis zu Heinrich!^ 
beträchtlich. M. vergl. (von Bosse) Darstellung des staat- 
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mählig dahin kam, daß man den Ertrag der DomL, 
nen unter den Fonds zur Bestreitung der öffentlichen 
Bedürfnisse in den bei weitem meisten Landen mehr 
nur für eine subsidiarische Einnahmequelle ansieht, als 
für die Hauptquelle und warum im Gegentheile 
beinahe überall jetzt öffentliche Abgaben, als die Haupt
quelle für die Mittel zur Bestreitung der öffentlichen 
Bedürfnisse gelten, während man sie früherhin nur

wirthschaft!. Zustande- in den deutschen Bunde-staaten rc. 
(Braunschweig 1820, 8.) G. 113.

*) So ertragen die Domänen z. B. in Großbrittanien 
und Irland nach dem Finanzetat s. d. Jahr 1813 bei 
Colquboun a. a. O Bd.k. S.270. 69,01« Pf. 1 Sch. 
ivPenc., und verhalten sich zu dem Gesammtbetrage der 
Staal-einnahme (69,247,097 Pf. 14 Sch. 9^ Penc.) ohnge- 
fahr wie i — rooo. — In Frankreich ist der Ertrag 
des Enregistrements und der Domänen, wovon 
vielleicht nur Ein Drittheil al- Domäneneinkünfte angesehen 
werden kann, im Etat f. d. I. 1815, bei Meusel Lehr« 
buch der Statistik S.269, auf 114 Millionen Franken an. 
gegeben, und verhalt sich sonach zu dem Gesamtbetrag der 
damal- auf 545 Millionen Franken angegebenen ordent
lichen Staat-einnahme, ohngefähr, wie 1 — 14. — Im 
preussischen Finanzetat für da- Jahr 1821, im politi
schen Journale 1821. Bd.II. Stck.IX. G.849. folg., 
ist die Einnahme von den Domänen mit 5,604,650 Thaler 
berechnet, und verhält sich zum Gesammtbetrage der Ein
nahme (50Mill. Thlr.) ohngefähr wie 94 — 100. — In 
Oestreich, da- bekanntlich unter allen europäischen Staaten 
die meisten Domänen noch besitzt, ertragen diese nach 
Liechtenstern Lehrbuch der Statistik aller gegenwärtig 
bestedenden europäischen Staaten (Wien und Dretden 1821.9.) 
Abthl. I. S-72, jährlich bei 20 MM. Gulden, und verhalten 
sich zur gesammten Staat-einnahme (140 M,ll. Gulden), 
wie 2 — 7.
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als Nebenfonds hierfür befrachtete ; und dass über
haupt öffentliches und Privateinkommen in allen Län-

*) Dieß war der Fall namentlich in unserm deutschen Da« 
ter lande. So wenig man in ältern Zeiten dier etwas 
von Reichssteuern wußte, fast eben so wenig wußte matt 
in den einzelnen deutschen Landen von Landsteuern. Der 
Fürst oder Graf hatte seine Kammer - und die Reichsstadt 
ihre Kammergüter, aus deren Ertrage alle vorkommende 
Ausgaben reichlich bestellten werden konnten Der Bürger 
gab »war allenfalls, wenn die Staatskasse nicht in den be
sten Umständen war, etwas zur Bestreitung der Gemein- 
heitSauSgaben, und der Bauer entrichtete seinen ZinS; 
allein diese waren keine Landsteuern. Nur in ganz ausser- 
ordentlicken Fällen, wenn der Fürst bei einem Kriege oder 
einer Febde etwa m Gefangenschaft gerieth, hielt man e- 
mit Recht für Pflicht, die Summe aufzubringen, welche 
der Sieger kür seine Befreiung forderte. Gelbst die Rö- 
mermonhte bezahlten die deutschen Fürsten aus dem Ertrage 
ihrer Kammergüter bis zvm Zähre >543 wo in dem R. ist. 
v. d. Z. §.24. der Grundsatz ausgesprochen wurde dett 
Unterthanen der Reichsstände liege die Verbindl'chkeik ob, 
zu den damals verwillizlen Römermönaten ohne allen Un
terschied ,u steuern. Häberlin Handb. des deutschen 
Staat-rechts Bd H. S. 267 folg» Dock so sehr sich auch 
seitdem die Steuerpflicht der deutschen Landesuntertvanen, 
besonders seit der Mitte deS siebenzehenten ZabrhundertS 
erweiterte, so blieben dennoch, nach den hierüber in dem 
Z. R. A. §. 180 und in der bekannten kaiserlichen Resolu
tion vom 12. Februar 1671 festgeftellten Grundsätzen, we
nigstens für die Bedürfnisse der Landeüverwaltung noch 
immer die Einkünfte aus den Kammergütern die Haupt
quelle, und noch bis zur Auflösung des deutschen Reich-- 
verbände- war eS ein Hauptgrundsatz der deutschen Staat-- 
Verfassung, daß einzelne besondere Gegenstände und Fälle 
der dringendsten Noth abgerechnet die Unterthanen zur 
Bestreitung der Regierungslasten etwas beizutragen nicht 
verbunden seyen M. vergl. von Kamptz Erörterung 
der Verbindlichkeit des weltl. Reich-fürsten au- den Hand- 
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dern so in einander verweben find, daß beide in ewi, 
ger Wechselwirkung, und eigentlich nur als unzer
trennbare Theile eines Ganzen, erscheinen.

Zwar möchte es beim ersten Anblicke wünschens- 
werth erscheinen, die FinaNzwirlhschaft der Regierun
gen wieder auf ihre frühere Gestaltung zurückzuführen, 
und das Leben der Regierungen äuf eigene Rechnung 
so wieder herzustellett, wie wir es im Urzustände deS 
Staalenwesens, und während der allmähUgen Aus
bildung desselben zu seiner jetzigen Gestaltung, die lange 
Zeit des Mittelalters hindurch erblicken» Ein solches 
Finanzwirthschaftsystem möchte überdies scheinbar den 
Völkern und den Regierungen, manche sehr unange
nehme Reibungen ersparen, welche die dermalige Ab
hängigkeit des öffentlichen Einkommens und der öffent
lichen Consumtion vom Privateinkommen und der Pri- 
vatconsumtion begleiten, und nothwendig begleiten müs, 
sen. Und einer unserer denkendsten Staatswirthschafts
lehrer ist sogar der Meinung die Wiederherstellung

tungen seine- Verfahren, S.24. Ueber die Veranlassung 
und die allmählige Ausbildung des Steuerwesens in Eng» 
land, s. m. Miller- historische Entwickelung der eugl. 
Staat-verfassung, übers. v. Scdmid Bd ll. S. 70. folg.

*) Man vergl. Krug Abriß der Staat-ökonomie oder Staat-- 
wirlbschaft-lehre S. 120. h. 140. Namentlich hält der
selbe die Ausführung dieser Idee für Preussen mög
lich , und hat sich über die Art und Weise. wie diese- ge
schehen könne, in seinen Betrachtungen über den Nalw- 
nalreichthum de- preussischen Staare- Bd. H S. 471 fclz. 
sehr umständlich verbreitet. Dock mir wenigsten- will eS 
bedünten, gerade die Voraussetzungen welche Krug dabei 
macht, seien nach der Natur der D'nge nie zu erwarten, 
und damit iprewe sich die Unausfuhrdarkeit des Vorschlag- 
von selbst auS. Auch nicht- andres als oceses läßt sich oon 
dem wahren Glücke erwarten das Busch vom Geldum
läufe Bd. I. S. b7l in der guten Benutzung der Domä- 
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jener früheren Einrichtung unseres öffentlichen Lebens 
sey nicht sonderlich schwierig; ern Staat dessen reineS 
Nationaleinkommen doppelt so viel oder vielleicht wem- 
ger beträgt, als der jährliche Staatsaufwand in Sum
me, sey im Stande, seine bis dahin regelmässig auf
gebrachte jährliche Bedürfnisse, ganz durch Vermehrung 
und vortheilhaftL Verwendung seiner Domänen aufzu- 
bringen, und alle Abgaben auf Gewerbe und Perso
nen zu entbehren. Inzwischen bei näherer Deleuchtung 
scheint für jeden Staat, dessen Bevölkerung mit dem 
Flächengehalte seines Umfangs nicht in einem ganz un, 
richtigem und einem gar zu niedrigem Verhältnisse 
steht, und wo der Volkswohlstand einmal eine gewisse 
Ausbildung erhalten hat, und weiter vorwärts zu 
schreiten strebt, ein solches Finanzwirtschaftssystem in 
mehr als einer Beziehung doch äusserst nachthetlig zu 
seyn.

Was den Domänen als Fonds zu Aufbringung 
der öffentlichen Bedürfnisse überall vorzüglich im Wege 
steht, ist die Schwierigkeit, ihnen denjenigen Grad von 
Einträglichkeit zu geben, den sie nach ihrer Natur 
und nach ihrem Umfange bet guter Bewirthschafrung 
haben könnten, und haben sollten. Der bekannte Satz, 
daß die Regierung eines Staates nie ein guter Erwerbs
mann ZU seyn vermöge, findet wohl bei keinem Gewerbe 
so überzeugende Belege, wie bei der Bewirrhschaftung 
des dem Staate zugehörigen Grundeigenthums, wel
ches die Domänen bilden. So sehr auch die Re

nen durch einen haushälterischen Fürsten für die Untertha
nen findet. Selbst der haushälterischste Fürst wird nie im 
Stande seyn, seine Domänen so ru benutzen, wie ein nur 
mittelmäßig haushälterischer Privatmann sein Privatgrund- 
eigenthum benutzt.

*) Scheint in einzelnen deutschen Ländern der wirtschaftliche 
Zustand der fürstlichen Aammergüter auf das Gegentheil 
-inzudeuten, sy beruht diese Erscheinung auf ganz eigenen 
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gierung nach der Größe der ihr zu Gebote stehenden 
Fonds im Stande zu seyn scheint, ihre Domanenbesiz, 
Zungen auf das Beste und auf die einträglichste Weise 
zu benutzen, so geschieht es in der Regel dennoch nicht, 
weil keine Regierung die ihr zugehörigen Ländereyen 
selbst bewirtschaften kann, sondern dieß überall Agen
ten überlassen muß, welche stets in einem ganz ande
ren Geiste zu wirthschaften pflegen, als der Privatmann 
der seine eigene Wirchschaflung führt. Vorzüglich darin 
liegt der Grunds warum bei allem Scheine von Erleich, 
terung, welche das Volk durch das Daseyn von Domä
nen zu genießen glaubt, diese Erleichterung dennoch nir
gends recht nachzuweisen ist; warum vielmehr aus dem 
Domänenwesen meist baarer Nachtheil für das Volk her, 
vorgeht. Denn wirklich trifft der Nachtheil, der die 
minder gute und einträgliche Bewirthschaftung der Do
mänen begleitet, doch zulezt niemand anders, als das 
Volk, und zwar auf zweifache Weise. Einmahl trifft 
jener Nachtheil das Volk in so fern, als sich durch die 
minder gute und einträgliche Bewirthschaftung der Ge, 
sammtbetrag feines rohen und reinen Einkommens, 
oder die zur Bestreitung der Privat- und öffentlichen 
Consumtion erforderlichen Gütermasse, mindert. An, 
dern Theils aber leidet das Volk durch das Domä
nenwesen wieder in so fern, als zu dem angedemeten 
negativen Schaden, noch der positive Na-i theil 
hinzu kommt, daß das Volk den Ausfall, den die min, 
der gute und einträgliche Bewirthlchaftungsweise für 

die

Verhältnissen, vorzüglich aber tn den Mancherlei Vorrechten 
und Vortheilen, welche man den Kammergülern gegen Prl- 
vatbesitzungen zugestand, und intbeiondere aui der Befreiung 
derselben von bürgerlichen Lasten; und doch kamen die Äam» 
mergüter bei weitem nickt so empor, wie sie nach kiesen 
Wirrhschaflsvortheilen hätten empor kommen können» Man 
vergl. von Bosse a.a.O. S- 29 und 300.
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die Staatskassen herbeiführt, durch erhöhte Abgaben 
decken muß; daß es also/ so sehr auch durch die Dos 
mänenbewirthschaftung der Regierung das gesammte 
Volkseinkommen verringert seyn mag- dennoch von 
diesem geringeren Einkommen einen größern Theil 
für öffentliche Zwecke und der öffentlichen Consumtion 
abgeben muß/ als es ausserdem hätte abgeben müssen»

i

Mit Recht haben also wohl mehrere staatöwirth- 
schaftliche Schrifsieller den Regierungen die Veräusse- 
rung ihrer Domänen, und Lie Verwendung des Erlö- 
fts aus denselben zum Abtrage der Schulden empfohlen, 
welche sie und ihre Völker bald mehr bald minder drük- 
ken ^). Freilich mögen diese Vorschläge nicht in allen 
Ländern gleich leicht und mit gleichem Nutzen ausführ
bar seyn/ denn in minderbevölkcrten Und minderwohl- 
habenderen Ländern werden gerade diese Momente die 
Regierungen immer zur Beibehaltung wenigstens des 
grös-eren Theils ihrer Domänen nöthigen, und hier 
möchte wenigstens eine an sich noch ss nützliche Maxime 
leicht zu dem Entgegengesetzten von dem hinführen, 
was sich davon in ausreichend bevölkerten und in sol
chen Ländern erwarten läßt/ wo der Wohlstand des 
Privatmannes die Höhe erreicht hat, um sich dem Er
werbe und der Bewirthschüftung der bisher im Staats- 
eigenthume und Besitz gewesenen Lanbereien Mit Erfolg

M. vergl. z. D. Adam Smith Untersuch, über die Natur 
und die Ursachen LeS Nat. Reichth., Bd. IV. S.242; 
Christ. Jak. Krau- Staatswirihsch., Bd. V. S. 11 folg, 
und vermischte Schriften, Bd. II. S-I4ü folg.: Luder 
über Nationalindustne und StaatSwirlhsch., Bd. III. S. 48» 
kolg.; GartoriuS von den Elementen des Nationalreich- 
thums und von der StaalSwirthsa.aft nach A. Smith, 
S. ivy folg.; von Ja k ob Grunds, der Nat. Oekon., tz. Lyi. 
S.310; Eschenmeyer üher den Staa>Saufwand und oie 
Bedeckung desselben (Heidelberg 1ü06, 8.) S. 71. u. a. m

3» Bd' nr
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widmen zu können Inzwischen unverkennbar ist eS, 
daß es allen Regierungen nach ächten staatswirthschaftli- 
chen Grundsätzen nicht genug empfohlen werden könne, 
allmählig auf Ueberlassung ihres Theils am Grunde und 
Boden deö Landes an den Privaten hinzuwirken, und daß 
das hier und da vorherrschendeStreben, dieDomänenbesiz- 
zuugen eher zu vermehren, als zu vermindern, mit dem 
Streben der Regierungen, den Volkswohlstand zu erhöhen 
und mehr zu befestigen, sich nicht wohl vereinigen lasse. 
Die einzigen Ländereien, welche in einem großen ci- 
vilisirten und monarchisch regierten Staate der Krone 
zugehören sollten, sind — wie Schmith'^) sehr 
richtig bemerkt — nur solche, welche blos zum Ver
gnügen oder zur Pracht bestimmt sind, wie z. B. 
Parks, Gärten, öffentliche Spa ziergänge, 
oder überhaupt nur solche Besitzungen, die man allent-

Sehr richtig und beachtenswerth ist in dieser Beziehung 
die Bemerkung de- Grafen von Soden Nat. OeL 
Dd. V. S. 50. §. 05: So lange noch nicht alle Urprodu- 
centen ökonomistisch an einem Stoffe beschäftiget werden kön- 
nen, werde die Veräusserung der Staatsdomänen nur eine 
Masse von Grundeigenthum in den Nationalbesitz werfen, 
die aus Mangel an Producenten, vorzüglich solcher, 
welche den zur Probuction unerläßlichen Kapitalstoff be, 
sitzen, weit weniger Producte liefern wird, als bei der 
Verwaltung de- StaatS. Haben die in den neuesten 
Zeiten in mehreren Staaten vorgenommenen Neräufferungen 
der Domänen dem allgemeinen Wohlstände nicht den Bor- 
Iheil gebracht, den man sich davon versprach, so lag wohl 
der Grund davon nur darin, daß sie nicht zur rechten Zeit 
verauffert wurden. In der verhängnißvollen Zeit, wo die 
Veräusserungen vorgenommen wurden,x und bey dem über
all bemerkbaren Rückschreiten de- Volkswohlstände-, war 
freilich da- Volk zu einer solchen Erweiterung seine- Be- 
sitzthumes nicht geeignet, und die Güter mußten nur Spe
kulanten in die, Hände fallen, die zu ihrer guten Bewirth, 
schastung noch weniger fähig waren, als die Regierungen.

**) A, a. O. S. 242.
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halben nicht als Quellen von Einkünften, sondern als 
Veranlassungen zu Ausgaben, und als Zubehörde bet 
öffentlichen Consumrion betrachtet.

Nächst den stastswinhschafrlichen Vortheilen, wel
che für beide, Volk und Regierung, daraus zu erwar
ten sind, daß die Regierungen sich allmählig und 
so wie es die fortschreitende Bevölkerung und der zu
nehmende Wohlstand einzelner Lander anempfehlen, 
und gestatten mag, ihrer Domänen zu entäussrrn fu, 
chen'^), würbe daraus auch noch der moralisch, politi
sche Vortheil zu hoffen und zu erwarten seyn, daß da
mit manche Veranlassungen zu Reibungen und Irrun
gen zwischen dem Volke und der Regierung oder ihren 
Agenten beseitiget seyn würden, den selbst die liberalste 
Regierung me vermelden kann, so lange sie noch durch 
ihren Domanenbesitz und deren Detvirchschaftung mit 
den verschiedenen Älassen des betriebsamen und verkeh
renden Volkes in Concurrenz tritt. Denn von Privat- 
rücksichten kann sich keine Regierung losreissen, so lange 
sie Geschäfte betreibt, welche nur eigentlich dem Pri
vatmanne gehören. Der fiskalische Geist, der auch gute 
Regierungen so leicht ergreift, erhält hier viel zu viel 
Nahrung, um nicht manches Böse zu stiften oder we
nigstens manchem Guten in den Weg treten zu können, 
und wenn er dem Letzter« emgegentrltt, dieses Entge- 
gentreten durch mancherlei Vorwände zu beschönigen. 
So nachteilig auch die überall-mit den Domänen ver
bundene Huth « und Triftrechte, die Zehenden, die 
Frohnen, und dergleichen Ueberbleibsel des Fundalwe- 
sens des Mittelalters sind, so wird doch ihre Aufhe,

*) Gebr tealbtua-twertbe Normen über da- hier bei zu beo
bachtende Verfahren gibt da- Königl. Preuß. Edikt und 
Hau-gesetz über die Nerausserlichkeit der königl. Domänen 
v. 17. December rdO8. in Christian Jakob Krau- 
Staatswirthschaft Bd. V. S.2L9 folg.

G L
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bung stets indie großen Schwierigkeiten verwickelt blei- 
den, so lange die Domänen, und mit ihnen jene Ti
tel zur Belastung des Volks in des Händen der Re
gierung sind, und die mehrere oder mindere Strenge, 
mit der die Agenten derselben diese Gerechtsame meist 
zu üben suchen, werden auf die Zuneigung des Volks 
gegen feine Regierung immer nach den Graden jener 
Strenge hemmend einwirken. Die Idee vom, meist 
verhaßten, Gutsherrn wird immer auf die Regierung 
übergetragen werden; und selbst bet ihrem liberalstes 
Sinne wird ihr doch das Herz des belasteten Domä- 
nenbauers bei weitem mehr fremd bleiben, als das 
Herz eines Unterthans, der die gleichheitlich verteil
ten öffentlichen Abgaben mit den übrigen Staatsan
gehörigen nach dem Verhältnisse seiner Fähigkeit trägt. 
Selbst dann werden Reibungen und Irrungen nicht zu 
vermeiden seyn, wenn die Regierung sich jener Ueber- 
blechsel des Feudalwesens durch eine, nach der Sitte 
unserer neuesten Verfassungsgesetze, »ausgesprochenen 
Ablöslichkett derselben zu entäussern sucht.. Selbst diese 
Ablösung wird die Regierung mit den Unterthanen in 
mannichfache, oft äusserst schwer zu entscheidende Hän
del verwickeln. Und zulezt wird selbst die Conkurrenz, 
in welche sie bei der Versilberung der Erzeugnisse ih
rer Güter durch den Verkehr mit den Privaten tritt, 
diese oft zum Mißmuth und zur Unzufriedenheit reizen. 
Kurz, das enge und innige Band zwischen Volk und 
Regierung, dessen Herstellung und möglichste Befesti
gung jeder Menschenfreund wünschen muß, ist bei al
lem Anschein des Gegentheils, nie so leicht in Län, 
dern herzustellen, wo die Regierung einen Theil ihres 
Bedarfs aus Domänen zieht, wie da, wo diese in des 
Händen ihrer Unterthanen sind, und von Jakob 
scheint meiner Ansicht nach nicht ganz recht zu haben,

*) Staat-wissenschaft, Bd.I. S.4S UNd4-.
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wenn er in dem Domänenbesitz der Regierungen u d 
dessen Erhaltung ein Mittel gegen die Unzufriedenheit 
des Volks und Mißvergnügen sieht, und um deswil
len mehr für als gegen die Erhaltung des Domänen- 
besitzes spricht. Bei weitem eher wird zuverlässig ein 
zu ausgedehnter Domänenbesitz die Unterthanen unzu
frieden und mißmuthig machen, als zu hohe Abgaben.

Freilich scheint das, was ich hier über die Do, 
mänen und ihre nachlheikige Seite gesagt habe, zu
nächst nur den Fall zu treffen, wo die Regierung, 
wie man es vorhin meist in Preussen that, und es 
in mehreren kleinen Ländern noch thut, ihre Dömänen- 
güter selbst bewirthschaftet. Minder aber scheinen diese 
nachteiligen Verhältnisse da zu besorgen zlrseyn, wo 
sie ihre Domänen durch Verpachtung henuzt. In
zwischen, mag es auch seyn, daß eine solche Benuz- 
zungsweise der Domänen allerdings sehr bedeutende 
Vorzüge vor der eigenen Bewirthschaftung haben mag, 
für das Volkseinkommen wird doch selbst die zweck
mäßigste Verpachtungsweise schwerlich alles daS lei
sten, was sich vom Privateigemhümer und seiner Be- 
wi^rthschaftung erwarten läßt. Selbst der beste Zelt
pächter bleibt dem ihm überlassenen Gut immer et
was fremd; bleibende GütSverbefferüngen wird er sel
ten unternehmen; man wird nsir froh ftyn müssen, 
daß das Gut nur unter seiner Hand sich nickt ver
schlechtert. Treibt er auch den reinen Ertrag des Guts 
noch sy hoch, der rohe Ertrag wird immer bei wei
tem niedriger stehen, als er bei einer Bewirthsckaf« 
tung durch Eigenthümer steht. Und was in finanziel
ler Hinsicht die Hauptsache ist, selbst der reine Gucs« 
ertrag stießt nie ganz vollständig in die öffentlichen Kas
sen, sondern je größer die Güter sind, je geringer 
also die Concurrenz der Pächter, um so geringer wird 
immer die Rente ausfallen, welche vom reinen Ein
kommen ihrer Güter in die Kassen der Regierungen 
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fließtNach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge 
werden bet solchen Verpachtungen , die Pächter reich, 
hie Regierungen aber bleiben stets in drückenden Vers 
hältnissen. Der.Vortheil guter Jahre kommt gewöhn
lich dem Pachter zu Guie, die Unfälle schlechter 
Jahre — wo die Regierungen meist, sie mögen wollen 
oder, nicht, den Pächtern Pachtgelderremiffe zugestehen 
müssen, — aber bleiben den Regierungen zur Last

Mehr genähert, als bey Zeitpachlen, wird zwar 
der Pachter dem^von ihm bewirthschafteten Gute bei 
erblichen Verpachtungen, welche man vorzüglich 
in der neuern Zeit als die zweckmäßigste Bewirthschaf- 
tung der Domänengüter empfohlen hat ' Aber auch 
sie. werden dem Fortgange der Volksbetriebsamkett daö

Au- diesem Grunde hat man im Preussischen nicht ohne 
Nutzen die frühere Sitte Generalpächter für ganze 
Domäneoamt-b ezirke anzunehmen, aufgeqeben, 
und die DomänenpaLtämter in sogenannte Intendantu
ren — in mehrere kleinere Pachtungen, über welche ein 
Intendant die Aufsicht führt — verwandelt. Doch auch 
diese Intendanturen leisten nicht das Erwarterte. M. vergl. 
von Jakob Staatöfinanzwissensch., Bd.l. S. b4 folg, 
tz. 100 folg.

, **) Mehrere- über den hier behandelten Gegenstand s. m. bei 
Cbrist. Jak. Kraus a. a. O. S. iz und »4. neue ver
mischte Schriften Bd.II. S. 154 folg, und vo« Jakob 
a. a. O. Bd.l. S.60 folg. — Ein sehr lehrreiche- Bei
spiel, wie bock sich der Ertrag eine- Domanengute- bei 
Uederlassung desselben an mehrere Wirthe, statt des bi-he- 
rigen Generalzeitpa»tS erhöhen könne, s. m. bei von 
Pfeiffer Lebcbegriff sämtl. ökonom und Kameral-Wissen
schaften, BV. H. Th.2. S.272 folg.

***) M. vergl. z. B. Christ. Jak. Krau« Gtaat-wirthfch-, 
Bd.l. S.220.; Krug Abriß der Staat-ökonomie oder 
Staat-wirthschaft-lehre S. 121., von Jakob a. a. O., 
Bd.l. S iis, und Graf von Soden der baier. Land- 
tag v. I. I819, (Nürnberg 1821 6.) S.2Y2.
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nie leisten, was dafür von der Veräusserung der Do, 
mänengüter an Privateigenthümer zu erwarten ist. Am 
wenigsten können sie den öffentlichen Kassen das ge
währen, was eine nur einiger Massen richtige und 
gleichmässige Vertheilung der öffentlichen Abgaben die
sen leisten und gewähren kann. Auch hier ist der oben 
angedeutete Nachtheil, welcher bei Zeitpächlern für die 
öffentlichen Kassen eintritt, nicht ganz zu vermeiden. 
Die wandelnden, und wie die Erfahrung zeigt, bei 
zunehmender Bevölkerung und sich vermehrendem Wohl
stände des Volks immer etwas steigende Preise der 
Erzeugnisse des Bodens kommen auch hier eigentlich 
nur dem Pachter zu Güte. Für die Regierung aber — 
welche doch ihre Bedürfnisse stets nach jenem Stande 
der Preise einkaufen muß — sind die daraus entsprin
genden Vortheile in der Regel verloren. Will die 
Regierung sich einem solchen Verluste nicht unterwer
fen, sondern durch periodische Erhöhungen des Erb
pachtbestandes an dem Gewinne des Pachters theil- 
nehmen, so bedarf sie zu dem Ende periodische Revi
sionen über den Gutsertrag, die jedoch selten sehr er
freuliche Resultate geben werden, meist die Regierun
gen mit ihren Pächtern in weit aussehende Prozesse 
verwickeln, und dadurch, daß sie den Pächter in semen 
Verbesserungs» und Nutzungsplanen hemmen, selbst auf 
den Fortgang seiner Betriebsamkeit und ihre möglichste 
Erweiterung nachtheilig einwirken ^).

*) Mit vollem Grunde hat von Zakob a. a. O. Bd.I. 
S. 120. tz. 179. auf diese, mit periodischen Revisionen und 
Erhöhungen verknüpfte Nachtheilige, Umstände aufmerksam 
gemacht. — Ueber die Schwierigkeiten, welche bei der 
Bestimmung des von den Erbpächtern auf bestimmte Perio
den selbst festjUsetzenden Canons eintreten aber s. m. KrauS 
a. a. O. S. 2Z folg. Diese Schwierigkeiten sind um so 
bedeutender, da der Zweck solcher Revisionen nicht auf die 
Bestimmung eines Canon- für die Dergangenheit
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Selbst bann, wenn dem Pachter das Gut ohne 
den Vorbehalt einer solchen periodischen Revision und 
Erhöhung seiner Pachtabgabe überlassen ist, — selbst 
dann tr^tt der möglichsten Erweiterung und Verbesse, 
rung seiner Wirthschaft immer noch der Umstand in 
den Weg, daß die Pachtrente, welche er bei der 
Uebernahme des Gures übernehmen mußte, immer be, 
deutend höher seyn wird, als der Betrag der öffentli, 
chen Abgabe, welche der Eigenthümer eines gleich 
großen Stückes davon als Grundsteuer wird zahlen 
müssen; daß er also schon dadurch in seinem Fortschrei, 
tett in der Verbesserung seiner Wirthschaft in Vergleich 
gegen wirkliche Eigenthümer gehemmt ist, und beson, 
ders in schleckten Jahren oft sich mancher Verlegen, 
heit ausgesetzt sehen wird, welche der blos zu allge, 
meinen Abgaben verpflichtete Eigenthümer nur wenig

geht, sondern auf Bestimmung desselben für die Zukunft, 
und'alle aus der Vergangenheit für die künftigen Preis- 
oerhalrmsse entnommenen Momente stet- äusserst unzuver
lässig sind. Da« kürzeste möchte seyn, den von dem 
Erbpachterzu entrichtenden Canon auf N aturalien zu be. 
stimmen, und dem Pachter nachzulaffen, diese nach den 
Durchschnittspreisen des Jahres, wo sie geliefert werden 
müssen, mit Gelde zu bezahlen. Allein eine solch- Bestim
mung hat das gegen sich, daß vorzüglich bei Mißerndten, 
wo der Erbpachter wenig gebauet hat, er oft nicht im 
Stande seyn wird, die Abgabe, sey es im Gelde oder in 
Naturalien zu entrichten, vnd daß, wenn er sie dennoch 
auf tiese oder jene Weise entrichten muß, seine Wirthschaft 
auch mehrere Jahre hinaus in ihrem regelmässigen Gange 
gestört werden kann, Aus demselben Grunde wirken auch 
die Laudemiengelder. welche man gewöhnlich noch 
ausser dem Canon bei Peränderungtfällen des Besitzers 
in 'den Erbpachtverträgen bedingt, so yachthesiig auf den 
Wohlstand her Erbpachten
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fühlt ^). Kann in solchen Fällen der Eigenthümer sich 
vielleicht durch Veräusserung eines oder des andern 
ihm minder gelegenen oder minder einträglichen Stücks

*) Gewöhnlich richtet sich der Canon nach dem Betrag» det 
dei dem Antritte des Erbrachtes vom Erbrachter gezablten 
Erbbestande- oder Einkauf-gelde-, und da dieses meist 
zicmlich niedrig gestellt wird, so kann der Canon nie an
ders, als ziemlich hoch stehen, und darum auch nicht ander- 
gl- in schlechten Jahren sehr drückend seyn. In Preussen, 
wo man die erblichen Verpachtungen am regelmässigsten 
betrieben hat und wo in den Iahreu 17Y8 — 1808 in West- 
preussen, Ostpreussen und Lilthauen allein Ein 
Hundert Domänenvorwerke, von den Jahren 
2774 — 180b aber über 358,14b Morgen in Erbpacht ge
geben wurden, geschieht die erbliche Verpachtung auf fol
gende Art: Der auf den Grund eine- Anschlag- au-ge- 
mittelte Erbpachttin- wird zur Hälfte in Roggen und 
zur Halft? in Gerste festgesetzt, den jedoch der Erbpacht 
ter nicht in Natur leistet, sondern nach angenommenen fe
sten Preissätzen jährlich mit Gelde bezahlt, Diese Preis- 
sätze bestimmt, für die ersten dreiffig Jahre her Erbpacht- 
zeit, der Durchschnitt-marktpreis der nächsten Handelsstadt 
von den zunächst verflossenen dreißig Jahren. Von dreißig 
zu dreißig Jahren wird der Preis der einmal bestimmten 
Scheffelzaht der genannten Getraidesorten auf die eben er
wähnte Weise wieder ausgemittelt, und hiernach immer 
in den nächsten dreißig Jahren der Erbpachtzins entrichtet. 
Doch muß der Pachter stets einen bestimmten Theil diese- 
Zinse- in Roggen in Natur i^Sda- nächste königliche 
Magazin abliefern. Da- bei der Uebernahme de- Erbpacht- 
gute- ein für allemal zu zahlende Einkauf-geld be
stimmt sich nach dem Meistgebote der Pachtliebbaber. M. 
»ergl. Christ, Jak. Krau-vermischte Schuften rc., Bd. II, 
S. ibz. in der Note. Eine ausführliche Geschichte der 
preussischen Erbverpachtungea s. m. in KrugS Geschichte 
der staatswirthschaftlichen Gesetzgebung in den preuff. Staa
ten, Bd. s. S, 533 — 732, wo sich auch ein Formular 
zu den Vererbung-briefen (S. S4Y — 55b) findet.
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sehr leicht helfen/ so kann dieses der auf ein bloseS 
Nutzungsrecht beschränkte, zu Verfügungen über die 
Substanz des Gutes selbst aber nicht berechtigte, Erb, 
Pachter nie^). Er kann sich in der Regel nicht ein, 
mahl durch Aufnahme hypothekarischer Anlehen hel, 
fen'-^); und das Ende hiervon kann kein anderes 
seyn, als daß er unter der Last, welche der Eigen
thümer so leicht beschwichtigen kann, erliegen muß. 
Mit einem Worte, so viel man sich auch von den Erb, 
Verpachtungen versprechen mag, weil sie allerdings dem 
Erbpachter dem Gute bei weitem näher bringen, als 
ihm der Zeilpacht den Zeitpächter jemals bringen kann, 
und so manches auch der Erstere in Hinsicht auf den 
Reiz, bleibende Gutsverbesserungen zu unternehmen, 
vor dem letzter» voraushaben mag, den Vortheilen, 
welche die Ueberlassung der Domänen an Privateigen, 
thümer, als unbeschränktes Privateigenthum jenen ge, 
währt, werden die auS den Erbverpachtunaen zu er, 
wartenden Vortheile nie ganz gleich kommen. Ein Erb, 
Pachter hat in seinen Verhältnissen immer viele Aehnlich, 
seit mit einem überlasteten freien gültpflichtigen Bauer, 
und den Nachtheilen, welche jener zu besorgen hat,

Ist auch dem Erbbestandner die Derausserung seine- Gute- 
im Ganzen nicht verwehrt, so darf er e- dennoch ohne 
Einwilligung de- Erbverpächters nie zerstücken. M. vergl. 
v. Jakob a. a. O. S. 119. 17S.

**) Wenigsten- dürfen solche hypothekarische Schulden nie an
der- auf da- Gut versichert werden, als mit Genehmigung 
deS Verpasster-, und dieser wird immer um so weniger 
geneigt seyn, sich zu solchen Einwilligungen zu entschlieffen, 
da der Verpachtet nicht verbunden ist, da- Einstand-geld, 
welche- der Erbpachter bei dem Anfänge der Erbpacht, al- 
ein Einkauf-geld für die Erbgerechtigkeit, erlegt hat, zu
rück zu geben, wenn der Kontrakt in der Folge ohne sein 
Verschulden wieder aufgehoben wird. M. vergl. da- A. 
P. L. R. Thl.I. XXI. §.2t6.
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wird auch dieser um so weniger entgehen können, da 
der Gültpfiichtige doch immer vor dem Erbpachter das 
Eigenthum seiner Scholle voraus zu haben pflegt, und 
sich in Zeiten der Noth durch Veraufferungen einzelner 
Stücke seines Gutes, oder hypothekarische Verpfän- 
düngen desselben helfen kann, was der Erbpachter nicht 
kann Darum läßt sich denn in den so sehr geprie, 
senen Erbverpachtungen meiner Ansicht nach nichts wei
ter erblicken, als ein Nothmittel, zu welchem die Re
gierungen nur da ihre Zuflucht nehmen mögen, wo das 
Volk zum eigenthümlichen Erwerb und Besitz ihrer Do
mänen noch nicht reif ist, oder als eine Einleitung und 
Vorbereitung zur wirklichen Verausserung, durch welche 
man das Volk zu diesem Schritte allmählig fähig zu machen 
sucht, und wobei die Regierung ihre Güter demVolke für 
einen aliquoten Theil des Preises einstweilen und so lange 
überläßt, bis es sich durch allmählige Verbesserung seiner 
Wirthschaft zur Zahlung des ganzen Preises reif ge
macht haben mag -- ^) was jedoch immer erst dann er
folgen kann, wenn die Bedingungen,, unter welchen 
die Erpachtscontrakte abgeschlossen werden, möglichst 
leidlrch sind, und das Emporschreiten des Wohlstandes 
des Erbpachten möglichst fördern.

*) Darin liegt auch wohl der vorzüglichste Grund, warum die 
Verbindlichkeit zur Verbesserung der Wirthschaft, welche 
man besonders in Westpreussen den Erbpacktern auflegte, 
z. B. diese oder jene Gebäude in einem gewissen Zeit
raume zu erbauen, Obstgarten anzulegen rc.,. von den we
nigsten erfüllt wurde, und warum man bei den nach sechs 
oder zwölf Jahren vorgenommenen Revisionen meist nickt- 
fand, woraus eine Verbesserung des Wohlstände- der Pach
ter hervorginge.

**) Die vielen Erhverpachtungen, welche man unter Fried
rich II. in Preussen vernahm, scheinen zunächst nur auf 
die Vermehrung der Bevölkerung abgezweckt zu haben, und 
darin mag die Hauptursache liegen, warum sie für den
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Ist einmahl der Volkswohlstand so weit vorge, 
rückt, daß das Volk zur Selbstübernahme der bisher 
der Regierung zugetheilt gewesenen Landereien, ohne 
Nachtheil für seine bisherige Privatwirthfchaft schreiten 
kann, dann kann, staatswirthschaftlich die Sache be, 
trachtet, gewiß über die Nützlichkeit der Domanenver- 
Lusserung keine Frage mehr seyn. Selbst die Meinung, 
der persönliche Unterhalt des Regenten, der apanagir- 
ten Prinzen und Prinzessinnen seines Hauses und ihres 
Hofstaats müff^ zunächst lieber durch den Besitz und Er, 
trag von Domänengütern, als durch eine hierzu von 
den öffentlichen Abgaben des Volks zu zahlende Civil, 
Aste gedeckt werden, selbst diese Meinung, welche 
neuerdings Schwatzzu vertheidigen gesucht hat, 
scheint mir bei näherer Beleuchtung mehr gegen sich zu 
haben, als für sich. Daß das Volk die Kosten des 
persönlichen Unterhalts des Regenten und seiner Fa
milie und ihres Hofstaates übernehmen müsse, ist wohl 
eine unbestrittene Frage, deren ausgemachte Richtig« 
kett wohl jeder nur einigermassen Verständige über
all anerkennt. Aber sehr zweifelhaft möchte es seyn, 
ob die Unabhängigkeit des Regenten und seines Hau
ses vom Volke mehr gesichert sey, wenn er von einer 
ihm ausgefezten Eivtlliste lebt, als wenn er seinen und 
der Seinigen Unterhalt von Domänen bezieht. Wenig
stens hat es die Erfahrung überall gelehrt, daß durch 
Domänenbesitz für jene Unabhängigkeit des Regenten und 
seiner Familie nirgends etwas gewonnen worden ist, 
und daß bei der über kurz oder lang immer eingetre
tenen Unzulänglichkeit des Ertrags der Domänen zu 
den Bedürfnissen des Hofs dex Regenten Anforherun-

DolkSwohlstand bei weitem da- nicht leisteten, «a» sie 
hätten leisten können. M. vergl. Krug a. a. O. S. 56i.

*) StaatSwirthschaftslehre in Briefen, an einen deutschen Erb» 
Minzen, Bd. II- S. isr.
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gen an das Volk, dem Hofe für seine Bedürfnisse 
Zulagen aus den Landescassen zu verwilligen, nie zu 
vermeiden gewesen find. Auf jeden Fall ist für die per
sönliche Unabhängigkeit, des Regenten und der Seini- 
gen, gewiß bei weitem mehr und bei weitem besser 
gesorgt, wenn er sein Einkommen, blos als Staats
oberhaupt betrachtet, vom Volke zieht, als w»nn er, 
gle chsam als Privatmann lebend, sich jenes Einkom
men selbst zu erwerben suchen muß; und mit der Pri- 
vatbelriebsamkeit des Volks überall in die oben ange
deuteten unangenehmen Conflikte und Reibungen ge- 
rätb. Denn ausgemacht ist es, jene Confiikle und 
Reibungen müssen seine Wirksamkeit als Regent bei 
weitem mehr stören, als die stärkste Civilliste, und die 
mir der größten Zudringlichkeit vom Volke geforderten 
Erhöhung derselben, wenn vielleicht die früherhin aus- 
gesezte nicht mehr zureicht. — Daß der Regent seinen 
Character als Regent möglichst treu zu bewahren su
che, scheint mir überhaupt unter allen Strebungen 
eines Regenten die Erste und vorzüglichste zu seyn, 
und die letzte Grundlage seiner ganzen Regemenwirk» 
samkeit. Aber dieser Charakter geht offenbar durch 
die Duplicität verloren, zu der ihn sein durch Domä- 
nenbesitz gegründetes doppeltartiges Erscheinen, bald 
als Regent, bald als, Privatmann, nothwendig hm- 
führt. Sein Auftreten als Privatmann wirkt auf seine 
Unabhängigkeit und auf seine Wirksamkeit als Regem zu
verlässig bet weitem nachtheiliger ein, als die im Volke 
herrjchende und unter allen Verhältnissen doch nie ganz zu 
beseitigende Idee, aus den Abgaben des Volks ziehe der Re
gent die Mittel für seine persönliche Unterhaltung. Kann 
diere Idee irgendwo nacbtheilig für den Regenten, als sol
chen ^wirken, so ist dieses höchstens nur in sehr klei
nen Staaten möglich, wo der Aufwand des Hofs viel
leicht bedeutender seyn möchte, als das Volk sie noth
wendig findet. Doch selbst hier ist der Regent, der 
von dem Ertrage seiner Domänen lebt, um deswillen, 
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weil er dieses thut, nicht vor der Unzufriedenheit des 
Volks gesichert; also auch hier ist für seine Unabhän
gigkeit nichts gewonnen Statt diese Unabhängigkeit 
gesichert zu sehen, werden die Untersuchungen, welche 
das Volk über die Privatwlrthschaft des Regenten an, 
stellt, — Untersuchungen, welche nirgends zu vermei- 
den sind, — nur seine Abhängigkeit um so mehr be
gründen. Er wird am Ende der Legung einer Rech
nung über seinen Privathaushalt sich eben so wenig 
und noch weniger entziehen können, als bei einer ihm 
ausgesezten Civilliste. Und ergibt es sich hier, wie 
es sich aus ganz natürlichen Ursachen immer ergeben 
wird, daß die Domänenwirthschaft nicht immer gerade 
die richtigste, regelmäßigste, und wirthschaftlichste ist, 
so werden die Erinnerungen hierüber nur die Empfind
lichkeit des Volks über die Wirthschaft des Regenten 
und seines Hauses und Hofes, und über den Druck 
der öffentlichen Abgaben, vermehren. — Kurz, selbst 
für Regenten solcher Länder, wird die Durchführung 
der oben angedeuteten Idee, meist nicht ohne nachrhei- 
lige Folgen, wohl nie aber von bedeutendem Nutzen 
seyn, und also auch hier wird eher der allmähligen 
Entäußerung der Domänen das Wort zu reden seyn, 
als ihrer Beibehaltung oder wohl gar ihrer Ver, 
Mehrung.

Am meisten unter den Domänenbesitzungen der 
Regierungen hat man immer ihre Forste und Wal
dungen in Schutz genommen, und namentlich hat 
einer unserer geachtetsten staatswirthfchastlichen Schrift
steller nicht blos nur dle Nützlichkeit und Nützlichkeit

*) Graf von Soden Nat. Oekon., Bd. V. S. bo. Die ent
gegengesetzte Meinung vertheidigt Hazji ächte Ansichten 
der Waldungen und Forste; München 1805. S. Gegen 
dessen Schrift aber ist wieder gerichtet: Grünberg er Ei
nige Ansichten von dem Forstwesen in Baiern rc. Mnchea 
rsob. ü.
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ihrer Erhaltung als Domänen, sondern auch selbst die 
Nothwendigkeit dieser Erhaltung sehr umständlich zu 
zeigen gesucht. Den Rechtfertigungsgrund dieser Noth
wendigkeit sucht und findet er in dem absoluten Werthe 
des Holzes, und in der Gefahr, mit der dessen 
Mangel selbst die physische Existenz des bürgerlichver
einten Menschen bedroht; — eine Gefahr, deren 
Größe es nicht erlaube, ihre Entfernung in Wahrschein
lichkeiten zu suchen, hergenommen aus der erhöhten Pri- 
vatproduktion, aus der Auffindung anderer Feuerungs
mittel, und aus der Erhöhung der Holzersparniß. 
Nur der Staatsverwaltung, in der das Gesammtin, 
teresse aller Staatsangehörigen sich koncentrirt, glaubt 
er, könne das Volk ein für seine Unabhängigkeit so 
wichtiges Gut anvertrauen; und nur von ihr bei des
sen Bewirthschaftung die nöthige ruhige Passivität, 
und eine völlig besonnene, von keinen augenblicklichen 
Verhältnissen irre geleitete Bewahrung dieses National, 
schatzes erwarten. — So gewichtig diese Gründe auch 
zu seyn scheinen, so kann ich dennoch mich nicht ent, 
schließen, mich so unbedingt für die Beibehaltung der 
Forste als Domänen, und für ihre Unveräusserltchkeit 
zu erklären, wie es hiernach geschehen müßte. In 
dem absoluten Werthe des Holzes liegt gar kein Grund 
für die Erhaltung der Waldungen im Staatsbesitze. 
Aus demselben Grunde würden auch die Regierungen 
alle zum Ackerbau geeignete Länderei sich aneignen 
müssen. Und, daß die Waldungen nur in den Händen 
der Regierungen gut und wirthschaftlich benuzt werden 
können, dieses wird wohl nie zu erweisen seyn. Schon 
der geringe Ertrag der Waldungen'"), welche doch bei, 
nahe überall noch zum größten Theile in den Händen 
der Regierungen sind , deutet auf manche Mängel der

*) M. vergl. Bd. I. S. 269. in der Anmerk.
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Bewttthfchaftung hin ' ) ; und so wenig Privateigen, 
thümer in manchen Fällen von dem Verwürfe frei ge- 
.sprachen werden können, ihre Wälder unwirthschaftlich 
behandelt, und durch ihre Holzschläge hie und da zu 
stark angegriffen zu haben, so wenig lassen sich die 
Regierungen hiervon frei sprechen^)- Zu dem ist eS 
aber auch wirklich von den Regierungen zu viel ver
langt, wenn man sie gleichsam zum Generallieferanten 
des Betrags des fortwährenden Holzbedarfs des Volks 
macht, und ihpen bei ihrer Waldbewirthschpftung die 
besondere Pflicht gufbürdel, das Volk zu möglichst nie
drigen Preisen mit seinem Holzbedarf zu versehen, und 
es überhaupt vor dem Holzmangel zu schützen, den 
man, wie ich (h irZ) gezeigt habe, offenbar über
all zu sehr fürchtet. Einen Mangel der Art abzu, 
wenden, wo er wirklich zu befahren seyn mag, dtes 
kann keine Regierung; und am allerwenigsten ist diesem 

bejorg,

*) Einige nicht uninteressante Belege, daß selbst iu solchen 
Staaten, wo die Regierung alle Zweige ihre- EinkommenS 
möglichst wirthschastlich zu benutzen sucht, in ker Forstwirth' 
schaft noch manche- zu wünschen übrig sey, geben die 
BaierischenLandtagS-Verhandlungenv. I. tgiy, 
Bd.Vllt. S.451 u. 55Z.

**) Wenigstens fehlt es in unserm deutschen Vaterlands nicht 
an Beispielen, daß die Unterthanen auch über unwirrhschaft- 
liche Behandlung der landesherrlichen Forste Beschwerde zu 
führen sich berechtiget hielten. Als im Iabre 1765 der da- 
malige Herzog von Wirtemberg seinen Forstämlern 
befahl, eine Summe von 300,000 Gulden dergestalt aufzu- 
bringen, daß dieselbe mit dem Ertrage des zu fällenden 
Holzes binnen zwei bi- drei Jahren wieder zmückgezablt 
werden sollte, machten die Landstande Gegenvorstellungen, 
und da diese ohne Wirkung blieben, wendeten sie sich sogar 
an den Kaiser, und wirkten hier ein Verbot aller lanrswad« 
lichen Waldevastationen aus. M. vergl. von Berg Handb. 
de- deutschen Polizeirechts, Bd.m. S. 346 folg.
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besörqlicben Mangel damit abzuhelfen, baß die Regie, 
rung sich die Wälder des Landes moglest anzueignen- 
und wenn sie solche schon besitzt, in ihrem Besitze m 
Erhalten sucht; sondern dazu bedarf es ganz anderer 
Maaßregeln, welche indeß keiner Nehrung j. ganz 
Zu Gebote stehen werden^). Der Hauptgr»"^, war, 
Um es in mancher Gegend an dem Nöthigen 
fehlen kann, liegt in weiter nichts, als in der 
Schwierigkeit, den Ueberfluß der holzr-ichdn Gegenden 
ohne bedeutenden Kostenaufwand überall hin, in alle 
Gegenden des Landes zu bettheilen; und diese Scanne, 
tigkeit wird keine Regierung je überwinden, sie erhalle 
Ihre Domänenforste auch noch si> vollständig.

Doch will ick mit der hier vertheidigten Veräus, 
serlichkeit der Domänenforste keineöweges das behaupt 
ten, daß eine Regierung bei ihren Domanenveräusse- 
tungen vielleicht mit der Veräußerung der Maldungew 
sehr tasch vorschreiten' solle, oder daß sie bei der be
absichtigten Veräußerung ihrer Domänen überhaupt 
vielleicht mit der Veräußerung der Domänenforste gar 
um deswillen den Anfang zu machen habe, weit diese 
ihr am wenigsten unter allen DomänenbesitzUngett ein, 
tragen mögen; .sondern meine Argumentation ist nur! 
gegen die Unveräusserlichkeit der Domänenwaldungew 
übethaupt gerichtet: Wenn auch nach dieser Argue- 
Menlatlon dre Veräußerung dieser DoManenstücke Noch 
so unbedenklich seyn mag, so gebe ich hoch sehr gerik 
zu, daß unter allen Domänenveräusserungen die Der, 
äusserung der Waldungen zu allerletzt erfolgen miM; 
Daß dieses nicht anders als so seyn dürfe, tiegt iw 
der Natur der Sache, und in dem Standpunkte- den 
die Forstwlrchschaft gegen die übrigen Zweige der 
Landwirthschaft etnnimmt. Die Domänenforste können 
hiernach erst dann aus' der Hand der Regierung in

*) Wenigsten» in Frankreich hat jene Maatregel für diesen 
Zweck -an» und gar nicht- gewürkN

5.Bd. H
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die Hände von Privateigenthümern mit Nutzen über
gehen, wenn der Wohlstand des Volks so weit vor
gerückt ist, daß das Volk auch diesen, der Regierung 
bisher überlassenen, Wirthschaftszweig übernehmen 
kann. Und dieses Vorrücken setzt stets zuerst den Er
werb der dem Ackerbau gewidmeten Domänenstücke 
voraus. Wenn überhaupt die Spekulation eines Pri
vatunternehmers sich erst dann auf die Holzzucht rich
ten kann, wenn die übrigen, eine schnellere Rente 
versprechenden ^Gewerbszweige ausreichend mit Kapi
talien versehen sind, so würde es auf den Gang der 
Dolksbetriebsamkeit nicht anders als nur störend em- 
wirken können, würden jenem Gewerbszweige Kapi
tale gewidmet, für die ihr Besitzer eine andere ihm 
nützlichere Anwendung finden könnte. Aber zu einer 
solchen verkehrten Richtung der Kapitale würde die 
Regierung Anlaß geben, wenn sie mit der Veräusse- 
rung ihrer Domänenforste zu frühzeitig vorschreiten 
wollte. Und dieser Punkt ist es eigentlich, der der Ver
äußerung der Domänenforste am meisten entgegensteht. 
Unter allen Besitzthümern der Regierungen müssen sie 
darum ihr am längsten verbleiben. Nicht weil es 
überhaupt und im allgemeinen unräthlich wäre, sie zu 
veräußern, sondern weil diese Veräußerung immer die 
größte Schwierigkeit unter allen Veräußerungen von 
Besitzthümern der Regierungen haben wird. Kann die 
Veräußerung der dem Ackerbau und der Viehzucht ge, 
widmeten Staatsländereien schon bei einem mittelmäßig 
wohlhabenden Volke mit Nutzen geschehen, so ist die 
der Domänenforste nur bet einem wirklich reichen mög
lich und zulässig-^).

*) Aus einem andern, mir jedoch weniger achtungswerth schei
nenden Grunde erklärt sich gegen die Veräußerung der 
Domänenwaldungen von Zakob Gtaatsfinanzwiß. Bb. I. 
G. ibo. Er bäte diese Veräußerungen vorzüglich um des
willen für unräthUch, weil je weiter ein Staat noch an
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H. iL8.
Auf denselben Verhältnissen, auf welchen dasDo- 

wänenwesen in unsern Staaten ruht, beruht in der 
Hauptsache auch der Betrieb einzelner Gewerbe, die 
wir von unsern Regierungen unternommen, und als 
Regalien^) ausschließlich betrieben sehen. Doch un.

Kultur und Bevölkerung zurück ist, um so niedriger auch 
immer der Ertrag seiner vomanenwaldungen, und der bei 
ihrem Verkauf zu erlangende Preis seyn werde, in der 
Folge aber bei zunehmender Bevölkerung sich eine Erhö
hung ivres Ertragt und ihres Kaufpreises erwarten lasse — 
Inzwischen meiner Ansicht nach ist dieser finanzielle Punkt 
nur ein Nebenpunkt. Selbst dann, wenn der von von 
Zakob angedeutete finanzielle Verlust bei einem armen 
Volke, oder in einem minder bevölkerten Lande bei der 
Deräufferung der Domänenforste nicht zu befürchten seyn 
möchte, — selbst dann würde dennoch eine solche Deräus« 
serung nicht rathlich seyn.
Ueber den Grund der Gubsumtion dieser Gewerbe unter 
die Hoheitsrechte der Regierungen — wobin sie ei« 
gentlich nicht gehören, — s. m. Klüber öffentliche- Recht 
des deutschen Bundes § 273. S. 437, und vergl. damit 
von Zakob Staatsfinanzwiss., Bd. l. S. 223 —225, — 
zum Un erschiede von andern Hobeitsrechten (Regalien) 
nennt man sie gewöhnlich Finanzregalien, und nach 
von Zusti (Staatswirtvsch. Thl. H. Z. y7. S. 11b) sollen 
darunter diejenigen Rechte zu verstehen seyn, welche 
der obersten Gewalt über die zum Privateigen- 
thume nicht schicklichen, dennoch aber zum allge
meinen Vermögen der Regierung gehörigen 
Güter und Dinge zu dem Ende zugvstanden 
werden, damit dieselben, vermöge der darüber 
zu machenden Anstalten nach Maßgebung bet 
gemeinschaftlichen Besten benutzet werden, und 
durch einen Nebenzweck Einkünfte abwerfen 
mögen. Inzwischen mit Reckt verwirft von Sonnen« 
fe ls (Grundsätze der Polizei, Handlung, Finanzwissenschaft,

H r
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terscheiden sich Domänen und Regalien ihrer Ge, 
nesis nach wohl in sofern, daß die ersteren, wie ich 
oben bemerkt habe, zunächst nur aus dem Urzustände 
unseres bürgerlichen Wesens hervorgingen, diese letzte, 
ren hingegen wohl in eine spätere Periode der Bildungs, 
geschichte der Staaten fallen; — in die Zeit, wo der 
bürgerlickvereinte Mensch schon zu einem gewissen Grade 
von Bildung vorgerückt war, jedoch sich n§ch nicht wohl, 
habend genug befand, um durch seine Privarunterneh, 
mungen alle Bedürfnisse zu befriedigen, die sich ihm jetzo 
aufdrängten; oder die wenigstens von den Regierungen 
gefühlt wurden. Nothwendiger Weise mußten also hier 
die Regierungen sich ins Mittel legen, und die Produk, 
tion dieser Gegenstände selbst versuchen

Bd.IIl. tz. y2. S. 2Z0.) diesen Begriff als zu schwankend« 
Höchstens deutet er auch Nur den Beranlaffungsgrund zur 
Erhebung gewisser Gewerbe zu Regalien an; den ihnen, 
wenigstens nach ihrer jetzigen Gestaltung, wesentlich ankle
benden Punkt der Ausschließlichkeit hat aber von 
Iusti übersehen. Doch mag auch wirklich in der ersten 
Zeit, wo sich die Regierungen mit Gewerbsunternehmungen 
befaßten, dieser Punkt nicht in ihrem Plane gelegen baden. 
Mir scheint er erst ein spateres Erzeugniß des Monopolien« 
geistes zu seyn, von dem die Regierungen — wenn sie 
einmal Gewerbe treiben — sich eben so wenig frei erhalten 
können, als die Gewerbetreibenden Ptivatleute.
Hatte z«B. Carl der Große nicht nach der Titte der 
damaligen Zeit die mancherlei Handwerks- und Fabrikartikel, 
welche er auf seinen Willen für die Bedürfnisse seines 
Hofes fertigen ließ, von der Gewerbsaiffkeit des damaligen 
Volk» erwarten wollen, er würde wohl manche Bedürfnisse 
seines Hofes ganz haben entbehren müssen. Und auch in 
dem römischen Kaiserreiche würde man manche von den 
freilich sehr entbehrlichen Stücken des damaligen LuruS 
des Hofs haben missen müssen, hätten die Kaiser »ichs selbst 
Fabrikanlagen für jene Artikel unternommen. M. s. hier
über Hege wisch Versuch über die römischen Finanzen 
S. 342.
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Folgt man dieser Ansicht über daS Entstehen der 
Regalien, so erscheinen sie ursprünglich als eine für 
das Volk sehr nützliche Unternehmung der Regierun- 
gen, um deswillen konnten auch die Völker es sich 
sehr wohl gefallen lassen, daß sich die Regie
rungen diesen oder jenen von den verschiedenen 
Zweigen des Gewerbswesens aneigneten. Das Volk 
verlor offenbar dadurch nicht nur nichts, sondern es 
gewann vielmehr dabei, Denn Gewerbszweige wur
den jetzo geschaffen, und Einkommensquellen wurden 
eröffnet, welche ausserdem hätten entbehrt werden müs
sen. Und insofern der Ertrag dieser Erwerbsquellen 
dazu bestimmt war, oder wenigstens selbst ohne -ine 
solche Bestimmung, dazu beitrug, den Regierungen 
Fonds für ihre öffentlichen Bedürfnisse zu schaffen, so 
genoß das Volk dadurch wenigstens die Erleichterung, 
daß die Privatconsumtion durch die öffentliche um so we
niger beschränkt werden konnte, je ergiebiger jene Quel
len für die Befriedigung der öffentlichen Bedürfnisse 
fliessen mochten. So schlecht auch die Regierungen die 
Gewerbszweige treiben mochten, welche sie sich ange
eignet halten, so war dieses dennoch immer besser, als 
sie gar nicht betrieben zu sehen. Selbst der geringe 
Gewinn, den jener schlechte Betrieb gewährte, war 
immer für das Volk reiner Gewinn, der dem Volke, 
das zu jenen Gewerben noch nicht reif war, ganz und 
gar nichts kostete, und dessen Erwerb es zum Danke 
gegen die Regierungen verpflichten mußte.

Inzwischen, so sehr auch diese Momente für die 
Regalisirung mancher Gewerbe in der Periode des frü
heren Lebens der Staaten sprechen mögen, so ist es 
dennoch unverkennbar, daß das Negalienwesrn stets 
nur mit großer Vorsicht und Behutsamkeit getrieben 
werden kann. Einestheils liegt in der Art und Weise, 
Wie einzelne Regi.rungen zum Betrieb dieser oder je
ner Gewerbe durch jene frühen Verhältnisse hingelei
tet werden konnten, ganz und gar nichts, was auf den
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dermaligen Charakter der Regierungsgewerbe ihre Aus, 
schließlichkeit, hindeutet. Andern Theils aber darf 
nie übersehen werden, daß mit jedem Schritte, wel- 
chen die Cultur und der Wohlstand der Völker vorwärts 
thun, das Streben der Regierungen, selbst Gewerbs- 
nnternehmungen zu machen, sich beengen muß, und 
daß bewnderS in dem Zustande, den jetzo die Cultur 
und der Wohlstand der Völker so ziemlich meist überall 
errungen haben, die fernere Uebung und Aufrechter« 
Haltung der Regalien gewiß die größte Ueberlegung und 
Bedächtlichkeit heischt. Ist es einmal dahin gediehen, 
wo unsere Völker meist jetzo stehen, so kann die Bei
behaltung derjenigen Gewerbe, welche sich die Regie
rungen in der früheren Periode des bürgerlichen We
sens aneignen, und welche sie dort nicht blos ohne 
Nachtheil des Gemeinwesens, sondern sogar, aus den 
vorhin angeführten Gründen, zu dessen Vortheile über« 
nehmen und treiben konnten, auf keinen Fall mehr 
wünichenswerth seyn. Am allerwenigsten kann jene 
Beibehaltung wohl um deswillen gewünscht werden, 
damit der Ertrag dieser Gewerbe dem Volke die Last 
«riestere, welche der dermalige Umfang der Bedürf
nisse der öffentlichen Consumtion ihm aufgebürbet hat. 
So wie sich die Dinge jetzo gestaltet haben, ist jene 
vermeintliche Erleichterung nicht nur keine Erleichte
rung sondern vielmehr wirklich und wesentlich nur eine 
Vermehrung des Drucks der öffentlichen Lasten --0. 
Dieselben Gründe, welche jetzo in ausreichend bevöl, 
kerten und bemittelten Staaten für die Veräußerung 
der Domänen sprechen, sprechen auch in jedem policir-

*) M vergl. Bd. II S. isg folg, — Zu welchen despotischen 
Maasregeln ein solches Einmischen der Regierungen in die 
Dolksgewerdsamkeu jene hinfüdren kann, reizt die von 
Hegewisch a. a. O. G. Z4Z. angeführte Verordnung Kaisers 
T-eodos». (Los. Tkeoäo». Lid. XX. üt. XXl. e 5.)
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ten Staate für das allmählige Aufgeben der bisher 
von den Regierungen als Regalien getriebene« Gen erbe. 
Ist, wie von Iusti^) will, der Rechtfertigungsgrund 
für die Regalität dieser oder jener von d^n Regierun
gen nock ausschließlich betriebenen Gewerbe in ihrer 
Unschicklichkeit zum Privateigenthume, oder in einem 
Unvermögen der Privatleute zu ihrem zweckmäßigen Be, 
triebe zu suchen, oder meint man mit vonSchlötzer 
diesen Grund darin zu finden, daß sich gewisse Güter, 
Rechte und Einkünfte nicht ohne Nachtheil des Ganzen 
in den Händen von Privatpersonen befinden konnten, so 
ist wohl bet den meisten Fmanzregalien, welche unsere 
Regierungen jetzo für sich ansprechen mögen, die Zeit 
für ihre Beibehaltung längst vorüber.

Meiner Ansicht nach können blos das Münzre- 
gal und nächstdem etwa noch das Postregal, nach 
der dermaligen Lage unseres Staatenwesens sich noch als 
Gewerbe betrachten lassen, deren fernere Erhaltung in 
den Händen der Regierungen sich staatswirthschaftlich 
vertheidigen lassen möchte. Für die Beibehaltung der 
übrigen, bald mehr bald minder zahlreichen, Regalien 
hingegen möchten vermahlen wohl nirgends viele zu
reichende Gründe mehr vorhanden seyn. Auch wird 
man mit mir die Ueberzeugung theilen, daß selbst dann, 
wenn die Beibehaltung der angedeuteten, noch ferner
hin als Regalien zu duldenden Gewerbszweige der Re
gierungen wünschenswerth und zu rechtfertigen seyn 
wag, es dennoch weniger Finanzzwecke sind, welche

*) Gtaat-wirthsch. Thl. H §. Y7. G. tl6.
**) Anfang-gründe der Gtaat-wirthsch. Bb.II. §.146. G. 117. — 

Uedrigen- würde es interessant seyn, den Umfang der Re, 
galien in den verschiedenen, besonder- in unsern deutschen 
Ländern angeben zu können; doch hierzu fehlen mir die 
nöthigen Notizen. Ein Derzeichniß der Art s. m. in me i« 
nen staat-wiffenschaftlichen und juristischen Nachrichten. 
Aahrg. 1799, Bd. k. S.59Y folg.
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plese Beibehaltung wünschenswerth macllen, als andere 
bei weitem höher stehende politische Strebepunkle.

Wenigstens in Rücksicht des Mün; regals kann, 
wie ich früher ausreichend gezeigt zu haben glaube 
dtt Benutzung desselben als Finanzzweig und für Fmanz« 
zwecke für den allgemeinen Wohlstand und den regel, 
massigen Fortgang der Berriebsamleit des Volks nicht 
anders als sehr nachteilig wirken. Darum qber kön, 
nen denn auch die Argumente für die Nothwendigkeit 
seiner Beibehaltung nie in solchen Zwecken gemchs wer*  
den. Der Nechtfertigunasqrund dafür liegt blos 

*) Bd. H. S. 327 folg. Was übrigen» die Regalität de» 
Münzwesen» in Deutschland snibesondere betrifft, war da» 
AuSprägen der Münzen schon seit den frühesten Zerleg 
de» fränkischdeutschen Staat» ein landesherrliche- Allein
recht; und wenn auch schon frühzeitig manche t-vutsche Reich», 
stände ein -Münzrecht au-geübt haben, so geschah diese» 
immer vermöge erner besondern königlichen Erlaubniß. Der 
königliche Kämmerer sorgte für den gehörigen Porrath an 
au-zuprägendem Metglle, und blo» au» der Schatzkammev 
de» KönigS zvurde den Münzmeistern da» M-raU verabfolgt. 
Auch die Bestimmung de» Münzfüße» war stet» ein Gegen
stand der Reich-gesetzgebung. Einen Pragschatz muß man 
zwar schon frühzeitig gewonnen haben; eine beträchtliche 
Einnahme kann er aber nicht gewährt haben, da der Staat 
in den damaligen Zeiten der Kindheit de» Handel» und 
Vermehr» denselben eigentlich nur mittelst der Zölle in 
Anspruch nahm,, dat Au-yrqgen der Münzen aber dazu 
wenig benutzte. M. vergs. Hüllmann deutsche Finanz- 
geschichte de» Mittelalter» ic. S. 53 — 55. — Ueber die Re- 
galität de» Münzwesen» bei den Griechen, s. m. Heeren 
Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der 
vornehmsten Völker der alten Wett n;., Thl. Hb Abthl. i.

28s.

in dem Streben und in der Pflicht der Neuerungen, 
den regelmäßigen Gang des Verkehrs möglichst gesichert 
zu erhalten, und alles zu entfernen-, was die Derkeh-i 
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renden zu Vervortheilungen oder Betrügereien ihrer 
Gegner veranlassen könnte. Könnte man dessen von 
Privalmünzstätlen versichert seyn, man würde unbedenk, 
lich ihre Errichtung eben sowohl gestatten können, als 
man die Errichtung von Privatbanken zugesteht, und 
die von diesem ausgegebenen Zettel Umläufen laßt, oder 
als man den Privaten erlaubt, sich der öffentlichen 
Münzstätten zum Ausprägen ihrer in Barren eingelie, 
ferten edeln Metallmassen in mit dem Gepräge deS 
Staats bezeigneten Gold- und Silbermünzen zu bedienen.

Was aber das Postregal ->) angeht, so sprechen 
mehrere Momente unverkennbar eher Wider ihre Nega, 
lität, als für diese. Sowohl unser früherhin in

*) Die Regalität der Posten selbst soll nach von Iusti 
StaatSwirthsch. Bd. II. S. 151. in dem Rechte des Regen
ten über die Landstrassen gegründet seyn. — Doch mir 
wenigsten- will es bedanken, daß sich gegen diese Deduk
tion der Regalität des PostwesenS noch mancherlei einwen
den lasse. So nothwendig der Bau, und die Unterhaltung 
der Landstrassen Sache de- Gemeinwesen-, und nicht ein
zelner Privaten ist, so wenig treten bei dem Postwesen die 
Gründe für eine solche Konkurrenz de- Gemeinwesen- ein, 
welcbe bei dem Bau der Strassen und ihrer Unterhaltung 
vorhanden sind, und Smith a. a. O. Dd. IV. S. 230. 
mag wirklich nicht Unrecht haben, wenn er die von der 
Regierung zum Regal erhobene Post für nicht- ander-, 
als für ein kaufmannischeS-Geschäft jener ansieht. — In- 
zwischen die Regalität der Posten mag auf diesem oder 
jenem Grunde ruhen, wenigsten- in unsern deutsche» Staa 
tea ist sie nicht wohl zu bestreiten, und wenn man nur von 
Seiten der Regierungen bei der Uebung de- Regal- nicht 
zu weit geht, und sich nicht fi-kalistischer Strebungen hin 
gibt, mag e- immer sich vertheidigen lassen, daß man die 
Post unter diesen Begriff gestellt hat, und sie dem gemäß 
behandelt. M. vergl. Häberlin Repertorium de- deut- 
scheu Staat-- und Lehenrecht-, Bd. IV. G. 1L4. und Klüver 
vffentl. Recht des deutschen Bunde- §. 340. S, 56s, folg.
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Deutschland zur Erleichterung des Verkehrs zwischen ein» 
zelnen bedeutenden Handelsstädten bestandenes Dothenwe- 
sen dann selbst die bis zurAuflösung des deutschen Reichs, 
Verbandes bestandene Toxisches) Postanstalt, die seit
dem in mehreren deutschen Staaten wieder hergestellle Ta, 
xische Lehensposten — die genau betrachtet doch weiter 
nichts sind, als eine Privatanstalt; die Einrichtung, wel
che man den fahrenden Posten in Frankreich und 
England gegeben hat; — alle diese Erscheinungen, 
und bestandene und noch bestehende Einrichtungen, zei
gen offenbar, daß zur Beförderung des Verkehrs die 
Regalisirung der Postanstalt durchaus unnölhig ist; 
daß das Interesse des verkehrenden Publikums solche 
nicht nur nicht fordert, sondern daß vielmehr das Pub, 
likum sich besser dabei befindet, wenn dieses Gewerbe 
blosen Privatunternehmern überlassen ist, als wenn 
solches von den Regierungen selbst betrieben wird ^^0- 
Wenigstens kommt zuverlässig der in die öffentlichen Kassen 
fließende Ertrag der von der Regierung selbst verwalteten 
Postanstalt dem Volke bei weitem höher zu stehen als er ihm 
zu stehen kommen würde, wäre die Post in den Händen 
von Privatunternehmern. Die Menge von Offician, 
ten, welche die Regierung anstellen muß, um das Post, 
Wesen in allen seinen Zweigen gehörig zu verwalten, 
und die hohen Besoldungen, welche sie diesen nicht ein, 
mahl ausreichend beschäftigten Officianten zahlen muß, 
verschlingen in der Regel den größten Theil des Post,

*) M. vergl Häberlin a, a. O. Bd. IV. S. 185.
**) Hie Hanptmomente der Geschichte der Taxischen Posten 

s. m. in Klüver a. a. O. tz. Z4Y. G. 571 — 574. und aus- 
südrlicher in Pütter Erörterungen und Beispiele des deut
schen Htaats-und Fürstenrechts, Bd. I. S. is —75.

***) M vergl. desfalls Klüver das Postwesen in Deutschland, 
wie es war, ist und seyn könnte, Erlangen isii. s.; und 
Patriotische Wünsche da- Postwksen in Deutschland detr., 
Weimar 18,4. s.
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ertrags/ und was davon für die öffentlichen Kassen 
übrig bleibt, ist in der Regel nur ein Erzeugniß der 
von der Regierung willkührlick hoch gestellten Post
taxe , und anderer den Verkehr dadurch hemmenden 
Anordnungen, daß man die Post mehr als eine Zwangs
anstalt, als eine Hülfsanstalt für das verkehrende 
Publikum ansieht und handhabt, und alles zur Post 
versendet wissen will, was das Publikum billiger und 
zweckmässiger durch andern Versendungsanstalten ver, 
senden konnte und möchte Und dennoch unter,

*) So ertrugen z. B. nach Colquhoun a. a. O. Bd.I. S.276 
in England und Schottland, trotz des ungeheuern Ver
kehrs des Landes, und der äusserst hoben Posttaxe, doch im 
Jahr isi5 die dort als Regal verwalteten Briefposten 
nickt mehr als l,758,250 Pf Sterl.; oder nach Abzug der 
491,017 Pf. Sterl. betragenden NerwaltungSkosten, eigent- 

.tick nur i.28b.bZZ Pf. Sterl., und in Irland 17?,9^3 Pf.
Sterl, oder nach Abzug 95,473 Pf. Sterl., VerwaltungSko- 
sten nur 82,490 Pf. Sterl. In Preussen ist der Ertrag 
sämmtlicher fahrenden und reitenden Posten im Etat für 
das Jahr 1821, (in dem politiscken Journal 1821 Bd. II. 
St. IX. G. 849.) ohngeachtet auch hier die Posttare allge
mein für sehr hoch geachtet wird, nicht höher alt zu 
Loo ooo Thlr. veranschlagt; und in Baiern hat man bei 
dem Landtage vom Jahr 1819 nach dem damaligen Finanz- 
hudjet — nach Graf von Soden der baier. Lanbtag 
v. I. 1819 S 329. — den reinen Ertrag sämmtlicher Po
sten nicht höher als zu 344,000 Gulden rhein. angesetzt, 
«iewobl die Bruttoeinnahme zu 1,170,787 Gulden rhn. 
angegeben wurde. — Nicht unwichtig mag übrigens die 
Bemerkung von von Jakob StaatSfinanzwiffenschaft Bd.I, 
G. 340, seyn. daß Privatleute das für eben fo viel Hun
derte thun würden, als jetzt mancher Postdirektor Tausend« 
empfängt,

**) Beispiele der Art sind, da« Verbot, Pakete unter vierzig 
Pfund, mit anderer Gelegenheit, als mit der Post, zu 
schicken; verschlossene Briefe bei sich t» führen, »der durch 
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gräbt den regelmässigen Gang der Betriebsamkeit und 
des dazu nöthigen Verkehrs nichts mehr, als die Er, 
schwerung der allgemeinen Comunikationswege, welche 
sich in solchen Willkührlichkeiten offenbart. Auch selbst 
für die öffentlichen Kassen ist damit nichts gewonnen. 
Der Ertrag der Posten vermindert sich — wie die Ge
schickte der neuesten Zeit, und die Folgen der erhöhten 
Posttoxe überall bewähren — in demselben Verhältnisse, 
wie sich die Schwierigkeit ihres Gebrauchs vermehrt.

Mit einem Worte, finanzielle Zwecke sind ei
gentlich dem Postenwesen durchaus fremd. Sein ei
genthümlicher Charakter ist der einer Hülfsanstalt 
für das verkehrende Publikum. Und diesen Charakter 
möglichst aufrecht zu erhalten, sollte der erste und letzte 
Strebepunkt für alle Regierungen bei der Handhabung 
ihres Postregals seyn. Das allerbeste aber möchte 
es seyn, Ueber auf dieses Regal ganz zu verzichten; 
die Beföderung der Comunication, welche die Post 
bezweckt, unter öffentlicher Aufsicht stehenden Privat, 
Unternehmern zu überlassen, und sich von Regierungs, 
wegen blos darauf zu beschränken, daß diese das Publi, 
kum ordentlich und regelmäßig bedienen. Dle Klagen 
über den Druck der zu hohen Posttaxe würden dann 
von selbst verstummen. Denn das Interesse des Pri- 
vatunternehmers heisckt, so wie das des Publikums, 
nur möglichst billige Posttaxen.

Den Hauptgrund für die öffentliche Administra, 
tion der Posten durch Staatsbediente glaubt man dar-

Boten, Reisende, oder Fuhrleute )U besorgen; durch andere 
Fuhrgelegenheit weiter m fahren, wenn man mit der fah. 
renden ordinären oder Extrapost gekommen, und nicht einen 
oder mehrere Tage stillgelegen hat; gar nicht mit andern 
Gelegenheiten zu fahren, an Tagen, wo Posten gehen; 
Und dergl. Verordnungen, wovon alle Postordnungen voll 
sind, mehr. M. vergl. von Jak ob a. a. O. H.422. in 
-er Note G, zzs.
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aus entnehmen zu köntten, daß Privatpersonen nicht 
den Grad der Sicherheit für die versendeten Gelder 
und Güter gewähren könnten, welche man von einet 
öffentlichen Postanftalt fordert. Doch ich brauche wohl 
nicht zu bemerken, daß dieses Argument nichts weiter 
ist, als ein leerer Scheingrund. Werden wohl der 
Post Gütermassen von so hohem Werthe und Preise 
anvertraut, wie Seeschiffern und Frachtfuhrleuten? und 
sind diese Güter hier weniger sicher, als auf der Post? 
Widerstrebt der größeren vermeintlichen Sicherheit der 
Post nicht gerade der Umstand, daß die ihr anverrrau- 
ten Güter von Station zu Station durch eine Menge 
Hänoe geben, welken man gewiß bei weitem weniger 
ZuverlästigleU beimessen muß, als einem bekannten 
Schiffer und Frachtfuhrmann? Hat man nicht Mittel 
genug gefunden, seine irgendwohin zu versendenden Gü
ter durch Pnvatanstalten eben so gut, wo nicht bei 
weitem besser, zu versichern, als durch die Post? und 
würden sich nicht in jedem Lande, wo Man der Privat- 
betnebsamkett, und dem Privatunternehmungsgeiste mög
lichst freien Spielraum läßt, sich bald Privatversiche- 
rungsanstalten finden, welche die Garanne für die der 
Post eines Privatunternehmers anvrrtrautpn Güter über
nähmen, und in diesem Punkte wohl noch mehr lei
steten, als die öffentliche Post, welche ihre Gewähr 
doch eigentlich nur auf die möglichen Nachlässigkeiten 
oder Unterschleife ihrer Lffizianten beschränkt, im Falle 
gewaltsamer Beraubungen ihrer Transporte aber für 
nichts haftet, und, Wider die Natur des mit ihr abge
schlossenen Geschäftes, in der Regel, selbst bei Ver
nachlässigungen und Veruntreuungen von Seiten aus
wärtiger mit ihr in Verbindung stehender Postämter 
und Postofficiantett nicht unbedingt haften will, sondern 
ihre Ersatzpflicht nur auf den Bereich ihres Landes be
schränkt, und selbst hier den Ersatz oft nur nach langer 
Zeit, nach einer Menge vorhergegangener Untersuchun
gen, welche den Aufgeber ganz und gar nichts angehen. 
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leistet? Aucb darf bei der Idee, baS Postwesen Privat- 
Unternehmern zu überlassen, wohl Nlchl übersehen wer
den, daß die Regierungen durch ganz und gar nichts 
gehindert werden, die solchen Privatunternehmern an
vertrauten Postgüter in einen besondern Schutz zu neh
men, und Einrichtungen zu treffen, daß alle Vergehen 
und Nachlässigkeiten der Privatpostunternehmer und ihrer 
Agenten und Commis eben so von Amtswegen unter
sucht werden müssen, als jetzt die Vergebungen und 
Nachlässigkeiten der vom Staate angestelllen Postofficran, 
ten. Zuverlässig würden selbst manche Postfrevel auf 
Privatposten viel seltner vorfallen, als auf öffentlichen 
Posten, namentlich würde das Publikum gewiß weniger 
Ursache haben, über die Verletzung des Postgeheimnis
ses zu klagen, das manche Regierungen, und manche 
Offizianten derselben oft so wenig achten. Und zulezt 
würde gegen Vernachlässigungen und Veruntreuungen 
der Privatpostunternehmer zuverlässig viel leichter Recht 
zu erhalten seyn, als gegen ähnliche Ordnungswidrig
keiten öffentlicher Postbeamten, die oft schon ihr Cha
rakter, als Staatsdiener, gegen manche Rüge schüzt, 
welche bei einem Privatunternehmer wohl nie unbeach
tet bleiben dürfte. — Kurz soviel ist wohl unbestrit
ten richtig, weder staatswirthschaftliche, noch finanzielle, 
noch politische Gründe stehen der Aufhebung des Post
regals entgegen. Statt entgegen zu stehen, gebieten 
alle Gründe, welche man aus der Staatswirlhschaft, 
der Finanzkunst oder der Polltik entlehnen mag, um 
die Uebung des Postregals zu rechtfertigen, vielmehr 
dessen Ausqebung, und zwar nicht blos für die 
fahrenden Posten, sondern selbst auch für Brrefpo- 
sten. Was die Regierung dabei an ihrem Einkommen 
verlieren möchte, würde sie auf der andern Seite dop
pelt gewinnen, durch den Einfluß, welchen der frei
gegebene Verkehr auf die Commumcationswege und auf 
den allgemeinen Wohlstand haben würde, der doch im
mer die einzige zuverlässige Quelle für die öffentlichen
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Bedürfnisse ist, und dessen möglichster Beförderung 
keine Maasregel der Regierung in dett Weg treten 
darf.

Haben aber selbst solche öffentliche Anstalten, wie 
Münz - und Postwesen, als Quellen für das öffennche 
Einkommen behandelt, so manches gegen sich, so tref- 
fen gewiß noch bei weitem mehr Vorwürfe solche Re
galien, bei welchen, wie beim Bergwerks, Zagd- 
und Fischereiregale und mehreren andern depArt, 
die Regierungen nicht blos als Agenten und Diener des 
gemeinen Wesens zur Förderung des allgemeinen Wohls 
sich darstellen können, sondern wo bei der Uebung des 
Regals das Streben nach Erlangung von Einkommen 
für die öffentlichen Kassen, als der eigentliche und Haupt
zweck erscheint, und im Treiben der Regierungen nur 
der Charakter von für ihr Interesse arbeitenden Ge- 
WerbSleuten sich allein offenbart.

Was zuerst das Bergwerksregal betrifft, so 
sind zwar die Gründe, welche die Regierungen bestim
men mochten, das Gewerbe des Bergbaues zu einem 
Regale zu erheben, sehr leicht begreiflich. In so weit 
Bergbau auf Staatsländereien betrieben wird, ist die 
Regierung dazu, als Eigenthümerin vom Grunde und 
Boden, berechtiget, und daß sie sowohl hier, als über
haupt, wo Bergbau zu treiben war, ihn selbst unter
nahm, dazu mag sie wohl durch die Schwierigkeiten ver
anlaßt worden seyn, welche solche Unternehmungen 
immer begleiten, und welchem im Zustande der Kind
heit des bürgerlichen Wesens, bei dem dort herr
schenden geringen Wohlstände, wohl kein Privatmann 
damals gewachsen war. — Inzwischen mag auch der 
lezte Grund daS Unternehmen des Bergbaues auf 
öffentliche Rechnung rechtfertigen; das Fort setzen auf 
diese Weise zn einer Zeit, wo der Volkswohlstand auch 
bei Privatleuten solche Unternehmungen sehr wohl ge
stattet, rechtfertiget er auf keinen Fall. Der erste 
Grund aber spricht unter allen Verhältnissen nur dem
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Bergbau der Regierung auf öffentlichen Grund lind 
Boden das Wort; keinesweges aber einer solchen Aus
dehnung desselben auf Privatländereien, wie sie im 
Bergwerksregal erscheint. — Staatswirthschaftlich die 
Sache betrachtet, sagt es in jedem Lande, das nicht 
auf einem gar zu tiefen Stande der Cultur und deS 
Wohlstandes steht, gewiß dem allgemeinen Besten bei 
weitem mehr zu, wenn die Regierung sich dieses, in 
seinem Errage äusserst unsichern, Regals zu entschlagen 
sucht- als weir^ sie darauf ausgeht, es noch ferner
hin zü erhalten, oder wohl gar zu erweitern. Schon 
in den griechischen Freistaaten überzeugte man sich 
von der grösseren Nützlichkeit eines solchen Bergbaues 
vor dem vom Staate selbst betriebenen. Wenn auch 
dort der Staat Eigenthümer der Bergwerke war und 
aus ihnen einen bedeutenden Theil des Einkommens 
der Regierung ziehen zu müssen glaubte, so betrieb 
er doch Niemals den Bergbau auf seine eigene 
Rechnung, sondern alle Bergwerke waren an Pri
vatpersonen in Erbpacht gegeben- und giengen 
durch Erbschaft, Verkauf, kurz durch jede Art recht
licher Uebertragung, auf Andere über *)-  Daß matt 
in unsern meisten neuern Staaten die Regierungen 
selbst noch so oft mit dem Bergbaue beschäftiget sieht, 
verdankt offenbar nur der Verkehrtheit der Ansichten 

unserer 

*) Den Verkauf der Bergstücke d. h. des Reckt- zu bauen,, 
besorgten die Psteten. Für jene- Recht wurde ein für 
alle Mahl ein Kaufpreis erlegt, ausser welchem die Inha
ber den vier und zwanzigsten Theil der Au-deute, als fort
währende Abgabe, zu bezahlen verröchlet waren. Zum 
Besitz der Gruben waren übrigens nur Bürger und Isoteten 
berechtiget. Theil- besaßen die Besitzer viele Stücke, theils 
nur einzelne. Der gewöhnliche Kaufpreis einer Grube war 
Ein Talent, oder etwas darüber. M. vergl. Böckh 
Staatswirthsch. der Athener, Bd.I. S. Zo? und S2Z.
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unserer früheren staatswirthschaftlichett Systems übet 
den eminenten Werth der edlen Metalle, und einer 
«»nöthigen Furcht in Zeiten der Noth den erfordert 
lichett Bedarf an manchem unedlen nicht zu haben, 
sein Daseyn, wiewohl man dabei nicht zu bedenken 
scheint, daß der Erwerb Und Besitz edeler Metalle, 
oder von Metallen überhaupt, keinesweges dadurch 
bedingt ist, daß sie die Regierung auf ihre eigene Ko
sten zu Tage fördert, sondern daß der allgemeine Be
darf an diesen Erzeugnissen dem Volke ebenso wohl und 
ebenso billig durch Privatunternehmer geliefert werden 
kann, und wird, als durch die von der Regierung an
gestellten Bergoffizianten, und die dte'en bei« und un
tergebenen Schaaren von Berg »und Hüttenleuten^ ; — 
von Leuten, deren Unterhaltung gewöhnlich den bet 
weitem größten Theil ves Ertrags der Bergwerke, 
selbst oft den der ergiebigsten, verschlingt, so daß selbst 
finanziell durch den Bergbau nichts gewonnen wird; 
nicht gerechnet, daß selbst dieser geringe Ertrag, durch 
die mancherlei Pralereien, zu welchen die Gewinnung der 
Lffizianten der Regierungen und ihrer Untergebenen so 
oft Anlaß gibt, und noch mehr durch sein hemmendes Ein
wirken auf den regelmässigen Fortgang der Volksbetrieb
samkeit, dem Volke gewöhnlich bei weitem mehr kostet, 
als er der Regierung einbringt. Vor einem so zusam- 
mengesezten Geschäft, wie die Verwaltung des Berg
baues, und das damit nothwendig verbundene Hütten
wesen ist, sollte sich in unsern Zeiten, wo der Privat
mann sich so leicht solchen Unternehmungen htngibt, 
also das Eingreifen der Regierungen nicht mehr nöthig

*) Einen überzeugenden Beweis hierfür giebt England. 
Schon seit der Königin Anna gibt es dort kein Bergwerks- 
regal mehr, sondern der Besitzer de- Lande- ist immer 
auch zugleich Besitzer der dörl angelegten Gruben und doch 
beträgt nach Colquhoun a. a. O. Bd. t. S. vy. der jähr
liche Ertrag der gewonnenen Produkte y,ooo,ooo Pf. Strrl.

3. Bd. «
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ist, wohl jede Regierung hüten, der es um ein sicher 
res und zuverlässiges Einkommen zur Bestreitung der 
öffentlichen Ausgaben wahrhaft zu thun ist. Ohne nach, 
theiltge Monopole, die sie ihren Bergwerkserzeugntssen 
leiht, kann sie wohl in den wenigsten Fällen die Conkurrenz 
von nur einiger Massen verständigen Privatleuten aus
halten Die mancherlei Ober» und Unterbehörden, 
Rechnungsführer, und Controleure, welche sie zu ihren 
dem Bergwerks - und Hüttenwesen gewidmeten Etab
lissements bedarf, hat jener schon nicht nöthig, und 
schon dieser Umstand muß den Ertrag seiner Unterneh, 
mung ganz anders gestaltest, als den der Ihrigen. 
Dazu kommt aber noch der Hauptvortheil der großer» 
Unabhängigkeit der letzter« von fremden Einflüsse. Der 
Privatmann überlegt selbst, und faßt seine Entschlüsse 
selbst. Nützliche Unternehmungen, vortheilhafte Bau
ten, und andere solche Vorkehrungen, welche die öf
fentlichen Verwalter oft unterlassen, weil die obern Be
hörden sich mit ihnen nicht vereinigen können, und sie 
kein Interesse haben, die Sache mit Elfer zu betreiben, 
führt der Privatmann schnell aus, so bald er die Nutz, 
lichkett davon einsieht. Und wieviele Vortheile genießt 
derselbe vollends bei dem Verkaufen der Produkte, wo 
alles von Benutzung der Zeit und Umstände, und von 
schnellen und kurzen Entschlüssen abhängt, welche bei 
den wiederholten Anfragen, lange ausbjeibenden Ant
worten, dem nothwendigen Formenwesen der öffentli
chen Geschäftshandlung, und dem vielen Hin« und 
Herschreiben der untern und obern Behörden nicht möge 
ltch sind. Selbst die Furcht, daß Privatleute ihren 
Bergbau in so fern weniger wirthschaftlich betreiben 
möchten, dass sie bei der Gewinnung ihrer Crze mehr 
die Gegenwart als die Zukunft beachten, und manches 
noch lange nachhaltige Bergstück zu früh oder nicht ganz 
methodi'ch und völlig rein ausbauett möchten, — selbst 
diese Furcht spricht dem eigenen Betriebe des Bergbaues 
von Selten der Regierungen das Wort nicht. Die Vor- 
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fpiegelung, daß die Privatleute sich leicht einem, dein allge
meinen Besten nachtheiligen, Raubbausysteme hingebett 
könnten, ist in den meisten Fällen ohne Grund, und 
gewöhnlich nur ein Weg, auf welchem das Bergdepar
tement seine Herrschaft, und seine Eingriffe tN die Wirth
schaft der Unternehmer vott PrivatbergwerkeU- zu er
weitern sucht. Privatleute bauen so wenig auf Raub, 
als die Regierungen/ so bald eine andere Methode ih
nen mehr und sichere Vortheile verspricht» Wo aber 
das Produkt der Kosten, welche ein förmlicher Berg, 
bau erfordert- nicht werth ist; wö es den Kostenpreis 
der gewonnenen Erzeugnisse des Bodens übersteigt; da 
ist es doch gewiß besser, sich davon so viel wie mög
lich auf die am wenigsten kostspielige Weise Zu verschaf
fen, wenn auch ein Theil der zu gewinnenden Minera
lien dabei zU Grunde geht. Die Meinung, daß jedes 
Stück Eisen, Gold, Silber, Kupfer, u.». w. rein und 
Methodisch, wie es in der Bergbauwissenschaft steht, 
ohne Rücksicht auf das Verhältniß des dazu nöthigen 
Kostenaufwandes, aus der Erde geschaft werden müsse, — 
dirse Meinung beruht offenbar auf Kunstvortheilen, und 
läßt sim nach Grundsätzen einer verständigen Wirthschaft 
Ute billigen. -— Mit ernem Worte, von der staats- 
wirthschaftlichen Seite betrachtet, hat zuverlässig die 
Uebung des Bergwerksregals bei weitem mehr gegen 
sich als für sich. Wenn es auch rechtlich sich noch so 
gut begründen lassen Mag'"")/ so würden dennoch die

M. reral hierüber Klüver vffentl. Reckt de- deutschen 
Bundes §. 360—362 S. 5Y3—600; und über die allmäh« 
li-e AuSdUdung der Idee der Regalität der Bergwerke in 
Deutschland s. m. Hüllmann Geschichte de« Ursprung- 
der Regalien, (Frankfurt a. v. Ö. 1800. 8.) S. 62. und 
dessen deutsche FinanzaeschMe de- MittelalterS S 6y — 
76 — Unter die gant unbestrittenen Gegenstände de- 
Bergwerk-reqals rechnet man übrigens in Unsern deutschen 
Ländern Gotd Und Silber. Nicht s» gant ausgemacht 
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meisten NSgierungetr fthr wohl thun, bet seiner Uebung 
so vorsichtig, und bei der Gestaltung von Privatunker- 
nehmungen so nachsichtig zu seyn, als möglich. Wenn 
sie auch Bergetablissements, welche sie schon in Gang 
gebracht, und in Betrieb gesetzt haben, nicht geradezu 
aufgeben, und ins Freye fallen lassen wollen, so möch
ten sie doch wenigstens auf die Regalität verzichten, und 
so wio die Cultur der Oberfläche des Bodens auch die 
durch Forschung ihres Innern zum Behuf der Gewin
nung von Metallen und andern nützlichen Fossilien dem 
Eigenthümer überlassen, oder überhaupt dem, der, mit 
Genehmigung des Eigenthümers des Grundes und Bo
dens , dazu Lust und Beruf haben mag

ist dagegen die Regalität des Bergbau«» auf unedle Äe- 
talle, und andere Mineralien. Die richtigere Meinun- 
scheint diejenige zu seyn, welche nur diejenigen Gegenstände 
au» dem Mineralreiche zu den Regalien rechnet, welche 
durch Kunst der Bergleute, also durch regulären Bergbau, 
gewonnen werden müssen. M. vergl. von Gönner 
Rechtsfälle, Dd.Il. G. 1 — 7».

*) AuS diesem Gesichtspunkte betrachtete man den Bergbau bei 
den Römern. Privatleute durften bei ihrem Bergwerke 
selbst auf edtzle Metalle anlegen, nur mußten sie einen 
gewissen Kanon davon att die Regierung zablen, und na
mentlich mußten bei angelegten Marmor - und anderen 
Steinbrüchen die Unternehmer dem Eigenthümer de» Bo
den», ausser der Abgabe de» Zehnten an den Staat, auch 
noch einen Zehnten für sich abgeben M- vergl. Hege
wisch Versuch über die römischen Finanzen S. Z45 und 
34b. — Die Grundsätze der römischen Regierung bat. je
doch mit einigen Modifikationen, in der neuern Zeit die 
französische wieder hervorgesucht in der l,oi concernsar 
1es Mine« etc. vom 21. April 1810 und den hier Art 10 —12. 
gegebenen Bestimmungen: n« penr fgir« äe« reclier-
clie« pour «lecouvrir äes mines, entoncer <les «oarle«, oa 
csrrieres «ur un terrsia- gui ne lui spparlienl pas, gu« 
«lu covseatement äu proprietaire äe la «urtaee, ou avee
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Am allerwenigsten scheint eS mir sich rechtfertigen zu 
lassen, daß man in der neuern Zeit die ursprünglich 
nur auf die Gewinnung edeler, bergmännisch zu ge, 
wlnn^'der, Metalle beschränkte Regalität des Bergbaues 
hie und da selbst auf gemeine, oft ohne alle berg, 
männsche Kunst zu erlangende, Fossilien ausgedehnt 
hat. Wohl hat man dadurch, daß man auch Halbme, 
talle, Alaun, Schwefel, Vitriol, ferner Stein, 
kohlen, Torf, Salpeter, Edelsteine, Mar, 
mor, Alabaster, A»ate, Schiefer, Feuer, 
steine, ja selbst gemeine Steinbrüche, desglei
chen Farberde, Töpfer-und Ziegelthon, Wal, 
ker - und Porzellanerde, Mergel, Kreide, 
Lehm, Streusand, auch wohl sogar gemeinen

I'autorisation äu Gouvernement, 6onnee aprvs avoir con- 
sulte 1 aämivistratioo cles wioe», k la cksrge ä'un preala- 
lale iväemnit« envers le proprietaire, et apres (ju'il aurs 
ete entendu. ?^ulle permissioa <lc» recbercbes, ni con 
oession äes mine«, ne pourra, sans le consentement for
met du proprietaire de la surfa^e, donner le droit de faire 
«los soades et d'ouvrir des puits ou des Galerie«, ni celui 
a'etablir des maclunes ou mo^asins dans les enclos mare», 
eours, ou jardins, ni dans les torrains anenant anx liadi 
tStion« ou elolures murees dans la distavee de eent mekres 
lies dites elütnres ou des kabitations. I.e proprietaire ne 
pourra faire cles revkerckes «aus formslite preslable dans 
le« lieux reserves par le precedant articie, eomme dans 
les autres parties (le sa propriete; mais il sera obli^e 
ä'obtenir une concession svant detablir une exploita- 
rion. — Ueber die zweckmäßigste Weise bisher auf öffent
liche Rechnung betriebene Bergwerke in die Hände von 
Privatunternehmern zu bringen, s. m. übrigens von Jakod 
Staatsfinanzwiffensch. Bd. I. S. 212—222; und über die 
Herstellung einer dem Zweck und Wesen des Bergbaues 
überhaupt angemessenen Bergwerksversassung und Lerwal" 
tung. Karsten Archiv für Bergbau und Hüttenwesen 
Bd. l. Heft.I. E. 25 folg.
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Sanh, zu Gegenständen de-Bergwerksreg-ls gemacht*) 
hat, das Privateigenchuiq sehx beschränkt, und den Pri,

*) Mehperes über den hier angedeuteten, dem Bergregqle big 
pnd da gegebenen Umfang l. m bei Klub er a. a. O. 
§ 362. S 5Y7 — bOO und in den dort angefüorten Schuf
ten — In Sachsen unterscheidet man zwischen dem 
hohen und niedern Pergregale. Zu die,en erster« 
rechnet man d'e Edelsteine, Gold und Silber; zu 
dem letzteren hingegen die geringeren Metalle, Kupfer, 
Zinn, Blei, Eisen, und nächst diesen von ankern Mine
ralien, Vitriol, Alaun, Antimonium, Schwefel, 
Salpeter, die Kobolde, Serpentinstein, und 
Steinkohlen. Die Marmor-, Kalk- und Stein
brüche aber, sy wie der Torf, gehören zum Eigenthum 
derjenigen Personen, auf deren Grund und Boden sie an- 
getroffen werden. M. vergl. von Römer StaatSrewt und 
Statistik des Kurfürftenlbums Sachsen, Bd.II. S. bLy-Oyl. 
An Preussen umfaßt die Regalität nach dem A. P. L. R. 
Thl.II. Tit.XVI. §.69 — 74. alle Fossilien, woraus Me
talle und Halbmetalle gewonnen werken können, 
ingleichen alle Edelsteine, ferner alle Satzarten, mit 
den Salzquellen, vorzüglich Steinholz, Salpeter, 
Pitriol, Alaun, Schwefel, Reisblei, Erbpech, 
Stein- und Braunkohlen. Andere Fossilien hingegen, 
welche in ihrer natürlichen Gestalt sogleich zum ökonomischen 
Gebrauche bei Künsten, Handwerken, oder zum Bauen 
benutzt zu werden pflegen, geboren dem Eigenthümer des 
Grundes und Bodens, oder dem Gutsherrn, wenn dieser 
nach den Provinzialrechten das Vorrecht darauf hat. Be
sonders werden Marmor, Porphyr, Granit und 
Basalt, Serpentinstein, Kalk, Gyps, Sand
stein, Torf, Thon, Lehm, Mergel, Walker. 
Umbra- Ocker- pnh andere Farberden, in so fern aus 
letzteren keine Metalle oder Halbmetalle gewonnen werden 
können, zu den Regalien N'ldt gerechnet. Nach den Grund- 
sätzen der französischen Gesetzgebung, in der oben an
geführten I-oi etc. pom 21. April 1SlO. Art. I — 4 u. II. 
ta. a. O. S. 304 u. 324) — beschränkt sich die Verbind» 
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vatetgenthümer mancherlei oft sehr drückenden Placke- 
reyen ausgewtzt, aber zuverlässig für die öffentlichen 
Kassen nur sehr wenig, und bei weitem nicht das-ge
wonnen, was d'ese Ausdehnung der allgemeinen Voks- 
betriebsamkeit kostet. Auf keinen Fall kann jener Ge
winn, wenn er sich auch wirklich nachweisen lies e, Ein
griffe der Art in das Privateigenthum auf Seiten der 
Regierungen rechtfertigen. Der Rechtfertigungügrund 
für solche Eingriffe möchte hei den meisten nur in der 
bekannten Maxime Vespasians zu suchen seyn: lue» 
bonu8 oäor e» rs

Glaubt man Unternehmungen der Privaten auf 
Gewinnung der unterirdischen Erzeugnisse der Erde nicht 
her Privatbelriehsamkeit der Unternehmer ganz hingeben 
zu können, und dabei eine Obhut des Staats eintreten 
lassen zu müssen, so kann diese eigentlich doch nur darauf 
gerichtet seyn, daß durch solche Unternehmungen die 
Benutzung der Oberfläche nicht gefährdet, oder die 
unterirdischen Grabungen nicht so weit getrieben wer
den , daß die Unternehmer derselben sich selbst am Ende 
zu nahe kommen, und einander ihre Zwecke vereiteln. 
Nur dazu mag es nothwendig seyn, daß jeder der irgend 
ein Bergwekksunternehmen beginnen will, dieses Unter
nehmen der Regierung melde und den Kreis bezeichn^

lichkeit, Koncessionen zu suchen auf Metalle und Halb« 
metalle, Vitriol, Alaun, Erdpech, Stein - und 
Braunkohlen, und andere unterirdische Inflamma- 
bilien; Bausteine, Sand, Porzellan« Töpfer
und Walkererde aber sind zur freien Gewinnung dem 
Eigenthümer überlassen, wenn die Gewinnung durch offene 
Gruben möglich ist. Unterirdische Gruben und Gänge auf 

solche Mineralien aber sind der Aufsicht der Dergverwal- 
tung unterworfen. — Eine kurze Geschichte der französi
schen Gesetzgebung über da- Pergbauwesen enthalten übri
gen- die Motiv- des angeführten Gesetzes, im Journal äe, 
Mine», Nr. »60, April 1810. S. 242 —SOI.
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lnnehalb dessen er seine Grabungen vornehmen, und wte 
weit er solche treiben will. Soll aber diese Meldung 
das enthalten, was man gewöhnlich unter dem Aus
drucke muthen versteht, so ist es offenbar überflüssig. 
Die Regierung mag und muß zwar Bergbau schützen, 
wie sie anderes Eigenthum auch schüzt, aber daß jemand 
sein Eigenthum zum Bergbau ohne ihre Einwilligung 
nicht benutzen dürfe, so etwas zu gebieten, liegt ausser 
dem Bereich ihrdr Machtvollkommenheit, man gebe 
dieser eine Ausdehnung, welche man will.

Noch weniger, als sich für die Regalität desBerg, 
baues sagen läßt, läßt sich für die so beliebten Jagd, 
und Fischereiregale sagen. Wenigstens der Haupt, 
gründ, welcher der Regalität des Bergbaues noch etwa 
das Wort sprechen mag, die Schwierigkeit solcher Un- 
ternehmungen von Seiten einzelner Privatpersonen,— 
dieser Hauptgrund fällt hier ganz weg^ Was die Jagd, 
und ihre Regalität betrifft, so gehört die Erlegung 
und der Fang der in meinen Wäldern, oder überhaupt 
im Bereiche meines Grundeigenthums, befindlichen wil
den Thiere, wohl zu meinen Eigenthumsrechten, und 
der Staat mag um jene größtentheils der Wirthschaft 
der Privaten schädliche wilde Thiere vertilgt zu sehen, 
wohl mir zur Pflicht machen, dem Fang und der'Der, 
tilgung derselben den nöthigen Fleiß zu widmen. Aber 
daß die Regierung selbst diesen Fang und diese Vertil
gung übernehme, und daraus einen Erwerbszweig für 
ihre öffentliche Kassen zu mucken suche, dazu ist gewiß 
kein ausreichender Rechtfertigungsgrund vorhanden. 
Als einen Ausfluß des Eigenthums, und als ein Schutz
mittel gegen dessen Beschädigungen von Seiten des 
Mildes, mag zwar die Regierung die Jagd ausschließ, 
sich in ihren Staatsfoxsten und ihren Domänenbesiz, 
zungen üben- Aber dieselben Rechte, welche sie in 
diesen Forsten und in ihren Besitzungen übt, kann sie 
phne Ungerechtigkeit keinem Privatmanne auf seinem 
Eigemhurne versagen. So wollen es wenigstens völlig 
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gleichmässig das allgemeine öffentliche Recht und die 
Grundbegriffe der StaatSwirthschaftslehre. Hat sich 
in den meisten Staaten die Sache im Laufe der Zeit 
anders gestaltet, hat die Jagd, welche in der früheren 
Zeit unserer Geschichte, unsern Königen ausschließlich 
nur in ihren Bannforsten instand, allmählig zu einem 
Regale erhoben-*);  und hat diese Erhebung jenem ur
sprünglichen Anhängsel des Grundeigenthumsbesitzes 
einen andern, seiner eigentlichen Wesenheit fremden, 
Charakter gegeben, so sagt wenigstens der dermaligen Ge, 
staltung unserer Staaten dieser Charakter äusserst we
nig oder gar nicht mehr zu.

*) Ueber die Art und Weise, wie diese Erhebung allmählig 
zu Stande kam, und über die Gründe, worauf solche beruht, 
s. m. Danz Handb. det heut, deutschen Privatrecht» rc., 
Bd. II. G. 41 —44.

**) Wie unbedeutend der Ertrag der Jagd in finanzieller Be, 
ziehung sep, davon gibt Baiern, wo es doch an allen 
Sorten von Wild gar nicht fehlt, ein überzeugende» Bei, 
spiel. Nach einer bei dem Landtage vom Jahr 181Y vor
gelegten sechtjährigen Durchschnittsberechnung bslief sich der 
jährliche Ertrag, aller, noch dazu größtentheil» verpachteten, 
Jagden auf nicht mehr, al» 6y,yZZ Gulden rhein. M.vexgl, 
(Graf von Soden) der baier, Landtag v. 1.181g. G. 283.

Als einen wahrhaft einträglichen Gewerbszweig 
können auch die Regierungen ihre Iagdgerechtigkeit auf 
keinen Fall ansehen. Die Besoldung ihrer Iagdbeam- 
ten, und die Kosten der Unterhaltung ihrer Iagdge- 
räthschaften, decken sich selbst da, wo die Preise des 
erlegten Wildes ziemlich hoch stehen, kaum durch den 
Erlös aus diesem Wilde-**).  Und doch sind selbst jene 
Besoldungen und Unterhaltungskosten eigentlich nur der 
geringste Theil von den Kosten, welche die Uebung der 
Jagd veranlaßt. Würden die mancherlei Dienieistun- 
gen, welche man dabei von den Unterthanen als Frohn- 
leistungen verlangt und erhält, noch mit in Anschlag 
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gebracht, und bann der Ertrag der Jagd mit dem durch 
sie veranlaßten Gewinne verglichen, so würde sich 
selbst in den wildreicksten Gegenden in der Regel baarer 
Verlust zeigen. Und was tostet noch ausserdem das 
Wild dem Volk Lurch den Schaden, den es seinen Flu- 
ren und Wäldern jnfägl?

Mit einem Worte, unter den bisher geübten Re, 
galten, deren Resignation zum Besten der Unterthanen 
der denkende Staatswirrh wünschen mag, nimmt ge- 
Wiß das Iagdregal die erste Stelle ein. Mögen die 
Regierungen ihren Wildbann — ihre gesetzgebende 
und richterliche Gewalt in Iagdangelegenhetten — nicht 
dazu benutzen, um dem vom Wilde so oft äusserst hart 
bedrängten Unterthanen die Sicherstellung gegen solche 
Beschädigung zu erschweren, oder wohl gar das Wild 
durch Hegegebote in Schutz zu nehmen, — sondern 
mögen jene den Regierungen unbestritten zukommende, 
aber mit dem Iagdregale durchaus nicht zu verwech
selnde Hoheitsrechte, nur dazu von ihnen geübt wer
den, has Wild möglichst zu vertilgen, und da, wo man 
es erhalten zu sehen wünscht, es in möglichst verwahrte 
Gehege zu verbannen, wo es den Unterthan nickt wei
ter beschädigen kann. — Dieß allein kann der Wunsch 
jedes unbefangenen Stqatswirths seyn; wenigstens in 
unserm deutschen Vaterlande, und allen Landern, die 
ihm an wikthschaftltcher Cultur gleich stehen. Die 
Verhältnisse, aus welchen die Regalität der Jagd her- 
vorgingen, haben sich schon längst überlebt, Mit der 
nothwendig gewordenen Ausrodung unserer m der frü
heren Zeit unserer Geschichte so ausgedehnten Wälder, 
hat sich die Nothwendigkeit das Wild, wo nicht ganz 
zu vertilgen, doch wenigstens auf die geringste Zahl zu 
beschränken, vyn selbst begründet'^).

*) Am wenigstens laßt stch übrigens die Ausdehnung des Jagd? 
regal- auf Ausschließung des Waldeigenthumes von mehre-
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Wohl mit Recht verdient eS darum Beifall, daß 
plan in unsern Tagen die früherhin übliche Benutzung 
der Jagden durch eigene Verwaltung, mit der Der, 
Pachtung derselben zu vertauschen gesucht hat. Ist auch 
vom Pachter eine pflegliche Benutzung des ihm zuge, 
theilen Jagdbezirks so le cht nicht zu erwarten, so ist 
dieses dennoch dem allgemeinen Besten wohl eher zusa
gend, als widerstrebend. Denn gerade hier ist es, wo 
eine pflegliche Benutzung eher zu hemmen, als zu för
dern ieyn mag. Was die Regierung durch die minder 
pflegliche Benutzung in der Folgezeit an ihrem Jagd, 
emkommen verlieren kann, gewinnt sie doppelt und 
dreifach wieder durch den erhöhten Wohlstand des jetzt 
weniger vom Wilde beängstigten Landmannes; durch 
die Vermehrung der Produktion, und durch die erhöhte 
Gütermasse, welche die Sicherheit vor den Beschädigun
gen des Wildes gewahrt; — nickt gerechnet den im
materiellen Gewinn, den die erhöhete Zufriedenheit des 
Volkes liefert, wenn es seinen Fleiß gegen die Be
schädigungen und Verheerungen des Wildes vollkommen 
geschüzt sieht, und sich überzeugt, haß die Regierung 
keinen Anstand nimmt, sich selbst zu Aufopferungen 
zu verstehen, um ihm diesen Schutz zu gewähren.

Die Negalisirung der Jagden läßt sich eigentlich 
ganz und gar nie vertheidigen. Bei der Regalisirung 
der Fischereien in öffentliche» Strömen, Flüssen,

ren Forstnebennutzungen rechtfertigen, welche man ihm zur 
Erhaltung de- Wildstande- meist nickt zugeftehen will, 
Da- Jagdregale kann nur da- enthalten, daß die Regie, 
rung ausschließlich die zur Jagd geeigneten wilcen Thiere 
fangen und todten kann. Aber daß der Waldeigenthümer 
da» wilde Obst, die Eicheln und Bucheckern und 
dergleichen Erzeugnisse seiner Waldungen, nicht benutze, 
weil sie dem Wilde zur Nahrung dienen, diese- zu verbie
ten, liegt in dem Zagdregale gewiß nicht, und wird e- da» 
zu dennoch benutzt, sp möchte diese Ausdehnung wohl äus
serst schwer zu rechtfertigen seyn.
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Seen, und in den an ein Land gränzenden Seeküsten, 
ist dieses nicht ganz so der Fall. Wenigstens treten 
der Regalität dieser Fischereien nicht die rechtlichen 
Gründe entgegen, welche der Regalität der Jagden ent, 
Segenstehen. ES läßt sich vielmehr rechtlich sehr 
wohl vertheidigen, wenn die Regierung in jenen nicht 
zum Eigenkhume der Privaten, sondern wirklich -um 
Staatseigenthume gehörigen Gewässern, das Reckt der 
Fischerei sich allein und ausschließlich aneignet. Inzwü 
fcken staatswirthschaftliche Gründe, und zwar 
sehr bedeutende, sind auch hier gegen die Regalisirung 
des angedeutetenGewerbszweiges nicht zu verkennen.-^ 
Wird die Fischerei, wenn auch unter gewissen polizeili« 
chen Beschränkungen, der Betriebsamkeit Aller hinge, 
-eben, so wird sie gewiß dem Nationaleinkommen einen 
der weitem größeren Zuschuß gewähren, als wenn die 
Regierung sie als Regale zu benutzen strebt. Gleichviel, 
sie lasse die Fischerei auf ihre eigene Rechnung üben, 
oder durch ihre Pachter, in dem einen Falle, wie in 
dem andern wird sie selten darauf ganz den Gewinn zie, 
hen, den dieses Gewerbe in den Händen der Privaten 
verspricht. Am allerwenigsten mag der Vorwand, die 
frergegebene Fischerei werde zu einer »«pfleglichen Be
nutzung dieses Gewerbzweiges hinführen, die Aufrecht
erhaltung der Regalität hindern. Wird der Fischfang 
durch polizeiliche Anordnungen auf gewisse Zeiten, auf 
gewisse bestimmte Gattungen, und Fische von bestimmter 
Größe und Gewicht beschränkt, so ist zuverlässig davon, 
daß die Regierung jeden zu fischen gestattet, der dazu 
Zeit, Geschicke, und Lust hat, für den Verderb der 
Fischerei nichts zu fürchten; und was die Hauptsache 
ist, das Vplk wird dahei den Vortheil haben, seinen 
Fischbedarf zu billigern Preisen zu erhallen, als ihm die 
Regierung und ihre Verwalter oder Pachter solchen je 
liefern können — Also auch hier ist es unver-

*) Wenn ich mich hier für die Freigebung der Fischereien in
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tennbar besser / die Fesseln der Volksbetnebkamkett durch 
Freigebung eines bisher nicht frei gelassenen Gewerbes 
zu lösen, als solche in ihrer bisherigen Stärke zu er
halten. — Ueberhaupt möge jede Regierung immer 
Alles von Allem benutzen lassen, was seinem Wesen 
nach nur immer von Allen benuzt werden kann. Die
ser Grundmaxime der Industriepolitik muß die Finanz
politik stets möglichst zu huldigen bemüht seyn. Huldigt 
sie ihr, alle Regalien werden allmählich von selbst ver
schwinden, und zwar ohne allen Nachtheil für die öffent
liche Kassen; mit desto bedeutenderem Gewinn hingegen 
fssr das Volk, dessen Gütererwerb und Besitzlhum doch

öffentlichen Seen, Strömen und Flüssen erkläre, so will ich 
doch dieses keinesweges so gedeutet wissen, als wollte ich 
das sogenannte Wasserregal, von dem die Fischerei nur 
einen Theil bildet, seiner ganzen Ausdehnung nach aufge
geben wissen. Da- die übrigen Benutzung-arten der öffent
lichen Gewässer keineswegs der Willtühr jedes einzelnen 
Privaten überlassen werden können, liegt in der Natur der 
Sache, und ebenso liegt es in der Natur der Sache, daß 
der Staat für die Anstalten, welche er trifft, um dem Ein
zelnen die Benutzung dör öffentlichen Gewässer zu erleich
tern , oder ihn gegen deren Beschädigungen zu sichern ein- 
Abgabe von jedem fordern kann, der sich zn seinem Ge
werbe der öffentlichen Gewässer bedient, und durch offene 
liche Anstalten gegen sie geschützt wird. Nur scheint es mir 
nicht ganz paffend zu seyn, wenn man diese Berechtigungen 
des Staats unter den Begriff der eigentlichen Regalien 
subsumirt. Der Grund zu jenen Beschränkungen und zur 
Erhebung dieser Abgaben, liegt nicht sowohl in dem aus
schließlichen Eigemhume des Staats an öffentlichen Gewäs
sern, als vielmebr nur in der dem Staat zukommenden 
Aufsicht auf die zweckmässige Benutzung des gemeinsamen 
Aesitzthums des Volks, und nächstkem in der Billigkeit, 
und in den Vortheilen, welche der Staat seinen Angehöri
gen in den Anstalten zur zweckmässigen Benutzung der 
öffentlichen Gewässer gewährt.
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stets die Grundlage und die lezte Quelle für alle Be
dürfnisse des öffentlichen Lebens und der öffentlichen 
CönsumNon bleibt/ und seyn muß.

ö. i^9.

Daß aber dieses Besitzthum als diese Grundlage 
Und diese letzte Quelle nicht blos nur in der Theorie 
angesehen, sondern auch in der Wirklichkeit dem ge
mäß behandelt^werde/ — dieses ist gewiß in allen 
Staaten nothwendig/ welche sich auf den Standpunkt 
erhoben haben, auf welchem wir den bei weitem größ
ten Theil det Staaten unserer dermaliqen civtlisirten 
Welt erblicken. Sv wohlthätig es für die Völker 
in der Periode der Kindheit ihres Staatenwesens ge
wesen seyn inag, ihren Regierungen zur Bestreitung 
der öffentlichen Bedürfnisse/ und als Quellen dafür, 
einen Theil ihres Grundes und Bodens/ und gewisse 
damals zum Betriebe einzelner Privaten nicht geeignete 
Gewerbe zu überlassen/ sd nachtheilig würde ein sol
ches Verfahren jetzö geachtet werden müssen, wo die 
Völker beinahe überall so weit herangereift sind, um 
jene den Regierungen früherhin überlassenen EiNkom- 
menguellen selbst zu benutzen, und besser zu benutzen/ 
als es je eine Regierung vermögend seyn dürfte. —

In völlig ausgebildeten, und bis zu einer ihrer 
Bevölkerung UNV ihrer höhern Kultur angemessenen 
Stufe des Wohlstandes empdrgesttegenen, Staaten 
kann überhaupt die Regierung die Mittel zur Befrie
digung ihrer Bedürfnisse nirgends anders woher schö
pfen, als aus Abgaben, in welchen das Volk einen 
Theil seines Privatekwerbes dem öffentlichen Lebeü 
und der öffentlichen Konsumtion hingibt- Nur eine 
solche DeckuUgsweise der öffentlichen Bedürfnisse sagt 
den ächten Grundsätzen einer verständigen Finanzpolitik 
zu, und erhält diese Mit den Grundbegriffen der Stäatü- 
wirthschaftslehre/ Und mit dem letzten Streben aller



L45

menschlichen Betriebsamkeit, im Einklänge. Denn Nur 
bei einer solchen Deckungsweise laßt es sich Hoffett 
und erwarten, daß die Regierung, die bei der fort
schreitenden Kultur und dem wachsenden Wohlstände 
der Völker immer in gleichem Verhältnisse sich erweis 
ternde, öffentliche Bedürfnisse ausreichend zu befriedi
gen im Stande seyn werde; und dabei ist auch nur 
diese Deckungsweife allein diejenige, welche den Stre- 
bungen eines civilisirten und betriebsamen Volks nach 
Erweiterung seiner Betriebsamkeit und Vermehrung 
seines Wohlstandes wahrhaft zusagt. Wenn auch das 
Schöpfen des öffentlichen Bedarfs aus dem gesammtett 
Dolkserwerbe durch auf Alle verteilte Abgaben aller
dings nicht ohne mancherlei sehr bedeutende Schwie
rigkeiten seyn mag, unübersteigltch sind diese Schwie
rigkeiten auf keinen Fall; und die Mühe, welche diese 
Uebersteiaung verursacht, belohnt sich zuverlässig äus
serst reichlich durch den Gewinn, der hieraus für den 
allgemeinen Volkswohlstand hervorgeht; während Do
mänen und Regalien- als Quellen für die öffentlichen 
Bedürfnisse angesehen und behandelt, immer das Volk 
und seine Betriebsamkeit bald mehr bald minder drücken»

Uebrigens zerfallen alle Untersuchungen, welche 
man zur Beseitigung jener Schwierigkeiten nöthig fin
den mag in zwei Hauptfragen. Erstlich fragt es 
sich, von welchem Theile des Dolksetwerbes 
sind die zur Deckung des öffentlichen Be
darfs vom Volke zu hebende Abgaben zu 
nehmen? und dann, wenn dieser Punkt ausgemittelt 
ist, fragt es sich weiter: auf welche Art und 
Weise können diese Leistungen aus jenett 
Quellen geschöpft werden? — Und der Erör
terung dieser beiden Fragen sind denn die jetzt folgen* 
den Untersuchungen gewidmet'
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tz. »80.
^löaS die erste Frage angeht, mag es zwar bei 

dem ersten Anblicke sehr gleichgültig zu seyn scheinen, 
ob die Regierung ihre Abgaben aus diesem oder auS 
jenem Theile deF Volkserwerbes und Besitzthums nehme. 
Die zur Aneignung gerade am bereitesten und offen
sten vorliegende Gütermasse mag vielleicht die geeig
netste zu jenem Nehmen zu seyn scheinen, weil sie der 
Regierung di^ wenigste Mühe beim Nehmen selbst 
macht, und wie wir in der Folge sehen werden, aller
dings auch dieser Punkt im öffentlichen AbgabenweseN 
von hoher Wichtigkeit ist. — Inzwischen sobald man 
der angedeuteten Frage einige nähere Aufmerksamkeit wid
met, wird man sehe leicht zu der Ueberzeugung gelan
gen^ daß die Wahl des Fonds für die öffentlichen Ab
gaben durchaus keine , gleichgültige Sache sey, /ondern 
daß vielmehr hier die sorgfältigste Bedächtlichkeit und 
Umsicht erfordert werde, wenn das Abgabenwesen auf 
den regelmässigen Fortgang der Volksbetriebsamkeit und 
das Wachsthum des Volkswohlstandes, nicht nachtei
lig einwirken soll. Aber so etwas würde allerdings 
zu besorgen seyn, bliebe die Finanzpolitik bei der Auf
suchung und AuSmittelung der Quellen für die öffent
lichen Abgaben nicht blos bei dem Volkseinkommen 
stehen, und erlaubte sie es sich, ihre Begehrlichkeit in 
den Abgabenhebungen auch über andere Gegenstände 
des Dolkserwerbes und Besitzthums zu verbreitern

Vorausgesetzt, daß durch das Abgabesystem eines 
Landes der regelmässige Fortgang der Volksbetriebsam- 
teit nicht gestört und unterbrochen werden, und daß 
durch solche Ergebnisse das öffentliche Abgabewesen 
nicht Mit dem Endzwecke unseres bürgerlichen Verei
nes itt Widerspruch kommen soll, kann keine Abgabe, 
von welcher Art sie auch sey, aus einem andern 
Theile des Volkserwerbes und Besitzthums geschöpft 

wer- 
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werden, als nur aus dem Ei »komme«, welches 
das Volk aus den verschiedenen Zweige« seiner Be
triebsamkeit ziehr, und zwar nur aus dem reinen 
Einkommen, oder aus den Ueberschüssen- welche 
dem Volke der Ertrag seiner Betriebsamkeit gewährt- 
nach Abzug alles Güteraufwandes, den die Uebung 
dieser Betriebsamkeit, und ihrer verschiedenen Zweige- 
nothwendig machen oder veranlassen. Nur aus dieser 
Quelle» allein läßt sich für den Bedarf der öffentlichen 
Consunmon ohne Nachtheil der Volksbetriebsamkeit 
und ohne Beeinträchtigung ihres regelmäßigen Fort
ganges schöpfen. Denn nur dieses Einkommen kann 
etwa das Volk Missen, ohne in Gefahr zu gerathen- 
einen Theil seiner Betriebsamkeit, wo nicht ganz und 
gar aufqeben zu müssen- doch minder kräftig und le
bendig betreiben zu können.

Darum aber warnen denn alle verständige Staats-« 
wirthschaftslebrer wohl mit Recht vor Abgaben, welche 
Ihrer Natur Nach Nicht vom Einkommen, sdndern zu
nächst vom Kapitale des Pflichtigen erhoben werden. 
Alle Abgaben der Art können nicht anders als empfind
lich nachlhetlig auf die Dolkobetriebsamkeit und de« 
Volkswohlstand wirken. Asse Kapitale- welche irgend 
ein Abgabepflichtiges Volk oder einzelne Glieder dessel
ben besitzen mögen, sind freilich- wie ich früher bemerkt 
habe *0, an sich weiter nichts- als todte Massen, die^ 
wenn sie der menschliche Geist bei der Uebung seine« 
Betriebiamkeit nicht als Werkzeug benutzt, weder neue 
Güter- noch überhaupt Einkommen schaffen. Aber 
was in der Finanzpolitik bet der Würdigung dieser 
Theile des Voltebesitzthums nie überfehen werden 
darf, --- sie sind zum regelmässigen Fortgange unserer 
Betriebsamkeit höchst Nothwendige Werkzeugs; auch 
wirklich die schätzbarsten- welche dem Menschen dabei

*) Bd. I. V. 6s.
3. Bd» K



zu Gebote stehen. — Diesen Punkt ins Auge gefaßt, 
spricht sich in einer jeden Abgabe, welche vom Kapi
tale irgend eines Gliedes des betriebsamen Volks erho
ben wird, bei einer genauen Analyse der Natur der 
Dinge eigentlich nichts weiter aus, als eine wirtliche 
und wesentliche Beschränkung in der Hebung seiner pro
duktiven Kraft, und weiter eine geflissentliche Versto
pfung irgend einer, zwar nicht.unmittelbar, doch mit, 
telbar, sehr ergiebigen, Quelle des Volkseinkommens. 
Eme Abgabe, welche das Kapital des Abgabepflichtige» 
selbst angreift, vernichtet nothwendiger Weise die 
nöthige und fortwährende Ergiebigkeit der Quelle, auS 
der die Abgabe in die öffentlichen Kassen fließen kann. 
Eine solche Abgabe macht also durch sich selbst es dem 
Staate und der Regierung unmöglich, sie fortwährend 
unverkürzt und ohne Schwierigkeiten -om Abgabepflich
tigen erheben zu könne«.

Gerade darin, baß man diesen Punkt bei den 
von unsern Regierungen angenommenen Abgabesyste
men nicht überall mit der gebührenden Sorgfalt beher
ziget hat, — gerade darin liegt der Grund, warum 
in manchem Lande, selbst bei mässigen Abgaben der 
Volkswohlstand sich dennoch nicht hebt. Durch solche 
Auftagen werden oft die nützlichen Gewerbsumerneh- 
«ungen schon in der Geburt erstickt, oder, kommen sie 
dennoch zum Leben, in einer steten Ohnmacht und 
Kraftlosigkeit erhalten; weil die Produktivkraft, auS 
Mangel an den nothwendigen Beförderungsmitteln ih
rer Wirksamkeit, sich hier weder gehörig entfalten, 
noch je zu der nöthigen Stärke und Lebendigkeit gelan
gen kann. Ein solches die Volksbelkiebsamkeit in sei
nem Innersten erschütterndes, Abgabr'ystem vermchtek 
wirklich die Urbedingungen des Volkswohlstandes; und 
eben hierdurch wird es so drückend fnr das Volk, und 
drückender noch, als selbst die höchsten Abgaben, erho
ben nur vom Einkommen.
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H. i3r.
Soviel über die erste oben angedeutete Frage. -* 

Rücksichrlich der zweiten dort bemerkten Aufgabe sind 
die Schwierigkeiten welche ihrer richtigen Lösung entge
gentreten, etwas manntchfächer. Die zweckmässigste 
Art und Weise, wie die öffentlichen Abgaben vom 
Volke ohne Nachtheil des regelmässigen Fortganges sei
ner Betriebsamkeit sich erheben lassen, ist bei weitem 
nicht so leicht auszumitreln, wie die Klasse von Fonds/ 
aus welchen diese Abgaben zu schöpfen seyn mögen. 
Auch verdient die Bestimmung dieser Akt und Weife 
eine um so umsichtlichere und bedächtlichere Erforschung, 
da von dieser Art und Weise jener regelmässige Fort
gang beinahe noch mehr abhängig ist, als von der Aus- 
mittelung und Feststellung des Fonds, woraus die 
Leistungen der Abgabepflichtigen für den Bedarf der öf
fentlichen Consumtion zu schöpfen sind. — Und darum 
wird man es mir verzeihen, daß ich diesen Gegenstand 
hier etwas umständlicher erörtere, als es manchem mei
ner Leser beym ersten Anblick wohl nöthig scheinen 
dürfte.

Der erste und vorzüglich zu beachtende Punkt, 
der bei der Uebersteigung dieser Schwierigkeiten ins 
Auge gefaßt werden muß, ist die möglichst gleich
mäßige Vertheilung des öffentlichen Bedarfs auf 
Alle, denen die Vortheile des öffentlichen Lebens dafür 
gewährt werden. Eine solche gleichmässige Vertheilung 
erfordern gleich stark die Gesetze des Rechts, Und die 
der staatSwirrhschaftlichen Klugheit. Doch nicht ganz 
Identisch sind die Regeln für die Anwendung dieser 
Gesetze. Nach den Gesetzen des Rechts möchte es das 
kürzeste seyn, den öffentlichen Bedarf auf jeden einzel
nen Abgabepflichtigen nach dem Verhältnisse zu ver- 
therlen- in welchem er an den Vortheilen des bürger
lichen Lebens Antheil nimmt. Dieses Gesetz will nun 
twar die Staatswirthschaftslehre nicht etwa

K 2
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ganz unbeachtet gelassen wissen, allein sie reiht an Das, 
selbe noch ein zweites, aus ihrem Gebiete allein ent
lehntes, durch welches jenes Erstere in der Uebung 
oft sehr bedeutend modificirt werden muß. — Äusge- 
hend auf möglichste Befestigung des regelmässigen Fort
gangs der menschlichen Betriebsamkeit, kann sie in der 
Finanzwissenschaft die Anwendung jenes Gesetzes des 
Rechts nur dann und nur in so weit für zulässig erken- 
nennen, als dabei der angedeutete lezte Strebepunkt 
nicht gefährdet^erscheint. Darum kann sie denn den 
treffenden Maasstab für die gleichmässige Vertheilung 
der öffentlichen Abgaben nicht in den gewöhnlichen Be
dingungen unseres Erwerbes überhaupt, anerkennen, 
sondern blos nur in dem Verhältnisse des Ein- 
konfmens, das jene Bedingungen ihrem Besitzer ge
währen; und auch dieses Einkommen wieder nur in so 
weit, als es sich als wahren und ächten Gewinn aus 
der Uebung der Betriebsamkeit und ihrer verschiedenen 
Zweige für seinen Erwerber darstellt, oder nur in so 
weit, als es als ein Ueberschuß erscheint, den er auS 
feiner Betriebsamkeit über den damit verbundenen Ko
stenaufwand zieht ^). So wie dieser Ueberschuß nur 
allein es ist, der den Betrag des steuerbaren Volks
einkommens bildet so wie nur er es ist, der ohne 
Verletzung der Grungesetze der Staatswirthschaftslehre 
von der Finanzwissenschaft für die öffentliche Consumtiott 
und ihre Bedürfnisse in Anspruch genommen werden 
kann ; eben so kann — was in Rücksicht auf die Frage, 
mit deren Beantwortung ich mich hier beschäftige, die 
Hauptsache ist, — auch nur nach seinem Verhältnisse 
die Abgabenquote eines jeden Einzelnen im Volke be,

*) M. vergl. Graf von Soden StaatSfinatttwirthschaft, 
S. 84 — 87.

**) Webreres über da- Wesen diese- Einkommen-, und die 
verschiedenen Formen seiner Bildung, s. m. bei von §akod 
GtaatSfinantwiflensch., Bd. I. S. 393 — 395.
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stimmt und geregelt werden ^). Mag es auch seyn, 
Paß durch die Annahme dieses Regulators das öffentliche 
Desteuerungswesen in eine Menge äusserst schwer zu 
beseitigender Verwickelungen und Schwierigkeiten hin« 
eingezogen werden kann; durch diese in der Natur der 
Sache gegründete Schwierigkeiten darf sich die Fmanz- 
wissenschaft nicht abhalten lassen, sich für jenen Regu
lator zu bekennen. Sucht man einen anderen Regu
lator; er kann wohl kürzer zum Ziele zu führen schei
nen, aber der Punkt wohin er führt, wird wohl nie 
der treffende seyn.

So scheint es zwar sehr kurz und leicht zu seyn, 
die Masse der öffentlichen Lasten nach der Gülermasse 
zu vertheilen, die jeder im gemeinen Leben sein Ver
mögen nennt, wie dieses mehrere bekannte staatS-

Zwar meint kiearäo on tlie principles ok pylitieal eeo- 
nom^ snä tsxsüon, 6sp. VHI. Tom. I. S. 242 der fran- 
zösischen Uebersetzung von Lonstsneio: Auflagen griffen 
nicht darum nothwendig das Kapital an, weil sie aufs Ka
pital gelegt sind, und ebensowenig das Einkommen, weil 
sie auf dem Einkommen ruderr. „Wenn ich von Tausend 
„Pfunden jährlichen Einkommen Einhundert Pfunde Aufla- 
„gen zahlen muß," — sagt er — „so würde dieß eine Be- 
„steuerung meines Einkommens seyn, sobald ich mich be- 
„gnüge die übrig bleibenden neun hundert Pfunde blos zu 
„verzehren, dagegen aber mein Kapital angreifen, wenn 
„ich fortführe Tausend Pfunde autzugeben". Diese Bemer
kung mag wohl wahr seyn; nur rechtfertigt fl? eifie umsschtS- 
lose Anwendung des Gebrauchs des Kapitals als Maaßstab 
für die Vertheilung der öffentlichen Abgaben auf keinen 
Talk. Was, wie kicsräo am Ende selbst zugesteht, nicht 
vom Kapitale genommen werden darf, darf auch wohl 
auf keinen Fall nach dem Verhältnisse des Kapitalbesstzeg. 
ausgetheilt werden. Der MaaSstab für die Vertbeilung 
kann nirgends gesucht werden, als in der Sigenthstmlichkeiz. 
he- zu verteilenden Gegenstandes selbst.
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Wirthsckaftliche Schriftsteller wollen ^). Es scheint hier 
pur eine sehr leichte Aufgabe der gemeinen Rechenkunst 
zu seyn, eine richtige und gleichmässige Vertheilung der 
öffentlichen Lasten auf Alle herzustellen, Allein jedem 
nur einiger Massen aufmerksamen Leser dringt sich wohl 
Von selbst die Bemerkung auf, daß eine solche Verrhei- 
lung, hei allem äussern Anschein von Gleichmässigkeit, 
hennoch leicht die a^erungleichste seyn könne. Auf kei
nen Fall kannte todte Masse, welche wir unser Der, 
mögen nennen hier etwas entscheiden; sondern alle 
sind jede sichere Entscheidung gewährt blos allein die 
geistige und physische Kraft, aus deren Uebung jenes 
Vermögen eigentlich hervorgeht. Diese geistige und 
physische Kraft ist es auch eigentlich nur, die den 
Staatsschatz genießt, und für sich in Anspruch nimmt, 
und der er in der Wirklichkeit zunächst zuflteßt. Nicht 
das' Werkzeug zu schützen, ist der Zweck des Staates, 
sondern sein Schutz bezweckt die Sichersiellung des Mei
sters, der jenes Werkzeug hei seiner Betriebsamkeit als 
Förderungsmittel derselben gebraucht und benuzt, um 
sich dadurch das Einkommen zu schaffen, das die Quelle 
für alle öffentliche Abgaben bildet.

Dieses Verhältntß der Dinge als richtig voraus
gesetzt, muß denn genau betrachtet bei aller Vertheilung 
unserer öffentlichen Lasten die Individualität jedes ein, 
zelnen Abgabepflichtigen immer eben so sorgfältig be, 
achtet werden, wie dieses bet jeder öffentlichen Anstalt 
und Maasregel zup Erhaltung und Ausbildung unserer 
Dolksbetriebsamkeit geschehen muß, und mit dieser noth
wendigen Beachtung ist eine Vertheilung der öffentli- 
chen Abgaben nach dem viel zu generellen Fusse des

*) Z. B. Hart das Finanzideal und die Methode seiner Rea
lisation (Erlangen 1810, 8.) S.4 folg,; Strelin Revision 
der Lehre von den Auflagen (Erlangen 1820, 8 ) H.3 folg.

*) M. vergl, Pd.I. S,b2.
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VermögenSbefitzeS der verschiedenen einzelnen Abgabe, 
Pflichtigen durchaus unverträglich. Da auch überhaupt 
nicht der Vermögensbesitz eines Mannes an sich über 
den Berrag seines Einkommens und über seine Fähig
keit zur Entrichtung der ihm zugetheilten Quote von 
öffentlichen Abgaben entscheidet, sondern alles hier nur 
von der Art und Welse abhängt, wie dieses Vermögen 
von jedem benutzt wird, so ist auch nirgends wo an, 
ders, als nur hier, der Maasstab für die gleiche Der, 
theilung der öffentlichen Abgaben zu sinken. Auf tei, 
nen Fall kann hier der größere Schutz, den der Besitzer 
eines größeren Vermögens für seine größere Gütermaffe 
genießt, etwas entscheiden. Jene Mißverhältnisse des 
Schutzes sind Zufälligkeiten, die sich durch andere Äer, 
hälrnisse, durch geistige und physische Kraft, und über» 
Haupt durch die mancherlei äusserst verschiedenartig gestal
teten Bedingungen des Vermögenserwerbes, unter sich 
ausgleichen, und um so mehr auf diese Weise eine 
Ausgleichung erfolgt, um so stärker werden dadurch die 
An pruchsrechte des Gemeinwesens auf größere Theil, 
Nahme der größern Vermögensbesitzer an den öffentli, 
chen Lasten modificirt, und weniger begründet.

Selbst dann, wenn man bei der Annahme des 
Vermögens der Abgabepflichtigen als Maasstab für 
die Vertheilung der ihnen ^zuzucheilenden öffentlichen 
Lasten jenen Ausdruck in einem weitern Sinne nimmt, 
und darunter nicht blos nur die jedem Einzelnen ange- 
hörige eigentliche Gütermasse, sondern nächstdem auch 
noch die geistigen und physischen Kräfte versteht, 
welche er bei der Uebung seiner Betriebsamkeit äussert,— 
selbst dann ist man in Beziehung auf den Zweck, einen 
sichern und zuverlässigen Maaßstab für die richtige Der, 
theilung der öffentlichen Abgaben auf Alle, zu finden, 
nicht sonderlich vorgerückt. Jene Erweiterung des Be, 
griffs vom Vermögen nähert sich zwar dem Verhält
nisse des producirenden Menschen zur Güterwelt etwas 
mehr, als die blose Hinweisung in dem oben angedeu,
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1-KN beschränkten Sinns. Aber immer stehen ihr noch 
zwei sehr wichtige Bedenklichkeiten im Wege. Einmahl 
führt jene Erweiterung dahin, daß man statt des einen 
pochwendigen Maaßftabes jetzt zwei, und noch dazu 
zwei durchaus heterogene, Maaßstäbe erhält; 
einen todten, die Gütermasse, und einen lebendi
gen, die geistige und Physische Kraft, welche jene 
Gütermasse schuf; und doch bedarf es wohl keiner Be
merkung, haß diese beiden Maaßstäbe, eben um ihrer 
Heterogenität ^Villen, neben einander ganz und gar 
nicht zu gebrauchen sind. Anderer Seits aber trifft die
sen Maaßstab auch noch der Vorwurf, daß hier die 
Quelle des Einkommens als Maaßstab gebraucht wird, 
statt daß eigentlich doch nur das Einkommen selbst 
diele Rolle übernehmen und spielen kann. Und zulezt 
darf auch der hochwichtige Punkt nicht übersehen werden, 
daß dieser Maaßstab, wenn er auch an sich brauchbar 
wäre, seine Brauchbarkeit wieder dadurch verliert, daß 
er dem Abgabepflichtigen von seinen; wahren und we, 
sentlichen Verhältnisse ^ur Güterwelt gleichsam losreißt. 
Die Vertheilung der Abgaben hält sich zunächst nur an 
die durch die menschliche Betriebsamkeit geschaffene Gü
termasse; die wesentliche Bestimmung dieser Güker- 
masse, ihre Bestimmung zunächst für die Zwecke 
ihres Erwerbers und Besitzers — aber bleibt ganz un
beachtet. Dadurch kann indeß der Abgabepflichtige in 
seiner Betriebsamkeit leicht auf das Auffallendste gestört 
Werden; denn seine Bedürfnisse, deren Deckung doch 
aller Abgabeerhebung vorauegehen mnß, und ohne wel
che eine Abaabenleistung gar nicht möglich ist, können 
dabei ganz ühersehen werden^. — und darum kann

*) Disftn bpchwichtigen Punkt hat offenbar «röncke über die 
Grundsätze einer gerechten Besteuerung (Heidelberg isiy, 3.) 
S. 51. überleben, wenn er die aufregenden Steuern nur 
nach dem positiven Vermögen der Pflichtigen vertbeilt wissen 
will. — Uebrigens vergl. m. noch mit dem, wa« ich hier 
ßber die Untauglichkeil de- sogenannten Vermögen- der Ab*

/
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Ich denn auch diesen Maasstab st wenig für brauchbar 
achten, als den-eben gewürdigten Erstem.

Der einzige, wahre, richtige, und brauchbare 
Maaßstab für die gleichmässige Vertheilung der öffent, 
lichen Abgaben ist und bleibt nur das oben angedeutete 
reine Einkommen, das Jeder Abgabenpstichtige aus 
seiner Betriebsamkeit als Ueberschuß des dabei gehab, 
ten Güteraufwandes nach seinen individuellen 
Verhält' iffen zieht, oder mit andern Worten^ sein in, 
divtduelles reineS Eintommsn »'). Denn nur 
dieses ist der eigentliche Fonds, aus dem er ohne Nach
theil für den regelmässigen Fortgang seiner Betriebsam, 
keit die Abgabe entrichten kann. Einen andern Fonds 
gibt es durchaus nicht. — Und diesen Fonds als 
Maaßstab bei der Vertheilung der öffentlichen Abgaben 
möglichst festzuhalteu, ist die freilich sehr schwierige 
Aufgabe der Flnanzwissenschaft, in so fern st. sich mit 
einer haltbaren Regulirung des öffentlichen Abgabenwe, 
sens beschäftiget. Inzwischen will ich es sehr gern au 
feinen Ort gestellt seyn lassen, ob es der Finanzkunst

gabepflichtigen als Maatstab M richtigen Vertheilung des 
ihnen auftukegenben Abgaben gesagt habe, meine weiter 
unten (tz. 140.) folgenden Bemerkungen über Vermögens
steuern.

*) A-röncke a. a. O. S. 9. nennt dieses im Gegensatze von 
positivem Einkommen, relatives Einkommen. Sei
ner Ansicht nach kann dat Letztere um deswillen nicht zum 
Maaßstabe gebraucht werden, weil der bürgerliche Mensch 
nicht blos in Rücksicht kieset, sondern in Rücksicht seineS 
-esammtey (positiven) Einkommen- den Schutz des StaaieS 
genießt, und in dem Genusse diese- Schutze- der Grund 
der Abgabepflichrizkeit liegt. — Wohl wapr. Nur kann 
der Genuß des Schutzes nicht- weiter begründen, al- 
nur die Abgabepflichtigkett an sich, nicht aber den Au-wurf 
der von einem Jeden zu entrichtenden Quote; 
worauf es doch bei allen Untersuchungen über die gerechte 
Vertheilung der öffentlichen Lasten zunächst ankommt- 
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unsern theoretische« und praktischen Mnanzmänner je 
gelingen werde , diese Aufgabe vollkommen für alle Ver
hältnisse und alle Klassen der Abgabepflichtigen zu lösen. 
So weit ich die Lage der Dinge zu übersehen vermag, 
scheint mir jeder denkende Finanzmann jene Aufgabe 
zwar stets nn Auge behalten zu müssen, aber ihre voll
kommene Lösung läßt sich, ohne ein nicht wohl zuläs, 
siges Eindnnaen in den Gang der Privatwirlhschaft 
jedes Einzelnen, nicht wohl als möglich denken. Dar
um mag denr< der Finanzmann schon zufrieden seyn, 
wenn er nur approximativ jene Gleichmässigkeit herge- 
ftellt haben wird; was ihm jedoch bei der Beobachtung 
des Ganges der einzelnen Gewerbszweige nicht ganz 
unmöglich seyn dürfte, und auch wirklich nur das Ein
zige ist, was man zum Behuf der zu erstrebenden mög, 
licdst gleichmässige« Vertheilung der öffentlichen Abga
ben von ihm fordern kann.

Möge er sich demnach bei seinem Streben, die 
öffentlichen Abgaben möglichst gleichmässig zu verlhei, 
len, blos darauf beschränken, die Verhältnisse der ein, 
zelnen Gewerbsarten, und das aus diesen Verhältnissen 
nach dem gewöhnlichen Gange der Dinge in den meisten 
Fällen zu erwartende Einkommen der verschiedenen be
triebsamen Volksklassen klasienweise ins Auge zu 
fassen, und durch ein zu weites Eindringen in die In, 
dividualitäten jedes einzelnen Pflichtigen nicht dahin 
sehen wollen, wohin sein Auge nicht reicht. Nur ne
benbei mag er diese Individualität in einzelnen Fällen 
beachten, da wo sie leicht, und ohne jenes nicht zu 
duldende Eindringen in die Pnvatwirthschaften der Ein
zelnen, erkennbar hervortritt, Ausserdem -leibt nichts

*) Eine« jedoch freilich noch mancher Berichtigungen fähigen 
Versuch zu einer solchen Vertheilungsweise s. m. bei 
Eschenmeyer Versuch zu einem einfachen Steuersysteme 
(Heidelberg is0ö, 4 ) G. 3S folg-
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übrig, als die Individualität sich selbst zu überlassen, 
und von dem Gange des Verkehrs die Ausgleichung der 
Ungleichheiten zu erwarten, welche etwa hie und da 
noch vorhanden seyn und bleiben mögen. — Wenig, 
stens wird der Finanzmann diesen vom Verkehr zu er, 
wartenden Ausgleichungen immer um so ruhiger und 
um so freier von Gewissensvorwürfen zusehen können, 
da selbst die sorgfältigst berechnete Ausgleichung am 
Ende doch nichts welker zu geben vermag, als etwa 
nur momentane Gleichheit, die der Verkehr in jedem 
Augenblicke stetS zu zerrütten droht, auch allerdings in 
den bei weitem meisten Fällen um so leichter zerrüttet, 
alr sich durch ihn in vielen Fällen eine möglichste Gleich
heit des öffentlichen Abgabenwesens selbst da bildet, 
wo abgesehen von den Einwirkungen des Verkehrs die 
Höchste Ungleichheit zu herrschen scheint

Ein Hauptpunkt, der die Einwirkungen des Ver
kehrs auf die Zerrüttung der Berechnungen des Finanz- 
mannes bei der Vertheilung der öffentlichen Abgaben 
so unendlich unterstüzt, und das Streben des Letzteren, 
diese Abgaben möglichst gleichmässig auf alle Abgabe-

*) So scheint beim ersten Anblicke da- Verhältniß der Abgaben 
de- Landmannes und de» Städter- oft sehr drückend für 
den Srstern. Aber beachtet man den Gang des Derkehr» 
zwischen beiden; so.bemerkt man leicht, Wie jene Ungleich, 
heit sich meist dadurch hebt, daß der Landmann beim Der- 
kehr, durch die Unentbehrlichkeit seiner Erzeugnisse für 
den Städter ein bedeutende» Uehergewicht über den letzte
ren übt, und dadurch einen Theil seiner Last auf diesen zu 
ü-erwälzen im Stande ist, und in vielen Fällen selbst wirk, 
sich überwäljt. Geschähe diese» nicht, der Landmann würde 
in den wenigsten Ländern die auf ihm lastenden Abgaben 
aller Art ,u ertragen vermögen. Er würde schon längst 
unter ihrer Last Erlegen seyn.
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Pflichtigen zu vertheilen, in der Regel vereitelt, ist der 
Umstand, daß nach der dermaltgen Gestaltung der Fi- 
nanzwirthschaft unserer Staaten die Regierungen den 
Theil vom reinen Einkommen des Volks der den öffentli
chen Bedürfnissen und der öffentlichen Consumtion ge, 
widmet ist, nie geradezu aus den Güterüberschüssen 
nehmen können, welche jenes Einkommen bilden, son, 
dern stets nur durch das Medium des allgemeinen 
Tauschvehikels, des Geldes, und also nur durch An
weisungen, teeren Realität und Wirksamkeit zur Befrie, 
digung der Bedürfnisse dep öffentlichen Consumtion stets 
vom Gange des Verkehrs abhängt. Wäre es möglich, 
unsere Regierungen dieser Hebungsweife ihres Bedqrfs 
zu überheben, und eine Einrichtung zu treffen, welche 
im Stande wäre, ihnen von her Gütermasse, durch 
welche das reine Einkommen eines jeden Abgabepflichti
gen gebildet wird, den für die öffentliche Consumtion 
nöthigen Theil geradezu in Gütern, und nicht blos nur 
in den angedeuteten Anweisungen, zuzuwenhen, wie es 
in der sehr sinnigen, aber freilich nicht ausführbaren, 
Idee des Marschalls Vauban vom allgemeinen kö
niglichen Zehenten lag ^), — tpäre, sage ich,' dieses

*) M. f hierüber dessen kroset d*une rlixme ry/sle, 
ris 1684, 8. Die Abgabe, welche Vauban hier vorschlägt, 
ist eine allgemeine Naturalabgabe von allen Erzeugnissen 
de- Grunde- und Bodens, bestimmt in der Regel auf den 
zwanzigsten Theil der vodenerzeugnisse, doch mit der 
Berechtigung, diese Quote im Nothfalle bis auf den Zehen
ten Tb eil dieser Erzeugnisse zu erhöhen. Vertheidigt ist in 
her neuern Zeit DaubanS Idee von dos. Lrienns 
Nickel du meilleur ordre de LflMribution; pari; 
an. VHI., 8.; geprüft und widerlegt dagegen vonLenvi-r 
jm Noniteur sn. VIII. 204, U. 8s trsite deconom« 
polil., l'om. II. S. 350—352. Auch Krug Betrachtungen 
über den Nat. Reichthum det preuss. Staats Bd. II. S.515., 
steigt sich dazu hin. — Die Erhebung der Abgaben in Er-
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möglich, das Finanzwesen unserer Stäattn würde un
endlich an Leichtigkeit und Einfachheit gewinnen, und 
die aufgegebene Herstellung und Erhaltung der Gleich
mäßigkeit der Abgaben würde bei weitem weniger 
schwierig, und bei weitem gesicherter seyn, als sie bei 
der oben bemerkten Hebungsweise in Geld wirklich 
ist, und stets bleiben wird.

Da, wo die Abgaben in Geld, und nicht iN 
einem Theile der Naturalerzeugnisse veS betriebsamen- 
abgabepflichtigen, Volks erhoben werden, vertheilt sich 
das reine Einkommen des Volks, aus dem die Be, 
dürfniffe der Privat- und öffentlichen ConsumtioN 
geschöpft werden müssen, stets nur nach den Gesetzen, 
nach welchen der Verkehr die gesammte Gütermasse 
eines Volks, oder Aller mit ihm verkehrenden, unter 
Alle Theilnehmer aM Verkehre vertheilt; und nächst- 
dem, daß diese Derlheilungsweise den eigentlichen Be
trag der der Regierung für die öffentlichen Bedürfnisse 
zufließenden Gütermasse — ihrem Werthe nach geschätzt — 
sehr ungewiß und problematisch macht- bringt sie auch 
in den Gang des Verkehrs selbst manche Anomalieen- 
welche oft selbst zuM Nachtheile der Abgabepflichtigen 
wirken Müssen, Und in der Regel die gesuchte Aufrecht
erhaltung der gewünschten, und allerdings sehr noth» 
wendigen, Gleichmäßigkeit der öffentlichen Abgaben 
durchaus unmöglich machen; so daß es wirklich wahr

zeugnissen ihrer Betriebsamkeit treibt übrigens die englisch- 
ostindisLe Kompagnie in ihren indischen Besitzungen. Doch 
thut sie dieses nicht nach liberalen, auf die Erleichterung 
der Lasten des Volks berechneten, Grundsätzen, sondern 
Nur „m ihren Handelsgewinn desto mehr zu befestigen; und 
darum hat denn auch diese- Verfahren, statt da- Elend 
ihrer indischen Unterthanen zu vermindern, solches nur be
deutend vermehrt. Ds. vergl. die Au-zü-e au- BuchananS 
Exkursen zu Adam Smiths Untersuchungen rc., in Her
mes, 1822. St.I. S.1L6 UNd 157.
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seyn mag, was Say behauptet, trotz alles Strebens 
der Regierungen ihre öffentlichen Abgaben möglichst 
gleichmässig zu vercheilen, trägt nur derjenige die Last 
der öffentlichen Abgabe, der sich ihr nicht zu entziehen 
vermag. Wie eine bestimmte Masse von Arbeit, von 
Capitalen, und Grund, und Bodenbesitz eigentlich nur 
Ansprüche auf eine bestimmte Quote von der allgemein 
nen Masse der Erzeugnisse der, menschlichen Belnebiam, 
feit den einzelnen Verkehrenden gibt, diese Quote »elbst 
aber nur durch den Verkehr bestimmt und ausgechellt 
wird; eben so geben bei den öffentlichen Abgaben^ 
selbst die sorgfältigsten und mit der größten Genauigkeit 
berechneten Bestimmungen der Regierungen über die 
Gleichmässigkeit des Abgabenwesens, auch eigentlich 
weiter nichts, als nur Anspruchstitel auf jene Gleich, 
Massigkeit; die Gleichmässigkeit selbst aber gibt nur der 
Gang des Verkehrs, nach seinen Gesetzen. Derjenige, 
den dieser Gang begünstiget, trägt weniger; derjenige, 
dem er entgegen/ist, trägt mehr. Und jemehr die Re, 
gierung mittelbar oder unmittelbar in den Gang des 
Verkehrs eingreift, um so mehr arbeitet sie ihrem 
Streben nach einer gleichmässigen Venheilung der 
Abgaben immer selbst entgegen, und um so weniger 
läßt sich jene Gleichmäßigkeit jemals erwarten.

Darum aber und weil die Idee der einzigen 
SLe.uer, welche in dem System der physiokrati- 
schen Schule eine Hauptrolle spielt, in der letzten Ana
lyse auf ein solches Eingreifen Hinfahrt/ darum er,

*) rraite ä'ecoo. polit. ^om. II. S. Z40. der 4. Aufl. — Ueber 
die Art und Weise, wie sich die Abgaben beim Verkehre 
Unter den Abgabepflichtigen und den Abnehmer seiner Er
zeugnisse »ertheilen soll, aber gewiß nur in sebr wenigen 
Fällen wirklich »ertheilt, si nt. 6ansril Principes N'cco- 
Nvlvic politigue S, 156^-107. und krönete dag Steuer
wesen nach seiner Natur und Wirkungen untersucht (Darm, 
stadt und Giessen 1804. s ) T. 210 füg.



T5Y

scheint mir diese Idee als durchaus Unhaltbar. So 
konsequent es auch seyn mag, daß die Physiokra- 
ten, da sie die-Erzeugnisse unseres Grundes und Bo
dens, als die alleinige Quells unseres Einkommens an
sehen, auch alle öffentliche Abgaben auS dieser Quelle 
geschöpft, und den Grund- und Bodeobesitzer zum einzigen 
und ausschließlichen Abgabezahler im Staate ge
macht wissen wollen^ und so glänzend überhaupt die 
Idee einer einzigen Abgabe beym ersten Anblicke ist? 
so ist dabei dennoch der hochwichtige Punkt ganz über
sehen worden , daß ein solches Hebungssystem der öffent
lichen Abgaben den Gang des Verkehrs für den allein 
Abgabepflichtigen Grund, und Bodenbesitzer, oder über
haupt für den Einen ausschließlichen Abgabepflichti
gen, unendlich drückend machen muß. Um dre Güter
massen beizuschaffen, welche die Bestreitung des öf
fentlichen BedarfS heischt, und welche nach jener 
Idee der abgabepflichtige Grund - mnd Bodenbefitzer 
allein zahlen soll-, um jene Gülrrmassen beizuschaf, 
fen, muß er von ben Ueberschüisenssemer Betriebsam
keit bei weitem größere Quantitäten in den Verkehr 
bringen, als er ausserdem vielleicht dahin zu bringen 
veranlaßt gewesen seyn, und sich bestimmt haben würde. 
Und schon dieses kann auf den Gang des Verkehrs nicht 
anders als nachtheilig, und zwar nachtheilig gerade für 
den Abgabepflichtigen, wirken, Doch nickt genug, daß 
dieser Punkt nachtheilig für ihn wirkt, und daß er um 
desienwillen die Absatzplätze oft reichlicher versehen muß, 
äls sie versehen zu werden brauchen; — zu diesem 
einem nachtheiligen Punkte kommt auch noch der zweite 
hinzu, daß der allein abgabepflichtige Grund, und Bo
denbesitzer auch oft genöthiget seyn wird, seine Ueber- 
schüsse zur Unzeit in den Verkehr zu bringen, und sie 
auch um deswillen unter ihrem angemessenen Preise 
weg zu geben, und. daß er also auch hierdurch in 
auffallenden Schaden kommt. — Mit einem Worte, 
die Eine Steuer, welche man von ihm erheben will, 
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ist wir den Hoffnungeü und Forderungen, eine gleich
mässige Vertheilung Her öffentlichen Abgaben herzustel
len, durchaus unverträglich. Und überhaupt läßt sich 
die Idee die zue Deckung des öffentlichen Bedarfs 
nothwendige Gürermaffen blos durch Belegung der ei^ 
neu oder der ander eigends und ausschließlich dazu 
bestimmten oder verdammten — Klasse des betrieb». 
snMea Volkes aufzubringeu, und die Ausgleichung die»> 
ses Druckes vom Verkehr zu erwarten, auf keinen 
Fall rechtfertigen -*).  So nothwendig es auch seyn 
mag, das Streben nach möglichster Gleichmässigkeit 
nicht zu weit zu treiben, und dabei nicht Punkte ins 
Auge zu fassen, die sich nicht erreichen lassen, sondern 
die letzte Abgleichung welche freilich immer dem Ver
kehre überlassen werden muß, von diesem zu erwar
ten ; so wenig läßt es sich meiner Ansicht nach billk. 
gen, mit den Freunden der Einen einzigen Abgabe 
alles nur vom Verkehre erwarten zss wdllent So weit 
die Herstellung der Gleichmässigkeit nach menschlichen 
Kräften getrieben werden kann, soweit müssen auf ihrk 
Herstellung unsere Strebungen immer gerichtet bleiben^ 
Alle, welche an der Maße des allgemeinen Einkom

*) Mehrere- über den hier behandelt-» Gegenstand s. w dri 
von Jakob a. a. O. Bb I. S 404 - 41b; auch yergl. m. 
Hume pvlit. Versuche, übers. v. Krau-, S.iso—161. 
Eschenmayer über Staat-aufwand und die Bedeckung 
desselben (Heidelberg 1806. 8.) S.5Y folg.; Christian von 
Schlötz'er Handb. der Staaltwirtbich., Bd.H. S.l64f0lg., 
und 6«nsrä prine. ä'econ. polü.h G. 111. Ueber die 
von den Pbyssokraten vorgeschla^ene Eine Steuer selbst 
aber s. m. lilirsdeau tdeoritz äe 1'impüt 1761.3 ) 
S. 105 folg., Schlrttwein die naturl. Ordnung in bet 
Politik Bd.1I. S.Z2Y folg., und Schmalz Staat-wirth^ 
schafttlehre in Briefen an einen deutschem -rbprinzen- 
Bd. II. S. 2iö —2S7»

mens 
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menS auf irgend eine Weise Theil nehmen. Nach dem 
Verhältnisse ihrer Theilnahme mit zu den öffentlichen 
Lasten heranzuziehen, — dieses ist und bleibt stets 
die Pflicht jedes gewissenhaften Finanzmannes; und je 
glücklicher er in diesem Streben seyn wird, um so ge- 
tinger wird immer der Einfluß Veö Verkehrs auf die 
Zerrüttung der beabsichtigten Gleichmässigkeit seyn, und 
uNi so geringer der Druck gefühlt werden, der frei

lich jede Abgabe immer begleitet; —- der aber in den 
meisten Fällen nur dann Unzufriedenheit im Äolke er
zeugt, wenn sich ein oder der andere Theil der Abga
bepflichtigen mehr als andere seiner Genossen belastet 
fühlt.

h. i33.
Muß übrigens aber jede Regierung bei der Ver- 

theilung ihrer vom Volke zu habenden Abgaben, den 
Gang des Verkehrs immer möglichst beachten, und 
muß sie sich bei jener Vertheilung an diesen Gang 
nnd seine mannichfachen Verzweigungen stets möglichst 
anzuschMiegen suchen, um so den Zerrüttungen zu be
gegnen, die er, wie ich eben bemerkt habe, stets in 
ihre Berechnungen zu bringen strebt, — so kann nach 
der Natur der Same der Unterschied, den man zwi
schen ursprünglichen und abgeleiteten Volks
einkommen in der Staatswirthschaftslehre machen

*) Ursprüngliche-, oder auch, wie eS andere nennen, 
ächte-, Einkommen ist diejenige Gütermaffe, welche sich 
der Producent durch Uebung seiner produktiven Kräfte selbst 
schafft, oder der NatUr selbst abgewinnt. Abgeleitetes 
hingegen ist dasjenige, das sein Besitzer sich von den Er
zeugnissen eines Andern mittelst des Verkehrs ve» 
schafft, Und zwar obne Unterschied, er mag es sich auf die
sem Wege gegen von ihm selbst gewonnene oder hervorge- 
brächte Güter verschaffen, oder gegen blose Dienstleistungen, 
für die ihm der andere seine Erzeugnisse als Lohn gibt-

2. Bd. 8
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kann, und -ur Erleichterung der Uebersicht beS Betrag- 
des Volkseinkommens, und der Art und Weise seiner

oder er mag e- wegen besonderer Verhältnisse, ohne Dienst» 
leistungen, als Geschenk erhalten. — Bei der Berech
nung des Volkseinkommens im Ganzen kann nur das Erste 
in Betrachtung kommen. DaS zweite hildel sich nur 
durch die Vertbeilung der von der Gesammtheit der Pro
ducenten gewonnenen Gütermasse auf die Masse der mit 
ihnen in einer oder der andern eben angedeuteten Art ver
kehrenden, und laßt siw bei der Berechnung des Totalbe- 
trag- des Einkommens nur als eine durchlaufende 
Post anseben. M. vergl. Krug Abriß der StaatSökono- 
mie oder StaatSwirlbschaftSlehre, tz. 166.u. Ib7. S. 14Z—144, 
und von Jakob a. a. O., Bv I. S-Z90 —Zy8. Doch 
scheinen mir beide den Begriff des abgeleiteten Ein
kommens etwas zu beengen, wenn sie eS blos denjenigen 
zuschreiben, welche weder ein Eigenthum besitzet», daS nutz, 
liche Produkte hervorbringt, noch sonst für die Gesellschaft 
etwas ersprießliches thUn, sondern ihr Einkommen von an
dern erhalten, ohne etwa- von ihren Erzeugnissen zurückzu- 
liefern. Nicht in dem etwa- Ersprie-liche- über
haupt thu «liegt der Charakter de- Erwerb- voM ursprüng- 
lichen Einkommen, sondern nur allein in dem Hervor
bringen oder Gewinnen von wirklichen, mate- 
riellen, Gütern. Alle- Einkommen, da- sich sein Er
werbet nicht durch eigene Produktion schafft, sondern da
rr sich nur auf dem Wege de- Verkehr- erwirbt, scheint 
mir als ab-«leitete-Einkommen angesehen werden zu 
müssen. Denn, wenn auch der Erwerber e- gegen Erzeug
nisse seiner Betriebsamkeit erwirbt- so hat er e- doch nicht 
durch seine eigene Kraft bervorgebracht, sondern immer nur 
verdankt er e- der Uebung der produktiven Kraft eines 
Vndern, der e- ihm für eigene Produkte überlaßt, uNd von 
dem es, gegen Ueberlaffung seiner eigenen Erzeugnisse, auf 
ihn abfließt. — Die Nothwendigkeit den Begriff de- abge
leiteten Einkommen- auf diese Weise fest zu stellen, werden 
meine Leser begreifen, wenn sie da- ihrer Aufmerksamkeit 
würdigen, was ich in der Folge über die Besteuerung der 
Besitzer von abgeleitetem Einkommen (§. 138.) gesagt habe.
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Äertheilung üntek die verschiedenen verkehrenden Volks
klassen, allerdings machen muß, bei der Vertheilung 
der öffentlichen Abgaben auf die verschiedenen Abgabe
pflichtigen nur wenig Beachtung verdienen;

ÄZohl ist es nicht zu leugnen, daß blos nur das 
ursprüngliche Einkommen eines Volks, wenn man 
dieses als Gesammtheit betrachtet, den eigentlichen Be, 
trag seines Einkommens bildet, und daß blos der Be
trag dieses EinkomMenS eS ist, auS welchen alle Be
dürfnisse der Consumtion, der Privatconsumtion, wie 
der öffentlichen, sich schöpfen lassen. Aber bei der Ver- 
theilUng der öffentlichen Abgaben kann nicht die Art und 
Weise der Genesis des Volkseinkommens ins Auge 
gefaßt werden, sondern lediglich nur die Art Und Weise/ 
wie sich jenes Einkommen unter die verschiedenen Volks
glieder vertheilt. Dieses ist eine nothwendige Folge 
des Verkehrs, der die betriebsame Volksmenge stetS 
bewegt - und von welchem bewegt, sie stelS gedacht wer
den muß. WaS wir abgeleitetes Einkommen nen
nen, ist nichts weiter- als der aliquote Theil, welchen 
der Verkehr durch seine maNnichfaltigen Gestaltungen 
und Verzweigungen, und durch die Verkettungen- in 
welche hier eigentliche Güter, Kräfte Und menschliches 
Treiben aller Art, unter sich gebracht werden, von bet 
gesammten Masse des ursprünglichen EinkomMenS des 
Volks jedem einzelnen Gliede des letztern zutheilt;

Dieses aber vorausgesetzt- können denn die Be
dingungen- und der Regulator für die möglichste Gleich* 
Massigkeit der Vertheilung der öffentlichen -ÄbgabeN- 
elgentlich nicht sowohl in dem Einkommen selbst, und 
der Art und Weise seiner wirtschaftlichen Bildung ge, 
sucht werden- als vielmehr nur in dem Genusse, wel
chen einem Jeden seine Ouvte an dem Betrage deS ge- 
sackmten ursprünglichen Volkseinkommens zUtheUt. Ob 
er durch diejenigen Gewerbe und Beschäftigungen - wel
che er treibt- selbst zur Produktion eines Theils jenes 
Betrags des allgemeinen ursprünglichen Einkommens Mit
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gewirkt haben tnag, ob er — was ein und dasselbr 
ist , —bei der Classifikation der verschiedenen Classen des 
betriebsamen Volks, zu den Producenten im eigentlichen 
Sinne, oder zu der sogenannten sterileren Classe zu 
rechnen seyn mag, — dieses kann über seine Heranzie, 
hung oder Nlchtheranziehung zur Uebernahme eines Theils 
der öffentlichen Lasten nichts entscheiden. Die einzige 
Entscheidung iN dieser Beziehung liegt in seiner Theil, 
nähme am Genusse, oder wenigstens an der Aneignung 
eines Theiles jenes ursprünglichen Einkommens Und 
darum muß denn die Vertheilung eben so gut die blos ste, 
rilen Volksklassen und jeden Einzelnen unter diesen tref, 
fen, als die eigentlich produktiven Volksglreder. Wür, 
den blos nur die eigentlich produktiven Volksklassen be, 
steuert, und ließe man die sogenannten sterilen leer aus
gehen, so würde blos der Verkehr die Ausgleichung 
zwischen beiden herzustellen haben, und die Erwartung 
daß dieser so etwas thun werde, würde zuverlässig ebens- 
trügerisch seyn- wie die erwartete Ausgleichung der 
nur von Einer Volksklasse erhobenen Einen Steuer.

Freilich mag es schwer seyn, den sogenannten ste
rilen Volksklassen ihre Quote an den öffentlichen Abga
ben immer richtig zuzutheilen. Ist schon das Einkom
men der produktiven Classen nicht ohne die größten 
Schwierigkeiten auszumttteln, so ist es bet den sterilen 
oft kaum möglich. Da die letzte Classe eigentlich nichts 
produzrrt, keine neuen Güter schafft, sondern nur für die 
immateriellen Dienstleistungen, welche sie der produkti
ven Classe gewährt, einen Theil des Einkommens der 
letzter» als Lohn erhält, dieser Lohn aber selten bedeu
tend genug ist, um ihr mehr als den nöthigen Lebens, 
bedarf zu schaffen, einen Ueberschuß, oder ein reineS 
Einkommen zu erwerben^ hingegen ihr bei weitem so leicht 
nicht möglich ist, wie den eigentlich producirenden 
Volksklassen, so kann sie sich in den meisten Fällen ei
gentlich nur durch Entbehrungen (xrivarion) oder durch 
Beschränkung ihres Genusses in den Stand setzen, den
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Anforderungen der öffentlichen Cassen zu genügen. Auch 
wechselt bei ihr das Einkommen viel schneller und hau, 
siger, als bei den producirenden Volksgliedern. Allein 
darin, daß der Eine seine Abgabe aus seiner auf diese 
oder jene Weise erworbenen Gütermasse leichter schöpfen 
kann, als der andere, — darin, daß der Eine sich 
seine Fähigkeit zur Erfüllung seiner Pflicht, die Abgabe 
zu entrichten, auf positivem Wege verschaffen und 
erhalten mag, der andere hingegen nur auf negati
vem; darin, daß dem Emen sein Einkommen siche, 
rer und blechender ist, als dem Andern;-— in dem 
Allem liegt offenbar kein ausreichender Rechtfertigungs, 
gründ für die Freilassung des Leztern. Genug, dass die 
sterile Volksklasse am Genusse der Erzeugnisse der Be, 
triebsamkeit der produktiven Volksklasse eben so gur Theil 
nimmt, wie diese Leztere; genug, daß die durch den 
Verkehr vertheilte Gesammtmasse der Erzeugnisse der 
Betriebsamkeit Aller, den sterilen Dolksgliedern eben so 
gut zufließt, wie den produktiven. Besteht doch das 
Entrichten aller Abgaben seiner Wesenheit nach in der 
Verwendnng eines Theils der zunächst nur für unsere 
Privatzwecke zusammengebrachten Gütermasse für dir 
Zwecke des öffentlichen Lebens! Und dieser Derwen* 
düng ist die sterile Volksklasse so gut fähig, und so gut 
unterworfen, wie die eigentlich produktive. Etwas 
missen von dem, was er ohne die Abgabe für seine 
Privatzwecke verwenden konnte, muß jeder Abgabe, 
Pflichtige. Und zu einem solchen Missen ist der sterile 
ebenso gut geeignet, wie der eigentlich producirende 
Staatsangehörige. Würde der sogenannte Sterile 
frei gesprochen, die Vertheilung der öffentlichen Lasten 
würde höchst ungleich seyn. Der eigentliche Producent 
könnte sich vielleicht durch den geringen Lohn entschädig 
gen, den er dem Sterilen für feine Dienstleistungen 
reicht; man könnte vielleicht annehmen, daß er im 
Verkehr ihm von der unter Alle zu vertheilenden Güs 
termasse der Erzeugnisse der Volksbetriebsamkeit um so
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Viel weniger überlassen könne, als die ihm ausfchließ- 
sich aufgelegte Abgabe beträgt; allein stets würde es 
sehr problematisch seyn und bleiben, ob und wie weit 
her eigentlich producirenden Volksklqsse so etwas gelin, 
gen werde; ob nicht der Gang des Verkehrs zwischen 
dem eigentlichen Producenten und der sterilen Volks
klasse jenes Streben der Erstern durchaus vereiteln 
möge. — Mit einem Worte, wird die Abgabenent- 
pichtung, wie dieses allerdings in der Natur der Sache 
liegt, auf das Einkommen der einzelnen Abgabepflichti
gen, und nach dem Maaße dieses Einkommens, ver- 
theilt, so kann auf keinen Fall von einer Freilassung 
der sogenannten sterilen Volksklasse irgend einmahl 
die Rede seyn. Für den Erwerb und Genuß des Theils 
pon dem ursprünglichen Volkseinkommen, das der so
genannten sterilen Volkstlasse vermöge der Eigenthüm
lichkeit ihrer Gewerbszweige vom Erwerber jenes ur
sprünglichen Einkommens, als abgeleitetes Einkommen, 
zufließt,^ für diesen Erwerb und Genuß genießt sie 
eben so gut den Schutz des Staats, als die ursprüng
lichen Erwerber. Und wenn alle Bedürfnisse der öffent
lichen Consumtion nur aus der, von^em eigentlich Gü
terschaffenden betriebsamen Theile der gesammten Volks
masse her Natur abgewonnenen oder durch eigne Kraft 
geschaffenen Gülermasse, vor der Verwendung derselben 
für die Zwecke des Privatlebens gleichsam im Voraus 
weggenymmen werden müssen, so muß die sogenannte 
sterile Volkskasse unh jedes einzelne Glied derselben, 
pücksichtlich des auf sie kommenden Theils jener Gelammt« 
Masse, sich diese Voraushinwegnahme eben so gut ge
fallen lassen, Wie diejenige Volkstlasse, deren Beschäf
tigungen und Kraftübungen eigentlich jene Gütermasse 
zunächst ihr Daseyn verdankt-

Wenn übrigens einige staatswirthschaftliche Schrift
steller nur das ursprüngliche (ächte) Einkommen um

*) Z. B. Krug a, a. O, §. 16s. S. 141, Ich selb- habe
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Deswillen allein besteuert wissen wollen, weil alle Be
mühungen der Regierung, auch das abgeleitete Ein
kommen zu besteuern, nur das bewirken würden, daß 
alle Steuer auf einem bald kürzern bald längern Wege 
auf das ächte Einkommen, auf eine für dieses sehr drük- 
kende Weise, zurückfallen werde, so scheint mir dabei 
der eben angedeutete Punkt ganz übersehen zu sej-n.— 
Daß der Producent des ursprünglichen (ächten) Ein
kommens der Ernährer der sterilen Volksklasie sey, 
liegt wohl in der Natur der Sache. Aber daß jener 
auch zugleich der Zahlmeister des Letzteren bei der Ent
richtung der öffentlichen Abgaben sey, dieses ist gewiß 
auf keinen Fall nothwendig. Völlig unbestreitbar ist es 
vielmehr im Gegentheile, jemchr bei dem Streben nach 
gleichmässiger Venheilung der öffentlichen Abgaben dem 
Verkehre überlassen und von diesem gehofft wird, um 
so weniger läßt sich eine gleichmässige Dertheilung je
mals erwarten

h. i34.

Nicht so hochwichtig, wie die gleichmässige Ver- 
theilung der öffentlichen Abgaben auf Alle Abgabepflich
tige, ist der zweite Punkt, der sich bei der Beant
wortung der oben angedeuteten zweiten Frage (h. >29.) 
aufdringt, die Art und Weise ihrer wirklichen

yttch früherhin in meiner Revision ic. Bd. IV. S. 177. 
in der Anmerk. zu dieser Ansicht bekannt. Allein bei noch
maliger genauerer Prüfung der Sache muß ich mich jetzt 
zu der entgegengesetzten Meinung bekennen. — M. vergl. 
übrigens mit den von mir jetzo hier aufgestellten Grund
sätzen von Jakob a. a. O. Bd I. S.414 folg.

*) Habe ich in der Folge (§. IZ8) einige sterile SinkommenS- 
erwerber, und namentlich die Kapitalisten und Staat-diener 
selbst von der Besteuerung ausgenommen, so beruht dies?» 
auf eigenen Gründen.
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Erhebung. Doch auch sie verdient eine sehr sorgfäk 
jige Betrachtung. — Auch hier sind die Bedingungen, 
von welchen der regelmässige Fortgang der menschlichen 
Betriebsamkeit abhängt, nie aus dem Auge zu lassen. 
Selbst die möglichst richtige und gleichmässige Versei
lung der öffentlichen Abgaben auf Alle würde ohne 
Nutzen seyn, würde mit ihr nicht eine Hebungswelse 
gepaart, welche der angedeuteten Bedingung vollkom
men zusagt. Sie ist es auch eigentlich nur, welche 
dem Abgabepflichtigen die Vortheile der gleichmässigen 
Vertheilung wahrhaft sichert. Denn selbst die an sich 
auf die richtigste und gleichmässigste Weise verthellte 
Abgabe muß ihre Richtigkeit und Gleichmässigkeit ver
lieren, bleibt bei ihrer Hebung der Einfluß unbeachtet, 
welchen diese letztere auf den regelmäßigen Fortgang 
her Volksbetriebsamkeit haben kann. Eine zur Unzeit 
vom Abgabepflichtige» erhobene Abgabe kann auf den 
regelmässigen Fortgang seiner Betriebsamkeit oft bei wei
tem nachtheiliger einwirken, als selbst hie möglichst 
ungleich vertheilte Auflage.

Das Erste, was die angedeutete Beziehung 
heischt, ist wohl das, daß jeder Abgabepflichti
ger bei seinen Abgabezahlungen immer nur 
nach allgemein bekannt gemachten feststehen
den und umsichtig geregelten Gesetzen behan- 
helt werde; nach Gesetzen, welche jede Willkühr 
des Einnehmers auf immer verbannen. Alle Abgaben, 
welche der Pflichtige nicht in Zeiten vorher kennt, und 
auf deren Entrichtung er sich bei der Entwerfung seines 
Geschäftsplans nicht in Zeiten einrichten kann, können 
nie ohne empfindliche Nachtheile für den regelmäßigen 
Gang seiner Betriebsamkeit blechen. — Daß die 
Summe seiner Leistungen nicht nur, sondern auch die 
Aeit und die Art und Weise der Leistungen selbst, Je
dem zeitig genug bekannt gemacht werden, ist darum 
gewiß ein sehr dringendes Bedürfniß jedes haltbaren
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Abgabenfystems; niLk minder dringend, als selbst die 
richtigste und strengste Gleichmässigkeit derVertheilung^).

Ausserdem liegt es in der Natur der Sache, daß 
bei den angedeuteten gesetzlichen Bestimmungen die hier 
festzustellende Hebungsweise sich stets nach den periodi
schen Bedürfnissen der Staatskassen richte. Die Be
stimmung der Hebungsperiode liegt keineswegs in einer 
regellosenWillkühr der Regierungen, sondern als zweite 
Regel für die Hebung der öffentlichen Abgaben muß 
stets die Maxime gelte«, keine Abgabe früher zu 
Erheben, als zu der Zeit, wo sie die Regie
rung zur Bestreitung der öffentlichen Be
dürfnisse wirklich nothwendig hat. So gering 
mitunter nur der Nachtheil für den Abgabepflichtigen 
seyn mag, wenn er seine Abgabe etwas früher zahlen 
muß, als sie die Regierung für den öffentlichen Bedarf 
braucht, zuverlässig hat er doch darauf gerechten An
spruch, daß man ihn jenem Nachtheile nie aussetze. 
Und für die Gesammtheit des Volks ist es auf jeden 
Fall ganz und gar nicht gleichgültig, Summen in den 
Kassen der Regierungen müssig und todt liegen zu sehen, 
deren Benutzung jener noch Ertrag geben könnte. — 
Die dritte Regel, die bei allen Abgabenerhebungen 
beobachtet werden muß, ist die, daß unter den verir 
schisdenen Arten der Hebung immer die letch, 
teste gewählt werde, und daß darum dem Abga
bepflichtigen seine Abgabe stets nur in mög
lichst kleinen Quoten, und zu einer Jett ab?

*) Sehr zweckmässig und nachahmung-werth ist in dieser De» 
tiehung die Verordnung der französischen Finanzgesetz- 
gebung wegen der am Anfänge jede- Jahre- für jede Ge
meinde herzustellenden und einige Zeit zur allgemeinen Ein», 
ficht und Prüfung öffentlich vorzulegenden Heberollen, 
deren Einsicht jedem Einzelnen in den Stayd setzt am An
fänge des Jahres ganz genau den Betrag der Steuern zq 
überfthen, welche er im Laufe desselben zu entrichten hat. 
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gefordert.und abgenommen werde, wo er zu 
ihrer Zahlung am meisten fähig ist, also da« 
durch am wenigsten gedrückt wird. Wird diese Regel 
nickt beachtet, so vermehrt sich dadurch der Druck der 
Abgabe äusserst empfindlich. Und dennoch kommt durch 
diesen Druck den öffentlichen Kassen ganz und gar nichts 
zu gute. Selbst die Regelmässigkeit des Eingangs der 
Abgaben muß durch die Unschicklichkeit der Hebungster, 
Mine gestört werden, und mit dem Nachtheile, der auS 
dieser Unschicklichkeit für das Volk und für den allgemein 
nen Wohlstand entsteht, paart sich dadurch selbst Der« 
lust für die öffentlichen Kassen. — Da endlich selbst 
die Abgabenhebung für die Regierung immer einigen 
Aufwand in sofern nothwendig macht- als sie dazu ei, 
gene Beamte anstellen und besolden muß, diese Kosten 
aber immer zuletzt dem Volke zur Last fallen, so darf 
hiernächst auch die vierte Regel nicht übersehen wer, 
den, daß unter den verschiedenen, sonst zuläs, 
sigen Hebungsweisen stets derjenigen der 
Vorzug gegeben werden müsse, welche ihrer 
Natur nach die am wenigsten kostbarste ist. 
Sind die Regierungen in ihrem Wirthschaftswesen über, 
Haupt zur möglichsten Sparsamkeit verpflichtet, so sind 
sie es gewiß bei dem hier vorliegenden Gegenstände. 
Hier erscheint aller unnöthige Aufwand geradezu alS 
Verschwendung. — Ausser dem allem aber versteht 
ss sich wohl von selbst, daß bei der Hebung öf, 
fentlicher Abgaben durchaus alles verbannt 
pexden'müsse, wasaufden moralischen Cha, 
rakter des abgabepflichtigen Volks nach, 
theilig einwirken kann. Die Hebungsweise muß 
jmmer so geartet seyn, daß nirgends im Volke die Idee 
qufkommen kann, es sey dem Abgabepflichtigen Möglich, 
sich durch unerlaubte Kunstgriffe oder Betrug der Abgabe 
zu entziehen. Was Jeder entrichten kann, und zu ent
richten verpflichtet ist, werde von Jedem mit Ernst und 
Gtrenge betgetrieben, und nie der Eine durch übertrie.
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hene Schonung unh Nachsicht begünstiget, zum Nach
theile des Indern. Alle solche Schonungen und Nach
richten sind bei der Abgabenentrichtung am unrechten 
Örte, und zuverlässig der erste Anlaß, um den Abgabe
pflichtigen zu der Idee hinzuleiten, er könne sich durch 
unerlaubte Kunstgriffe und Verschleierung seines wah
ren Zustandes der gemeinsamen Last entziehen ^)-

Darum aber und weil dadurch das Aufkommen 
einer solchen Idee nur zu sehr begünstiget wird, schein^ 
mir denn auch die gewöhnliche Maxime unserer Finanz, 
politiker, die Abgabenerhebung müsse immer 
so eingerichtet werden, daß die Industrie da, 
hei nicht gehemmt werde, nicht so umsichtslos als 
richtig anerkannt werden zu können, wie man es meist 
thut. Wohl dqrf die Erhebung der öffentlichen Abgaben 
nie den Charakter annehmen, daß dabei dem Auf
schwungs der Betriebsamkeit dieses oder jenes Einzel« 
nen, vorzüglich industriösen, Abgabepflichtigen Eintrag 
geschehe. Der fiskalisiische Geist, der sich so leicht in 
die Abgabenerhebung einschleicht, muß daraus ebenso 
sorgfältig entfernt bleiben, wie eine übertriebene Nach
sicht. Aber in der Natur der Sache liegt es, daß dep 
Betriebsamere auf keinem Fall rechtlich die Begünstig

*) Ueber die hier angedeuteten Hauptregetn einer zweckmässigen 
Hebung-weise der öffentlichen Abgaben s. m. Adam Smith 
a. a. O. Bd. IV. S. 244 folg.; La^ a. a. O. ?ow. II. 
S. 299 folg.; und Limonäe äe Lismonäi Princip, 
si econ. polit. lom. II. S. 178 folg. Andere z. B. Krehs 
Beiträge zur Bildung der Steuerwissensch. (Stuttgart isi 9.8 ) 
S 10 folg, und Stret in Revision der Lehre von heiz 
Auflagen S.5 folg., haben diese Regeln durch Zerlegung 
derselben in mehrere, bedeutend vermehrt; allein hie von 
mir angedeuteten sind immer die Hauptregeln, und sterben 
nur sie fest gehalten, so kann da- Finanzwesen eine- Lam 
de- rücksichtlich der Hebung der Abgaben stvhl mit Grunde 
keine bedeutende Erinnerung treffen.
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gMgen ansprechen kann, welche man ihm in der An
nahme jener Maxime eigentlich zu gesteht. Die An
nahme jener Maxime ist unverkennbar nichts weiter, als 
eines der nicht ganz tadelfreien Reizmittel, durch wel
ches man die Betriebsamkeit zu heben sucht. So wenig 
es sich billigen läßt, daß der öffentliche Einnehmer je
den Schritt des abgabepflichtigen Gewerbsmannes mit 
Argusaugen bewahre und verfolge, damit ja seine Ab- 
gabenquote deM Einkommen, das er aus seinem Ge
werbe zieht, chis auf den lezten Kreuzer entspreche; eben 
so wenig läßt es sich billigen, denjenigen, dessen höhe
rer Wohlstand, als Folge eines höheren Aufschwunges 
feiner Betriebsamkeit, offenkundig vorliegt, bei seiner 
Bisherigen Steuerquote zu belassen, damit der Auf
schwung seiner Industrie nicht gehemmt werde. Um der 
Abgaben willen, wenn sie nicht gar zu hoch, und über 
alles rechtliche und staatswirthschaftliche Maas hinaus
getrieben sind, läßt sich zuverlässig, niemand von der 
ihm sonst möglichen Erweiterung seines Geschäftswe, 
fens abhalten. Die Schonung, die man ihm zufließen 
läßt, ist also zwecklos. Wer sonst nicht Sinn und 
Beruf zur Erweiterung seiner Industrie in sich fühlt, 
wird sich gewiß dazu nicht dadurch bestimmen lassen, daß 
man ihm auf jenen Fall eine mit seinem erweiterten Ge- 
werbswesen nicht ganz gleichmässige geringe Besteue
rung verheißt'^).

Auf keinen Fall kann ich mich wenigstens mit der 
Idee des Grafen von Soden^*)  befreunden, der, 
um dem abgabepflichtigen Gewerbsmanne den Sporn 
der Industrie zu bewahren, ein Maximum als Besteue, 
rungsgränze, von der Finanzgesetzgebung festgestellt

*) M. vergl. mit dem hier Gesagten, wa» ich Bd. II. S. 15S 
folg, über die Befreiung elutelner Gewerb-zwrige von 
öffentlichen Abgaben gesagt habe.
Staatsfinanzwirthschaft, S. 324 und 32L.
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wissen will. Die Feststellung eines fvlchen Maximums 
würde meinem Bedünken nach mit der ersten Regel 
eines richtigen und haltbaren Äbgabesystems, mit der 
Gleichmässigkeit der Abgabenvertheilung, im offensten 
Widersprüche stehen; und wenn sie auch berm ersten 
Anblicke noch so klug zu seyn scheinen möchte, so würde 
sie doch offenbar ungerecht seyn. . Sie würde die wohl
habendere Dolksklasse zum Nachtheil der ärmern belästi
gen, und so sehr sie auf der einen Seite den regelmäs
sigen Fortgang der Volksbetriebsamkeit zu fördern 
scheint, ihü auf der andern Sötte wieder stören und hem
men. DerFleissigere mag den größern Lohn seines Fleißes 
in sich selbst suchen, Nie aber im Drucke seines von der 
Natur oder andern Verhältnissen minder begünstigten 
und darum tiefer stehenden Nachbars. Unter die re
gelmässige Bertheilung gemeinsamer Lasten können nicht 
Zufälligkeiten entscheiden, sondern lediglich nur feste 
Grundsätze, die alle Willkühr der öffentlichen Beamten 
ausschliessen.

h.

Ruhen alle Abgaben auf dem reinen EinksmmeN 
des gesammten Volks überhaupt, und auf dem reinen 
Einkommen jedes Einzelnen Abgabepflichtigen insbe
sondere, so möchte eS wohl am natürlichsten seyn, die 
einem Jedem zukommende Äbgahenquote geradezu auf 
möglichst kürzeste Weise aus dieser Quelle zu schöpfen: 
Es würde dadurch auf jeden Fall dem Verkehre manche 
Gelegenheit genommen werden, die gleichmässige Ver
theilung der öffentlichen Abgaben und das hierauf ge
hende Streben der Regierungen zu vereiteln. — In
zwischen dieser natürliche Weg ist Nicht ohne bedeutende 
Schwierigkeiten. — Um diesö zu vermeiden, haben 
die meisten Regierungen, besonders bei dem immer 
wachsenden Bedarf der öffentlichen Consumtion, allerlei 
Um- und Nebenwege versucht, und diese haben dem
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Steuern das Daseyn gegeben, der in deck Abgabenwe, 
sen aller civilisirten Staaten eine bald mehr bald minder 
bedeutende Rolle spielt-^), ohngeächtet di- Wissenschaft 
über das eigenthümliche VZesen der einen und der an
dern Abgabenart sich noch keittesweges ganz bestimmt 
ausgesprochen hat'^>

*) Das System der indirekten Abgaben erhielt zuerst seine 
Ausbildung in Holland. Die Bedürfnisse des langen 
Krieg- für die Unabhängigkeil der vereinigten Niederlande 
wurden grossen Theil» durch Accise bestritten. M vergl. 
Heeren Handbuch der Geschichte de» europäischen Sraa- 
tenWem- (2. Aufl. Göttingen 1811. 8.) S. 139. in der 
Anmerk. Doch gehört die Idee, die Bedürfnisse der öffent- 
lichen Consumtion auf diese Weise vorn Volke zu heben, 
keineswegs der neuern Zeit an, welche jene Idee eigentlich 
nur auSbildete; sondern wir finden sie schon bei den Grie
chen und RöMern. Indessen waren dort die Coüsum- 
tioNSabgaben nur an die Märkte, und die hier verkäuflichen 
Waaren, geknüpft. Nur wa» hier feil geboten wurde, 
hatte die Abgabe zu bezahlen. M. vergl. Heeren Ideen 
über die Politik- den Verkehr und den Händel der vor
nehmsten Völker der alten Welt ic., Thl III Abthl. I. 
S. 312 und 314.- und Hegewisch historisches Versuch 
über die römischen Finanzen, S. 1Y8 und lyy. Unter un
sern neuern Staaten ist e» vorzüglich Großbrittanien, 
da» dem System der indirekten Abgaben die Meiste Aü»» 
hildung zu geben gesucht hat. Ueber die Art und Weise 
seiner dortigen Gestaltung s. M. von Räumer da- brit« 
tische BesteueruUgSsystem (Berlin 1810. 8.) S. 32 —104. 
Nach der Darstellung de- Grafen von Soden Nation. 
Oekonom- Bd. IH. G. 155., und Staatsfinanzwirthschaft 
S. 233., liegt der Differenzpunkt zwischen direkten und 
indirekten Steuern darin, daß die Erste rn unmit
telbar vom Stossbesitzer, für diesen Stoff, oder voM 
Staatsbürger für sein Daseyn im Staate bezahlt werden; 
dkt den letzter» hingegen aber die Hebung iiur bestimmte 
»inzeln» Produkt-, oder nut Misse von der Finanzgesetz-
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Gewöhnlich sucht man den Unterschied zwischen di
rekten und indirekten Steuern darin, daß man 
annimmt, bei den Erster» ruhe der nächste und lezte 
Grund der Verbindlichkeit zur Entrichtung auf dem Be
sitze oder Erwerbe eines Einkommens; bei den Leztern 
hingegen auf der Verwendung dieses Einkommens für 
die Zwecke seines Erwerbers oder Besitzers, oder auf 
der Consumtion. Und darum hat man denn gewöhn
lich die sogenannten ConsumttonSabgaben, ohne 
alle weitere Bestimmung, unter den Begriff der indi
rekten Abgaben gestellt. —-

Manches Wahre liegt nun allerdings in dieser Clas- 
sifikation, und in den Merkmahlen der gemachten Clas
sen. Indeß für ganz erschöpfend möchte sie denn doch 
nicht zu achten seyn. Sezt Man, wie es hier geschieht, 
das Haupttritetium für die direkte Abgabe darein, 
daß der nächste Grund zur Verbindlichkeit zur Enirich- 
tzing der Abgabe in dem Besitze oder Erwerbe des 
Einkommens ruht, von welchem- und um dessen willen, 
der Abgabepflichtige die Abgabe zahlt, so hat man zwak 
nicht unrecht, wenn man eine solche auf dem Einkommen 
in der angedeuteten Art ruhende Abgabe, eine direk
te, vom Pflichtigen unmittelbar zu erhebende- Ab-

-ebun- bestimmte Fälle trifft. Don Jakob StaatSfinanj» 
Wissenschaft Bd.I. G. 420. und Bd. II., S. 1114., und 
Schmalz Staattwirtbschaftslehre in Briefen an einen deut
schen ErbprinieN rc., Bd. II. S.iyt., hingegen suchten deN 
Unterschied zwischen beiden darin, „daß die Erstere un
mittelbar dem aufgelegt ist, welcher sie zahlen muß, die 
Letztere hingegen dem, welcher sie blos vorschieffen und 
von Andern wieder einziehen soll." 6 snarä prinv. ä econ. 
poUt. S. 154. aber nennt direkte Abgaben diejenigen, welche 
aus der Quelle der verschiedenen Arten des Einkommens 
geradezu selbst geschöpft werden, indirekte aber, welchs 
vom Consmnenten im Augenblick der SonsuMtivn erhobes 
tverdeN.
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gäbe nennt. Aber sehr Unrecht hat Män gewiß, wenn 
man alle auf der Consiimtion unseres Einkommens 
ruhende, und rücksichtlich ihres Anfalles und ihrer He
bung bis zu diesem Zeitpunkt hinausgeschobene, Abga
ben indirekte nennt. ES sind Fälle möglich, und 
es gibt deren in der Wirklichkeit sehr viele, wo die 
Consumtionsabgaben eben so gut unmittelbar von 
dem Pflichtigen gezahlt und erhoben werden, wie die 
direkten Abgaben. Die Auflage auf Bier und 
Fleisch, welche nicht blos der Brauer und Schlächter 
zahlen muß, der sein Bier oder sein Fleisch zum Der» 
kauf bestimmt, sondern der auch derjenige unterworfen 
ist, der für seinen Hausbedarf braut oder schlachtet,— 
diese Auflage, ohngeachtet sie unverkennbar auf der 
Consumtion ruht, ist in den angedeuteten Fällen ge
wiß eben so gut für eine direkte Steuer anzusehen, 
als die Grundsteuer, welche der Grund , und Boden
besitzer von den Erzeugnissen seines Bodens, und um 
ihres dadurch gewonnenen Einkommens willen, zahlt.

Sollen die Begriffe von direkten und indirek
ten Steuern gehörig festgestellt werden, so ist, nach 
meinem Dafürhalten, das Unterscheidungsmerkmal blos 
nur darin zu suchen, daß man bei der Bestimmung ihres 
Hebungstermins, entweder blos das Moment der 
Produktion erfaßt, oder das Moment ihres 
Ueberganges in den Verkehr, und sich beider 
Hebung hiernach an den Producenten hält, oder an 
den Abnehmer seiner Erzeugnisse. Das erste Mo
ment bestimmt das Merkmal der direkten Abgaben; 
Las zweite, das der indirekten. Und bei beiden 
kann wieder ein Unterschied zwischen Steuer vock 
Einkommen und wegen desselben, und von der Con
sumtion und wegen derselben, gemacht wer
den ; je nachdem man nehmlich den Hebungstermin 
________ bloS

*) Wirklich macht diesen Unterschied auch vonZakob a. a. S. 
Lk. !!. S. 1003 folg.
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blos entweder an die vollendete Produktion, oder dik 
vollendete Einführung in den Verkehr knüpft, — oder 
an die wirkliche Verwendung des producirten, oder in 
den Verkehr eingeführten Gutes, zur Consumtion. — 
Eine Abgabe, die, wie z. B. der Zehent, sofort 
nach vollendeter Produktion entrichtet werden muß, 
wird ganz unbestritten den direkten Einkommens
steuern angehören; eine Abgabe wie die Trank- 
steuer, oder Fleischaccise, in dem oben angedeureten 
Fall, hingegen, den direkten Consumtionssteuern. 
Der Zoll von fremden Abaaren aber, den der Kauf
mann bei der Einfuhr fremder Kaufmannsgüter zahlt- 
würde, in Beziehung auf den Kaufmann selbst, nir, 
gends anders wohin zu setzen seyn, als unter die indi
rekten Einkommenssteuern; der Preis auf, 
schlag hingegen, zu dem sich sein Kunde für diese Ar
tikel in ihrem Preise verstehen muß, unter die indi
rekten Confumtionsabgaben.

Hat man die auf der Consumtion ruhenden Abgaben 
sämmtlich unter den Begriff der indirekten Abgaben sub- 
sumirt, ohngeachtet es auch allerdings direkte Consum
tionssteuern gibt, so läßt sich diese Subsumtton nur da
durch rechtfertigen, daß in der That der bei weitem 
größere Theil der gewöhnlichen ConsumtionsabgqbeN 
auf indirekte Weile vom Consumenten erhoben und ik 
die öffentlichen Kassen gefördert wird. Denn eigentlich 
ruhen sie zum größten Theil auf dem Verkehre, wer
den hier von dem einem verkehrenden Theile für den 
andern, zu dessen Consumtion siezulezt bestimmt sind, 
im Voraus bezahlt, und der vorschiessende Theil sucht 
Pe dann im Preise seiner Artikel auf den Consumenten 
überzuwälzen. — Gerade dieses eben angedeutete 
Moment scheint mir denn aber auch der Hauptpunkt zu 
seyn, der ins Auge gefaßt werden muß, wenn in der 
Finanzwissenschafl von den Vorzügen oder Nachtheilen 
der einen oder der andern Besteuerungsweife die Rede 
ist, und wenn man beide nach staatswirthschaftlichen

r. Bd. M
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Prinzipien prüfen will. Denn ausserdem möchte es 
wirklich ziemlich gleichgültig seyn, ob man den vollende
ten Erwerb und Besitz eines gewissen Einkommens als 
das Moment für den wirklichen Eintritt der Verpflicht 
tung zur Steuerzahlung und als den Termin der Berech
tigung der öffentlichen Kassen zur Hebung der Abgaben 
ansieht, oder ob man diesen Termin erst in dem Augen« 
blick erschienen zu sehen glaubt, wo das vom Abgabe, 
Pflichtigen erworbene Einkommen seiner ursprünglichen 
Bestimmung gemäß ge - und verbraucht werden soll. 
Ob der Termin zum Anfall und zur Hebung der Abgabe 
etwas weiter vorgerückt, oder etwas weiter hinausge- 
stellt ist, wird zuverlässig im Ganzen sehr wenig auf 
den Volkswohlstand entscheiden.

Zwar hat der Graf von Soden^), aus wirk
lich sehr liberalen Rücksichten, der Erhebung der Ab, 
gaben im Momente ihres Ueberganges zur Consumtion, 
den Vorzug vor der Erhebung derselben im Momente 
ihrer vollendeten Produktion, um des willen zugeste, 
hen zu müssen geglaubt, weil eines Theils jedes Product 
erst dann, als für den Staat existlrend, also als be, 
steuerbar angenommen werden könne, wenn es zur Con, 
sumtion erscheint, also die Eigenschaft eines Genußmit, 
tels wirklich ausspricht, andern Theils aber alle Hebung 
von öffentlichen Abgaben für den Pflichtigen möglichst 
wenig fühlbar, oder wie er sich ausdrückt, unsicht
bar gemacht werden müsse, die Anknüpfung der He, 
bung an den Genuß aber das Gefühl des Drucks der 
Abgabe in sofern mindere, als der Genuß stets sei« 
ner Natur nach eine, die Sensation des widrigen Er« 
eignisses, das in der Abgabenhebung liegt, mildernde, 
das Gemüth erheiternde, also die Operation der Staas- 
finanzwirthschaft erleichternde, also dem Prinzip der

*) M. vergl. dessen Staat-finanzwirthschaft S. ro., und 
National Oekonomie, Bd lU. G. 124 folg.
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Staatswirthfchaftslehre zusagende Situation sey. Auch 
möchte sich überhaupt vielleicht für die Consumtionsab- 
gaben noch das anführen lassen, daß meist jeder seinen 
Gmerverbrauch nach dem Maaße seines Einkommens 
richlel, und daß darum anzunehmen seyn dürfte, in 
dem Maaße der Consumtion sey das richtigste Erfor- 
schungsminel des Maaßes des Einkommens zu finden. 
Inzwischen, was die Argumente des Grafen von 
Soden angeht, will es mir bedünken, fein erstes 
Argument beruhe auf einer nicht ganz richtigen, und 
wirklich zu beschränkten, Ansicht vom Verhältnisse deS 
Menschen zur Güte» Welt, rücksichtlich seines zweiten 
Argumentes aber sey die Verminderung des Drucks, 
welche der edle Graf auf diese Weise erstreben will, da- 
von in der Wirklichkeit nicht zu hoffen. Die Vermin
derung des Gefühls der Unannehmlichkeit einer Abgabe 
läßt sich- meiner Ansicht nach, nicht dadurch bewirken, 
daß man dem Abgabepflichtigen einen Theil seines Ein
kommens^- den er doch immer nie selbst genießen, son
dern für den Bedarf der öffentlichen Consumtion an 
die Regierung ablassen muß — eine gewisse Zeit hin
durch noch in seinen Händen läßt, und ihm das Ver
gnügen ihres Besitzes, oder eigentlich nur ihrer Auf
bewahrung, gewährt; sondern ihre Verminderung, 
wenn sie überhaupt erstrebt werben kann und soll, muß 
sich wohl auf andere Art aussprechen. Wenigstens 
scheint es mir für den Landwirth, der Gerste für fernen 
nöthigen Bierbedarf erbauet, und davon einen Theil 
für den Bedarf der öffentlichen Consumtion abzugeben 
hat, sehr gleichgültig zu seyn, ob man ihm diesen ab- 
zugebenden Theil oder den Geldbetrag seiner Abgabe, 
den er sich nur durch Veräußerung einer Quote seiner 
Gerste verschaffen kann, gleich nach Vollendung der 
Erndte abnimmt, oder erst wenn er Anstalt zum Ver- 
brauen seiner Gerste zu Bier macht. Die Gerste, wel
che er abgeben muß, kann er immer nicht selbst genies- 
sen; und da er sie nicht selbst genießen kann, so er,

M 2
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spart er, wenn sie ihm gleich nach dev Erndte abge
nommen wird, doch wenigstens die Mühe, Kosten, und 
Gefahr ihrer Aufbewahrung. — Also dasjenige, worin 
der edle Graf eine Milderung des Looses der Abgabe
pflichtigen sucht und findet, ist genau betrachtet schon 
in der angedeuteten Beziehung eine wahre Verschlimme
rung feiner Lage. An sich hat die Hinausstellung des He
bungstermins der öffentlichen Abgaben bis zum Momente 
der Consumlion des Einkommens der ?lbgabepflichligen 
für den Letztere ganz und gar keinen RUtzen. Wohl 
aber können daraus schon dann, wenn er die Conüim- 
tionsabgabe unmittelbar selbst zählen muß, manche oft 
nicht unbedeutende Nachtheile für ihn entstehen -).

*) Wirtlich scheint auch der Graf von Dioden diese- uUd 
die Unhaltbarkeit seiner Abgabenerhebungstbeorie selbst ge
fühlt zu haben. SeiUe Auflage die er (Nat. Oekon. Bd.M. 
S. 138) selbst eine allgemeine produktive Consum- 
tionsauflage nennt, und die (a. a. O. S. 146) nur 
das zur Consumtion erscheinende Produkt beruh- 
ren soll, nennt er in der Folge (StaatSfinanzwirthschaft, 
G.286.) selbst eine allgemeinePr o dukt ensteuer, bei 
derdie Produktion und der Genuß, und die besteuerbaren 
Gegenstände, der gleiche und gerechte Au-lbeiler seyen, 
und zu der (Nat- Oekon. Bd.M', S. 138.) der Producent 
der viel producirt und w enig genießt, der Producent, der 
viel producirt, und viel genießt, der Producent, der 
wenig producirt, und viel genießt, der Producent, der 
wenig producirt, und wenig genießt, und endlich der 
reine Consument, nach ihren Verhältnissen beitragen sol
len; — und ohngeachtet er (a. a. O. G. 1L4.) seine soge
nannte nationalökonomistische Auflage dem Accisesysteme 
am ähnlichsten hält, so erscheint jene doch bei der von ihm 
(Staattfinanzwirthschaft S.353 folg.) angegebenen Organi- 
sation ihrer innern Form eigentlich nur als eine allgemeine 
Produktensteuer, die von jedem Produkte, so bald e- vol- 
lendet ist, oder, wie sich der edle Graf au-drückt, zur Er
scheinung kommt, anfäüt, sich nach dem Preise der Pro-
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Was aber den in dem Maaße der Consumtion ver« 
meintlich sich aussprechenden Maasstab für die Beur- 
theilung des Betrags des Einkommens angeht, so ist 
dieser Maasstab offenbar äusserst trügerisch, Das Maas 
der Consumtion richtet sich immer zunächst nur nach dem 
Maaße des Bedarfs. Auf jeden Fall hat bei der An
wendung eines solchen Maaßes der reiche Geitzige, der 
sein Einkommen möglichst spärlich braucht, vor dem ver
ständigen Wirth, der doch den regelmäßigen Fortgang 
der Volksbetriebsamkeit gerade am meisten fördert, im
mer das voraus, daß er hier ohne allen rechtlichen 
Grund vom verständigern und nützlichern Theile deS

dukte, jedoch ohne Rücksicht auf die Produktionskosten, re
gelt, und von dem Producenten oder Besitzer derselben von 
jedem einzelnen Produkte zu jeder Zeit, jedoch 
nur innerhalb der festgestellten Hebung-termine, erlegt 
werden soll, weshalb denn jede- vollendete Produkt, so 
bald e- vollendet ist, dem Aufzeichner «ngemeldet 
werden soll. — Diese nähere Beziehung der Sodenschen 
Auflage erwogen, sieht man leicht, daß sie eigentlich den 
ConsumtionSsteuern gar nicht angehört, sondern wirklich 
weiter nicht- ist, als eine allgemeine Auflage aus da- rohe 
Einkommen der Pflichtigen, und sich von dem Zehend nur 
dadurch unterscheidet, daß sie durch den Preis jedes Pro- 
LuktS in Gelde bestimmt werden soll, daß sie sich über die 
Produkte aller Art verbreitet, und daß sie von den verschie. 
denen Gattungen der Produkte verschiedene verhältnißmäßi- 
ge Theile ihres Preise- erhebt. Wa- von Zakob Staats- 
flnanzwissenschaft, Bd. I- S. 481—484. dagegen erinnert 
hat, unterschreibe ich mit der vollesten Ueberzeugung. Daß 
der Graf von Soden selbst an der Ausführbarkeit seiner 
2dee verzweifeln müsse, zeigt der Vorschlag (SiaatSfinanz- 
wirthsch. S. 358 ) die Abgabe an die Nation in der Art zu 
verpachten, daß jeder Finapzbezirk, jeder Ort, die auf sie 
kommende Masse übernähmen, und diese Masse durch ihre 
eigene Ortsbehörden unter sich au-theilten.
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Volks übertragen werden muß-*).  Und verzehrt jemand 
sein Einkommen, daS er unter dem Schutze des bürger
lichen Wesens im Lande erwirbt, im Auslande, so muß 
er von der im Lande bleibenden Volksklasse ganz und gar 
übertragen werden-^). Also ohne Ueherlastung des 
einen Theils des Vylks durch ihm nicht zukommende Lq- 

*) Zwar sucht Limonste öle dismonäi 6e I» piedesse 
crowmeremie, lom. II, S. 58., die ConsumtionSabgaben 
durch die Behauptung zu rechtfertigen: es sey billig, daß 
derjenige, der mehr verbraucht, als er nach dem Maaße 
seines Einkommens verbrauchen sollte, durch die mit seiner 
Unregelmasiigkeit verbundene höhere Abgabe für diese Unre
gelmäßigkeit beüraft, derjenige aber, der weniger braucht, 
als sein Einkommen beträgt, also auch weniger an Abgaben 
zahlt, als er nach dem Verhältnisse seine» Einkommens 
zahlen könnte und sollte, durch die ihn treffende mindere 
Abgabe belohnt werde. Inzwischen auf die Anbaltbarkeit 
dieser Argumentation brauche ich wohl nicht aufmerksam zu 
machen Sie ist nicht einmal immer wahr. Der Geitzige, 
der weniger verbraucht, als er verbrauchen könnte und 
sollte, tre»bt ein eben so unregelmässiges, dem Fortgange 
der Dolksbetriebsamkeit unzusagendes, Wesen, wie derjeni
ge, der mehr verbraucht, als er nach dem Verhältnisse sei
nes Einkommens sollte. Jener wird aber bei einem sol
chen Abgabensysteme nicht nur nicht bestraft, sondern sogar 
belohnt. Der rechtliche, redliche und nützliche Bürger wird 
also bedrückt, während per unredliche, oder wenigstens un
verständige und unnütze, für sein verkehrtes Treiben begün
stiget und belohnt wird,

**) Zwar leben auch oft bei uns Ausländer im Lande, und 
vermehren durch ihre Vermehrungen den Ertrag unserer 
ConsumtionSauflagen Doch fragt es sich, ob damit denje
nigen geholfen ist, welche die oben angedeutete Ueberlastung 
trift. Auf jeden Fall aber zeigt diese UebeUastung, baß 
der Umstand, daß bei ConsumtionSsteue'N auch Fremde 
kontribuiren, bei der Prüfung der ve.meimlichen Vorzüge 
der Consumtion«ahgaben, bei weitem nicht so gewichtig ist, 
wie man meist ihn anmmmt.
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sten, ist selbst bei einer direkten Hebungsweise der öf, 
fentlichen Abgaben ein solches Abgabenerhebungssystem 
nie denkbar.

Inzwischen der Abgabepflichtige möchte der eben 
angedeuleten Feststellung des Termins zur Entrichtung 
seiner Abgabe noch immer ruhh zusehen können, wären 
es nur die eben bemerkten Nachtheile allein, welche ein 
solches Abgabenerhebungssystem für ihn besorgen ließe. 
Was ihn aber desfalls noch bei weitem mehr unruhig 
machen muß, dieses ist der ungeheuere Einfluß, welchen 
bei einer solchen Bestimmung des Abgabenhebungsler, 
mins auf den Zeitpunkt der Consumtion hinaus, der 
Verkehr aufdie nothwendige Gleichmässigkeit der Abgaben 
stets unvermeidlich erhält, und die tiefe und innige Zer
rüttung, welche dieser Einfluß jener Gleichmässigkeit 
droht Bei der Abhängigkeit, in der aller und jeder 
Gütergenuß immer vom Bedürfnisse des Genießenden 
bleibt, und bei dem Einfluße, den dieses Moment stets 
auf den Gang des Verkehrs und auf die Feststellung der 
Preise der Waaren hat, läßt es sich keineswegs mit dem 
Grafen von Soden sagen, die Abgabenhebung auf 
den Augenblick der Consumtion verlegt werde für den 
Abgabepflichtigen gleichsam unsichtbar und unfühlbar 
gemacht, sondern solche wird für ihn eigentlich hier erst 
recht fsthlbar; und zuverlässig bei weitem fühlbarer, als 
bei irgend einer andern Hebungsweise. Die Abgabe ist hier 
für denAbgabepflichtigen nicht sowohl von seinemVermögen 
und Güterbesitze, und seinem daraus hervorgegangenen 
Einkommen — der Quelle, woraus doch immer alle Abga
ben geschöpft werden müssen, — abhängig gemacht, 
sondern von seinen Bedürfnissen, dem Maaße, und der 
Dringlichkeit derselben. Der Abgabepflichtige wird hier 
nicht besteuert, weil er Güter und Einkommen besizt, 
und etwas hat, wovon er die Abgabe zahlen kann, 
sondern, weil er Güter für seine Zwecke bedarf und 
verwenden muß. Die Abgabe trifft ihn also gerade in 
einer Lage und einer Periode, wo sein Verhältniß zur
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Güterwelt auffallend das mißlichste ist. Er muß zah, 
len nicht zu der Zeit, wo er satt ist, nnd wo er also 
qm leichtesten sich zur Widmung eines Theils seines 
Aesrylhums für die Zwecke der öffentlichen Consumtion 
entschließen kann und entschließen wird, sondern zu 
einer Zeit, wo es ihn hungert, und daß hier ge» 
rade die Entbehrungen am fühlbarsten sind, ist gewiß 
Feiste Fraget).

Kommt nun zu der Mißlichkeit dieser Lage, für 
den Abgabepflichtigen noch das hinzu, daß er nach dem 
gewöhnlichen kaufe der Dinge, die Produkte und Güter 
bei deren Genuß zur Befriedigung seiner Bedürfnisse er 
die Abgabe zahlen soll, meist nicht selbst in seinem Gü» 
tervorrache besizt, sondern sich diese erst mittelst des 
Verkehrs, durch Vertauschung anderer Güter oder 
Dienstleistungen erwerben, und bet diesem Erwerbe die 
Abgabe auf indirektem Wege entrichten muß, so muß 
dieses jenen schon qn sich in dieser Abgabenhebungsweise, 
ihrer Natur nach, liegenden Druck nothwendig verdop
peln. Der Abgabepflichtige, der unter solchen für ihn 
sehr ungünstigen Verhältnissen seinen Bedarf an den 
ihm zum Leben oder Wohlleben nöthigen Güter sucht, 
wuß hen Besitzer dieses Bedarfs nicht blos nur dafür

*) Darin liegt der Grund, warum vorzüglich direkte Con- 
sumlion-steuern bei den Pflichtigen in der Regel so vielen 
Widerstand finden So eine drückende und verwerfliche Auf
lage auch unsere Raturaljkhenlen, besonder- die BIutzehen- 
ten, sind, so giebt doch der Bauer diesen Zehenten bei 

-weitem williger, alt die Fleiscksteuer, die er vor dem 
Schlachten des Diehstück- entrichten muß, da- er in sein 
Hau- schlachtet. Aber wenn er Zebeyt giebt, so geschieht 
diese- im Momente, wo er Einkommen bat. Wenn er 
§ber die Fleischsteuer entrichtet, sy geschieht diese-, wenn 
er au- Mangel an Fleisch schlackten muß. Drückt ihn hier 
schon der Mangel an Fleisch, so fühlt er hie Hast der Ab- 
--be noch um so heftiger.
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belohnen, daß er ihm seine Nothwendigkeiten im Wege 
des Tausches zur Consumtion abläßt, sondern er muß 
ihn auch noch dafür belohnen, daß er die auf seinem 
Bedarf liegende Consumtionsabgabe einstweilen vorge- 
schössen hak. — Vorzüglich dieses ist es, was alle in, 
direkten Consumtionsabgaben für den ärmern und grös, 
feren Theil des Volks stets so drückend macht. Die 
erhöheten Preise unserer Lebensbedürfnisse-, die stets 
die unausbleibliche Folge eines solchen Abgabenerhe, 
bungssystems sind, schon-die ärmere und drücken Ledere 
Dolksclasse unendlich, noch mehr, oder wenigstens eben 
so stark, aber drücken sie die Vortheile, welche sie der 
reichern Volksclasse für ihre gemachten Vorschüsse zu ge, 
stehen muß; — und beides zusammen kann denn keine 
andere Folge haben, als daß bei einem solchen Abga, 
benerhebungssysteme ein Aufschwung der Betriebsam, 
keit der ärmern und niedern Volkskassen und ihres Wohl, 
standes beinahe ganz unmöglich wird.

Wenn die direkte Erhebung der öffentlichen Ab, 
gaben nach dem Maaße des jedem Abgabepflichtigen zu
ständigen Einkommens nur dahin wirkt, daß der Abga, 
bepflichtige hier einen Theil der Ueberschüsse des Ertrags 
seiner Betriebsamkeit nicht für seine Privatconsumtiow 
verwenden kann, sondern zur öffentlichen Consumtion 
hiuzugeben genöthigt ist; so nöthiget ihn dieses doch 
am Ende zu nichts weiter, als zu Unterlassung dieser 
oder jener Erweiterung, welche er seinem Streben nach 
Gütererwerb, Besitz und Gebrauch, und seiner hierauf 
gerichteten Betriebsamkeit zu geben etwa geneigt gewe, 
sen seyn mag; stört also nur den Aufchwung seiner 
Betriebsamkeit, läßt aber dabei ihren regelmäßigen 
Fortgang und Fortbestand unberührt. Aber nicht blos 
nur dazu, sondern noch zu* bei weitem bedeutendern 
Aufopferungen und Einschränkungen nöthigt den Abga, 
bepflichtigen die Consumtionsabgabe. Diese bedroht 
m den meisten Fällen nicht blos nur den regelmäßi, 
gen Gang her Betriebsamkeit, sondern sie vernichtet 
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in manchen Fällen oft die Bedingungen aller Betrieb« 
samkeit, vorzüglich in den ärmern und niedern Volks, 
klaffen, selbst. Sie zwingt diese nicht blos zu Ein« 
schränkungen in dem Maaße ihrer Bedürfnisse, sondern 
sehr oft zu einer gänzlichen Entbehrung manches drin
gend nothwendigen Artikels. Um die Mahl, oder 
Schlachtsteuer zu bezahlen, muß oft der wenigbemittelte 
Landmann seine abgerissenen Schuhe eine Zeitlang un, 
besohlt lassen, oder vielleicht mit den Seinigen gar bar
fuß gehen. Mit einem Worte, die Consumtions- 
steuer wälzt die Abgabe gerade auf diejenige Volks
klasse, welche zu ihrer Entrichtung am wenigsten Kraft 
pnd Fähigkeit hat, und erschüttert dadurch nicht blos 
die Gleichmässigkeit der Vertheilung der öffentlichen Ab
gaben, sondern selbst auch die Elemente des allgemeinen 
Wohlstandes bis auf seine äusserste Grundlage hinaus. 
Mancher arme Handwerksmann kann sich blos um deswil
len die zu seinem Gewerbe nothwendigen Werkzeuge 
Nickt anschaffen, weil die durch die Auflage auf Brod, 
Salz, Bier, u. s. w. erhöheten Preise dieser Bebürf, 
Nisse, ihm es unmöglich machen, so viel zu erübrigen, 
als jene Werkzeuge kosten. Selbst zum Beile und zur 
Säge kann, um jener hohen Preise willen, oft der Holz
hauer nicht gelangen.

Wohl mag der Wohlhabende und Reiche ein solches 
Abgabesystem etwa ohne auffallende Nachtheile für ihn er, 
tragen können. Aber für die niedere und ärmere Volks
klasse kann es nie ohne offenbaren Verderb bleiben. 
Schon ist es drückend genug an sich. Aber zu diesem 
Druck an sich gesellt sich noch der zweite Druck, der auS 
dem Uebergewichte entspringt, den es dem Reichern über 
den Aermern gibt. Der Hauptgrund dieses zweiten 
Drucks und seiner Verderblichkeit für den Aermern liegt 
in dem bei weitem stärker» Gewichte, den das Bedürf
niß auf den Aermern hat, als auf den Reichern; — 
vorzüglich darin, daß dieses Gewicht für den Aermern 
zugleich den Preis seiner Arbeit und seiner dem Reichen 
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zu machenden Leistungen eben so sebr herabsezt, als 
es dem Reichen Gelegenheit gibt, für seine Retchnisse 
für den Bedarf des Armen von diesem die höchsten Preise 
zu erzwingen. Denn je drückender die Lage des ärmeren 
Volks ist, und um so empfindlicher sie durch die Abgabe 
für den Aermern verschlimmert wird, um so dringender 
muß dieser stets fremde Arbeit suchen, und um so drük- 
kender wird für ihn stets das Uebergewicht des Rei
chern. — Nur dazu, um. dieses schon in der Natur 
der Sache begründete Uebergewicht widernatürlich zu 
verstärken, und dadurch das nöthige Gleichmaaß des öf
fentlichen Abgabenwesens durchaus und bis auf das In
nerste zu zerrütten, — dazu nur können die Cosumtions- 
Abgaben dienen, und werden sie besonders da dienen, 
wo sie auf dem indirekten Wege erhoben werden.

Zwar mag man vielleicht beim ersten Anblicke glau
ben, es sei ganz einerlei, ob man dem armen Tagelöh, 
ner — der durch seine Arbeit täglich etwa den Betrag 
von zwölf Pfunden Brod verdient, wovon er 
sechs für sich, seine Frau, und zwei Kinder zur Spei
sung und Trank, und vier zu den übrigen nöthigen 
Lebensbedürfnissen braucht, also zwei als Ueber- 
schuß hat, die er zur Verbesserung seiner Lage zürücks 
legen, oder auf minder nothwendige Erfordernisse des 
Lebens verwenden könnte, — etwa täglich den Betrag 
eines halben Pfundes Brod durch eine Consum- 
tionssteuer abzunehmen sucht, oder ob man dem Rei
chen, der täglich den Betrag von zwölf tausend 
Pfunden Brod erwirbt, davon sechs Tausend für 
sich und seine Familie zur Speisung und Trank, und 
vier Tausend für die übrigen nöthigen Lebensbedürf
nisse braucht, die überschießenden zwei Tausend hin, 
gegen minder nothwendigen Artikeln widmen könnte —-- 
durch eine solche Steuer täglich den »Betrag von fünf 
hundert Pfunden abnehmen. Inzwischen bei näherer 
Beleuchtung deS Verhältnisses bei den Abgabepflichtigen 
wirh man sehr leicht finden, wie sehr verschieden, trotz
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der anscheinenden arithmetischen Gleichheit ihrer beider, 
fettigen Steuer, dennoch ihre Belastung ist. Nicht ge, 
rechnet, daß der arme Taglöhner sich in der Regel sein 
Einkommen auf keine andere Weise, als nur durch Ar« 
beil für den Reichen erwerben kann, und schon in die, 
ser Beziehung von dem Reichen abhängig ist; die, 
fes Alles nicht gerechnet, so sind die Bedürfnisse des 
Reichen, so mannichfach sie auch seyn mögen, nie so 
dringend, wie die des Armen. Durch eine äusserst ge, 
ringfüglge Entbehrung, die er vielleicht gar nicht füsslt, 
kann der Reiche sich der Abgabe entziehen, oder sie 
auf den Armen überwälzen; während dem Letzter» so 
etwas durchaus nickt möglich ist. Und so kann es 
denn sehr leicht kommen, daß die oben bemerkte Abgabe, 
die für jeden auf fünf und zwanzig Procent ihres 
reinen Einkommens veranschlagt ist, den Armen zu 
vierzig und mehr Procent treffen kann, während viel, 
leicht der Reiche zehen, oder weniger, oder gar nichts, 
zahlt, oder vielleicht durch den niedrigen Arbeitslohn, 
zu dem sich der Arme jezt verstehen muß, gegen früher- 
hin noch gar gewinnt —

Wenn Ricardo^), um zu erweisen, daß alle Ab
gaben eigentlich nur die vermögendere Volksklaffe, und 
namentlich die Capitalisten, treffen, die Behauptung 
aufstellt, eine auf irgend einen Gegenstand gelegte Auf, 
läge werde den Preis derselben erhöhen, und auf diese 
Weise ihre gleichmäßige Wirkung auf alle Abgabepflichtige 
erhalten, so hat er wirklich sehr unrecht. Das Steigen 
der Preise aller Artikel des Verkehrs hängt nicht von 
der auf die Produktion oder auf die Bedürfnisse der 
Producenten gelegten Abgabe ab, sondern lediglich nur 
von dem Einflüsse, den die Abgabe auf den Verkehr 
übt; — davon, ob sie die hier in Berührung kommenden 
Parteien mehr od.er minder trifft, und ihre wechselseitig

A. a. O. Iom.II. S.i folg.
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gen Kräfte beim Verkehr mehr oder minder schwächt. 
Aber nach der Natur der Sache muß sie diese Kräfte 
immer am meisten bei dem schwächen, der ohnedießder 
Schwächste ist. Da nun aber dieses ohnedieß in der 
Regel die ärmere Volksklaffe ist, so ist es denn, ebenso 
wie in theuern Jahren, auch bei Auflagen auf die 
Consumtion, vorzüglich auf Artikel des Bedarfs der 
niedern Volksklassen, sehr leicht möglich, daß trotz der 
Abgabe dennoch die Preise der Erzeugnisse des Armen 
herunter gehen, während die Preise der Erzeugnisse 
des Reichen sich gleich bleiben, oder wohl gar steigen 
können

Doch nicht darin allein, daß ein solches Abgaben, 
erhebungssystem, wie es sich in den Consumtionsabga- 
den ausspricht, seiner Natur nach stets das nöthigt 
Gleichmaaß Unter den verschiedenen Abgabepflichtigen 
so sehr zu zerrütten strebt, liegt der Grund seiner Ver
werflichkeit allein. Auch noch in Bezug auf andere Be
dingungen einer zweckmäßigen Abgabenerhebungsweiss 
hat es so manches wider sich. Zwar läßt es sich bei 
Consumtionsauflagen eben so gut, wie bei unmittelbar 
vom Einkommen erhobenen Abgaben, im Voraus gesetz
lich bestimmen, was jeder Abgabepflichtige bezahlen soll; 
der Termin der Abgabe ist auch dadurch, daß er an 
die Eosumtton geknüpft ist, von selbst herqestellt; Con- 
sumtionsabgaben haben auch, besonders wenn sie auf 
indirektem Wege erhoben werben, das für sich, daß 
sie dem Pflichtigen in möglichst kleinen Raten abge
nommen werden, und dadurch demselben möglichst wenig 
drückend zu seyn scheinen. — Doch zwei Hauptpunkte 
sind es, die ihre Hebung für das Volk bei weitem lä
stiger machen, als irgend eine andere Steuer. Ein
mahl die Schwierigkeit ihrer'Hebung, und der damit 
verbundene, stets äusserst beträchtliche, Kostenaufwand;

*) M. vergl. übrigen- Mit dem hier Gesagten noch Simons» 
s« Siimonsi a. a. O. lom. n. S. 20? und 208» 
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und dann vorzüglich der Nachtheilige Einfluß/ den fie 
immer auf die Moralität des Volks haben ; die viele 
Gelegenheit/ und der Reiz, den sie diesem zu Defrau- 
danonen gebe»/ und der Nachtheil, in dem um deswillen 
der redliche und gewissenhafte Unterthan gegen den ge, 
Wissenlosen Betrüger steht ^).

Erwägt man diese Punkte, so möchte es denn 
sehr zweifelhaft seyn/ ob nicht dadurch bei weitem die 
Vortheile überwogey werden, welche ein solches Abga- 
benerhebungssystem sonst begleiten mögen. Auf jeden 
Fall ist selbst der Umstand, daß solche Abgaben von 
den Pflichtigen immer nur in möglichst kleinen Raten 
abgenommen werden, nur ein sehr scheinbarer Gewinn 
für den Zahler, dessen trügerisches Wesen selbst dem 
Auge deü Einfältigsten im Volke nicht entgeht. Selbst 
der Einfältigste fühlt nur zu gut den sich bei jedem Ge
nusse erneuernden Druck der Entbehrungen, zu welchen 
ihn die Abgabe nöthigt; und die mancherlei Vexaktonen, 
welchen ihn immer die Schwierigkeit der Hebung aus- 
setzt, wiegen in der Regel die Vortheile, welche ihm 
jene natürliche Eigenschaft der Hebung zuführen mag/

*) Mehrere- über die in der angedeuteten Beziehung der 
Consumlionsabgaben überhaupt, und den auf indirektem 
Wege erhobenen insbesondere, entgegenstehenden Bedenk« 
lichkeiten, s. m. bet Adam Smith a. a. O. Bb. IV. 
G. 38Z.; Say a. a. O. I'om. II. S. 528 folg.; Lüder 
über Nationaundustrie und Staatswirthschaft Bd. U. 19Z 
Und 194. S.202.; Krug Abriß der Staatsökonomie S. 107 
folg.; und Weber Lehrbuch der politischen Oekonomie 
Bb. II. S. 540 —544.; und insbesondere, was die mit der 
Hebung solcher Abgaben verbundene Kosten, und die nach- 
theilizen Wirkungen eines solchen Abgabenhebungsspstems 
auf den moraliscden Charakter des Volks angeht, lVIon- 
tNion ^rit:lle ioÜnenee vnt le» diverses espkees äiwpota 
eur I'trumsnile, I'scüvile et I'rostustrr« stes zreuple» ? S. 300 
folg, und S. 307 folg.
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bet weitem auf. Kurz, wenn der nachtheilige Ein
fluß, welchen Consumtionsabgaben, besonders dann, 
wenn sie mittelbar erhoben werden, auf die möglichst 
gleichmässige Vertheilung der Abgaben haben, sie, so 
sehr verwerflich machen, wie ich weiter unten, bei bet 
Beleuchtung einiger Arten derselben (H. i4i.), noch 
umständlicher zu zeigen ge,denke, so sind gewiß die 
Nebenvortheiie, welche sie begleiten sollen, tetnesweges 
zuverlässig und bedeutend genug, um bei jener aner
kannten Verwerflichkeit ihnen das Wort zu reden» 
Ließe man dem gemeinen Dolksverstande die Wahl, ob 
das Volk die Abgaben, welche man ihm durch solche 
Steuern abnimmt, durch direkt vom Einkommen erho
bene Auflagen, oder durch die letztere Weise, zahlen 
wolle, zuverlässig, der bei weitem größte Theil würde 
sich für den ersten Weg entscheiden. Man schlage ein
mahl alle Steuern, direkte und indirekte, Steuern von 
der Produktion und von der ConsUmtion erhoben, in 
Eine Summe zusammen,, theile die Quoten nach dem 
Verhältnisse, wie die Stadt- und Landdisirikte im Durch
schnitte bisher an jenen verschiedenen Abgaben Theil 
nahmen, an dieselben aus, und frage dann das Volk- 
was ihm lieber ist? ob es diese Summe lieber durch 
eine vom Einkommen und nach dem Maaße desselben 
Disiriktsweise ausgetheilte und erhobene Steuer decken 
will? oder ob es lieber mit dem Schwärme von Zöll
nern, Acciseinnehmern, Visitatoren, Qber-und Unter
aufschlägern, Trank - und Fletschsteuererhebern und ih
ren Controleuren, Qfficianten und Dienern zu thun 
haben will ? Die Wahl wird ihm zuverlässig nicht im 
mindesten schwer werden» Es wird sehr gern die in, 
direkten und ConsUsntionsgefälle mit Abgaben von sei
nem wirklichen Erwerbe vertauschen, und daS Heer 
von Mauth, und Accisebeamten verabschieden, mit 
dem es sich nie befreunden kann. Die Wahl zwischen 
deu beiden Finanzsystemen ist ohngefähr so, wie zwischen 
dem, was uns von allen Seiten her die Brust zuschnürt.
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und dein, waS unS völlig freien Athem zu schöpfen 
verstärket.

Am wenigsten würde es, meiner Ansickt nach/ 
wohlgethan seyn, wenn sich eine Regierung nach einer 
hie und da zur Aneigung gediehenen, und vorzüglich 
durch die angeblich größere Einträglichkeit dieser Aufia- 
gen immer beliebter werdenden Idee mancher geachteten 
Politiker und staatswirthschaftlichen Schriftsteller ent- 
schliesst» sollte, alle öffentliche Auflagen in eine allge, 
meine Consunitionsauflage aufzulösen; und zwar ohne 
Unterschied, sie suche diese Auflage auf direktem Wege 
von dem Pflichtigen Verzehrer zu heben, oder, wie 
dieses meist geschieht, und auch wohl nicht zu umgehen 
seyn wird, auf indirektem Wege. Ein solches SyjTem, 
würde auS den oben entwickelten Gründen nicht anderS/ 
als höchst nachteilig wirken , und nach einer sehr sin, 
Nigen Bemerkung eines unserer geachtetsten staatSwirth» 
schaftlichen Schriftsteller -) nichts weiter seyn, alS 
eine verschleierte Wiederherstellung deS Feudalwesens 
des Mittelalters mit allen seinen, den Volkswohlstand 
so sehr drückenden, Abnormitäten. Mag auch aller
dings Say nicht unrecht haben, wenn er in der 

letzten
M. vergl. Limonäe cleLiemonrli prine. ä'ecün. polit., 
lom. n. S. 208. 6'e8t ilone — bemerkt dieser berul'mte 
staatSwirtb'lbaflliche Gcbriftsteller sehr treffend — nne pro- 
pogition tr^8 in)ti8te et tre8 inbumaive, Hue «elle, qu on 
a 8vuvsnt repetee, 6e 8npprimer toated 1e8 impositions 
aireeles, et äe lever ls totnlite <le8 revesu8 6e 1 etüt 
6es impöt8 sur la ct>n»oini»stion; e»r «Ue ec^uivaut ü pc» 
pre» k eelle - ei äe cli8pen8er prev^ue <le tont impvt tvnS 
les ricbe8 et äe ne lever <le8 taxe8 <^ie sur Ie8 pauvrcL.

^In8ieur8 eAsrär ce 8ersit rentrer llsn8 l'sncien 8) 8tein« 
keoäsl, oü lo noble ne ps/st rieN; m«,8 il suroit en- 
eore kl2n8 Oette innovstidn nn ^erkectionement 6 sri8tocra- 
tie, c'esr ^n'il 8uKrsit 6e äevenir riebe, jiour vtre, 
1« ksit m^ine, <Ü8pen8e cle pü^ar.

**) A. a. O. lom. II. S. 32b»
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letzten Analyse alle Abgaben für Consumtions, und 
indirekte Abgaben ansieht, weil die Forderung der Ab
gaben nicht sowohl geradezu an die Person des Ab, 
gabepflichtigen gerichtet ist, — von der freilich für 
die Bedürfnisse der öffentlichen Consumtion nichts zu 
nehmen ist, — sondern nur an die Erzeugnisse des 
Fleisses desselben, an die Gütermassen/ die man 
ihm in der Abgabe abzunehmen beabsichtigt. Nur 
entscheidet dieses Argument hier nichts. Nicht darin 
liegt der Charakter der Consumtionsabgabe überhaupt, 
und der indirekten insbesondere, daß sie auf die Ab, 
gaben von Gütern gerichtet ist, und nur in sofern, 
als der Abgabepflichtige dergleichen besitzt, ihn in 
Anspruch nimmt, sondern der Charakter jener Steuer 
und seine Verderblichkeit, liegen in der Art und 
Weise, wie hier die Güter in Anspruch genommen wer, 
den, und in der Unverträglichkeit dieser Art und Weise 
mit unserm Verhältnisse zur Güterwelt; in der nachtheili, 
gen Richtung, welche ein auf Consumtions, und indi- 
rekte Abgaben gerichtetes ^Abgabensystem seiner Natur 
nach hat.

Hat man in England dem dortigen Abgabensy, 
stem diese Richtung gegeben, und davon keine so auffal, 
lende Nachtheile geerndet, wie es sie nach der Natur 
der Sache mit sich führen muß, so liegt der Grund nur 
in dem individuellen Charakter der englischen Betrieb, 
samkeit, und in den so äusserst günstigen Verhältnissen, 
welche sie durch die örtliche Lage jenes Landes erhalten hat, 
und nächstdem in der Einrichtung, welche man dieser 
Besteurungsweise selbst in Großbritanien gegeben hat; 
darin, daß sich die dortigen Consumtionsabgaben nur 
auf eine geringe Anzahl von Gegenständen erstrecken; 
nicht die ersten Lebensbedürfnisse des gemeinen Mannes, 
Brod und Fleisch, treffen; schlechterdings keinen Un, 
terschied zwischen Stadt und Land machen und in ih
rer Hebungs, und Berechnungsweise möglichst einfach

5. Bd. N
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find *).  Doch find auch in England keineswegs die nachtei
ligen Folgen ausgeblieben, welche ein solches System auf 
die niedere Volksklasse seiner Natur nach hervorbringt. 
Vielmehr zeigt die dermalige Lage des Landes, und sei, 
ner Angehörigen, nur zu deutlich, wie hart die niedere 
Volksklasse durch jenes System bedrückt ist, in welcher 
Abhängigkeit sie von der reichern Volksklasse gerathen 
ist, und wie tief sie jenen Druck und diese Abhängigkeit 
fühlt, ohne wegen der Uebermacht der Reichen im Stande 
zu seyn, das Joch abzuschütteln, das sie tragen muß, 
und kaum würde ertragen können, käme die englische 
Armenpolizei nicht der ärmern Volksklasse einiger Maas, 
sen zu Hülfe und wälzte diese nicht einen Theil der Last, 
welche das Abgabensystem dem Armen aufgebürdet hat, 
von den Armen wieder zurück auf den Reichen; — was 
indeß eigentlich weiter nichts ist, als eine Widernatür, 
lichkeit, wodurch eine andere Widernatürlichkeit wieder 
beseitigt werden soll, wie denn überhaupt alleWiderna, 
türlichkeiten immer wieder andere hervorbringen, welche 
die Ersteren weniger fühlbar machen sollen.

*) M. vergl. vön Räumer das brittische Besteuerungssy- 
stem re. S. 200.

Gedieh übrigens der Wohlstand in Großbritkanien 
bei der Consumttonssteuer, so ist dieses auf jeden Fall 
kein Beweis dafür, daß es unter andern Verhältnissen, 
wie in Großbritkanien, auch anderwärts erfolgen werde. 
Wollte man ausser England das dortige Besteuerungs, 
system nachahmen, es würde sich leicht größtentheils das 
Gegentheil zeigen. Was England, um der vorhin an, 
gedeuteten ihm eigenen natürlichen Vortheile willen zu 
dulden vermag, dieses vermögen nur wenig andere Län, 
der. Wenigstens in Holland schreibt man den Der, 
fall der dortigen Manufakturen und Fabriken den zu 
hohen Consumtionsabgaben, und namentlich der zu siar, 
ken Belastung des Getraides zu. Auch in Italien 
konnte sich das Manufakturen, und Fabrikenwesen nie 
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recht heben, weil man auch dort diesen letzter» Artikel 
der menschlichen Bedürfnisse zu hoch belegt hat'»). Und 
was man zuletzt von den hannoverischen Fürstenthümern 
Calenberg, Göttingen und Grubenhagen sagt, 
um die Möglichkeit der Anwendung eines solchen Steuer
systems zu erweisen--'^), beweißt doch im Ganzen wei
ter nichts, als daß selbst in einem kleinen offenen Lande 
sich eine solche Steuer ziemlich einträglich bewähren 
könne keineswegs aber ihre Verträglichkeit mit 
den von der Staatswirthschaftslehre dictirten Grund, 
Principien eines den Bedingungen des allgemeinen Volks, 
Wohlstandes durchaus angemessenen Abgabesystems.

So weit ich über Consumtionssteuern und ihre 
Zulässigkeit und Unzulässigkeit zu urtheilen vermag, schei, 
nen sie mir nur Ausnahmsweise sich in dem Falle 
rechtfertigen zu lassen, wenn gewisse Klassen des Volks 
zur Mitleidenheit bei den öffentlichen Lasten gezogen 
werden sollen, deren Einkommen sich nicht vollständig 
genug ausmitteln läßt, um hiernach die Summen der 
von ihnen zu zählenden Abgaben gehörig zu bestim, 
men f). Blos hier läßt es sich vertheidigen, daß die

*) M. vergl. Monthion a. a. O. S. 130.
**) M. vergl. Sartorius über die gleiße Besteuerung der 

verschiedenen Landestheile des Königreich- Hannover rc. 
S. 180 —182., und von Bosse Darstellung des staatS- 
wirthschaftlichen Zustandes in den deutschen BundeSstaaten, 
S. 312 und 3^6.

,***) Sie ertrug nemlich bei einer Bevölkerung, welche bedeutend 
unter 300,000 Seelen war, vor der westphälischen Zeit 
über 350,000 Thaler (361,231 Rthlr. 32 Gr. 1 Ps.), im Jahre 
1814 noch über 300,000Thlr. (319,679Rthlr. 19 Gr. 4Pf.). 
M. vergl. Sartorius a. a. O.

-l) Früherhin — in meiner Revision rc., Bd. IV. S.155. 
war ich mit Monthion a. a. O. G-124. der Meinung, 
auch in einem zweiten Falle sey Ausnahmsweise die He
bung der Abgaben von der Consumtion zulässig, nehmlich

N r



Regierungen den Bedarf der Abgabepflichtigen zum 
Maasstabe seiner Besteuerung macht, und den minder-

dann, wenn die erweiterten Bedürfnisse des 
öffentlichen Lebens deren Deckung durch blose 
Steuer vom Einkommen nicht mehr gestatte. 
Doch bei wiederhohlter Prüfung der Gegenstandes über
zeugte ich mich von der Unzulässigkeit jener zweiten Ausnahme. 
Die Beispiele, welche Monthion von Frankreich und 
England anführt, bewähren offenbar seine Meinung nicht. 
Wenn da und dort die Grundsteuern zu der Bedeckung der 
öffentlichen Ausgaben nicht mehr ausreichend seyn mochten, 
so beweißt diese- zuverlässig nicht, daß e- um deswillen 
nothwendig war, ConsumtionSsteuern einzuführen und zu 
erheben, und am allerwenigsten in der Art, wie man e- 
wirklich gethan hat. Jenes Verhältniß, des öffentlichen Be
darfs rechtfertigte weiter nicht-, al- eine Heranziehung 
noch mehrerer bis dahin verschont gebliebener Einkommen- 
quellen; eine stärkere Belegung de- meist überall au- irri
gen Ansichten zu sehr geschonten GewerbS- und Handelsstan- 
de- nach dem Maaffe seines Einkommen-; keineSwege- aber 
eine Umänderung des AbgabenerhebungssystemS in der Art, 
wie man diese Abänderung allmählig vorgenommen hat. 
Der ärmer» und niedern Volkkklaffe, dem Landmanne, 
dem man auf diese Weise zu helfen gesucht hat, hat man 
offenbar dadurch nicht geholfen, sondern für ihn den Druck 
der Abgabe eigentlich vermehrt. Der Landmann, der seine 
Grundsteuer schon früherhin nicht ohne Schwierigkeit ent
richten konnte, hat zuverlässig dadurch, daß man ihm noch 
ausser der Grundsteuer bedeutende Konsumtion-abgaben auf- 
gebürdet hat, im Verhältniß gegen den Reichen, der ihm 
seine Erzeugnisse abnimmt, trotz der gestiegenen Preise, 
nicht so viel Erleichterung erhalten, als er erhallen haben 
würde, wenn man das Einkommen der reichen Fabrikanten, 
Kaufleute und Grundherrn in dem Verhältnisse herangezo- 
gen hätte, wie seine Grundsteuer wegen der erhöhten öffent
lichen Bedürfnisse zu erhöhen gewesen seyn würde. Wer 
überhaupt durch zu hohe Abgaben gedrückt ist, erhält nach 
dem Gange des Verkehr- nicht dadurch Erleichterung, daß 
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natürlichen Maaßstaab d^m natürlichen, dem Betrage 
des Einkommens, verzieht. Indeß brauche ich es wohl 
nicht zu bemerken, daß in diesem Falle alle Confumtions- 
abgaben stets nur auf Gegenstände des Wohllebens, 
und eigentlich nur des höher» Wohllebens, und des 
Luxus, gelegt werden dürfen, keineswegs aber, wie 
man es meist zu thun pflegt, auf Dinge, welche zu den 
unentbehrlichsten Bedürfnissen des gemeinen ManneS 
gehören-'). Nur bei Artikeln der erster» Art lassen 
sie sich für unschädlich ansehen, keineswegs' aber bei 
Gegenständen der letzter» Klasse. Auflagen auf Luxus
artikel, — auf Artikel, deren Genuß stets bei dem, 
der sie für sich ge- und verbraucht, einen gewissen Wohl
stand, und ein mehr als gewöhnliches Einkommen vor- 
aussezt, erhöhen weder den Preis anderer zum Le
ben nothwendiger Bedürfnisse, noch vermag es die wohl-

man fetzt auch andere bisher weniger belastete DolkSklassen 
zu einer neuen Steuer, die er so gut wie diese tragen 
muß, heransieht, sondern seine Erleichterung ist nur mög« 
lich dadurch, daß man ihn von den ^irusn Lasten frei läßt, 
und bloß diese heranzieht, welche sie eigentlich tragen müs
sen und tragen können.

*) Man vergl. Monthion a. a. O. S. 127. — Anderer 
Meinung über diesen Punkt istCqnard a. a. O., S. 1?7.2 
Seiner Ansicht nach müssen die KonsumtionSabgaben geradv 
von Dingen der ersten Nothwendigkeit gehoben werden, 
damit die Wirkung einer solchen Abgabe nicht etwa nur 
den einen oder den andern GewerbSzweig treffe, sondern 
sich gleichmäßig auf Alle verbreite. — Doch gegen diese» 
Argument brauche ich, nach dem, wa» ich oben über die 
Wirkung der KonsumtionSabgaben überhaupt bemerkt habe» 
wohl gar nichts zu erinnern. Auf jeden Fall hat Canard» 
Meinung die Erfahrung gegen sich.—. Ueber die zweck
mäßigste Art und Weise der Konsumtionssteuerbelegung und 
Vertheilung auf die einzelnen DerbrauchSartikel s. man 
übrigens von Jakob StaatSfinanzwissenschaft Bd. U- 
S. 989 —1019.
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habenbere Volksklasse , sie auf die ärmere zurückzuwäl- 
zen; der regelmässige Fortgang der Volksbetriebsamkeit 
ist also durch sie nicht gefährdet; oder wirken sie auf 
diesen einiger Massen nachteilig, so trifft diese nach, 
theilige Wirksamkeit nur did wenigen im Volke, die ihre 
Betriebsamkeit der Gewinnung oder Produktion solcher 
Artikel widmen mögen. Und diese Nachtheilige Wirk, 
samkeit kann eines Theils nie von sonderlicher Bedeutung 
seyn, andern Theils gewährt sie aber vielleicht für das 
Ganze sogar den Vortheil, daß sie der Betriebsamkeit 
manches, mit unnützen Dingen Beschäftigten, eine nütz
lichere und dem Interesse des gesammten Volks mehr zu, 
sagende Richtung gibt. Auf jeden Fall sind solche Ab
gaben im Grunde weiter nichts, als eine freiwillige 
Abgabe des Reichen zum Besten der öffentlichen Cassen; 
— eine Abgabe, die jenem einen Theil seines Ueberflus, 
ses für nützliche und nothwendige Zwecke des gemeinen 
Wesens entzieht, aber weder den Lebensgenuß in der 
Wirklichkeit erschwert, noch ihn sonst in eine Lage bringt, 
welche für ihn drückend seyn könnte; statt daß dieses 
überall unvermeidlich zu besorgen ist, sobäld die Con, 
sumtionsabgabe auf Artikel erstreckt ist, welche zu den 
gewöhnlichen Lebensbedürfnissen der arbeitenden Volks, 
klaffe gehören. — Mögen auch Abgaben von Artikeln 
jener Art weniger einträglich seyn, als Abgaben von 
Artikeln dieser, die grössere oder mindere Erträglich, 
keit eines belegten Artikels kann über die Zulässigkeit 
seiner Belegung nie entscheiden '-0- Was den ''egelmäs, 
sigen Fortgang der Volksbetreibsamkeit bedroht, kann 
bei der Regulirung unseres öffentlichen Abgabenwesens 
nie Billigung verdienen. Schöpfen mag zwar das

*) Wie Adam Smith a. a. O. Bd.IV. S. 34z. die Bei« 
behaltung der in England auf Salz, Leder, Lichter, 
Seife und Steinkohlen liegenden Abgaben, wegen 
ihrer Einträglichkeit empfehlen kann, kann ich nicht 
begreifen.



Auflagefystem eines Landes aus dem Einkommen und 
seinen mancherlei Quellen so gut es kann, und auf diesem 
oder jenem mehr oder minder'zweckmässigen Wege, aber 
so au sschöpfen, daß sie verdrocknen müssen, darf eS 
sie nie, ohne sich mit der Grundtendenz des bürgerlichen 
Wesens in den schreiendsten Widerspruch zu bringen.

H, i26.

Unter den verschiedenen Arten des Volkseinkom
mens, nach welchen sich die Bedürfnisse der öffentlichen 
Consumtion schöpfen lassen, gebührt dem Einkommen 
aus dem Ertrage des Grundes und Bodens 
wohl die erste Stelle. Ist dieser Ertrag und das 
daraus gebildete Einkommen der Grund, und Bodenbe
sitzer auch keineswegs die alleinige und einzige Quelle 
jenes Einkommens so ist sie doch gewiß überall 
eine der ergiebigsten,, wo nicht die ergiebigste selbst. 
Das Einkommen,, welches die Benützung seines Grun
des und Bodens, und die Erzeugnisse desselben einem 
Volke gewähren, ist auch allerdings in mehr als einem 
Betrachte vorzüglich geeignet, um zu einem Theile für 
die Bedürfnisse der öffentlichen Consumtion angesprochen 
zu werden.. Jenes Einkommen, wenigstens in sofern 
es als reines Einkommen angesehen- werden mag, 
fließt genau betrachtet, dem Volke überhaupt, und den 
Grundeigentümern insbesondere, als ein wahres 
Gottesgeschenk zu, und kann schon darum leichter, als 
irgend eine andere Art des Einkommens, die Derwen, 
düng eines. Theils desselben für die öffentlichen Zwecke 
gestalten. Auch ist hier die Ausmittelung des vom 
Staate für seine Zwecke zu nehmenden Theils leichter 
möglich, als bei irgend einem , andern Erwerbe der 
menschlichen Betriebsamkeit. Weiter, die Hebung de2 
von der. Regierung a«gesprochenen. Theils ist. ohne be^

*) M. vergl. Bd.r. T.i79 -fol-^^ 
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deutende Schwierigkett. Und zuletzt erträgt wirklich 
auch dieser Zweig des Volkseinkommens bei weitem 
leichter, als irgend ein anderer, ein durch zufällige 
Umstände vielleicht gebotenes Uebermaas. Denn un
verkennbar ist es wohl, auf jeden Fall hat jede Abgabe, 
welche die Regierung zur Bestreitung der Bedürfnisse 
der öffentlichen Consumtion aus dieser Abgabe schöpft, 
vor jeder andern Abgabe, die sie von ihren Angehöri, 
Len für öffentliche Zwecke.fordert und nimmt, das zum 
Voraus, da^ dieses Fordern und Nehmen den regel, 
mäßigen Fortgang der Volksbetriebsamkeit bei weitem 
nie so leicht gefährden oder hemmen und zerstören 
"kaun, wie dieses bei jeder andern Abgabe immer mög, 
lich seyn dürfte. Selbst auf das Höchste getrieben, 
kann sich durch eine solche Abgabe nur äusserst selten 
ein wahrer positiver Verlust für den Abgabepflichtig 
gen bilden. Er verliert dabei immer in der Regel 
Wetter nichts,., als die Entbehrung eines erwarteten, 
ihm von der Vorsehung beschiedenen, Gewinnes, dessen 
Verlust zwar, wie jeder Gewinnverlust, immer auch 
etwas störend auf den Gang seiner Betriebsamkeit ein- 
wirken wird, doch immer nur in sosern, als er den 
Aufschwung der Volksbetriebsamkeit hindert; nie aber 
in sofern, daß er deren regelmäßigen Fortgang und die 
Erhaltung dieses Fortgangs stört. Denn in der Natur 
ddr Sache liegt es, bei weitem eher kann und wird 
der Mensch den Gewinn aus einem ihm von der Vor, 
sehung beschiedenen Geschenke missen, als den Gewinn, 
den er für sich nur e-st.im Schweiße seines Angesichts 
durch Anstrengungen aller Art zu erringen vermag. 
Zwar kann es seyn, daß eine zu hoch getriebene und 
dem Grund, und' Bövenbesißer zu sehr belastende 
Grundsteuer aych'äm Ende diesen entmuthigen, und 
den Landmanu'von der Ackerkultur auf andere dem 
Dolkswohlstatsbr'Minder zusagende Gewerbszweige Hin- 
treiben kann; — denn von jeder zu hoch getriebenen 
Abgabe, welche auf irgend einem Gewerbszweige ruht, 
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ist so etwas zuletzt zu befürchte». -- Aber darüber 
wird man wohl mit mir einverstanden seyn, daß sich 
der Grund - und Bodenbesitzer zu einem solchen Schritte 
bei weitem nicht so leicht entschließt, als Jeder Andere 
unter irgend einer Klasse des betriebsamen Volks. Der 
Uebergayg vom Bau und von der Bewirthschaftung 
unseres Grundes und Bodens ist so leicht nicht, 
wie der Uebergang von einem Manufaktur - oder Fabri- 
kenetaölissement zu dem Andern. Auch wenn an, 
dere Motive gleich wären, selbst das Vertrauen ves 
Landmannes auf die Vorsehung hält ihn von einem 
solchen Uebergange ab. Die Vorsehung ersetzt sehr 
oft durch die größere Reichlichkeit ihrer Spenden dem 
Pflichtigen dir zu viel gezahlte zu hohe Abgabe immer 
eher wieder, als der menschliche Fleiß und der Gang 
des Verkehrs dem Manufakturisten und Fabrikanten 
das zu tragen gehabte Uebermaaß. Und zuletzt darf 
selbst die grössere Selbständigkeit des Grund - und 
Dodenbesttzers, entsprungen aus der größeren Unab» 
hängigkeit seiner Rente -2) von dem wechselnden Gange 
des Verkehrs, nicht übersehen werden, wenn man von 
seiner grösser» Fähigkeit, höhere Abgabe» als der 
Fabrikant und Manufakturist zu ertragen, spricht. — 
Mit einem Worte, unter den verschiedenen Abgabe, 
Pflichtigen im Staate ist und bleibt immer er der sicher
ste und kräftigste, und so wenig ich auch ihn in ir, 
gcnd einer Beziehung überlastet zu sehen wünsche, 
so wenig scheint mir ein Abgabensystem empfehlungs- 
werch und haltbar zu seyn, tas ihn ganz frei liesse, 
und die Masse des gesammtön öffentlichen Bedarfs 
nur auf andere Volksklaffen wälzen wollte —

*) Nehmlich diese nach dem Naturb-tra- der Erzeugnisse 
berechnet.

**) Einen Fall der Art bietet die englische FinanzgeseHgebung 
dar, seitdem man im Jahre 1798 die Landtare dort unab
änderlich fest gesetzt, und den Ablauf der eigentlichen
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Glaubt man der Freilassung des Eigenthumes, 
oder seiner unverhältnigmässig zu geringen Belegung,

Grundsteuer in der Art» erlaubt hat, da- selbst jeder Dritte 
da- Recht hat, diese auf dem Grundeigenthume seitdem 
mehr als eine Erbzinse, als in der Gestalt einer eigent
lichen Steuer, hastende Abgabe durch Erlegung de- Kapi- 
talpreiseS an sich zu kaufen; wa- denn die Folge gehabt 
hat, daß^dort der jährliche Betrag der Grundsteuer sich 
durch solche Abkaufe von Jahr ju Jahre mindert. Im 
Jahre 1798 betrug sie noch 2,037,627 Pf. Sterl. 9 Schill.

Penny, im Jahr 1813 nur noch 1,378,128 Pf. Sterl. 
6^ Pence, und im Jahre I8r8 nur 1,209 682 Pf- Sterl. 
M. vergl. von Räumer da- brittische BesteuerungSsy- 
stem S. rO7-; Colquhoun über die Macht, den,Wohl
stand und die HülfSquellen des brittischen. Reichs rc. übers. 
von Fick S.276.^ und Neheniu- der öffentl. Kredit im 
Anh. S. 128. — Der Hauptgrund, der die englische Re
gierung zur Enunciation der Abkäuflichkeit der Grundsteuer 
bestimmte, mag übrigens wohl die ungleiche Besteuerung 
des Grundeigenthums gewesen seyn, die sich seit der Zeit 
Wilhelms III,, wo (i. I. 1692) die letzte Regulirung 
der Grundsteuer in England vorgenommen worden war, 
allmahlig durch die wechselnde und stets fortgeschrittene Bo
denkultur herausgebildet hatte. Inzwischen um diese Un
gleichheiten zu heben, war der Weg, den man im Jahre 
1798 einschlug, wohl nicht der richtigste, AuS Furcht vor 
den Schwierigkeiten einer Grund,steuerreviston, und ihren 
Folgen, hat man offenbar den widernatürlichsten Weg ein- 
geschlagen, der je getroffen werden konnte. Auch der von 
von Räumer a. a. O. S. 108., auf jährlich ohngefähr 
400,000 Pf., Sterl. berechnete Gewinn, den die Staats
kassen zur Verwendung der Ablösungssumme zum Schul- 
denabtrag machten, scheint mir die. Wahl dieses Abweges 
nicht gehörig zu rechtfertigen. ES liegt darin, daß man 
die Grundsteuer als feststehend auSsprach, offenbar eine zu 
weit getriebene Begünstigung des GrundeigenthumeS, die 
zuletzt nur die übrigen Abgabenpflichtigen trifft, und diesen 
durch den berechneten Gewinn, den die StaatSschuldentil- 
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um deswillen das Wort reden zu müssen, weil die 
richtige und angemessene Besteuerung hier zu leicht 
die Benutzung unserer Kapitale von der Bodenkultur 
ab- und auf andere, dem Volkswohlstände minder 
zusagende, Gewerbszweige hinleiten könne, oder weil 
überhaupt die Grundsteuer ihrer Natur nach auf Ver
minderung des Kapitalpreises des Grundeigenthums 
hinwirke, — glaubt man dieses^)/ so ist man offen
bar in einem Irrthume befangen. Von der Boden
kultur kann die Besteuerung deS Grundes und Bodens 
nur dann die Kapitale abziehen, wenn dieser Gegen
stand unserer Betriebsamkeit zu hoch, und höher, als 
andere Gewerbszweige, besteuert ist, so daß der Grund, 
besitzet aus seinem Grund und Boden nicht denselben 
Gewinn ziehen kann, den ihm andere minder belastete 
Gewerbe versprechen. Aber hier liegt der Grund des 
Abflusses der Kapitale vom Grunde und Boden nicht 
in der Besteuerung desselben an sich, sondern blos nur 
in der zu hohen Besteuerung. Ist dieser Fall bei an, 
dern Gewerben vorhanden, so wird dasselbe, was 
man von der Besteuerung des Grundeigenlhums be
fürchtet, auch dort zu befürchten seyn. Daß aber die 
Grundstücke durch die Besteuerung in ihrem Kapital» 
preise fallen, wenn sie vorher nicht besteuert waren, 
das kann wohl möglich seyn. Aber diese mögliche 
Folge der Besteuerung ist nur kein Grund der der Frei
lassung des Grundeigenthums das Wort spricht. Auch 
andere bisher nicht besteuerte Gewerbe werden in ihrem 
Kapitalpreise fallen, wenn sie unter die-Steuer genom-

gungSkasse dabei gemacht hat, bei weitem nicht ersetzt 
wird — WaS Ricardo a. a. O. Bd. I. S. 211 — 316. 
über diesen Punkt sagt, genügt offenbar nicht, und zeigt 
nur seine Befangenheit für die Institutionen seine- Va
terlandes.

*) Wie z. B. von Räumer das brittische BesteuerungSsy- 
stem re. S.riy —221.
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wen werdend). Qb bei der oben angedeuketen Folge 
der Besteuerung^ durch diese und der daraus hervor- 
gehendeu Verminderung der Kapitalpreise des Grund« 
eigenlhums der Kredit der Grundeig.enthümer falle, 
auch dieses kann für die Nichtbesteuerung der Grund- 
eigenthümer nicht als Argument gelten. Diese Ver
minderung des Kredits ist eine natürliche Folge aller 
Steuerbelegung, und wollte man diese n-chtheilige Folge 
vermeiden, aste Steuerbelegung müßte unterbleiben. 
Denn wirklich es wirkt rücksichtlich des Kredits eines 
Grundeigenthümers, dem man von zweitausend Gulden 
Einkommen jährlich Ein Hundert Gulden an Grund- 
stener abnimmt, gerade so, wie wenn man einem Fabri
kanten, der jährlich zwei Tausend Gulden als reinen 
Gewinn aus seiner Fabrik zieht, Ein Hundert Gulden 
durch eine aufgelegte KonsumtionSsteuer abzieht. An, 
genommen, der Eine oder der Andere hätten jährlich 
zwei Lausend Gulden Zinsen von aufgenommenen Ka-

*) Inzwischen glaubt der Graf von »uquoy in seiner Theo, 
rie de« Steuerwesens im dritten Nachtrage zur Theorie 
der Nationalwirthschaft, S.465, niemand verliere in der 
»ngedeuteten Beziehung so ansehnlich bei der Besteuerung, 
wie der Grundeigentbümer, weil der Fabrikant bei der 
ihm aufgelegten Steuer, durch Erhöhung der Waarenpreise, 
leichter einen Theil der Steuer wieder hereinbringen könne, 
als der Glundeigenthümer. Ob dem wirklich so sey,
lasse ich au seinen Ort gestellt seyn. Wir will eS wenig
sten- bedünken, bei gleichen Verkehr-verhältnissen könne 
der Grundeigenthümer die ihm aufgelegte Steuer bei wei
tem eher aus Andre überwälzen, al- der Fabrikant die 
Seinig.e. Erzeugnisse, welche dem Bedarf naher liegen, 
und dringendere Bedürfnisse sind, lassen sich eher im Preise 
steigern, alL Artikel, welche her LebenSbedarf nicht so noth
wendig heischt, und da der Grundeigenthümer die erstern, 
der Fabrikant aber die letzter« liefert, so ist da- Ueberge- 
wicht de-. Erster» über den Letzter« in dem hier behandel
ten Punkte wohl nicht zu verkennen
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Malen zu bezahlen, der Eine wurde so wenig dieses 
vermögen, wie der Andere, und der Kredit des Einen 
würde so sehe sinken, wie der des Andern. — Auf 
keinen Fall kann die Vorsorge der Regierungen für 
die Erhaltung des Kredits einzelner Gewerböleute je 
Ungerechtigkeiten rechtfertigen

*) M. vergl. übrigens Mit den Hier angedeuteten Ansichten, 
Krug Betrachtungen über den Nationalreichthum des 
preuß. Staat-, Bd.II. S.508-, und Schmal) Staatt- 
wirthschaft in Briefen an einen deutschen Erbprinzen rc., 
Bd.II. S.2Z0. — Die Bedenklichkeiten, welche Limon<l<!

8i8monäi nonveaux Mnei^es ci'eeon. ^olit. ^om. II.
S. 188 — 191. und der Graf von Buquoy a. a. O. 
S. 468 folg, dagegen erregen, mögen zwar nicht ganz 
ungegründet seyn, aber sie begründen nur nicht, was durch 
sie begründet werden soll. — Die Verpflichtung des,Staa
tes, Steuerexemtionen und Ungleichheiten da fortbestehen 
zu lassen, wo sie sich irgend gebildet haben, kann unmög
lich auf die Weise begründet werden, wie Simons«- lle 
Lismoncli und der Graf von Buquoy meinen. Daß 
der eine oder der andere Gutsbesitzer bei der Belegung 
seiner bisher freigtlassenen oder verhältntßmaßig zu gering 
belegten Stücke leiden mag, mag wohl wahr seyn, es mag 
auch ferner wahr seyn, daß derjenige, der ein steuerfreies 
Stück jgekauft, und in der Meinung, eS bleibe steuerfrei, 
höher als ausserdem bezahlt Hat, durch die Besteuerung in 
Verlegenheit kömmen kann; — nur rechtfertigen diese 
Möglichkeiten nicht die Beibehaltung bisher bestandener 
Anomalieen, deren fernere Duldung mit dem Endzwecke 
des bürgerlichen Wesens durchaus im Widersprüche, steht. 
Da- Temperament, da- der Graf von Buquoy a. a. O. 
S. 469. verschlägt, scheint mir wenigsten- jene Anomalieen 
nur zu verewigen, und wirklich auch selbst dem früherhin 
zu gering besteuerten Grundeigenthümer nicht einmal etwas 
zu helfen. Da- Ganze kann zu weiter nicht- führen, als 
nur da- DesteueruugSgeschaft in unnöthige Schwierigkeiten 
zu verwickeln. — Ganz eigen ist übrigen- die Idee des 
Weimarischen SteuergesetzeL vom 14. December
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Inzwischen liegt eS in der Natur der Sache, daß 
bei Abgaben, welche man aus dem Ertrage des Grün, 
des und Bodens schöpfen mag, ebenso, wie bei allen 
übrigen, aus irgend einer Einkommensquelle erhöbe, 
nen, Abgaben, nur der reine Ertrag das Objekt 
seyn kann, und als das Objekt betrachtet werden 
müsse, d^s die Abgabe treffen kann, und nachdem 
sie regulirt und unter alle Abgabepflichtige vertheilt 
werden muff. Auch kann diese Vertheilung nach kei, 
nen andern Grundsätzen geschehen, als nach den für 
die Heranziehung des reinen Einkommens aller Pflich
tigen zu den Bedürfnissen der öffentlichen Consumtion 
überhaupt anzunehmenden, oben (§. i3o.) von mir 
festgeflellten. Wenn es auch, wie ich eben bemerkt 
habe, wohl möglich seyn könnte, daß die Regierung 
den ganzen Betrag des reinen Einkommens des Grund- 
und Bodenbesitzers an sich nehme, so würde ich mich 
doch keineswegs entschliessen können, so etwas je zu 
billigen n); und noch weniger würde ich mich je ent,

181Y, da- den Besitzern von früherhin steuerfreiem Grund« 
eigenthume für ihren Eintritt in die allgemeine Steuer- 
Vflichtigkeit besondre Entschädigung verheißt, — eine Ivee, 
die offenbar auf der Voraussetzung zu ruhen scheint, auch 
Anomalieen seyen für wohlerworbene Rechte im Staate 
anzusehen, und zu schätzen.

*) Auf wie hoch der Betrag der Grundsteuer ohne Nachtheil 
für den regelmäßigen Gang der DolkSbetriebsamkeit sich 
stellen lasse, wird übrigen- im Allgemeinen schwer zu 
bestimmen seyn. In Frankreich, Preussen und 
Baiern hat man zwanzig Procent oder den fünf« 
ten Theil des reinen Ertrag-, als das Maximum an« 
genommen, worauf er in gewöhnlichen Zeiten zu fitiren 
seyn soll; und da der Grund« und Bodenbesitzer noch aus
ser der Grundsteuer eine Menge anderer Abgaben und 
Lasten aller Art getragen hat, so mag dieser für seine 
Grundsteuer angenommene Betrag auch allerdings als da- 
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schlössen können, mich zu der Meinung zu bekennen, 
dem Grund« und Bodenbesitzer dürfe von dem reinen 
Einkommen seines Desitzthums eine verhältnißmässig 
größere Quote für die Bedürfnisse der öffentlichen Con, 
sumtion ebgenommen werde»/ als jedem andern Ab, 
gabepflichtigen Gewerbsmanne> So wenig ich den 
Grund, und Bvdenbesitzer geschont und begünstiget 
wissen will/ so wenig will ich ihn gedrückt und vervor, 
theilt sehen. Eine solche Dervortheilung würde nie 
ohne die traurigsten Folgen für den allgemeinen Volks, 
Wohlstand bleiben können. Sie würde am Ende zur 
Vernachlässigung der Grund, und Bodenkultur hinfüh, 
ren, und dem Volke nicht nur das Einkommen rauben, 
das ihm diese Kultur als Gottesgeschenk gibt, sondern 
auch selbst ausserdem noch einen bald mehr bald minder 
bedeutenden Theil des von seinem eigenen Fleiße ge, 
fchaffenen Gütergewinnes>

Doch verkenne ich nicht, baß gerade die Gleich, 
stellung der Abgabepflichtigen Grund- und Bvdenbesitzer 
mit ihren, mit andern Gewerbszweigen beschäftigte^, 
Steuergenossen unter die schwierigsten Aufgaben der 
Finanzkunst gehört, und daß sich diese Aufgabe schwer, 
lich zur Zufriedenheit aller Theile irgendwo lösen lassen 
dürfte. Ist eine Losung möglich, so ist sie es nur in 
sofern, als man überall die Elemente, auf welchen die 
Abgabenquelle, das reine Einkommen aller Abgabe-

Maximum derselben gelten. In Oestreich nahm man 
früherhin nach den vom Kaiser Joseph II. in dem Pa
tente vom 10. Februar 1739 und dem Hofdekrete vom 15. 
September sestgestelllen Bestimmungen an, der Grund
besitzer solle von Ein Hundert Gulden de- fatirten 
und kontrolirten rohen Ertrag- Zwölf Gulden izH 
Kreuzer entrichten, wo dann zuverlä-ig die Grundsteuer 
die in Frankreich rc. festgestellte Summen bei weitem über- 
stieg. M. vergl. von Kremer Darstellung de- Steuer 
wescns rc. Bd.II. S. 59 — 62.
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Pflichtigen Gewerbe ruht, mit möglichster Genauigkeit 
aufsucht, die Natur, und die geistigen Kräfte, welche 
uns Güter und Einkommen schaffen, und die Beding 
gungen ihrer Wirksamkeit sorgfältig einander gegen- 
überstellt, und daß man überhaupt bei der Vertheilung 
des öffentlichen Bedarfs auf die verschiedenen Ein
kommensquellen und ihre Inhaber, mit mehr Sorg
falt und Genauigkeit verfährt, als man dieses ge, 
wohnlich zu thun geneigt ist; meinend, es sey am 
leichtesten zu nehmen, da, wo man zum Nehmen 
geeignete Güter am offensten vorliegen sieht; Ungleich, 
heilen seyen bei dem größten und sorgfältigsten Stre
ben nach Gleichmäßigkeit der Vertheilung doch nicht 
zu vermeiden, und durch den Verkehr werde sich gleich, 
siellen, was man schon ursprünglich gleichzustellen un
terlassen haben mag»

Darum aber, weil unsere gewöhnliche Grundsteuer 
Revisionen und Rektifikationen meist bei weitem weniger 
auf diesen hochwichtigen Punkt ausgehen, als nur — 
ziemlich einseitiger Weise — darauf, die verschiede, 
nen Abgabepflichtigen Grundbesitzer nur unter sich 
gleich zu stellen, und denjenigen Theil auszumitteln, 
welchen man diesen etwa von dem reinen Theil ihres 
Besitzthums ohne Nachtheil ihrer Wirthschaft abnehmen 
kann, — darum kann ich ohnmöglich auf jene Revisio, 
nen und Rektifikationen den hohen Werth legen, den 
wir unsere mit diesen Arbeiten so eifrig und so emsig 
beschäftigte Regierungen darauf legen sehen. Un
leugbar ist damit, daß man die Grundsteuer für alle Ab, 
gabepflichtige Grundbesitzer möglichst gleich gestellt hat, 
nur der erste Schritt gegen daö angedeutete, nie aus 
dem Auge zu lassende, Ziel geschehen, und noch manche 
sehr sorgfältig abgemessene Schritte müssen nachfolgen, 
ehe man dahin gelangt seyn wird, wohin man getan, 
gen will.

Ausserdem aber läßt sich von den eben angeführten 
Versuchen, die verschiedenen Abgabepflichtigen Grund, 

besitzet 
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besitzet nach dem Verhältnisse ihres reinen Einkommens 
vom Grunde und Boden unter sich gleich zu stellen, 
um deswillen noch nicht sonderlich viel versprechen, weil 
man sich noch nicht einmal ganz vollkommen über die 
Art und Weise verständiget hat, auf welche diese 
Gleichstellung vorgenommen werden soll. Bald sucht 
man diese Art und Weise und den Ausgleichungsmaas» 
stab in dem gewöhnlichen Preise der Grundstücke, 
bald in ihrem rohen Ertrage bald in ihrer natürlichen 
Beschaffenheit, bald in der Pachtrente, welche sie 
ihrem Besitzer erwarten lassen. Inzwischen will mir es 
bedünken, alles dieses seyen doch am Ende nur Auswege, 
welche man aufgesucht hat, um den schwierigen Weg, 
die Ausmittellung des wirklichen reinen Ertrags, 
der eigentlichen Quelle aller Abgabe, zu umgehen.

Was den gewöhnlichen Preis der Grundstücke, als 
Maasstab für die Vertheilung der auf sie zu legenden 
Abgaben betrifft, mag es zwar scheinen, gegen seine 
Tauglichkeit zu dem angedeuteten Zwecke sey nichts zu 
erinnern. Man mag glauben, in dem gewöhnlichen 
Preise der Grundstücke spreche sich zwar ihr reiner Er» 
trag nicht selbst geradezu aus, aber man habe doch einen 
Maasstab zur indirekten Ausmittelung desselben. Denn 
allerdings gravitirt der Preis des Grundetgenthums stets 
gegen den Betrag seines reinen Ertrags hin; und um die, 
ser Gravitation willen, mag mau wohl meinen, habe 
man jenen Punkt gefunden, so sey auch dieser gegeben. 
Inzwischen in dieser Argumentation ist weiter nichts 
richtig, als nur die angedeutete Gravitation. Aber in 
dieser liegt noch kein Zusammentreffen. Genau die 
Sache analysirt, bestimmt der reine Ertrag weder den 
Preis, noch der Preis den reinen Ertrag. Ueber den 
Preis der Grundbesitzungen entscheidet, wie über den 
Preis aller in den Verkehr kommenden Dinge, nur daS 
Verhältniß der Angebote zur Nachfrage, und dieses 
Verhältniß regulirt sich keinesweges blos allein nach 
dem Ertrage der Grundstücke, sondern noch eine Menge

3. Bd. O
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anderer Momente treten stets hier in ihre Wirksamkeit. 
Eine Vertheilung der auf die Grundstücke zu legenden 
Steuer, nur nach dem Verhältnisse ihres Preises kann 
darum offenbar nur höchstabweichende Resultate gebend). 
Wo der Bewerber um Grundstücke wenigere sind, also 
ihre Preise niedrig stehen, würde stets auch die Steuer 
niedrig seyn. In der Grundsteuer würde besonders in 
Städten, oder in der Nähe derselben, wo Grundstücke 
oft mehr nur als Mittel zum Genusse der Annehmlich-

*) Allerdings mag darin, da- man in den meisten Ländern 
bei der ursprünglichen AuStheilung der Grundsteuern nur 
auf den damaligen Preis der Grundstücke sah, der Haupt« 
gründ ru suchen seyn, warum im Laufe der Zeit in die 
Grundsteuer so viele Ungleichheiten gekommen sind, da- 
nicht blos nur in Provinren, sondern beinah« von Orte zu 
Orte Grundsteuer und reiner Ertrag in einem ganz andern 
Verhältnisse stehen. — Da- man aber dahin kam, statt 
de-reinen Ertrags den Preis der Grundstücke, zum MaaS- 
stabe der Steuervertheilung anzunehmen, davon mag we
nigsten- in Deutschland der Hauptgrund in dem ge« 
meinen Pfennige liegen, aus welchem hier alle Steu
ern, und namentlich auch die Grundsteuern, seit dem An
fänge des funfzehenten Jahrhundert- hervorgingen. Na
mentlich ruhen auf dieser Schätzung-methode da- sächsische 
Grundsteuersystem, und da- ältere östreichische und 
böhmische. M. vergl. von Römer Staat-recht und 
Statistik de- Kurfürstenthum-Sachsen, Bd.H. S. 56? folg, 
von Kremer Darstellung de-Steuerwesen-, Bd.II. S.2. 
§.2., und von Ulmenstein Versuch einer kurzen, syste
matischen und historischen Einleitung in die Lehre de- deut
schen Staat-recht- von Steuern und Abgaben reich-ständl. 
Unterthanen rc. (Erlangen 17Y4 8.) S. 8y. Ueber die Un- 
tauglichkeit des Preise- der Grundsteuer als Maalstab für 
ihre Besteuerung s. m. übrige, - SartoriuS über die 
gleiche Besteuerung der verschiedenen Lande-theile de- Kö
nigreich- Hannover (Hannover 1815 8. S.72 —78., und 
Graf von Luq uoy a. a. O. S.4bz).
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feiten des Landlebens gesucht und gekauft werde»/ alS 
um ihres wirklichen Ertrags willen, oft eine Besteue
rung blos immaterieller Genüsse des Besitzers liegen» 
Die größeren Güter, welche weniger Liebhaber finden, 
als kleinere Grundstücke, und darum in der Regel auch 
geringer bezahlt werden, als diese Letzter», würden zu 
gering belegt werden, die kleineren Stücke aber zu hoch» 
Alle diese und noch mehrere andere hier einwtrkende 
Momente würben gerade zu dem Entgegengesetzte» von 
dem führen, was man bei der Rektifikation sucht; und 
darum kann denn wohl auf keinen Fall im Preise der 
Grundstücke der Regulator und Maasstab für ihre Be- 
steuerllng gesucht und gefunden werden.

Dasselbe, was vom Preise in der angedeuteten 
Beziehung gilt, gilt auch von der Pachtrente, welche 
die verpachteten Grundstücke ihren Eigenthümer» ab
werfen. Auch sie gravitirt nur gegen den reinen Er
trag derselben, bleibt jedoch in den bei weitem meisten 
Fällen noch sehr weit von ihm entfernt. Der wirkliche- 
reine Ertrag vertheilt sich, wie ich früher-'0 bemerkt 
habe, gewöhnlich zwischen dem Pachter und Verpachtet 
bald mehr bald minder ungleich. Wenn die Grundstücke, 
nach ihrem Preise belegt, in sehr vielen Fällen zk hoch 
belegt werden würden, so würden sie, nach der Pacht* 
zinse belegt, in den meisten Fällen zu wenig betreffe» 
werden. Um die Steuer auf ihren richtigen Stand zu 
bringen, würde man zugleich mit dem Grundeigenthü- 
mer auch das Gewerbe des Pachters besteuern müssen, 
und in das schon an sich schwierige Geschäfte ohne Noth 
nur neue Schwierigkeiten bringen^-)»

*) Bd.I. S.5I4 —516.
**) M. vergl. SartoriUS ä a. O. S.78-7Y. — Weniger 

bedenklich über die Anwendung der Pachtzins» altl Maaß» 
stab für die Vertheilung der Grundsteuer ist von Jakob 
StaatSfinanzwirthschaft Bd.H» G»ö2y., weil seiner Mei» 

o r
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Einen etwas richtigern Vertheilungsmaasstab, als 
den laufenden Preis der Grundstücke und ihre gewöhn, 
liche Pachtrente, mag zwar ihr roher Ertrag geben, 
doch auch seine Untauglichkeit ist nicht zu verkennen, 
wenn man sich die Mühe nimmt, die Sache etwas nä, 
her zu beleuchten, und sie unter den Gesichtspunkt zu 
stellen, unter welchen sie eigentlich gebracht werden muß. 
Der rohe Ertrag der Grundstücke beruht auf ganz an, 
dern Elementen, als ihr Reinertrag. Dort entscheiden 
die natürliche Ergiebigkeit des Bodens und der Fleiß 
seines Besitzers in inniger Verbindung mit einander und 
unzertrennt. Hier beruht alles blos auf dem Einen 
dieser Momente, und auf dem Verhältnisse, in welchem 
beide Momente gegen einander stehen. Ein mit unge
wöhnlichem Fleiße seines Besitzers bewirthschaftetes, an 
sich betrachtet schlechtes, Grundstück, kann seinem Be, 
sitzer denselben Rohertrag geben, den ein natürlich er
giebiges Stück dem Seinigen bei schlechter Be, 
wirthschaftung gibt; und dennoch wird in beiden Fällen 
der Reinertrag beider Stücke höchst verschieden seyn. 
Während der erste Besitzer, selbst bei seinem angestreng
testen Fleiße, kaum einige Ueberschüsse über den auf 
seine Scholle gewendeten Aufwand haben mag, kann 
der Ziveite sich eines sehr reichlichen reinen Einkom, 
mens zu erfreuen haben. Eine Besteuerung der Grund
stücke nach ihrem Roherträge muß darum immer noth
wendig zu den größten Ungleichheiten führen. Auch 
widerstrebt sie auf die auffallendste Weise dem Grund,

nun- nach, der ich jedoch nicht beitreten kann, da» Pacht
geld, welche» für ein Feldstück bezahlt wird, dessen reinen 
Ertrag genau au-drücke. Am günstigsten über die Pacht
rente urtheilt Benzenberg über da» Kataster Bd. U- 
S.43 folg., Er sieht sie al» die sicherste Enunciation de» 
Betrag» de» reinen Ertrag- der Grundstücke an. — Auf 
der Pachtrente ruht übrigen» die Vertheilung der Land
taxe in England m. vergl. von Räumer a. a. O. S. 107.
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gesetze aller verständigen Finanzpolitik, die Bedürfnisse 
der öffentlichen Consumtion nur aus dem reinen Er
trage der Volksbetriebsamkeit zu schöpfen. Eine solche 
Besteuerung ist eigentlich nichts weiter als eine höchst 
drückende Besteuerung des Fleisses der Abgabepflichti
gen, nicht aber eine Besteuerung ihres Einkommens. 
Auf jeden Fall ist bei einer solchen Besteuerung an 
einen regelmäßigen Fortgang der Betriebsamkeit deS 
Pflichtigen nie zu denken. Der fleissige Besitzer deS 
seiner Natur nach minder ergiebigen Stücks wird hier 
offenbar durch die Steuer in seiner Betriebsamkeit so 
gehemmt, daß die Ueberlastung, welche ihn trifft, ihn 
am Ende ganz muthlos machen muß. Ein solches Be- 
sieuerungssysiem kann und muß nur damit enden, daß 
alle minderergiebige Stücke ganz unbebaut liegen 
bleiben, daß das Volk auf diese Weise selbst den 
rohen Ertrag verliert, den ihm die Cultur solcher Stücke 
gewähren konnte, und daß zuletzt selbst der Ertrag der 
bewirthschafteten ergiebigen Stücke zur Deckung seines 
Bedarfs nicht mehr ausreicht^).

*) Ueber da« Mißverhältniß, welche« die Belegung der zu 
besteuernden Grundstücke nach ihrem rohen Ertrage her« 
beiführt, s. m. Gpäth Abhandlung über die Grundsteuer 
nach dem reinen und rohen Ertrage der Grundstücke 
(München 1818, A) S. Y7 —yy. Nach den hier gegebe
nen Berechnungen enthalt die Steuer auf fünf Procent 
de« rohen Ertrag« auSgeschlagen, bei der Reduktion nqch 
dem Verhältnisse des Reinertrag«
50 Proc. de« Rohen -- 10 Proc. de« Reinen
»5 — — — — 11^ — — —
40 — — — — 12^ — — —
25 - - - 14^ - - -
30 — — — — Ibz — — —
25 — — — — 20 — — —
20 — — — — 25 — — —
15 — — — --- ZZj — — —
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Am «ersten vntek den verschiedenen eben angedeu- 
ßeten Auswege«/ um des Schwierigkeiten der Ausmit
telung des reinen Ertrags zu entgehen, scheint die Be
steuerung nach der natürlichen Beschaffenheit 
des Bodens her zu besteuernden Grundstücke, den 
Forderungen zu entsprechen, welche man an einen 
sichern und befriedigenKen Maasstab für die gleich
mässige Vertheilung der Grundsteuer auf alle Grund, 
und Vodenbesitzer macht. Von der natürlichen Frucht
barkeit des Bsdens hängt immer ihr roher und reiner 
Ertrag am allermeisten ab; die Grundsteuer schließt 
sich hier im eigentlichen Sinne an den Grund und Bo
den an, und ihre Ausartung in eine Art von Gewer
besteuer ist so leicht nicht zu befürchten,, uud noch we, 
niger, daß dadurch die Kultur des Bodens vielleicht 
sich zum Nachtheile des allgemeinen Wohlstandes wi
dernatürlich gestalte A).. Darum scheint es aber, gar

Auch vergleiche man noch Theer Versuch einer AuSmit- 
telung der Reinertrag» der produktiven Grundstücke mit 
Rücksicht auf Boden, Lage und Oertlichkrit (Berlin iLiZ, 
L.), S. 19 folg.

*) Dieß ist namentlich der Grund, um dessenwillen Krug 
a. a» O. Bd.lk S. 514. bei der Vertheilung der Grund
steuer blos auf den Grund und Boden an sich gesehen wis
sen will. Er meint, wenn blo» auf dem Grund und Bo
den, nach dem Verhältnisse der Güte desselben, die Steuer 
liege, so werde jede» Grundstück ru derjenigen Kultur an- 
gewendet werden, welche ihm am angemessensten ist, und 
den größten reinen Ertrag bringt; wenn aber die eine 
Kultur- oder BenützusgSart höher mit Abgaben belegt sey, 
als die andere, so gebe man dadurch dem Ackerbauer das 
Mittel in die Hände, das die Lndustriösen Klassen bei der 
Besteuerung ihrer Gewerbe ausüben, ziemlich durch ver
minderte Konkurrenj der Verkäufer, oder durch vermin
derten Anbau des einen oder des andern Produkt», den 
Drei» desselben zu erhöhen; er werde also nicht mehr daS 
erste und natürliche Gesetz befolgen, und den Boden zu 
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nicht zu mißbilligen zu seyn, daß man in diesem Aus
wege Hülfe zur Beseitigung der mancherlei Schwierig
keiten sucht, welche alle Ausmittelung des Reinertrags 
auf geradem Wege immer begleiten. Doch auch hier 
täuscht der Schein nur zu oft. Entschiede blos die Er
giebigkeit des Bodens allein über seinen rohen und rei
nen Ertrag, so möchte gegen die Einschlagung dieses 
Nebenwegs wohl nichts zu erinnern seyn. Aber selbst 
der ergiebigste Bode« fordert zur Gewinnung der von 
ihm zu erlangenden Erzeugnisse noch Arbeit und Ka
pitale. Seins natürliche Beschaffenheit ist also keines
wegs das alleinige Element, aus dem der Betrag sei
nes rohen und reinen Ertrags hervorgeht. Ein Acker 
im gut bearbeiteten ergiebigen Boden wird seinem Be
sitzer ganz andere und mehrere Früchte, also ein ganz 
anderes und mehreres rohes Einkommen, geben, als 
eine gleich gute, aber schlecht bewirthschaftete, Stelle 
dem Ihrigen; und da die Steuer nicht geradezu aus 
dem Boden an sich geschöpft werden kann, sondern nur

derjenigen Bestimmung benutzen, welche für ihn sich am 
testen schickt, sondern er werde nunmehr durch die ver
schiedenen Steuern zu Berechnungen bewogen werden, 
welche Kulturart am wenigsten mit den Abgaben belegt 
ist, und so könne diese Veränderung des Steuershstem- 
auch die Kultur des Boden- »um Nachtheile det Gänzen 
verändern. Inzwischen mir will e- bedünken, diese 
Bedenklichkeiten rechtfertigen ein solche- Steuersystem nicht. 
Gerade die Nachtheile, welche Krug von der unbedingtan 
Erfassung de- reinen Ertrag- bei der Besteuerung de- 
Grunde- und Boden- fürchtet, und durch seinen Vorschlag 
zu vermindern sucht, scheinen mir durch diesen am allermei
sten herbeigeführt werden zu müssen. Auf jeden Fall ist 
der Maa-stab, den Krug gebraucht wissen will, nur ein 
mittelbarer, und hat schon darum so mancherlei gegen 
sich, wa- der im reinen Ertrage an sich gesuchte unmit» 
telbare nie gegen sich haben kann.
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auö seinen, auch von Arbeit und Kapitalien abhängigen, 
Erzeugnissen, so ist es wohl von selbst klar, wie sehr 
man sich irrt, wenn man bei der Besteuerung blos nur 
die natürliche Beschaffenheit des Bodens, das eine 
Element, auf welchem sein Ertrag ruht, erfaßt, die 
Art und Weise seiner Bewirthschaftung, das zweite 
Element jenes Ertrags, aber unbeachtet läßt. Zwar 
mag man meinen, die höhere Steuer, welche bei einer 
solchen Belegung den unfleissigen oder ungeschickten 
Wirth trifft^ könne als eine gerechte und verdiente 
Ahndung seines Unfleisses angesehen werden, auch 
könne durch sie der unfleissige und ungeschickte einen 
Reiz erhalten, es seinem begünstigten Steuergenossen 
gleich zu thun. Allein eines Theils ist das oben (h.
a« E.) entwickelte Besteuerungsprinzip solchen Beloh, 
nungen und Ahndungen, so wohlverdient sie auch schei, 
nen mögen, ganz abhold; andern Theils aber würden 
sie auch nicht ganz gerecht seyn. Nicht im "Un» 
fleisse liegt immer in allen Fällen der Grund der we, 
nigeren Betriebsamkeit dieses oder jenes Grundstücks, 
besitzers, der seine Besitzungen minder einträglich be, 
baut; sondern diese geringere Betriebsamkeit liegt sehr 
häufig noch in mancher anderen Bedingung, über die 
der Grundbesitzer in den meisten Fällen so wenig nach 
Willkühr gebieten kann, wie dieses andere Gewerbs, 
leute können^)' Und zulezt, da die Steuerhebung 
und Vertheilung nur in dem Maasse des Einkommens 
des Pflichtigen den letzten Nechtfertigungsgrund für 
sich suchen und finden kann, so käme sie bei jenen Ahn, 
düngen und Belohnungen mit sich selbst in Widerspruch,

Gar mancher Landwirth steht beim Bau seiner ASerstück« 
gegen seinen Nachbar nicht aus Mangel an Willen »»rück, 
sondern au- Mangel an Kraft. Dem Einen fehlt daS nö
thige Spannvieh, dem Andern das Gesinde, dem Dritten 
die Ackerwerkzeuge, u. s. w.
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und würde am Ende sich oft ihre Hebungen selbst er
schweren, indem sie oft da schöpfen müßte, wo es nach 
den individuellen Verhältnissen des Pflichtigen entweder 
gar nichts zu schöpfen gibt, oder doch wenigstens nicht 
so viel, als man gerade schöpfen möchte. — Mit einem 
Worte, die Vertheilung der Grundsteuer nach dem Ver
hältnisse der Ergiebigkeit des Grundes und Bodens der 
zu besteuernden Grundstücke allein, läßt sich eben so 
wenig billigen, als die andern vorhin beleuchteten Aus
wege. Die größere Leichtigkeit welche man in allen die
sen Auswegen sucht, kann sie nie empfehlen, wenn man 
ein völlig haltbares Grundsteuervertheilungssystem sucht. 
So schwierig auch die Ausmittelung des reinen Er
trags der Grundstücke scheinen mag, immer verdient 
dennoch dieser gerade Weg zum Ziele vor allen andern 
versuchten Aus- und Abwegen den Vorzugs).

Wirklich scheint man aber auch jene Schwierig
keiten etwas zu hoch angeschlagen zu haben, wenn man 
sich so viele Mühe gibt, sie zu umgehen. Auf dem 
Stande, auf welchen jetzt unsere Agronomie vorgerückt 
ist, ist es hei weitem nicht mehr so schwer, den reinen 
Ertrag einer Scholle auszumitteln, wie früherhin. 
Vorausgesezt nur, daß man sich selbst nicht in Neben- 
punkte verwirrt, die aufs Neue vom Ziele abführen, 
so wird sich das wahre besteuerbare Einkommen un
serer Grundbesitzungen wohl um so leichter ausmitteln 
lassen, da hier die einzelnen Data meist ziemlich offen 
vor aller Augen vorliegen, und man den größten Theil 
jener Schwierigkeiten nicht zu bekämpfen hat, welche 
sich bei der Ausmittelung des reinen Ertrags der söge, 
nannten industriellen Gewerbe, der den Manufakturen 
und Fabriken gewidmeten Betriebsamkeit, dem Steuex-

*) Wenigsten- scheinen die Bedenklichkeiten, auf welche der 
Graf von Buquoy a. a. V. S. 458—460. aufmerksam 
gemacht hat, mir nicht gewichtig genug, um diesen Weg zu 
verlassen.
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austheiker in den Weg stellen. — Um zur Kenntniß 
des reinen steuerbaren Ertrags an Grundstücken über
haupt, und jedes Einzelnen zu gelangen, bedarf es 
nichts weiter, als den Betrag der darauf im Durch
schnitte von ihrem Besitzer, nach den örtlichen Verhält
nissen, und der gewöhnlichen Betriebsmethode, genom
menen Erzeugnissen auszumitteln und davon den Betrag 
der Kosten abzuziehen, den ihre Gewinnung gewöhnlich 
nach den Ortsverhältnissen heischt, d. h. den Betrag 
der jährlichen Bestellungs, und Bearbeitungskosten des 
Grundstücks, mit Jnnbegriff dessen, was aufzuwenden 
seyn mag, um jenes fortwährend in dem ertragsfähi
gen Zustande zu erhalten, indem es sich jetzo befindet*).

*) Ueber da- bei der Au-mittetung des Reinertrag» der 
Grundstücke zu beobachtende Verfahren selbst s. m. Thaer 
über die Werthschä-ung des Boden- (Berlin 1811 8.) 
S.82 folg.; von Flotow Versuch einer Anleitung zur 
Abschätzung der Grundstücke nach Klassen, besonder» zum 
Behuf einer Grundsteuerrektißkation (Leipzig 1820 8.), 
S.iofolg.; und von Jakob a. a. O. Bd.I. S.71 — ?5. — 
Ueber die mit solchen Arbeiten Verbundenen Schwierigkei
ten aber s. m. Gartoriu- a. a. O. S. 64 — 73., und 
über da- in Frankreich, Oestreich und Bai ern bei 
solchen Abschätzungen übliche Verfahren Benzenberg über 
da» Kataster Bd.I. S. 14Z folg., von Kremer Darstel
lung de- Steuerwesens, Bd. II. G. ioy folg., und Späth 
Abhandlung über die Grundsteuer nach dem reinen und 
rohen Ertrag der Grundstücke, S.iiZ. — Um übrigen- 
sür den reinen Ertrag möglichst sicher feststehende Summen 
zu erhalte», hat man bei der Bearbeitung des Mailan
der Kataster- unter die, bei der Vergleichung de- rohen 
und reinen Ertrag» in Abzug zu bringenden Lasten auch 
den Verlust mit ausgenommen, den natürliche Ereignisse 
dem Besitzer von Zeit zu Zeit gewöhnlich befürchten las
sen; wofür bei Ackerlandereiea in ebenen Gegen
den der neunte Theil ihre- Ertrag- angenommen wird; 
hei solchen Ländereien in gebirgigen oder hü- 
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Das Einzige, worum es bei dieser Ausmittelnng 
des reinen Ertrags der zu besteuernden Grundbesitzun
gen Noth thut, ist meiner Ansicht nach nur das, daß 
man sich dabei davor hüte, den ausgemittelten Betrag 
des reinen Ertrags auf ein im Gelde berechnetes 
und in diesem ausgesprochenes sogenanntesS t euercapi« 
tal zurückführen zu wollen. Eine solche Zurückführung 
kann wegen der Wandelbarkeit der Preise der Erzeug
nisse, welche hier zu Geld angeschlagen, und so kapita, 
ltsirt werden, die Berechnung des Reinertrags, und 

gekigen Gegenden der siebente Theil, bei Flach», 
ländereien gleichfalls der siebente Theil; bei Wie
sen der fünfte, bei Waldungen der achtzehente, eben 
so viel bei Kastanisnwäldern in der Ebene, in 
Gebirgsgegenden aber der siebente. Doch mir will 
eL bedünken, dieser Punkt liege eigentlich ausser der Gränze 
des bei der Besteuerung au-zumittelnden Reinertrag», und 
eigne sich bei vorkommenden Fallen nur zu Steuererlassen. 
Eher werden die auf einzelnen Grundstücken haftenden be
sondern Lasten, vorzüglich die aus dem Feudal- oder Erb- 
unterthanigkeitSverbande entspringenden Lasten, in Abzug 
-u bringen seyn. Doch ist deren Abzug nicht Sache der 
Abschätzer, die durch die Beachtung solcher individuellen 
Verhältnisse nur verwirrt werden können, sondern blos 
Sache der Behörde, welche auf den Grund der Abschätzung 
den Kataster herzustellen hat; und versteht es sich von selbst, 
daß die Abzüge um dieser Lasten willen nur vom ausge
mittelten Reinerträge gemacht werden können, und daß 
das, war den Grundstücksbesitzern um solcher Lasten willen, 
im Kataster abgeschrieben wird, den berechtigten in ihrer 
sogenannnten Dominicalsteuer wieder-«geschrieben wer
den muß. — Mit Recht hat man denn auch wegen der 
aus der Berücksichtigung jener Lasten zu besorgenden Der- 
irrungen in Frankreich - nach Benzenberg über 
daS Kataster Bd.l. S. 146. den Grundsatz festgestellt, die 
Abschätzung des reine» Ertrag- geschieht ohne Rücksicht auf 
andere Lasten.
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die auf diese gebaute Ausgleichung und Vertheilung der 
Steuern wohl auf das äusserste schwankend machen und 
zerrütten, und so. sehr bedeutenden Schaden stiften; 
aber Vortheile sind davon gewiß nie zu erwarten. Und 
irre ich nicht , so, liegt zuverlässig darin, daß man durch 
diese Zurückführung bei unseren Steuerrevisionen und 
Rektifikationen eigentlich weiter ging, als, man gehen 
sollte und gehen konnte, wohl der Hauptgrund, warum 
jene mühsame Arbeiten so oft das nicht leisten, was 
man von ihtien erwartet. — Allerdings mag zwar 
diese Zurückführung um deswillen nothwendig und nütz» 
lich zu seyn scheinen, weil der Abgabepflichtige seine 
Steuer in der Regel nicht in einem Theile von den Er
zeugnissen seines Grundes und Bodens in Natur ent
richtet, sondern im Gelde. Inzwischen so gewichtig 
auch dieses Argument bei dem ersten Anblicke sich dar- 
siellen mag, so wenig kann es entscheiden. Daß die 
Abgabe im Gelde bezahlt werden muß, macht es gewiß 
auf keinen Fall nothwendig, sie auch nur nach einem in 
Gelde geschätzten, und nach bestimmten Geldsummen 
ausgesprochenen und festgestellten Maasstabe zu ver- 
theilen. Bestehen doch die Ueberschüsse und das Ein
kommen, aus welche der Abgabepflichtige feine Steuer 
schöpfen muß, nicht in Gelde, sondern blos nur in Er
zeugnissen seines Grundes und Bodens. Und wenn er 
auch seine Steuer nicht anders als in Gelde zahlen kann, 
und einen Theil jener Ueberschüsse und Erzeugnisse dazu 
verwenden muß, um sich im Wege des Tausches für 
jene das zu seiner Abgabe nöthige Geld zu schaffen, so liegt 
doch darin gewiß kein Grund, der es nothwendig machte, 
seine Steuerquote nur nach einem Geldmaaßstabe festzu- 
stellen. — Warum will man ihn denn den Gefahren 
des Verkehrs bei seiner Steuerentrichtung unbedingt 
und noch mehr aussetzen, als er sich schon durch die 
angedeuteten Verhältnisse ausgesezt siecht? Warum will 
man ihn noch ausser der Gefahr, sich das Geld, das er 
zur Steuerzahlung bedarf, auf eine seinem Vortheile 
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nicht immer zusagende Weise schaffen zu müssen, noch 
der weiteren Gefahr auSsetzen, sich selbst im Maasstabe 
durch den Gang des Verkehrs bedrückt und vervortheilt 
zu sehen? Offenbar kann ihm diese Gefahr erspart 
werden, belegt man ihn nur nach dem Verhältnisse des 
Naturalbetrags seiner Erzeugnisse, und sucht man nur 
in jenem Betrage sein Steuercapital, ohne es in einer 
bestimmten Geldsumme aussprechen zu wollen. — Nur 
auf diese Weise lassen sich einiger Maassen feste Steuer
kapitale und unwandelbare Steuerquolen für den steuer
pflichtigen Grundbesitzer erwarten; sonst nie» Zwar ist 
dem Spiele des Verkehrs auch hier nicht ganz vorge- 
beugt, doch es ist bedeutend beschränkt. Der Ver
kehr bestimmt nicht mehr die eigentliche Steuer, 
quote; er kann nicht mehr die Austheilung und 
Ausgleichung zerrütten, sondern, wenn er ben 
Abgabepflichtigen drücken oder begünstigen kann, so 
ist dieses nur in sofern möglich, als er ihn den 
Erwerb des zu seiner Steuerzahlung nöthigen Gel
des durch Erschwerung oder Erleichterung des Absatzes 
seiner Erzeugnisse etwas schwieriger oder leichter machen 
kann. Aber nicht so, wenn der reine Ertrag, und 
das hieraus hervorgehende Steuerkapital, im Kataster 
im Gelde ausgedrückt sind. Hier wirkt jede Aenderung 
des Verkehrs und jede aus dieser Aenderung hervorge, 
gangene Veränderung der Preise seiner Erzeugnisse 
selbst auf seine Steuerquole --0» Sind die Preise seiner

*) Am wenigsten scheint es mir zweckmäßig zu seyn, wenn 
man — wie diese-, nach Tarantvla praktische Darstell. 
der mailändischen Steuerregulirunz S. 15., bei der mai» 
ländischen Katasterung geschah, — den auf Geldsatze zu
rückgeführten Reinertrag, wieder nach einem bestimmten 
Fuße — im mailändischen mit vier Procent — zu einem 
Kapitale erhebt. Der Gesichtspunkt de- reinen Ertrags, 
und daß die Steuer auf diesem ruhe, geht dadurch offen
bar verloren, wenn es auch sonst ganz gleichgültig seyn
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Erzeugnisse seit der Steuer, Revision und Rektifikation 
gestiegen, so vermindert sich die Last des Pflichtigen» 
Sind jene Preise hingegen gefallen, so steigt diese Last. 
Stand zu der Zeit, wo man die Steuerrevision und 
Rektifikation vornahm, der Preis des Scheffels Roggen 
zu Einem Thaler, so ist eS für den Steuerpflichtigen, 
der von seinen steuerbaren Grundstücken jährlich vier
zig Scheffel Roggen als reinen Ertrag erndtet, und 
davon jährlich den vierten Theil, als die auf seinem 
Besitzthume ruhende Grundsteuer abzugeben hat, frei
lich sehr gleichgültig, ob man sein Steuerkapital zu 
vierzig Scheffeln Roggen, oder zu vierzig 
Thalern, und seine jährliche Steuerquote zu zehen 
Scheffeln Roggen, oder zu zehen Thalern, im 
Steuerkataster bemerkt. Aber dieseGleichgültigkeitkann 
nur so lange dauern, als de? Roggen seinen bei der 
Steuerrevision oder Rektifikation gehabten Preisstand 
behält. Nur so lange trifft ihn die Steuer zum vier
ten Theile seines Reinertrags, wie sie ihn ursprünglich 
treffen sollte. Allein ganz anders gestalten sich seine 
Abgabenverhältnisse, sobald die Kornprrise steigen oder 
fallen. Jedes Steigen jener Preise vermindert stets 
seine Abgabe, und jedes Fallen erhöht sie» Stiegen die 
bei der Steuervertheilung zu Einen Thaler für den 
Scheffel angenommenen Preise auf Einen Thaler 
Zwölf Groschen, so kämen ihm dadurch bei seiner 
Steuer über drei und dreissig Prozent zu gut, 
und fielen jene Preise von Einem Thaler auf Zwölf 
Groschen, so stiege seine Steuer um Hundert Pro
cent. Hätte er nach der ursprünglichen Vertheilung 
der Steuer von seiner Scholle eigentlich jährlich zehen 
Scheffel Roggen abzugeben gehabt, so würde er 
im leztern Falle jetzt eigentlich zwanzig Scheffel ab
geben müssen; — denn so viel müßte er von seinen 
Überschüssen verkaufen, um die ihm aufgelegte Steuer

möchte, die Verhältmßzahlen für die Gteuerverthrilung so 
oder so festzustellen.
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von zehrn Thalern aufzubringen; — und Im er, 
stern Falle bedürfte es nur Sechs und zwei drit, 
theils Scheffel; denn schon mit diesen brächte er 
die von ihm zu zahlenden zehen Thaler auf. — Und 
was in diesem Falle als Folge jener Zurückführung 
des reinen Ertrags des Grundeigenthums auf bestimmte 
in Geld ausgesprochene Ertragssumme und Abgaben, 
quoten gilt, gilt eben so bei jedem andern mit Abga
ben belegten Grundbesitzlhume» Die durch alle Steuer
revisionen und Rektifikationen in diesem Geiste bezweckte 
und vielleicht hergestellte Gleichheit, bewährt sich im, 
mer in allen Fällen nur so lange, als die Preise, welche 
man bei der Berechnung des Reinertrags der Grund, 
stücke angenommen haben mag, unverändert dieselben 
bleiben. Man erhält dadurch, daß man den, nur 
in bestimmten Gütermassen sich bildenden, Rein, 
ertrag auf Geldsummen zurückführt, und in diesen 
das Steuerkapital ausspricht, nur willkührlich geschaf
fene Verhältnißzahlen, die den reinen Ertrag nur an, 
deuten, aber seine Wirklichkeit nie bewähren, so viele 
Mühe man sich auch bet ihrer Herausrechnung gegeben 
haben mag. Die Besteuerung reißt sich hier gleichsam 
vom Verkehr ganz los, während sie ihm doch stets fol
gen, und sich an ihn anschmiegen sollte, um jedem 
Steuerpflichtigen ja von seinem Einkommen nie mehr 
zu nehmen, als ihn der Verkehr aon der gesammten 
Masse der Erzeugnisse der Volksbetriebsamkeit zuge
theilt haben mag-2)»

*) Namentlich liegt wohl dann, daß man tn Franke ich so 
sehr darauf ausgeht, den Ertrag jeder Kulturart in jedem 
Departement auf Geld zu veranschlagen und gu berechnen, 
der Hauptgrund, warum der Kataster, wenn er endlich 
fertig seyn wird, für die gleiche Vertheilung der Grund« 
steuer doch nur äusserst wenig leisten wird. Die Ertragt« 
tabelle des GrundeigentbumS in allen Departements, welche 
uns Benzenberg über das Kataster, Bd.U. S.zss —388.
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Allerdings mag es wohl für den Finanzmintster 
leichter seyn, nach einem Maasstabe der gewöhnlichen 
Art von Jahr zu Jahr seine Steuerausschreibungen 
herzustellen. Er braucht bei einer Zurückführung des 
Steuerkapitals auf angenommene Geldsummen nur den 
öffentlichen Bedarf mit dem Betrage dieses Kapitals 
zu vergleichen, und kann so durch ein sehr leichtes 
Rechenexempel seine Steuerausschreibungen anfertigen. 
Aber wohin kann diese Leichtigkeit der Manipulation 
des Steüetausschretbens wohl führen? Doch gewiß 
nur dahin, daß ein grosser Theil des Volks überlastet 
wird, nur mit Unzufriedenheit und Murren die Steuer 
trägt und zahlt; während jeder bei der Belegung nach 
dem Naturbestande seines Einkommens nur das getragen 
haben würde, was ihm eigentlich zukommt, und von 
ihm unter allen Preisverhältnissen ohne Schwierigkeit 
getragen werden kann. Wenn auch der Finanzmini, 
ster für seine öffentlichen Bedürfnisse keine Erzeugnisse 
des Grundeigenthums annehmen kann, sondern nur 
Geld braucht, also keine Walzen, Roggen, Ger, 
sie, Hafer- Heu, und Holzlieferungen auf die 
Grundeigenthumsbesitzer ausschreiben kann, sondern nur 
Steuer in Geld ausschreiben und erheben muß, so 
wird der Eingang der von ihm ausgeschriebenen, in 
Gelde zu zahlenden, Steuern weder verspätet noch unsi, 
cher werden, wenn er bei seinen Geldforderungen das 
Naturalmaß der Ueberschüsse zur Norm nimmt, und 
bei gestiegenen Gelraidepreisen, aber gesunkenen Heu, 
und Holzpreisen, dem Getraidebesitzer hiernach eine 
höhere Geldleistung ansinnt, dem Heu, und Holzbe, 

siß-r

mitgetheilt hat, gibt doch genau betrachtet nur willkührlich 
aufgegriffene Derhältnißzahlen, die, am nachsichtigsten beur
theilt, nur für den Augenblick zu einer -leichheitlicheo Der- 
theilung der Grundsteuer zu brauchen seyn werden. Jede 
Preibveränderung der Erzeugnisse macht sie unbrauchbar. 
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sitzer aber eine geringere^). Der Besitzer von Roggen
feldern, dessen Steuercapital auf vierzig Schef
feln Roggen, dessen Steuerquote aber auf 
zehen Scheffel im Kataster eingetragen ist, kann 
sich gewiß nicht beschweren, wenn er nach dem Fuße 
dieser zehen Scheffel bet gestiegenen Roggenpreisen 
höher, als vorher, in Geld belegt wird, und in dem 
Falle, wo der Preis des Scheffels Roggen von Einem 
Thaler — wie er bei der Festsetzung seines Steuer
kapitals stand, — vielleicht auf anderthalb Thaler ge, 
stiegen wäre, lezt fünfzehen Thaler in Steuern zah
len muß, statt daß er vorher nur zehenThaler gezahlt 
habett mag. Dem Besitzer von schlechten Haferfeldern 
aber wird es sehr zu stakten kommen, wenn er im Ge, 
tzentheile seine im Steuerkataster nach vierzig Schef
feln Reinertrag zehen Scheffel bestimmte Steuerquote 
'hei gefallenen H-ferpreisen nach deren dermaligen ge, 
ringeren Stande abführen kann. — Und was die 
Hauptsache ist, nicht genug, daß eine solche Capitali- 
sation und Vertheilung der Steuer sowohl den öffentli
chen Cassen den fortwährenden richtigen Eingang ihres 
Bedarfs gewährt, zugleich gewährt sie auch noch den

*) Uebrigen- kann jedoch selbst die hier angedeutete Schwie
rigkeit für die Finanzbebörden gar sehr'daeurch erleichtert 
werden, daß man jede Provinz, und hier wieder jedem 
Bezirke, und hier wieder jedem Orte, seinen zu 
entrichtenden Steuerbeilrag in der im Kataster ursprünglich 
eingetragenen Hauptsumme zutheilt, die Vertheilung dieser 
Summa unter die einzelnen Steuerpflichtigen, aber den 
Steuervertheilern jeder Provinz, Bezirke-, oder OrtS über
läßt. Diese- Verfahren würde unter andern auch noch den 
Dortbeil haben, daß sich die Steuervertheilung den Prei
sen der Erzeugnisse, wie sie in jeder Provinz, Bezirke, 
oder Orte gerade bestehen, möglichst annahern könnte, was 
in dem Falle, wo die obere Finanzbehörde da- Detail der 
Dertheilung selbst bearbeiten wollte, nicht so leicht möglich 
seyn dürfte.

s. Sd. P
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Abgabepflichtigen den regelmässigen Fortgang ihrer Be, 
triebsamkeit völlig sicher. Der im Gelde mehr heran
gezogene Pflichtige erhält den Betrag seiner Mehrlei
stung im Preise seiner Erzeugnisse ersezt, und derjenige 
dessen Abgabenquote sich hier mindert, kommt nicht in 
die Verlegenheit, etwas mehr von seiner Gütermasse 
dem öffentlichen Bedarf widmen zu müssen, als er ent
behren kann. Das Grundeigenthum wird hier von den 
Steuerveränderungen in seinem Preise ganz und gar 
nicht berührt, also auch in dieser Beziehung der allge
meine Wohlstand auf das trefflichste bewährt. Und bei 
allen diesen Vortheilen, welche dem steuerpflichtigen 
Volke zufließen, genießt auch noch die öffentliche Ver
waltung selbst den Vortheil, daß ihr Kataster sich bei 
weitem länger brauchbar erhält, als bei jeder andern 
Capitalisirungsmethode. Die Nachträge im Kataster 
brauchen sich blos auf Culturveränderungen zü beschrän
ken, und diese erfolgen überall bei weitem langsamer, 
als die Veränderungen des Preises der Erzeugnisse. 
Kann ein Kataster nach der gewöhnlichen Capitalisa- 
tionsweise vielleicht nur zwanzig Jahre seine Brauch
barkeit erhalten, so erhält sich zuverlässig bet der hier 
vorgeschlagenen Methode seine Brauchbarkeit für die 
bei weitem meisten Stücke wohl auf hundert Jahre 
hinaus n)

*) Zur Erläuterung der hier angedeuteten Idee und um ihre 
Ausführbarkeit zu »eigen, finde ich beispielsweise nachfolgen
de- zu bemerken nöthig: Angenommen der reine Ertrag 
der Grundbefftzungen der steuerpflichtigen DolkSklassen eines 
Lande- sey au-gemittelt, und zum Behuf der Besteuerung 
xapitalisirt

für Waizenfelder auf 6,000,000 Scheffel, 
für Gersten selber auf 5,000,000 Scheffel, 
für Roggen selber auf 4,000,000 Scheffel, 
für Hafer selber auf 4,000,000 Scheffel, 
für Wiesen und Weideplätze 3,000,000 Centner Heil, 
für Waldungen auf 2,000,000 Klafter Holz;
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UebrigenS liegt es allerdings in der Natur der 
Sache, daß einer jeden Belegung des Grundeigemhums

die Steuerquote für jede dieser Klaffen aber sey auf zwan
zig Procent dieses Reinertrag- festgestellt, so daß also 
-u entrichten hatten, die Besitzer

von Waizenfelbern 1,200,000 Scheffel,
von Gerstenfeldern 1,000,000 Scheffel,
von Roggenfeldern 800,000 Scheffel, 
von Hafer feldern 800,000 Scheffel, 
von Wiesen 600,000 Centner, 
von Waldungen 400,000 Klafter;

so würden zu Aufbringung einerSumme von 7,200,oooThlrn., 
welche — die Preise dieser Naturalien als Dertheilung-fuß 
etwa folgender Gestalt angenommen:

den Scheffel Warzen zu 2 Thlr. — gr.
den Scheffel Gerste zu 1 Thlr. 12 gr.
den Scheffel Roggen zu 1 Thlr. 12 gr.
den Scheffel Hafer zu — Thlr. 18 gr.
den Centner Heu zu — Thlr. 12 gr.
die Klafter H 0 lz zu 3 Thlr. — gr.

zwanzig Procent des Geldbetrag- de- oben ange
führten Ertrag- bildet, — beyzutragen haben die Besitzer

Gesetzt nun aber, diese Preise änderten sich in der Art,

von Waizen feldern 2,400,000 Thlr.
von Gerstenfeldern 1,500,000 Thlr.
von Roggen feldern 1,200 000 Thlr.
von Hafer feldern 600,000 Thlr.
von Wiesen 300,000 Thlr.
von Waldungen 1,200,000 Thlr.

so würde jene aufz^ringende Summe folgendermassen zu 
»ertheilen seyn:

daß kosteten
der Scheffel Warzen 3 Thlr. — gr-
der Scheffel Gerste 2 Thlr. — gr.
der Scheffel Roggen 2 Thlr. — gr.
der Scheffel Hafer 1 Thlr. gr.
der Centner Heu — Thlr. 16 gr.
die Klassier Holz 4 Thlr. — gr.

P 2
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mit Steuer, wenn die Vertheilung der Letzteren nur 
einiger Massen richtig ausfallen soll, ein? Vermessung 
der einzelnen zu belegenden Grundstücke vorangehen 
muß. Ist diese Vermessung auch nicht gerade zur Auf, 
findung des reinen Ertrags des Stücks nothwendig, und 
könnte vielleicht auch ohne sie dieser Ertrag von sachver
ständigen Schätzern gefunden werden, sobald man nur 
die Aussaat, Bestellungs , und übrigen Bewirthschaf, 
tungskosten, und den gewöhnlichen Ertrag des Stücks 
kennt, so ist^es doch ganz und gar nicht zu verkennen, 
daß die Ausmessung selbst die Ausschätzung des Reiner, 
trags unendlich erleichtert. Würde der Taxator ohne 
die vorhergegangene Vermessung genöthiget seyn, die 
mühsame Untersuchung über den Reinertrag bei jedem 
Stücke in allen ihren einzelnen Punkten vorzunehmen, 
so braucht er da, wo die Vermessung vorljegt, sich 
eigentlich nur an die natürliche Beschaffenheit des Do, 
dens zu halten, und den Reinertrag eines im Detail 
abgeschätzten Stücks mit Berücksichtigung ihres Flächen, 
gehaktes auf andere von gleicher Art überzutragen. Ja 
er kann in manchen Fällen vielleicht ganze Distrikte von 
gleicher Güt.e im Allgemeinen abschätzen; wiewohl ich 
wenigstens, selbst bei einer vorhergegangenen verwest

auf die Waizenfelderbesitzer 
auf die Gerstenfelderbesitzer 
auf die Rog genfelberbesitzer 
auf die Haferfelderbesitzer 
auf die Wiesen besitzet 
auf die Waldung-besitzer

2,5y2,000 Thlr.
1,440,000 Thlr.
1,152,000 Thlr.

576,000 Thlr.
288,000 Thlr.

1,152,000 Thlr.
Würde ein anderer Bertheilung-fuß gebraucht, und etwa 
der frühere beibehalten, so würden die Waizenfelderbesitzer 
offenbar zum Nachtheil der übrigen bedeutend begünstiget, 
wa« nur dadurch vermieden werden kann, daß sich die 
Steuerveranschlagung an die Produktenmasse der 
Grundstücke selbst hält, die Steuer au-schreibun- aber 
an die Preise der Letztem.
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sung die Abschätzung jedes einzelnen Stucks einer di- 
siricktsweisen Abschätzung im Bausch und Bogen um des
willen verziehen würde, weil der Fall immer höchst sel, 
ten ist, daß die Grundstücke eines Distrikts immer von 
gleicher Güte sind. -') — IndeH so nothwendig und 
nützlich zur Erleichterung des Grundbesteuerungsge
schäfts die Ausmessung der zu besteuernden Grundstücke 
ist, so scheint mir doch die Aufmerksamkeit, mit der man 
diesen Gegenstand bei den meisten Grundbesteuerungen 
und ihren Revisionen und Rektifikationen zu behandeln 
pflegt, etwas zu weit getrieben zu seyn. Die allgemeinen 
Landesvermessungen, welche man gewöhnlich mit den 
Vermessungen zum Behuf der Besteuerung verbindet, 
scheinen mir wenigstens ausser dem Zwecke des letzten 
Geschäfts zu liegen; und ebenso auch die Plane und 
Karten, welche man gewöhnlich mit den Vermessungen 
zugleich herstellt. Zur Besteuerung des Grundes und 
Bodens ist blos nur die Vermessung der einzelnen zu 
besteuernden Grundstücke an sich erforderlich, nicht 
aber aller und jeder Parcellen und Stellen eines Landes, 
nicht die der unbesteuerten öffentlichen Plätze, der 
Grundfläche der Städte und Dörfer, der Flüsse, Seen, 
und Landstrassen, und der mancherlei Besitzungen des 
Gemeinwesens, welche ausser der Steuer liegen, und 
also bei dem Besteuerungsgeschäfte und einer zu dem 
Ende vorgenommenen Vermessung ohne allen Nachtheil 
ganz unbeachtet bleiben können. Wohl mag die Ver« 
Messung dieser Stücke in anderer Beziehung oft sehr 
wünschenswerth, nothwendig, und nützlich seyn; nur 
für das Besteuerungsgeschäft ist diese Nothwendigkeit 
und Nützlichkeit nicht vorhanden. Und gerade darin,

*) Wenigsten» habe ich diese Erfahrung mehr als einmahl bei 
der Behandlung diese» Gegenstände» gemacht. Durch Stein- 
lagen, Sumpfstellen rc. bilden -ch selbst in den besten Di
strikten oft schlechte Stellen.
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baß man mit der Vermessung zum Behuf der Besteue, 
runq auch andere Zwecke verbunden hat, liegt in den 
meisten Fällen der Grund theils des langsamen Voran- 
schrettens des Grundbesteuerungsgeschäftes selbst, über 
welches man überall so sehr klagt; theils auch oft die 
Ursache, warum jenes oft so unzuverlässig auöfällt, so 
viele Mühe man sich auch gibt, die Messungen zu ve- 
rificlren und zu berichtigen. Wäre man in Frank
reich statt -es ursprünglichen Plans, durch die Ver
messung für den Zweck der Steuerregnlirung zugleich 
eine ganz richtige Karte von dem ganzen weitläuftigen 
Staatsgebiete zu erhalten, gleich auf eine Patcellar- 
vermessung der einzelnen steuerbaren Grundstücke, und 
nur dieser allein, ausgegangen, der Kataster würde 
dort ungleich weiter vorgerückt seyn, als er eS jetzo 
ist; man würde nicht mehrere Jahre mit vergeblichen 
Arbeiten hingebracht, dem Volke bedeutende Summen un
nütz verschwendeter Kosten erspart haben, und nicht zulezt 
dennoch auf die Vermessungen im Einzelnen haben zu
rückkommen müssen, auf welchen jetzo das ganze Katastri- 
rungsgeschäfte ruht'"'). Und auch in Barern würden

*) Ueber die Fehler, welche man in Frankreich bei der dort 
schon seit d. I. 1802 — nach dem Muster de- in der Ge
schichte des Steuerkatasterwesen- so berühmten Mailän
der Kataster- — begonnenen Katastrirung de- steuerbaren 
Grundeigenthum- gemacht hat, s. m. Bentenberg 
a. a. O. Bd. I. S. 4L5 folg. Um desto früher ru der Aus- 
gleichung der vom Ausbruch« der Revolution an immer ver
folgten Idee einer möglichst gleichmässigen Grundsteuerver- 
theilung zu gelangen, verordnete man anfangs im I. 1802 
daß nur achtzehen Hundert Gemeinden in gant 
Frankreich vermessen und abgeschätzt werden sollten, welche 
dann als AnhaltSpun^e für die Beurtheilung der Steuer
beschwerden der einrelnen Departements dienen sollten. 
Aber bald sah man ein, wie gering der Crsolg dieser Maas- 
regel seyn werde, und befahl darum i. I. 18OZ. die Mes
sung und Abschätzung von allen Gemeinden, wozu die 
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die Katastrikungsarbeiten einen bei weiten schnelleres 
und gedeihlicheren Fortgang gehabt haben, hätte man

Kosten auf fünf und fünfzig Millionen Franken berech
net wurden. Durch dieses Verfahren konnten nun zwar 
die einzelnen Gemeinden unter sich inS Gleichgewicht kom
men; aber die Ungleichheiten, welche im Innern einer 
Gemeinde bestanden, blieben nach, wie vor. Um diese zu 
heben, wäre eine Messung der einzelnen Grundstücke nöthig 
gewesen. Doch um diese zu umgehen, verordnete man bei 
der i. 1.1805 angeordneten Umarbeitung der Gemeinde
rollen, jeder Grundeigenthümer solle die Größe seiner Be
sitzungen selbst angeben. Inzwischen sehr bald überzeugte 
man sich von der Unzuverlassigkeit dieser Deklarationen, und 
man sah sich am Ende, im Jahre 1808, genöthigel zu der 
Specialvermeffung aller einzelner Grundstücke zu schreiten, 
deren Kosten man, nach dem damaligen Umfange des fran
zösischen Reichs, auf Hundertund Zwanzig Millionen 
Franken anschlug. Ueber die seitdem dem KatastrirungS- 
geschäfte gegebene Einrichtung s. m. Hecneil metkoäique 6e» 
lois, «lverets, re^Ieinenls, instruvtions et clecision8 sur 
1e estastre äe la IHsave. par le Minist?« clcs
k'insnee«. 8 karis i8i». nebst einem Bande Modelle ic. 
Fol., und einen AuSzug der HauptinstruktionSpunkte bei 
Benzenberg a. a. O. Bd. I. S. 100 folg. Nach einer 
von der französischen Regierung mitgetheilten Uebersicht 
waren übrigen- bis zum 1. September »817 von den 38,990 
Gemeinden, welche Frankreich nach seinem dermaligen 
Bestände noch hat, vermessen 10,155, abgeschäzt 
8,337, ganz fertig katastrirt 6521. Die Kosten be
trugen für jede Gemeinde — im Durchschnitte zu 1200 Mor- 
gen — 5500 Franken; für da- ganze französische Staatsge
biet aber in den acht Jahren 1808 — 1815, die Summe 
von 2Y,157,847 Franken, und in den Jahren 1816 u. 1817. 
wieder 2,348,667 Franken. M. vergl. Benze nberg 
a. a. O. Bd.l. S.410., und Bd.ll. S.375—377. u. 411. 
Wie weit seit dem Jahre 1817. die Katastrirung vorgerückt 
sey, weiß ich nicht. Doch scheint ihre Beendigung noch 
immer sehr entfernt zu seyn. Wenigstens dafür erklär- 
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fich bei der Vermessung an ihren eigentlichen und näch
sten Zweck allein gehalten, und nicht zugleich mit den 
Vermessungen Flurkarten herstellen, und aus diesen 
Distnktskarten, aus diesen wieder Kreiskarten, und 
am Ende eine möglichst genaue Berechnung des Flächen
inhalts des ganzen Königreichs und eine Karte davon, 
tiefern wollen^); so wie man auch in Frankreich seit

te sie der französische Finanzminister bei der Vorlegung 
de- BudjetS in der Deputirtenkammer i. I. 1821 selbst, 
und baute darauf die von ihm in Antrag gebrachte Grund
steuerminderung. — Da» übrigens den dem französischen 
Kataster zum Muster dienenden Mailänder Kataster 
betrift, so f. m. hierüber von Krem er Darstellung de» 
Steuerwesens, Bd II S. 68 —84. Graf Carli über 
Mailand- Steuerverfassung; aus dem Italienischen mit 
Anmerkungen übersetzt von Wikosch, Wien 1818., 8., u. 
Tarawtola praktische Darstellung der Mailändischen Gteu- 
erregulirung, im achtzehenten Jahrhundert begründet; au- 
dem Italienischen, Jena 1821., 4. - Doch irrt man sich, 
wenn man glaubt, andere Länder hätten die Idee, nach 
welcher der Mailänder Kataster angelegt wurde, vorher 
nicht gehabt. In den herzoglich-sächsischen Ländern fin
det man dieselbe Idee schon seit der Mitte des siebenzehen- 
ten Jahrhunderts in den für die meisten Gemeinden ange
legten sogenannten Steueranschlägen auSgeführt.

*) M. vergl. Späth a. a. O. S. 108 folg., und (Graf von 
Soden) der baier. Landtag v. 1.181Y, S. 205 folg. Seit 
dem Jahre 1808, wo man in Baiern das KatastrirungS- 
wesen, Unter Leitung einer eigendS dazu niedergesetzten 
Steuer - Vermessung-- und Kataster.Kommis- 
-sion. begonnen hat, sind , nach den von dem Finanzmini
sterium bei dem Landtage v. I. 181Y abgegebenen Erklä
rungen, in den zehen Jahren von 1808 — 1818 vermes
sen und katastrirt worden, Zy6^ Quadratmeilen, also ohn- 
gefähr der vierte Theil des Königreichs. Die Kosten der 
bisherigen Vermessungen gibt Späth auf drei Millio
nen Gulden an. Nach dem Verhältnisse dieser Kosten, 
und des zu den bisherigen Arbeiten gebrauchten Zeitauf- 
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dem Jahre 1817 wieder auf die Idee gekommen ist , die 
Arbeiten für das Kalastrirunqsgeschä'ft zu einer Revt- 
sion und endlichen Berichtigung der Caflnischen Karte 
zu benutzen. Bleibt man in Oestreich dabei, daS 
Vermessungsgeschäft nur bei dem stehen zu lassen, wor
auf es wirklich in dem über die Regulirung der Grund
steuer ergangenen Patente vom rZten Dezember »817/ 
beschränkt ist, — verlangt man von den Messungen 
nichts weiter, als am Ende eine Mappe für jede Ge^ 
meinde, in welcher ihr Umfang, ihre Begkänzung unl» 
jede einzelne innerhalb derselben gelegene Grundfläche 
tiach Verschiedenheit der Culturgattung, der Person des 
Eigenthümers, der natürlichen oder künstlichen Begränr 
zung in der topographischen Lage, Figur, und in dem 
angenommenen Maaßstabe bildlich dargestellt ist,, ohne 
aus diesen Mappen weiter Kreis^Provinzial-und Läu, 
derkarten zusammenstellen zu wollen, so ist wohl nicht 
ohne Wahrscheinlichkeit zu hoffen, daß das Geschäft im 
östreichischen Kaiserstaate rascher fortschreiten, und frü
her zu seinem Ende gelangen wird, als irgend wo an
dersUeberhaupt glaube ich, kann man bei allen 
Verbindungen des Vermessungsgeschäftes zum Behuf der 
Besteuerung mit eigentlichen Landesvermessungen nie zu 
sichern Resultaten für den einen oder den andern Zweck 
gelangen. Die Spezialvermessungen der einzelnen

wände-, würden zur Vollendung de- Kataster- für da- 
ganre Reich noch dreissig Jahre Zeit- und neun Millio
nen Gulden Güteraufwand nöthig seyn. Aber dauerte 
die- Geschäfte bi- zu seiner Vollendung noch dreissig 
Zahre, so möchten dann wohl die in den Jahren itros—1818 
gemachte Kataster schon wieder ziemlich unbrauchbar gewor
den und man wieder von neuem anzufangen genöthi« 
get seyn. — Die Messung-kosten allein hat man übrigen- 
aufn^ Kreuzer für den Morgen berechnet. —

*) Mehrere- hierüber s. m. bei von Kremer a. a. O. Dd.H. 
S. 100—105.



234

Grundstücke geben nach der Natur der Sache, und weil 
hier die natürliche Gestalt des Bodens erfaßt werden 
muß, in der Regel ganz andere Resultate, als die ge
raden Linien, welche man bei Vermessungen im Gros
sen über ganze Gegenden zieht; und die künstlichen Mit
tel, zu welchen man am Ende seine Zuflucht nehmen 
muß, um die verschiedenen Resultate der verschiedenen 
Messungen unter sich abzugleichen, sind genau betrachtet 
doch weiter ^nichts, als Willkührlichkeiten, welche vor
züglich die Vermessungen zum Behufe der Besteuerung 
mit sich selbst in Widerspruch bringen, und nur Un- 
gleichheiten veranlassen, wo man doch möglichste Gleich
heit sucht-^). Und wirklich mag der Graf von So
den--'^) nicht ganz unrecht haben, wenn er in finanzieller 
Beziehung von solchen Vermessungen ganz und gar nichts 
erwartet, und, statt dieser mühsamen und kostbaren 
Vermessungen, bei der Besteuerung blos die Bonität 
des Bodens von den Schätzern allein erfaßt wissen will. 
Blos als Erleichterung der Schätzung ist die Vermes, 
sung brauchbar, und blos auf diesen Zweck ist sie zu be, 
schränken. Alle andere Zwecke mögen und müssen ihr 
fremd bleiben.

Ein Hauptumstand, der ausser den bisher ange
deuteten Strebungen unsere Grundbesteuerungen in 
neue Verwickelungen hinetnzieht, ist weiter noch das 
immer beliebter werdende Streben, der Grundsteuer 
den Charakter der Unveränderlichkeit aufzudrücken,

M- vergs. von Liechtenstern Erinnerungen an wichtige 
Momente bei Steuerkatastervermeffungen, (Dretden 1820 4.) 
S 3 folg., und Benzenberg a. a. O. Bd. I. S. 57 
und 58. — Nicht einmahl zuverlässige Flurbücher wird 
man durch solche Messungen erhalten. Zur Berichtigung 
der Gränzstreitigkeiten zwischen den Besstzern einzelner 
Grundstücke werden die Resultate solcher Messungen nie zu 
gebrauchen seyn.

*) Der baier. Landtag v. 1.1819 S. 208.
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worin man daS eigentliche Palladium der Grundeigen
thümer vor Ueberlastungen zu sehen glaubt.. Inzwi, 
schen auch dieser Strebepunkt ist der Tendenz der 
Grundsteuerregulirung eigentlich fremd. Vielmehr 
scheint.es mir wesentlich nothwendig zu seyn, daß die 
Grundsteuer/ wie jede andere Steuer, mit den wech
selnden Formen und Ergebnissen der Volksbetriebsam- 
keit sowohl überhaupt, als mit dem jedesmahligen 
Zustande der Betriebsamkeit und deS daraus hervor
gehenden Einkommens jedes Einzelnen, möglichst glei
chen Schritt halte. Daß so etwas durchaus rechtlich 
sey, ist wohl keine Frage, und eben so wenig ist es 
wohl zu bezweifeln, daß es auch st-atswirthschaftlich 
sich rechtfertigen lasse. Nur darin, daß man dem 
Grundsteuerwesen den Charakter der Veränderlichkeit 
zu erhalten strebt, liegt die Möglichkeit es dahin zu 
bringen, daß die Grundsteuer den regelmässigen Fort
gang der Volksbetriebsamkeit nie störe und in der Ver- 
theilung der Abgabenlast die nöthige Gleichmäßigkeit sich 
immer erhalte. —

Freilich hat die veränderliche Grundsteuer manche 
Nachtheile, welche die unveränderliche nicht begleiten. 
In jedem Bezirke müssen Beamte angestellt werden, 
welche die Register über die Steuern führen, wodurch sich 
denn die Hebungskosten der Steuern etwas vergrößern. 
Es sind ferner von Zeit zu Zeit Revisionen erforderlich, 
welche neue Abschätzungen der besteuerten Grundstücke 
erheischen. Auch glaubt man selbst, eine unveränder
liche Steuer könne dem Fortgange und der Ausbildung 
des Ackerbaues und der Gewinnung der Erzeugnisse 
des Bodens überhaupt in sofern hinderlich seyn, als 
niemand einem Gewerbszweige seine Kräfte und seine 
Capitale widmet, wenn er weiß, die Verbesserungen 
werden nicht ihm allein zu gute kommen, sondern es 
werde auch der Staat einen Theil jener Erzeugnisse in 
Anspruch nehmen, ohngeachtet er für deren Gewinnung 
nichts gethan hat. Doch alle diese Bedenklichkeiten 
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verschwinden wohl leicht, wenn man sie einer genauern 
Würdigung und Betrachtung unterwirft. Alles, waS 
nach meinen frühern Bemerkungen der Freilassung des 
Grundetgenthums von Abgaben überhaupt entgegen, 
sieht, steht auch der Unveränderlichkeit der Grundsteuer 
entgegen. Die gegen die Veränderlichkeit erregten Be, 
denklichkeiten erscheinen gewiß um so eher gewichtlos, 
wenn man bet der Vertheilung der Grundsteuer sich, 
wie ich oben^rngedeutet habe, nicht an die wandelbaren 
Preise der Grunderzeugnisse halt, sondern an diese 
Erzeugnisse selbst. Auf jeden Fall wird zuverlässig eine 
veränderliche Grundsteuer keinen Besitzer von den Der, 
Änderungen und Verbesserungen seines Grundbesitzthums 
zurückhalten, wenn er auch die Steuerrevision und dabei 
eine Erhöhung seiner Abgaben zu besorgen hat. Wer
den nur solche Revisionen nicht gar zu häufig vorge
nommen, so daß nicht im Volke die Idee sich erzeugt, 
der Ftökus belauere alle Schritte der Betriebsamkeit, 
und wolle selbst da Gewinn von Privatunternehmungen 
ziehen, wo vielleicht selbst der Unternehmer noch keinen 
Gewinn gezogen hat, sondern sich zur Zeit blos nur mit 
der Aussicht und Hoffnung auf dessen Bezug beruhigen 
muß, so wird gewiß um ihretwillen keine Verbesserung 
unterbleiben. Werden die Revisionen nur von Zeit zu 
Zeit in bestimmten Terminen vorgenommen ^), und

*) Schmal» Handb. der Staat-wirthschaft G.Z34. bringt eine 
alle secht Jahre vorzunebmende Revision in Vorschlag. 
Inzwischen mir scheint dieser Terain etwa- zu kurz zu seyn. 
So oftmalige Revisionen sind theil- nicht nöthig, weil sich 
oft kaum in zwanzig di- dreissig Jahren die Kultur de- Bo
den- wirklich ändert, theil- verbietet auch der mit Revi
sionen verbundene Kostenaufwand ihre zu häufige Erneue
rung; wie wohl denn, wenn man fich bei den Revisionen 
blo- auf die Untersuchung der Bonität beschränkt, und die 
Kataster ursprünglich so -erstellt, wie ich sie hergestellt zu 
sehen'wünsche, auch jene Kosten sich bedeutend vermindern
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kann aus diesem Grunde der Grundeigenthümer nur 
mit einiger Zuverlässigkeit darauf rechnen l daß er den 
Lohn seiner Verbesserung eine ausreichende Zeit hin- 
durch erndten werde, so wird er sich durch die Verän, 
derlichkeit der Steuer nicht nur von den Verbesserungen 
nicht zurückhalten lassen, sondern er wird sie gewiß 
trotz der bevorstehenden Revision vornehmen/ so oft 
und so lange er kann. Denn um einer-Abgabe von 
zwanzig Procent willen entsagt gewiß niemand einem 
zu erwartenden Gewinn von achtzig Procent. Also 
aus diesem Grunde steht offenbar der Veränderlichkeit 
der Grundsteuer nichts im Wege.

Ausserdem aber, daß der Charakter der Unverän, 
derlichkeit der Grundsteuer hiernach der Derbesserung 
der Bodenkultur nichts schadet, läßt er auch sogar man
ches für sie hoffen. Aus einer solchen Grundsteuerein
richtung entspringt einmal der sehr wichtige Vortheil, 
daß das Interesse des Gouvernements mit der Ver
besserung des Landbaues recht innig verknüpft wird, 
und daß die Regierung dahin getrieben wird, zu ihrem 
eigenen Besten, diesem Zweige der Volksbetrtebfamkeit 
ihre besondere Fürsorge zu widmen. Da auch die un
veränderliche Grundsteuer keineswegs nur den Zweck 
hat, besser bebauete Stücke in höhere Steuer zu legen, 
sondern auch schlechter gewordene Stüche herabfetzt, so 
wird ausser dem angedeuteten Vortheile durch die Ver
änderlichkeit zweitens auch noch das gewonnen, daß 
Grundstücke, welche durch Vernachlässigung ihres Be, 
fitzers oder natürliche Ereignisse in ihrem Ertrage her
abgekommen seyn mögen, also bei der Fortdauer der 
unveränderlichen Steuer, wegen ihrer zu hohen Bele-

werden. — Uebrigens vergl. m. noch über die Art und 
Weise, wie sich den Katastern ihre fortwährende Brauch
barkeit erhalten läßt, ».wie man den Revisionen vorbauen kann, 
Benzenberg über dat Katastern. Bd.I. S.50s —Lio. 



23S

gung> ganz unbebaut liegen bleiben, und dem Gemeinde 
Wesen.anheim gegeben werden möchten, im Privalbefitze 
verbleiben, fortgebauet werden, und der Nation ein 
Einkommen gewähren können, das diese ausserdem ganf 
würde entbehren müssen.-- Mit einem Worte, wenn man 
die Gründe, welche sich für die Veränderlichkeit und Unver, 
änderlichkeit der Grundsteuer aufführen lassen, kaltblütig 
und unbefangen gegen einander abwägt, so wird sich immer 
am Ende kein^anderes Resultat ergeben, als: daß, wenn 
auch am..Ende die Veränderlichkeit der Grundsteuer mit 
ermgen Bedenklichkeiten begleitet seyn mag, doch immer 
eine solche Grundsteuerbelegung bei weitem weniger 
störend auf. den Volkswohlstand einwirten werde, als 
gine unveränderliches. Zwar glaubt Uoung vorzüg,

*) Man vergl. hierüber Adam Smith Untersuchungen rc. 
Vd. IV. G. 225 folg. Luder über Nationalindustrie und 
Staatswirthschaft, Bd. III. S. 522 folg, und 8s^ traite 
ä'öcon. xolitiq., lom. II. S. 351. Sehr beachtungswerth 
ist. das Beispiel da- Say hiervon Toskana anführt. 
Hier hatte man bei der ersten Grundbesteuerung im Jahr 
1496 die Planen und Thaler um deswillen größtentheils ausser 
Ansatz gelassen, weil die häufigen Ueberschwemmungen, welches 
die Bergwasser u. Verwüstungen damals anrichteten, keinen ein» 
fraglichen Bau solcher Stücke gestatteten. Darum wurden 
damals blos die höher gelegenen Stücke, und zwar eigent
lich hoch, in die Steuer gelegt. Indeß in der Folge ge
lang es, die tiefer liegenden Stücke gegen die Ueberschwem- 
muriAen zu sichern und urbar zu machen, und da man sie 
auch noch jetzt unbesteuert ließ, so batten ihre Besitzer be- 
heulende Vorzüge.vor denen der höher liegenden Ländereien- 
Diese letzter» konnten bei dem Verkaufe ihrer Erzeugnisse 
mit den Erstern die Concurrenz nicht aushallen; was denn 
die Folge hatte, daß man den Bau jener höher liegenden 
besteuerten Grundstücke ganz aufgeben mußte. Auch in den 
hiesigen Landen hat man beinahe ähnliche Erfahrungen ge- 
macht. Seit der letzten Steuerrevision in d. I. 1727 — 
1729, haben sich viele Stücke, welche damals, als mit 
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ttch iu der Unveränderlichkeit der englischen Landtaxe 
den Grund des hohen Flors der englischen Landwinh, 
schüft zu finden. Allein schon Adam Smiths) hat 
die Unzuverlässlgkeit dieses Räsonnements bemerkt. Wirk
lich beruht auch die Blüthe der englischen Landwirt
schaft auf ganz anderen Bedingungen, als auf der Un, 
Veränderlichkeit der Landtaxe. Hätten jene Bedingun
gen nicht gewirkt, so würde, trotz der Unveränderttch, 
keit der Grundsteuer, sich die Bodenkultur in England — 
eben so wenig verbessert haben, als dieses in ander« 
Ländern der Fall ist, wo die in England wirksamen Mittel 
nicht vorhanden sind. Und im Gegentheile zeigen meh
rere deutsche Länder, und namentlich Sachsen, daß 
auch bei einer veränderlichen Grundsteuer die Landwirth, 
schüft zu einem sehr hohen Grade von Vervollkommnung 
gedeihen könne. Der Flor des Landbaues eines Landes 
hängt überhaupt nur ab von seinem wachsenden Wohl, 
stände, von dem Gewinn, welchen das landwirtschaft
liche Gewerbe seinen Unternehmern bei einem leichter« 
und vortheilhaften Absätze ihrer Produkte gewährt. Ist

Gebüsche bewachsen, oder wegen steinigter Lagen, sehr ge
ring angelegt wurden, durch Aulrodung Le- Gebüsche« 
und Ausgraben ihrer steinigten Grundlagen in ziemlich gu
tes Ackerland umgestaltet, während die damals iy gutem 
Stande befindlichen Stücke seitdem nicht gleichmässig verbes
sert worden sind. Da die erstem, ebenso wie die letzteren, 
die Steuer, welche sie in den Jahren 1727 — 1729 auf
gelegt erhielten, seitdem unverändert behalten haben, so hat 
sich dadurch eine bedeutende Ueberlastung der lezteren ge
bildet, und wenn auch der Wohlstand derjenigen Orte, wel
che bessern Boden haben, im Ganzen eben so gut gestiegen 
ist, wie derjenigen, welche ehehin schlechtere Stücke innbat- 
ten, so ist doch ihr beiderseitiger Wohlstand nicht gleichmäs
sig gestiegen. — Ein ähnliches Beispiel s. m. auch bei 
IV! 0 n 1 lt i 0 n a. a. O. S. yr.

*) A. a. O. S 210.
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LieseS in einem Lande nicht der Fall, zuverlässig die 
unveränderlichste Steuer wird nichts leisten.

UebrigenSmag es zwar seyn, das bei einer veränder
lichen Grundsteuer die Preise des GrundeigenthuMs we
niger stet und fest bleiben mögen, wie bei einer unver
änderlichen. Inzwischen unter allen Momenten, welche 
man für die Vorzüge der Unveränderlichkeit aufstellt, ist 
dieses wohl das am wenigsten gewichtigste. Auch bei 
der Unveränderlichkeit der Grundsteuer ist dem Grund, 
eigeuchume ein durchaus fester Stand seiner Preise nicht 
zu erhalten. Und wenn das Grundeigenthum in dieser 
Beziehung das allgemeine Loos aller im Verkehre be, 
faugenen menschlichen Besitzthümer theilt, und nach der 
Natur der Sache theilen-muß, wie würde sich wohl 
um deswillen eine besondere Begünstigung des Ersteren 
rechtfertigen lassen? Auf jeden Fall geht man offenbar 
IU weit, wenn man in der Enuncianon der Veränder
lichkeit der Grundsteuer eine Ungerechtigkeit gegen den 
Grundeigenthümer sieht, namentlich gegen denjenigen, 
der sich bei dem Ankauf seines Besitzthums in dem dafür 
gezahlten Preise nach der damals gerade darauf haften, 
den Grundsteuer gerichtet haben mag. Nicht das Frei
lassen eines Theils des Volks von gewissen, von allen 
zu tragenden öffentlichen, Lasten ist gerecht, sondern blos 
gerecht ist das gleichmässige Heranziehen aller zu jenen 
Lasten, und wenn die veränderliche Grundsteuer, und 
der ihr beigelegte Charakter der Veränderlichkeit, die, 
sen Endzweck hat, wie kann wohl in ihr, und durch 
sie, jemanden Unrecht geschehen? Alle die Fragen und 
Erörterungen über Recht und Unrecht bei einer verän, 
derlichen Steuer sind weiter nichts, als leere Einstreuun, 
gen, durch welche man diesen oder jenen Volksklassen Be, 
günstigungen zutheilen odev erhalten will, welche ihnen 
nicht gebühren. Daß ein Grundeigenthümer seine Besitzung 
noch so lange nur mit einer immer sich gleich bleibenden 
Abgabe versteuert hat, gibt keinem ein Recht, in alle 
Ewigkeit hin so etwas zu fordern. Hat er in der Hoff

nung
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nung und Voraussetzung der ewigen Dauer einer sol
chen Berechtigung für sein Gut mehr bezahlt, als aus
serdem, so mag er desfalls zwar zu bedauern seyn; 
allein jene Mehrzahlung begründet seine Ansprüche auf 
Unveränderlichkeit seiner Abgabe eben so wenig, als ir
gend eine mißlungene Spekulation jemanden berechtiget, 
dafür Ersatz vom Staate zu fordern. Wohin würbe 
es wohl führen müssen, gäbe man sich im bürgerlichen 
Leben der von von Struensee^) vertheidigten Idee 
hin, es im Grundsteuerwesen überall nur beim Alten 
zu lassen? Stellt der Staat in seiner Wesenheit daS 
Bild eines lebendigen, stets fortschreitendbewegten, 
Wesens dar, wie soll ihm dieser Charakter gerade in 
der wichtigsten Bedingung seines Fortschreitens, seiner 
Finanzwirthschaft, abgestreift werden, ohne sein ganzes 
Leben und Wirken mit sich selbst zu entzweien?

h. 187.

Die zweite Duelle, aus welcher alleö mensch, 
llche Einkommen fließt, ist diejenige Gütermasse, wel
che der Mensch durch die Uebung seiner ihm innwoh- 
nenden produktiven Kraft sich selbst schafft, und die 
Ueberschüsse, welche sich bei der Uebung dieser Kraft 
für die einzelnen Klassen des betriebsamen Volks bil
den, bieten einen nicht minder ergiebigen Fonds zur

*) Abhandl. über wichtige Gegenstände der Staatswirthschaft, 
Kb. IH. S. -4. Zu Struensees Ansichten bekannte 
M übrigens auch, jedoch mit einigen Modifikationen, der 
Graf von Buquoy im dritten Nachtrage zur Theorie 
-er Nationalwirthsidaft, S.46S folg.

**) Da- wenigstens in der staatsrechtlichen Verfassung unseres 
deutschen Gteuerwesens die Unveränderlichkeit der Grund
steuer nicht begründet sey, hat sehr gut nachgewiesen 
Arvncke über die Grundsätze einer gerechten Besteue» 
rung ic., G. 281 - 286.

z. Bd- §
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Befriedigung der Bedürfnisse der öffentlichen Consum^ 
tion dar, als der reine Ertrag, welchen der Grund, 
eigenthümer aus seinen Grundbesitzungen zieht. Wirk, 
lich haben auch unsere Staatswirthschaftslehrer, mit 
Ausnahme der Freunde der physiokratischen Schule, 
die Tauglichkeit jener Ueberschüffe als Fonds für jene 
Bedürfnisse nie bezweifelt. Nur darüber ist man meist 
bedenklich gewesen, wie diese Quelle für jenen Ge, 
brauch zu benutzen seyn möge, um durch den Gebrauch 
den regelmässigen Fortgang der Volksbetriebsamkeit nicht 
zu stören.

Allerdings thut es auch sehr Noth, bei der Be, 
Nutzung dieser Quelle mit möglichster Bedächtlichkeit und 
Vorsicht zu verfahren. Die Ausmittelung des Betrags 
des Einkommens, besonders des reinen Einkommens, 
das dem Abgabepflichtigen Volke aus dieser Duelle zu, 
fließt, ist in bei weitem größere Schwierigkeit verwik, 
kelt, als die Ausmittelung des reinen Ertrags des 
Grundeigenthümers. Was hier offen, jedermanns Auge 
sichtbar, vorliegt, ist dort in der Regel auf das trefste 
und dunkelste dem Auge des Finanzmannes verdeckt, 
oder wenigstens so verschleiert, daß Wahrheit und Täu, 
schung oft kaum zu unterscheiden sind. Die Bedingun, 
gen, auf welchen hier das steuerbare Einkommen ruht, 
sind viel zu mannichfach und zu sehr in einander grei, 
fend, ja in manchen Fällen selbst zu sehr vom Zufälle 
abhängig, als daß nicht jede Berechnung am Ende einer 
Menge von Erinnerungen ausgesetzt seyn dürfte, deren 
Beantwortung oft kaum dem erfahrensten Unternehmer 
eines Gewerbes möglich wäre, von Steuerbehörden sich 
aber vielleicht niemals befriedigend erwarten läßt. Zu 
alledem kommt zweitens noch das hinzu, daß die 
menschliche Betriebsamkeit, da, wo sie ihre eigene 
schaffende Kraft übt, bei weitem mehr, als bei der 
Gewinnung der Naturerzeugnisse von einer Willkühr be, 
wegt wird, welcher durchaus keinen Zwang verträgt, 
und daß um deswillen selbst die unbedeutendsten Miß, 
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griffe des Finanzmannes nicht ohne die nachtheiltgsten 
Wirkungen bleiben können, und zwar nicht blos nur für 
die öffentlichen Lassen, sondern sogar für den Gang der 
Voiksbetriebsamkeit selbst. — Ausserdem aber liegt 
drittens noch ein Hauptpunkt, der bei der Besteue
rung des Einkommens aus der Uebung der produktiven 
Kraft der Menschen selbst, so äusserst viel entscheidet, 
in der grösseren Bedingtheit des Werths und Preises 
der Erzeugnisse dieser Kraft von menschlichen Ansichten 
und Meinungen, und daß dadurch für den Verkehr ein 
bei weitem größerer Einfluß auf die reine Rente aus 
jenen Erzeugnissen begründet ist, als ihm bei der reinen 
Rente aus den dem Bedürfnisse näher und dringender 
liegenden Erzeugnissen der Natur je zukommen kaun» 
Allerdings ist zwar der reine Ertrag, den der betrieb, 
same Mensch aus der Uebung seiner produktiven Kraft 
zieht, in der letzten Analyse — wenigstens in Bezug 
auf die Besteuerung — ebensogut als Gottesgeschenk 
anzusehen, als die reine Rente des Grundeigenthümers; 
denn die reine Rente des Manufakturifien und Fabri
kanten hat mit der reinen Rente des Grundbesitzers un, 
verkennbar das gemein, daß sie für jenen, eben so gut 
wie die Rente des Grundbesitzers für diesen, ein ihm 
nichts kostender^) Gewinn ist. — Aber unverkennbar 
ist und bleibt es doch immer, daß der reine Ertrag, den 
der Grundbesitzer aus seinem Grunde und Boden zieht, 
eine ganz andere Art von Gottesgeschenk ist, wie der 
Gewinn, den der Manufakturist und Fabrikant bei der

*) Um nicht mißverstanden ru werden, bemerke ich, daß ich 
den Ausdruck nichts kostend nur von einem Aufwande 
an materiellen Gütern verstanden wissen will; nicht 
aber von einem Aufwande an physischen oder gei
stigen Kräften; denn ohne einen Aufwand der letzter» 
Art — der indeß bei der Besteuerung seiner Natur nach 
nie in Aufnehmung gebracht werden kann — ist dieser Ge« 
winn nie möglich.

Ä L



Uebung seiner ihm innwohnendett Kraft aus seinem Ge
werbe zieht. Auch abgesehen von allem Uebrigen, und 
ins besondere davon, daß sich hier ursprüngliches und 
abgeleitetes Einkommen oft so sehr durchkreuzen, daß 
das Eine und das Andere sich oft kaum mit Sicherheit 
erkennen läßt, — auch abgesehen von diesem äusserst 
wichtigen Punkte ist doch immer so viel ganz klar, und 
unwiderleglich, daß das Gottesgeschenk, das dem Ma- 
nufakturtsten Md Fabrikanten in dem reinen Ertrage 
aus seinem Gewerbe zufließt, ihm auf ganz andere 
Weise und unter bei weitem schwierigeren Bedingungen 
zufließt, als dem Grundbesitzer seine Rente; und nicht 
minder läßt es sich verkennen, daß diese auch bei wei» 
tem sicherer ist, als jene. Was sich der Grundeigen
thümer auch ohne Verkehr aneignen kann, muß der Fa, 
brikant und Manufakturist erst dem Verkehr abgewin
nen. Das Geld, und der Geldpreis seiner Erzeug
nisse, und der zu ihrer Hervorbringung nöthigen rohen 
Stoffe und Werkzeuge aller Art, treiben hier, um die 
Rente zu bilden, ein freieres Spiel als dort, und wenn 
dieses Spiel auch zuletzt über die Rente selbst nichts 
entscheidet, so modificirt es doch ihren Betrag oft auf 
die mannichfachste Weise.

Indeß, so schwierig es auch seyn mag, die reine 
Rente derjenigen Gewerbszweige auszumitteln, in wel
chen sich die produktive Kraft des menschlichen Geistes, 
als die Urquelle der Güterproduktion offenbart, so viel 
bleibt doch unbestritten ausgemacht, auch hier muß 
die Besteuerung sich blos nur an diese Rente halten, 
und — wenn anders in dem Besteuerungswesen fester 
Plan und Consequenz nicht ganz untergehen sollen, und 
man zu einer gleichmäßigen Belegung der verschieden
artigen menschlichen Gewerbszweige je gelangen will, — 
auch hier muß diese reine Rente auf dieselbe Weise 
erfaßt werden, wie bei der Besteuerung desGrundeigen- 
thümers. Nicht nach dem idealen Maaßstabe, in 
dem sie sich im Vewegungsmtttel des Verkehrs, im
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Gelde und im Geldpreise darstellt, kann sie erfaßt wer
den, sondern nur real, wie sie sich wirklich bildet. 
Denn nicht zu verkennen ist es wohl, das reine be
steuerbare Einkommen des Manufakturisten und Fabri
kanten bildet.sich eben, so wenig nur durch den Geld
preis, den der Manufakturist und Fabrikant für die 
Ueberschüsse seines Gewerböfletsses im Verkehre erhält, 
als der Geldpreis der Ueberschüsse des Grundbesitzers 
den reinen steuerbaren Ertrag seines Grundes und Bo
dens gibt, oder die Pachtrenten, welche er in Gelde 
von seinem Pachter zieht. Dort, wie hier, liegt daS 
eigentliche besteuerbare Einkommen, das den Fonds für 
die Befriedigung der Bedürfnisse der öffentlichen Con
sumtion bilden kann, nur in den Gut er Überschüssen, 
welche die produktive Kraft der Manufakturisten hervor
gebracht und gewonnen hat. Nur von diesen Güter
überschüssen kann ihm ein Theil zur Bedeckung jener 
Bedürfnisse abverlangt und abgenommen werden, und 
nur nach dem Maaße dieser Güterüberschüsse 
ist eine Vertheilung der öffentlichen Lasten auf ihn recht
lich zulässig und staatswirthschaftlich möglich, wenn die 
Besteuerung nicht auf den regelmässigen Fortgang seiner 
Betriebsamkeit nachtheilig und hemmend einwirken soll.

Diese Ansicht von der Besteuerung solcher Gewerbe 
inS Auge gefaßt, kann denn aber auch der Maatzstab 
für die Vertheilung der Gewerbesteuer wohl auf keine 
andere Weise gesucht, und der Kataster für die Ge
werbesteuerpflichtigen auf keine andere Weife angelegt 
werden, als auf die für die Vertheilung der Grund
steuer. Der Vertheilungsmaasstab kann auch hier nicht 
in künstlich heraus gerechneten Geldsätzen und in Gelde 
ausgedrückten Derhältnißzahlen gesucht werden, son
dern nur in den Gütermaffen, welche der zu besteuernde 
Manufakturist und Fabrikant, als reinen Ueberschuß 
seiner Betriebsamkeit, übrig hat, und also zum Theil 
für die öffentlichen Bedürfnisse abzugeben vermag. Wie. 
dieser lleberschuß zu Gelde berechnet, nach dem schwan« 
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kenden Gange des Verkehrs sich im Geld ausspreche, 
dieses auszumitteln^ ist hier eben so wenig nothwendig, 
wie bet her Ausmittelung des reinen Ertrags des Grund
besitzers. Das einzige, wodurch sich die AuSmittelungs- 
weise des Reinertrags des Grundes und Bodens von 
der Ausmittelungsweise des reinen Ertrags der Manu
fakturen und Fabriken unterscheiden mag, ist der Um
stand, daß die Erzeugnisse des Grundes und Bodens 
auf einem geraderen Wege, und, ich möchte sagen, 
selbstständiger^ aus dem zu dessen Cultur nöthig gewese
nen Aufwande hervorgehen, und hier der Mittelglieder 
beider Berechnung bei weitem weniger sind, als bei 
der Berechnung des Reinertrags der Manufakturen und 
Fabriken. Gibt bei dem Grund- und Bodenerträge 
schon die Dergleichung der Aussaat, und der sehr leicht 
auf Bodenerzeugntsse zurückzuführenden Bewirthschaf- 
tungskosten, mit dem Betrage deS rohen Ertrags, die 
Masse des Reinertrags, treten also hier blos identi
sche Größen und Gütermassen in die Berechnung; so 
kann es seyn, daß bei der Berechnung des Reinertrags 
der Manufakturen und der Fabrikengewerbe sehr ver, 
schiedenartige Größen und Gütermassen — und zwar 
oft ziemlich mühsam — erst auf gewisse Einheiten zu
rückgeführt werden müssen, ehe die Bilance zwischen 
Roh, und Reinertrag gezogen werden kann. Inzwi
schen in der Hauptsache kann dieses doch nichts ändern. 
Der Ueberschuß, aus dem der reine Ertrag hervorgeht, 
kann sich immer nur durch Gütermassen bilden, und nur 
diese kann und darf der Kataster erfassen. Angenommen, 
dem Tuchfabrikanten, der jährlich eine bestimmte Quan
tität Tücher von einer bestimmten Ellenzahl und Güte lie
fert, habe die rohe Wolle, welche er zu seinen Tüchern ver
arbeitet, diese oder diese Geldsumme im Ankäufe gekostet; 
er habe so und soviel Geld aufwenden müssen, um diese 
Wolle spinnen und bis zur Verarbeitung zubereiten zu las
sen; er habe weiter so und so viel Geld gebraucht, um die 
Tücher zu ihrer Fähigkeit bis zum Gebrauche völlig Herrich



247

ten zu lassen; und endlich wieder so und so viel, um 
seine Werkzeuge, Maschinen, und überhaupt das zu 
seinem Gewerbsbetriebe nöthige stehende Capital im 
brauchbareren Zustande zu erhalten; — so liegt es 
zwar m der Natur der Sache, deß bei der Ausmitte
lung seines reinen steuerbaren Einkommens jene aufge
wendeten Geldsummen in Rechnung kommen müssen, und 
daß zur Herausrechnung beö Ueberschusses seines Ge, 
werbswesens nicht sowohl die von ihm im Laufe des 
Jahres gefertigte Waarenmasse an sich, sondern der 
Geldpreis, den er für feine verfertigte Tüchermasse 
beim Verkehr erwarten kann, ausgenommen, und zur 
Herstellung der Vilance gebraucht werden muß. Aber 
nur bis auf diesen Punkt ist die Ausnahme jenes und 
dieses Geldpreises ^öthig. Weiter gebraucht würde er 
offenbar nur zu Verirrungen führen. Sobald der Ko
stenaufwand gedeckt erscheint, und sich wirklicher Ueber- 
schuß heraus wirft, muß wieder zur Naturalkatastrirung 
geschritten werden. Denn nur durch sie, und bei ihr, 
ist die Herstellung eines richtigen, die öffentlichen Ab
gaben unter alle Abgabepflichtige gleichmässig vortheilen
den, Katasters möglich. — Vorausgesezt, es ergäbe sich 
bei der in der angedeuteten Art hergestellten Berechnung, 
der angeführte Tuchfabrikant habe im Laufe des Jahres 
vier Hundert Stücke Tuch erhalten, und blos der 
Geldbetrag von drei Hunderten derselben decke nach 
den laufenden Preisen den Kostenaufwand, den ihm die 
Production der gelieferten vierHundert Stücke noth
wendig gemacht haben mag, ausreichend, ein Hun
dert Stücke Tuch sey aber als reiner Ertrag seiner 
der Tuchfabrikation gewidmeten Betriebsamkeit anzuse, 
Heu; so kann nicht der Geldbetrag seiner als Ueber, 
schuß erscheinenden Hundert Stücke in dem Kata, 
ster als Maasstab für seine Steuerquote ausgenommen 
werden, sondern jenen Maasstab Hilden nur die über
schüssigen Hundert Stücke Tuch in Natur. Denn 
nur in diesen Hundert Stücken, und durch diese/ 
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bildet sich der eigentliche steuerbare Reinertrag seines 
Gewerbes. Auch nur auf diesem Reinerträge ruht die 
Steuer. Nur davon kann dem Pflichtigen der Staat 
einen Theil für die Bestreitung der Bedüfnisse der öf- 
fentlichen Consumtion abnehmen, und auch nur davon 
vermag jener etwas zur Bestreitung jener Bedürfnisse 
abzugeben^).

Allerdings mag es zwar gleichgültig scheinen, ob 
dem Abgabepflichtigen dieser Ueberschuß im Kataster zu 
Gelde oder in Natur aufgetragen wird. Da die Ab
gabe im Gelde zu zahlen ist, so muß er immer einen 
Theil jenes Ueberschusses in Geld umseyen, ehe er die 
Steuer abtragen kann. — Allein der Schein jener 
Gleichgültigkeit verschwindet, sobaH man bedenkt, daß 
bei einer Abschätzung deS Reinertrags im Gelde und 
auf Geld, der Abgabepflichtige nicht blos die Steuer, 
sondern auch alle die Nachtheile zu tragen hat, welche 
er vielleicht bei dem Absätze seiner Erzeugnisse im Ver
kehre erleiden muß; daß diese Nachtheile aber erspart 
und vermieden werden, sobald sich die Abgabe nur an 
den Naturalbetrag der Ueberschüsse halt, aus der sie 
genommen werden muß. So wie, nach der oben von

*) Eine andere Weise, die Gewerbesteuer fest zu stellen, em
pfiehlt Späth Abhaodl. über die Aufnahme der Gewerbe
steuer in großen Staaten und Reichen nach einem neuen 
Princip aufgestellt, (Sulzbach, LS22, 8) S.54. Räch ihm 
hat sich die Steuerbelegung blos an Dingezu basten, welche 
der Gewerbemann offen zeigt, nemlich an seinen currenten 
Aufwand seine- Hauswesens und an den baaren Werth sei
ner Gerechtigkeit. — Indeß man sieht ohne mein Erin
nern das Schwierige einer solchen Methode die Gewerbe
steuer fest zu stellen, und daß dabei der bei aller Besteu- 
rung zu erfassende Zweck, die Steuer, nach dem Verhält
nisse des Einkommens der Pflichtigen, möglichst gleich zu 
»ertheilen, ganz übersehen ist.
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mir gemachten Bemerkung, im Grundsteuerkataster der 
Reinertrag nur in bestimmten Quantitäten von Natur
produkten als Steuerkapital aufgetragen werden kann, 
wenn der Kataster von einiger bleibenden Brauchbar
keit seyn soll; eben so können auch nur im Steuerkata
ster für die Manufakturen und Fabriken, und was da
hin gehört, die Waarenüberschüsse, aus welchen der 
reine Ertrag des besteuerten Gewerbsmannes hervor- 
geht, das eigentliche Steuerkapital bilden. Und so wie 
dort bet der Austheilung der wirklichen, in Gelde zu 
zahlenden, Abgaben die wechselnden Preise dieses Steu
erkapitals oder Vertheilungsmaaßstabes, nicht der 
Steuerbelegung überhaupt, sondern blos nur dem 
jährlichen Steuerausschreiben, zur Grundlage 
dienen müssen, so müssen sie es auch hier.

Offenbar ist nur dieses der einzige Weg, um in 
das Grund- und Gewerbesteuerwesen die ihm so nöthige 
Gleichmässigkeit zu bringen. Nur dadurch sind die 
Grundsteuer und die Gewerbsteuer immer im richtigen 
Gleichmaaße zu erhalten, und die einzelnen steuerbaren 
Volksklassen vor den Ueberlastungen oder Begünstigun
gen zu verwahren, welche jede andere Besteuerungs, 
weise stets unvermeidlich mit sich führt, weil dabei stets 
dem launenhaften Gange des Verkehrs überlassen ist, 
was eigentlich der Finanzmann schon thun sollt?. So 
wie die Geldsteuer des Grundbesitzers, der seinen 
Acker zum Waizenbau benuzt, mehr als die anderer 
Grundbesitzer steigen muß, wenn die Preise seines Wal
zens unverhältnißmässig gegen andere Sorten von Ge- 
traide emporgegangen sind, ebenso muß nach der Natur 
der Sache auch der Tuchfabrikant auf seine Hundert 
Stücke Tuch, welche er als reinen Ertrag hat, höher als 
jeder andere abgabepflichtige Grundbesitzer oder Gewerbs- 
mann besteuert werden, wenn sich die Preise seines 
Tuchs unverhältnißmässig erhöht haben. — Aber soll 
dieses wirklich geschehen, so ist es auf keine andere
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Weise möglich, als nur auf die von mir an§edeutete 
Abschätzung - und Katastrirungsweise -').

Um übrigens das Steuerkapital eines jeden Ab
gabepflichtigen auf die angedeutete Weise — auSzumit, 
teln und festzustellen, würde es allerdings sehr zweck,

*) Uebrigen- will ich »war nicht leugne«, daß bei einer solchen 
Gewerbesteuervertheilung, wie ich sie hier vorgeschlagen ha
be , die ^teuerau-schreibung dem Finanzminister und feinen 
Gehülfen viele Arbeit machen mag, und daß hier öftere 
Revisionen de» Gewerbesteuerkataster» nöthig seyn werden. 
Allein, wa» einmal zur Herstellung eine- richtigen Abgabe- 
system- nothwendig ist, kann nicht um deswillen unterlassen 
werden, weil die damit verbundene Arbeit schwierig ist. 
Auch vermindern sich bei den mancherlei statistischen Daten, 
welche unsere Regierungen über den Gang unsere« Manu
fakturen- und Fabrikenwesen« ihrer Lande theil« schon so 
lange her gesammelt haben, theil« noch fortwährend sam
meln, jene Schwierigkeiten sehr bedeutend. Der beste und 
wohlthätigste Gebrauch, der sich von diesen Notizen machen 
läßt, ist zuverlässig der hier angedeutete. Bewahrt er auch 
die verschiedenen Abgabepflichtigen nicht vor allen möglichen 
Ueberlastungen; — waS um deswillen nicht zu erwarten 
stebt, weil da« Steuerwesen stets nur die Preise der Ver
gangenheit erfassen kann, und der Gang, den sie im Laufe 
de- Steuerjahr- nehmen, noch immer bedeutend Verände
rungen hervorbringen kann; — so werden diese Ueberlastun
gen doch nie so bedeutend fühlbar werden können, wie eine 
Gewerbesteuer nach der gewöhnlichen Art aufgelegt und »er
theilt. Denn wie laßt sich eine Gleichheit da hoffen, wo 
die Steuervertheilung blot nur auf, oft willkührlich geschaffe
nen, idealen Ueberschüssen ruht, die realen, so wie sie die 
Wirklichkeit gibt, aber ganz unbeachtet bleiben? Zur Er
leichterung der Vertheilung selbst kann übrigen- auch hier 
der oben (Z. 156) angedeutete Weg eingeschlagen werden, 
daß man jeder Provinz, Distrikt, Ort, seinen Steuerbe
trag im Ganzen zutheilt, und die Vertheilung unter die 
einzelnen Pflichtigen der Provinzial-Distrikt--Ort-behörden 
überläßt.
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widrig seyn, den reinen Ertrag/ den jeder aus feinem 
Gewerbe zieht, mit der sorgfältigen Strenge und Ge
nauigkeit ausmttteln zu wolle»/ mit der man bei der 
Ausmittelung des reinen ErtragS und der Besteuerung 
des Grundeigenthums zu verfahren pflegt. Eine solche 
Genauigkeit und Strenge würde die Ftnanzbehörde zu 
Eindringungeu in das Innerste beS Gewerbewesens ei
nes jeden Einzelnen nöthigen, und so etwas ist weder 
möglich/ noch staatSwirthschaftlich räthlich. — Und 
darum gebe ich sehr gern zu, daß man die Idee der 
Parcellarabschätzung nicht von der Grundbesteuerung auf 
die Besteuerung der Manufakturen und Fabriken über- 
trägt, sondern die zu besteuernden Gewerbsleute dieser 
Kategorie nach gewissen Klassen eintheilt, und für 
jeden seine Abgabenquote nach der Klasse bestimmt, der 
er zugetheilt wurde. Nur scheint es mir nothwendig 
zu seyn, bei dieser Klasseneintheilung etwas andere 
Momente zu erfassen, als man gewöhnlich erfaßt. Am 
wenigsten scheint es, nach meinem Dafürhalten, sich 
rechtfertigen zu lassen, daß man dabei ein so hohes Ge
wicht auf den Betrag des Capitals legt, daS irgend ei» 
zu besteuernder Gewerbsmann in seinem Gewerbe ange
legt hat'), oder daß man die Gewerbesteuer nach der 
Bevölkerung des Orts, wo die Gewerbe betrieben wer
den, allgemein regeln zu dürfen glaubtAuch muß 
nächstdem in unser Gewerbssteuerwesen und in die 
Klassification der einzelnen, der Steuer unterworfenen, 
Gewerbe, noch das erne große Verwirrung bringen,

*) Diese- thun r.B. Eschenmeyer, Vorschlag zu einem ein« 
fachen Steuersysteme rc. S.ZY folg., und Kröncke aus
führliche Anleitung rur Regulirung der Steuern, S.78 folg.

**) Namentlich ist diese- der Fall in Frankreich bei der 
Patentsteuer, nachdem Gesetze vom i.Lrnmaire d. Z. 
Vll., in Oestreich -ei der Gewerbe «oder sogenannten 
Zndustriesteuer nach dem Patente vom Zi. Dec. 1812., 
und in Preussen bei der Gewerbesteuer nach dem 
Gesetze vom 30. May 1820.
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daß man die Charaktere der verschiedenen zu besteuern
den Gewerbe beinahe nirgends gehörig geschieden, son
dern meist die die eigentlichen Güter hervorbringenden und 
ursprüngliches Einkommen gewährenden Gewerbe mit 
Beschäftigungen, deren Character in blosen Dienstlei
stungen, meist zum Behuf des Verkehrs, besteht, ziem
lich bunt durch einander geworfen hat'^). —

Was erstlich die Vertheilung: der Gewerbesteuer 
nach dem Verhältnisse des in den einzelnen Gewerben 
angelegten Capitale angeht, so kann dieses Moment um 
deswillen hier zu keinen richtigen Ergebnissen führen, 
Weil nicht das in einem Gewerbe angelegte Capital 
über den Betrag der von dem Gewerbsunternehmer aus 
seinem Gewerbe zu erwartenden Rente entscheidet, son
dern blos die Art und Weise, wie er dieses Capital bet 
seinem Geberbe benuzt, und wie dieses überhaupt in 
seinen Gewerbsbetrieb eingreift und diesen fördert. — 
Dann mag fich die Beachtung der Bevölkerung des 
Drts, wo ein Gewersmann sich etablirt hat, wohl bei 
denjenigen Gewerben rechtfertigen lassen, deren Betrieb 
auf gewissen nahe wohnenden Kunden und ihren Be-

*) So versteht z. B. die östreichische Gesetzgebung bei ber 
Feststellung der Gewerbesteuer unter dem Ausdrucks Ge« 
werbe nicht blo- nur solche Gewerbe, welche Güter her
vorbringen, sondern auch Privatdienstleistungen, 
in soferne hierzu eine besondere Geschicklich- 
keil erforderlich ist, und durch sie sich ein selbst- 
ständige» Daseyn erwerben läßt; und auch die 
preussische Gesetzgebung a. a. O. tz. 2. unterwirft manche 
Gewerbe, welche in blosen Dienstleistungen bestehen, ihrer 
Gewerbesteuer.

**) Und zwar ohne Unterschied, diese» angelegte Kapital gehöre 
zu der Klaffe der stehenden oder der Umlaufenden 
Kapitale; denn bei dem einem, wie bei dem andern, hangt 
die Rente nicht von dem Daseyn de» Kapital» an sich ab, 
sondern blo» von der Benutzung desselben. M. vergl. 
»d. I. G. SH.
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stellüngen beruht; Was vorzüglich bei sülchea Gewerben 
der Fall ist, die mehr nur auf die Gewinnung eines 
abgeleiteten als auf den Gewerb eines ursprünglichen 
Einkommens ausgehen; wie alle die um Lohn zu arbei
ten pflegen, ohne für eigene Rechnung Waaren zu lie
fern; und überhaupt nur bei Dienstleistungen, die zu
nächst nur auf Erleichterung des Verkehrs abzwecken- 
wie z. B. beim Gewerbe deS Kaufmannes, des Krä
mers und ihrer mancherlei Gehülfen. Aber bei solchen 
Gewerben, welche ihre Erzeugnisse für den Absatz im 
Umfange eines ganzen Landes, oder gar im auswärti
gen Handel bestimmt haben, — wie dieses gerade bei 
den wichtigsten auf Erwerb eines ursprünglichen Ein
kommens gerichteten Manufakturen und Fabriken mei
stens der Fall ist, — bei solchen Gewerben kann ihre 
örtliche Lage offenbar nichts entscheiden Die Be
völkerung deS OrtS der Etablissements kann also hier 
für die Besteuerung nie einen brauchbaren Anhalts
punkt geben, oder könnte sie ihn geben, nur in sofern, 
alS sie vielleicht als Mittel zur leichteren Versendung 
der für den ausgedehnten Markt bestimmten Fabrik- 
erzeugnisse betrachtet werden möchte; in sofern nämlich, 
als ein mehr bevölkerter Ort mehrere Versendungsgele
genheiten darbietet, als ein minder bevölkerter. 
WaS aber drittens die unterlassene Festhaltung des 
Begriffs von eigentlich provocirenden Gewerben bei der 
Classification der zu besteuernden Gewerbe angeht, so 
kann diese die Ansichten über daS Gewerbesteuerwesen 
stets nur verwirren. Durch diese Unterlassung wird die 
Besteuerung deS ursprünglichen und abgeleiteten Einkom
mens auf eine höchst nachtheillge Weise unter einander 
geworfen, und dieß Untereinanderwerfen kann dann keine 
andere Folge haben, als daß der Maaüstab für eine 
richtige Vertheilung der Steuer von eigentlich produ-

*) Belege für diese Behauptung s. m. bei von Zakob Staat-- 
fimmtwisseoschaft, Bd.H. S.961.



254

cirenden und ursprüngliches, ächtes, Einkommen schaffen
den Gewerben ganz verloren gehen muß; denn eine 
Feststellung dieses Maasstabes in den Naturalerzeug- 
Nissen dieser Gewerbe ist hier rein unmöglich.

So viel ich die Sache zu übersehen im Stande 
bin, kann eine natürliche sicherere und haltbare Clafft- 
sication der verschiedenen zu besteuernden Gewerbe der 
Art, von welchen ich hier spreche, oder von solchen 
Gewerben, welche man überhaupt zur Klasse der eigent
lichen Manufakturen und Fabriken zählt, nur an zwei 
Bedingungen geknüpft seyn. Zuerst an die Ver
hältnisse, in welchen die verschiedenen Gewerbe rück- 
sichtlich der Erzeugnisse, welche sie liefern und des 
Werthes und Preises dieser Erzeugnisse, unter ein
ander stehen; und dann an die Zahl der in einem 
Gewerbe angestellten Arbeiter. Doch brauche ich wohl 
nicht zu bemerken, daß die erste Bedingung, rücksicht- 
lich ihres Einflusses auf die Classification, der zweiten 
immer weit voran steht, und daß bei der zweiten im
mer das vorausgesezt wird, daß die Arbeiter nicht blos 
nur solche Gehülfen des Gewerbsunternehmers seyn 
dürfen, welche einzelne Acte des Gewerbes leisten, 
sondern Arbeiter, welche das Produkt, das ihr Ge
werbe gewöhnlich gibt, vollständig und vollendet zu 
liefern im Stande sind. Gehören die Arbeiter nicht 
unter diese Kategorie, so kann sie nur die Steuer für 
Dienstleistende (-. r38.) treffen, oder der Gewerbs- 
unternehmer, wenn er die Steuer für seine Arbeiter 
mitzahlt, rücksichtlich dieser nur nach dem leztern Ver
hältnisse belegt werden. So rechtlich und staatswirth- 
schaftlich richtig es seyn mag, den Unternehmer einer 
Tuchmanufactur, der in seiner Manufactur hundert 
Weberstühle beschäftiget, ein Hundert mal so hoch zu 
besteuern, wie den Tuchwebermeister, der sein Gewerbe 
nur allein auf Einem Stuhle treibt, so wenig würde es 
sich rechtfertigen lassen, diesen Maasstab bei einem 
Maurer anzuwenden, der sich mit Bauunternehmungen 
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abgibt, und Hundert Gesellen beschäftiget, von wel
chen der eine Theil sich mit dem Brechen der Steine 
im Steinbruche, der zweiie mit dem Zubereiten der 
Steine im Groben, der dritte sich mit künstlichen Stein
metzarbeiten, und endlich der vierte mit der Zusam
mensetzung der Steine zur Mauer abgiebt. In diesen 
Gesellen sind eigentlich weiter nichts zu finden, als 
bloss Lohnarbeiter, die dem eigentlichen Gewerbsmanne, 
dem Maurermeister, gewisse Dienste leisten, und darum 
nur als solche Drenstleistende, nach dem Maasstabe 
deS durch ihre Dienstleistungen erworbenen, abgeleite
ten, Einkommens besteuert werden können.

Ob übrigens bei den verschiedenen Klassen, welche 
man nach dem Werthe und Preise ihier Erzeugnisse 
hergestellt hat, noch verschiedene Unterklassen anzu, 
nehmen seyn mögen, darüber kann blos die Natur 
des Gewerbes selbst entscheiden, und die Verschieden, 
heit der Erzeugnisse, welche es zu liefern vermag, und 
gewöhnlich liefert» Da, wo eine solche Derschiedenar- 
tigkeit nicht möglich seyn würde, — was indeß bei den 
wenigsten Gewerben der Fall seyn wird, würden auch 
solche Unterklassen nicht herzustellen seyn. Dagegen, 
offenbart sich eine solche Verschiedenartigkeit, so können 
die Unterklassen so mannichfach seyn, als bre Erzeugnisse 
eines Gewerbes ihrem Werthe und Preise nach mannich
fach seyn mögen. Don dem gemeinen Dorfschuster, der 
nur für den gemeinsten Bauersmann brauchbare Pech
schuhe zu fertigen versteht, bis zu dem reinlichen 
Schuhmacher für Damen aus den höheren Ständen 
und der eleganteren und vornehmeren Welt, mögen 
mancherlei Klassen zu machen seyn, welche für jeden 
mehr oder minder geschickten Schuhmacher ihre Steu
erquoten bestimmen; und ebenso mögen mancherlei Klas
sen zwischen dem Rademacher auf dem Dorfe, der nur 
Räder, Achsen, und Leitern zu gemeinen Bauerwagen, 
und das Gestell zu Pflügen, zu fertigen versteht, und 
dem künstlichen Wagner großer Städte zu machen 
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seyn, der sich mit dem Bau von prachtvollen Retse, 
und StaatSwägen abgiebt, und hier Leichtigkeit, Dau, 
erhaftigkeit, Pracht und Schönheit zu verbinden strebt. 
Und wie eö bei diesem Gewerbe angeht, Unterklassen 
zu machen, geht es ebenso bei einer Menge anderer. 
Nur muß auch bei dieser Unterabtheilung das Classi, 
fikationsprinzip festgehalten werden, das der Classifi- 
kation der verschiedenen Gewerbe überhaupt zum Grunde 
gelegt werden muß. Das Kapital, das ein Gewerbs- 
wann in seinem Gewerbe stecken hat, kann eben so 
wenig bei einer solchen Unterabtheilung etwas entschei
den, als es der Classifikation der Gewerbe überhaupt 
zur Grundlage dienen kann. Der Dorfschuster, der 
für seine ländliche Kunden nur Pechschuhe liefert, kann 
nicht um deswillen dem eleganten Damenschufter gleich
gestellt werden, weil das Kapital, das er in seinem 
Handwerkszeugs, oder in seinem groben Ledervorrathe, 
angelegt hat, dem Kapitale des Schusters der leztern 
Klaffe gleich kommen mag; sondern trotz dieser Gleich, 
heit der Capitale bleibt jener dennoch auf der unter, 
sien Stufe, und dieser in der höchsten Klasse, weil 
die Erzeugnisse des Leztern immer ihrem Werthe und 
Preise nach höher stehen, als die von jenem; das steuer
bare Einkommen von beiden also sehr ungleich seyn 
kann, so gleichstehend auch die von ihnen angelegten 
Kapitalsummen seyn mögen.

Werden die Klassen der verschiedenen zu besteuern
den Gewerbe in der angedeuteten Art hergestellt, so 
ist es beinahe ganz unmöglich, daß die einem jeden 
Abgabepflichtigen zuzutheilende Steuer sich an seine 
Individualität und an den Stand des reinen Einkom, 
mens, das ihm sein Gewerbe gewährt, nicht möglichst 
anschließe, und daß insbesondere die Steuer nicht dem 
Gange der Industrie folge, welche jeder seiner Gewerb- 
samkeit giebt; Eid doch wird man dabei nicht genöthigt 
seyn, jene Industrie so engherzig zu bedauern, wie 

dieseß 
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dieses dann nöthig seyn würde, wenn die Claffification 
durch die Größe des Kapitals bedingt würde, oder wenn 
man auf andere Weise den etwas mehr als gewöhnlich 
betriebsamen Abgabepflichtigen zu einer größeren Abgabe, 
als seines Gleichen, heranziehen wollte. Nicht blos 
die Hauptklassen werden auf diese Weise sehr leicht her
zustellen seyn, sondern auch die verschiedenen Unterab
theilungen, welche man einer jeden Hauptklasse geben 
mag. Auf jeden Fall wird man dabei den Verlegenhei
ten entgehen, in welche man sich bei der Herstellung 
der Unterabtheilungen immer verwickelt, so bald man 
die Momente für die Abstufungen in der Zahl der Ge, 
sellen oder Arbeiter sucht, welche der, einer bestimmten 
Hauptklasse angehvrige, Gewerbsmann in seinem Ge
werbe beschäftiget. Wenigstens ist man dabei der immer 
äusserst schwierigen Mühe überhoben, die Rente aus- 
mitteln zu müssen, welche der Gewerbsunternehmer, als 
Dirigent des Geschäftes, zieht. In Gewerben, wo 
jeder Arbeiter die Erzeugnisse seines Fleißes ganz voll
endet liefert, und wo darum der Dirigent mehr die 
Rolle des Kaufmanns, als die des eigentlichen Fabri- 
kannten spielt, ist bei einer solchen Classificationsweise 
zum Behuf der Besteuerung eines solchen Gewerbes 
jene Ausmittelung gar nicht nöthig. Da der steuerpflich
tige Gewerbsunternehmer in der Steuer feines Ge- 
werbset^blissements im Ganzen die Steuer für alle 
seine Arbeiter zahlen muß, so ist es wirklich sehr gleich, 
gültig, ob jener Gewinn ausgemittelt wird, oder nicht. 
Der Unternehmer zahlt nicht mehr und nicht weniger, 
als er und alle seine Arbeiter und Gesellen zusammen 
zahlen müßten, und da er dieses thut, so kann es der 
Cteuerhebungsbehörde sehr gleichgültig seyn, wie sich 
die reine Rente ihrer, unter seiner Direktion, gemein, 
schaftlich betriebenen Gewerbe unter sie und dem Diri, 
genten vertheilt. Der Gewerbsunternehmer, und 
seine Arbeiter erscheinen als Eine steuerbare Fami, 
lie, deren Oberhaupt der Erste ist, und was ihm als

3. Bd. R
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Oberhaupt zukommt, kann ihm von niemanden genom
men werben. —

Doch auch abgesehen von dem allem, zuletzt wird 
es nur bei einer solchen Classification, welche auf den 
oben angedeuteten Bedingungen ruht, möglich seyn, das 
Steuerkapital auf einen Naturalüberschuß, sowohl für 
jede Hauptclasse, als für die verschiedenen Unterabthei
lungen derselben, zurückzuführen; was sich bei jeder 
Einmischung des Kapitalbetrags unter die Classifications- 
momente yie erwarten läßt. Denn ausgemacht ist es 
wohl, für den Schätzer und Steuervertheilerist es 
bei weitem leichter, einem jeden Abgabepflichtigen seine 
Classe und Stelle in den Unterabtheilungen anzuweisen, 
wenn er blos auf jene, meist offen vorliegende, Mo
mente zu sehen, und diese bei seiner Schätzung zu beob
achten hat, als wenn er bei seiner Schätzung das ganze 
Getriebe des Ganges des zu belegenden Gewerbes durch
suchen, und nicht blos alle einzelne Räder von jenem 
prüfen, sondern selbst die Art und Weise ausmitteln soll, 
wie sie ineinander greifen, und sich wechselseitig bewe
gen. Mag es oft schon schwierig genug seyn, die 
Masse des Produkts eines Gewerbes, und die Summe 
des zur Gewinnung dieses Produkts erforderlichen Ko
stenaufwandes aufzufinden, immer ist dieses doch bei 
weitem leichter, als die Auffindung des Weges, auf 
dem es der menschliche Geist durch die ihm innwohnende 
schaffende Kraft zu Tage fördert.

h. »58.

Flöße die Masse von Erzeugnissen, welche die 
menschliche Betriebsamkeit der schaffenden Kraft der 
Natur abgewinnt, und insbesondere aus dem Grunde

*) Ueber die zweckmäßigste Weise diese Schätzer und Derthei« 
ler zu wählen und aufzustellen f. m. übrigen- von Jakob 
a. a. O. Bd.H. S.ybo.
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und Boden zieht, und welche sich weiter der menschliche 
Geist durch die ihm innwohnende schaffende Kraft selbst 
hervorbringt, blos denjenigen zu, welche sich mit der 
Aneignung, Gewinnung und Hervorbringung jener Er
zeugnisse beschäftigen; so möchte mit der Besteuerung 
dieser bei den Parteien des gewerbsamen Volks das Ge
schäft des Finanzmannes bei der Steuervertheilung ge, 
schlössen seyn. Aber jene Erzeugnisse vertheilen sich auf 
die gesammte Volksmasse ganz anders, als sie von den 
eigentlich produktiven Volksclassen hervorgebracht wor
den seyn mögen. An dem Genusse der von allen ge
wonnenen oder geschaffenen Gütermasse nimmt nicht 
blos der eigentliche Producent Theil, sondern durch 
den Verkehr — der sich noch dazu nicht blos auf den 
Umtausch materieller Güter gegen einander beschränkt, 
sondern auch die menschlichen Kräfte und ihreFörderungs, 
Mittel, und eine Menge immaterieller Dienstleistungen 
und Genußbereitungen umfaßt — werden noch eine Menge 
von Volksgliedern zur Theilnahme berufen, welche an 
jener Produktion zunächst keinen Theil haben; oder 
wenn sie auch an der Produktion Theil haben, so wer, 
den sie doch nicht als eigentliche Theilnehmer an der 
Produktion zur Theilnahme ^n der durch sie gewönne, 
nen oder hervorgebrachten Gütermasse gelassen, sondern 
blos nur als Dienstleistende, welchen man von den Er
zeugnissen ihrer Arbeit etwas als Lohn im Verkehrs zu, 
weiset. Und daß alle diese verschiedenen Theilnehmer, 
ohne Unterschied sie mögen zur eigentlichen produktiven 
Volksklaffe, oder zu den sogenannten Sterilen gehören, 
einen Theil an den öffentlichen Lasten, und zwar nach 
dem Verhältnisse ihrer Theilnahme an dem Genusse jener 
Gütermasse, übernehmen müssen, habe ich oben (H. i33) 
gezeigt.

Bei der Belegung dieser Theilnehmer an dem ur
sprünglichen Volkseinkommen aber kann nach der Na
tur der Sache kein anderer Maasstab gebraucht werden, 
als nur der des Preises, und namentlich des Geld-

R r



pretses, nach dem sich für diese Theilnehmer ihre 
Theilnahmsberechttgungen an der angedeuteten Ursprung, 
lichen Einkommensmasse, so wie die wirklichen Antheile 
daran, bilden und regeln. Da ihnen das, was ihnen 
für ihre Dienstleistungen und ihre in den Verkehr ge
brachte immaterielle Güter und bereiteten Genüsse vom 
ursprünglichen Volkseinkommen als abgeleitetes Einkom
men zufließt, nur im Wege des Verkehrs zufließt, der 
Verkehr selbst aber, wenigstens in unsern civilisirten 
Staaten, großtentheils durch Geld bewegt, oder we, 
nigstens nach solchem abgemessen oder auf solches zurück
geführt wird, so würde es sehr unnatürlich seyn, für 
die Besteuerung ihres Erwerbs einen andern Maasstab 
zu suchen. Ließe sich auch vielleicht am Ende ein solcher 
Maasstab finden — weil das, was jene für ihre 
Dienstleistungen von den eigentlich producirenden Volks, 
(lassen erhalten, sich zulezt doch nur in Gütermassen 
auflößt, und der Geldpreis für ihre Güter auch bei 
ihnen nichts weiter gewährt, als nur ein Maas für 
die Ansprüche, welche man ihnen auf einen Theil des 
ursprünglichen und ächten Volkseinkommens zugesteht,-- 
dennoch würde die Annahme des angedeuteten Maassta, 
bes nicht wohl zu umgehen seyn. Wenigstens dürfte 
kein anderer so leicht aufzufinden seyn, der ihn ersetzen 
könnte, oder ihm an Brauchbarkeit gleich käme.— Die 
Annahme des Geldpreises der Dienstleistungen dieser 
zur Abgabe heranzuziehenden Volksklasse, zum Maas- 
stabe der ihr aufzulegenden Abgaben, ist auch allerdings 
um so natürlicher, da ihr Einkommen, wenigstens so 
wie es ihr aus der Masse des ursprünglichen Einkom- 
mens zufließt, wenn auch nkcht in allen, doch gewiß in 
den meisten Fällen, zunächst nur in jenem Geldpreise 
besteht, sich nur darin gewöhnlich ausspricht, auch oft 
nur darauf allein mit einiger Sicherheit zurückgeführt 
werden r. nn. Auf jeden Fall würde eine allgemeine 
Zurückführung dieses Einkommens auf das, wozu es 
von seinen Erwerbern gebraucht wird, nie möglich seyn; 
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und wenn auch auf diesem Verbrauche am Ende der 
Wohlstand des Erwerbers nur allein ruht, so wurde 
dieses Moment dennoch nirgends als entscheidendes Mo, 
ment zu gebrauchen seyn. — Ausserdem spricht aber 
auch'noch das für die Annahme dieses Maasstabes, daß 
sich durch den Preis überhaupt, und durch den Geld
preis insbesondere, und nach ihm, die allgemeine Ein, 
kommensmasse unter,Alle veMeilt, und jeder nur auf 
diese Weise dasjenige erhält, was ihm beim Verkehr 
davon zukommen mag. — Und endlich darf auch bei 
den Untersuchungen über die Brauchbarkeit des angedeu
teten Maasstabes das nicht übersehen werden, daß bei 
mehreren Geschäften der Art, und gerade bei den ein
träglichsten, und darum am höchsten zu besteuernden^)/ 
die Dienstleistungen, aus welchen das Einkommen für 
feine Erwerber entspringt, auf Geldbesitze ruhen, durch 
Geld geleistet werden, und auch oft nur Geldgewinne 
dabei zunächst beabsichtiget wird. ,

Aus allen diesen Gründen ist es denn nicht blos 
nothwendig, sondern auch wirklich sehr räthlich, das 
Einkommen, und Steuercapital, dieser abgabepflichtigen 
VolköLlasse bei der Besteuerung derselben nur im Gelde 
auszusprechen, ihren Steuerkataster nur auf Geld und 
Geldsumme zu stellen, und überhaupt sie nur nach 
diesem Maasse bei der Besteuerung abzuschatzen; und zwar 
ohne Unterschied, die Dienstleistungen, die ihnen ihren 
Erwerb geben, mögen zur unmittelbaren Förderung 
der produktiven Thätigkeit der eigentlich producirenden 
übrigen Volksklassen bestimmt seyn, oder sie mögen 
nur hingehen auf mittelbare Unterstützung dabei, oder 
aufVereitung von vorübergehenden Genüssen-»^ Wenn

*) Z. B. beim Gewerbe des Kaufmanns.
**) ES würde auch zu weit führen, wenn ich hier alle die ein

zelnen Gewerb-zweige aufführen wollte, welche in diese 
Klasse von Steuerpflichtigen gehören. Doch LaS muß ich 



262

es auch nicht unmöglich seyn mag, die dem gemeinen 
Arbeiter aufzulegende Abgabe nach Arbeitstagen zu 
bestimmen, und den Gütererwerb, den der Lohn eines

bemerken, daß diese Klaffe keineSwegeS auf diejenige« Ge- 
werbe oder Lebensweisen allein beschränkt werden kann, 
welche man gewöhnlich, unter den sogenannten Sterilen 
versteht^ Es gehören alle Gewerbe dahin, welchen ihr 
Einkommen nicht durch eine, von den Gewerbsleuten, 
durch ihr Gewerbe selbst, geschaffene Gütermasse zufließt, 
sondern blos durch einen Lohn, welchen sie für ihre Arbei
ten oder Dienstleistungen von Andern erhalten. Ein gro
ßer Theil dieser Arbeiter und Diensteleistenden mag aller
dings der eigentlich produktiven Klasse angehören, wie 
- B. alle Handwerksgesellen, Fabrikarbeiter, das Dienst
gesinde der Landwirthe u. s. w., denn durch die Arbeiten 
aller dieser dienstleistenden Leute werden allerdings eigent
liche Güter — im Sinn der StaatSwirthschaftSlehre — 
hervorgebracht; nur fließen jenen Arbeitern diese Güter 
nicht selbst zu; sondern den Gewerbsunternehmern, durch 
welche sie beschäftiget werden. Statt jener Güter erhalten 
sie nur einen Lohn für ihre Arbeiten, also nur ein abge
leiteter Einkommen; und dieser Umstand macht er 
nothwendig, sie den sogenannten Sterilen bei der Be
steuerung gleich zu setzen, wenn sie auch dieser Klasse 
in Beziehung auf den Erwerb menschlicher Gü
ter überhaupt, sonst ganz und gar nicht angehören. 
Bei der Besteuerung liegt das Klaffificationsmoment 
blos in der Erwerbsweise, und in der Dertheilung der, 
a>on den eigentlich produktiven DolkSklaffen geschaffenen, 
Gütermaffe, nicht aber in der Art und Weise, wie jene 
Gütermasse aus der Uebung der msnschlischen Betriebsam
keit hervorgeht, durch sie hervorgebracht und gewonnen 
wird. Hier stehen eigentlich nicht der Produktive und 
sogenannte Sterile, im eigentlichen Sinne, einander 
gegenüber, sondern hier entscheidet der unmittelbare 
und mittelbare Erwerb. Jenen macht der Erwerber 
und Besitzer von ursprünglichem Einkommen, diesen 
der Erwerber und Besitzer vom abgeleiteten.
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solchen Arbeitstages gibt, zum Maasstabe für die Be, 
steuerung dieser abgabenpflichtigen Klasse zu machen, 
so ist dieses doch weder nöthig, noch nützlich. Der 
Gütererwerb eines solchen Mannes hängt zunächst von 
seinem im Gelde empfangenen Lohne, also von seinem 
Gelderwerbe ab, davon, wie dieser Gelderwerb 
zum Gütererwerbe steht; und darum kann denn auch 
nur sein Gelderwerb bestimmen, wie viel er davon zu 
den öffentlichen Bedürfnissen abgeben kann. Gewährt 
ihn bei niedrig stehenden Güterpretsen sein Gelderwerb 
die Aussicht auf den Erwerb einer für seine Bedürf
nisse im Uebermaaße ausreichende Gütermasse, so kann 
er viel abgeben, im entgegengesezten Fall aber nur 
wenig. Beides gibt sich aber von selbst, wenn seine 
Steuer nach seinem Gelderwerbe bestimmt ist. Nach 
einem richtigen Verhältnisse seines Einkommens steuert 
er immer, wenn er nach seinem Gelderwerb besteuert 
wird. In diesem Erwerbe allein besteht auch sein 
eigentliches steuerbar es Einkommen; und wenn auch 
bei ihm die Steuerquote, welche er zahlen soll, vom 
Verkehre unabhängig seyn und dadurch nicht gedrückt 
werden soll, so muß nothwendig die Steuervertheilung 
bei diesem, in der angedeuteten Art gestalteten, Ein, 
kommen eben so nothwendig stehen bleiben, als sie 
bei der Grundsteuer bei den Naturalerzeugniffen stehen 
bleiben muß. — Und eben so, wie sich die Sache 
beim gemeinen Arbeiter verhält, verhält sie sich bei 
allen übrigen abgabepflichtigen Volksklassen, deren Ein, 
kommen zur Kategorie des Abgeleiteten gehört. So 
drückend es bei steigenden Brodpreisen für den gemeinen 
Mann seyn würde, eine Steuer zu zahlen, die man 
ihm nach dem Verhältnisse einer bestimmten Zahl von 
Pfunden Brod, welche er in einem bestimmten Zeit
raume für sich und die Seinigen braucht, herausgerech, 
Net und aufgelegt hätte, eben so drückend wäre es ge, 
wiß für einen Kaufmann, dessen Gewinn man auf ge
wisse Gütermassen zurück geführt hätte, die ihm hier
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nach aufgelegte Steuer zu entrichten, wenn die Preise 
der als Maasstab gebrauchten Güter empor gegangen 
seyn sollten. Mit einem Worte, man mag die Abga- 
benbelegung für die Volksklasse, deren Einkommen nur 
ein Abgeleitetes ist, betrachten von welcher Seite man 
will, immer dringt sich die Ueberzeugung auf, die Gleich
mässigkeit der Abgabenvertheilung erfordert für alle 
Abgabepflichtige dieser Klasse ein strenges Festhalten 
an den Geldsätzen, in welchen sich ihr Einkommen zu 
nächst ausspricht und darstellt. Nur dieses Festhalten 
allein kann die einzelnen Glieder dieser Klasse unter 
sich vor Vervortheilungen und Ueberlastungen schützen, 
und auch nur allein schützt es sie weiter vor Vervor
theilungen und Ueberlastungen im Verhältnisse gegen 
die steuerpflichtigen Grundbesitzer, Manufakturisten und 
Fabrikanten, von deren ursprünglichem Einkommen ihnen 
ihr abgeleiteter Erwerb zufließt.

Die Steuer, welche man den Besitzern eines ab
geleiteten Einkommens zutheilt und auflegt, mag ihnen 
aber nach dem Verhältnisse ihres Gelderwerbes zuge, 
theilt werden, oder nach einem andern auszumitteln- 
den Verhältnisse, immer liegt es in der Natur der 
Sache, daß auch hier die Steuer nur das reine Ein
kommen dieser Abgabepflichtigen erfassen darf. Freilich 
läßt eine übermässige Belegung dieser Volksklasse nicht 
geradezu den nachtheiligen Einfluß auf den regelmäßigen 
Fortgang der Velksbetriebsamkeit befürchten, den eine 
übermässige Belegung der Erwerber von ursprünglichen 
Einkommen, oder, wie ich sie der Kürze halben hier 
nennen will, der eigentlichen produktiven Volksklassen 
haben kann. Es wird durch die übermässige Heran
ziehung des Einkommens der Erster» zu den öffentlichen 
Bedürfnissen zunächst weder ein eigentlich produktives 
Gewerbe in der^ Benutzung der ihm nöthigen Capitale 
beeinträchtiget, noch auch der Sinn für Betriebsamkeit 
gestört. Vielmehr kann sogar eine übermässige Bela
stung dieser Volksklaffe manches ihr angehörige Indi
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viduum dahin führen, daß es sich solchen Gewerben 
widmet, welche ihrem Unternehmer ursprüngliches Ein
kommen gewähren, und daß es aus der Klasse der 
blosen Lohnarbeiter und der hierunter begriffenen so
genannten Sterilen in den Kreis der selbstständigeren 
Gürererzeuger hinüber tritt. Doch etwas gewagtes 
ist und bleibt eine solche übermässlge Belegung immer. 
Sie kann wenigstens in sofern indirekt sehr nachcheilig 
auf den allgemeinen Volkswohlstand wirken, als durch sie 
den Erwerbern von ursprünglichem Einkommen selbst 
die Möglichkeit jenes zu erwerben, bedeutend erschwert 
werden kann. Wird namentlich die Klasse der gemeinen 
Lohnarbeiter und Dienstleistenden zu sehr belastet, so 
kann dieses keine andere Folge haben, als daß ein 
großer Theil dieser Leute, aus Mangel an Subsistenz- 
mitteln, zu Grunde gehen muß. Geschieht aber dieses, 
so sind nur zwei Fälle möglich. Die Erwerber von 
ursprünglichem Einkommen müssen den Umfang ihrer 
Unternehmungen verhältnißmäßig einschränken; oder 
wenn sie dieses nicht thun, und sich die Zahl ihrer 
früheren Arbeiter und Dienstleistenden erhalten wollen, 
so müssen sie die, diesen aufgelegte, zu hohe Abgabe 
zum Theil auf sich nehmen. Doch weder das Eine, 
noch das Andere, sagt ihrem Vortheile zu. Das Erste 
mindert ihr Einkommen direkt; das Lezte indirekt. Und 
wenn man auch glauben mag, der zu sehr belastete nie
dere Volkshaufe, der vom abgeleiteten Einkommen lebt, 
werbe in den meisten Fällen seine Abgabe nur zum Theil 
auf die Besitzer von ursprünglichem Einkommen über- 
wälzen, so ist doch auch sehr wohl der Fall möglich, 
daß ihm ein Mehreres gelingt; — was immer der 
Fall seyn wird,, so bald sich sein Stamm gar zu sehr 
vermindert. Am allerwenigsten würde dem Erwerber 
von ursprünglichem Einkommen damit gedient seyn, 
wenn er sich entschließen wollte, die Dienstleistungen, 
welche er jetzo entbehren muß, sich selbst zu leisten. 
Dieses hieße die edleren Kräfte für daö Unedlere ver- 
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schwenken; und keine Frage ist es, daß eine solche Ver
schwendung die Bedingungen deS allgemeinen Wohl, 
standes zerrütten muß.

Staatöwirthschaftlich läßt sich also eine Ueberla, 
stung des Erwerbs vom abgeleiteten Einkommen nicht 
rechtfertigen^ und ließe sie sich auch von dieser Seite 
her rechtfertigen, immer bliebe sie doch widerrechtlich. 
Das Recht heischt durchaus gleichmässige Besteuerung 
ohne Unterschied, woher, und wie der Abgabepflichtige 
sein Einkommen erwerbe; und so wie bei den eigentlich 
produktiven Volksklassen die Besteuerung sich nur an 
den reinen Ertrag ihrer Gewerbsamkeit halten kann, 
eben so dringend nothwendig ist die Beachtung dieses 
Punktes auch bei der Heranziehung derjenigen Volks- 
klasseN/ welche nur von fremdem Lohne leben; — und 
zwar ohne Unterschied, dieser Lohn werde ihnen gereicht 
für wirklich produktive Arbeiten, oder nur für blose 
Dienstleistungen, wie sie gewöhnlich die sogenante sterile 
Volksklasse leistet -y.

*) Ein sehr lehrreiche- Beispiel, wohin eine Ueberlastung der 
hier angedeuteten Abgabepflichtigen DolkSklaffe führen kann, 
erzählt von Jakob StaatSfinanzwiffenschaft rc. Bd. II. 
S.Y59.: In Rußland hatte bis zum Jahre 1810 blos 
eine Art GewerbSsteuer für die Kaufleute bestanden. 
Die russischen Handwerker entrichteten blos eine 
Kopfsteuer; die Fabrikanten, und alle deutschen Hand
werker, waren von jeder Art Gewerbesteuer ganz frei. 
Als im Jahre 1810 die Staatseinkünfte vermehrt werden 
sollten, fand man es billig, daß auch die deutschen Hand
werker in St. Petersburg und Moskau mit heran- 
gezogen würden, und da man von Seiten der Behörden, 
welche die neue Steuer anordneten, blos die reichen und 
wohlhabenden deutschen Arbeiter im Auge hatte, so wurde 
verordnet, daß jeder deutsche Meister Ein Hun
dert, jeder Geselle vierzig, und jeder Lehrbursche 
zwanzig Rubeln jährlich bezahlen sollten. Unter eini
gen Tausend Handwerkerfamilien in St. Petersburg fan-
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Doch darf, wenn davon die Rede ist, daß bet der 
Besteuerung der letzter» abgabepflichtigen Volksclasse, 
nur ihr reines Einkommen besteuert werden dürfe, nie 
übersehen werden, daß, wie ich früher (h. r33) bemerkt 
habe, bei ihr das reine Einkommen sich auf ganz an
dere Weife bildet, und auf ganz anderen Bedingungen 
ruht, als bei denjenigen Abgabepflichtigen Volksclassen, 
welche sich mit solchen Gewerben beschäftigen, aus wel« 
chen ursprüngliches Einkommen auf die Gewerbtreiben, 
den fließt. Die Ueberschüsse, welche sich bei der erste, 
ren Volksklasse bilden, und ihr als Fon^s zur Abga- 
benzahlung dienen, bilden sich nicht durch Gütermassen, 
die ihrem Werthe oder Preise nach den auf ihre Ge
winnung oder Hervorbringung verwendeten Kostenauf, 
wand übersteigen, sondern lediglich nur dadurch, daß 
sie das ihr zugeflossene Einkommen nicht vollständig für 
ihre Bedüfnisse zu verwenden nöthig hat. Ihr reines 
Einkommen ruht also blos auf dem Verhältnisse ihres 
Erwerbes überhaupt zu ihren Verzehrungen. Während, 
es bei den produktiven Volksclassen eigentlich auf dem 
Gange der Produktion ruht, ruht es hier auf dem

den sich etwa vier, welche vielleicht zwei Taufend 
Rubel jährlich ohne Beschwerde hätten bezahlen können, 
sechs bis acht konnten vielleicht Tausend Rubel, v^er- 
bi- fünfhundert aber konnten vielleicht Hundert Ru
bel aufbringen. Aber die größte Zahl war nicht im Stande, 
die letzte Summe zu bezahlen, viele kaum vierzig; die 
meisten kaum zehen. Die Folge war, daß zwei Drit- 
theile der Gesellen Peter-burg verließen; daß viele Lehr- 
burschen fortgeschickt wurden, und mancher Meister auSwan- 
derte. Don drei Tausend Köpfen, welche im Fahre 
1810 vorhanden waren, fanden sich im Fahre 1815 nur 
noch dreizehen Hundert. Die Reichen blieben, er
hielten ein Monopol, und drückten da- Publikum durch 
sechsfach erhöhete Preise ihrer Arbeiten. Nur auf diese 
Weise konnten sie die zu hohe Auflage erschwingen.
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Gange, welchen die Confumtion nimmt. Es hängt nicht 
von dem Maaße der Erzeugnisse ab, sodern vom 
Maaße der Bedürfnisse.

Indeß auch hier müssen die Bedürfnisse des Abgabe, 
Pflichtigen v o'llständig gedeckt seyn, ehe von einem ret, 
nen Einkommen desselben die Rede sey, und ehe ihm im 
Steuerkataster ein Steuerkapital, und in dem Steueraus- 
schreiben eine Steuerquote, zugeschrieben werden kann^). 
Ganz vollständig, und zwar nach der gewöhnlichen Le
bensweise der Angehörigen seines Standes, müssen die 
Bedürfnisse des Abgabepflichtigen dieser Art durch seinen 
Erwerb gedeckt erscheinen, ehe er eine Stelle im Steuer- 
kataster, oder im Heberegister des Einnehmers erhal, 
ten kann. Erhält in der Classe der Erwerber und 
Besitzer von abgeleitetem Einkommen die eine oder die 
andere Partei ein reichlicheres Einkommen als andere 
zu dieser Classe gehörige Parteien, so kann sie zwar 
mit Recht einer höheren Steuer unterworfen werden, 
als ihre minder belohnten Gewerbsgenoffen; aber den, 
noch muß immer ihre Abgabe mit der Abgabe der leztern 
quantitativ im richtigen Verhältnisse stehen. Der noth, 
wendige Lebensbedarf eines reichen Kaufmannes, eines 
gut besoldeten Staatsbeamten, eines Gelehrten, eines 
Künstlers, und jedes andern, der zu den höheren Clas
sen der Erwerber von abgeleitetem Einkommen gehört, 
kann nicht nach dem Maasstabe abgemessen werden, den 
man für die Bedürfnisse eines gemeinen Lohnarbeiters 
ausgemittelt hat. So wie bei der Classifikation der 
Manufakturisten und Fabrikanten die Classification nach 
der Art und Weise des gewöhnlichen Betriebs der Ge, 
werbe und nach dem Werthe und Preise ihrer Erzeug
nisse gemacht werden muß, ebenso muß bei der Classifi, 
catiott der Abgabepflichtigen aus der Classe der Lohn,

*) Ueber da- bei der Abschätzung dieser Abgabepflichtigen Ge- 
werb-klasse zu beobachtende Verfahren, f. m. von Fakob 
a. a, O. Bd.II. S. 964 — 971.
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arbeiter und der sogenannten Sterilen die Art und 
Weise ihres gewöhnlichen Lebens und der Umfang ihrer 
hierdurch begründeten Bedürfnisse erfaßt werden. Ge
schieht dieses nicht, so ist die Classifikation durchaus un
haltbar, und die Besteuerung ungleich; also mit der 
Hauptbedingung eines richtigen Abgabensystems unver
träglich, so viele Scheingründe man auch anführen 
mag, um die Ueberlastung der höher» Classe zu beschö, 
nigen.

Nur drei Klaffen von Erwerbern von abgeleite
tem Einkommen gibt es, welche, meiner Ansicht nach, 
sowohl von dem rohen, als von dem reinen Ertrage 
ihres derartigen Einkommens, nicht wohl füglich unter 
die angedeuteten zu besteuernden Gewerbsleute ausge
nommen werden mögen, die Grundeigenthümer, 
Welche ihr steuerpflichtiges Grundbesitzthum 
nicht selbst bewirthschaften, sondern solches 
gegen eine Pachtzinse an andere überlassen 
haben; die Besitzer von auf ähnliche Weise 
an Andere überlassenen Gewerbsetab lisse, 
ments, und die eigentlich sogenannten Capitalisten, 
diejenigen, welche ihre Geldcapitale an Andere 
gegen Zinsen verleihen. — Zwar gehört die Rente, 
welche jede dieser Klassen für ihr an andere überlasse, 
nes Besitzthum bezieht, unverkennbar unter die Kate, 
gorie des abgeleiteten Einkommens, und indem sie dazu 
gehört, scheint sich gegen ihre Besteuerung allerdings 
nichts erinnern zu lassen. Inzwischen wenn auch die 
angedeutete Rücksicht für ihre Besteuerung sprechen 
möchte, so sprechen doch bei weitem überwiegendere 
Gründe für ihre Freilassung. Ein Hauptgrund, der 
im Allgemeinen für ihre Freilassung ausgeführt werden 
kann, ist wohl der, daß die Besteuerung des abge
leiteten Einkommens nicht alle die einzelnen Auswege 
Und Modifikationen verfolgen kann, in welche sich 
das ursprüngliche Einkommen eines Volks auf Alle die, 
jenigen vertheilt, welchen daraus ein abgeleitetes Ein
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kommen zufließen mag. Es ist durchaus unmöglich, 
daß die Besteuerung alle die Stadien und alle die 
Schlangengänge erfasse, welche das ursprüngliche Ein
kommen zu durchlaufen hat, bis es sich endlich nach 
und nach bis zum lezten Confumenten und bis zu sei
nem Verbrauche selbst ableitet. Höchstens kann die Be
steuerung nur diejenigen Stadien und Vertheilungs- 
gänge auffassen, welche sich bei den Erwerbern von ab
geleitetem Mnkommen in der ersten und zweiten Hand 
bilden; und überhaupt blos alle Stadien nur, wo sich 
das abgeleitete Einkommen irgend eines Individuums, 
das dergleichen erwirbt, als Lohn der Dienste dar- 
stellt, welche der Empfänger andern Gütererwerbern 
und Besitzern leistet. Derjenige, der von der Freige, 
bigkeit Anderer ernährt wird, kann nie zur Steuer 
herangezogen werden. Sein Einkommen beruht auf 
einem Titel, der ausser dem Bereiche der StaatS- 
wirthschaft liegt.

In einem solchen Falle befinden sich bei einer ge, 
nauen Erörterung ihres Verhältnisses nun zwar keines
wegs die Nentenierer der angedeuteten Classen. Es ist 
wenigstens keine reine Freigebigkeit, der sie ihre Ren
ten zu verdanken haben. Die Geschäfte, welche sie 
treiben, lassen sich vielmehr als Dienstleistungen an
sehen, welche sie den Inhabern ihrer Fonds gewähren. 
Indeß auf jeden Fall sind es Dienstleistungen ganz eige
ner Art. Es sind mehr negative als positive Dienste. 
Die Nentenierer unterstützen die Gewerbsamkeit derjeni
gen, welchen sie ihre Fonds zur Benutzung überlassen, 
weniger dadurch, daß sie etwas thun, als dadurch, 
daß sie nichts thun; denn ihr Hauptverdienst für 
das eigentlich gewerbsame Publikum besteht blos darin, 
daß sie ihre Fonds nicht selbst benutzen, und so der 
Benutzung anderer Preis geben. — Dieses voraus- 
gesezt, hat denn die Rente dieser Fondsbesitzer, so ge
gründet auch die Ansprüche derselben auf deren Gewähr 
im Verhältnisse zu dem Benutzen ihrer Fonds seyn mag.
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viele Ähnlichkeit mit einer Schenkung, wenigstens mit 
einer remuneratorischen; — und schon dieß mag für 
ihre Nichtbesteuerung sprechen; oder doch wenigstens 
dafür, daß die der Steuer unterworfenen Benützer ihrer 
Fonds sich nicht beschweren können, wenn man jene 
frei läßt.

Inzwischen, auch abgesehen von diesem Argu, 
mente, das, wenn es -auch allerdings in der Natur der 
Sache gegründet ist, doch manchem Leser zu spitzfindig 
scheinen mag, — auch abgesehen davon, so spricht auch 
der Steuerbefreiung der angedeuteten Rentenierer noch 
der Umstand des Worts, daß, wenn auch nicht in allen 
Fällen, doch gewiß in den bei weitem meisten, eine 
Besteuerung ihrer Renten eine gedoppelte Besteuerung 
eines und desselben Fonds seyn würde. Wird 
das Grundeigenthum besteuert, so ist die Rente 
des Eigenthümers, der sein Besitzthum nicht selbst be
wirthschaftet, sondern solches in Pacht ausgegeben hat 
und von seiner Pachtzinse lebt, schon in der Grund
steuer seiner Besitzung mitbegriffen. Und dasselbe ist 
der Fall bei dem Besitzer eines besteuerten, ursprüng
liches Einkommen gewährenden, Gewerbsetablissements, 
der dieses nicht selbst benuzt, sondern an einen wirk» 
lich Gewerbetreibenden überlassen hat. Bei solchen 
Gewerbetreibenden hingegen, welche zur Klasse der 
Dienstleistenden, und also zu den Erwerbern von abge
leitetem Einkommen gehören, liegt wieder die Steuer 
nur auf dem Gewerbe selbst, nicht aber auf der 
Art und Weise, wie der Gewerbetreibende dessen 
Ertrag unter sich und diejenigen vertheilt, welche die 
ihm zu seinem Gewerbsbetriebe nöthigen Kapitale vor
geliehen haben mögen. Es würde wenigstens offenbar 
viel, zu weit führen, wenn man sich bei der Berechnung 
des reinen steuerbaren Einkommens eines solchen Ge- 
Werbsmanneö auf diese, nur auf willkührlichen und in
dividuellen Verhältnissen ruhende, Vertheilungsweise 
einlassen, und bei der Ausmittlung des reinen Ertrags 
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seines Gewerbes, die Summe in Abzug bringen wollte, 
welche er seinen Gläubigern für ihre ihm vorgeliehenen 
Capitale als Zinsen zahlt. Auf jeden Fall würde da
bei für die öffentlichenKassen und ihreVerwalter nichts wei
ter gewonnen seyn, als nur eine unnöthige Arbeit; eine 
Vermehrung der Zahl der Steuerzahler, und eine Er
schwerung der Hebung der Abgaben. So sehr sich auch 
das Abgabenfystem eines Landes stets an den Gang des 
Verkehrs anfchmiegen muß, ein solches zu weit getrie, 
benes Anschmiegen läßt sich dennoch auf keine Weise em, 
pflehlen. Es nöthiget zu einem zu weit führenden Ein
dringen in die Privatverhältnisse der Abgabepflichtigen; 
und daß so etwas weder räthlich noch thunlich sey, brau, 
che ich nicht zu wiederholen ^).

Soll

*) Etwas anders über den hier behandelten Gegenstand denkt 
von Jakob StaatSfinanrwiffensch. Bd. I. S.5Z7 —54y. 
Er, hält die Kapitalzinsrente für einen würdigen Gegen
stand der Besteuerung, und eine Abgabe darauf nicht nur 
für gerecht, sondern auch den Grundsätzen der Staatswirth- 
fchaftslehre angemessen. Nur hält er für nöthig, daß die 
Zinsen aller Kapitale gleich besteuert werden. Doch ge
steht auch er die ungemein großen Schwierigkeiten zu, 
welche mit einer allgemeinen Besteuerung der Zinsen ver
bunden sind, und räth, dabei sehr gelinde zu verfahren, 
so daß die Besteuerung nicht leicht ein Grund werden 
könne, die Zinsen zu verhehlen. Damit dieses letztere 
nicht möglich seyn möge, empfiehlt er (Bd.H. S.Y20.), 
daß ein besonderes Bureau eröffnet werden möge, wo alle 
auf Ein Jahr, oder auf längere Zeiten, verliehene Kapi
tale, auf Anmeldung de» Darleihers, eingetragen werden 
müssen, und daß, um den Darleiher hierzu zu vermögen, 
der Grundsatz festgestellt werde, kein auf Zinsen au s- 
geliehenes Kapital kann gerichtlich eingeklagt 
werden, wenn es nicht eingetragen ist, und 
länger als Ein Jahr gestanden hat, auch hyp^ 
thekarische und gerichtliche Schulddocumente 
dürften von den Gerichten nicht eher angenom-
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Soll der Gelbcapitalist nach dem Verhältnisse der 
Zinsrente mit zur Steuer herangezogen werden, so 
kann dieß, meiner Ueberzeugung nach, nur etwa in so, 
fern geschehen, daß man den Schuldner frei laßt, den 
Betrag der Steuer, welche nach dem Verhältnisse deS 
ErwerbssondS zu den darauf haftenden Schulden, auf 
den Gläubiger kommen würde, diesem bei der Zins 
senzahlung in Abzug zu bringen, und daß man so die 
Heranziehung des Capitalien zur Steuer zur Privat- 
sache macht, ebenso wie die Ueberlassung unserer Capi- 
tale an Andere nur Privatsache ist^). Allein ich brau, 
che wohl nicht zu bemerken, daß auch dabei für den 
Schuldner, den man dadurch helfen zu können meint, 
nicht viel gewonnen seyn würde. In den meisten Fällen 
würde dadurch der Umlauf der Geldcapitale nur er-

men werden, alr bis Nachgewiesen ist, daß 
die Eintragung geschehen sey. Inzwischen mir 
will e» dedünken, bei alle dem nachtheiligen Einflüsse, den 
eine solche Anordnung auf den Verkehr und den Umlauf 
der Kapitale haben werde, werde es doch die richtige Be
steuerung der Kapitalisten weder herstellen, noch sichern. 
Wie der Recensent in der A. L. Z. 1822 Nro. 48. S.382. 
sehr richtig bemerkt, würde eine solche Anordnung fük 
beide, den Schuldner und den Gläubiger, gleich nachtheilig 
sein. Der Erste würde Anlehen auf längere Zeit nur mit 
Mühe erhalten können, und sich stets zu neuen Renovatio
nen verstehen müssen, der Letzte aber würbe die bei hypo
thekarischen Forderungen aus dem Alter entspringenden 
Vorzugsrechte verlieren.
Diesen Weg hatte man in England bei der Einkom
mensteuer einge^chlagen, und dem Schuldner darum 
erlaubt, von jährlichen Interessen für hypothekarische und 
andere Schulden, oder Renten, welche in Bezug auf die 
Gewerbe statt finden, dem Gläubiger zehen Procent 
abzuziehrn, wogegen aber dem Schuldner bei der Berech
nung seines Einkommens für jene Schulden etwas in Ab
zug zu bringen, nicht gestattet war.

L. Bd. H
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fchwert werben, und gewöhnlich würde der Schuldner 
so viel höhere Zinsen bezahlen müssen, als die Steuer- 
quote beträgt, welche er dem Gläubiger abziehen könnte.— 
Auf jeden Fall ist und bleibt die Steuer, welche man 
dem Capitalien vom Betrage seiner Zinsrente abneh, 
men will, immer ein Beginnen, das sich nicht ohne die 
bedeutendsten Schwierigkeiten ausführen läßt. Was so 
tief in den Verkehr und in das Gewebe der Volksbe- 
tnebsamkei^ versteckt ist, wie die Rente des Geldkapi
talisten, kann nie einen sichern und festen Fonds für 
die Bedürfnisse der öffentlichen Consumtton bilden. Da, 
wo, wie hier, blose Derschweigungen ausreichen, um 
sich der Steuer zu entziehen, — darf der verstän
dige Finanzmann nie Quellen für die öffentlichen Bedürf
nisse suchen wollen. Beschränkte er sich, wie man es 
hie und da in Vorschlag gebracht hat, bei seinen Der, 
siichen, die Geldcapitaltsten zur Steuer heran zu ziehen, 
auch nur auf öffentlich versicherte Darlehen, selbst dann 
würde er am Ende weiter nichts zu erwarten haben, 
als ein künstliches Emportteiben des bisher bestandenen 
Zinsfußes, eine äusserst nachchellige Erschütterung des 
allgemeinen Credits, und ein Zurücktreten der zum Um
läufe bestimmten Capitale aus manchem Gewerbszweige, 
dem sie bisher reichlich zuflossen. Ein irgend wahrhaf
ter Nutzen läßt sich aus einer solchen Besteuerung nie 
erwarten; weder für die Gewerbetreibenden Schuld
ner, noch für die öffentlichen Cassen» — Mit einem 
Worte, gesezr auch die Besteuerung der Capitalien wäre 
den Grundregeln der Staatswirthschaft nicht widerstre
bend, immer würde sie dennoch ein sehr übel berechn 
Neles Beginnen seyn'-).

Aus diesem leztern Grunde, und weil ein solches

*) Mehrere« über den hier behandelten Seaenffand f. m. bei 
Kröncke über die Grundsätze einer gerechten Lesteueruag 
S.114 —141.
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Unternehmen in feinen Folgen seht wahrscheinlich zll 
ähnlichen Ergebnissen führen könnte, wie eine dem.Geld, 
capitalisten aufgelegte Steuer, scheint mir denn- auch 
eine Besteuerung des Einkommens der öffentliche« 
Beamten sich nicht billigen zu lassen, wenn ihr auch 
sonst manches nicht entgegen stehen mag- was Vie^Be, 
steuerung der Geldcapitalisten trifft» -- Abgeleitetes 
Einkommen, und zwar durch ^Dienste positiver Art er, 
wordenes, ist zwar das Einkommen das der -SrnütK 
beamte als Gehalt vsn Mner SteÜe zieht,: allervinM 
Allein,, was diese Art abgeleiteten Einkomckens vor ak, 
len übrigen Arten eines solchen Einkommens eigenes hat 
und was bei der Frage von der Besteuerung desselben 
vorzüglich beachtet werden muß, ist das, daß. dieses 
Einkommen, dem, der es zieht/, nicht aus vem»allge, 
meinen Verkehre zufiießt, sondern hlos aus dem Ger, 
kehre mit der Regierung selbstarnd daß die Regierung-selbst 
sich die Wege die ihr bei der Staatsverwaltung nöthigen 
Dienstleistungen voudazugeeignerenIndividuengeleEetzy 
erhalten um so bedeutender erschwert, jemehr sie denwM 
lichen Beamten von seinem DwNstetnkommen burch«»dis 
Steuer wieder abnimmt. Wirklich würdesich ein filches 
Abnehmen auch nur da einiger Massen rechtfertigen,laß, 
sen, wo die öffentlichen Beamten so übermässig besoldet 
wären, daß ihr .Einkommen ihre Bedürfnisse die 
doch auch bei ihnen erst vollständig gedeckt seyn-müssen- 
ehe von einem reinen Einkommen, und einer hieraus 
zu schöpfenden Steuer die Rede seyn kann, — mit ei, 
nem sichern Ueberschusse deckte. Aber eine solche Vor
aussetzung würde nichts anderes addeuten, als die Re, 
gierung habe sich einer Verschwendung schuldig gemacht- 
die sie jetzo wieder gut machen wlll. — Und einem 
solchem Vorwurfe wird sich wohl keine Regierung gern 
aussetzen. — Auch trifft er in unsern Zeiten wohl 
die wenigsten. Denn wohl hört man beinahe überall 
sehr laute Klagen über zu geringe Besoldung der öffent
lichen Beamten, beinahe nirgends aber Beschwerden

S 2



L7b

über ihre zu hohe Belohnung. Und sollte irgendwo die
ser Fall erscheinen, und sich, wie in England bet den 
Sinekuren, rechtfertigen lassen, so ist bei weitem leich
ter geholfen- durch Herabsetzung der vielleicht bei eint, 
gerr. Dienststellen zu hohen Besülbungen, als durch eine 
BesteirevUng- die den schlecht besoldeten, wie den gut 
besoldeten, meist gleich trifft, und die geringeren Stel
len oft so ungesucht macht, daß sich nur die unfähigsten 
Subjekte zur Annahme derselben entschteßen, so daß das 
Gemeinwesen entweder nur schlecht bedient wird, oder 
Wenn die Regierung tüchtige Leute haben will, sie dir 
Desdldungen oft weit über den Betrag der Steuer er
höhen muß.

Ger einzige Fell, wo meiner Ansicht nach sich eine 
Besteuerung der öffentlichen Beamttn nach dem Maassr 
ihrer Besoldungen rechtfertigen lassen mag,-scheint mir 
bei vorübergehenden nnfferordentttchrn Lasten zu seyn, 
dk.fich auf dem gewöhnlichen BesteüerUngswege nicht 
gewaltigen lassen. Wo Alle sich zu den äussersten An, 
stroNgungen verstehen müssen, kann auch der Staats, 
beämte sich Opfern nicht entziehen. Schon seine Pflicht 
als Staatsbeamter gebietet ihm, hier dem Volke mit 
gutem Beispiele voranzugehen; und wenn dir Regie, 
vulig ein solches Vorangehen von ihm fordert, wird 
auch wohl kein loyal gesinnter Beamter Anstaad neh
men, dem Rufe zu folgen d

h- r^9,
Betrachtet man die Art und Welse, wie man iN 

unsern meisten Staaten bie Dedürfoisse der öffentlichen 
sionsumlion auf das Volk austheik, und ihm den zu

*) Anderer Meinung ist, wär den zuletzt angedeuteten Punkt 
betrifft, der Graf von Buquoy Theorie der National» 
wirthschaft, dritter Anhang S. 48L.; die von mir vorgetra» 
-enen Grundsätze vertheidigt dagegen KröNck» a. a. O. 
G.ar folg.
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Deckung dieser Bedürfnisse abzugehendLN Theil abnimmt, 
fo möchten sich wohl manche Bemerkungen aufdringen, 
welche für den aufmerksamen Beobachter nicht sonder, 
lich erfreulich seyn dürften. Wenn man sich die Wahr» 
heit nicht verhehlen will, so vermißt man in dem 
von den meisten Regierungen angenommenen Abgabe, 
fysteme beinahe überall ein festes Prinzip; wenigstens eine-, 
das alle Abgabenarten gleichmäßig beherrschte. Das 
Einzige, das meist hervortrttt, ist das Streben, die 
Bedürfnisse der öffentlichen Consumtion da wegzuneh- 
wen, wo man die dazu gehörigen Gütermassen gerade 
vorliegend zu sehen meint. Ob die Quellen, aus welchen 
man schöpft, gerade die richtigen sind, ob sie nach richtigen 
staatswirtschaftlichen Prinzipien zugänglich sind, wie ihre 
Benutzung für die öffentlichen Bedürfnisse auf den Volks
wohlstand überhaupt, und auf den regelmässigen Fortgang 
der Volksbetriebsamkeit insbesondere, etnwirken werde, 
und nach der Natur der Sache etnwirken müsse, alle diese 
Fragen behandelt man in der Wirklichkeit —da wo man sie 
überhaupt einiger Aufmerksamkeit würdiget, — eigentlich 
nur alsNebenpunkte, die man nur in soweit beachtet, als sir 
dem Hauptstrebepunkte, dem des Nehmens, nicht augenfäl
lig widerstreben. Wo man dem Beutel der Unterthans» 
auf direktem Wege am leichtesten beikommen kann, wird 
dieser Weg eingeschlagen. Da, wo der indirekte Weg 
etne reichlichere und leichter zu gewinnende Ausbeute 
verspricht, dieser. Und statt daß die Vertheilung der 
öffentlichen Abgaben sich an den Gang des Volksver
kehrs möglichst anschließen soll, baut man vielmehr auf 
den Gang des Verkehrs die eitele Hoffnung, er werde 
wieder gut machen, was die prinzipienlose Steuervev- 
theilung und Hebung ungleich gemacht hat.

Am nachtheiligsten hat übrigens bei diesem priuzi, 
Pienlosen Treibe» stets das gewürkt, daß man bei sei
nem Nehmen, und bei der Vertheilung der Abgaben 
Nach der Maxime des Nehmens, sich so selten an deli 
eigentliche« Fonds für die LeMn , das reine Eiki
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Lowme« der Steuerpflichtigen, gehalten hat; daß 
man Einkommen und Capital, und Capital und Der, 
miögen meist bunt durch einander geworfen hat; daß 
Mün, statt die schicklichste und am wenigsten kostspielige 
Hebungsweise zu wählen, oft die schwierigste gewählt 
char; und daß endlich ein richtiger Dertheilungsmaas- 
^lab für alle Abgabepflichtige durchaus fehlt. Den» 
-wirklich trifft man beinahe in allen Staaten direkte und 
Indirekte Steuern, Steuerst auf dem Besitze und auf 
dem Genusse beruhend, Steuern im Augenblicke des 
Evwerbes und im Augenblicke des Genusses erhoben, 
Steuern nach dem Einkommen, nach dem Kapital und 
mach Dem Vermögen vertheilt, im planlosesten Gemenge 
meden einander. Bald erhebt man eigentliche Consum- 
<tonssteuern nach dem Fusse der Grundsteuern, bald 
die Gewerbsteuern in Consumtionssteuern, bald hängt 
die Steuer von zufälligen Ereignissen-ab, bald wieder 
^uht sie auf feststehenden Terminen. — Kurz, bedarf ein 
Mheil unseres öffentlichen Verwaltungswesens eine bedeu
tende Reform, so ist es gewiß die Regulirung unseres öf- 
fentlichenAbgabenweiens, und zwar in allen seines

Eine der ersten Stellen unter den Steuern, bei 
-welchen ein solches prinzipienloses Treiben am meisten 
hsrbortrttt, gebührt der sogenannten Häusersteuer. 
Hätten unsere Regierungen bet der Feststellung ihres 
Abgabenwesens überall den Grundsatz gehörig festgehal- 
ten, daß jede Abgabe nur vom Einkommen, und zwar 
nur vom reinen Einkommen des abgabepflichtigen Vol
kes erhoben werden kann, und daß dem zufolge nur 
diejenigen Zubehörden des Volksbesitzthums mit Ab
gaben belegt werden können, welche ihren Besitzern 
entweder ein ursprüngliches oder wenigstens ein zur 
Besteuerung geeignetes abgeleitetes Einkomiyen gewäb« 
ren, so würde man wohl schwerlich auf die Idee ge- 
kommen seyn, ausser den Grundstücken auch noch die 
Häuser zur Steuer heranziehen zu wollen. Allein 
da man in . den meisten Staaten bet der Einführung 
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des Steuerwesens bei der Bestimmung der auf die 
Quellen des Volkseinkommens gelegten Steuerquoten, 
nicht auf jenes Einkommen selbst, sondern blos nur zu
nächst auf den Preis, oder Kapitalbetrag jener Quellen 
sah-), so hat man auch diese Bestandtheile des Volks- 
besitzthums steuerpflichtig gemacht, ohngeachtet sie nach 
richtigen staatswirthschaftlichen Prinzipien unbesteuert 
hätten bleiben sollen, oder wenigstens auf keinen Fall 
da besteuert werden sollten, wo die Besteuerung zu
nächst auf dem Einkommen, und nicht auf der Cvnsum- 
fion ruht

Ein anderer, nicht minder wirksamer, Grund für die Be
steuerung der Häuser und Gebäude — vorzüglich in den 
Städten — liegt auch wohl darin, daß man bei dem.An
fänge de- Besteuerung-wesen- den Gewerben nicht wohl 
ander- deitukommen wußte und wagte, al- durch Besteue
rung der Häuser. In den meisten dektschen Ländern liegt 
wenigsten» zuverlässig in der Häusersteuer ein bedeutender 
Theil der Gewerbesteuer; sonst würde die Häusersteuer 
wohl schwerlich so hoch gegen die Steuer der zum Ackerbau 
und Viehzucht bestimmten Länderei stehen, wie sie meist 
überall wirklich steht.

**) Mit Recht eifern darum gegen diese Steuern die Physio- 
kraten; welche sogar so weit gehen, sie den Erpreß' 
sung-steuern (impositions extorquees) beizuzählen. 
Lee maison« — sagt namentlich Mirabesu Ideorie cke 
piwpot. S. lOq. — pur exemple ne rapportent »ucun 
procluil, elles trennest lieu sa proprietaire ä'un soaä» 
«onsiäersdl«, soit pour le prix äe l'emplscement, soit 
paar les troix tle la construction; elles les metsent reu- 
lement a couvert, oir si llon entire un revenu par la loea« 
tion ce revenu, n'esr üutre ellose <^ie l'emploi ä'un pro- 
äuit net 6e ^uel^ue terre, ^ui » rlejä p«/e ls source
»on <lroit rlv jouissance. IVla terre par exemple ine r«p- 
porte sin<^ mille livres äe rente, les «lroits <lu lise, Irien 
eclaircis, prvleves j emploie ree einH mille livr. s« lo^er 
st'une msisov, se 1e siso pretenü eneüre SÜN'llroit sur eett 
sscaüoa, iltire ee gu'oo appelle ckun SA» ckuex
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Auf keinen Fall läßt sich die Besteuerung der Häu
ser damit rechtfertigen, daß sie wirklich zu dem Grund- 
besitzungen gehören. Und auch darin liegt kein Recht, 
ferugunqögrund für ihre Besteuerung, daß wenn ihr 
Eigenthümer solche nicht selbst bewohnt, er in dem 
Miethzinse, das ihm ihre Bewohnerzahlen, aus die
sem Besitzthum eine Rente zieht. Es mag die Häuser 
bewohnen, wer da will, der Eigenthümer oder ein 
Miethsmavn, immer ist dieses Bewohnen für den 
Bewohner kein materieller Gütergewinn, sondern ein 
Aufwand, den er aus irgend einer Einkommensquelle 
bestreiten muß. Gewährt auch der Miethztns des 
Miethmannes dem Eigenthümer des Hauses eine Rente, 
so gehört diese Rente doch immer nur unter das abge
leitete Einkommen, das von dem, der es einem andern 
zufließen läßt, stets nur entweder aus einem Ursprung, 
liehen oder aus einem abgeleitetem Einkommenserwerb 
gezahlt werden muß; das also, wenn eS auch auf der 
einen Seite ein Einkommen bilden mag, auf der an, 
dern Seite eine Ausgabe enthält, durch welche sich 
das Einkommen des Zahlers um so viel vermindert.

Diese Momente ins Auge gefaßt, kann denn von 
einer Besteuerung der von ihren Eigenthümern selbst 
bewohnten Häuser nie die Rede seyn. Können Häuser 
Überhaupt einer direkten Steuer unterworfen werden, 
so können es eigentlich nur die vermitheten. Doch auch 
diese nur in dem Faste, wenn sie blos als Wohnung, 

tur«», kaie un« iajustioe tout ausvi vlsire, que » il pi-ele- 
«ur taute «nt^e psrtie äe m« äeperse. — Wahrschein

lich weil man die Nichtigkeit dieser Anstatt fühlte, hat man 
in England dei der Einkommensteuer von Grundeigen« 
thume, Wohnhäuser ohne Ackerbau und Zebenten Waaren« 
lagerhäuser und dergleichen Gewerh-gebäude freigelassen, 
und auch in Deutschland hat man bei der hie und da einge
leiteten Besteuerung der früherhin steuerfreien Rittergüter 
die Rittersttze nicht mit angelegt. Man vergl. von Räu
mer a. a. V. S 150.
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und nicht etwa als Zubehörben eines schon besteuerten 
Gewerbsetablissements vermiethet werden. Aber zweck, 
mässiger möchte es immer seyn, die Rente welche auf 
diese Weise für den Eigenthümer entspringt, ebensi» 
wie die dem Geldeapitaiisien zufiisssende Zinsrente seines 
verliehenen Capitals (tz. »38), unbesteuert zu lassen, 
dagegen aber bei der Besteuerung der Gewerbe nicht in 
Ansatz zu bringen, was vielleicht diesem oder jenem Ge, 
werbsmanne seine gewöhnliche gemiethete Wohnung 
kostet, sondern nur denjenigen Aufwand aufzurechney, 
welche den Angehörigen irgend einer Gewerbsklasse die 
Unterhaltung einer für fie nach ihren Verhältnissen über
haupt nöthigen Wohnung kosten möchte. Denn so un
bestritten es ist, dgß der Aufwand, welchen die Woh
nung irgend eines besteuerten Abgabepflichtigen erfor, 
dert, bei der Ausmittelung seines reinen Einkommens 
und Steuercapitals nie übersehen werden darf, so we
nig ist es wohl zu verkennen, daß solche individuelle 
Verhältnisse, wie der Umstand, daß jemand die ihm 
nöthige Wohnung nicht selbst besitzt, sondern sich sölche 
miethweise verschaffen, und darum einen Theil seines 
rohen Einkommens an einen dritten abgeben muß, ebenso
wenig bei der Besteuerung beachtet werden können, als 
diejenige, ob jemand selbst Eigenthümer der zu seinem 
Gewerbsbetriebe nöthigen Capitale ist, oder ein Dritter.

Will man aber dennoch Häuser besteuern, und 
läßt das in einem Lande angenommene Consumtionssteu- 
ersystem eine solche Besteuerung rechtfertigen, so kann 
auf keinem Fall das Verfahren bei der Belegung der 
Häuser etwa demjenigen nachgebildet werden, das man 
bei der Grundsteuer von solchen Grundbesitzungen ange
nommen haben mag, welche wirklichen Grundertrag ge
ben; sondern es kann blos nach denjenigen Regeln ver
fahren werden, nach welchen man die Consumtiouösteuer 
aufgelegt und ausgetheilt hat. Am wenigsten will es 
mir einleuchten, wie man den muthmaßlichen Ertrag 
Her Flache, worauf ein Haus steht, zum Maasstabe für
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hi- dem HauS aufzulegende Steuer anfehen kann; wie 
man es in Frankreichs) hei der Besteuerung der land-

*) 9« Frankreich «erden, nach dem Gesetze vom is. Gept. 
I807, Gebävde, welche zum Landbau gehören, z.B. Scheunen, 
Diehställe, Speicher, Keller, Preßhauser und dergl., nicht 
als Gebäude angeschlagen, sondern nur ihre Grund
fläche alsLand der bestenKlasse derGemeinde, 
in der sie sich befinden. Ausserdem wird jeder Haus, Ge
bäude, Werkstätte, Hammerwerk, überhaupt, was Ge
bäude heißt, zweimal angeschlagen; zuerst nach der 
Grundfläche, welche e- einnimmt, und die immer wie 
der beste Boden der Gemeinde angeschlagen wird; dann 
nach seinem Miethertrage, wobei der Werth der Ober- 
stäche abgezogen wird. Der reine steuerbare Ertrag der 
Wohnhäuser, sie mögen liegen, wo sie «ollen, und der 
Eigenthümer mag sie selbst bewohnen, oder sie durch an
dere bewohnen lassen, wird nach dem mittleren Mieth
ertrage bestimmt, und dieser nach einem Durchschnitte 
von zehen Jahren berechnet. Ein Diertheil wird jedoch 
abgezogen für die Kosten der Unterhaltung und für das 
allmähliche Zerfallen des Hauses. Als Minimum des rei
nen Ertrag- eines Hause- gilt der Ertrag der Grundfläche 
desselben nach dem Maasstabe de- besten Ackerlande- ange
nommen, für das Gebäude selbst aber da- doppelte 
hiervon, wenn es nur einen Erdstock hat, da- dreifache 
«enn eü Eine Etage hat, da- vierfache wenn es meh
rere hat. Das Dach, wenn es auch Wohnungen enthalten 
syllte, wird nie für eine Etage gerechnet. Die Keller 
kommen dagegen mit in den Anschlag des reinen Ertrags, 
auch wenn sie von den Wohnungen entfernt liegen. Ge- 
hörf ein Hau- mehreren Eigenthümern, so wird jede Etage 
besonder- nach dem Mithertrage angeschlagen, die Grund
fläche wird jedoch blos dem unteren Stockwerke abgezogen. 
Hammerwerke, Wasser- Wind- und Schiffmüh
len, öffentliche Bäder, Fabriken, Ziegelhüt
ten, Papiermühlen, Glashütten, werden zuerst 
Nach ihrer Grundfläche veranschlagt, dann nach ihrem 
Mietpreise, dieser nach einem zehenjährigen Durchschnitte 
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wirthschyfllichen Gebäude und in Oestreichs) bei der 
Feststellung der von den Gebäuden zu entrichtenden 
Steuer überhaupt Kethan hat, und wie auch Adam

berechnet. Sind sie nicht vermiedet, so richtet sich rück 
sichtlich de- MietbertragS der Anschlag nach dem Miether« 
trage ähnlicher Werke, welche in dieser oder einer benach
barten Gemeinde verpachtet sind. Finden sich keine sylche 
Pachtungen, und auch sonst keine Dergleichung-punkte, so 
hat der Abschätzer den alten Anschlag zu berücksichtigen, und 
ist dieser gar zu niedrig, so erhöhet ep diesen nach dem 
Verhältnisse der übrigen neugeschätzten Grundstücke zu ih- 
rem früheren Anschläge. Man vergl. Benzenberg über 
-ab Kataster Bd I. S. 160—162., Out sureas IVlaonel 
stes contribualrlvs (ksris löll 6.) S.55 folg., und Thum 
System der direkten Steuern in Frankreich (Mainz isir 
8 ) S.8Y fylg,

*) Nach dem Patente vom 23. September 1817 wird in 
Oestreich die Steuer von Gebäuden bestimmt nach dem 
Ertrage, welchen die «rea, welche da- Gebäude einnimmt, 
im Wege -er Urproduktion abwerfen kann, wenn sie zu 
dieser benutzt wurde, und nach dem Zinse, welchen da» 
Gesäude selbst trägt, oder zu tragen vermag, wenn es 
permietbet würde, doch wird dabei auf die Kosten der 
nothwendigen Unterhaltung der Gebäude, und auf den im 
Laufe einer bestimmten Zeit zu Grunde gehenden Kapital- 
betrag, durch einen verhältn'ßmäßigen Abzug Rücksicht ge
nommen Ueber die Art und Weise des Verfahrens bei 
der Besteuerung der Häuser enthält die deSfqllS ergangene 
besondere Verordnung vym 2z. Februar 1820 sehr genaue 
Bestimmungen, sowohl rücksichtlich der Au-mittelung -e- 
Zin-ertrag-, als der Klassifikation in denjenigen Arten, 
wo eine Benutzung -er Häuser durch Vermierdung nicht in 
der Regel ist. Man vergl- von Krämer Darstellung de» 
Steuerwesens Bd. II. S. 96 und Y7. und 132 —145, — 
Aber die Besteuerung der Häuser und Gebäude im Mai» 
ländischen f. m. Tarantola praktische Darstellung der 
mailändischen Steuerregulirung, S. 14—
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Smiths) empfliehtt. Gerade darin, -aß solche Stel
len mit Gebäuden bebauet werden, liegt ja der Grund 
ihrer Ertragslosigkeit, und die Unmöglichkeit, solche zu 
irgend einer Produktion zu benutzen; und wenn man die 
Häuser als einen Fonds für den Erwerb eines abgelei
teten Einkommens ansieht, so regulirt sich dieses Ein
kommen doch gewiß nicht nach dem muthmasslichen Bo
denerträge der Scholle, worauf das Gebäude steht. —

Ebenso wenig, als hiernach die Grundfläche ei
nes Gebäudes über seine Steuerquote etwas bestimmen 
kann, eben so wenig kann meiner Ansicht nach der aus 
einem Gebäude, im Falle seiner Vermiethung, muth- 
maßlich zu erlangende Miethzins den Maasstab für 
seine Bestimmung abgeben. Nähert sich dieser Maas- 
stab, den vorzüglich Adam Smith als brauchbar 
empfiehlt, auch den Bedingungen einer Consumtions- 
steuer bei weitem mehr, als der eben beleuchtete, aus 
dem Ertrage der Grundfläche des Gebäudes entnommene, 
Maasstab, — indem die Miethe, welche jemand für 
seine Wohnung zahlt, immer unter seinen Consumtions- 
artikeln eine bedeutende Rolle spielt, — so steht doch 
feiner Brauchbarkeit vorzüglich das entgegen, daß die 
Höhe der Miethe meist von zufälligen örtlichen Umstän
den abhängt, nach der Bevölkerung der Orte, wo die 
Gebäude stehen und den Wohlstand ihrer Einwohner 
sich richtet, und daher einer Menge Abweichungen und 
Abnormitäten auSgesezt ist, welche hier alle Gleich
mässigkeit ausschließen^^ Auch würde sogar bei man-

Untersuchung rc. vd. IV. S.2SS»
**) A. a. O. S.279 und 2Sv.

Um diese Gleichmäßigkeiten zu erhalten, scheint man in 
Engl and, »0 die Häusersteuer nur auf der Miethe ruht, 
Häuser, welche eine geringere Miethe geben, verhältniß- 
mäßig höher besteuert zu haben, alt höher vermietbet«. 
Es wird nehmlich dort bezahlt für jede» bewohnte Haus, 
Mit Hof, Zubehör und Garten von s 20 Pfo. Gcerl. 



rs»

chen Gebäuden, und namentlich bei selchen- welche ih» 
rep Natur nach nicht wohl vermischet werden können- 
oder nicht vermischet zu werden pflegen, eine Aus
mittelung ihres Miethzinses ganz und gar nicht mög
lich seyn.

Sollen die Gebäude besteuert werden, und will 
man dabei dem angedeutelen, in der Natur der Sache 
gegründeten, Charakter der Häusersteuer treu bleiben, 
so scheint mir der Maasstab für ihre Besteuerung ledig
lich nur in dem Betrage der Kosten zu suchen -ü seyn, 
weiche ihr Bau und ihre Unterhaltungfür den Eigen
thümer erfordert.; denn dieser Kostenaufwand ist doch 
eigentlich das Maas des Consumtionsaufwandes, den 
die Gebäude veranlassen, und nach welchem die Steuer 
sich als Consumtionsabgade zu richten hat. 
Betrachtet man aber die Häusersteuer als eine Confum- 
tionsabgabe, so kann von einer Freilassung von Ge
bäuden, welche nicht bewohnt, oder nicht vermischet zu 
werden pflegen, nie die Rede seyn. Statt daß ein sol-

Miethe, 1 Ääus. 4 Penee ; von 20—40 Pfd., 2 Schiß.; 
von 40 Pfd Gterl. und mehr, 2 Schill. 6 Penc. Indeß 
diese Besteuerunz«weise drückt eigentlich die niedere Volke« 
klaffe, weche sich mit den kleineren Häusern behelfen muß, 
und erleichtert die vornehmere und reichere Klaffe, statt 
daß da« umgekehrte Verhältniß nur allein die nöthige 
Gleichmäßigkeit verstellen könnte.

*) Statt baß nach dem gewöhnlichen Verfahren bei der Be- 
steueruog der Häuser die Kosten ihrer Unterhaltung bei 
der Regulirunq die Steuer abgezogen werden, sollte sich 
dadurch die Steuer eigentlich erhöhen. Denn jede auf die 
Unterhaltung eine- Hame« verwendete Summe ist eigent
lich nicht« weiter, als ein durch da« Bedürfniß von Woh
nungen erneuerter Konsumtivn«auf«and, der wohl eint 
neue Besteuerung begründet, aber nie eine Verminderung, 
So liegt ei wenigsten« im Wesen der Dinge, wenn matt 
die Häusersteuer al« Comumtion«abgabe ansirht, was sia 
doch ihrer Natur nach wirklich ist.
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Hes Verhältniß eines Gebäudes nach der gewöhnlichen 
Ansicht seine Steuerfreiheit begründet-'), würde dar- 
ans vielmehr die Rechtlichkeit und Zulässqkeit seiner 
um so stärkeren Belegung hervorgehen. Gebäude der 
Art sind gewöhnlich Luxuegebäude, welche der Reiche 
als Werke der Ostentativ» und seiner Eitelkeit unter
hält; und wenn alle Consumtionssteuern, wie ich früher 
bemerkt habe, nur dann unschädlich seyn können, wen« 
sie auf Bekämpfung des Luxus und der Verschwendung 
gerichtet sind, so spräche sich die Inkonsequenz einer 
Freilassung der angedeuteten Art von Gebäuden, und 
iin Gegentheile der Consequenz ihrer möglichst sorgfäl
tigen Heranziehung von selbst aus. Diese Konsequenz 
tköchte selbst dann nicht zu bezweifeln seyn, wenn es 
vielleicht nicht gerade zu möglich oder doch schwierig 
seyn sollte, auszumiteln, ob jemand ein ihm angehört- 
geS Gebäude aus freiem Willen unbewohnt oder un- 
verwiethet läßt, oder darum, weites ihn an Gelegen
heit fehlt, einen geeigneten Miethsmann dafür zu fin
den. Der Entscheidungsgrund für die richtige Beantr 
wortung einer solchen Frage liegt meist schon in der

*) Namentlich bekennt stch zu dieser Ansicht da» englische 
Besteuerung-system, wo leerstehende Häuser nichts 
Zahlen, und so lange sie leer stehen, von der ihnen früher 
aufgelegten Steuer abgeschrieben werden. Man vergl von 
Räumer das brittische Besteuerungssystem rc. S. 130. — 
Was Smith a. a. O. S. 285. dafür, und gegen die 
in Holland, wo man jedes bewohnte oder nicht bewohnte 
Haus auf zwei und ein halbes Prokent seines Preise» be« 
steuert, angenommene Grundsätze bei der Besteuerung der 
Häuser sagt, beruht offenbar auf unrichtigen Ansichten; und 
wenn auch von Jakob a» a. O. Bb. II. S.yoi.. nicht jU 
vermiethenbe Häuser um deswillen von der Steuer freige» 
lassen haben will, weil sie ihrem Besitzer keine Rente ge* 
währen, so scheint mir auch ebenso, wie bei Smith/ der 
richtige Gesichtspunkt etwas verfehlt zu seyn.
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Lebensweise, und in dem Charakter des Gebäudes selbst, 
und ist dieses der Fall, so braucht man um andere Ent- 
scheidungsgründe nicht verlegen zu seyn.

Eine Folge des Mangels an festen Prinzipien, 
welcher überhaupt sich in der Häusersteuer offenbart, 
find übrigens noch die Anhängsel/ welche man dieser 
Steuer hie und da in dem auf den Wohngebäuden ru
henden Rauchfanggelde-*)  und in der LhLren- 
und Fenstertaxe gegeben hat. Nicht genüg, daß 
solche Abgaben der nöthigen Einfachheit des Abgaben- 
wesens so sehr widersprechen/ und in so mancherlei Fäl
len der Betriebsamkeit einen sehr nachthetligen Eintrag 
thun köünen, haben sie auch noch das gegen sich, daß 
dadurch in das Abgabenwesen seht leicht die bedeutend
sten Ungleichheiten gebracht werden können. Wer zu
fälliger Weise mehr Feuerstätten, oder mehr Licht, oder 
mehrere Eingänge in sein Haus nöthig hat, als ein an
derer, wird blos um dieser Zufälligkeit willen besteuert, 

*) Eine unter den wechselnden . Nahmen Kamin st euer, 
F euerstättgelder, auch Giebelsteuer, in mehreren 
deutschen Ländern bekannte Abgabe. Man vergl^von Ul
me nsi ein Versuch einer kurren, systematischen Und histo
rischen Einleitung in die Lehre des deutschen Staat-recht- 
von den Steuern und Abgaben reich-ständischer Untertha
nen rc., S.yo. Auch in England war diese Abgabe frü- 
Herhin bekannt. Man vergl. Smith a» a. O. Bd.IV. 
S. 286.

**) Ueber die in Frankreich bestehende Thür- und Fenster
steuer f. M. Dulaurevs lVl»nu«1 Üe coMribnables S.121 
folg, über die in England und Schottland bestehende 
Fenstertare aber von Räumer a. a. O. S.12?. Sie 
erstreckt sich hier nicht blos auf die in- freie gehenden Fen
ster, sondern der Abgabe unterworfen find auch alle Dach- 
Boden- Gewölbe- und Gangfenster im Znnern 
de- Hause-, selbst Fenster der Küche, de- Wasch- 
Back- und Brauhauses. Eine kur»e Geschichte dieser 
Abgabe s. m. -ei Smith a. a. O. Bd.IV. S-2ö6.
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und muß sich, wenn er der Steuer abgehen will, man
cherlei Unannehmlichkeiten gefallen lassen-^ —- Das 
Schlimmste bei der Sache ist, so fallen alle diese Abga
ben in der Regel immer bei weitem mehr auf die är« 
mere Dolksclaffe- als auf die Reichen. Denn bei wei
tem seichter lassen sich in dem Palais des reichen Man
nes etliche heizbare Zimmer oder etliche Fenster, ent
behren, als in dem dürftigen Wohn- oder Werkge
bäude des Handwerkers und Taglöhners; und damit, 
daß man, wie in England die Fenstertaxe bei großen 
Häusern nach einem höheren Satze nimmt, als dir klei
nen, ist der Ungleichheit noch keineswegs abgehvlfen. 
Ein Fabrikgebäude braucht bei weitem mehr Licht, also 
Mehr Fenster als die Wohnung eines reichen Gutsherrn. 
Auf jeden Fall ist die Fenstersteuer in der lezien Analyse 
nichts Weiler, als eine Besteuerung des Lichts - und 
Lustgenusses, und so wett auch die Besteuerung irgend
wo getrieben werden kann, so sollte man doch nicht so 
weit gehen, den bürgerlichen Menschen selbst den Ge
nuß dieser Elemente verkümmern zu wollen ^0-

Nicht minder tadelnSwerch als die Häusersteuer, 
ist die Vieh steuer in der Gestalt, wie sie in den mei
sten Ländern erhoben wird. Mag sich auch die Vieh- 
steuer in einem Lande sehr wohl billigen lassen, wo 
man die Viehzucht als ein eigenes, vom Ackerbauer 

isolit-

*) So hat man in den kleinen Städten jenseit« de« Rhein« 
sich hie und da in die Nothwendigkeit versetzt gesehen, die 
Thorfahrten in die Höfe der Häuser eingeben zu lassen, 
die man doch zum Au«fahren de« Miste«, Einfahren ds« 
Holze« rc. in die Höfe so sehr bedarf, und die ökonomis^en 
Vernichtungen, ju welchen die Thorfahrten da sind, auf 
eine bei weitem lästigere Weise zu unternehmen.

*) Ueber dir Verwürfe, welche die Fenster» und Aaminsteuer 
treffen, s. m. Montkiün, quelle ivLnenoe ont te» äirer- 
»er Lspke«» ä'iwxüt» vtv, S.»ob-1V8.
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isolirtes, Gewerbe treibt, oder wo man die Ländereien 
blos zur Viehweide benuzt^), und jene »»besteuert 
gelassen hat, so stehen ihr offenbar äusserst triftige 
Gründe da entgegen, wo der Ackerbau der Hauptzweig 
der Beschäftigung des Landmannes ist, und wo das 
Vieh mehr um jeneswillen gehalten und gezogen wird, 
als wegen der von ihm zu erwartenden Rente selbst. 
Auf jeden Fall sollte man sich sehr hüten, in Ländern 
der angedeuteten Art das Zugvieh des Landmannes 
einer Steuer zu unterwerfen. Eine solche Steuer kann 
natürlicher Weise nicht anders als nachtheilig auf den 
Landbau wirken; denn sie erschwert dem Landmanne 
den Gebrauche eines Werkzeugs, das er bei seinem. 
Gewerbsbetriebe nicht entbehren kann; — eines Werk
zeugs, das isolirt betrachtet, nicht nur keine Rente ge, 
währt, sondern oft und in der Regel, sogar finen Theil 
der Rente verschlingt, welche der Grund, und Boden, 
besitzet haben könnte, machte ihm der Bau fernes Grun
des und Bodens den Gebrauch dieses Werkzeuges nicht 
nothwendig, und könnte er insbesondere d^n Dünger, 
den er für seine Felder, Wiesen und Gärten bedarf, 
auf andere Weise erlangen.

Selbst als eine Consumtionssteuer betrachtet, 
scheint mir eine Besteuerung des Zugviehes sich nicht 
rechtfertigen zu lassen. Auf jeden Fall ist es keine 
reifte Consumtionssteuer; keine Abgabe gelegt auf die 
Erzeugnisse des menschlichen Fleisses bei ihrer Ver
wendung zum wirklichen Genuß; sondern nichts werter 
als eine Steuer, welche auf dem Gebrauche eines zur 
Landwirthschaft und zur Gewinnung ihrer Erzeugnisse 
nöthigen Werkzeuges ruht; oder eigentlich eine Steuer 
auf dem Capitale und nicht von dem Ertrage dessel,

*) Wie B. in Brasilien, Buono» AyreS, und man» 
chen Gegenden von Pohlen und Rußland, der 
Schweiz und T-rol.

3. Bd. T



2Y0

ben, sondern von dessen Betrage erhoben*).  — 
Selbst bei denjenigen Viehgattungen, welche zunächst 
nicht als Werkzeuge für den Ackerbau gehalten wer
den, bei Kühen, Schaafen und Schweinen hat 
die Viehsteuer das gegen sich, daß die Rente, welche 
hier besteuert erscheint, bei genauerer Betrachtung ihres 
Wesens oft nichts weiter ist, als nur eine Fortsetzung 
oder Verwandlung der Grundrente; so daß, wenn diese 
schon besteuert ist, die Viehsteuer eigentlich als eine ge
doppelte Steuer eines und dessen steuerbaren Gegenstand 
des erscheint. Wirklich erscheint der Ertrag des Grun
des und Bodens in der Rente der Viehzucht nur spectfi- 
cirt, und die. Viehzucht nur als ein Mittel, jene Rente 
gehörig und völlig zu gewinnen; und da dieses der Fall 
ist, wird auch bei diesen Viehgattungen nur da von 
einer Steuer die Rede seyn können, wo man die Wiesen 
und Waideplätze, und überhaupt das zu Gewinnung 
des Viehfutters bestimmte Terrain unbesteuert gelassen 
hat. Ebenso wenig, als man bei dem Ertrage eines 
Gutes, oder einer Brauerei, oder Brandweinbrennerei 
mit welcher Viehmastung verbunden ist, die Trebern, 
und die zum Viehfutter benuzten Abgänge, in Anschlag 

*) Mit dem, was ich hier über die Zugviehsteuer gesagt habe 
vergl. man übrigens Krug Abriß der StaatSökonomie 
S.15Z. Z.I78., und (Graf von Soden) der baier. 
Landtag v. Z. »81Y S-2LZ. Gelbst als ein Surrogat 
des Wegegeldes, wofür man in Baiern die Zugvieh
steuer ansieht, läßt sich solch« nicht wohl rechtfertigen. Die 
Aunststraffen kommen nicht blos den Zugviehbesitzeren zu Gute, 
sondern dem ganzen gewerbetreibenden, und auch selbst 
dem nicht gewerbsamen, Publikum; und e- ist eine offen
bare Ueberlastung des ZugviehbesttzerS, wenn er die Kosten 
dessen, «aS Allen zu Gute kommt, allein tragen soll. 
Sehr wünschenSwerth wäre eS darum, wenn dem bei dem 
dermaligen Landtage wiederholten Wunsche der Stande, 
die Zugviehsteuer in Baiern aufzuheben, nachgegeben würde.



291

bringen kann, wenn man die Viehnutzung oder Vtehma, 
stung mit im Gutsertrage berechnet hat, ebenso wenig 
läßt sich wohl bei der Besteuerung der Ertrag der Wie
sen und Waiden und der der Viehzucht, neben einan
der mit Steuer belegen.

Inzwischen, so mancherlei auch der Ausdehnung 
der Grundsteuer auf Gebäude und Vieh, vorzüglich Zug, 
Vieh, entgegen stehen mag, so sind die Einwürfe, wel
che diese in mehreren Ländern gewöhnliche Steuern tref
fen, doch immer noch bei weitem weniger gewichtig, als 
der Tadel, der solche direkte Steuern trifft, welche, wie 
so manche, blos von zufälligen Ereignissen abhängen, 
und eigentlich auf gar keinen festen Fonds ruhen. Die 
bei weitem meisten Arten dieser Abgaben lassen sich ganz 
und gar nicht von dem Vorwurfe befreien, daß sie bei
nahe allen Erfordernissen und Bedingungen eines auf 
richtigen staatswirthschaftlichen Prinzipien ruhenden Ab
gabesystems ganz und gar widerstreben. Beinahe alle, 
sammt ruhen sie nicht auf dem Erwerber und dem Ein
kommen des Pflichtigen; nicht auf festen Hebungster
minen; nicht auf allgemein bestimmten, dem Pflichtigen 
in vorausbekannten, Sätzen, nicht auf einer gleichmäs, 
sigen Vertheilung, sondern auf dem Capitale; auf re
gellosen, oft vom Willen und Mitwirken des Pflichtigen 
ganz unabhängigen Ereignissen; oft in derWillkühr des 
Erhebers, und auf der, aller gleichmässigen Derthei, 
lung durchaus widersprechenden, Maxime: die Abgabe 
habe derjenige zu bezahlen, der gerade zufälliger Weise 
von ihr betroffen werden mag.

Namentlich ist dieses der Fall bei den Gerichts, 
sporteln, den Stemveltaxen und Einregistri, 
rungsgebühren, den Laudemialgeldern, den 
Erbschaftssteuern, den Concessionsgebühren, 
welche man den Unternehmern irgend eines Gewerbes 
bei der Errichtung desselben abzunehmen pflegt, den 
Abgaben beim Erwerber zunftmässtge Gewerbe und allen 
ähnlichen Auflagen.

T »
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Wohl man für alle diese Auflagen allerlei Schein, 
gründe aufführen. Man mag dieGerichtssporteln, 
als Mittel jur Bekämpfung der Streitsucht des Volks 
ansehen; man mag die Stempeltaxen und Einre, 
gistrirungsgebühren als einen verdienten Lohn 
des Staats und seiner Beamten für die öffentliche Be, 
glaubigung und Sicherstellung der Verkehrsgeschäfte des 
Volks unh des Erwerbs des Eigenthums betrachten; 
man mag die Laudemialgelder, die Concessions, 
gebühren und Meisterrechtsgelder als eine bil, 
lige Remuneration des Staates für die den Einzelnen 
zugestandenen Berechtigungen darstellen. Allein prüft 
man diese Gründe etwas näher, so erscheinen sie immer 
nur als blofe Scheingründe, wodurch man etwas an 
sich Unzulässiges zu beschönigen sucht.

Die GerichtSgebühren hemmen zwar die Aus
brüche der Streitsucht etwas; doch thun sie dieses, wie 
die tägliche Erfahrung bei allen Pocessen zeigt, nur höchst 
unvollkommen ^). Sie beschränken auch keineswegs 
nur die Streitsucht allein, sondern sie hemmen uns auch, 
und zwar äusserst bedeutend, in der Erlangung unseres 
Rechts, dessen Schutz und Sicherstellung gegen wider, 
rechtliche Anmassungen doch der erste Slrebepunkt des 
bürgerlichen Wesens ist. In der Regel gehen auch die 
meisten Prozesse bei weitem weniger aus einer wirkli, 
chen Streitsucht der Parteien hervor, als aus einer 
unrichtigen Ansicht über ihre wechselseitigen Rechtsver, 

_
*) E- giebt sogar manche Fälle, wo die Gericht-gebühren, 

und der Aufwand, den eine Partei de-fall- gemacht baden 
mag, der Hauptgrund ist, warum sie den Progeß fortsetzt, 
und Vergleich-anträgen, welche sie sonst gerne angenom
men hätte, kein Gehör gibt. Auch kommen sehr häufig 
Fälle vor, wo blo- über die Prvjeßkosten, welche au- den 
Gericht-gebühren hervorgingen, gestritten wird. Go 
manche- gegen gerichtliche Erkenntnisse eingewendete 
Recht-mittel betrifft blo- die Frage, welche Partei die Ko
sten zu tragen -ssbe.
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hältnisse. Blos nur um Prozesse zu führen, werben 
die wenigsten Prozesse geführt. Läßt sich auch jeder Pro
zeß, in den jemand verwickelt werden mag, nicht ge
radezu ein Unglück für beide streitende Theile nennen, 
so ist er doch für sie immer wenigstens ein Mißgeschick, 
daü schon an sich auf ihre Erwerbsverhältnisse und den 
regelmässigen Fortgang ihrer Betriebsamkeit nachtheilig 
einwirkt. Und aus solchen Mißgeschicken der Untertha
nen für die öffentlichen Cassen Gewinn ziehen zu wol
len, ist zuverlässig eine große Illiberalität.

Mehr als Sporteln in eigentlichen Streitsachen, 
scheinen sich Sporteln bei der Verhandlung bloser ab, 
minisirativen Angelegenheiten, bei Gesuchen um ge
wisse Verleihungen,, Beschwerden über ver
meintliche Mißbräuche der öffentlichen Der, 
Wallung, und dergleichen Anbringen der Unterthanen, 
und bei den Verhandlungen darüber, rechtfertigen zu 
lassen. Doch auch hier dringt sich der Vorwurf der 
Illiberalität der Regierungen auf, wenn sie in solchen 
Fällen Sporteln nehmen. Solchen Gesuchen sollte die 
Regierung wohl stets ohne Entgelt» ihr Ohr leihen. 
Dafür, daß sie die Bitte oder die Beschwerde eines ih
rer Unterthanen anhören, dürfen sie sich und ihre 
Beamte wohl nicht bezahlen lassen. Nur der asiatische 
Despot ist gegen solche Bitten oder Beschwerden seiner 
Unterthanen unzugänglich; von der Regierung eines 
civilisirten Staates aber fordert und erwartet man das 
Gegentheil^). Und meint man dadurch, daß man in 
Fällen der angedeuteten Art Sporteln erhebt, der Zudring
lichkeit unzufriedener Unterthanen oder dem Haschen nach 
ausserordentlichen Begünstigungen, Einhalt zu thun, so 
irrt man sich wohl eben so sehr, wie wenn man mit

*) Man vergl. übrigen» mit dem hier Gesagten von Zakob 
Gtaattfinan.wiffenschaft, Ld.I. S. 233-235, und Mon» 
thion a. a. O. S. 167 —I7Z.
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Sporteln in eigentlichen Streithändeln eine Bekäm
pfung der Streitsucht bezweckt. Der wahrhaft Zu
dringliche und Selbstsüchtige wird nicht abgeschreckt, 
wenn er auch Sporteln zahlen muß. Er sieht vielmehr 
oft in den bezahlten Sporteln nur einen Grund, seine 
Zudringlichkeit zu erneuern und das Spiel seiner Selbst
sucht nur um so emsiger zu treiben. Er hofft am Ende 
durch die im Uebermaaße aufgewendeten Sporteln einen 
Grund für die Nachgiebigkeit der Regierung und für 
die Gewähr seiner Wünsche zu finden, — wie es denn lei
der oft der Fall ist, daß manchem Gesuche das man 
früherhin abgeschlagen hatte, am Ende blos um deswil
len nachgegeben wird, weil der Supplikant auf dessen 
Betrieb so viel verwendet hat^).

Inzwischen, wo auch Sporteln in Fällen der strei
tigen Gerichtsbarkeit, oder in Angelegenheiten, welche 
man zum Geschäftskreise der sogenannten willkührlichen 
Gerichtsbarkeit rechnet, oder welche bloße administra
tive Gegenstände betreffen, erhoben werden mögen, so 
sollte sich der Staat doch gewiß nur darauf beschränken, 
durch diese Sporteln höchstens die Kosten zu decken, 
welche für ihn aus der Besoldung der Beamten ent
springen, welche er zur Besorgung der mit Sporteln 
belegten Geschäfte anstellen und unterhalten muß. 
Er sollte diese Zweige des öffentlichen Einkommens 
nicht als FondS für andere öffentliche Bedürfnisse be, 
nutzen; am allermeisten sollte er sich dafür hüten, 
hier einer Hebungsweise Platz zu geben, welche die 
erhebende Behörde so, leicht zu einem ungesetzlichen

*) Wenigsten- wird jeder Geschäft-mann mehrmals Gelegen
heit gehabt haben, die Erfahrung zu machen, daß man 
manchem Gesuche um diese oder jene Begünstigung, nach 
mancher vorhergegangenen abschlägigen Resolution, zuletzt 
dennoch nachgiebt, weil der Betrieb diese- Gesuche- den 
Gupplikanten bi-her zu viele Kosten gemacht hat.
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Drucke hinführt, wie die Sportelkantiemen ^), 
welche man hie und da den Iustitz, und Administrativ- 
beamten als Beiträge zu ihrem Gehalte zugestanden 
hat. Eine solche Ueberlassung kann ohnmögltch ohne 
den nachtheiltgsten und den empfindlichsten Druck für 
die Unterthanen bleiben. Eine prompte und schleunige 
Iustitzpflege und eine schnell zum Ziele führende Erör, 
terung der administrativen Geschäfte, läßt sich da nir
gends erwarten, wo der Beamte selbst aus der Streit
sucht und der Zudringlichkeit der Parteien Gewinn zie
hen kann. Wenigstens wäre es eine mehr als gemeine 
Rechtschaffenheit, und ein mehr als gemeiner Pflicht, 
eifer, wenn er jener Streitsucht und Zudringlichkeit so 
entgegen arbeiten sollte, wie ein Beamter, der aus sei
nen Geschäftey weiter.keinen Lohn zieht, als nur den 
seines feststehenden Gehalts, und das Gefühl, seine 
Amtspflichten mit redlicher Gewissenhaftigkeit erfüllt 
zu haben.

Was ferner die Stempel, und Einregistri- 
rungsgebühren angeht, so möchte dergleichen wohl 
der Staat von denjenigen fordern können, welche für 
ihre Geschäfte und die Sicherstellung ihres Eigenthums, 
welche durch den Stempel und die Eintragung ihrer 
Geschäfte in die öffentlichen Bücher bezweckt werden 
soll, sich nicht mit dem allgemeinen Schutze der Gesetze 
und der allgemeinen Vorsorge der Regierung für die

*) Ueber die Beschwerde der baierischen Landstände über 
diesen Punkt s. m. (Grafvon Soden) der baier. Land 
tag v. I. isiy G-282. — Auch da« darf übrigen« bei 
den Sporteln nicht übersehen werden, da- ihre Hebung 
den Unterthanen in der Regel bedeutend« Summen kosten 
und jene — weil sie oft zur Unzeit gefordert werden, — 
so manchen Dexationen der Behörden aulfetzt. InBaiern 
betragen, auf einen Bruttoertrag von i,8y2,oooj,Gulden, 
die Hebung«kosten nicht weniger al« 237,061 Gulden. 
Man vergl. Graf von Soden a. a. O. S.280.
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Sicherheit des Rechts im Staate begnügen wollen, son
dern für sich und ihre Angelegenheiten eine besondere 
und vorzüglichere Garantie der öffentlichen Behörden 
fordern. Denn daß die Regierung für solche besondere 
Dienstleistungen von denjenigen, welche sie verlangen, 
sich eine besondere Assekuranzgebühr zahlen lasse, ist 
wohl weder unbillig, noch unrecht-^).

Aber leider geht man bet der Auflegung und Erhe
bung der ^ngedeuteten Gebühren nicht von dieser in der 
Natur der Sache gegründeten Maxime auS; sondern die 
Stempel» und Einregistrirungsgebühr ruht auf ganz an, 
deren Elementen. Es ist den Regierungen dabei nicht um 
einen besondern und vorzüglichen Schutz der Verkehrs, 
geschäfke und des Eigenthums ihrer Angehörigen zu 
thun; die Abgabe trifft auch nicht blos diejenigen, 
welche etwa aus besondern Gründen jenen besondern 
Scbutz und jene vorzügliche Gewährleistung verlangen; 
sondern jene Schutzgewähr liegt eigentlich ganz ausser 
dem Zwecke der Abgabe. Ein einregistrirtes Geschäft, 
wenn es nicht an und für sich gültig ist, wird durch die 
Einregistrirung und die Bezahlung der Stempel, und 
Einregistrirungsgebühr nicht gültig gemacht. Auch

*) Ander-, und etwa- strenger, urtheilen hierüber die Physio- 
kraten. Ihrer Ansicht nach gehört auch selbst in diesen 
Fallen die unenigelbliche Eintragung solcher Acte in die 
öffentlichen Registraturen zu den Obliegenheiten der Re
gierung, und zu dem, wa- der Bürger, al- solcher fordern 
kann: I-es actes äs laute espLve, <zui constatent les con- 
ventions sociales entre les sujels — sagt MikabeaU 
llieorie äe l'impüt etc. S. 111. — sont uns branede prin- 
eipale äe la justice et äe la polioe äues aux Sujets Ar»- 
tis. 8'il kout un äroit pour leur obtenir l'autlrenticite 
äsns les registres pudlics, c est un äroit äe Naturalisa
tion, Hue le sujet est obliAe äe pa^er ckaizue lois «zu'il 
kait acte äe re^nicole; 0^ ce äroit sa ^ualitv äe eontri- 
duadle le lui s äüemeat ac^uis.
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wird der Schutz nicht blos nur denjenigen dargeboten, 
welche ihn suchen oder zu erhalten wünschen; sondern 
die Wohlthaten, deren Aneignung man der Willkühr 
der Suchenden überlassen sollte, werden Allen ohne 
Unterschied eigentlich aufgedrungen; oder, was noch 
richtiger ist, für an sich gültige und verbindliche Ge, 
schäfte versagt die Regierung den Schutz, den sie eigent
lich zu leisten verbunden ist. Denn nichts als eine 
offenbare Versagung dieses Schutzes ist es eigentlich, 
wenn man Geschäften, welche nicht auf Stempelpapier 
schriftlich verzeichnet sind, und wofür nicht die Einre- 
gistrirungsgebühr bezahlt ist, keine Rechtsbeständigkeit 
zugesteht, und es den Gerichten verbietet, solche zu 
beachten und als rechtsverbindlich anzuerkennen-").

Die Stempel- und Einregistrirungsgebühr, aus die
sem Gesichtspunkte angesehen, erscheint sonach selbst 
als eine widerrechtliche, dem Endzwecke des bürger
lichen Wesens ganz widerstrebende, Auflage. Auch 
ist sie in ihrer derartigen dermaligen Gestaltung dem 
ursprünglichen Zwecke und der Bestimmung des Geschäfts, 
wofür sie erhoben wird, ganz fremd ^). Allein ließe

*) Wie diese- namentlich in Frankreich der Fall ist, wo 
jeden Richter, der eine nicht einregistrirte Urkunde beim 
Beweise achtet, eine Strafe von fünfzig Franken trifft.

**) Die Stempelgebühr verdankt ihr Daseyn, der schon in 
den frühesten Zeiten üblichen Sitte, gewisse Vertrage durch 
Beisetzung eine- gerichtlichen Siegel- beglaubigen zu lassen, 
was insbesondere alle diejenigen thun lassen mußten, welche 
kein Siegel führen durften. Die Ausbildung auf ihre der- 
mahlige Gestaltung aber erhielt diese Abgabe zuerst in 
Holland. — Das Einregistrement, oder la regle 
6e l'enregistrement et timdre, rührt aus den früheren 
Zeiten des französischen Notariats her. Man hatte sich 
nehmlich überzeugt, daß die Notarien bei gänzlicher Unab
hängigkeit zu viel Gelegenheit hätten, sich zum Nachtheile 
der Privatpersonen zu bereichern, wenn sie nicht redlich 
seyn wollten. Der Staat führte daher eine Controlle ein.
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sie sich auch als rechtlich nachweisen, von der staats, 
wirthschaftlichen Seite her bleibt sie dennoch immer 
tadelnswürdig. Es ist keine Abgabe, welche vom 
Pflichtigen von seinem Einkommen, und nach dem Maasse 
desselben, erhoben und gezahlt wird; sondern sie trifft 
immer nur das Capital, und zwar sehr oft nicht einmal 
das von dem, der sie zahlen muß, bereits erworbene 
Capital, sondern das, das er erst zu erwerben strebt^).

Bei dieser mußten alle NotariatSverhandlungen einregistn'rt 
werden, welches gegen gewisse Gebühren auf der betreffen
den Urkunde bemerkt wurde. Erst hierdurch erhielt sie 
Glaubwürdigkeit und äste oertsioe. In der .Folge ward 
diese- Einregistriren immer mehr ausgedehnt. Die vom 
Staate verordnete Aufsicht wurde jetzt Nebensache; es wurde 
nur die der Staatskasse zukommende Abgabe berücksichtiget. 
Hierzu kam später noch das Gtempelpapier, auf welches 
alle solche Verhandlungen geschrieben werden mußten. Don 
nun an mußte von jeder derselben eine doppelte Abgabe 
entrichtet werden. Den bedeutenden Druck de- Enregistre- 
mentS abgerechnet, gehört diese Art der Besteuerung auch 
noch darum unter die lästigsten, weil jede Verhandlung, 
auch die über den unbedeutendsten Gegenstand, nach den 
vielleicht entfernten EnregistrementSbureau befördert wer
den muß, und weil sie den öffentlichen Behörden Gelegen
heit giebt, bis in das Innerste des Familienlebens ihrer 
Angehörigen zu dringen, und die Notizen, welche sie hier 
erhalten, so leicht zu mißbrauchen, wie dieses in Frankreich 
unter Duonaparte so oft geschah. Man vergl. Neige
bauer Darstellung der Provisor. Verwaltungen am Rhein 
vom Jahr 181Z - 181Y (Köln 1821 8.) S. 46-, und von 
Bosse Darstellung des staatSwirthschaftl. Zustandes in den 
deutschen Bundesstaaten ic. S.317.

*) Namentlich ist dieses der Fall bei der Stempel« und Ei«' 
registrirungSgebühr, welche bei aufzunehmenden Anlehen 
gezahlt werden müssen. Hier sind sie gewiß die drückendste 
Abgabe, welche es geben kann. Zn den meisten Fallen 
müssen sie Leute bezahlen, welche in Noth sind, also wohl
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Und dabei hat sie noch das ihr besonders Eigenthüm
liche, daß sie in allen Fällen, wo sie gezahlt werden 
muß, stets für den, der sie zahlt, ohne allen Nutzen und 
rein verloren ist. Bei anderen übermässigen direkten, 
und bei den meisten indirekten Abgaben kann zwar der, 
jenige, der sie zahlt, noch die Hoffnung haben, den 
Betrag der geleisteten Zahlung durch den Gang des 
Verkehrs von dem Abnehmer seiner Erzeugnisse wieder 
ersetzt zu erhalten. Aber nicht so bei Stempel, und 
Einregistrirungsgebühren. Diese bleiben stets dem zur 
Last, der sie zahlen muffte. Sie erneuern sich bei je, 
dem neuen Acte des Verkehrs, und dadurch, daß sie 
sich erneuern, verschwindet unbedingt die Aussicht auf 
ihren Wiederersatz für den Zahler. Die Last dieser 
Abgaben hält den Preis der Derkehrsgegenstände stets 
nieder, und zwar um so viel, als der Erwerber irgend 
eines Gegenstandes des Verkehrs in der Abgabe zahlen 
mußte. Denn wer dergleichen Gegenstände im Wege 
des Verkehrs nur immer an sich bringt, muß nächst 
dem Preise, den er seinem Gegner zahlt, auch stets 
auf die Zahlung dieser Abgabe rechnen, also sein Gebot 
und seine Zahlung um so viel herabstimmen, als der 
in der Abgabe liegende Preisaufschlag beträgt -*).

*) Wa- ausser dem Allen noch der Stempel- und Sinre-i- 
strirung-gebühr entgegen steht, ist auch noch die Plackerei, 
welcher hierbei die Pflichtigen von Geilen der Erheber 
au-gesetzt seyn können. Welche- für ein Ab-abepflichtige- 
Geschäfte gerade die treffende Gebühr sey, bedarf in man
chen Fällen oft sehr sorgfältige Untersuchungen; wie jeder 
weist, der mit diesem Gegenstände je zu thun gehabt hat. 
Zn Frankreich hat man zur Erleichterung für die mit der 
Hebung dieser Abgabe beauftragten Einnehmer der Doma- 
Nialgefälle ein victionsire äe lenreßistremeat et 6u 
riwdre in zwei Banden in «»-gearbeitet, -O- eine 

Unterstützung vom Staate fordern könnten, aber am we
nigsten eine Abgabe zu zahlen vermögen.
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Darum aber, weil die Laudemialgelder diesen 
eben angedeuteten Charakter auf gleiche Weise an sich 
tragen, muß auch sie der Staatswirth für verwerflich 
erklären. Mag auch ihr Titel in den Grundsätzen des 
Lehenwesens noch so rechtlich begründet zu seyn schei
nen, in ein auf richtige staatswirthschaftliche Grundsätze 
gebautes Finanzsystem passen sie auf keinen Fall. 
Sobald yan den lehenbaren und zinöpflichtigen Be, 
sitzern unserer meist der Laudemialabgabe unterworfe
nen Bauerngüter das Erbrecht in ihren Besitzungen 
zugestand, hätte man auch auf jene Abgabe verzichten 
sollen. Denn ihrer Natur nach setzt ^ie kaudemial, 
pflichtigkett nur bloße kebtagsbesitzer ihrer Scholle vor
aus. Oder wollte man sich zu einer solchen Aufhebung 
nicht entschliessen, weil dadurch vielleicht die Guts, 
Herrn weniger geneigt gemacht werden konnten, ihren 
Lehen , und Zinsleuten das Erbrecht an ihrer Scholle 
zuzugestehen, und man diese Geneigtheit doch zu erhalten 
wünschte, so hätte man wenigstens darauf hinarbeiten 
sollen, die von sehr zufälligen Ereignissen abhängige 
Abgabe auf eine festbestimmte jährliche Leistung zurück,

sehr vollständige Zusammenstellung der Gesetze und Ent
scheidungen des Finanzministeriums über alle dem Stempel 
und der Einregistrirung unterworfene Geschäfte und Fälle 
enthält. Auch werden die Einnehmer, damit alle- hierbei 
möglichst richtig rugehe, durch umherreisende Znspekloren 
und Direktoren kontrolirt; und bei zweifelhaften Fällen 
instruirt; und dennoch sind mir Fälle bekannt, wo man 
sich kaum vereinigen konnte, welche Gebühr die richtige 
sey, und wo selbst die Entscheidungen der Oberbehörden 
sich einander widersprachen. — Unter den deutschen Stem
pelgesetzen ist wohl da- Preussische Stempeledikt 
vom 26. November 1610 da- vollständigste, und mit der 
größten Umsicht entworfene; und doch hat auch diese- eine 
Menge Zusätze und erläuternde Verordnungen, und eine 
eigene Sammlung davon, nothwendig gemacht.
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zuführen. Wohl am allermeisten Halle man dieses bei 
solchen Ländereien thun sollen, wo der Lehen- und 
Zinsherr selbst der Regent ist. Denn daß der Regent 
in solchen, dem regelmässigen Fortgange der Volksbe, 
triebsamkeit so sehr widersprechenden, privatrechtlichen 
Titeln Quellen für die öffentlichen "Bedürfnisse suche, 
ist gewiß mit seinen Regentenverhältnissen durchaus 
unvereinbarlich. Wenigstens ist gewiß niemals eine 
Vereinbarung jener Titel mit diesen Verhältnissen da 
möglich, wo man die l-hen- und zinspflichtigen Guts
besitzer zur Steuer herangezogen hat. Eine solche 
doppelte, in ihren Grundlagen so sehr divergirende, 
Belegung kann auf keinen Fall wohl neben einander 
bestehen. Wollte man den Hörigen steuerpflichtig ma
chen, so mußte er der Hörigkeit entlassen werden.

Die Erbschaftssteuer, wahrscheinlich her
vorgegangen aus dem Grundsätze des Feudalwesens des 
Mittelalters, daß der Gutsherr der gesetzliche Erbe 
wenigstens eines Theils seines verstorbenen Hörigen 
sey, möchte sich freilich damit beschönigen lassen, daß 
mit dem Tode des Erblassers dessen Nachlaß dem Staate 
angehöre, und der Staat, wenn er diesen Nachlaß 
ganz oder zum Theil an sich nimmt, niemand in seiner, Ge, 
rechtsame beeinträchtige, auch am allerwenigsten den 
Fortgang der Betriebsamkeit störe, weil deren Grund
kraft durch den Tod des Besitzers des von einem Ver
storbenen nachgelassenen Vermögens ohnedieß erloschen 
ist. Inzwischen höchstens möchte dieses Argument auf 
den Nachlaß solcher Erblasser passen, welche ohne alle 
Erben verstorben sind, und deren Nachlaß sich der Fis- 
cus, als herrenloses Gut, aneignen mag. Auf solch? 
Erblasser hingegen, welche in Familienverhältnissen leb
ten, paßt es auf keinem Fall. Die Kette, welche diese 
Verhältnisse um den Verstorbenen und seine ihn überle
benden Famselienglieder schließen, muß der Staat sorg
fältig pflegen, wenn er den regelmässigen Fortgang der 
Volksbetriebsamkeit nicht stören will. Wie manche Un
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ternehmung, die dieses ober jenes Familienglied, im 
Vertrauen auf die künftige Erbschaft des abgegangenen 
Gliedes seiner Familie unternommen haben mag, würde 
aufgegeben werden müssen, oder vielleicht ganz und gar 
nicht unternommen werden können, wollte der Staat 
jenes Band nicht achten. Wohin würde es führen, 
wenn der Staat, wie er eS wirklich thut, von dem Fa- 
milienvater fordern wollte, daß er die Seinigen ernähre 
und gro^ ziehe, und daß überhaupt jede Familie sich 
der Ihrigen annehme, nach jenes Tode aber die Leztern, 
durch Entziehung eines Theils seines Nachlasses, ihrem 
Schicksale zum Theile Preis geben wollte? Würde der 
Staat nicht alle Betriebsamkeit selbst vernichten, wenn 
er dem Besitzer seine Besitzrechte nur bis zu seinem 
Tode garanliren, ihm aber die Freude und den Trost 
versagen wollte, in seinen Nachkommen und angehörigen 
Familiengliedern fortzuleben? — Selbst bet Colla- 
teralerbfällen, wo sich für eine Erbschaftssteuer 
noch das Meiste sagen läßt, fragt man wohl mit Recht, 
wie kommt der Staat dazu, da mit erben zu wollen, 
wo er nicht mit erworben hat? Stehen die Collatera- 
len nicht dem Erblasser in so vielen Fällen so nahe, 
als seine Kinder? Und thut der Staat etwas, daS 
seinen besondern Dank und Ansprüche auf einen besonn 
dern Lohn begründet, wenn er diesen zuläßt, was ih
nen ihr Erlasser ausdrücklich oder stillschweigend be
schicken hat? Wohl mag es seyn, daß auf diese Weise 
sich Vermögen oft in manchen Händen mehr zusam
menhäufen kann, als die Hände zu fassen vermögen^)- 
Aber liegt im Wesen, und im Zwecke des Staats eine 
solche Vermögenscuratel? Gestehtjder Staat überhaupt 
jemandem Erbrecht zu, so darf er gewiß dieses Zage-

*) Au- diesem Grunde glaubt Monthion a. a. O. G. 220. 
die Collateralerbschaftssteuer billigen zu muffen. Doch 
»iß nicht mit Consequenz.
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ständniß nicht durch solche Forderungen bedingen, wie 
er es in der Hebung einer Erbschaftssteuer thut.

Was die Concessionsgelder und die hier und da 
bei dem Eintritte in gewisse Innungen und Zünfte an 
die Staatskassen zu zahlende Meister rechtsgebüh, 
ren^) angeht, so mag es zwar nicht unbillig scheinen, 
wenn der Staat von demjenigen, dem er gewisse Pri
vilegien im eigentlichen Sinne zugesteht, dafür gewisse 
Abgaben erhebt. Nur die Gewerbsconcessionen, und 
die gestattete Erwerbung des Meisterrechts bei einer 
Zunft, sind keine eigentliche Privilegien. Es sind dieses 
keine Vorrechte, welche der Staat Einzelnen zugesteht; 
sondern solche Zugeständnisse sind nichts weiter als Be, 
rechtigungen, welche aus dem, jedem Staatsbürger, 
schon als solchem, justehenden Rechte auf freie Uebung 
seiner Betriebsamkeit entspringen; — also Ausflüsse 
eines Rechts, zu dessen Gewähr und Schutz der Staat 
schon an sich verpflichtet ist, und dessen Uebungen auf 
keinen Fall durch besondere Abgaben bedingen kann. 
Auch ihre Hebung trifft also der Vorwurf der Ungerech
tigkeit; und nicht blos der der Unvereinbarlichkeit mit 
den Forderungen der StaatsfinanzwirthschaftSlehre allein, 
welchen man ihnen gewöhnlich macht. — Wie wohl 
sehr gegründet ist dieser letzte Vorwurf allerdings. 
Die Unvereinbarlichkeit solcher Abgaben mit den Grund
gesetzen der Staatswirthschaftslehre liegt in ihrem Be, 
ruhen auf dem Kapitale des Pflichtigen. Indem sie 
aber auf dem Kapitale ruhen, müssen sie gerade so wir
ken, wie wenn man einem Gewerbsunternehmer einen 
Theil der ihm nöthigen Werkzeuge im eigentlichen Sinne 
raubt. Kommen manche durch solche Abgaben belegte

*) Eigentlich gehören diese Gebühren blos den Zünften. Doch 
in den Handwerksartikeln hat sich auch der Staat einen 
Theil davon vorbehalten. 3« sogar participirt er oft selbst 
an den Aufdingungs - und Lossprechungsgebühren der Lehr, 
linge.
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Gewerbe nicht empor, so liegt zuverlässig der Grund 
dieser Erscheinung nur in der stets fortwirkenden Be
schränkung der produktiven Kraft des Unternehmers, 
welche eine Folge jener Beraubung seiner Fonds ist. 
Was er eigentlich seinem Gewerbe widmen konnte und 
sollte, muß er den öffentlichen Bedürfnissen widmen. 
Er muß einen Schulz bezahlen, den er noch nicht einmal 
genießt; und nicht selten sind die Fälle, wo der Con- 
cessionist^ weil man ihm zu viel für seine Concession 
abnahm, in der Verleihung, die er am Ende erhält, 
nichts hat, als nur den todten Buchstaben der Con- 
cessionsurkunde, ohne das Gewerbe selbst beginnen zu 
können, weil ihm der dazu, nöthige Fonds durch die 
Zahlung des Concessionsgeldes erschöpft ist.

Ebenso wie solche Concessionsgeldet und Meister
rechtsgebühren wirken/ wirken ihrer Natur nach auch 
die Ein- und Abzugsgelder, welche man von Leu
ten erhebt, welche sich an einem Orte niederlassen, oder 
ihren Wohnort mit einem andern vertauschen wollen. 
Auch diese Abgaben sind ihrer Natur nach keine Steuer 
vom Einkommen der Pflichtigen, sondern von fernem 
Kapitale; also von einem Fonds, mit dem er sich meist 
erst Einkommen erwerben will. — Sehr wohl hat 
man darum gethan, daß man in unseren deutschen Bun
desstaaten eine wechselseitige Freizügigkeit hergestellt 
hat-2). Am allerwenigsten ließe sich auf jeden Fall 
die frühere Sitte rechtfertigen, wo man Abzugsgeld 
von jedem erhob, der selbst innerhalb eines Landes 
aus einer Stadt in die andere, oder aus dem Bezirk 

eines

Vermöge des Bundestag-beschlusses vom 2Z. Fu- 
nius 1817. — Ueber den Umfang der hier festgestellten 
Freizügigkeit der Unterthanen deutscher BuydeSstaaten, s m. 
übrigens von Dresch öffentliches Recht des deutschen Bun
des (Tübingen 1820., 8 ) Z. 140. S.3O5 und 3ob.
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eines Amtes oder Gerichts in den andern zog ^)- —* 
Doch auch die beinahe nach überall bestehenden Eins 
zugsgelder sollte man allmählich abzuschaffen suchen. 
Wohl mag einer Gemeinde sehr daran gelegen seyn/ 
keine ganz vermögenslose Genossen zu erhalten. Aber 
um jene davor zu schützen, bedarf es der Hebung des 
Einzugsgeldes nicht. Es ist auch keinesweges dazu 
geeignet so etwas zu leisten. Je höher das Einzugs
geld eines Orts gestellt ist, um so größer ist vielmehr 
immer die Wahrscheinlichkeit, Genossen zu erhalten, die 
über kurz oder lang der Gemeinde zur Last fallen. Denn 
wenn das Einzugsgeld die Fonds des neuen Gemein, 
deglieds verschlingt, jo wird ihn dieses immer bei weitem

*) Ueber die eigentliche Veranlassung de» Entstehen- und -er 
Verbreitung dieser Sitte s. m Runde Grundsätze de- 
allgemeinen deutschen PrivatrechtS, h 322 und 32Z. S.214 
und 215.; Danr Handbuch des heutigen deutschen Privat
recht«, Bd.m. G 141 — 149.; und besonder- Bodtmann 
pragmatische Geschichte, Grund- und innere- Territorial- 
perbältniß de- Abzug»- und Nachsteuerrecht- in Deutschland 
Überhaupt- und im Srzstifte Mainz insbesondere^ (Main- 
I7Y1, L) S.84 folg. Uebrigens Unterscheidet man zwi» 
schen Abzug-gelde im eigentlichen Sinne- und 
Nachsteuer. Unter dem Erster« versteht man diese, 
nige Abgabe, welche man von Fremden erbebt, welche al- 
Erben, oder unter sonst einem Titel, Güter au- einem 
Gebiete ziehen; unter der Letzteren aber diejenige, wel
che von den mit ihrem Vermögen au-wandernden Bürger« 
oder Unterthanen gezahlt wird. Blo- von der Lehrern ist 
da- zu verstehen, waS ich oben vvm Abzug-gelde bemerkt 
habe. Da- Abzug-geld im eigentlichen Sinne 
gekört unter eine andere Kategorie ; die Entscheidung der 
Frage, ob solche- zu erheben sey? gehört nicht in da- Ge
biet der Finanzpolitik, sondern e- gehört der Bevölkerung»- 
politik an. Indessen auch dort möcht« ich nicht für hi- 
Beibehaltung diese» beliebten Mittel-, um Au-wanderun» 
gen zu verhüten, stimmen.

3. Bd. U



rob

eher zur Verarmung führen, als wenn man ihm jene 
Fonds unverkürzt gelassen hak. Am wenigsten kann 
ich begreifen, wie die öffentlichen Cassen dazu kommen, 
sich einen Theil jenes Einzugsgeldes anzueignen, 
wie dieses in so vielen Gemeindeordnungen bestimmt ist. 
Das Recht, sich im Lande überall anzußedeln, wo man 
am besten, sichersten, und leichtesten sein Fortkommen 
zu finden glaubt, gehört eben so wohl unter die ur
sprünglichen bürgerlichen Rechte, wie das Recht auf 
freie Wahl unserer Gewerbe. Eigentlich gibt es die
sem lezten Rechte erst die nöthige Haltung und Festig, 
keit. Darum sollte man die Hebung des Einzuggeldes — 
selbst in sofern es blos in die Gemeindecassen streßt — 
auch da beschränken, wo die Aufnahme unter die Ge, 
nossen einer Gemeinde dem neuen Einziehenden gewisse 
besondere Vortheile, z. B. Theilnahme an der Be
nutzung der Gemeindegüter, gewährt. Rechte, welche 
aus dem Gemeindeverbande fließen, können doch wohl 
nicht durch solche Leistungen bedingt werden. Den frü
heren Gemeindegenossen kann kein ausschließliches Recht 
auf jene Benutzung zugestanden werden, wenn das Ge, 
meindewesen nicht mit dem Staatenwesen, worauf eS 
doch ruht, in Widerspruch gerathen soll. Die dermali- 
gen Glieder einer Gemeinde können sich nicht als wirk
liches und eigentliches Privatbesitzthum aneignen wol
len, was der moralischen Person, der Gemeinde, ge
hört. So gut der neu Einziehende, als Gemeindeglied, 
für die Schulden und Lasten der Gemeinde zugleich mit 
den früheren Gemeindegltedern haften muß, wenn ihm 
auch aus dem Aufwande, der jene Schulden und Lasten 
herbeigeführt haben mag, ganz und gar nichts zu gute 
gekommen seyn sollte; eben so recht und billig ist es, 
daß man, sobald er zum Gemeindegliede angenommen 
worden seyn mag, ihn auch an den Gemeindenutzungen 
Theil nehmen lasse, und daß man ihm diese Theilnahme 
nicht durch Bedingungen erschwere, die nur darauf aus- 
gehen, sein oben angedeuteles Recht zu vernichten.
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H. i4o.
Würdiget man diese Betrachtungen über die hier br, 

leuchteten Abgabeorten einiger Aufmerksamkeit, so wird 
man wohl sehr leicht mit mir darüber einverstanden 
seyn, daß sich in ihnen allesammt nichts weiter erkennen 
läßt, als nur ein principienloses Nehmen des Bedarfs 
der öffentlichen Consumtion, und daß allen diesen Ab, 
gaben wenigstens eine allgemeine feste Grundlage 
fehlt. — Das Gefühl des Mangels einer solchen 
Grundlage bei der Besteuerung von Gegenständen der 
angedeuteten Art aber scheint unsern Regierungen auf 
die Kopf, und Personensteuern, die Vermö
genssteuern, und die Einkommenstaxen hmge- 
führt zu haben, die beim ersten Anblicke vor jenen, 
auf zufälligen Verhältnissen ruhenden, Abgaben das 
zum Voraus zu haben scheinen, daß dabei das Prinzip 
einer möglichst gleichmäßigenVertheilung veröffentlichen 
Abgaben vorzüglich ins Auge gefaßt zu seyn scheint. 
Allein auch hier bleibt blos Schein, statt Wahrheit, 
so bald man den zu untersuchenden Gegenstand dem Auge 
etwas näher rückt.

Zwar führt man namentlich für die Kopf, und 
Personensteuer an, sie seyen leichter als irgend 
eine andere Steuer zu heben, es sey schwieriger hier, 
als bet jeder andern, sich der Abgabe zu entziehen; 
ihr Betrag sey leicht zu berechnen, und im Voraus zu 
veranschlagen; auch, wenn sie in kleinen Summen ent, 
richtet wurden, zahle sie der Pflichtige in der Regel 
von seinem bereits gemachten Erwerbe; und nebenbei 
ließen sie allen Gewerben freyen Lauf, verdienten also 
auch in sofern Empfehlung. — Wohl ist es nun keine 
Frage, daß sie die angedemelen guten Eigenschaften 
allerdings haben. Aber eine andere Frage ist es, ob 
sie sich schon durch diese Eigenschaften allein rechtferli, 
gen? und ob sie nicht mit Nachtheilen begleitet sind, 
durch welche jene Vortheile bedeutend überwogen wer-

U 2
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den? — Und diese Frage läßt sich nicht anders beant
worten, als verneinend.

Der Hauptvorwurf, der die Kopf, und Pet, 
sonensteuer stets trifft, und gegen den diese sich nie 
vertheidigen läßt, ist der, daß gerade das Haupker- 
forderniß und die wesentlichste Bedingung eines guten 
und gerechten Abgabettsystems, die möglichst gleich
mässigste Vertheilung der öffentlichen Auflagen, 
ihr stets ftetnd bleiben muß. Denn allerdings begün
stiget keine Abgabe die ungleiche Vertheilung der öffent
lichen Abgaben so sehr wie diese ^). Dieser sehr em
pfindliche Vorwurf aber trifft sie in jedem Falle, gleich, 
viel, die Regierung besteuere in der aufgelegten Perso- 
nensteuer einen Kopf so hoch, wie den andern, ohne 
Rücksicht auf die übrigen Verhältnisse der Abgabepflich, 
tigen ; oder sie nehme auf diese Verhältnisse Obacht,

*) Ueber die Unvereinbarlichkeit der Kopfsteuern mit deti 
Grundsätzen eine» richtigen Abgabensystem» s. m. Graf 
von Soden Staattfinanzwirthschaft, S.28S.; Graf von 
Duquoy Theorie der Nationalrwirdschaft, dritter Nach
trag S. 483 folg.; und von Jakob Staattfinanzwissen- 
schaft Bd.I. S.456 —461.
Wie in Dänemark, wo die Kopfsteuer für alle Erwach
sene gleich ist; ingleichen in Rußland, bei dem auf den 
Bauern und gemeinen Bürgern liegenden Kopfgelde. Doch 
hat man in Rußland dem Druck dieser Abgabe dadurch 
-u begegnen gesucht, daß die meisten Gemeinden die Sum
men , welche sie nach der Zahl ihrer männlichen Kopfe trifft, 
unter ihre Mitglieder nach dem Maaße de» Vermögen» oder 
Einkommen» jede» Einzelnen »ertheilen, und dadurch die 
Kopfsteuer in eine Vermögen»- oder Einkommen»steuer 
umzuwandeln gesucht haben. Die Regierung begünstiget 
auch diese DertheilungSweisen dadurch, daß sie die Summen 
von den Gemeinden, und nicht von den einzelnen Indivi
duen, fordert. Schade nur, daß sie diese Vertheilung»- 
weise, welche die Gemeinden besorgen, der Willkühr der 
Letzter» überlassen hat. Diele fordern daher auch von jedem 
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theile hiernach die der Kopfsteuer unterworfenen Abgabe
pflichtigen in verschiedene Classen, und regulire nach diesen 
Classen die Abgabequoten der Besteuerten. Geschieht daS 
Erste, so geht der Reiche und Vornehme, der, nach dem 
Verhältnisse seines bedeutenden Einkommens, vielleicht das 
Meiste zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse zu zah
len gehabt haben würde, und auch ohne Nachtheil für seinen 
individuellen Wohlstand ohne Schwierigkeit hätte zahlen 
können, oft ganz leer auS, während dem die mindere 
und ärmere VolkSclasse ihre Steuer nur mit der höchsten 
Noth aufbrtngt, oder von der Last derselben ganz zu 
Boden gedrückt werden kann. Wird bei der Verthet- 
lung und Hebung der Steuer hingegen der zweite 
Weg eingeschlagen, so scheint zwar, wenn die Classi- 
flkation mit der nöthigen Sorgfalt gemacht wird, der 
eben angedeutete Nachtheil nicht zu besorgen zu seyn; 
allein unter den Gliedern der einzelnen Classen selbst 
sind Prägravalionen immer unvermeidlich. Wird bei

Kopfe da« Gleiche, und zwingen jeden zur Zahlung, so 
weit sie können; nur wa- nicht zu erpressen ist, bringen 
sie von den Reicheren zusammen. Man vergl. von Za- 
kok a. a. O. Bd.I. S.45S. — Wenn übrigen- Busch 
Abhandl. von dem Geldumläufe Bd.I. S 546., eine gleiche 
Dertheilung der Personensteuer unbedingt nach der Kopf
zahl, da für zulässig achten zu können meint, wo viel 
Nebenverdienst au- der Arbeit her erstern Hand für die 
Manufakturen verfällt, oder wo überhaupt die geringere 
DolkSklaffe nicht sehr durch Abgaben belastet ist, so muß ich 
gestehen, die Zuverlässigkeit der angedeuteten Au-nahmen 
will mir nicht recht einleuchten. Der richtige Weg, um 
Ungleichheiten im Gteuerwesen zu heben, ist keineswegs 
der, daß man neue Ungleichheiten schafft, und so indirek
ter Weise dem Ueberlasteten Hülfe zu schaffen sucht, son
dern diese Hülfe ist nur möglich, auf direktem geraden 
Wege, und dadurch, da- man auf diese Weise die zu we
nig Belasteten höher heranzieht, den Überlasteten aber ihr« 
Hast mindert.
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der Classifikation, wie eS meist geschieht, nur auf be
stimmte Standesverhältnisse der Pflichtigen gesehen, so 
kann es leicht seyn, daß jene zu besorgende Prägravation 
den höchsten Grad erreicht. Nimmt man aber das Clas- 
sifikationsprinzip aus dem wahrscheinlichen Einkommen 
der verschiedenen Classen, so ist die Steuer zwar weni
ger tadelnswerth, doch immer bleibt sie nur eine modi- 
ficirle Einkommensteuer, und hat alles gegen sich, was 
überhaupt— wie ich weiter unten zeigen werde — 
den Einkommensteuern entgegensteht. — Ein H'.upt- 
Nachtheil, der eine auf diese Weise gebildete Kopf
steuer immer begleiten wird, ist insbesondere der, daß 
sie sich an die Art und Weile, wie das steuerbare 
Volkseinkommen entsteht, und sich aus- und fortbildet, 
und an die Rangstufen, welche die einzelnen Güter
massen bei ihrer Vertheilung durch den Verkehr an, 
nehmen mögen, nie mit der nöthigen Innigkeit und 
Festigkeit anschließen wird. Dre Classifikativn wird 
immer nur nach Geldsätzen erfolgen, und darum 
mit dem Gange, den diese Geldsätze, im Verhältnisse 
zu den steuerbaren Güterüberschüssen annehmen, 
nie ganz gleichen Schritt halten können. Sie wird 
also, wenn sie auch ursprünglich noch so gleichmässig 
vertheilt wäre, immer sehr bald höchst ungleich wer- 
den, und selbst mehr noch, als eine auf gewöhnliche 
Weise aufgelegte Einkommensteuer. Bei allem Stre, 
ben, die Abgabe an das Einkommen der Zahler zu 
knüpfen, hängt sie doch immer zum großen Theile an 
der Persönlichkeit. Denn das Prinzip aller Kopf» 
steuern, sie mögen aufgelegt werden, wie sie wollen, 
ist nicht der wirkliche Erwerb des Pflichtigen, sondern 
blos die angenommene Möglichkeit oder Wahrscheinlich
keit, der Pflichtige könne so viel erwerben, daß die 
Quote des Staats den Antheil ertrage, den man für 
ihn berechnet und zutheilt. Sie ist nicht sowohl eine 
Abgabe auf dem Erwerbe selbst ruhend, und nach die
sem vertheilt, sondern nur eine Abgabe, vertheilt nach 
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der wahrscheinlichen Erwerhsfähigkeit dessen, der sie 
zu zahlen hat.

Am aller ungleichsten vertheilt sich übrigens die 
Kopfsteuer, wenn die ClaWkation, wie man es so 
häufig gethan hat, nach dem Range gemacht ist, den 
die Steuerpflichtigen in der bürgerlichen Gesellschaft 
einnehmen. Nicht immer, vielmehr höchst selten, ste
hen der Rang eines Mannes und sein Einkommen, 
oder seine Fähigkeit, Abgaben zu zahlen, sich gleich. 
Der Mann von hohem Range besizt oft ein weit ge, 
ringereö Einkommen, als ein Mann von einem weit 
niedrigeren Range. Gerade in den höheren Volksclas
sen, welche eine nach den Rangverhältnissen angelegte 
und vertheilte Kopfsteuer vorzüglich trifft, bemerkt 
man eine bei weitem größere Verschiedenheit des Ein
kommens, als bei den niedern Ständen. Eine solche 
Vertheilung der Kopfsteuern ist daher gewiß unter al
len bei dieser Steuer möglichen Vertheilungsweisen die 
verwerflichste. Sie macht vielen Personen diejenigen 
Auszeichnungen zur drückendsten Last, welche sie vom 
Staate als eine Gnade und zur Belohnung ihrer 
dem Staate geleisteten Dinste erhalten haben mögen. 
Sie mag zwar in manchen Fällen der Eitelkeit entge
gen wirken, welche nach besondern Auszeichnungen im 
Staate strebt: Aber sie wirkt auch dem Bestreben tüch
tiger Leute um öffentliche Aemter entgegen; und soll 
dieses nicht geschehen, so muß der Staat die Besoldun
gen seiner Diener in dem Maaße erhöhen, als er 
durch die Besteuerung die Belohnung ihrer Dienste 
vermindert. Das ganze Ergebniß einer solchen Steuer 
ist darum gewöhnlich nichts weiter, als nur ein sehr 
scheinbarer Gewinn für die öffentlichen Kassen, und oft 
ist er für diese nicht einmal Gewinn, sondern viel, 
mehr baarer Verlust. Denn wenn auch der Staat 
die Besoldungen verhältnißmässig erhöht, die Lust tüch
tiger Heule zum Eintritt in so belastete Stellen, bleibt 
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ytÄt dieselbe, wie vorher; sie vermindert sich vielmehr 
im umgekehrten Verhältnisse^)-

Nicht so offen, wie bei den Personalsteuern liegt 
die Unverträglichkeit der Vermögens- und Einkom
men ssteuern mit den Grundgesetzen einer richtigen 
Fjnanjpolltlk vor. Inzwischen unverträglich nur diesen 
Grundgesetzen sind auch sie; wenigstens in der Art, 
p»ie marine gewöhnlich aufzulegen und einzubringe» 
pflegt. Bei der Vermögenssteuer erblicken wir 
immer im Hintergründe die durchaus unrichtige Idee, 
per Gütererwerb und das Einkommen, des Abgabe
pflichtigen ruhe nur in dem Betrage der ihm zu Gebote 
stehenden, in seinem Eigenthume oder Besitz befindlichen,

*) Ueber die Art und Weise, wie die Kopfsteuer in verschied-, 
nen Ländern angelegt ist und erhoben wird s. m. Adam 
Smith Untersuchungen rc., Bd. IV. S. ZZ1 folg. Busch 
Abbanbl. vom Geldumläufe. Bd. l. S. 545.; Lüder über 
Rationalindustrie und S^aalSwirthschaft, Bd. III. S.625 fogl; 
und über die in Frankreich ehehin übliche Vertheilung-« 
weise noch insbesondere Monthion a. a. O. S. NZfolg.; 
desgleichen rücksichtlich der Kopfsteuer im Hannoveri
schen, SartoriuS über die gleiche Besteuerung der ver
schiedenen Lande-tbeile de- Königreich-Hannov. S. 260—262. 
Die im Preussischen vor kurzem aufsedobene Personen- 
peuer war nur ein Supplement der Confumtion-steuer auf 
die gemeinsten Laben-bedürfmffe; die im Baierischen 
noch übliche Familien st euer hingegen war zwar ursprüng
lich gleichfalls eine Personalsteuer, der man diesen Namen 
gab, um den verhaßten Namen Kopfsteuer zu verhüllen, 
in der Folge ober wurde sie auf alle- Grundeigenthum 
ausgedehnt, und unter Beibehaltung ihre- früheren NamenS 
in «ine erhöhet« Grundsteuer umgewandelt. Nur in sofern 
-lieb sie ihrem ursprünglichen Charakter treu, al- sie zu
gleich auch eine Besoldung-steuer enthält. M. vergl. 
von Jakob a a. O. Bd. I. S. 45y., und (Graf von 
Hohen) -er bqierische Landtag v. 3- >«19. G. 250.
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Gütermasse. Man meint dabei, derjenige, dessen Güter- 
Masse bedeutender als die Anderer sey, sey auch dadurch 
schon zu Abgabezahlungen mehr geeignet. — Wohl 
mag dieses Räsonnement beim ersten Anblicke vieles 
für sich zu haben scheinen, denn allerdings dem ver
mögenden Manne kann man mehr abnehmen, als dem 
minder bemittelten; und ein Abgabesystem, das seine 
Empfehlung nur in der möglichen Leichtigkeit des Neh
mens sucht, konnte allerdings nicht konsequenter ver
fahren, als wenn es den MaaSstab für die allgemeine 
Belastung und für die Vertheilung der öffentlichen Ab
gaben geradezu im Vermögen der Pflichtigen sucht. 
Inzwischen, da es die Aufgabe jedes haltbaren Abga- 
heniystems ist, nicht blos nur ein leichtes Nehmen der 
für öffentliche Bedürfnisse nöthigen Summen zu bezwecken 
und herzustellen; da vielmehr alles Nehmen für diese 
Bedürfnisse nur unter der Voraussetzung statt finden 
kann, daß durch dieses Nehmen nicht der regelmässtge 
Fortgang der Volksbetriebsamkeit auf eine widernatür
liche Weise gestört werde; da weiter der Fonds für die 
öffentlichen Bedürfnisse nicht zunächst in der Gütermasse 
gesucht werden kann, welche daS Volk besitzt, sonder» 
da jenen FondS nur die durch den Gebrauch jener Güter, 
Masse geschaffenen Ueberschüsse vom Betrage unseres Er
werbes bilden; und da endlich diese Ueberschüsse sich 
keineswegs nach dem Verhältnisse der todten Masse re
geln, die wir in unserem zur Zeit uns zugehörigen Ver
mögen besitzen, sondern nur nach dem Verhältnisse, in 
dem wir dieses Vermögen bei unserer Betriebsamkeit 
zu neuen Güterschöpfungen und neuem Gütergewinne 
benutzen; — so ist eS wohl klar, daß eine Vermögens
steuer in dem Sinne, wie wir so oft davon sprechen 
hören, sich auf keinen Fall rechtfertigen lasse, sondern 
bei allem Scheine von Gerechtigkeit und Wirthschaftlich- 
keit doch eine der ungerechtesten und unwirthschaftlich- 
sten Besteuerungen sey,
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Was der Vermögenssteuer am meisten entgegen 
sieht, ist ihre Unvereinbarlichkeit mit den Bedingungen 
einer möglichst gleichmässigen Abgabenvertheilung. Sie 
besteuert eigentlich nicht den erwerbenden Theil im 
Volke; auch nicht einmal den seinen Erwerb gemessen, 
den; sondern lediglich nur den einfachen Besitz. Und 
indem fie dieses thut, kann sie zwar die drückendsten 
Ungleichheiten für einen großen Theil der Abgabe
pflichtigen herbei führen, aber an eine gleichmässige 
Vertheilu.ig der öffentlichen Lasten ist dabei nie zu den
ken. Auf jeden Fall geht dabei eine der Hauptquellen 
alles menschlichen Erwerbes und Einkommens, die dem 
Menschen selbst inwohnende schaffende Kraft, und die 
ganze Klasse der durch die Uebung dieser Kraft sich ächtes 
oder abgeleitetes Einkommen Erwerbenden, ganz leer 
aus. Nicht die wirklich Güter schaffende Kraft, ihre 
Uebung und ihr Erzeugniß werden besteuert, sondern 
höchstens blos das Werkzeug, dessen sich jene Kraft bei 
ihrer Uebung bedient. Und nicht einmal wird dieses 
Werkzeug nach dem Verhältnisse besteuert, wie es die 
Uebung der produktiven Kraft dessen, der davon Ge, 
brauch macht, unterstüjt und fördert, und dadurch ihm 
zu neuen Gütererwerbungen wirklich hilft; sondern nur 
nach dem Verhältnisse seiner todten Masse. Eine Ver
mögenssteuer scheint keinen andern Zweck zu haben, als 
nur den, durch ihr principienloses Nehmen den Rei
chen ärmer und am Ende Alle arm zu machen. — 
Auch kann sie wirklich am Ende zu nichts weiter hinfüh
ren, als zu einer allgemeinen Verarmung aller Abgabe
pflichtigen. Wirkt eine Abgabe, welche die niedere und 
ärmere Volksklasse drückt, dem allgemeinen Wohlstände 
entgegen, so thut sie es immer doch nur negativ; sie 
drückt nur den Armen allein. Aber eine Ueberlastung 
des Reichen wirkt immer selbst positiv. Sie drückt 
nicht den Reichen allein, sondern da sie ihm die Güter
massen nimmt, welche er zur nützlichen Beschäftigung 
und jur Ernährung der ärmeren Volksklassen anwen-
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den konnte, so richtet sie zugleich mit dem Reichen 
auch die leztere Volksklasse zu Grunde. —

Am allermeisten wird dieß gewiß stets dann der 
Fall seyn, wenn man bei der Besteuerung des Ver
mögens alle Bestandtheile desselben so unter einander 
wirft, wie dieses bet einer solchen Besteuerung meist 
zu geschehen pflegt. Denn wird einmal irgendwo eine 
Vermögenssteuer beliebt, so bleibt man gewöhnlich nicht 
blos dabei stehen, nur diejenigen Bestandtheile deS 
Vermögens mit in Rechnung und unter dre Steuer zu 
bringen, welche sich als wirkliche Förderungsmittel unse
rer Betriebsamkeit, also als Mittel zum Erwerbe vom 
Einkommen, ansehen lassen, sondern auch die schon auS 
dem Kreise unseres Vermögens in unsern ConsumtionS- 
bedarf übergegangenen Bestandtheile unserer Habe wer
den der Besteuerung mit unterworfen. Namentlich ist die
ses der Fall, da, wo sich die Vermögenssteuer selbst 
auf die baaren Geldvorräthe und die Mobilien 
des Pflichtigen erstreckt; wohin man so leicht kommt, 
ist man einmal auf den Irrweg gerathen, in welchem 
Wir die Freunde der Vermögenssteuern befangen sehen.

Was die Subsumtion der angedeuteten Bestand
theile des Vermögens der Pflichtigen unter ihre zu be, 
steurende Habe angeht, ist es zwar nicht zu verken
nen, daß die baaren Geldvorräthe eines bemittelten 
Mannes, und die Masse seiner Hausgeräthe, und son
stigen Mobilien, eben so gut Bestandtheile seines Ver
mögens überhaupt sind, wie sein sogenanntes werben
des Vermögen, durch dessen Benutzung bei seiner 
Betriebsamkeit er sich ein ursprüngliches oder abgelei
tetes Einkommen erwirbt. Auch genießt er den Schutz 
für diese so sehr verschiedenartig gestalteten Bestand
theile seiner Habe gleichmässig. Allein die Bestimmung 
und Verwendung dieser beiden Bestandtheile seiner 
Habe bieten einen sehr wesentlichen Divergenzpunkt 
dar. Die lezten Bestandtheile seines Vermögens die, 
Nen ihm als Producenten, als Erwerber vom Einkorn-
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wen; die Erster» aber gehören feinem CoufumtionSbe- 
darf an. Sie geben ihm nicht nur keinen Ertrag, 
sondern ihre Unterhaltung erfordert vielmehr oft einen 
sehr bedeutenden Theil seines Einkommens. In der 
Heranziehung der baaren Geldvorräthe eines begüter
ten Mannes, und seiner Mobilien, zur Vermögens
steuer liegt also — von Allem andern abgesehen -- 
wenigstens eine offenbare Vermischung der Besteuerung 
des Einkommens und der Consumtion. Selbst dann, 
wenn man mit KrönckeA) die Annehmlichkeiten und 
Bequemlichkeiten, welche dem Besitzer seine Mobilien 
gewähren, als einen Ertrag ansieht, den ihm ihre 
Benutzung gewährt, selbst dann ist für die Rechtferti
gung ihrer Heranziehung zur Steuer nichts gewonnen. 
Alle Abgaben können nur an materielles Einkom
men geknüpft, nur aus diesem entnommen, und nur 
nach diesem vertheilt werden. Sollten sich auch die 
immateriellen Genüsse, welche jemanden sein Gülerbe- 
sttz gewähren mag, in einzelnen Fällen vielleicht nach 
einem materiellen Maasstqbe anschlagen und unter sich

*) Ueber die Grundsätze einer gerechten Besteuerung, S 94—96. 
klebrigen- erklärt sich jedoch Kröncke in der Folge (T. yy f.) 
selbst gegen die Besteuerung der Mobitien; meinend zur 
Gleichmässigkeit der Besteuerung überhaupt sey die Heran» 
-iehung jene- Theil- unserer Habe nicht gerade nothwendig. 
Eine gleichmässige Besteuerung sey bei dessen Nichtheran» 
-iehung ebensowohl möglich, als im entgegengesetzte« 
Falle; denn wer reich sey, habe auch in der Regel viele 
Mobilien, und man könne demnach annehmen, daß der 
Betrag der Mobilien im Allgemeinen beinahe ia einem 
gleichen Verhältnisse -um Vermögen jede- Einzelnen stehe. — 
Inzwischen mir will e- bedünken, diese- Argument für die 
Freilassung lasse noch manche Erinnerungen zu. Wenigstens 
zeigt die tagtägliche Erfahrung, da- die Voraussetzung, 
aus welche Kröncke hier baut, nicht richtig sey. Gäbe es 
keine triftigeren Gründe für die Freilassung, so dürste si* 
wohl nicht anzusprechen seyn,
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vergleichen lassen, bei der Besteuerung ist ihre Zurück
führung auf materielle Gütermassen durchaus qnthun- 
lich. Wollte man so etwas versuchen, so würde die 
ohne dieß schon äusserst schwierige Finanzkunst in ein 
Labyrinth von Inkonsequenzen und Widersprüchen 
verflochten werden, wo sich durchaus kein Ausgang 
finden würde. Selbst bei Consumtionssteuern kann 
die Besteuerung sich blos nur an die ge, und ver
brauchte Gütermasse halten, und nur hiernach die Be
legung vornehmen, nicht aber etwa die Steuer bald 
steigern, bald herabsetzen, je nachdem dieser oder jener 
Consument aus dem Ge , und Verbrauche seiner ma
teriellen Güter einen mehreren oder minderen immate
riellen Genuß zieht. In dem Ge- und Verbrauche je
ner Gütermassen allein kann der Maasstab für die 
Vertheilung gesucht werden; die Folgen dieses Ver
brauchs aber liegen ausser dem Kreise der finanziellen 
Betrachtungen und Berechnungen. Wollte man diese Be
trachtungen und Berechnungen bis auf jene Folgen erwei
tern, wohin würde man wohl am Ende gelangen? Würde 
nicht oft der Reiche, der bei allem seinem Ge - und Ver
brauche von Materiellen Gütern doch des Lebens nicht 
froh wird, ganz unbesteuert bleiben müssen, während 
der Arme, der bei seinem geringen Consumtionsbedarf 
alle Freuden des Lebens, zu welchen er nach dem Grade 
seiner Cultur fähig seyn mag, im vollesten Maaße ge
nießt, vielleicht die höchste Steuer zu zahlen haben 
würde?

Inzwischen wollte matt auch bei den Untersuchung 
gen über die Zulässigkeit von Vermögenssteuern auf 
die angedeuteten, aus dem Wesen des Verhältnisses, 
in welchem der Mensch zur Güterwelt steht, geschöpften 
Argumente keine Rücksicht nehmen; das, was der Ver
mögenssteuer noch weiter entgegen steht, und ihre Ver
werflichkeit eben so stark ausspricht, ist die Schwierig
keit ihrer richtigen Hebung. Soll der Staat — fragt
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Schmalzt) gewiß mit Recht— in die Geheimnisse 
der Familien mit inquisitorischen Maasregeln etndrtn, 
gen? Soll kein Hausvater seinen verschwenderischen 
Verwandten, oder seinen auf seinen Tod lauernden 
Erben, den Zustand seines Vermögens verhelmitchen 
dürfen? Und wenn dieses verboten wäre und recht, 
licher Weise verboten werden könnte, wie soll denn 
der Abgabepflichtige sem Vermögen angeben? Soll 
er Bücher, und Kleider und Hausgeräthe angeben nach 
dem Preise, wie ihm dieses alles neu gekostet hat, oder 
nach dem, den er vielleicht von einem Trödler dafür er, 
halten könnte, wenn er es verkaufen wollte? Wie soll er 
unsichere Kapitale versteuern ? Soll die Abgabe geradezu 
für richtig angenommen, oder soll ihre Richtigkeit nach, 
gewiesen werden? Sollen die Formen der Nachwei, 
sungen für alle Stände gleich seyn, oder will man, wie 
ehehtn in Oestreich bei der Grundsteuerregultrung, auf 
den käsm nodilsm er saeeräoralem einiger Volks, 
klaffen ohne Weiteres bauen? Und wenn man bei die, 
sen Nackweisungen, wie doch immer am Ende nichts 
anders übrig bleibt, auf den Eid rekurrirt, welche 
Menge von Eiden werden von Nichtswürdigen geschwo, 
ren werden, und wie vielen Gewissenhaften stört man 
die Ruhe und den Frieden des Gewissens durch die 
verlangte eidliche Angabe? Wie will'man bei einer 
solchen Selbstschätzung die individuellen Ansichten ins 
Gleichgewicht bringen, der jeder Pflichtige immer bei 

-seiner Schätzung folgt? Werden nicht beide, Gewissen, 
hafte und Gewissenlose, durch ihre, auf nie zu vermei, 
denden individuellen Ansichten beruhende Werthschätzun, 
gen jede Gleichheit ganz zerrütten und auflösen, ohne 
daß es irgend nur möglich seyn wird, diese je zu erhal, 
ten? Ztuch welche Menge von Verrächern reizt man 
zu falschen Denunziationen? Und zulezt, welcher Kapi-

*) Staat-wirthschaft-lehre in Briefen rc., Bd. HI. G- iy7. 
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talist, der nicht Grundstücke besizt, wird gern in einem 
solchen Lande bleiben? Wie aber sollte ein Fremder 
auf den Einfall gerathen, sich dort anzusiedeln, wo er 
selbst nicht einmal über das unschädlichste Geheimniß, wie 
viel er Vermögen besizt, ohne Nachforschungen bleiben 
kann? Hat sich in Griechenland^) und in dem 
alten Rom'^' )/ und in einigen früheren deutschen 
Reichsstädten'^'^ die Vermögenssteuer einige Zeit 
hindurch nicht so unbrauchbar bewährt, wie es in ihrem 
Wesen liegt, so lag der Grund davon zuverlässig nur 
in individuellen Modifikationen dieser Steuer, und in 
sehr lokalen und eigenen Verhältnissen jener Staaten 
und Städte; insbesondere aber in den dort herrschenden 
Sitten und Gebräuchen, und in der eigenen Form ihrer 
Verfassung und Verwaltung. In Griechenland und 
Rom war die dort erhobene Vermögenssteuer mehr 
eine nach gewissen Verhältnissen des Vermögens auf, 
gelegte Personalsteuer, als eine Vermögenssteuer im

*) M. vergl. Börkh Gtaat-Hau-Haltung der Athener, Bd. II. 
S. 4b —48. Doch fällt in Griechenland diese Besteue- 
rung-weise erst in die spätere Zeit der griechischen Freistaa
ten. Die Vermögen-steuer selbst umfaßte dort ausser den 
Ländereien und Häusern, alle- übrige Vermögen, die 
zinsbaren Kapitalien und da- todtliegende Geld, die Skla
ven, rohe und verarbeitete Erzeugnisse, Viehbestand und 
HauSgeräthe, kurz alle-, wa- sich zu Geld veranschlagen 
ließ. Uebrigen- wurde der Vermögen-steuerkataster in eini
gen Staaten jährlich, in größeren alle zwei bi- vier Jahre 
revidirt, und zu dem Ende eine neue Schätzung und Ver
setzung der einzelnen Abgabepflichtigen in höhere oder nie
dere Klassen vorgenommen.

**) M. vergl. Hege wisch historischer Versuch über die römi
schen Finanzen, S. 48 folg.

***) Z. B. in Hamburg, Nürnberg, Frankfurt. M. 
vergl. Normann geographisches und statistische- Handbuch 
der Lander - Völker - und Staatenkunde rc. Bd. I. Abthl. V. 
S. 3035, 2452, und 2830, auch Büsch a. a. O. Bd. I. 
S. 53b —538.



sro

eigentlichen Sinnen Und wenn man sie, als eigentliche 
Vermögenssteuer erhoben, in unseren deutschen Reichs
städten nicht drückend fand, so lag zuverlässig der Grund 
in ihrer Mäßigkeit; vorzüglich aber darin, daß man 
durch sie besonders den Reichen begünstigte, der nach 
der Stadtverfassung auch den meisten Anthetl am Stadt- 
regimente hatte, und daß man ihrer Unzulänglichkeit 
durch manche andere Auflage immer nachzuhelfen ver
stand. Auf jeden Fall eignen sich solche Abgaben 
nur für kleine demokratisch regierte Handelsstaaten, wo 
theils der Bürgersmn mit mehr Lebendigkeit hervor- 
tritt, theils aber auch die Ursache, wohlhabend und 
reich zu scheinen, mehr Reiz zur richtigen Angabe sei
nes Vermögens giebt, als in größern und monarchisch 
geformten Staaten. Vorzüglich das lezte Moment, das 
in kleinen Handelöstaaten so viel für die richtige An
gabe des Vermögens der Steuerpflichtigen wirken kann, 
ist in größern monarchisch geformten Staaten, befon, 
ders in solchen, wo das vorzüglichste Befltzthum des 
Volkes im Grundeigenlhume und der Hauplerwerb im 
Ackerbau besteht, ohne alle Wirkung. U-d wenn auch 
rücksichtlich des ersteren Moments der Bürgersinn in 
konstitutionellen Monarchieen zu einet hohen Lebendig
keit gedeihen kann, so ist es doch auch hier kaum zu er
warten, daß der öffentliche Geist alle so durchdringett 
werde, wie es in kleinern demokratisch geformten Sraa- 
ten leicht möglich ist. Besonders da, wo der Geist 
des Feudalwesens noch nicht ganz aus dem Volke, und 
insbesondere aus seinen höheren Ständen entwichen ist, 
werden wir immer die reichere Klasse mehr abgeneigt 
finden, öffentliche Lasten durch eine getreue Angabe ih
res Vermögens in dem ihr zukommenden Maaße zu über
nehmen, als geneigt, sich diesen Lasten durch allerlei 
Verschleierung ihrer wahren Vermögeneverhältnisse zu 
entziehen. Denn gerade der Geist des Feudalwesens 
ist es, der die begütertsten Volksklassen zurück halt, 
in einen hohen Beitrag zu den öffentlichen Lasten Ehre 

und 
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und Vorzüge zu suchen. Dahin, daß es sich die höheken.un- 
reicheren Classen zur besonderen Ehre schätzen, gewisse Ab
gaben regelmässig und fortwährend allein zu bezahlen, 
wie wir es hie und da im alten Rom finden— 
dahin wird es in Staaten der angedeuteten Art wohl 
nie kommen, so stark auch in einzelnen Fällen bei man, 
cher höheren Volksclasse die Anhänglichkeit an seinen 
Monarchen und die Liebe für ihren Staat hervortre, 
ten kann. Eher wird diese Volksclassen ihre Anhäng, 
ltchkeit und Liebe dahin treiben, die Vertheidigung deS 
Vaterlandes und des Throns mit ritterlichem Sinne ihre 
persönlichen Kräfte und ihr Leben zu opfern, als ihr 
Besitzthum an Gütern. —

Gesezt nun aber auch, es Ware in größeren 
Staaten möglich, dem Volke den Sinn der Redlichkeit 
bei ihren Declarationen über ihr Vermögen zu geben) 
der sich ihm in kleineren, besonders in Handelsstaaten, 
geben lassen mag, — selbst der Umstand steht hier der 
Vermögenssteuer noch entgegen, daß des KatastrirenS 
im eigentlichen Sinne kein Ende seyn würde. Bei 
dem ewigen Hin, und Herschwanke« , das unser ausge, 
breitetet Verkehr, vorzüglich in den Vermögensstand 
unserer Gewerbsleute und unseres Handelstandes bringt, 
würde zuverlässig alle Jahre ein neuer Kataster für 
die Vermögenssteuer nöthig seyn; und in welche Der, 
Wickelungen würde nur dadurch allein das Geschäft der 
Steuererhebung gerathen? So leicht würde es zuver, 
lässig in unsern neuern Staaten der Katastrirung nicht 
abgemacht seyn, wie bei dem römischen Census; und 
um der Mühe des fortwährenden Katastrirens überho, 
ben zu seyn, würde man sich bei der Erhebung der 
Steuer auf eine verdeckte Entrichtung, die man in 
Hamburg bei der Entrichtung des Lucienschosses, 
oder des sogenannten Quartprocentes, züließ, wohl

*) M. vergl. Hegewifch a. a. O. S. Li —5S.
3. Bd. X
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^schwerlich einlassen können, wenn der Staatsfinanz, 
Haushalt nur einiger Maassen geregelt seyn sollte. 
Die Erfahrung, die man ehehin in Nürnberg bei 
Her Losung machte,' würde man wohl meist überall 
machen.

Bet weitem nuchr, als fich für eine VermögenS- 
fester sagen läßt, laßt sich für eine Einkommen- 
Heuer sagen. Wenigstens hat eine solche Steuer un- 
HejMnb^ das. .vor M, daß hier die Steuer den 
QüeUen, aus Welchen sie in die öffentlichen Kassen flies, 
/ek kann, bei st-eltem näher gerückt ist, als die Der, 
Wög'enSsteuer, und daß sie darum auf den regelmässigen 
Fortgang der Volsbetriebsamkeit auf keinen Fall fo 
Mchtheilig einwtrken'kann, wie diese. Auch würde 
ÄNk^olche Steuer noch den Vorzug haben, daß sie sich 
^'n" bsn Gang des Verkehrs, und' anHie Veränderungen) 
Mche diese in die Vertheilung dek voN Allen gewöniie- 
Jen oder , geschaffenen Gütermasse bringt, am aller- 
leichtesten anschsteße^ könnte. —- Inzwischen so viel auch 
'für diesS Sicher bei dem ersten Anblicke zu sprechen 
scheint , so schwierig erscheint ^/besonders in der An
wendung, so baid man sie etwas^näher beleuchtet/ 
Hjpe Hauptschwierigkeit' liegt in' der Unmöglichkeit, den 
richtigen Stand d^s Emköntmen,s eines jeden Abgabe- 
pflichtigers nur' mik einiger "Oerüruigkeit auszumitteln. 
Ekn großer TH^eil des Volks keM oft Nicht den Be, 
'lLag'seines'roh e'tt'Einkommens. 'Und wet sich in 
dieser Lage befindet', wie soll der? sein'reines Einkorn» 
mch Wichtig anzugeben vermögen,"Hessen' Betrag von 
H^N^ett Äedingüngch abhängig ist,^ welche in den mei
nen Mssen gÄn^'uybemerkt sor ihm^rübergehen ^) '— 
W?an verldngk ässo wirklich etwas rein unmögliches/ 
Wenn msn von einer solchen Besteuerung nur einigrr-

*) Mehrere- hierüber _s. man bei SartoriuS a.
S.262 —2^Y. ' ''
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Massen Gleichmässigkeit fordert. Es ist nicht blos der 
böse Wille, der hier der Gleichmässigkeit entgegentritt; 
selbst die Unachtsamkeit und menschliche Schwächen 
müssen hier eine Menge Ungleichheiten erzeugen; und 
zwar Ungleichheiten, welchen die strengsten inqui
sitorischen Formen nicht zu begegnen vermögen. Denn 
wohl läßt es sich durch strenges und genaues Eindrin
gen in die häuslichen Lebens- und Familienverhältnisse 
der Abgabepflichtigen zur Noth ausmitteln, was jeder 
an Gütern wirklich hat und besizt; aber wie viel er 
erwerbe, dieses auszumitteln, wem möchte so et- 

.was wohl möglich seyn, wenn nicht jeder zur sorgfäl
tigsten und genauesten Buchführung über sein ganzes 
Leben und Treiben angehalten wird? Aber welche Re
gierung kann wohl die Ihrigen zu einer solchen Buch
führung rechtlicher Weise anhalten? Und könnten sie 
auch dazu angehalten werden, wie will man der Nich
tigkeit der geführten Bücher nachkommen? Wie will 
man den Einreden begegnen, welche jede Erinnerung 
gegen die Unrichtigkeit der Buchführung zulaßt? Am 
Ende wird jedes Verfahren, um hier auf sichere Ergeb
nisse zu kommen, das ganze Steuetvertheilungswefen zu 
einem Akte reiner Willkühr der bet dem Besteuerungs- 
geschäfte angestellten öffentlichen Beamten machen*); 
und zwar der drückendsten Willkühr, welche bei irgend 
einem Zweige der öffentlichen Verwaltung vorkommen kann.

*) Ueber da-Verfahren, welche- man in England — bei 
der dort von d. I. 179L bis 1815,bestandenen Einkommen
steuer, oder wie man sie im offiziellen Styl meist nennt, 
proper^ — eingeschlagen hat, um zu einer richtigen 
Beschatzung der Abgabepflichtigen zu gelangen, s. m. von 
Räumer über da- brittische Besteuerung-system, S-15Z 
und 154. So viel man sich dort auch Mühe gegeben hat, 
da- Rechte zu treffen, so entschied doch zuletzt die Willkühr 
der Kommissarien unp ihrer Beisitzer über die von jedem 
Abgabepflichtigen zu zahlende Quote.

X r
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Nothwendig und im Wesen der Dinge gegründet 
ist es freilich, daß sich die Steuer an daö Einkom
men jedes Abgabepflichtigen möglichst anschließe. Nur 
ist die sogenannte Einkommensteuer dazu der Weg nicht. 
Es gibt dazu keinen andern Weg, als nur den oben 
(Z. 187 und *38)  von mir angedeuteten; — keinen an, 
der»/ als die Classifikation des Pflichtigen/ nach allge
mein festgestellten Grundsätzen. Möchte auch die Finanz- 
kunst ein Mehreres wünschen; ein MehrereS zu leisten, 
vermag sie nicht. Sie muß wie dieses so oft im wirk
lichen Leben nothwendig ist, mit dem Bessern zufrie
den seyn, weil sie das Beste nicht zu erreichen ver
mag. —

*) Namentlich war dieses der Fall bei der drüben angeführ
ten englischen Einkommentaxe. Nach der Idee 
von P i t t war sie zwar ursprünglich nur auf den reinen 
Ertrag berechnet; allein bei der Ausmittelung dieses reinen 
Ertrags ließ man manche Aufwandspost ausser Ansatz, welche 
eigentlich in Ansatz hätte kommen sollen. So war bei der 
Ausmittelung der reinen Rente des Grundeigenthümers 
^war fünf von Hundert der jährlichen Rente an Baukosten 
für Häuser abzurechnen gestattet; allein nicht- dafür, wa- 
die Erhaltung der Grundstücke selbst fordern mochte, als 
nur der Betrag der unter öffentlicher Autorität repartirten 
Abgaben für Trockenlegung und Eindeichung derselben. 
Ebenso durften zwar bei der Berechnung des Ertrags der 
Gewerbe die Ausgaben zum Ersatze des stehenden Kapitals 
aufgerechnet werden, aber nichts für eingetretenen äusser- 
ordentlichen Verlust, nicht- für au- dem Gewerbe gezogene 
Kapitale; nicht- für au-stehende Reste, wenn ihre Caduci- 
tät nicht vollständig nachgewiesen war; nicht- für zur Er
weiterung oder Verbesserung des Gewerbe- neu angelegte

Auf jeden Fall kann eine Besteuerung, die wie 
man es meist bei der Einkommensteuer zu thun pflegt, 
nur das rohe Einkommen der Abgabepflichtigen zum 
Maaßstabe für die Vertheilung der ihnen aufzulegen, 
den öffentlichen Abgaben macht nie zu einer gleich
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massigen Belastung des Volks führen. Das Prinzip 
der Ungleichheit liegt in einer solchen Steuer schon 
ihrer Natur nach. Wer viel rohes Einkommen hat, 
hat darum noch keineswegs auch viele Ueberschüsse 
über seinen Bedarf, von welchen er etwas zur Dek- 
kung der öffentlichen Bedürfnisse abgeben kann. Es 
ist vielmehr sehr leicht der Fall denkbar, daß sich das 
reine Einkommen zweier Individuen völlig gleichmässig

Kapitale; nicht» für da- Wohnhaus des GewerbSmanne», 
wenn e- nicht unmittelbar zum Gewerbe gebraucht wurde, 
nichts endlich für PrivatauSgaben zur Nahrung, Kleidung rc. 
Auch konnte wohl nach dem ursprünglichen Einkommensteuer" 
reglement Zeder, der mehr als zwei unversorgte ehe
liche Kinder hatte, für jedes Kind nach Verhältniß sei
ne» Einkommens Ein bis vier Procent von der Steuer 
abziehen. Allein späterhin wurde diese Bestimmung zurück, 
genommen, und nur Handwerkern, Manufakturisten, und 
Künstlern eine gänzliche Befreiung von der Abgabe zuge- 
standen, wenn sie nachwiesen, in keiner Woche de» letzt 
vergangenen Zahre» über 30 Schillinge eingenommen, und 
nicht über 50 Pf. Sterl. jährlich au» einer anderen Quelle 
bezogen zu haben. M. vergl. von Räumer a. a. O. 
S. 148, 15Y und 172. — Darum weil man bei der Be
rechnung des steuerbaren Einkommen» rohe» und reines 
nicht gehörig schied, ertrug aber auch die Einkommensteuer 
bei weitem nicht da», wa» man von ihr erwartete. Statt 
daß Pitt auf 12,500,000 Pf. Sterl. rechnete, ertrug sie 
zuerst kaum 6,000,000 Pf. Sterl. Späterhin stieg ihr Er
trag zwar auf 14,000,000 Pf. Sterl. Aber sehr bemerken»- 
werth ist e», daß gerade die DolkSklaffen, welche man am 
meisten durch sie heranziehen zu können glaubte, bei weitem 
da» Wenigste zu dieser Summe beilrugen. Den bei wei- 
tem größten Theil ihre» Betrag» zahlten die Grund ei- 
genthümer und Pächter. Don Besoldungen, Pen- 
sionen und Diensteinkommen giengen nur Eine 
Million ein, und vom Handel, der doch in der Zeit, wo 
sie erhoben wurde, seine größte Ausdehnung hatte, nur 
zwei. M. vergl. Sartoriu» a. a. O. S. r?2 folg.
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heraus rechnen küssen kann, ohngeachtet die Berech, 
nung ihres rohen Einkommens die auffallendste Der« 
schiedenheit zeigt. Und sehr oft wird man sogar den 
Fall finden, daß-selbst ein sehr bedeutendes rohes Ein» 
kommen für die Bedürfnisse seines Erwerbers nicht 
ausreicht, während ein Anderer bei einem bei weitem 
geringeren rshen Einkommen und gemässigten Bedürf
nissen sehr beträchtliche Ueberschüsse Haben, und in sei
nem Vermögen auffallend vorwärts schreiten kann, 
während der Erstere vielleicht kaum im Stande ist, das 
ihm von der Vorsehung beschiedene nothdürftig auf 
seinem hisherigen Bestände zu erhalten.

Eine Einkommensteuer nach dem Verhältnisse des 
rohen Einkommens vertheilt, hat alles gegen sich, was 
einer Consumtionssteuer entgegensteht,. welche auf den 
nothwendigsten Bedürfnissen^ des Lebens ruht. Auch 
ist eine solche Einkommensteuer, wen« man sie genau 
betrachtet, eigentlich Nichts weiter, als nur eine ver
schleierte Consumtionssteuer, der man nie einen andern 
Namen gegeben hat. Denn wirklich trifft die Steuer 
die einzelnen Abgabepflichtigen nicht Nach dem Ver
hältnisse ihres Ei,nkpmmens, sondern nur nach dem 
Verhältnisse ihres mehreren oder.minderen Bedarfs. 
Der Geizige, der von seinem rohen Einkommen wenig 
verbraucht, wird gering herangezogen, während derje
nige der sein rohes Einkommen für seine Bedürfnisse 
tm gehörigen Maasse verwendet, oder wsgen seiner 
individuellen Verhältnisse zu einem stärkeren Verbrauch 
genöthiget ist, hoch besteuert wird. Dort, wie hier, 
liegt das Mittel, sich der Last der Besteuerung zu 
entziehen, nur in den individuellen Verhältnissen des 
Ge- und Verbrauchs unseres Einkommens; nicht aber 
im eigentlichen Erwerbe und Besitze von Quellen steuer
baren Vermögens. Der Unterschied zwischen solchen 
Steuern und Consumlionssteuern liegt nur darin, daß 
man sich bei der Vertheilung und Hebung dort an 
die Quellen der Consumtion hält; hier aber an die
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Consumtion selbst^ Sonst/ unhnn.Hen Halsten, haf die 
eine Steuer mit der andern einen ganz^ gleichen Charak-, 
tor, und gleiche- Ergebnisse. Nur das Einzige^ Mdep 
chv aber gar-nscht- zur Empfehlung dienende, Ergestnitz 
hat die Einkommensteuer vor einer solchen iConsumtionSa 
steuer voraus, dass.sie leicht d^n Gang der, Betriebs 
samkeit in seinem Iunerstey erschAtternzkann, während 
die:Consumtio«ssteu^r ihrer Nntur.nachchlos beider Aüs- 
senseite stehen. Hlaibt., Die. ,Eonsu mt io nssteu ev 
kann nur die Hraf-t-zur-Ar^a schwäche«, diL 
Einkommensteuer zerstört qber.s^jhst bey-Wil- 
len dazu. De«n nichts anders kann die Folge.eines 
Abgabesystems seyn, das sich von.asten Früchten un- 
fepes Fleißes gleich im Augenblicke- ihrer Erzeugung 
und ihres Gewinnes einen Theil anzueignen strebt,, 
d,as den Fleissigen gleichsam auf.allen. ,Schritten und 
Tritten verfolgt, und oft sogar Don >da erndken will, 
wo die Früchte noch nicht einmahl ganz .reif sind, und, 
der Gewinn, welchen der Fleissige HUs seinen Unterneh
mungen erwartet, noch nicht »inmas zur völligen Be
ständigkeit und Festigkeit gediehe- ist«.. Ein solches Sy
stem ist zwar geeignet^ den Fleiß.jN/.tädten- und zu. 
vernichten; aber ihn wecken und., z^beleben/. 
ist es bei allen seinen scheinbaren VMUew'aus je^ 
Mise fähig.

Am auffallendsten,ist es.,übrigens, daß, MeM 
man einmal irgendwo Kch zu der Hebung einer. Ein-, 
kommensteuer entschließt, man denyoch^,so viel Bedenken 
tragt sie zur einzigen Steuer zu,erhebend); was.doch

*): Namentlich war. dietzs der Fall hei der englischen Ein« 
kommentiere, ^je sollte nur dazu dienen, einen Theil der 
außerordentlichen Ausgaben zu bestreiten, welche der dama
lige Krieg veranlaßte; und nächstdem einen Fonds verfchaf« 
sen, um den größer» Theil der während de- Krieg- zu 
kontrahirenden neuen Schulden verzinsen zu können. M. 
vergl. von Räumer a. a. O. S. 137.
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Ihrem Prinzip so nahe liegt. Leistet fie das, was man 
ihrem Prinzip nach von ihr erwarten und zu hoffen zu 
können sich schmeichelt/ wozu bedarf es der mancherlei 
direkten und indirekten Abgaben noch/ die man da, 
wo man von ihr Gebrauch macht/ dennoch noch neben 
ihr bestehen läßt? Der Staat und seine öffentliche 
Kassen können durch alle diese, noch neben der Ein
kommensteuer bestehende/ Abgaben ganz und gar nicht 
gewinne«/ weil der Gesammtbetrag des zu besteuernden 
Einkommens sich natürlicher Weise in demselben Ver- 
hältntsse vermindert/ in welchem die einzelnen Zweige 
der Betriebsamkeit und ihre Renten mit Abgaben be
legt sind-*).  Dem Abgabepflichtigen wird durch die 
Beibehaltung der mancherlei Titel, unter welchen man 
ihm noch neben der Einkommensteuer mehrere oder 
mindere Aliquoten seines Einkommens abnimmt, nur 
pie Entrichtung der dem Staate von seinem Einkommen 
abzugebenden Theile ohne Noth erschwert. Denn un
verkennbar ist es, zu dem, was man unter einem ein
zigen Titel erheben kann, braucht man keine zwei und 
drei; und jemehr man die Zahl der Titel vermehrt, um 
so mühsehliger wird nicht nur daS Geschäft des Zah- 
lens für den Abgabepflichtigen, sondern auch selbst daS 
Geschäft deS ErhebenS für die Regierung und ihre Be
amten. — Also entweder eine Einkommensteuer alS 
eine Einzige, oder — was wegen der praktischen Un- 
ausführbarkeit einer solchen Besteuerung das Richtigere 
ist, — gar keine; auf jeden Fall keine nach der ge- 
wöhnlichtn Weise -ertheilte und erhobene.

*) In England wurden darum auch bei der Berechnung der 
Einkommensteuer vom Grundeigenthume die darauf liegende 
Eandtaxe, Dominikal- und Komunlasten in Abzug gebracht. 
M. vergl. von Räumer a. a. O. G. 14s.

h.
Ueber die ConsumtionSsteuern, und ihre Unver

träglichkeit mit den Bedingungen eines nach richtigen 
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staatswirthfchaftlichen Grundsätzen gebildeten Abgabe
systems habe ich bereits oben (H. i35) im Allgemeinen 
gesprochen. Auf jene Untersuchungen muß ich hier noch
mals zurückwetsen. — Die Hauptgegenstände, welche 
man mit solchen Abgaben, bald direkt bald indirekt zu 
belegen pflegt, sind meist die gewöhnlichsten und unent
behrlichsten Bedürfnisse des Lebens, meist Brod, Salz, 
Fleisch, Bier, Wein, Brantwein, Tabak; und 
über die Folgen, welche aus der Belegung dieser Ar
tikel meist hervorgehen, muß ich hier noch einiges 
sagen.

Ganz gleich nachtheilig ist nun zwar das Wirken 
der Steuer bei diesen verschiedenen Gegenständen nicht. 
Allein nachtheilig ist und bleibt ihre Besteuerung immer; 
und zwar um so Nachtheiliger, je näher der besteuerte 
Gegenstand den Bedürfnissen des gemeinen Volks 
liegt. — Darum scheint mir denn unter allen solchen 
Steuern, die auf das Brod gelegte, gerade die ver
derblichste zu seyn. Auf keinen Fall kann sie die ausge
zeichnete Einträglichkeit empfehlen, die sie freilich bei 
weitem mehr verspricht, als irgend eine andere direkte 
oder indirekte Consumtionsabgabe. Der Hauptvorwurf, 
der eine auf das Brod gelegte Abgabe vor jeder an
dern Abgabe trifft, ist der ungeheure Druck, den sie 
auf die niedrigste und gerade die ärmste Volksklaffe ih
rer Natur nach wälzt. Die Hauptnahrung dieser Classe 
wird ihr, und zwar auf eine äusserst empfindliche Weise, 
verkümmert; und da sie sich diese Nahrung nicht, wie 
die wohlhabenderen und reicheren Dolksklassen, durch 
andere Nahrungsmittel ersetzen kann, vielmehr das Be
dürfniß des Brodgenusses in der Wirklichkeit in dem
selben Verhältnisse wächst, wie sich der Wohlstand der 
einzelnen Dolksklassen allmählig abstuft und herunter- 
zieht, so wird durch eine solche Abgabe gerade der
jenige Theil am meisten belastet, der nach dem Ver
hältnisse seines Einkommens die meisten Ansprüche auf 
Schonung hat. Mag es auch seyn, daß der gemeine
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Mann diese Last in Okkp.und Gegenden, wo er sein 
tägliches Brod vom Bäcker, bezieht, wegen des oft sehr 
geringen Einflusses, Ve^ Auflage auf die Brod- 
preise hat, wenig-fühlf; eine Last bleibe sie für ihn 
doch immer. Und nmssa: fühlbarer wird Liefe Last seyn, 
wen« vielleicht Zeiten kommen, wo sein, regelmässiger 
V-vdwnst stockt, und der' Arbeitslohn heruntergeht. 
Gelbst dann, wenn die Abgabe auf das .Brod so mas
sig wäre^daß, sie, wie jetzt in einem Theile des Kö- 
mgreichs.Hannover? auf einen gemeinen
Taglöhner, der für sich seine Frau und zwei Kinder 
fein Brod beim Bäcker kaust, nur mit Einem Pfen
nig faÄen würde, — selbst dann würde sie allein 
doch jährlich bei weitem mehr auf jenen wälzen, als 
er bei einer direkten Gewerbesteuer vielleicht jährlich zu 
zahlen haben würde. —» Aber nicht überall bezieht 
Vkk arme Mann Brod, vom Bäcker Auf dem 
Lande, rwo er sich seinen (Brodbedarf selbst bearbeitet, 
kann er sich die Vortheile, welche man in der unmerkli- 
chsn'Entrichtung seiner Abgabe für ihn sucht und sieht, 
nicht einmahl aneignen. Hier wird ihm die Steuer 
eben so fühlbar, wie eine nach bestimmten Terminen zu 
entrichtende Gewerbesteuer. Denn ganz, einerlei ist es, 
ob im Preussischen, wo jezt die Mahlsteuer auf 
vier Groschen vom Centner loggen und Gerste * 
bestimmt istder gemeine Taglöhner, der für sich 
llnd die Seinigen vielleicht monatlich Einen,.Ceytner zu 
feinem Roggen« oder Gerstenbrode bedarf, monatlich 
vier Groschen Mahlsteuer oder vrrr Groschen 
Gewerbesteuer zahlt.

*) M. vergl. Sartoriut a. a. O. S. 136. in der Anmerk.
**) M. vergl. da- Gesetz wegen Entrichtung einer Mahl- und 

" Schlachtsteuer v. zo. Mai 1820, §. 3.

Selbst dadurch, ist offenbar für den gemeinen, durch 
eine solche BesieuerungswM überlasteten, Mann nichts
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gewonnen, büß: WaM vielleicht bw besseren und kost
barern Brodforten unverhältnißmäßig höher besteuert/ 
als sein gemeines BrodDer Reichere und Vor*  
nehmere zahit iw der Abgabe der höher besteuerten' 
bessern Brodsorte dennoch nie so viel,' wie der Arme 
in seiner minder belasteten schlechteren; und in keinem 
Falle zahlt jener die Steuer nach dem VorhältEe, 
wie er nach dem höheren Maaße seines Einkommens 
zu besteuern- gewesen seyn möchte.- Während der ge- 
meine Tagelöhner im Preußischen für sich und seine? 
Frau und zwei Kinder vielleicht täglich wenigstens 
vier Pfunde Roggen- oder Gerstenbrod braucht, 
wird der reiche Fabrikant oder Kaufmann, der nuy 
Waizenbrod ißt, mit Frau und zwei Kindern oft-mit 
zwei oder drei Pfunden der steztern Brodsorte aus, 
kommen, und wenn er auch -'für diesen-Brodbedarf 
jährlich vier bis sechs Thaler an Konsumtionssteuer 
zahlt, doch, iM.Äetgleiche seines Einkommens mit dem 
geringen Verdienste des Erster» gegen diesen im über, 
wiegenden Vortheile seyn. Statt daß er vielleicht 
zwanzig Mal so viel verdien?- wte> jener, wird er 
dpch nur das Doppelte oder'Dreifache von dem an 
Steuern zahlen, was jener zu entrichten hat.

*) Diese- thut da- angeführte Preussische Gesetz a. a. O., 
wo der Centner Waizen bei der Mahlsteuer noch vier
mal so hoch, al- der Centner Roggen und Gerste, oder 
mit sech-zehen Groschen belegt ist.

Eher möchte eine gleiche Verthettung einer auf daS 
Salz gelegten Abgabe möglich seyn. Hier ist das Be
dürfniß der verschiedenen Abgabepflichtigen. DoMklassen 
bei weitem nicht so sehr unter sich abweichend, wie bei 
dem Brode. Auch bedarf davon jeder Mensch nur sehr 
wenig; nach der gewöhnlichen Berechnung jährlich 
achtzehen Pfunde auf die Person. — Doch 
nicht unbedeutende Ungleichheiten sind auch hier nicht 
zu verkennen. Der Landmann braucht nicht blos Salz 
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zu seinem Lebensbedarf für sich; er bedarf dessen auch 
für sein Vieh; und manche Gewerbe bedürfen eS zu 
ihrem Gewerbsbetriebe. Alle diese*  werden natürlich 
höher als andere Salzverbraucher belastet, und so un
bedeutend auch im Ganzen die Ungleichheit seyn mag, 
welche die Salzsteuer mit sich führt, eine Ungleichheit 
bleibt sie doch immer; drückend für den, den sie trifft. 
Und da auch hier in der Regel die weniger bemittelte 
Volksklasse die bedrückte ist, so läßt sich von der Be
steuerung des Salzes nicht mehr günstiges sagen, als 
von der Besteuerung des Brodes.

*) Wie ». B. im Preussischen, wo nach dem angeführten 
Gesetze vom zo. Mai 1820., §.9., von jedem Centner 
Fleisch ohne Unterschied der Sorten Ein Thaler erhoben 
werden soll.

Was die Konsumtionsauflagen aufFleisch betrifft, 
so sind diese allerdings in unsern meisten Ländern eine 
Steuer, welche mehr die bemittelte Volksklasse trifft, 
als die ärmern; und in sofern haben solche Steuern 
unleugbar weniger gegen sich als die Besteuerung deS 
Brodes und des Salzes. Da, wo eine Auflage vom 
Brode und Salze erhoben wird, möchte eine Fleisch
steuer sich sogar als ein Mittel ansehen lassen, um die 
mittlere und niedere Volksklasse rücksichtlich ihrer Abga
ben wieder auszugleichen. Doch eine gleichmäßig Alle 
belastende Steuer ist auch sie nicht. Sie drückt vor
züglich die mittleren Stände zum Vortheile der Reichen, 
und in soferne sie dieses thut, läßt sich auch ihr das 
Wort nicht wohl reden. — Am wenigsten läßt sie sich 
rechtfertigen, wenn alle verschiedene Fleischsorten gleich
mäßig belegt sind^). Die Sorten, welche der Reichere 
und Vornehmere sucht, sollten auf jeden Fall einer 
höheren Abgabe unterworfen seyn, als diejenige Sorte, 
welche sich der Tagelöhner oder der gemeine Handwer
ker wählt, wenn er einmal etwas besseres, nahrhafte-
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reS, und schmackhafteres, als Brod und Kartoffeln, 
genießen will. Wildpret, das nur auf den Tafeln 
der vornehmer» und reichern Leute erscheint, und in 
den meisten Fleischsteuertarifen ganz übersehen ist^), 
sollte gewiß sechs bis acht mal so hoch belegt seyn, als 
der Schwein- und Rindsbraten, mit dem der gemeine 
Handwerker am Sonntage sich für den die ganze Woche 
hindurch entbehrten Genuß von gebratenem Fletsche 
etwas zu entschädigen und etwas zu gute zu thun sucht.

Unter den Konsumtionsabgaben von Ge
tränken läßt sich am wenigsten gegen die Tranksteuer 
von Branntwein etwas erinnern. Ein Getränke, das 
beinahe allgemein als schädlich angenommen wird, mag 
wohl besteuert und hoch besteuert werben, um dem Volke 
dessen Genuß zu erschweren. Doch liegt, wenn man 
den Branntwein von dieser Seite her betrachtet, der 
Rechtfertigungsgrund für seine Besteuerung mehr in 
Rüchsichten der Sanitätspolizei, als in finanziellen 
Gründen. Wäre aber im Gegentheile das Bedürfniß 
bes Brantweingenusses für die niedern Volksklassen, 
und dessen Unschädlichkeit erwiesen, so würde man sich 
wohl zu der entgegengesezten Meinung bekennen müssen. 
Denn allerdings lastet auch diese Abgabe größtentheilö 
nur auf den Niedersten und Aermsten im Volke, und 
so wenig man diesen den Brodgenuß durch eine Besteue
rung der Konsumtion erschweren sollte, sollte man ihnen 
auch das Branntweintrinken erschweren, durch Erhe
bung einer Steuer vom Branntweine. In der Regel 
leidet diese Volksklasse durch eine solche Abgabe meist 
doppelt. Einmal durch die erschwerte Brantweinkon- 
sumtion selbst, und dann durch Entbehrung der ökono-

*) Namentlich ist diese- der Fall in dem angeführten preus
sischen Gesetze. Nur die geschlachteten Rindvieh
stücke, Gchaafe, Ziegen, und Schweine, mit Ein
schluß der Kälber, Lämmer, und Ferkel sind hier 
(§. s.) der Schlachtsteuer unterworfen.
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mischen Vortheile, .welche daS Branntweinbrennen der 
Viehzucht und Viehmasiung und mittelbar dem Ackerbau 
gewahrt.

Darum sollte man wohl in Bierländern, — wo 
oft die schlechte Beschaffenheit des Bieres den gemeinen 
Manne einen mäßigen Branntweingenuß nothwendig 
macht, — wenn man von Getränken etwas besteuern 
«ill, sein Hauptaugenmerk nur auf die Weine richten, 
welche d^r Vornehme und Reiche hier mehr als Luxus
artikel genießt, als eigentliches Bedürfniß. Wenig, 
stens liegt gewiß in Ländern, wo Wein, Bier und 
Branntwein besteuert werden, eine sehr große Prä, 
gravation für den gemeinen Mann darin, daß man bei 
der Besteuerung dieser verschiedenartigen Getränke we, 
niger darauf sieht, wer von den verschiedenen Volks
klassen dieses oder jenes Getränke als gewöhnlichen' 
Trank genießt, als nur darauf, daß die verschiedenar
tigen Getränke nach dem Verhältnisse ihres Preises 
ziemlich gleichmässig belegt werden. So scheinbar gleich 

.auch eine Tranksteuer angelegt ist, die, wie es die äl
tern Tranksteuerordnungen in den Herzoglich Sächsisches 
Landen wollen, von allen belegten Getränken das 
z^hente Maas, oder dessen Preis, als Tranksteuer 
fordert, so ungleich erscheint dennoch diese Belegung, 
wenn man sich die Frage verlegt, in welchem Verhält
nisse steht sie zu der Zahlungsfähigkeit der Abgabe, 
Pflichtigen? Der Zehent, den jeder Wein, Bier, und 
Brantweintrinker in der Tranksteuer entrichten muß, 
steht zu der Zahlungsfähigkeit der niederen und ärme
ren Volksklassen, der Bürger und Bauern, deren ge
wöhnliches Getränke, wenn sie sich nicht mit Wasser 
begnügen wollen, Bier oder etwas Brandwein ist, in 
einem ganz anderen Verhältnisse, als der Zehent, den 
der Vornehmere und Reichere zu entrichte» hat, der 
Wein trinkt -).

*) Selbst in den Tranksteuerquoten, welche der Eine und der
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Soll die Kbnsumtionsstetler attf Bter ünd Wein 
nicht nachtheilig wirken, so sollte man gewiß überall 
diejenige Sorte ««besteuert lassen, welche den Haupt
trank der größeren Volksklassen bildet; in Weinlän
dern den Wein^), und in Bierländern das Bier; 
wenigstens beides von den gewöhnlichsten Sorten. 
Vorzüglich darin, daß diese Abgabe auf dem' gewöhn
lichen Tränke des Volks tuht, liegt ihr Druck und 
ihr nachtheiliges Wirken. Mag auch allerdings dieser 
Druck, und dieses nachtheilige Wirken bei ihr nie die 
Höhe erreichen, 'wie bei der Besteuerung des Brodes; 
fühlbar, und sehr fühlbar, wird dieser Druck doch

Andere zu zahmen hat, liegt bei einer solchen gleichmässig 
scheinenden Belegung oft eine auffalleyde Ungleichheit. An- 
genomme^ vom Biere kostete Las MaaS drei Kreu
zer, vom Weine aber vierzig, so zahlt der arme Tag- , 
löhner, der sich bei einem jährlichen Arbeitsverdienste von 
etwa Hundert und Zwanzig Gulden, täglich, für sich 
und die Snnigen, mit Einem Maase Bier behelfen 
muß, jährlich 1 Gulden 48^ Kreuzer, und nach diesem Der- 
hältnisse sollte der Reichere und Vornehmere von zw«i 
Tausend Gulden jährliches Einkommen, der täglich Eine 
Flasche Wein trinkt, jährlich 2y Gulden Z4Z Kreuzer zah
len. Doch wirklich zahlt er nach dem angedeuteten Verhält
nisse de- Weinpreise- nur 24 Gulden 20 Kreuzer, also im 
Vergleiche gegen den Taglvhner ein Fünftheil zu wenig.

*) Ueber die Bedenklichkeiten, welche der Besteuerung de- Wei
ne» in Deinländern ausserdem noch entgegen stehen s. m. 
(Graf von Soden) der baier. Landtag von I. rsry., 
S. 271 folg. — Ob übrigens die Vorschläge, welche der 
edle Graf (S. 277.) über die Einrichtung einer in Wein
ländern herzustellenden Weintranksteuer gemacht hat, aus
führbar seyn mögen, lasse ich an seinen Ort gestellt seyn. 
Ihn hat dabei seine Idee einer allgemeinen Prodnkten- 
Consumtion-steuer geleitet; doch mir will es bedünken, die 
Anwendbarkeit derselben in der vorgeschlagenen Art habe 
sehr vieles gegen sich. '
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immer bleiben. Und, was die Hauptsache ist, eine 
gerechte und gleichmäßige Besteuerung ist dabei durch, 
aus unmöglich. Diejenige Volksklasse, welche das Be, 
dürfniß der besteuerten Getränke vermöge ihrer Lebens
weise am meisten fühlt, muß den größten Theil der 
Abgabe bezahlen, ohne Rücksicht, ob ihr Erwerb und 
ihr Einkommen so etwas gestatte«, oder nicht; und )e 
trauriger durch diese Ueberlastung ihr Loos wird, um 
so nachtheiliger wird dieses stets auf den regelmäßig 
gen Fortgang der allgemeinen Volksbetriebsamkeit und 
auf den Wohlstand des Volks wirken. Haben in der 
neuern Zeit unsere Brauereien und unser Weinbau 
wo nicht geradezu abgenommen, doch sich wenigstens 
nicht in dem Verhältnisse erweitert und verbessert, wie 
es unsere gewachsene Bevölkerung und der gestiegene 
Wohlstand hätten erwarten lassen; haben in manchen 
Gegenden der früher nicht gekannte Kaffee und Thee 
die Stelle unserer inländischen Getränke, selbst bei 
dem gemeinen Bürger und Bauer, eingenommen, und 
sind wir dadurch in eine Abhängigkeit vom Auslande 
gerathen, die wir wohl hätten vermeiden können; 
hat selbst der Genuß der fremden warmen Getränke 
auf unseren Gesundheitszustand nachtheilig eingewirkt: 
so liegt zuverlässig eine der Hauptursachen dieser Er
scheinungen, in der zu sehr herrschend gewordenen Idee, 
unsere gemeinen inländischen Getränke seyen am aller
meisten und am allerschicklichsten zur Steuerbelastung 
geeignet, und das konsumtrende Volk werde die die
sem Genußmittel aufgelegte Abgabe am leichtesten er
tragen

*) Ein sehr auffallende- Beispiel, wie sehr Auflagen auf solche 
Consumtion-artikel, besonder-, wenn die Auflage hoch ge* 
Wannt ist, auf Verminderung der Consumtion in diesen Ar« 
titeln hinwirken, f. m. bei Schmal» Staat-wirthschaft-lehre 
in Briefen an einen deutschen Erbprinzen rc., Bd.H. S.211.
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Wie wenig das abgabepflichtige Volk überhaupt 
gern solche Auflagen erträgt, dieß zeigen nur zu 
deutlich die steten Aeusserungen von Unzufriedenheit/ 
mit der man meist überall die Belegung des Tabaks 
ausgenommen hat/ als man auch diesen unter die der 
Steuer unterworfenen Gegenstände mit aufzunehmen be
gann. Giebt es unter den Bedürfnissen oes gemeinen 
Mannes irgend einen Artikel, der sich zur Besteuerung 
eignen mochte, so war es wohl der Tabak. Er gehört 
nicht unter die nothwendigen, sondern offenbar unter 
die entbehrlichen, Bedürfnisse des gemeinen Mannes. 
Er gehört unter die Luxusartikel der niedern Volks
klassen; und da er hierunter gehört, so kann seine 
Steuerbelegung offenbar nicht das gegen sich haben, 
was sich der Besteuerung anderer Bedürfnisse des ge
meinen Mannes entgegen setzen läßt. Nur insofern 
läßt sich gegen seine Besteuerung etwas erinnern, daß 
in ihr eigentlich eine doppelte Besteuerung des dem 
Tabaksbau gewidmeten Landes liegt, und daß man da
durch den Landmann so leicht um die Vortheile bringen 
kann, welche ihm in dazu geeigneten Gegenden dieser 
Bau verspricht n); — Vortheile, die freilich oft den 
Ertrag der auf die Tabaksconsumtion gelegten Steuer 
bei weitem überwiegen können, besonders wenn diese

In König-berg wurden unter Friedrich II. bei einer 
Abgabe von fünf Düttchen auf da- Pfund Kaffee 
jährlich 80,000 Pfunde, dann bei einer von zwei Dütt
chen 200,000, dann bei einer von Einem Düttchen 
yoo,ooo Pfunde versteuert. Und als man wieder auf zwei 
Düttchen zurück gieng, gieng auch die Versteuerung wieder 
auf 300,000 Pf. zurück.

*) Namentlich war diese- der Fall in Frankreich, und die 
Folge davon war, daß man einen großen Theil des Tabaks- 
bedarf- de- Reich- au- dem Au-lande zu ziehen genöthiget 
war, den man im Lande selbst hatte bauen können. M. 
vergl. Monthion a. a. O. S. I5i.

5. Bd. N
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Steuer, wie dieses so leicht möglich ist, die Regierung 
zur Regalisirung dieses GewerbSzweiges hinführl; — 
wie dieses meist überall erfolgte, da, wo man den 
Tabak zu eirrer besondern Consumtionsbesteuerung be, 
nuzt hat.

Ein Hauptnachtheil, der alle auf die eben ange, 
deuteten Artilel der gewöhnlichen und nothwendigsten Le- 
bensbedürfnisse des Volks, und vorzüglich der ärmeren 
und niederen Dolkclasien, aufgelegte CoUsumtionSabga- 
ben begleitet, ist übrigens auch der, daß nicht nur man
che Gewerbe, welche ihrer Natur nach der allgemeinen 
Volksbetriebsamkeit frei gegeben werden könnten, nur 
auf Einzelnen zugestandene Fabriketablissements be
schränkt werden müssen — weil nur auf diese Weise sich 
die nöthigeControle einigermaassen herstellen läßt'-)/— 
sondern daß nächst dem auch das nicht zu vermeiden 
ist, daß die vielartigen Controlaranstalten, welche hier 
die Regierung bei einem solchen Abgabenwesen immer 
nothwendig treffen muß, um den Defraudationen zu be
gegnen, nicht in den Gang der Volksbetriebsamkeit äust 
serst heftig störend eingreifen, und daß durch dieses 
Eingreifen theils die Produktion unendlich gehemmt wird, 
theils auch der Verkehr beinahe alle Freiheit verliert'^-).

*) Mit Recht sieht darum von Räumer a. a. O. S. 204 
und 205. in dem im Preussischen bestehenden Abgaben- 
systeme da- größte Hinderniß gegen die Aufhebung de- Ge- 
wervebanneS. Die sogenannten städtischen Gewerbe müssen 
schon um de- angenommenen Abgabensystem- willen den 
Städten Verbseiben. Durch ihre Verlegung auf- Land würde 
die Consumtionssteuererhebung unendlich erschwert werden.
Belege für diese Behauptung s. m. bei von Räumer 
a. a. O. S. 53., und in den preussischen Verordnungen 
über die Steuer von Branntwein, Braumalz, Wein- 
most, und Tabak-blättern, v. 8. Febr. iLiy. und über 
die Mahl- und S ch l a ch t st e u e r v. 30. Mai 1820. Da
mit in England der Defraudation der Traakpeuer von
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Und bei alle dem läßt es sich doch nie erwarten, daß 
Defraudationen unterbleiben. Vielmehr wächst immer 
der Reiz und das Raffinement des Volks, die Abgabe 
durch Verheimlichung zu umgehen, in demselben Maaffe 
in dem die Regierung ihre Controlaranstalten zu erwei
tern und zu verstärken sucht. Uebrigens aber vermin
dert sich selbst im glücklichsten Falle die Ergiebigkeit die
ser Abgaben durch den Aufwand, den ihre Hebung und 
die nothwendigen Controlaranstalten erheischen, immer 
unendlich; was denn die Folge hat, daß die Abgabe 
in der Regel bei weitem das nicht einträgt, was man 
davon erwartet, und daß das Volk, nicht einmal zum 
Besten der öffentlichen Lasten selbst belastet wird, son, 
dern eigentlich nur zum Vortheil der Unzahl von öffent
lichen Beamten, welche es um der Hebung der Abgabe 
willen ernähren muß

Bier möglichst vorgebeugt sey, darf kein Brauer, Gastwirth, 
Verkäufer von Bier rc. Darren, Bottiche, Kühlfässer ohne 
Zuziehung der Acciseoffizianten anlegen, verändern, oder 
vergrößern, bei Strafe der Confiscation der Gegenstände. 
Zeder muß vor dem Anfänge des Brauen» solches vier bi» 
zwölf Stunden vorher den Offizianlen melden, damit in 
dessen Gegenwart da- zu verbrauende Quantum gemessen 
werde. Privatbrauereien ohne Licenzen sind streng verboten. 
Des Nacht» darf kein Bier vom Brauer zum Händler ge
fahren werden, und dieser muß jedesmal die Uebernahme 
der Dorräthe anzeigen, u. dergl. m. Und in Preussen 
muß zum Behuf de» richtigen Eingang- die Mahlsteuer stet- 
wenigsten- Ein Viertel Centner zur Mühle gebracht 
werden. Weniger darf der Müller nicht annehmen. Zeder 
Sack muß mit dem Namen des Steuerpflichtigen bezeichnet 
seyn.

*) So ertrug nach den in der A. L. Z. 1817 Nro. 6. S. 22. 
mitgetheilten Notizen in Frankreich i. Z. 1815 die Auf- 
läge auf da- Salz 5i,yoy,04y Frank. 48 Cent. Nach Ab
zug von 4 995,829 Frank. 85 Cent, für Gehalte der bei 
der Salzregie angestellten Personen, aber kommen von

V 2
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Trifft alle Consumtionsabgaben der Vorwurf, daß 
sie das Volk so leicht zur Jmmoralität hinführen, und 
daß durch sie der redliche und gewissenhafte Unterthan 
gegen den gewissenlosen Dolkshaufen offenbar in Nach, 
theil versezt wird, so trifft dieser Vorwurf die auf die 
angedeuteten Artikel gelegten gewiß doppelt — Am

jenem Ertrage nur 46,950,555 Frank. 36 Cent, in die öf
fentlichen Kassen. Und nach den in der Frankfurter 
Oberpostamts - Zeitu ng, 1817 Nro.7. au- 8dist- 
tenmKnn 6onsi<lcrstions «ur leg impotls inäireelg etc. 
gegebenen Berechnungen betrug die Auflage auf den Ta
bak in den Jahren 1811, 1812, I81Z und 1814 zwar 
196,77,6,000 Franken, die Regierung erhielt aber als rei
nen Ertrag nicht mehr, als 45,802,000 Frank.; die Nation 
verlor also 150,970,000 Frank. — In England hat man 
nach den von Colquhoun über den Wohlstand die Macht 
und die HülfSquellen des brittischen Reich-rc. Dd.II. S. 19. 
der Uebers. von Fick, mitgetheilten Notizen in den Finanz-
rechnungen, welche dem Parlamente i. I. 1813 übergeben 
wurden, die Hebung-kosten der verschiedenen Abgaben fol-
gender Gestalt vom Hundert b erechnet:

Zölle 7Pf. Sterl. l7Sch. ?Pence
Accise . s — 17 — 4 —
Stempel 2 — 16 — ? —
Grundsteuern und 

sssiäeil Isxes 3 — 19 - 2 —
Von Pensionen und 

Besoldungen. 1 —- 12 — 19 -
Briefpost 22 — 10 — 11 —
Miethkutschen 12 — 1 — 11 —
Höcker u. Hausirer 12 — 18 — 4 —

*) In Frankreich bildete sich durch da- vor der Revolution 
dort angenommene Salzsteuersystem, und den Einfluß, den 
es auf die Salzpreise in den verschiedenen Provinzen des 
Reich- hatte, ein eigen benannte- Verbrechen unter dem 
Namen ksux-saunsgo, um dessen willen gewöhnlich 
1700 — 1800 Menschen im Gefängnisse saßen, bei 300 
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wenigsten sind solche Abgaben für kleine Städte und 
das offene Land geeignet, wo sich jeder seinen Bedarf 
an den belegten Artikeln selbst bereiten kann, also die 
Steuer auf direcktem Wege vom Consumenten selbst er
hoben werden muß. In das Innere der Wirthschaft 
jeder Familie, oder jedes LandwirthS, in solchen Or
ten kann selbst das schärfste Auge deS öffentlichen Auf, 
sehers und Einnehmers nie tief genug eindringen, um 
nicht eine Menge Unterfchletfe unentdeckt lassen zu müs, 
sen; und reizt man- durch auf Denunciationen ausge, 
fezte Prämien, zu Anzeigen, so gibt man zwar dem. 
gewissenlosen Verläumder ein freies Spiel, allein zer
rissen werden dadurch alle Banden des wechselseitigen 
Vertrauens. Die Einzelnen im Volk werden einander 
fremd, ein Geist des Mißtrauens ergreift Alle, und 
dieser Geist, der bald alle Verzweigungen des geselligen 
Lebens durchdringt, kann nur damit enden, daß für 
das Volt alle Vortheile der bürgerlichen Gesellschaft, 
und aller Gewinn, den der Mensch vom bürgerlichen. 
Leben für seine Betriebsamkeit, seinen Verkehr, und 
seinen Wohlstand erwarten konnte, durchaus vernichtet 
werden. Der betriebsamere Mensch isolirt sich; und je 
mehr er sich isolirt, je mehr muß sein individueller 
Wohlstand, und mit diesem der Wohlstand Aller, zu, 
rückkommen. Ist es aber dahin gekommen, wie es 
denn bei einer jeden strengen consequentenDurchführung 
eines solchen Abgabensystems dahin kommen muß, so 
werden alle Versuche, selbst auf einem richtigern Wege 
die Bedürfnisse der öffentlichen Consumtton aufzubrin, 
gen, eitele, vergebliche Unternehmungen seyn''').

aber jährlich auf die Galeeren kamen. Man vergl. Her
me- St. X.. 1321, S. 12.

*) Die hier angedeuteten Schwierigkeiten und ihren Einfluß 
auf den allgemeinen Volkswohlstand beherrigend, hat mit 
Recht die preussische Regierung die in der Lerord-
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H. i4r.

Leider mochte dieses die Folge der Zölle und 
Mauthen seyn, durch die man wirklich das wegen

nung vom 30. Mai 1820 festgestellten Mahl- und 
Schlachtsteuer in dem unter demselben Datum erschle- 
nene^Gesetze über die Einrichtung des Abgaben- 
wesenS (§8.) blo- auf die in einer Beilage bemerkten 
größeren Städte beschränkt, in den kleineren Städten, und 
auf dem Lande aber durch eine gleichfalls am zo. Mai 
1820 erschienene Verordnung eine Klassensteuer ringe- 
führt, welche in den letzten Orten die Stelle der Konsum- 
tionsabgaben von Lebensmitteln aus Getraide und Fleisch 
ersetzen soll. Doch lassen sich die Bemerkungen, die von 
Jakob StaatSfinanzwissenschaft, Bd.H. S.ioo6. gegen 
diese verschiedene Besteuerungsweise macht, nicht leicht wi- 
derlegen. Denn allerdings wahr ist es, durch diese Ver
schiedenheit ist die alte lästige Thoraccise in den Städten, 
und das ganze Visitation-wesen mit allen seinen Unbequem
lichkeiten und Kosten, wieder ins Leben zurückgerufen wor
den. Und noch größer sind die mancherlei Jnconvenienzien, 
welche für verschiedene Gewerbe daraus entstehen; indem 
z. B. Stärke- GrieS- Nudelfabrikanten, und 
dergl., auf dem Lande unter viel milderen Bedingungen 
fabriciren können, als ihre GewerbSgenossen in den Städten; 
denn jene genießen den Vortheil, daß ihre Klassensteuer 
blos für die Konsumtion ihrer Familie, nicht aber auf da-, 
was sie für andere fabriciren, berechnet ist. Indem sie 
also ohne Mahlsteuer fabriciren können, werden sie alle Fa
brikanten, besonder- solche, welche für da- Ausland arbeiten, 
in den der Mahlsteuer unterworfenen Städten unterdrük- 
ken. — Auch kommt es mir vor, als müsse diese Tren
nung den Absatz solcher städtischen Gewerbe, welche, wie 
z. B. die Bäcker, ihr Brod nicht blos für die städtischen 
Einwohner, sondern auch für Landleute der Bannmeile 
in mehreren Artikeln liefern, bedeutend erschweren. Denn 
den erhöheten Preis, auf den die Mahlsteuer die aus den 
Städten auf da- Land gehenden Bäckereiwaaren nothwen- 
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seiner vermeintlichen größeren Ergiebigkeit überall mehr 
als zu sehr beliebt gewordene Konsumtionabgabesystem 
auf den höchsten Grab seiner Vollendung gebracht zu 
haben meint.

diger Weise bringen muß, können die durch die Klassensteuer 
eben so gut, und, wie e- mir scheint, selbst vielleicht noch 
etwas höher, als die Städter, belegten Landleute theilt nicht 
zahlen, theilt werden sie et auch nicht wollen ; und dennoch 
können die städtischen Bäcker ihren Kunden auf dem Lande 
diese Preiserhöhung nicht erlassen, weil nach der ausdrück
lichen Bestimmung der Verordnung über die Mahl- und 
Schlachtsteuer (tz. 12.) keine Vergütung für mahl - und 
schlachtsteuerpflichtige Waaren statt finden soll, welche in 
Lande-theile gebracht werden, wo, statt der Mahl- und 
Schlachtsteuer die Klassensteuer eingeführt ist. So gut, alt 
nach der angeführten Verordnung (§. 14.) auf dem Lande 
wohnende Backer, Schlächter, und andere, welche mit den 
Mahl - und Schlachtsteuer unterworfenen Artikeln einen 
Handel treiben, von den Früchten, welche sie vermahlen 
lassen, oder vermahlen einführen, oder von dem Diehe, 
welches sie schlachten lassen, oder geschlachtet einführen, die 
Mahl - und Schlachtsteuer ganz gleichmässig, wie die Städter, 
entrichten sollen, ohne deshalb von der Klassensteuer ent
bunden zu werden, — eben so gut sollte auch den städti- 
schen Bäckern, Schlächtern rc. die ihnen abgesprochene Steuer- 
Vergütung zugestanden werden, wenn sie etwas von ihrem 
versteuerten Brode, Fleische rc. auf da- Land bringen. — 
Da man übrigen- in dem Gesetze über die Einrichtung des 
AbgabenwesenS (§. s.)*den der Mahl - und Schlachtsteuer 
unterworfenen Städten die Au-sicht auf Umwandlung dieser 
ihnen aufgelegten Abgabe in eine Klassensteuer gegeben hat, 
so fragt eS sich wohl, ob e- nicht daS bessere gewesen seyn 
möchte, auch in den Städten, statt der Mahl- und Schlacht- 
steuer, die Klassensteuer sofort einzuführen/ Mir wenig, 
sten- will es bedünken, als sey diese- den im Preussischen 
über da- GewerbSwesen in der neuern Zeit überhaupt an
genommenen Grundsätzen bei weitem angemessener gewesen, 
al- da- in den angedeuteten Verordnungen angenommene 
Trennung-princip.
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Früherhin, und in der ersten Zeit, wo man 
Zölle und Mauthen auflegte, sah man in ihnen nur 
ein Mittel zur Besteuerung fremder und einheimischer 
Kaufleute, welchen man nicht anders, als auf diese 
Weise beikommen zu können wähnte, da, wo man auf 
ihre Heranziehung zu den Bedürfnissen des Gemein
wesens auLging. Allein in der neuern Zeit hat es 
sich mit den Zöllen ganz anders gestaltet. Die Be
steuerung des Kaufmannes, wozu man jezt andere 
Mittel und Wege gefunden hat, als durch die ehehin 
dazu nur allein für tauglich erachteten Zölle, ist bei 
unsern dermaligen Zoll- und Mauthwesen eigentlich 
nur ein Nebenpunkt, den wir etwa nur bei der Zoll
abgabe dann ins Auge fassen, wenn wir einem Frem
den den Handel mit seinen Waaren bei uns gestatten. 
Zezt ist die Hauptidee, welche das ganze Zoll- und 
Mauthwesen beherrscht eigentlich die indirekte Be
steuerung des Verbrauchs fremder Waaren, 
welche uns der inländische Kaufmann kommen läßt, 
oder der Fremde zubringt^). Auf den inländischen 
Kosumenten fremder Erzeugnisse ist es abgesehen, nicht 
aber, oder wenigstens nur nebenher, auf den Kauf
mann. Denn daß dieser, wenn man ihn blos durch 
den Zoll zur Steuer heranziehen wollte, in den mei
sten Fällen doch nicht herangezogen werden könne, son
dern die Steuer gewöhnlich nur verschieße, solche aber 
in der Regel im Preise seiner Waaren, meist noch dazu 
mit Gewinn, auf seinen Kunden überwälze, — dieses 
hat man schon längst eingesehen.

*) Namentlich bekennen sich ganz offen zu dieser Idee da- 
preussische Zollgesetz von 26. Mai 1818. (in der preuff. 
Gesetzsammlung 18IY. Nr. y.), die baierische Zollord
nung v. 22. Julius 181Y., und der dieser angehän-te Tarif 
für die Ein - und AuSgang-zölle (im baier. Gesetzblatt« isiy , 
Nr. y. S. 140 folg, und G. 145), und die russisch* 
neueste Zollordnung v. 20. Dezember 1819.
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Ich will nun nicht untersuchen, ob es sich nach 
allgemeinen Grundsätzen der Staatswirthschaftslehre 
wohl rechtfertigen lasse; auch fremde, bei uns ver
brauchte Waaren der Verbrauchssteuer zu unterwerfen; 
denn so sehr es auch wünschenswerth ist, daß von kei
ner Finanzmaasregel, durch welche der Verkehr mit 
dem Auslande oder im Inlande gestört werden kann; 
je Gebrauch gemacht werde, so ist es doch ganz und 
gar keine Frage, daß sich die Belegung fremder Waa
ren allerdings rechtfertigen läßt, sobald man sich über
haupt über die Zulässigkeit der Konsumtionssteuern 
verständiget hat. Aber das darf ich wohl fragen, ob 
die Abgabe, welche man dem der uns fremde Waaren 
zubringt, in den Zöllen abzunehmen sucht, der richtige 
Weg sey, unsere Konsumenten'zu besteuern? — Was 
diese lezte Frage angeht, wird wohl jeder nur einiger- 
maaßen aufmerksame Beobachter des Zoll- und Mauth- 
wesens mit mir darüber einverstanden seyn, daß unter 
allen Methoden die Konsumtion zu besteuern, die durch 
Zölle und Mauthen gerade die allertadelnswürbigste 
sey. Nicht gerechnet, daß diese Besteuerungsweise, 
wie ich früherhin^) ziemlich umständlich zu zeigen ge
sucht habe, auf den Gang unseres auswärtigen Ver
kehrs und wegen der Rückwirkung dieses Verkehrs 
auf unsere Betriebsamkeit im Innern des Lan
des, natürlicher Weise auch auf unsere inländische Pro
duktion und unsern Wohlstand stets äusserst empfind
lich einwirkt, — dieses nicht gerechnet, ist gewiß die 
Besteuerung der inländischen Konsumenten fremder Waa
ren durch die Zölle und Mauthen der allerunsicherste 
Weg, um je in unserem Abgabesystem die ihm doch 
so nothwendige Gleichmäßigkeit der Vertheilung der 
öffentlichen Lasten herzustellen, und zu erhalten. Sind 
schon bei der Besteuerung der Konsumtion von inlän
dischen Erzeugnissen mannichfache Unterschlelfe aller Art

Bd. II T- »22 und 132.
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yie zu vermeiden, so ist dieses doppelt unmöglich bei 
oinem Konsumtionssteuersystem, das durch Zölle und 
Maulhen exekutirt werden soll. So groß auch das 
Heer der Zoll« und Mauthbeamten seyn mag, das un
sere Gränzen bewacht; so ausgebreitet und strenge ihre 
Wachsamkeit seyn mag, um durchaus keiner zollbaren 
Waare ohne Entrichtung der gesetzmäßigen Abgabe den 
Eingang in unser Land" zu gestatten, und so enge, zur 
Möglichsten Erleichterung ihrer Wachsamkeit, ihre Zoll
stationen und ihre Zoülinien gezogen seyn mögen; so 
-lehrt doch die tägliche Erfahrung, wie wenig es ihnen 
überall gelingt, Defraudationen zu verhüten. Trotz 
aller dieser Vorkehrungen ist es doch bei weitem leich
ter, den Zoll zu umgehen, als sich der Entrichtung 
her Konsumtionsabgabe irgend einer mit einer Accise 
belegten inländischen Waare zu entziehen. Darum hat 
denn auch der Konsument zollbarer Produkte des Aus
landes bei seiner Konsumtion so äusserst viel vor dem
jenigen Abgabepflichtigen voraus, der seine Konsumtion 
auf den Ge- und Verbrauch inländischer Waaren be
schränkt. Oder kommt auch dem Komsumenten frem
der Waaren der Gewinn, den der Defraudant und 
Einfchwärzer bei diesem gesetzwidrigen Geschäfte macht, 
im Preife seiner Konsumtionsattikel nicht zu gute, so 
stießt seine Abgabe doch nicht in die öffentlichen Kassen, 
sondern lediglich nur in den Beutel des Schleichhändlers.

Fassen wir diesen Punkt ins Auge, so ist es klar, 
daß dadurch, daß man unser, früher blos nur auf die 
Kaufleute und die Besteuerung ihres Gewerbes und 
Einkommens berechnetes, Zollwefen in eine Besteue
rung der Konsumenten fremder Waaren umzuformen 
gesucht hat, eigentlich nichts geschaffen geworden ist, 
als nur eine Besteuerung unserer redlichen Bürger durch 
gewissenlose Schleichhändler, die sich aneignen, was 
dem Staate gebührt, und zugleich mit diesem auch ih
ren Mitbürger betrügen. In dieser Besteuerungsweise 
läßt sich wohl nichts weiter erkennen, als nur eine Er



347

höhung des Bedarfs der öffentlichen Konsumtion ohne 
allen Nutzen für öffentliche Zwecke und Anstalten; — 
nichts weiter/ als nur eine neue Last für das Volk/ das 
nächst dieser Last immer auch noch die zweite tragen 
muß, das Heer der Zollbeamten ernähren zu müssen, 
das doch eigentlich nur die redlichen Leute drücht, ge
gen jene Gewissenlose aber nichts vermag, .vielmehr 
leider oft gar selbst durch pflichtwidrige Nachsicht ihre 
gesetzwidrige Strebungen unterstüzt, und selbst bei dem be
sten Willen und dem redlichen Diensteifer doch gewöhnlich 
— wegen des Aufwandes, den seine Unterhaltung selbst ko
stet,—nur einen verhältnißmäßig sehr geringen Theil von 
dem in die öffentlichen Kassen zu liefern vermag, was 
die Verbraucher ausländischer Waaren im Zolle abge
ben müssen. Denn ausgemacht ist es, wohl keine He
bung von öffentlichen Abgaben kostet dem Volke so 
viel, als die im Zolle erhobene Verbrauchssteuer seiner 
vom Auslande her bezogenen Bedürfnisse. In Frank, 
reich ertrugen im Jahr 1815 die Zölle zwar die 
Summe von 41,511,789 Franken 78 Cent.; allein die 
Verwaltungskosten des Zollwesens und die dabei sonst 
vorgekommenen Ausgaben aller Art, betrugen nicht we
niger, als 18,680,149 Franken^). Was von jener 
rohen Ertragssumme in die öffentlichen Kassen floß, 
und zur Bestreitung der Staatsbedürfnisse verwendet 
werden konnte, betrug also nicht mehr, als 22,881,640 
Frank.; also nicht viel über die Hälfte dessen, was 
die Nation in der ihr abgenommenen Abgabe zu zahlen 
hatte. Ein etwas günstigeres Ergebniß fand man zwar 
in Daiern, wo sich bei den Erörterungen des Land
tags v. 1.1819 ein rectificirter Bruttoertrag der 
Mauth von 2,549,000 Gulden für das Jahr*  1818 — 
1819 ergab, und die Verwaltungskosten sich nur auf 
837,000 Gulden, also nur auf ohngefähr ein Drittheil

*) M. vergl. die Allgem. Zeitung 1817. Nr. 6. 8. 22.
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des Bruttoertrags, beliefen^). Doch auch selbst bet 
diesem Ergebniß ist die Kostspieligkeit dieser Abgabe 
für das Volk nicht zu verkennen. Haben in England 
die Zölle einen höher« Reinertrag gewährt, als in 
Frankreich und Baiern, und betrugen dort nach den 
von Colquhoun'-^) mitgetheilten Notizen im Jahr 
i8i3 die Verwaltungskosten der Zölle bei einer Brut
toeinnahme von 11,695,195 Pfd. Sterl. 10 Schilt. 1 
Pence nur i,o8v,663Pfd. Sterl. rSchtll.4^Pence, also 
nur etwas mehr als eilf vom Hundert desBrutto, 
ertragsso liegt der Grund nur in der insula- 
rischen Lage des Landes, und in der hierdurch begrün
deten leichtern Zollerhebung. Auch mag der Charakter 
deö brittischen Handels selbst dazu beitragen, daß man 
in England die Zölle mit geringeren Kosten erhebt, als 
anderswo. Die Waaren, welche dort nur in großen 
zusammengedrängten Massen ein, und ausgeführt wer
den, lassen sich bei weitem leichter und durch eine weit 
geringere Anzahl vonZollbeamten übersehen und taxiren, 
als in den Ländern des Festlandes, wo vielleicht tausend 
Wägen, auf hundert verschiedenen Wegen, nicht so viel zu, 
sammen ein- und ausführen, als in England Ein Schiff in 
einem einzigen, unter der Aufsicht Einer Zollbehörde ste
henden Hafen, und wo überhaupt der äusserst zersplitterte 
Verkehr mit dem Auslande bei weitem mehr Aufsehen nö-

*) M. vergl. (Graf von Soden) der baier. Landtag v. I. 
»819., S. 255.

**) A. a. O. in der Tabelle Nr. 5. »u S. 276.

***) Werden übrigen- die in der Au-gabe auf Zölle, noch 
ausser den eben angesetzten eigentlichen Nerwaltung-kosten, 
weiter aufgeführten 24Y,tiO5 Pf. Sterl. für vermischte 
Zahlungen und Ausgaben, noch unter die Hebung-« 
kosten mit ausgenommen, so vermehren sich letztere noch 
über zwei Procent, steigen also auf dreizehen vom 
Hundert.
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lhig macht, als dort. Wenigstens mag wohl nur darin al
lein, daß in Irland die vom Auslande eingehenden, und 
von dorther ausgehenden Waaren nicht in so großen und 
so concentrirten Massen verfahren werden, wie in Eng, 
land, der Grund zu suchen seyn, warum in Irland die 
Hebung des Zollertrags dem Volke über funfzehen 
Procenr kostet, während man in England mit Eilf 
vom Hundert auskommt^).

Am wenigsten paßt übrigens die Anwendung des 
Zollwesens zur Herstellung eines ausgedehnten Ver
brauchssteuersystems für solche kleine überall offene Län, 
der, wie unsere deutschen Staaten sind ->-'0/ und am 
allermeisten irrt man sich sowohl hier, als wo man 
sonst die Zölle in der angedeuteten Art zu gebrauchen 
sucht, weil man vielleicht meint, die Steuer, welche 
man im Zolle erhebt, falle weniger dem Inländer zu, 
der die zollbaren fremden Waaren verbraucht, als dem

*) Nach Colquhoun betragen nehmlich die Hebung-kosten 
von 2,456,576 Pf. Sterl. Bruttoertrag ^es Zolls in Ir
land 381,Y43 Pf. Sterl., also über funfzehen Procent, 
und rechnet man dazu noch die Ausgabe von 7,4yi Pf. Sterl. 
für vermischte Ausgaben, beinahe auf sechszehen 
Procent.

**) Mit Recht enthielten die kaiserlichen Wahlkapitulatio
nen (Art. VIII. tz. 2.) das Verbot, ein - und auSge- 
hende Waaren, Getraide, Salz, Wein und 
Diehe, und andere, unter dem Namen AcciS, Um- 
geld, Niederlage- Stand- und Marktrecht- 
Pforten - Brücken- Weg, Kaufhaus - Rent« 
Pflaster. Steinfuhren. Centogelder, und Mul- 
ter steuer, mit neuen Abgaben, welche im Effekt für nichts 
andere-, als für einen neuen Zoll zu achten waren, zu 
beschweren. — Schade nur, daß sich die deutschen Stände 
durch dieses Verbot nicht hindern ließen, dergleichen Abga
ben aufzulegen und zu erheben- M. vergl. von Bosse 
a. a. O. S. 314 und 515.
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Ausländer, von dem er sie geliefert erhält, oder 
hohlt. — Wohl mag sich der fremde Kaufmann, der 
uns seine Waaren zubringt, einen mässigen Zoll, als 
Steuer von dem bei uns zu betreibenden Gewerbe ge» 
fallen lassen, ohne seine inländische Kunden wegen des 
Wiederersatzes dieser Abgabe in Anspruch zu nehmen. 
Aber die meist ziemlich hohe Verbrauchssteuer, welche 
man im Zolle von fremden Waaren zu erheben sucht, 
übernimint gewiß kein Ausländer, ohne sie seinen in, 
ländischen Waarenabnehmern nicht mit Zinsen wieder 
aufzurechnen. Ohne Ersatz dieser Abgabe werden wir 
die fremde Waare in der Regel stets missen müssen. 
Ein Drittes ausser diesem Missen, oder der Ueber
nahme der Abgabe, giebt es nicht. Zuverlässig würde 
man sich sehr irren, wenn man vielleicht glauben sollte, 
dieses dritte wäre darin zu finden, daß die unterblie, 
bene Zufuhr von aussenher uns durch die Betrieb
samkeit des Inlandes ersezt werden könnte. Wenig, 
steyS um den Preis, um den uns der Ausländer die 
jezt zollbare Waare vor der Auslegung des Zolles lie, 
ferte, — um diesen Preis wird sie uns der Inländer 
gewiß nicht liefern. Vielmehr werden wir in den 
meisten Fällen ihm nicht blos den Betrag des vor
maligen Preises zahlen müssen, verbunden mit dem 
Betrage der aufgelegten Steuer, sondern sogar noch 
etwas mehr.

Inzwischen, wenn auch solche Nachtheile aus der 
Im Zolle erhobenen Verbrauchssteuer von fremden Waa
ren nicht zu besorgen seyn sollten, und wenn auch über
haupt einer auf diese Weise erhobenen Verbrauchssteuer 
von fremden Waaren im Allgemeinen gar nichts entge, 
gen stände, so würde dennoch für die staatswirthschaft- 
liche Rechtfertigung unseres Zollwesens, in der Ge
staltung, welche es zur Zeit beinahe überall angenom
men hat, ganz und gar nichts gewonnen seyn. Wenn 
es erlaubt ist, frei und offen seine Meinung über die 
Zolltarife zu sagen, die wir in den meisten Ländern 
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vorfinben, so läßt sich darüber leider nichts anders 
sagen/ als daß man in allen ein völlig sicheres, festes, 
und durchgreifendes Prinzip vergeblich sucht. Finan, 
zielle Zwecke, auf Erhebung einer Konsumtionsabgabe 
von auswärtigen im Lande zu verbrauchenden Waa, 
ren, und Strebungen, auf -die Beförderung der inlän, 
dischen Betriebsamkeit durch die erschwerte Einfuhr 
fremder Waaren gerichtet, — beide sind in diesen 
Gesetzen und in den Sätzen für die Eingangszeile auf 
eine Weise gepaart''-'), und oft so bunt durch einan-

*) Namentlich erklärt sich für beide Zwecke da- preussi
sche Zollgesetz im Eingänge. Doch wie wenig gerade bei 
denjenigen Artikeln, wo man den letzten angedeuteten Zweck 
am meisten verfolgt, für denselben zu hoffen sey, zeigt fol
gende-: Von einem ganz gemeinen baumwollenen bunt 
gestreiften Zeuge, dem sogenannten Ginghan, von dem 
man im baierischen Zolltarif, wie von allen Baumwol- 
lenwaaren, den Eingangszoll mit zwanzig Gulden 
vom Centner erhebt, gehen auf das baierische Pfund 
ohngefahr funfzehen bi- sech-zehen Leipziger 
Ellen, oder auf den Centner funfzehen bi- sechs- 
zehen Hundert, wovon die Elle etwa im Durchschnitte 
Ein Kopfstück bi- sechs Groschen, oder vier und 
zwanzig bis sieben und zwanzig Kreuzer Rhein, 
kosten mag. Nach diesen Preis-und Gewicht-verhältnissen 
kommt denn bei dieser, nicht eben sonderlich feinen, Waare 
der Zoll für die Elle auf vier fünftheils bis drei 
viertheilS Kreuzer Rheinisch; also für ein Frauenzim
merkleid, zu dem man gewöhnlich zehen bis zwölf Ellen 
braucht, etwa auf acht bis neun, höchsten- zehen, Kreu
zer Rheinisch. Aber welche Frau, die einmal solche Kleider tra- 
gen will, und für eine- dergleichen etwa vier bi- fünf Gul
den aufwendet, wird sich durch die Differenz von zehen bis 
zwölf Kreuzer bestimmen lassen, diese Waare nicht zu kaufen, 
und wie wenig wird den inländischen Fabrikanten damit 
gedient seyn, daß man ihnen dürch den Zoll ein Benefiz 
von etwa drei bi- vier Procent zuzuweisen sucht? — ein 
Benefiz, da- zuverlässig die Frachtkosten für ha- rohe Ma- 
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der geworfen, daß man den eigentlichen Zweck in die« 
len Fällen gar nicht zu errathen vermag. Auf den 
besten Fall vermißt man da, wo finanzielle Zwecke 
als die vorherrschenden sich erkennen lassen, in den 
Zollsätzen der einzelnen Waaren oft alles Prinzip, und 
am allermeisten das oben (§. i35.) angedeutete — 
das doch jeder Konsumtionsbesteuerung zur Grundlage 
dienen muß, und dessen Beachtung nur solche einiger 
Maassen zu rechtfertigen vermag. — Gegenstände des 
Luxus sind oft bei weitem niedriger belegt, als Ge, 
genstände des nothwendigen Bedarfs; rohe Materia, 
lien, welche unsere inländischen Gewerbsleute kaum 
entbehren können, oft höher, als sehr wohl entbehr
liche vollendete Fabrikate des Auslandes. Bald ent
scheidet über den Betrag der Abgabe das Gewicht, 
bald die Stückzahl, bald das Gemäße, bald sogar 
die Art und Weise der Einfuhr-''). Die lezten 
Bedingungen welche über den Werth und Preis der 
zollbaren Waaren entscheiden, ihre Eigenschaften 
und Quantitäten, auf welche doch nach der Natur 
der Sache die meiste Rücksicht genommen seyn sollte, 
sind beinahe durchgängig ganz unbeachtet geblieben. 
Das ungefärbte Baumwollengarn, das für 
einen großen Theil der Weber mancher Gegenden ein 
durchaus unentbehrliches Bedürfniß ist, und darum 
eigentlich gar keiner Abgabe unterworfen, oder wenn 
man es doch verzollt sehen will, aus dem angedeute, 
ten Gesichtspunkte betrachtet, der rohen Baum
wolle völlig gleichgestellt seyn sollte, belegen ohne 

Rück-

terial kaum deckt; auf keinen Fall aber den höheren Spin
nerlohn und die übrigen gegen das Ausland beträchtlicheren 
Fabrikationskosten.

?) Wie z. B. im russischen Zolltarif, nach dem manche 
Waaren, wenn sie jur See eingebracht werden, höher be
legt sind, als wenn man sie auf Landwegen einbringt.
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Rücksicht auf feine Feinheit der preußische 
Zolltarif mit zwei Thalern vom Centner, der 
baterische mit Einem Gulden 4okr.; und doch 
ist gewiß ein sehr mächtiger Unterschied zwischen dem 
Garne, das unsere Barchetweber zu ihren grobe» 
Webereien brauchen, und dem feinen Gespinnste, das 
unseren Mousselin, Gaze, oder Mullwebern nöthig 
ist. Und warum die gefärbten Garne im baieri» 
schen Zolltarif noch einmal so hoch belegt sind, wie 
die ungefärbten, desgleichen, warum im preußischen 
Zolltarif die Erster» noch ausser dem Eingangsjolle mit 
neun Groschen Verbrauchssteuer vom Pfunde 
belegt sind, beides möchte sich wohl um so weniger 
erklären lassen, da die Farbestoffe, womit diese Garne 
gefärbt werden, doch meist nur auswärtige Erzeugnisse 
sind, und der Punkt, ob sie schon im Auslande, oder 
im Jnlande ihrer Bestimmung gemäß für unsere Be, 
dürfnisse verwendet sind, wohl ein sehr gleichgültiger 
Umstand ist, es auch für manchen Manufakturartikel 
sehr ersprieslich seyn mag, lieber im Auslande gefärbte 
Garne dazu zu verarbeiten, als im Inlands gefärbte. 
Ferner die Baumwollenwaaren aller Art, mit 
andern Stoffen vermengt und unvermengt 
will der baierische Zolltarif mit zwanzig Gulden 
vom Centner verzollt wissen; nach der preußischen 
Zollrolle aber macht man einen Unterschied zwischen 
weissen einfarbigenundmehrfarbig gewebten, 
ingleicheu halb baumwollenen Zeugen, und ge
druckten und feinen weissen, als Mousselin, 
Gaze, Mull, und dergU, brochirten und gestick
ten Petinet, und aller Strumpfwaaren, und 
belegt die erstern Artikel mit Einem Groschen 
4PfeNn. Eingangszoll und Neun Groschen 
Verbrauchssteuer vom Pfunde, die Leztern aber 
mit demselben Eingangszolle, und einer Ver, 
brauchssteuer von zwölf Groschem Aber ist es 
nicht ein^r offenbare Ungleichheit, und ein hoher Druck

S. Vd« Z
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für dte niederen Volksclassen, wenn ihr grobes baum
wollenes Kleiderzeug mit den feineren Sorten, welche 
die höheren und vornehmeren Stände zu tragen pfle
gen, im bnierischen'Zolltarif ganz gleich angesezt 
sind? und stehen die feineren Waarensorten, welche 
man im Preussischen um ein Drittheil hoher angelegt 
hat, alS die schlechte Waare des gemeinen Mannes, 
dadurch im richtigen Verhältnisse? Ist eS nicht viel
mehr ein großes Mißverhältniß, daß hier Strumpf- 
waaren, den feinen Mousselinen, Gazes, Pe, 
tinetrc. ganz gleich angesehen werden? Sollte nicht 
die vornehmere Dame,- die gestickte Kleider von feine
ren Mousselinen rc. trägt, ganz anders zur .Abgabe her, 
angezogen werden, als ihre Magd, die vielleicht ein 
Paar, meist ziemlich grobe, baumwollene Strümpfe als 
Sonntagsputz hat?

Doch nicht genug, daß sich in Artikeln Einer Art 
solche Ungleichheiten nicht verkennen lassen. Bei wei
tem auffallender zeigt sich die Ungleichheit und die Nicht, 
Achtung des oben angedeuteten, bei allen Consumtions- 
steuern zu Grunde zu legenden, Prinzips, bei Verglei- 
chung der Ansätze für Artikel verschiedener Art. Den 
Centner geschmiedetes Eisen, in Stäben oder 
Stangen, Reifen, Schlössern, Kneiper rc. setzt der 
preussische Zolltarif zu Sechs Groschen Ein
gang sz oll, und ach tz eh en Groschen Derb rauch 6- 
steuer an; der baierische aber nach örtlichen Ver
hältnissen bald zu Einen Gulden 4okr., bald zu 
Drei Gulden ro kr.; von Bijouterie - oder soge
nannten feinen kurzen Waaren, aber verlangt 
jener vom Pfunde Einen Groschen 4Pf. Ein
gangszoll und sechSzehen Groschen Ver
brauchssteuer; dieser aber Zwanzig Gulden 
vom Centner; jener stellt Caffee und Caffeesur- 
rogate gleichmässig auf Einen Thaler EingangS- 
zoll vom Centner, und Einen Groschen Ver
brauchssteuer vom Pfunde, die feineren Ge,
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Würze, Muskatnüsse und Blumen, Gewürz- 
nägelein, Zimmt, Cardamommenrc. hingegen 
auf sechszehen Groschen Eingangszoll vom 
Centner, und neun Pfennige Verbrauchssteuer 
vom Pfunde. Bei roher und ungebleichter 
Leinwand, Drillich, Zwillich, Kanefas ist der 
baierische Zollsatz drei Gulden 20kr. vom Cent, 
ner, bei gebleichter, doch ungefärbter, zehen 
Gulden; die preussischen Zollsätze aber sind bei dem 
ersten Artikel zwölf Groschen Eingangszoll 
und Einen Thaler zwölfGroschenVerbrauchs- 
steuer vom Centner, bei dem letztern aber, die 
Leinwand mag gefärbt oder ungefärbt seyn, 
Ein Groschen 4Pf. Eingangszoll, und eben 
soviel Verbrauchtste«er vom Pfunde; und da
gegen stehen Spitzen aller Art im baierischen 
Tarif mit zwanzig Gulden vom Centner, im 
preussischen hingegen mit Einem Groschen 4 Pf. 
Eingangszoll und sechszehen Groschen Ver, 
brauchssteuer vom Pfunde.

Man mag solche Sätze ansehen, wie man will, 
nur eine Ueberzeugung geht daraus hervor, — nur 
die, daß bei der Entwerfung des Zolltarifs hier und 
dort feste und sichere Grundsätze von willkührlich aufge
faßten Momenten ganz vergrängt sind; daß die reiche
ren und vornehmeren Stände möglichst geschont, die 
niederen Volksklassen aber auffallend prägravirt sind; 
und daß, selbst abgesehen hiervon, nicht einmal ein 
arithmetisch richtiges Gleichheitsverhältniß unter den 
einzelnen Zollsätzen vorhanden ist. Zwar sagt man 
der preussische Zolltarif ruhe auf der Maxime, die 
Verbrauchssteuer solle ausser dem im Ganzen mäßigen 
Zolle zehen Procent des gewöhnlichen Preises der 
auswärtigen Waaren zum Richtsätze haben Allein

*) M. vergl. von Bosse a. a. O. S. 4YZ.
Z r 
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ich muß gestehen, den Beweis dieser Behauptung suche 
ich in den Ansätzen des Tarifs vergeblich. Um bei 
den vorhin angegebenen Beispielen stehen zu bleiben, — 
ist wohl der für feine baumwollene Waaren 
vom Pfunde festgestellte Verbrauchssteuersatz von 
zwölf Groschen auch nur im Durchschnitte nicht bei 
weitem weniger, als der angedeutete Betrag zu zehen 
Procent? Im Durchschnitte erreicht hier der Ver- 
brauchssteUersatz kaum fünf Procent des Preises der 
Waaren. Bei den feineren, Petinet, brochir, 
ten und gestickten Waaren aber beträgt er kaum 
Ein bis zwei Procent. Und nicht einmal Ein Pro
cent erreicht er bei den sogenannten feinen kurzen 
Waaren. Sollte er bei einigen, z. B. bei feinen 
Silber- Stahl- Perlmutter- Bernstein, und 
dergleichen Waaren, auch etwas mehr betragen, bet 
den Putzsgchen für Herren uud Frau.en beträgt er zuver- 
läßig bei weitem weniger. In der auf Kaffee auf 
Einen Groschen vom Pfunde bestimmten Abgabe mögen 
wohl die zehen Procent — wenigstens nach den der- 
maligen Preisen des Kaffees — richtig getroffen seyn; 
aber zuverläßig nicht in der Steuer vom Thee und 
von Gewürzen zu zwei Groschen 6 Pf. vom 
Pfunde. Hier beträgt die Steuer nicht über fünf 
bis sechs vom Hundert. Bei den mit Einem 
Thaler zwölf Groschen belegten gröbern Lei, 
nenwaaren mag die Steuer über zehen Procent 
stehen; bei feiner Leinwand hu.gegen läßt sie sich 
mit Einem Groschen 4Pf. vom Pfunde zuver- 
läßig im Durchschnitte kaum auf -fünf berechnen. Und 
was endlich die Spitzen angeht, ist bei denjenigen, 
welche nur den gemeinsten Grad von Feinheit haben, 
die Abgabe von sechszehen Groschen vom Pfunde 
kaum ein halbes Procent; und bei den von der 
feinsten Sorte wohl kaum ein Zehntheils- As ein 
Zwanzig theils - Procent.

Doch bei allen Lücken, welche hiernach der preus- 
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fische Tarif rücksichtlich der arithmetisch gleichheitlichen 
Belegung der einzelnen Artikel haben mag, so "ist doch 
die Ungleichheit bei wertem nicht so auffallend, wie in 
dem baierischen. Wenn bei feinen Baumwollen, 
waaren derZollsatz zu zwanzigGulden vom Cent- 
ner sehr oft tief unter einem Einzigen Procent stehen 
kann, so kann er bei gröberen Sorten, z. B. Bar- 
cheten, leicht über zwanzig Procent steigen; 
wenn er bei geschmiedetem Eisen in der Regel 
zwölf bis dreizehen P.rocent betragen mag, be, 
trägt er bei den Kaffeesurrogaten wohl fünfzig 
Procent; und wenn er endlich bei roher, unge
bleichter Leinnfand, besonders von den gröberen 
Sorten, zwanzig bis fünf und zwanzig Procent 
betragen mag, beträgt er bei Spitzen eigentlich so 
viel, als nichts. — Und doch ist es eigentlich nur 
das arithmetische Gleichheitsverhältniß, das ich hier 
ins Auge genommen habe. Wollte man beide Tarife 
und ihre Ansätze nach den dynamischen Gleichheitsver
hältnissen, nach dem Erwerbe und Einkommen und der 
dadurch begründeten Zahlungsfähigkeit der Pflichtigen 
Würdigen, nach welchem die Würdigung doch immer 
geschehen soll, welche Mißverhältnisse würden sich dann 
offenbaren? Würde man da nicht offenbar und bey 
allen Artikeln auf die Bemerkung stoßen, der gemeine 
Mann zahle von seinem Bedarf an gemeiner schlechter 
Waare oft vielleicht Hundert Procent, während der 
Reiche und Vornehme von seinem Luxusartikel oft kaum 
Ein Hunderttheil Eines Procents zahlen mag ->).

.*) Zwar führt man meist an, eine gleiche Besteuerung der 
schlechten und gemeinen, und der guten und vorzüglichen 
Waare, sey um deswillen nicht wohl möglich, weil gerade 
dih vorzüglichste und kostbarste, also in dieser Hinsicht am 
höchsten zu belegende Waaren diejenigen wären, bei welchen, 
wegen ihres geringen Gewichts und Volumen-, Defrauda- 
tionen am.leichtesten möglich seyen, und je höher man solche
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Will man also unser Zollwesen zugleich zur He
bung einer Verbrauchssteuer von fremden Waaren ge
brauchen, so thut es gewiß dringend Noth, unsere 
Zolltarife mit möglichster Strenge zu revidiren. Doch 
muß ich offen gestehen, daß ich von allen solchen Revi
sionen wenig oder nichts erwarte. Die mancherlei 
qynamischen Potenzen, welche hier ins Auge zu fassen 
sind, um die ärmere Volksklasse für Ueberlastung zu 
bewahren^, sind nicht die Sache gemeiner Calculatoren, 
oder auf gewöhnliche Weise gebildeter Finanzbeamten, 
die nach einer ihnen gegebenen arithmetischen Regel 
gewöhnlich solche Tarife ausarbeiten. Wer aber mit 
den Elementen des Volkswohlstandes und I mit den 
Grundgesetzen des Verkehrs ausreichend bekannt ist, 
wird sich zu einer solchen undankbaren Arbeit nie miß
brauchen lassen. Selbst der mit der größten Sorgfalt 
ausgearbeilete Tarif bleibt doch nur in der Auwendung 
ein höchst unvollständiges Fachwerk. Wie viele Klassen 
von Waarenartikeln mußten die Tarife wohl aufnehmen, 
wenn sie nur einiger Maaßen ausreichend und erschö
pfend seyn sollten? Der baierische Zolltarif enthält 
deren nicht weniger als Eilf Hundert und Zwei 
und Zwanzig, und wenn er auch zehnmal soviel 
enthielte, würde er wohl den Zollbeamten ausreichende 
Anweisung für alle Fälle geben und ihrer Willkühk 
dnrchaus vorzubeugen vermögen?

Artikel belege, um so stärker der Reit zur Sinschwarzung 
steige. Inzwischen diese- Argument gibt eigentlich weiter 
nicht-, als nur das einfache Geständniß, daß man die rei
cheren und zahlungsfähiger» Stände nur aus Furcht vor 
einer Unredlichkeit schonender behandelt, als Andere. Aber 
wenn es in unsern civilisirten und policirten Staaten ein
mal dahin gediehen ist, daß man abgabepflichtigen DolkS- 
klaffen au- Furcht vor ihrer Unredlichkeit Nachlasse zuge- 
steht, so müssen alle Untersuchungen über gleichheitliche Be
steuerung wohl als die eitelsten Strebungen erscheinen.
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Aber gerade diese Willkühr ist eS, welche den 
Zollpflichtigen oft noch mehr drückt, als der Zoll selbst. 
Die Gränzlinien zwischen feinen und groben Waaren/ 
welche die Tarife so oft bei der Belegung unterscheiden, 
sind in der Wirklichkeit bei weitem nicht so leicht ge, 
zogen, als sie der Buchstabe des Zollgesetzes festgestellt 
hat. Die Abstufungen der Waaren Einer Art gehen 
oft bis ins Unendliche; und diese Abstufungen zu beach, 
ten, ist doch zuletzt nur Sache der dazu ganz und gar 
nicht geeigneten gemeinsten Zollbeamten und ihrer Will, 
führ. Selbst wenn diese die einzelne zpllbare Waaren 
noch so genau untersuchten, und bei ihren Untersuchun
gen vom Sinne der größten Redlichkeit und Rechtlichkeit 
geleitet würden, — selbst dann würden sie unzähliche 
Male irren. Aber wie oft müssen sie irren, da ihnen 
solche Untersuchungen selbst nicht einmal möglich sind. 
Selbst die Zeit fehlt ihnen dazu, wenn sie auch die 
nöthigen Kenntnisse hätten. Am wenigsten sind aber 
die Tarife dazu geeignet, ihnen diese Kenntnisse zu ver- 
schaffen. Der Unterschied, den z. B. der preussi
sche Zolltarif zwischen farbigem, gemahltem und 
vergoldetem Porcelain macht, scheint sehr leicht 
in vorkommenden Fällen beachtet werden zu können und 
für die Zollbedienten keiner weiteren Erläuterung zu 
bedürfen, und doch wird er wohl nie ohne die sorgfäl
tigste Ein- und Umsicht anzuwenden seyn. Wie unbe
deutend ist der Unterschied zwischen einer blau oder roth 
gemahlten Strohmodelltasse und einer eigentlich gemahl
ten von der schlechtesten Art? und worin spricht sich 
wohl der eigentliche Unterschied zwischen einer bemahl
ten und'vergoldeten aus? Ist eine Tasse, wor, 
auf ein Ding, wie eine Blume, oder wie eine mensch
liche Figur, geklekset ist, für eine wirklich bemahlte zu 
halten? und gilt eine, die vielleicht nur einen kaum 
sichtbaren goldenen Streif hat, für eine wirklich ver
goldete? Der Zollbeamte mag jene ansehen, wie er 
will, für farbig oder bemahlt, für vergoldet
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ober nicht vergoldet, wer wird ihn einer «Ueber, 
tretung des Zolltarifs mit Erfolg und Wahrheit bezüch, 
tigen können? Und-stößt man auf solche Erscheinungen 
bet einem Artikel wie Porcelain, wie mag es bei an, 
dern Artikeln ergehen, wo die Abstufungen mannich, 
facher und verwickelter sind? wie z. B. bei den feine, 
ren und gröberen kurzen Waaren. Hier hat 
bei allem Streben des Tarifs, alles richtig zu ord, 
nen, doch die Willkühr des Zollbeamten daö freieste 
Feld -'). — Mit einem Worte, was. bei unserem

*) Wie sehr leicht hier der Buchstabe des Gesetzes den Geist 
todten kann, davon folgendes als Beispiel: die hölzerne 
Waaren, welche in der Gegend von Sonnenberg auf 
dem Thüringer Walde gefertiget werden, theilen sich nach 
der Sprache der Fabrikanten und Kaufleute in weisse und 
gemahlte. Die Erster« sind von ungefärbten Holze, die 
Letztern mit einigen leichten Wasserfarben etwa- überpinselt, 
auch vielleicht, wenn eS etwa- größere Stücke, besonde,- 
Schachteln, sind, mit bunten Figuren (verziert, welche 
meist Blumen vorstellen sollen. Früher gingen beide 
Warenarten, die weissen und die gemahlten, start 
in die Rheingegenden, besonder- in die preussischen NhGi- 
lande. Allein seit der Einführung de- neuen preussischen 
Zolltarifs ist diese- für die sogenannte gemahlte Waare 
nicht mehr möglich, weil die preussischen Zollbeamte diese 
Waaren nicht, für da-, wa- sie doch nur sind, für ge- 
meine Drechsler, und Schnitzarbeit, gelten lassen, 
sondern sie unter dem Artikel grobe kurze Waaren sub- 
snmiren, wo sie nach dem Zolltarif mit Einem Groschen 
4 Pf. Eingang-zoll und vier Groschen Ver
brauch-steuer vom Pfunde belegt sind. Da nun z. B. 
ein Satz von sechüzehen bis zwanzig Schachteln — wo diese 
Mahlerei am meisten üblich ist — gewöhnlich acht bis 
zehen Pfunde wiegt, so kommt die Abgabe von diesem 
im Durchschnitte gewöhnlich auf zwei Thaler; und da 
ein solcher Satz gewöhnlich nicht mehr al- Einen Thaler 
und etliche Groschen kostet, so beträgt hier der Zoll 
beinahe da- doppelte de- Preise- der Waare.
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Zollwesen noch mehr drückt, als oft selbst die Abgabe, 
das ist die Plackerei der Zollbeamten, der sich das Pub
likum nicht entziehen kann, es mag sich stellen wie es 
will; denn leider ist die Möglichkeit dieser Plackerei zu 
tief in bet Natur der Sache begründet, als daß ihr 
nur mit einigem Erfolge begegnet werden könnt«. 
Selbst der umfassendste Tarif, und selbst die umfas
sendste Instruktion für dessen Anwendung, kann diesem 
Uebel nicht abhelfen.

Nur Ein Mittel möchte es geben, um in das 
Zollwesen die nöthige Gleichmäßigkeit der Zollsätze zu 
bringen und diese Zollsätze selbst etwa mit der Zahlungs, 
fähigkeit der Pflichtigen einiger Maaßen zu vereinba
ren, — das, die Bestimmung der Zollsääe nach dem 
Preise der eingeführten fremden Waaren. Aber wie 
soll man hier zu richtigen Uebersichten der Preise gelan
gen? Soll man den Angaben der Pflichtigen trauen, 
Dder auf die Fakturen der fremden Kaufleute, die den 
Unsertgen fremde Waaren senden? oder soll man feste 
Preissätze annehmen, und hiernach den Zoll reguliren? 
Das Eine wie das Andere würde zu nichts führen, 
als nur zu einer Menge Inconvenienzien aller Art. 
Das Erste zu Unterschleifen, denen nie auf den Grund 
zu kommen seyn würde--0; das Zweite zu ähnlichen 
Erscheinungen, wie wir sie schon jetzo sehen» — Daß 
also von jenem Mittel kein Gebrauch gemacht werden 
könne, ist wohl von selbst klar.

Aber fragt man sich um das Resultat aller Unter
suchungen über das Zollwesen und seine Hebung zur 
Anwendung einer Verbrauchssteuer von fremden Waa-

*) In England, wo da- Verzollung-system auf dieser Idee 
ruht, hat man, um Betrügereien bei den Angaben des 
Preises vorzubeugen, unter mehreren Bestimmungen den 
Zolloffizianten erlaubt, dem Eigenthümer zehen Procent Ge« 
winn anzubieten, und die Waare öffentlich zu versteigern. 
M. vergl. von Raum er a. a. O. S. Zö.
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ren, so erscheint wohl nichts anders, als der Wunsch/ 
unsere Regierungen möchten auf diese Idee verzichten/ 
und wenn sie von Fremden, die mit uns in unserm 
Lande verkehren, eine Abgabe erheben wollen, sich 
blos darauf beschränken, im Zolle weiter nichts zu er
heben, als eine mäßige Gewerbesteuer; was auch die 
ursprüngliche Bestimmung dieser Abgabe war, und sich 
nur allein rechtfertigen und ohne'Nachtheil für den 
Volkswohlstand praktisch durchführen läßt,

§. r4Z,

An sich betrachtet möchte wohl keine Art und 
Weise, die einem Volke aufliegenden Abgaben zu er
heben, zweckmäßiger, und den Forderungen eines auf 
richtige siaatswirthschaftliche Grundsätze gebaueten Ab- 
gabesysiyms angemessener sey»/ als diejenige, wo der 
Abgabepflichtige seine Steuer durch einen Theil der 
Erzeugnisse seiner Betriebsamkeit in Natur entrich
tete. Ein solches Abgabesystem würde sich dem Wesen 
des Volkseinkommens, und den Elementen, worauf sol
ches ruht, und aus welcher es hervorgeht, bei weitem 
mehr und inniger anschließen, als selbst die am umsichtig
sten organisirte Erhebung der öffentlichen Abgaben im 
Gelde; es würde insbesondere am meisten dazu geeig
net seyn, dem Verkehr seinen Einfluß auf die gleich
mäßige Vertheilung der Abgaben, wenn auch nicht 
ganz unmöglich zu machen, doch ihn so zu beschrän
ken, daß er auf keinen Fall jene Gleichmäßigkeit auf 
einige Weise sonderlich beeinträchtigen könnte, Es 
würde hieraus auch noch mancher sehr bedeutende 
Vortheil sich sowohl für die Abgabepflichtigen, als selbst 
für die öffentlichen Kassen, erwarten lassen. — Jenen 
würde eine solche HebungSweise den Nutzen gewähren, sich 
mancher Unannehmlichkeit und Verlegenheit nicht ausge
setzt zu sehen, in welche sie die nothwendige Entrich
tung in Gelde bringen kaun/ wenn ihnen der Absatz
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ihrer Produkte gegen Geld, in dem Augenblicke, wo 
man die Abgabe von ihnen beitreibt, vielleicht schwie
rig, und wohl gar unmöglich seyn mag. Die öffent
lichen Kassen hingegen würden sich davon nicht nur den 
Vortheil versprechen können, ihre Steuern richtiger 
und zur gehörigen Zeit eingehen zu sehen, sondern sie 
würden nebenbei auch noch manche Summe ersparen 
können, die sie bei dem Ankäufe ihrer Bedürfnisse in 
Gelde gewöhnlich verlieren. Und zuletzt würbe selbst 
der allgemeine Verkehr gewinnen, dadurch, daß nicht 
Käufer und Verkäufer hier zusammenkommen, welche 
nicht der natürliche Gang der Dinge, sondern blos ein 
künstlich geschaffenes Verhältniß hier zusammenführt; — 
denn nicht natürlich ist es gewiß, daß der Abgabe
pflichtige das, was der Staat hinterher doch wieder 
kauft, erst an einen Dritten verkaufen muß, um sich 
Geld zur Entrichtung der Steuer zu verschaffen, und 
daß hernach der Staat dieses Geld zum Ankauf dersel
ben Artikel verwendet, welche der Abgabepflichtige frü- 
herhin, um der Steuer willen, verkaufen mußte. — 
Inzwischen so annehmlich auch hiernach ein solches 
Abgaben, Hebungssystem seyn möchte, und so sehr ich 
es wünsche und für nothwendig achten muß, daß die 
Abgaben, Vertheilung so weit als möglich auf solche 
Grundlagen gebauet werde, so unannehmlich erscheint 
ein solches Hebungssystem dennoch, wenn man die 
Sache nicht blos nur von den hier angedeuteten Seiten 
erfaßt, sondern sie in jeder hier möglichen Beziehung 
der Prüfung unterwirft.

Eines Theils liegt ein Hauptgrund, welcher der 
Annahme eines solchen Systems stets entgegensteht und 
sich nie beseitigen läßt, darin, daß es keiner Regierung, 
als nur etwa einer aus einer kaufmännischen Genossen
schaft, wie die englische ostindische Compagnie, gebil
deten, möglich seyn wird, alle die Naturalien zu ge
brauchen, welche sie auf den Grund eines solchen Sy
stems von den Abgabepflichtigen erhalten könnte; -- 
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denn wenigstens ein großer Theil der Manufakturen 
Zeugnisse würde der Regierung ganz unbrauchbar seyn. — 
Andern Theils aber darf bei der Empfehlung und Wür
digung eines solchen Systems nie übersehen werden, 
daß ein großer Theil der Abgabepflichtigen, und na
mentlich alle diejenigen, welche nur abgeleitetes Ein
kommen erwerben, ihre Steuer gar nicht anders, als 
in Gelde zahlen können. Für diese also ist eine jede 
andere Hebungsweise, als die in Gelde, gar nicht an
wendbar. Und endlich darf man selbst auch das nicht 
vergessen, baß sich so manche Bedürfnisse der öffentli
chen Verwaltung nicht anders als durch Geld schaffen, 
oder wenigstens dadurch bezahlen lassen. — Ausser 
dem Allem aber entsteht auch noch bis Frage: was soll 
die Regierung, wenn sie nicht aus einer Kaufmanns
gilde besteht, mit den ihr gelieferten Naturalien anfan, 
gen, welche sie vielleicht für ihre Zwecke nicht selbst 
bedarf? Auch ihre Naturalbedürfnisse beschränken sich 
größtentheils nur auf Gegenstände des gemeinen Lebens, 
bedarfs; weniger aber auf die Erzeugnisse der kostba, 
reren und künstlicheren Artikel unserer Manufakturen 
und Fabriken. Für Dinge der letzteren Art, welche 
sie in Natur erhielte, würde nichts übrig bleiben, als 
die Errichtung eines Handelsetablissements zu ihrem 
Absätze. Aber dadurch würde die Regierung, im Wider
spruch mit ihrem Wesen und ihrer Bestimmung, zu 
einem Kaufmanne gemacht, und mit dem kaufmänni
schen Geschäft, welches sie hier treiben würde, würde 
es ihr ergehen, wie mit allen Geschäften der Art, 
welche sie unternehmen mag. Sie wird manches von 
ihren gesammelten Vorräthen zur unrechten Zeit und 
Unter dem Preise verkaufen müssen, und die Concur- 
renz der öffentlichen Magazine wird den Verkehr der 
Privaten beeinträchtigen; ferner manches würde in den 
Magazinen aus Mangel an gehöriger Aufsicht und 
Pflege zu Grunde gehen, das in den Händen des Pri- 
palmqnnes sich gut erhalten haben würde; und man-
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ches würde wieder in den Händen der öffentlichen Ver, 
Walter hängen bleiben; so daß die Regierung aus der 
Abgabe, so reichlich und so redlich sie auch aus den 
Speichern der Privaten in die öffentlichen Vorraths, 
Häuser flöße, doch bei weitem das nicht für ihre Zwecke 
würde abnehmen können, was ihr höchst wahrscheinlich 
eine weit geringere Summe Geldes geleistet haben 
würde. Nicht gerechnet den Aufwand, den die Aufbe-» 
Wahrung und der Verkauf der Naturalabgaben und die 
Besoldung der dazu nöthigen.Beamten und Diener aller 
Art erheischt; — einen Aufwand, der zuverläßig di/ 
Besoldung der Verwalter der Geldrenten des Gemein, 
Wesens sehr überwiegt.

Unlaugbar ist es wohl, baß vorzüglich diese Ab, 
gaben, Erhebungsweise es war, welche im Mittelalter 
dem Streben der Völker und ihrer Regierungen nach 
Wohlstand so vielen Eintrag gethan hat'-'). Nicht an, 
ders als höchst nachtheilig, haben sich auch die wieder, 
holt im verflossenen Jahrhunderte! in Frankreich ge, 
machten Versuche, eine solche Abgaben, Erhebungs, 
weise einzuführen, dort gezeigt^). — Und führt 
man auch Staaten an, deren Unterthanen, wie die in 
China, bei der Erhebung der öffentlichen Abgaben in 
Natur sich wohl befinden und den Druck eines solchen 
Abgaben, Erhebungswesens scheinbar weniger fühlen 
sollen, so wird dadurch die oben gemachte, in der Ha, 
tur der Sache gegründete, Behauptung nicht widerlegt. 
Die Erfahrungen, welche wir in Deutschland tagtäglich 
bei den Getraide, und anderen Naturalienvorräthrn auf 
den Böden der landesherrlichen Rentämter machen kön,

*) Ueber die Veranlassung-gründe dieser Hebung-weise im 
Mittelalter sowohl, als über die einzelnen damal- erhöbe» 
nen Abgabearten selbst, s. m. Hüllmann deutsche Finanz- 
geschichte im Mittelalter, G. 7Y folg.

M. vergl. Monthion a. a. O. S. 85.
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nen, mögen schon genug seyn, um uns die Ueberzeu, 
gung zu verschaffen, daß wenigstens für Deutschland 
die chinesische Abgabenerhebungs - Politik keine Nach
ahmung verdient. Auch mag wirklich der so sehr ge, 
priesene Wohlstand von China lange nicht so groß 
seyn, als ihn einige Reisebeschreiber schildern-''). Auf 
jeden Fall beruht er zuverläßig nicht auf dem Systeme, 
das man dort bei der Hebung der öffentlichen Abgaben 
befolgt, sondern auf ganz andern, näher wirkenden 
Bedingungen. Und zuletzt ist es Thatsache, daß das
jenige, was in China von den nothwendigen Abliefe
rungen der an den Staat abzugebenden Naturalien 
nach der Versorgung des Hofes, der Bedienten des 
Kaisers, und des Militärs, in den öffentlichen Maga
zinen übrig bleibt, durch die tausendfältigen Nänke der 
hier angestellten öffentlichen Verwalter verschwindet.

Wollte man endlich die Zehenten, welche in 
vielen Ländern der Pflichtige Grundbesitzer an geistliche 
und weltliche Zehentherren abgeben muß, als einen 
Beweis gegen die hier aufgestellten Behauptungen an, 
sehen, und daraus, daß die Zehentpflichtigen diese Ab- 
gäbe Jahrhunderte lang ertragen haben, und noch im, 
mer ertragen, ohne unter der Last derselben zu erlie, 
gen, ein Argument für die Zulässigkeit eines solchen 
Abgabe, Erhebungssystems entnehmen,— so würde man

*) Belege für diesen Zweifel s. m. bei von Krusenstern 
Reise um die Welt in den Jahren ,802 —1806, Bd. II- 
G. 29S folg. Uebrigen- vergl. m. über da- was ich hier 
über die Erhebung der öffentlichen Abgaben in Naturalien 
überhaupt gesagt habe, Adam Smith Untersuchungen rc., 
Bd. IV. S. 267 folg.; Lüder über Nationalindustrie und 
Staat-wirthschaft, Bd. III. S. 6z6 folg.; von Jakob 
Grundsätze der Nationalökonomie, S. Z2O und Z25, und 
Staat-finantwissensch., Bd.I. S.430 folg.: Za^v-site «i'e- 
con. polit. 1om.II. S.34S folg.; und Monthion a. a. O. 
S. -s folg.
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sich zuverlässig wbhl sehr irren. Fühlen manche Land, 
Wirthe den Druck der Zehentpflichtigkeit nicht so stark, 
wie er wirlich ist, und ertrugen sie ihn in der Vorzeit 
ohne Murren, so ist der Grund davon wohl nur darin 
zu suchen, daß ihre übrigen Abgaben sehr mässig waren, 
und daß durch Länge der Zeit und Angewöhnung selbst 
die drückendsten Abgaben in manchen Artikeln minder 
fühlbar gemacht werden können, wenn nur der allge, 
meine Druck nicht gar zu arg ist. Auch ist es nicht 
zu verkennen, daß sich der Druck des Zehenten, be, 
sonders des lebendigen von Viehstücken in manchen 
Gegenden dadurch bedeutend gemindert hat, daß man den 
Pflichtigen ihre Naturalzehentstücke um sehr billige Prese 
durch Geld zu reluiren gestattet, und so den Zehenten 
nicht in Natur, sondern nur durch ein, meist sehr mLssi, 
ges, Geldquantum hebt; desgleichen, daß man beim 
todten Zehent die wirkliche Auszehentung der Feld« 
früchte in eine stehende Sackzehentlieferung umgestak 
tet hat.

Doch abgesehen hiervon, ist es wohl ganz und 
gar keine Frage, daß die Zehentpflichtigkeit der. Grund
stücke die Industrie der Laudwirthesehr bedeutend nie, 
der hält. Unser Ackerbau würde zuverläßig eine ganz 
andere Richtung gewonnen haben, als die, welche er 
wirklich hat, wäre den möglichen Verbesserungen der 
Stücke nicht ihre Zehentpflichtigkeit im Wege gewesen. 
Gar manches zum Getraidebau weniger geeignete Stück 
würde zum Futter- und Handelskräuterbau, zum 
Hopfenbau, zum Obstbau u. s. w. benützt worden seyn; 
gar manche unbebaute Stelle wäre unter den Pflug, ge, 
kommen, hätte den Besitzer nicht die Zehentpflichtigkeit 
auf die Idee hingeleitet, er arbeite wenigstens in der 
ersten Zeit, nicht für sein Interesse, sondern den eigent, 
liehen Gewinn seiner Unternehmungen habe hur sein 
Zehentherr zu beziehen^).

*) Wenigsten- diese Antwort, die ich freilich nicht zu wider-
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Allerdings läßt sich aber auch diese Idee nur in 
sehr wenigen Fällen, und eigentlich nur Ausnahms
weise, als ungegründet nachweisen. Bei Stücken von 
geringer Ergiebigkeit kann der Zehenten nicht blos die 
reine Rente ganz verschlingen, sondern oft sogar noch 
einen Zuschuß vom Pflichtigen vom Ertrage derjenigen 
Grundstücke heischen, welche wirklichen reinen Ertrag 
geben. Stets ist dieses nothwendig der Fall, wen» 
das zehentbare Stück nicht mehr giebt, als das Saat- 
und Wirthschaftskorn. Soll der Zehenten den Pflichtigen 
nicht allzusehr drücken, so kann er nur von sehr frucht
baren Stücken genommen werden. Noch bei einem 
Ackerbau, der das zehente Korn giebt, beträgt er 
über Vierzehen Procent des reinen Ertrags; dage
gen erhält der Zrhentherr nicht viel weniger als drei 
und dreifsig und Ein Drittels Procent, oder 
den vollen dritten Theil des Reinertrags- sobald die 
zehentpflichtige Scholle nur das fünfte Korn giebt. 
Erwägt man dieses Verhältniß des Zehenten zum Rein
erträge der Pflichtigen Grundstücke, so läßt sich gewiß 
der Wunsch nicht unterdrücken, die Pflichtigen du^ch 
rechtliche Weise davon befreiet zu sehen, und daß 
ihnen zu dem Ende der Abkauf dieser Last möglichst ere 
leichtert werden möge.

In ein Abgabesysiem, das auf möglichst gleiche 
Vertheilung der öffentlichen Lasten ausgeht, paßt der 
Zehenten in der Art, wie man ihn gewöhnlich erhebt, 
auf keinen Fall. Er drückt die Landwirthe, welche 

went-

legen vermochte, erhielt ich selbst von manchem sonst gar 
Nicht unverständigen Landmanne hiesiger Gegend, dem ich 
die Benutzung seiner Felder zu solchen Produktionen anrieth. 
Und hat sich in den Gegenden jenseit- des Rheins, seit der 
französischen Besitznahme, der Ackerbau gegen ehehin sehr 
bedeutend gehoben, so gibt man allgemein die Aushebung 
des Lehenten, als die Ursache davon an.
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weniger ergiebige Stücke besitzen, zu Boden, ohne gerade 
den Besitzern ergiebiger Stücke aufzuhelfen. Am wenig- 
sten laßt es sich, um seine Aufrechterhaltung zu rechtferti
gen, mit Ricardo^) sagen, er falle blos auf die 
Consumenten. Unmittelbar, und abgesehen davon, daß 
er die Grundeigenthümer von der möglichst vortheilhaf- 
ten Cultur ihres Grundes und Bodens abhält, hat er 
auf die Consumenten gar keinen Einfluß. Qb der 
Zehentpflichtige das erbauete Getraide zu Markte 
führe, oder ob dieses der Zehentherr thue,, beides ist 
für den Cdnsumenten ganz gleichgültig. Genug nur, 
daß die Märkte überhaupt versorgt werden; und dieses 
läßt sich vdm Zehentherrn so gut erwarten, wie vom 
Zehentpflichtigey. Auch liegt nicht, wie Ricardo 
annimmt, der einzige Unterschied zwischen dem Zehen
ten und der Besteuerung der Bodenerzeugnisse darin, 
daß der Erstere wegen der Veränderlichkeit der Erzeug, 
Nisse des Bodens eine veränderliche, die letztere aber 
eine feste Geldauflage ist. Der Unterschied liegt in 
der Art und Weise der. Belegung; — darin, daß bet 
Zehenten auf dem rohen Ertrage der Grundstücke ruht, 
hiervon und hiernach erhoben wird, die Bodenerzeug, 
Nisse aber nur ihrem reinen Ertrage nach besteuert 
werden; wenigstens bei einem auf richtigen Grundsätzen 
beruhenden Abgabensysteme. Nur wenn man, wie 
es Ricardo'» geschehen zu seyn scheint, bei der Be
steuerung der Bodenerzeugnisse an eine auf ihren Gr
und Verbrauch gelegte Consumtionssteuer denkt, — 
nur dann möchte er einiger Maassen Recht haben. Doch 
lst damit, daß man den Zeheliten "vielleicht unter die
sen Gesichtspunkt stellen kann, für seine Rechtfertigung 
Noch immer nichts gewonnen. Eine Consumtionssteuer

*) Oa tke Principes vk poUtivst eesaotnis Snä taxkMoa, iom. I, 
der franj. lieber^ von Constancio.

**) «. a. O. G. 29^
3. Bb. A»
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auf die Bodenerzeugntsse ruht auf der ganzen Masse 
des Volks oder wenigstens auf allen Consumenten jener 
Erzeugnisse. Der Zehenten haftet aber stets nur auf 
dem Producenten, ohne ihm die Aussicht zu gewähren, 
um seinetwillen vom Consumenten je etwas ersezt zu 
erhalten. Denn ganz unverkennbar ist es wohl, nie 
wird sich der Consument zu einem solchen Ersatze ver
stehen, weil ihm, wie ich vorhin bemerkt habe, das 
Verhältniß zwischen dem Zehentpflichtigen und seinem 
Zehentherrn in Hinsicht auf den Erwerb seines Con- 
sümtionsbedarfs eine durchaus gleichgültige Sache ist. 
Was bei den eigentlichen Consumtionsabgabe» in man
chen Fällen möglich seyn kann, paßt nicht auf den 
Zehenten.

H. »44.

So viel über Abgaben, in denen und durch wel
che der bürgerlich vereinte Mensch einen Theil der 
durch seine Betriebsamkeit der Natur abgewonnen oder 
von ihm aus eigener Kraft geschaffenen Gütermasse 
für den Bedarf der öffentlichen Consumtion abgeben 
muß. — Eigentlich sollte das bürgerliche Wesen sei
ner Form und Verwaltung nach so gestaltet seyn, daß 
mit diesem abgegebenen Theile vom Einkommen der 
einzelnen Glieder des Volks, alle Ansprüche deS 
StaatS auf weitere Leistungen positiver Art ganz 
aufhören könnten. — Inzwischen biS auf diesen Punkt 
ist unser Staatenwesen bei aller Vervollkommnung, 
welche es durch unsere fortgeschrittene Cultur im Laufe 
der Zeit erhalten hat, noch nirgends vorgerückt, und 
überhaupt ist es noch eine große Frage, ob es ihm 
jemals gelingen werde, sich bis auf diesen Punkt zu 
erheben. Nicht alle Vortheile des bürgerlichen Lebens 
kann der bürgerliche Mensch nur durch Aufopferung 
eines Theils der materiellen Erzeugnisse seiner Betrieb
samkeit erkaufen; auch nicht blos dadurch, daß er einen
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Theil feiner natürlichen Freiheit de« Zwecken deS ge
selligen Lebens im Saate opfert, und die Gesetze des 
Rechts und der bürgerlichen Ordnung durch getreue 
Erfüllung seiner bürgerlichen Pflichten befolgt, und sich 
auf diese Weise negativ für das allgemeine Beste 
thätig beweist. Oft, und sehr oft, nimmt das bür
gerliche Wesen nicht blos nur seinen Gütererwerb und 
seine Folgsamkeit gegen die Gesetze deS Rechts und der 
bürgerlichen Ordnung in Anspruch, sondern diese An
sprüche sind selbst auch auf seine Kräfte gerichtet.

Diese Ansprüche liegen nun zwar eigentlich und 
genau betrachtet ausserhalb des Kreises der Staats
wirthschaftslehre. Doch ganz unbeachtet darf auch sie 
solche nicht lassen. Unverkennbar ist der Einfluß jener 
Ansprüche auf den Gang der Betriebsamkeit des bür
gerlichen Menschen. Und bei diesem Einflüsse dürfen 
sie denn auch in einem Handbuche der Staatswirth- 
fthaftslehre auf keinen Fall übersehen werden, wenn 
Huch unsere desfallsigen Betrachtungen am Ende auf 
weiter nichts htnführen mögen, als nur auf den 
Wunsch, daß eö unserem Staatenwesen gelingen möge, 
sich bis zu dem Punkte auszubilden, daß die Zahl und 
der Umfang jener Ansprüche immer mehr und mehr 
gemindert werde.

So viel ist wenigstens nie zu verkennen, den Be, 
dingungen eines gut eingerichteten und auf ächte staatS- 
wirthschaftliche Grundlagen auferbaueten- Abgabesy
stems, sowie überhaupt dem Streben des bürgerlichen 
Menschen nach möglichst unbeschränktem und erweiter, 
tem Gütererwerbe, Besitze und Gebrauche, — alle dem 
ist nichts mehr abhold, als persönliche Dienst
leistungen für öffentliche Zwecke, oder, wie man 
solche Leistungen meist — vielleicht etwas uneigent- 
lich — nennt, Abgaben an Arbeit« Die einzigen 
persönlichen Dienste, welche die Regierung von ihren 
Unterthanen für öffentliche Zwecke fordern kann, mögen 
nur solche Dienste seyn, deren Zweck und Bestimmung

Aar
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-ein AufamwengretftA und Me VrteWgnng-'dtt phyft- 
schen Kräfte Aller Heischt; oder kurz, nur d«L Kriegs, 
Dienst zur Vertheidigung des Vaterlandes 
und wer allgemeinen Ruhe und Sicherheit 
gegen nicht anders, als durch ein solches gemeinsames 
Zusammengreifen und Zusammenwirken, zu dekämpfen- 
Der innerer und äusserer Feinde; und DreustL gegen 
die Gefahren natürlicher Erscheinungen und 
Ereignisse, wogegen die Kraft der Einzelne«, oder 
einiger öffentlichen Diener, nichts vermögend sey« 
würdet)! Denn — was die Kriegsdienste insbeson, 
«Lere-angeht, — nicht durch Geld und durch materielle 
Gittermasten läßt... sich das Vaterland gegen den herein, 
brechenden Feind vertheidigen, sondern nur durch be
waffnete Schaaren, die sich zwar durch Geld-für diese 
Vertheidigung werben, und dingen lassen möge«, aber 
Wenn sie auf diese - Weife geworben rmd gedungen wer, 
den, dvch nichts weiter find, als Söldner und Miethe 
iinge, die «ur ein sehr laxes Band, oft nur der Geld, 
fold, an den Staat kettet, und welchen der eigentliche 
Eürgersinn oft ganz fremd bleibt. Freilich mag bke 
Verbindlichkeit der Unterthanen zum Kriegsdienste, be
sonders in der Ausdehnung, welche sie in der neueste« 
Zeit erhalten hat, und durch eine Menge zusammen
wirkender Umstände erhalten mußte, das Streben der 
Vvlker nach Wohlstand und Reichthum bedeutend hem
men. Aber kann Wohlstand und Reichthum je gedeihe« 
ohne Sicherheit? Und geht die Sicherheit- als Be
dingung unserer Freiheit und politischen Selbstständig- 
-keit, dem Reichthums voran, wer mag es wohl tadeln,

" *) Zl B. bei Heuer- - und Wasser-gefahren. Gelbst 
ka, wo die Feuerlöschanstalten auf da- Vollständigste orga- 
nistrt seyn mögen, und man dazu, wie in grö-ern Städten, 
eigene Compagnien von Pom piers hat, werden solche 
allgemeine Dienste bei solch traurigen Ereignissen dem Volke 
nicht ,u ersparen seyn.
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ivenu uUfere Regierungen zu dem Ende jene uns oft so 
lästigen Dienste von uns fordern? Mag es auch seyn> 
daß das von ihnen früherhin befolgte System der 
stehenden Heere von Miethsoldaten sehr bedeutend auf 
das Fortschreiten unsersWohlstandesgewirkt hat, und daß 
insofern die Aufrechterhaltung dieses Systems aller
dings wünschenswevth seyn möchte^); so wie sich jetzt 
unser politisches Staatensystem gebildet hat, kann die 
Vertheidigung des Vaterlandes nicht mehr von gedun
genen Miethsoldaten erwartet werden, sondern nur 
von dem, im Falle eines feindlichen Angriffs, unter 
die Waffen gerufenen Bürger. Nothwendig ist es, 
daß Alle an dem Theil nehmen, was Allen gilt, und 
daß der bürgerliche Mensch seine bürgerliche Freiheit 
nicht mehr blos allein ansehe als ein Mittel zum ruhi
gen Besitz und Erwerb seiner in Zeiten des Friedens 
erworbenen Gütermasse; nicht mehr seine bürgerlichen 
Rechte und Pflichten mit kaufmännischem Gerste be, 
rechne, sondern das Höchste und Edelste daran setze, 
da wo es sich um die Bewahrung des Höchsten und 
Edelsten, seiner bürgerlichen Freiheit und Selbstständig- 
keit, handelt.

Kriegsdienste müssen darum betrachtet werden als 
ein nothwendiges Opfer, das unser Streben nach 
Wohlstand und nach den Vortheilen des bürgerlichen 
Lebens überhaupt, unbedingt von Allen fordert; und 
der Einwänd, daß der bürgerliche Mensch durch ihre 
Leistung in seinem Streben nach Gütererwerb, Besitz

*) Mit Recht bekennt sich zu einem solchen Wunsche von 3a- 
kob a. a. O. Bd. I. S.42y; nur scheint mir jetzo, wo un
ser Kriegswesen eine ganz andere Gestaltung erhalten hat, 
und nachdem auS den ehemaligen Kriegen, welche blos die 
Herrscher mit einander führten, eigentliche Volkskriege her
vorgegangen sind, sein hochsinniger Wunsch sich wohl sk 
leicht nicht au-führen zu lassen.
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pnk Gebrauch gestört werden möge, kann nicht gebraucht 
werd?» als Rechtfertigungsgrund ihrer Mißbilligung.

Das Einzige, was die Regierungen bei der Anfvr- 
herung solcher Dienste beherzigen mögen, kann nur das 
seyn, daß sie darauf hiyarbeiten, daß der bürgerliche 
Mensch seine Ausbildung zum Kriegsdienst auf mög, 
liehst leichte und kürzeste Weise erlange; daß er durch 
bloße pedantische Uebungen, durch Handgriffe, welche 
hlos zur Parade/ zum Putz und zum Dienste der Mode 
bestimmt und brauchbar sind, aber zur eigentlichen 
Vertheidigung doch nicht erfordert werden; durch Zu, 
sammenziehung und Aufstellung einzelner bald größerer 
halb kleinerer Militärabtheilungen bei Festen des Ho, 
fes, der Kirche, oder auch selbst des V-lkes, oder 
durch Mißbrauch zur blosen persönlichen Bedienung 
seinex Anführer und Vorgesezten, nicht in seiner Be
triebsamkeit gehindert werde; daß man in Frtedenszei, 
te« den militärpflichtigen Bürger Zeit und Gelegen, 
hett lasse, sich auch den Künsten und Gewerben des 
Friedens zu widmen; daß man überhaupt nicht durch 
zu ängstliche Uebungen des Volks im Geschäfte der 
Waffenführung selbst dem friedlichen Staate die Ge, 
stalt eines Lagers gebe, wo das Volk stets in und un
ter den Waffen lebt; und daß endlich sich alle Regie
rungen darüber vereinbaren, sich nicht selbst im tiefsten 
Frieden stets gewaffnet und gerüstet so gegen einander 
Überstehen zu wollen, wie in der Periode des hartnäk, 
ktgsten Kampfes um ihre wechselseitige Freiheit und 
Selbständigkeit." Die Idee, der Friede könne nur 
durch stetes Gerüstetseyn zum Kampfe erkauft und er
hallen werden, möge allmählich aus den Prinzipien, 
hüch^rn unserer Regierungen verschwinden. Keine Idee 
gibt es, welche das Streben der Völker nach Wohl
stand mehr beeinträchtiget, als gerade dieses)-.

*?) Auch Höhe Beachtung verdient ausserdem noch der Wunsch 
von von Jakob a. a, O. S.4r-., daß denjenigen, welche
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Abgesehen von Kriegsdiensten, und Diensten zu 
solchen allgemeinen Hülfeleistungen, wo die Hülfe nur 
durch ein allgemeines Zusammenwirken Aller sich schaffen 
läßt, verdienen alle übrigen persönliche Dienste, welche 
man hie und da für andere minder hochwichtige Zwecke 
vom Volke fordert, offenbar Mißbilligung. Zu ihrer 
Rechtfertigung kann auf keinen Fall das angeführt wer
den, daß in der Zeit der Kindheit des Staatenwesens, 
wir dergleichen Dienstleistungen beinahe in allen Län
dern vom Volke geleistet sehen, und daß dennoch das
selbe dabei nicht zu Grunde gegangen ist, sondern so
gar Fortschritte in seinem Wohlstände gemacht haben 
mag. — So viel ist auf jeden Fall Thatsache, die 
Fortschritte des allgemeinen Wohlstandes würden selbst in 
jener Periode bei weitem schneller erfolgt seyn, als sie 
wirklich erfolgten, hätte man dem Volke diese Dienste 
erlassen. Nur der sparsame Gebrauch des Geldes, und 
der Geist der dermaligen Volksverfassungen, der solche 
Dienstleistungen hervorrief, mag sie zur Noth rechtfer
tigen. Bei dem dermaligen Stande der Civilisation 
der Völker, und bet der dermaligen Gestaltung unserer 
bürgerlichen Einrichtungen, welche sich aus der Zeit 
der Herrschaft des Feudalsystems in unser jetziges Ge
meinwesen und seine Verwaltung herübergeschlichen haben, 
wirkt keine Leistung dem Streben des bürgerlichen Men
schen nach Verbesserung seines Wohlstandes, und der 
zu dem Ende nöthigen Uebung seiner produktiven Kraft,

ihre Söhne zum Kriegsdienste hergeben, nicht zugemuthet 
werde, auch noch obendrein die Kosten ihres Unterhalts 
oder ihrer Bewaffnung während der Dienstzeit zu überneh
men. Denn allerdings widerstrebt eine solche Zumuthung 
den Forderungen des Prinzips der Gleichheit in der Ver- 
theilung der öffentlichen Lasten; und keineSwegeS liegt in 
der persönlichen Verbindlichkeit der Unterthanen zu Kriegs
diensten, auch die Verbindlichkeit, sich in der Periode d^r 
Dienstzeit selbst zu unterhalten.
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mehr «ntgegen, als die Drohnen, die wir noch 
hier unh da für mehrere Gegenstände des öffentlichen 
Wesens gefordert und geleistet sehen. Was von den 
Frohnen, wie ich früherhin-») bemerkt habe, über
haupt gilt, gilt auch von Frohnen für Zwecke des Ge
meinwesens. Mit dem Prinzipe der gleichen Vertheilung 
der öffentlichen Lasten, sind sie allesammt unvereinbar, 
sich. Die öffentlichen Strassen und Wege/ zu welchen 
man meist Frohnen von allen Anspannbesitzern heischt, 
kommen nicht blos nur den Lezteren zu Gute, sondern 
Hem gesammten Volke. Dasselbe gilt von Fuhren zur 
Fortschaffung öffentlicher Beamten bei ihren Reisen in 
öffentlichen Geschäften; besonders aber von den Fuhren 
zur Fortschaffung des Militärs auf ihren Hin- und Her, 
zügen zu ihren Versammlungsorten in Friebenszeiten. 
Nur in Kriegszeiten, wy der Mangel an Fuhrgelegen, 
heilen die Heere an ihren Bewegungen hindern könnte, 
mag sich zur Noth dafür etwas sagen lassen, daß man 
hier die AnspLnner einer ganzen Gegend zu solchen 
Fuhre» zusammentreibt. Doch eine strenge Rüge ver, 
dient die barbarische Härte, mit der bei solchen Gelegenhei
ten oft beide, Menschen und Vieh, vom Militär ohne alle 
Noth und Zwecke behandelt werden. — Und rücksichtltch 
der Vorspann, welche man hie und da, wenn sich die Extra
postfuhren bei einer Natibn zu sehr häufen von den Pferde, 
hesitzepn des Drls fordert, so ist für solche Forderungen 
eigentlich ganz und gar kein Rechtfertigungsgrund aufzufin, 
den, Treibt die Regierung das Postfuhrwesen auf eigene 
Rechnung, so liegt es ihr ob, auch für solche Fälle 
durch ausreichende Bestellung ihrer Postställe hie nö
thige Vorsehung zu treffen. Sind aber die Postfuhren 
«n Privatunternehmer verdungen, so ist es wirklich 
äusserst hart für die übrigen Anspanner, durch solche 
Bestimmungen zu Fröhnern ihrer Mitbürger gemacht zu

*) Ph U, S.7-,
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werden. Auch bedarf eS solcher lästigen ZwaNgsver- 
fügungen gar nicht, wenn man dem mit Extrapost Rei- 
senden es zur Pflicht macht, in dem Falle, wo sie mehr 
Pferde brauchen, als die Postställe gewöhnlich vor- 
räthig höben, ihren Bedarf durch zeitig vorausge
schickte Laufzeddel zu bestellen. Und bezahlen die Post- 
officianlen qndere Pferdbesitzer für ihre Pferdebestellun- 
gen ausreichend, so wird es ihnen und den Reisenden 
in solchen Ausnahmefällen wohl nie an der erforderli
chen Pferdezahl mangeln.

Für die Regierung selbst sind endlich in der Re
gel die Frohnen die allerkostbarste Bedienung-'O- Ihr 
leisten sie in der Regel nicht einmal das, was einem 
Gutsherrn seine frohnpflichtigen Bauern leisten. Der 
öffentliche Beamte, der die Aufsicht auf die Fröhner 
führt, ist gewöhnlich bei weitem nachsichtiger gegen 
diese, als der Gutsherr oder sein Voigt gegen jene. 
Und darum schadet sich denn die Regierung in jeder 
Beziehung, wenn sie für öffenUkche Bedürfnisse, welche 
sich durch um Geldgedungene und aus den Staats
kassen gehörig bezahlte Arbeiter befriedigen lassen, die 
Arbeitsamkeit des Volks als Frohne in Anspruch nimmt. 
Sie drückt das Volk, ohne dabei im mindesten zu ge
winnen. Sie greift bei solchen Forderungen nicht 
blos den Erwerb des Volks an, sondern sie zerrüttet

*) Die Handfrohnen (oorveve) in Frankreich, welche 
der Minister Turgot i. I. 1766 abschaffte, brachten eine 
Gütermasse hervor von etwa zbo,ooo Thalern mit einem 
Aufwande, Schaden oder Deficit, von wohl seche Mil
lionen Thalern, so daß ein freier Unternehmer für Ein 
Zwanzig theil der Kosten dieselbe Sache, Wegebesse
rung, Schiffbau und andere öffentliche Werke, hergestellt 
haben würde. Man vergl. Christ. Jak. Kraus StaatS- 
wirthsch. Bd.V. G. 58.
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und zerstört sogar die Elemente seiner GewerbSfähtg- 
keit selbst «).

h. »45.
Denselben Charakter, und noch dazu auf eine 

weit empfindlichere Weise, als selbst die eben beleuch
teten Frohnen, trägt die Einquartierungslast — 
die drückendste Leistung, welche in der neuern Zeit 
die Bürger der meisten Staaten haben übernehmen 
müssen. In ihr verbinden sich persönliche Leistungen, 
und Leistungen an Gütern, auf eine in das Gewerbs- 
wesen der Pflichtigen äusserst tief und höchst nachthei- 
ltch eingreifende Weise. Zwar sind die persönlichen 
Leistungen, welche hier geschehen müssen, nicht eigent
lich Leistungen positiver Art; keine Arbeit, welche 
der Unterthan für den Staat zu leisten hat, sondern 
eigentlich nur Beschränkungen in seiner Bequemlichkeit 
nnd dem Genusse der Annehmlichkeiten des Lebens. 
Doch der bei weitem größte Theil aller Arbeiten, 
welche der Staat von seinen Angehörigen für Zwecke 
des bürgerlichen Lebens fordern mag, fällt den Pflich
tigen nicht so schmerzlich, wie jene Beschänkungen. 
Auch ist es wirklich ganz einerlei, und in seinen Folgen 
gleich drückend, ob man von jemanden Arbeiten fordert, 
welche ihn in seiner Betriebsamkeit unterbrechen, oder 
ob man ihn durch Forderungen anderer Art in jener 
Betriebsamkeit unterbricht und stört. Aber solche Un, 
terbrechungen und Störungen sind in der Regel das 
Loos des GewerbSmannes, vorzüglich aus den mittle
ren Ständen, wenn ihm das Verhängniß fremdes oder 
Inländisches Militär, als ungebetene Gäste, ins Quar-

5) Mehrere- über die hier behandelten Gegenstände f. m. übri
gens hei DüsH vom Geldumläufe, Bd.I. S.646 folg.; 
von Jakob a. a. O. Bd.l. S.421—450; und in «ei
ner Revision rc. Bd. IV. G.rsi —r55.
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tter fährt. Der Bequartierte aus dieser Klasse, — 
und sie ist stets die größte und zahlreichste unter den 
mancherlei Quartierträgern — muß wenigstens einen 
Theil des zu seinem Gewerbsbetriebe erforderlichen 
Raums missen; wird also schon dadurch gestört, wenn 
ihn auch der Aufenthalt des meist unbekannten Frem
den, die Bedienung, welche dieser von seinem Wirthe 
fordert, und selbst die Aufsicht, welche der Letztere 
oft auf feinen Gast in so mancherlei Rücksichten zu füh
ren hat, in seiner Arbeit — waS doch meist geschieht —- 
yicht selbst stören sollte.

Indeß ist dieses, aus der Einquartierung des 
Militärs beim Bürger für diesen hervorgehende Un
gemach, doch immer nur noch der geringere Theil der 
Last, welche der Bequartierte zu tragen hat. Mit 
Dach und Fach allein ist der Einquartierte gewöhn
lich nicht zufrieden. Er verlangt in der Regel auch 
noch Verpflegung, Holz und Licht, Speise und 
Trank; und zwar meist besser, als die, wie sie der 
gewöhnliche Lisch seines Wirths gibt. Und da diese 
der Wirth, wenn auch das Einquartterungsreglement 
ihn davon frei sprechen sollte, seinem Gaste nicht ver
sagen kann, ohne sich eine Menge Unannehmlichkeiten 
zuzuziehen, so kommt zu jenen Störungen, welche im 
Quartiergeben im engern Sinne liegen, auch noch ein 
oft sehr bedeutender positiver Aufwand hinzu, der 
in so manchen Fällen mit dem Erwerbe und Ein
kommen des Wirths in gar keinem Verhältnisse steht, 
und rücksichtlich der nachtheiligen Wirkungen der Quar, 
tierlast vollendet, was jene Störung begonnen hat. 
Darum hat denn auch keine Last die allgemeinen Klagen 
so sehr aufgeregt, als die Einquartierungen; und wirk
lich sind auch im letzten Kriege dadurch nicht blos Ein
zelne, sondern ganze Kommunen, hie und da sogar 
ganze Bezirke, zu Grunde gerichtet worden.

Das traurigste Uebel, das diese so sehr drückend- 
Last begleitet, ist dabei .noch daS, daß selbst bei dem 
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besten Willen der das Einquartierüngswesen leitenden 
Behörden Ungleichheiten zu vermeiden, es dennoch 
durchaus unmöglich ist, hier nur einiger Maßen Gleich, 
heil herzustellen. Unter ganzen Bezirken oder Proviu, 
zen ist dieses schon um deswillen nicht möglich, weil, 
besonders bei Truppenbewegungen, eine gleiche Verlegung 
und Dertheilung der Mannschaft auf alle Orte durch
aus unthunlich ist, und es selbst in Friedenszeiten und 
bei Kankonnirungen kaum gelingen wird, die Mann
schaft an die einzelnen Ortschaften so zu vertheilen, baß 
jeder die ihm eigentlich zukommende Rate inS Quar- 
tier bekommt. Unter den Bewohnern einzelner Orte 
aber Gleichheit in der Belegung zu erhalten, läßt fich 
um deswillen nie hoffen, weil sobald das einquartierte 
Militär nicht blos Quartier, sondern noch Verpflegung 
fordert, ein festes und sicheres Vertheilungsprincip stets 
mangelt. Nicht Jeder, der, seinem Raumbesitze nach, wohl 
Im Stande wäre, Militär ins Quartier,aufzunehmen, ist 
auch im Stande, es zu verpflegen; und wer es wohl ver, 
pflegen könnte, hat nicht immer den dazu nöthigen Raum. 
Eine Dertheilung nach dem Verhältnisse des Raumbesitzes 
karm also eben so wenig zu einiger Gleichmässigkeit 
führen, als eine Dertheilung nach dem Maasstabe der 
Verpflegungsfähigkeit. Selbst dann, wenn man eine 
Vermittelung dadurch zu schaffen sucht, daß man nach 
dem Aufwande, den die Aufnahme und Verpflegung 
nach der gewöhnlichen Erfahrung verursacht, gewisse 
Geldsätze, als Vergütung für die von den Ueberlaste, 
ten zu erhaltende Entschädigung, feststellt, — selbst 
dann ist für jene Dertheilung und ihr Gletchmaaß we
nig oder nichts gewonnen. Die Nachtheile, welche für 
einen, der zwar vielen Raum hat, aber sonst nicht in 
zur Verpflegung des Militärs geeigneten Verhältnissen 
sieht, aus der Ueberlastung entstehen, sind dadurch 
eben so wenig zu beseitigen, als der Verlust, den vielleicht 
ein belegter Gewerbsmann durch Störungen in seinem 
Gewerbe von der Einquartierung leidet. Auch darf dann, 
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wenn Ausgleichungen nach GeldsAhen auf ganze Di
strikte und Provinzen gemacht werden, der Umstand 
nicht übersehen werden, daß die entlegenen -Orte, welche 
die an der Straße gelegenen überlasteten, nach den fest
gestellten Entschädigungssätzen entschädigen sollen, die 
von ihnen zu zahlenden Entschädigungssummen meist 
ohne den größten Druck nicht aufzubringen vermögen, 
und durch diesen Druck oft noch mehr zu Grunde gerich
tet werden, als die bequartirten Orte selbst. Wenig
stens bleiben bei solchen Entschädigungsversuchen die 
Vortheile, welche die an der Heeresstrasse gelegnen 
Orte von ihrer Lage in ruhigen und gewöhnlichen Zei
ten haben, in der Regel ausser Ansatz. Man berech
net nur den Druck, den sie jezt im Augenblick erleiden, 
nicht aber die aus ihrer Lage ihnen früherhin zugeflos
senen, und in der Zukunft zu erwartenden, Vortheile. 
Und selbst diese fehlerhafte Berechnung muß zum Nach
theile der abgelegenen, zur Ausgleichung herangezoge, 
ne«,Orte äusserst empfindlich wirken. — Mit einem 
Worte, auch auf dem angedeuteten Wege gelangt man 
nur zu einer scheinbaren Ausgleichung, nie aber zu 
einer wirklichen. Man richtet dadurch meist die von 
der Heeresstrasse abgelegenen, schon ihrer Lage nach, 
weist dürftigen Bewohner des offenen Landes zu Grunde, 
ohne den Bewohnern der an der Heeresstrasse gelegenen 
Flecken und Städte, welchen dadurch geholfen werden 
All, sonderlich zu .helfen.

Am wenigsten, scheint mir ein solches Äusglei- 
chungssystem, und überhaupt alles Streben nach Aus
gleichung solcher Lasten, sich vertheidigen zu lassen, wen» 
die zu tragen gewesene Einquartierung von feindlichen 
Ueberzügen herrührt, oder durch eigentliche kriegeri- 
fche Operationen unserer eigenen Truppen veranlaßt 
wurde. Wie ich bereits früher bemerkt habe, kann

*) Bd.n. G. 17s.
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ich wenigstens solche Ereignisse für «ichtS weiter an» 
sehen, alö für Zufälle, die nur derjenige zu überneh, 
wen hat, den sie treffen, dte sich aber keineswegs nach 
der Lehre von der Vertheilung öffentlicher Lasten beur
theilen und auSgletchen lassen. Mag man auch mit 
WeberA) den Krieg als ein Fattum beS gesämmten 
StaatS ansehen- und darauf seine Verbindlichkeit zur 
Entschädigung seiner dadurch bedrückten Angehörigen 
gründen wollen, mir wenigstens will die Anwendbarkeit 
dieser privatrechtlichen Grundsätze auf Ereignisse des 
öffentlichen Lebens nicht recht zulässig erscheinen. Theils 
fordert man hier mehr vom Staate, als er hier eigent
lich zu leisten im Stande ist; theils scheint mir auch 
selbst, wenn der Staat so etwas wirklich leisten könnte- 
eine solche Forderung nicht einmal im Wesen desselben 
vollkommen und unbestritten rechtlich begründet zu 
seyn. So wenig eö dem Staate nach Rechtsgesetzen 
obliegt, seinen Angehörigen Schutz gegen die Elemente 
und Beschädigungen von daher zu gewähren, so we
nig kann ihm auch rechtlich zugemüthet werden, eineN 
Schaden seinen Bürgern zu ersetzen, den sie vermöge 
eines feindlichen Anfalls einer fremden Macht erdul
den mußten. BloS von dem Billigkeitsgefühle der 
Regierungen haben die durch solche Ereignisse betraft 
fene StaatSglieder einen Ersatz für ftlche Leistungen 
zü erwarten; und blos nur die Billigkeit haben sie 
anzusprechen, wenn sie ihn fordern^ Doch die Bib 
ligkeit hat für die Obliegenheiten der Regierungen 
engere Gränzen/ alS daS Recht. Ueber die Zuläffig- 
keit dek von der Billigkeit gebotenen Handlungen der 
Regierung können blos staatSwirthschaftliche Rücksicht 
ten, und die Kräfte des Gemeinwesens entscheiden. 
Nut in soweit kann sich die Regierung jenem Billig- 
kettSgefühle hingebe«/ alS dadurch Nicht höhere Pflicht

*) Ueber die RepartitioN der Krieg-schaden, ?9 u. SZ folg. 
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ten gegen Ihre Angehörigen beeinträchtiget werben mö
gen; was inzwischen stets zu besorgen ist, sobald man 
jenen aus Billigkettsgefühl Leistungen zumuthet, wel
che, wie die hier angedeuteten, in den meisten Fällen, 
und in der Regel, sich ohne nachtheilige Störungen 
der Volksbetriebsamkeit nicht möglich machen lassen 
können.

Also nur auf friedliche Verhältnisse, und 
die Einquarttrung in Friedenszeiten, ist das
jenige anwendbar, was man pon einer gleichmäßigen 
Vertheilung der Einquartierungslast gewöhnlich ganz 
allgemein spricht — Doch keine Frage ist es, daß 
bei der vorhin auseinander gesetzten Schwierigkeit, hier 
eine gleichmäßige Vertheilung herzustellen, es dringend 
Noth thue, daß die Regierungen ihre Angehörigen 
dieser Last selbst in Friedenszeiten möglichst zu ent
heben sich bestreben. Soviel ist freilich klar, 
sowohl die stehenden garnisonirenden Truppen, als 
die in Friedenszeiten sich von dem einem Qrt zuni 
andern bewegenden, müssen sowohl in ihren Stand
quartieren, als bei ihren Hin- und Hermärschen irgend
wo in Wohnungen untergebracht und verpflegt werde»! 
Nur berechtiget dieses die Regierungen nicht- dabei den 
Weg einzuschlagen, den niaN bit SSL Kerlegüng utt- 
Vertheilung des Militärs gewöhnlich einzuschlagen 
pflegt. Der Aufwand- der dadurch nöthig gemacht 
wird, ist Sache des gesaMMten Gemeinwesens, nicht 
aber Sache der einzelnen Raumbesitzer, von welchen 
man die Aufnahme des Militärs fordert, und welche 
hier die übrigeU Staalsgenossen übertragen sollen» Bei 
garnisonirenden Truppen ist nicht einmal die Bequat- 
tierUng der einzelnen Raumbesitzer in der gewöhnlichen 
Art nothwendig. Wo sich nicht zur Unterbringung des 
garnisonirenden Militärs eigene Gebäude auf Staats
kosten (Kasernen) Herrichten lassen- darf man nur den 
Militärpersonen Wohnungsgelder verwilligen- und sie 
werden die für sie passenden Quartiere schon selbst
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finden; und zwar in der Regel zu billigeren Bedin
gungen, als sie jene von ihren Wirthen erhalten. 
Denn sehr selten sind diese im Stande, einen ihnen 
ins Quartier gelegten Soldaten so leicht und so billig 
anderwärts miethweise unterzubringen, oder bei sich 
selbst die Bequemlichkeit zu schaffen, als er es gewöhn
lich selbst thut, wenn man ihm die Wahl seines Quar
tiers frei läßt. Wenn man, diesen Punkt'nicht ach, 
tend, in vielen Ländern und Orten Noch die alte Ge
wohnheit beibehält, den Soldaten bei den Einwoh, 
nern, und zwar meist ohne Rücksicht, ob es die Der, 
hältnisse der letzteren, so wie man es thut, gestatten, 
Quartiere anzuweisen, und die Einwohner zu verpflich
ten, das bei ihnen einquartine Militär mit Betten, 
Feuer und Licht zu versehen, so ist dieses eine offen, 
bare Ungerechtigkeit für die Raumbesitzer, welche sich 
mit nichts entschuldigen laßt, als mit der bisherigen 
Gewohnheit — einem Ueberbleibsel aus der Barbarei 
der früheren Zeiten, wo die im Lande hekumziehenden 
Regenten und ihr Gefolge gleichfalls nur auf diese 
Weise unlergebracht werden mußten.

Was aber die beweglichen Truppen, welche in 
Friedenszeiten -») von einem Orte zum andern ziehen, 
und ihre Einquartierung angeht, so sollte ich wohl mei
nen, daß auf dem festen Lande von Europa ihre Unter
bringung in öffentlichen Gebäuden, oder zur Sommers
zeiten Lagern unter Zelten, eben so wohl thunlich seyn 

möchte,

An Krieg-zeiten, ober wenn die Truppenmärsche auch 
nur durch einen bevorstehenden Krieg veranlaßt wurden, 
mag es ander» seyn. Dort wird freilich die größere Trup« 
penmasse, welche sich bewegt, nicht ander», al» in Privat» 
Wohnungen unterzubringen seyn. Indessen für diesen Fall 
kann eigentlich auch von einer gleichmäßigen Lertheilung 
dieser Last auf den ganzen Staat keine Rede seyn. Hier 
trifft sie die Lertlichkeit al- Zufall:
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mSchte, als in England/ wb die Verfassung das 
Volk vor der Einquartierungslast sichert n). Es wird 
selbst da/ wo öffentliche Gebäude hierzu nicht vorhan, 
den sind, eben so wenig als in England an Leuten, 
Gastwirthen und andern, fehlen, welche sich gegen Be
zahlung zur Aufnahme beträchtlicher Partieen von Mili
tär verstehen. Während der Dauer des Reichsverban
des waren die Transporte von Oestreichifchen und Preus, 
fischen Necruten, welche in den verschiedenen Reichs
landen zusammengeworben wurden, oft so stark, wie 
jezt manche hin und her marschirende Abtheilung unserer 
Truppen. Allein niemand dachte daran, sie anderswo, 
als in dazu eingerichteten, mit den Werbbehörden deshalb 
in Contracten stehenden, Gasthöfen unterzubringen. So 
gut sich damals für solche Transporte Quartierwirthe 
fanden, so gut würde man auch jetzo dergleichen für 
das hin und her marschirende Militär zu finden ver
mögen , wenn man nur ernstlich darauf ausginge, sie 
zu suchen. Daß das Militär hier etwas weniger be
quem logirt seyn möchte, als wenn man es Mann für 
Mann an einzelne Hausbesitzer, oder ihre MtethS- 
leute, vertheilt, dieses kann wohl gegen die Äusfüh, 
rung der angedeuteten Idee nichts entscheiden. Die 
mehrere oder mindere Bequemlichkeit der Soldaten kann 
keinen Rechtfertigungsgrund zu dem Drucke abgeben, den 
die Bürger durch die Einquartierungen im Einzelnen lei
den; — zu einem Drucke, der für jene stets um so 
fühlbarer bleibt, da gerade diese Einquartierungsweise 
für die Quartierträger die Nothwendigkeit mit sich 
führt, ausser den Quartieren dem Militär auch die nö
thige Verköstigung abreichen zu müssen, so sehr auch die 
militärischen Reglements es den Soldaten einschärfen

Man vergl. hierüber MiltarS historische Entwickelung 
der englischen Staatenverfassung, Bd.HI. S.z,g. o. vebers. 
von Schmid.

3. Bd. B b
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mögen, sich blos mit Quartier, Lagerstätte, Feuerung 
und Licht zu begnügen. Wenigstens wird wohl jeder, 
der nur einige Male Soldaten auf Märschen bei sich im 
Quartier gehabt hat, sich die Ueberzeugung verschafft 
haben, daß alle jene Reglements nur todte Buchstaben 
sind, und gegen die mancherlei Zudringlichkeiten, mit 
der der Soldat sich seine Verköstigung von seinem Wir
the zu verschaffen weiß, den letzter» nie schützen.

Am wenigsten läßt es sich begreifen, wie man in 
unsern Zeiten bei der Lehre von der Einquartierungs
last noch bei der Idee stehen bleiben mag, diese Last 
ruhe nur allein auf dem Hauseigenkhümer. Aller
dings kann man das einzuquatierende Militär, wenn es 
einmal auf die gewöhnliche Weise untergebracht werden 
soll, nirgends anders wohin einlegen, als in Häuser. 
Aber wie die Hauseigenthümer allein dazu kommen, 
eine Last auf sich zu nehmen, die doch nach der Natur 
der Sache auf jedem bewohnbaren Raum ruht, und 
über deren Vertheilung nur der Raumbesitz allein ent
scheiden kann, nicht aber der Titel, der ihn für den 
Besitzer rechtlich begründet, und sein privatrechtliches 
Verhältniß gegen andere Raumbesitzer feststellt, — die
ses vermag ich wenigstens nicht zu begreifen. Auf kei
nen Fall kann das privatrechtliche Verhältniß, in wel
chem die Hauseigenthümer und ihre Miethsleute stehen, 
hier etwas entscheiden. Hat die Regierung einmal das 
Recht, ihr Militär bei Privaten einzuquartieren, so 
hat sie es überall, wo Gelegenheit zu solchen Einquar
tierungen ist. Qb dadurch ein Miethsmann in seiner 
Bequemlichkeit und in der Benutzung seiner von einem 
Dritten gemietheten Wohnung gestört werde, oder ein 
Eigenthümer in der Benutzung seines eigenthümlichen 
Gebäudes, — beides ist hier wahrlich ganz gleichgül
tig. So wenig sich Miethsleute andern öffentlichen 
Abgaben und Leistungen entziehen, und diese blos auf 
die Eigenthümer von Grund- oder andern Besitzungen
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überwälzen können, eben so wenig steht ihnen dies 
rücksichtlich der Einquartierungslast zu

i46.
Alles, was ich bisher über die öffentliche Consum- 

tion und über die geeigneten Wege und Mittel, ihren 
Bedarf zu decken, gesagt habe, ruht auf der Voraus
setzung, die öffentliche Verwaltung habe den ihr so wün- 
schenswerthen regelmässigen Gang. Allein so wie den 
Privatmann öfters Ereignisse treffen, die den regel
mässigen und ruhigen Gang seines Wirthschaftswesens 
stören, und ihn zu ausserordentlichen Ausgaben

*) Mehrere» über die Konkurrenz der Miethsleute Lei Ein
quartierungen s. m. bei Weber a. a. O. S. 185 folg., 
und Runde rechtliche Grundsätze über die Vertheilung der 
Einquartierungslast, (Oldenburg ii>08, 8.) S. 14 folg. 
Ueber die hier behandelte Materie in staatswirthschaftlicher 
Beziehung aber vergl. man von Jakob Staatsfinanzwis
senschaft, Bd.I. S.437 —454. — Am meisten unter den 
neuen Gesetzgebungen hat die preussische die bei diesem 
Gegenstände zu erfassenden staatSwirthschaftlichen Momente 
ins Auge gefaßt. Alle ihre Verordnungen deuten darauf 
hin, den größten Theil der Einquartierungslast in eine all
gemeine LandeSlast zn verwandeln. Da- Miethgeld für die 
Offiziere bezahlt der Staat vollständig, und für die Gemei- 
nen sollen Kasernen auf öffentliche Kosten erbauet werden. 
Bis dahin wird Miethgeld bezahlt; nur freilich nicht genug, 
um den Soldaten ihre Quartierbedürfnisse ganz dafür zu 
schaffen. Da- Fehlende müssen die Gemeinden der beleg
ten Städte aufbrinzen.

Unter die ausserordentlichen Ausgaben, von welchen 
ich hier rede, will ich jedoch nicht solche verstanden wissen, 
welche man in dem Finanzrechnungswesen gewöhnlich mit 
diesem Ausdrucke zu bezeichnen Pflegt, Ausgaben, welche 
hie und da die Etats überschreiten, oder welche, wenn auch 
oft, doch nicht regelmäßig, vorkommen, und daher im Etat 
kein eigenes Kapital erhalten, sondern wofür man, wie für

Bb r
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nöthigen, eben so ist dieses der Fall in der Wirth
schaft unserer Gemeinwesen. So wie der Privatmann 
nicht immer über den Gang seiner Consumtion nach 
Willkühr gebieten kann, und sich oft zu Ausgaben be, 
quemen muß, welche sein zeitiges Einkommen überstei
gen, eben so trifft dieses Schicksal auch oft die Regie, 
rungen bei der Verwaltung des Gemeinwesens. Und 
Lei der dermaligen politischen Verkettung aller civilisir, 
ten Staaten unter sich, sind wirklich unsere Regterun, 
gen noch weniger Herr und Meister über den 'regelmäs, 
sigen und steten Fortgang ihrer öffentlichen Wirthschaft, 
als ihre Angehörige über den Gang ihres Privathaus- 
haltes. — Darum müssen denn die der öffentlichen 
Consumtion und ihren Regeln gewidmete Betrachtungen 
sich auch auf solche Falle verbreiten, so fremd sie auch 
sonst.der Staatswirthschaftölehre seyn möchten.

Das kürzeste in solchen Fälle» möchte das seyn, 
die bestehenden Abgabenverhältnisse zu erhöhen. Doch 
dieses ist nicht immer thunlich. Oft ist selbst durch 
solche Erhöhungen der ausserordentliche Bedarf nicht

alle in Voraus nicht mit Zuverlässigkeit zu bestimmende, 
doch öfters vorkommende, Ausgabeposten, gewöhnlich eigene 
Summen autseht; sondern war ich hier unter" dem Aus
druck ausserordentliche Ausgaben verstanden wissen 
will, sind bedeutende ungewöhnliche Ausgaben, wel
che sich durch die etwaigen Ueberschüsse der regelmäßigen 
Einnahme der öffentlichen Kassen nicht decken lassen, son
dern die Eröffnung neuer Einnahmequellen, oder die Ver
wendung früherhin auf solche Halle rurückzelegten Summen 
heischen; wie dieses immer namentlich bei au-gebrvchenen 
Ariegen der Fall ist. — Ueber die Art und Weise, wie 
die zu solchen außerordentlichen Ausgaben'nöthigen Sum
men aufzubringen seyn mögen, und über alle hierbei mög
licher Weise zu benutzenden Quellen, s. m. von Struen- 
see Abhandlungen über staatSwirthschaftl. Gegenstände, 
Bd.I. S. ibZ —424.
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vollständig zu decken. Es. sind also weitere Deckungs, 
Mittel nöthig. Und irre ich nicht, so giebt es für einen 
solchen Fall nur zwei ausreichende Mittel; — ent, 
weder Voraussparen, und das Ersparte bei solchen 
Ereignissen für die hier erschienenen Zwecke verwenden; 
oder künftige und erst zu erwartende Erwerbungen 
antieipiren, und desfallsige Benutzung des Kre, 
dits-).

Das Erste spricht sich in der Finanzwirthschaft 
im Schatzsammeln aus; das Letzte aber im Schul« 
denmachen; und zwar entweder im eigentlichen 
Schuldenmachen, oder in Antic ipationen erst 
künftighin anfällig werdender öffentlicher 
Einkünfte in Abgaben. — Nothmittel sind bei
des. Doch hat jedes derselben seine besondere Eigen
thümlichkeit, sowohl in seiner Form, als in seiner 
Wirkung. Das Schatzsammeln drückt die Gegen,

*) Zwar rechnet man unter die Mittel, um in solchen Fällen 
Rath und Hülfe zu schaffen auch Deräusserung der 
Domänen und einzelner Regalstücke; inzwischen, mei
ner Ansicht nach, nicht mit ausreichendem Grunde. So sehr 
ich auch überzeugt bin, da- Domänen und Regalien keine 
Besitzungen für die Regierungen sind, deren Erhaltung sehr 
wünschen-werth wäre, und wenn ich mich darum auch früher 
(tz. 127 und 128) für ihre Deräusserung erklärt habe, so 
kann ich mich dennoch nicht überzeugen, da- ihre Deräusse
rung bei solchen Nothfällen vorgenommen werden dürfe, von 
welchen hier die Rede ist. In Fällen der Art, scheint mir 
das Volk zum Erwerb solcher Besitzthümer gerade am we
nigsten geeignet zu seyn. Darum werden die Domänen und 
Regalstücke hier meist verschleudert, und für die Erleichte- 
rung/>de» Volks wird durch ihre Deräusserung nichts gewon
nen. «Blos als Mittel zur Herstellung eine« Tilgungsfonds 
für in solchen Fällen gewirkte Staatsschulden, scheint mir, 
wie ich weiter unten zeigen werde, die Veräusserung solcher 
Besitzthümer der Regierungen mit Nutzen gebraucht werden 
zu können.
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wart, daS Schulde »machen die Zukunft; und wel
ches von beiden vorzüglicher, oder eigentlich minder 
nachtheilig sey, wird sich im Allgemeinen kaum ent
scheiden lassen.

WaS daS Schatzsammeln angeht, so hat eS 
die Empfehlung für sich, daß eS sich den Regeln eines 
wirthschaftlichen Gütererwerbs für daS Privatleben 
mehr anzuschmiegen scheint, alS irgend eines der übri
gen Mittel. Inzwischen diese Empfehlung ist doch 
eigentlich weiter nichts, alS nur ein blendender Schein. 
Etwas ganz anders ist es, und ganz andere Wirkungen 
für den allgemeinen Wohlstand lassen sich erwarten, 
wenn der Privatmann von seinem Einkommen etwas 
für künftige unvorhergesehene Ausgaben zurücklegt, alS 
wenn die Regierungen so etwas thun. Was der Pri
vatmann zurücklegt, ist entweder das Ergebniß der 
besondern Einträglichkeit seiner Betriebsamkeit, oder 
ein Ersparniß, das er in seiner Wirthschaft gemacht 
hat. Es sey nun aber das Eine oder das Andere, im, 
mer ist das Zurückgelegte etwas, das der Privatmann 
wenigstes zur Zeit ohne Nachtheil für den regelmässig 
gen Fortgang seiner Betriebsamkeit entbehren kann,— 
ein Ueberschuß im eigentlichen und strengen Sinne des 
WortS. Was aber die Regierungen zurücklegen, mit 
dem hat es eine ganz andere Bewandniß. Das Zu
rückgelegte kann nichts weiter seyn, als entweder ein 
Ergebniß von, zur Deckung der dermaligen öffentli, 
chen Bedürfnisse nicht nothwendigen, also dem Volke 
ohne Noth abgenommenen, Auflagen, oder von Erspa, 
rungen, welche die Regierung sonst bei der Staats, 
Verwaltung zu machen im Stande gewesen seyn 
mag. Aber die zurückgelegte Summe mag auf diesem 
oder jenem Verhältnisse ruhen, immer ruht sie auf 
einer dem Volke abgenommenen Leistung, und zwar, 
was die Hauptsache ist, auf einer nicht mit völlig zu
reichendem Grunde abgenommenen Leistung. Denn keine 
Frage ist es wohl, mehr dem Volke abzunehmen, alS 
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die bermaligen Staatsbedüfnisse heischen, dazu ist die 
Regierung gewiß nicht berechtiget. — Und kann die 
Regierung bei der öffentlichen Verwaltung etwas erspa, 
ren, so ist es ihre Pflicht, dieses Ersparniß dem Volke 
zu Gute kommen zu lassen, nicht aber ihren öffentlichen 
Sassen. Diese zu überfüllen, gibt es auf Seiten 
der Regierung ebensowenig ein Recht, als auf Seiten 
des Volks eine Verbindlichkeit zur Zahlung desfallsiger 
Steuern. Auch könnte ein Schatzsammeln, auf Erspa- 
rungen gegründet, die Regierung sehr leicht zur nach
lässigen Erfüllung mancher ihr obliegenden Pflichten 
hinführen. Aber daß jede Regierung die ihr zukom, 
wenden Pflichten stets im vollesten Maaße erfülle, ist doch 
wohl ihre erste Obliegenheit.

Auf jeden Fall kann eine öffentliche Abgabe, über 
den dermaligen Bedarf erhoben, nie ohne einen bald 
mehr bald minder nachteiligen Einfluß auf den Volks
wohlstand bleiben. Störte sie auch nicht gerade den 
regelmässigen Fortgang der Volksbetriebsamkeit, so 
hemmt sie doch immer den möglichen weiteren Auf
schwung derselben. Die Summen, welche, als Schatz 
zurückgelegt, in den öffentlichen Sassen liegen,— gleich 
viel diese Summen seyen durch übermässige Auflagen, 
oder durch eigentliche Ersparnisse im Finanzhaushalte 
eines Staates zurückgelegt, — sind immer nichts wei, 
ter als ein todtes Capital, das der Benutzung des Volks 
entzogen ist, und während der Zeit, wo es unter 
öffentlichem Schloß und Siegelliegt, die möglichst aus
gedehnte Uebung der Volksbetriebsamkeit bald mehr, 
bald minder beeinträchtiget. Jeder Schatz, den die 
Regierung sammelt, raubt immer dem Volke ein Werk, 
zeug, welches dasselbe mit Vortheil hätte benutzen kön
nen, und selbst der Nützlichste Gebrauch, den eine Re
gierung von ihrem Schatze machen möchte, wird diesen 
Verlust dem Volke nie ganz ersetzen.

Zwar hat man aus Gründen der SicherheitS- 
politik diesen Verlust für minder gewichtig gehalten,



Lyr

um das Schatzsammeln für bedenklich zu finden. Man 
hat es vielmehr für ein sehr wohl zu rechtfertigendes 
Beginnen angesehen, daß eine Regierung in gewöhn
lichen ruhigen Zeiten die dem Volke aufzulegenden 
Abgaben über den eigentlichen Bedarf der öffentlichen 
Konsumtion etwas erhöhe, um durch Zurücklegung 
eines Ueberschusses und Sammlung eines Staatsschatzes 
für künftige außerordentliche Fälle gedeckt zu seyn, und be
sonders bei dem Ausbruche eines nicht zu vermeidenden 
Krieges nicht in Verlegenheit zu kommen. Man beruft sich 
auch zur Empfehlung des Schatzsammelns auf die Staaten 
der früheren Geschichte^), deren Regierungen und Herr, 
scher allesammt viel auf gesammelte Schätze hielten, und 
sich überhaupt zu einer jener günstigen Finanzpolitik 
bekannten, ohne daß man gerade Nachtheile von der 
Befolgung dieser Politik nachweisen zu können meint. 
Und auch in der neuern Geschichte soll vorzüglich der 
von Sully unter Heinrich IV. für Frankreich, 
und der von Friedrich Wilhelm!, und Frie- 
drichn. für Preussen, gesammelte Staatsschatz zum 
Beweise der Nützlichlichkeit des Schatzsammeln die,

*) M. vergl. Hume politische Versuche, übers. von Kraul, 
S. 16z. — Auch im Mitselalter hielt man, au« sehr leicht 
begreiflichen Gründen, einen gut gefüllten Schatz für ein 
nothwendiges Bedürfniß einer guten Regierung, und noch 
Loäin äe republica, I,ib. VI. S. 1051 folg., ist von der 
Unumstößlichkeit dieser Lehre so überzeugt, daß er sich blo- 
auf die Frage beschränken zu dürfen glaubt, wie ein solcher 
Schatz am sichersten verwahrt werden möge, und nur die 
einzige Warnung (S. 1057) nöthig halt, die Regierungen 
möchten es mit dem Schatzsammeln nicht gar zu arg machen; 
denn dieses sey wider Gottes Gebot, indem das Streben 
nach einem zu großen Schatze die Regierungen leicht zu 
Erpressungen von ihren Unterthanen, und die Feinde zu 
feindlichen Einfällen veranlassen könne.
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nen^). Aber der Werth, den unsere Politiker der 
früheren und der späteren Zeit auf das Schatzsammeln 
legen,, und die vermeintliche Unschädlichkeit der Befol, 
gung ihrer Ideen von Seiten einiger Regierungen, 
sind unmöglich zu einem Beweise der unbezweifelten 
Empfehlungswürdigkeit dieses Mittels zur Deckung aus, 
serordentlicher Staatsbedürfnisse zu gebrauchen. Bei
spiele aus der Geschichte, daß dieses oder jenes von 
irgend einer Regierung geschehen sey, können über, 
Haupt in der Staatswirthschaftslehre nie zur Rechtfer
tigung bedenklicher Unternehmungen angewendet wer
den. Und bei der Untersuchung über die Näthlichkeit 
des Schatzsammelns kann man sich am wenigsten auf 
die Beispiele der Alten beziehen. Ihre Staatsschätze 
bildeten sich auf ganz andere Weise und durch ganz 
andere Zuflüsse, als auf diejenige, wodurch sich in 
unseren Tagen Schätze sammeln lassen können. Der 
Hauptzufiuß für die Schätze der Staaten der alten 
Welt entsprang aus einer Quelle, die in unsern Ta
gen nur äusserst selten fließt; — aus der Beute der 
besiegten Feinde, welche in jener Zeit in die Staats, 
schätze flössen-'^)/ möchte in unsern Tagen wohl kein 
Staatsschatz von einiger Bedeutung zu bilden seyn.

*) M. vergl. von Struensee a. a. O. S. 216, und 
Schmalz Staat-wirthschaft-lehre in Briefen an einen 
deutschen Erbprinzen rc. Bd. II. S. 240. Namentlich schreibt 
von Struensee dem von Friedrich Wilhelml. 
gesammelten, und von Friedrich II. möglichst aufrecht er- 
haltenm, preussischen Staatsschätze die Möglichkeit der Er
werbung von Schlesien nach Carls VI. Tobe, und die 
glorreiche Führung de- siebenjährigen Kriege- zu.

**) So füllten Scipi 0 mit der in Spanien gemachten Beute, 
und Paul Emil mit den Reichthümern der macekoni
sch en.Kvnige die Schatzkammer in Rom. Ueber die 
Zuflüsse des Schatze- der Athener und Römer s. m. 
übrigen- Böckh Staat-haushaltung der Athener, Bd. l.
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Uebrigens ist es aber auf jeden Fall eine unleug, 
bare Wahrheit, die Sicherheit, welche sich eine Re, 
gierung auf diefe Weife verschaffen will, ist ohne 
bald mehr, bald minder Nachtheilgen Einfluß auf die 
Volksbetriebsamkeit nie zu schaffen; und selbst die ver, 
meintliche größere Sicherheit, welche ein aufgesam- 
m^lter Schatz einem Volke und seiner Regierung ver
schaffen soll, ist in der Wirklichkeit doch eigentlich nichts 
weiter, als ein Gebilde unserer Phantasie. Wenig, 
stens den Grad der Sicherheit, deren ein möglichst 
wohlhabendes und reiches Volk fähig ist, und die 
Dertheidigungsmittel, welche dieses sich bei mäßigen 
Abgaben in Friedenszeiten auf den Fall eines feind
lichen Anfalls durch seinen immer fortschreitenden 
Wohlstand zu verschaffen vermag, kann es selbst von 
dem reichsten Schatze, den seine Regierung aufstapelt, 
nie erwarten. Die eigentliche Kraft und Stärke der 
Völker und ihre politische Sicherheit ruht auf ihrem 
Privatwohlstande, und auf dem Grade der Kultur, 
der immer mit jenem Wohlstände gleichen Schritt hält. 
Nirgends aber wird ein Volk da Kraft und Stärke 
erlangen, und seine politische Sicherheit völlig fest 
begründet sehen, wo die Regierung durch unnöthige 
Auflagen die Ausbildung der Volkskraft niederhält, so 
reich auch dabei die Regierung werden mag. Die 
Türkische Regierung soll nach einem dort seit Jahr
hunderten von den Herrschern befolgten Systeme sich 
im Besitz ungeheuerer Schätze befinden, und dennoch 
ist sie selbst nicht einmal im Stande, ihren unruhigen 
und widerspenstigen Bassen die Spitze zu bieten, wäh, 
rend England und Holland, die nie einen Staats
schatz hatten, in dem europäischen Staaatensystem im
mer die ausgezeichnetesten Rollen gespielt haben, und

G. 172 folg, und 472 folg., und Hegewisch historischer 
Versuch über die römischen Finanzen S. 62 und 63.
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selbst die Sicherheit mit Schätzen versehener Staaten 
schützten. — Und wenn gar, wie dieses so leicht 
möglich ist, und wie selbst Hume befürchtet, eine 
Regierung sich durch ihren gesammelten Schatz zu ge, 
wagten Unternehmungen verleiten läßt, so erscheint 
wirklich im Schatzsammeln nicht ein Mittel zur Befesti
gung der politischen Sicherheit der Staaten, sondern 
vielmehr ein Mittel zur Befestigung ihrer Unsicherheit. 
Auf jeden Fall hat uns die neueste Geschichte nur zu 
überzeugend gelehrt, daß zur Beförderung der politi
schen Selbstständigkeit und Sicherheit der Staaten es 
nicht der Schätze der Herrscher bedürfe, sondern daß 
das eigentliche Palladium für jene Selbstständigkeit nur 
in dem kräftigen Zusammenwirken des Volks und der 
Regierungen zu suchen sey; und daß da, wo es nicht 
hieran fehlt, die ärmste Regierung für jene Zwecke bei 
weitem mehr zu leisten vermöge, als selbst die reichste, 
die sich durch den Druck unnöthiger Abgaben ihr Volk 
fremd gemacht hat.

Faßt man die Art und Weise ins Auge, wie sich 
eine Regierung in unseren Staaten überhaupt in den 
Stand setzen kann, einen öffentlichen Schatz zu sam, 
meln, so wird man sich sehr leicht überzeugen, daß es 
wirklich nichts als leere Scheingründe sind, wenn 
man ein solches Schatzsammeln dann für nützlich er
klärt, wenn das Land eine sogenannte Vortheilhafte 
Handelsbilance für sich hat; oder, wenn die in den 
Schatz zu legende jährliche Summe mit dem National
gewinne im gehörigen Verhältnisse steht; oder, wenn 
durch die aus dem Umläufe genommene Summe das 
Land nicht gehindert wird, an Wohlstand und Ver
mögen immer fort und fort zu zu nehmen; oder, wenn 
man endlich dadurch dem zu schnell einreissenden Luxus 
Einhalt zu thun strebt. Die meisten dieser Voraus-

*) Wie von Struensee a. a. O. S 245.
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setzungen stellen sich selbst als unhaltbar dar, wenn 
man sie etwas näher beleuchtet. Ich wenigstens kann 
durchaus nicht begreifen, wie die Regierung dazu kom
men soll, sich allein, und mit Ausschlüsse des Volks, 
die Vortheile zu zueignen, welche dem lezteren durch 
eine sogenante günstige Handelsbilanz zufließen mögen. 
Der Nechtfertigungsgrund für die Forderung aller 
öffentlichen Abgaben, liegt nicht im Wohlstände deS 
Volks und in dem zunehmenden Wachsthums dieses 
Wohlstandes, sondern in dem öffentlichen Bedarf. Die
ser, u§d nur dieser, bestimmt völlig gleichmässig, bei
des, die Rechtlichkeit der Erhebung, und das Maas 
aller öffentlichen Abgaben, welche eine Regierung von 
ihrem Volke fordern und heben mag. Ein reicheres 
Volk braucht nicht um deswillen höheren Abgaben zu 
zahlen, als ein Anderes, weil es reicher ist, als die, 
ses. Wie aber das Volk durch die höheren Abgaben, 
welche man ihm abnimmt, nicht gehindert werden mö
ge, in seinem Wohlstände vorwärts zu schreiten, die
ses wird jedem Unbefangenen immer ein Räthsel bleiben. 
Dadurch wird gewiß niemand reicher, daß man ihm 
von dem Seinigen etwas abnimmt. Richtete man sich 
auch bei diesem Nehmen so ein, daß sein Wohlstand 
nicht zurückschreitet, so ist damit für die Rechtfertigung 
jenes Nehmens doch ganz und gar nichts gewonnen. 
Druck ist es allemal, wenn man jemanden in dem Auf
schwünge seines Wohlstandes stört, wenn auch dieser 
Druck nicht so empfindlich seyn mag, wie der größere, 
der den Bedrückten zur Verarmung führt. Und, was 
die Bekämpfung des Luxus durch einen Druck der er, 
sten Art angeht, so fragt man wohl mit Recht, gibt es 
nicht andere, bessere, und rechtlichere Mittel, den Luxus 
zu bekämpfen, als die Ueberlastung des sich zum Luxus 
hinneigenden Reichen, durch unnöthige und übermässige 
Abgaben?

Die Nachtheile, welche durch das Schatzsammeln 
und die zu dem Ende über den eigentlichen Bedarf der
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öffentlichen Konsumtion vom Volke erhobenen Abgabe 
entstehen, lassen sich übrigens keineswegs durch den 
Aufschwung ersetzen, den bet einem ausgebrochenen 
Kriege, oder einem andern ausserordentlichen Falle, der 
die Regierung zur Oeffnung ihres Schatzes nöthigen 
mag, das jetzt erfolgte Ausströmen der bisher todt ge, 
legenen Summen, der Volksbetriebsamkett zu geben 
vermag. Dieser Aufschwung ist theils seiner Natur 
nach immer nur ein unnatürliches Förderungsmittel der 
Betriebsamkeit, das diese stets nur anomalisch aufreizt; 
theils aber erfolgt dieselbe Erscheinung in jedem Falle, 
der die Regierung zu ungewöhnlichen Ausgaben nöthft 
get, ohne Unterschied, sie mag die zu diesen Ausgaben 
nöthigen Summen aus einem geöffneten Schatze entneh- 
wen, oder aus andern Quellen. Auch wirbdaSVolk durch 
den Aufschwung, den in einem solchen Falle das Oeffnen 
des Schatzes der Volksbetriebsamkeit geben kann, keines- 
Weges für den Verlust entschädiget, den es während der 
Zeit, wo der Schatz gesammelt wurde, aus dem Sammeln 
desselben zu erdulden hatte. Und, was das Aller- 
schlimmste bei der Sache ist, bei Ereignissen, welche 
das Oeffnen des Schatzes nöthig «lachen, sollte das 
Volk immer sparsamer werden; statt dessen aber ma- 
chen es die Ausgaben, welche solche Ereignisse her
beiführen, und der Aufschwung, der das Oeffnen des 
Schatzes veranlaßt, oft verschwenderischer und wenn nun, 
wie dieses meist sehr bald der Fall ist, der Schatz 
erschöpft ist, ohne daß jene Ereignisse, und die ihrent, 
halben nöthigen Ausgaben beseitiget sind, so offenbart 
sich die Kraftlosigkeit und Ohnmacht des Volks nur 
um so sichtbarer. — Mit einem Worte, auch in 
den vermeintlichen Vortheilen, welche die angedeutete 
Verwendung des Schatzes erwarten lassen soll, liegt 
nichts, was das Schatzsammeln ausreichend rechtfer, 
tigen konnte

*) Selbst von Struensee a. a. O. S.228 und 229. erkennt
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Selbst wenn man annimmt, die Regierung lasse 
den von ihr zu sammelnden oder gesammelten Schatz 
nicht todt in den öffentlichen Behältern liegen, son, 
dern sie verwende ihn, nach Murhard'sIdee, 
um ihre an Kapitalen, besonders Geldkapitalen, nothlei- 
denken Unterthanen zu billigen Bedingungen mit Vor
schüssen zu versehen, oder sie setze, wie von Struen, 
see nn) es empfiehlt, ihre Metallschätze zum Theil 
durch Papiergeld in Umlauf, — selbst dann kann das 
Schatzsammeln seinen ihm, seiner Natur nach, ankle
benden nachtheiligen Charakter nicht verlieren. Ein
mal ist es sehr überflüssig, daß sich die Regierung 
damit befasse, ihre Unterthanen mit den nöthigen Ka
pitalen zu versehen; denn dieses thun sie am leich
testen und vonheilhaftesten immer selbst. Andern 
Theils aber kann es dem Volke ganz und gar keinen 
Nutzen gewähren, wenn die Regierung ihm wieder 
das gegen Zinsen leiht, was sie ihm vorher unver, 
zinslich abgenommen hat'. Die Regierung verdirbt 
hier sehr oft den Geldmarkt, statt ihn zu verbessern. 
Auch leitet sie durch ihre Unterstützungen die Betrieb
samkeit oft auf Ab - und Irrwege. Und zuletzt wie- 
derspricht ein solches Verfahren, und namentlich auch 
die von von Struensee empfohlene Verwandlung 
der Metallgeldsummen in Papier, geradezu der Be
stimmung des Schatzes selbst. Der Schatz kann nur 
dann seine Bestimmung erreichen, wenn er in einem

die Nichtigkeit diese- aus dem Schatzsammeln vermeintlich 
entspringenden Dortheils an. UebrigenS vergl. man noch 
von Jakob StaatSfinanrwiss. Bd.I. S.6»6 und 617.; 
Lüder über Nationalindust. und Staatswirthsch., Bd. III. 
S.büy folg.; und 3a^ Tratte ä'econ. xo1. lom. II. S.b?1.

*) Ideen über wichtige Gegenstände au- dem Gebiete der 
Nationalökonomie und Staat-wirthschaft, S. 168 folg.

**) A. a. O. S.24Z. 
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immer disponibel» Vorrathe besteht. Aber wie ist die
ses möglich, wenn ihn die Regierung auf Zinsen aus
geliehen / oder durch Papiergeldemissionen für Zwecke 
des laufenden Bedarfs verwendet hat? In Zeiten der 
Noth wird sie durch Rückforderung ihrer Vorschüsse, 
oder durch eine suspendirte Zahlung ihrer ausgegebe
nen Papiere, das Volk in dieselbe, vielleicht in noch 
grössere Verlegenheit bringen, als wenn sie hiervon 
dem letzter» neue Auflagen erhebt, oder zu andern 
Nothmitteln schreitet, um den ausserordentlichen Be
darf des Gemeinwesens zu decken.

Bei dem, was hiernach dem Schatzsammeln, als 
Deckungsmittel für die Bedürfnisse ausserordentlicher 
Ausgaben entgegensteht, läßt sich für solche' Fälle 
wohl nichts anderes empfehlen, als der, freilich auch 
nicht sonderlich erfreuliche Gebrauch des zweiten, 
oben angedeuteten Nothmittels, — die Anticipation 
erst künftig für die Regierung zu erwartender Zu
flüsse ; und unter den beiden vorhin angegebenen An- 
ticipationswegen lieber Schulden machen im ei
gentlichen Sinne, als Anticipation erst künf, 
tighin fällig werdender Gefalle. Denn un
verkennbar gebührt dem erster» Anticipationswege 
der Vorzug vor dem letzter». — Ueberhaupt sind 
Anticipationen der Art nur bet festbestimmlen Abgaben 
zulässig-^). Ausserdem aber hat jeder Tag seine eigene

*) Um da- AnticipatkonSsystem auch auf andere Abgaben über- 
zutragen, Hat man in Frankreich die Sitte angenom- 
men, am Anfänge eines Vierteljahrs von den Einnehmern 
eine Zahl Schuldscheine in Wechselform an die Regierung auf 
den ungefähren Betrag der Einnahme der Erstern ausstellen, 
und diese dann diskontiren zu lassen, wenn daS Bedürfniß 
der Kassen es gerade fordert. Doch diese Manier der Antici- 
pation ist eigentlich weiter nicht-, als eigentliche- Schulden- 
machen, und gehört also den Anticipationen, von welchen 
hier die Rede ist, gar nicht an.
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Plage eben so gut im Ftnanzhaushalte der Staaten, 
als in der Wirthschaft der Privaten; und die Hoff, 
nung, durch künftige Ersparnisse in der nächsten Zeit 
zu decken, was heute zu viel ausgegeben werden 
mußte, ist im Finanzhaushalte der Regierungen meist 
noch eine eitlere Hoffnung, als die Einbildung eines 
Privatmannes, es werbe ihm möglich seyn, an dem 
folgenden Tage durch Ersparnisse das wieder zu er, 
übrigen, was er am vorhergehenden zu viel verthan 
hat. Ersparnisse zu machen, ist im Staatsfinanz, 
Haushalte überall bei weitem schwieriger, als in der 
Prtvatwirthschaft. Es läßt sich dort an den regel, 
mäffigen Aufwandsposten nie so leicht etwas kürzen, 
wie sich der Privatmann etwas von seinem gewöhn, 
lichen Tagesbedarf abbrechen kann. Auch zeigt die 
Erfahrung überall, wo man durch solche Anticipatio, 
nen den übermässigen Bedarf der Gegenwart zu decken 
gesucht hat, daß man damit für die Zukunft nichts 
weiter gewonnen hat, als fortwährende Verlegenhei, 
ten für die öffentlichen Kassen, denen doch am Ende 
durch nichts weiter, als durch eigentliches Schulden, 
machen, wiewohl oft viel zu spät abgeholfeu werden 
konnte.

Doch auch abgesehen von der Schwierigkeit, den 
Betrag der Anticipation durch Ersparnisse in der näch
sten Zeit zu decken, wie kann das Volk in der anti- 
cipirten Abgabe, das doppelt zahlen, was ihm oft 
einfach aufzubringen so schwer fällt? Eine solche Be, 
steuerung muß für dasselbe stets um so drückender seyn, 
und auf den regelmässigen Fortgang seiner Betrieb
samkeit immer um so nachthetliger einwirken, da die 
anticipirte Steuer nicht blos nur den trifft, der,im Stande 
seyn möchte, sie ohne Nachtheil für sein Eewerbswesen 
zu zahlen, sondern beide der zu solchen Zahlungen 
fähige und unfähige ganz gleichmäßig herangezogen 
werden. Und dieser Nachtheil ist durchaus nicht wie
der zu beseitigen und zu ersetzen, wenn auch in der

Folge
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Folge die anticiptrte Steuer zu der Zeit, wd sie ei
gentlich anfiel, nicht erhoben werden sollte. WaS 
einmal durch den Druck der Anticipation zerrüttet uNd 
zerstört ist, bleibt zerrüttet und zerstört, auch wenn 
jene Erleichterung in der Folge eintritt. Gewerbe, 
die durch den Druck der Abgaben zu Grunde gerichtet 
sind, sind nicht gleich wieder hergestellt wenn jener 
Druck Wegfälle DaS, was in Einem Jahre zu 
Grunde gieng, bedarf oft zehen Jahre zu feiner Wie
derherstellung.

Will man bet ausserordentlichen Fälle«, wd die 
erscheinende ungewöhnliche Ausgabe durch verhältnis
mäßige Erhöhung der bestehenden Abgaben nicht ge
deckt werde« kann, nicht über kurz oder lang auf 
diesen Punkt hingetrieben werden, so bleibt nichts 
übrig, als in Zeiten zum eigentlichen Schul- 
denmachen zu schreiten. Unter allen NochMittelk 
ist dieses noch immer das Erträglichste; so drückend eS 
auch werden kann, wenn vielleicht eine Regierung zu 
unvorsichtig dazu greifen, oder bei dessen Anwendung 
nicht möglichst zurückhaltend und sparsam seyn sollte. 
Wenigstens vor den Antitipationen öffentlicher Abga* 
ben hat das eigentliche Schuldenmachen das zum Voraus, 
daß es nur diejenigen Gütermassen der öffentlichen Con- 
sumtton zuführk, welche von ihren Besitzern für entbehr
lich geachtet werden; und baß die Vorschüsse, welche 
hier die Regierung erhält, freiwillig gemacht werden; 
während bei den eigentlichen Anticipationen oft kaum 
der härteste Zwangsbefehl den Abgabepflichtigen die im 
Voraus zu zahlende Steuer abzuzwingen vermag.

Weil aber das eigentliche Schuldenmachen in der 
Regel nur die entbehrlichen Capitale des Volks- 
und namentlich nur die der reicheren Classen, der Re
gierung zuführt, so kann es auf den regelmässigen Gang 
der Volksbetriebsamkeit nie sonderlich bedeutend nach- 
theilig einwirken. Es ist vielmehr — besonders, wenn 
es bisher todt gelegene Capitale hervorzieht, oder die

3. Bb. Cc
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nöthigen Summen in dem Auslände erborgt werden, --- 
Her Fall denkbar, daß es, wenigstens im ersten Augen
blicke, sogar zur Belebung der Betriebsamkeit wirkt, und 
dadurch, statt Nachtheil/ sogar Vortheile.schafft. Und 
.wenn auch, wie dieses freilich nie zu vermeiden ist, das 
Volk durch eine erhöhte Steuer die Zinsen der gemach
ten Schuld decken muß, mnd auch der Wiederabtrag 
derselben nie ohne Erhöhung der öffentlichen Abgaben 
möglich zu machen seyn wird, so kann doch beides auf 
eine Weise eingeleitet werden, welche dem Volke bei 
weitem nicht den Druck bereitet, der mit. eigentlichen 
-Anticipationen öffentlicher. Gefalle, oder mit einer 2luf- 
bringung des außerordentlichen Bedarfs der öffent- 
lichen Lassen durch ausssrordentliche Abgaben stets ver
bunden ist. — .Mit einem.Worte, der Druck der 
.Gegenwart wird Hier, auf die Zukunft übergewälzt, und 
wenigstens in der erstern Zeit von jener das*  Verhält
niß abgewendet, das sie bedrohete.

*) Mehreres hierüber s. m. bei von Struensee Abhandü

Der einzige Nachtheil, der bei einem solchen Ver
fahren die Gegenwart treffen kann, mag etwa nur der 
seyn, daß der Eintritt der Regierung in den Capital
markt die Zinsen der Umlaufenden Capitale etwas in 
die Höhe treiben kann, und daß dadurch diejenigen 
attvas leiden, welche zu ihrem Gewerbsbetriebe fremde 
Capitale suchen und bedürfen. Doch, da die der Re, 
gifrung vorgeliehene Capitgle nie aus dem Umläufe tre, 
ten, sondern durch Bezahlung der Bedürfnisse der Re, 
gierung meist wieder sehr schnell zum Volke zurückströ, 
men, so wird selbst der angedeutete mögliche Verlust 
für diejenigen, welche fremde Capitale bedürfen, nie 
pon sonderlicher Bedeutung, oder zuverlässig nie von 
langer Dauer seyn; und also auch in dieser Beziehung 
die Gegenwart vom Schuldenmachen der Regierung nie 
viel zu befürchten, oder zu leiden haben--).
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Inzwischen IM auch hiernach für die Gegen
wart das Schüldenmachen der Regierungen, wenn auch,

über wichtige Gegenstände -er Staatswirchsch- Bd. I. 
St 269 folg.; und Nebeniu- -er öffentliche Kredit rc., 
S.2Z1 folg.' — Unter die Vortheile, welche da- Schul-' 
deNMachtzn der Regierungen bei aufferokbentlichen Bedürf- 
nißfällen begleiten sollen- rechnet NebeniuS übrigens 
auch den,- däff durch die Anlehen, welche in solchen Zei
ten von den Legierungen gemacht würdet,' denjenigen Ka- 
pitalen, welche in solchen Gewerben- die jetzo zuck Still
stände, oder zu einem eingeschränkterem Betriebe genöthi- 
get wurden, Mgestgt gewesen wären, eine ^Gelegenheit zu 
einer für ihre Besitzer nützlichen Ausstthung gegeben werde.- 
Inzwischen mir kommt e- vor, »l- sey dieser Vortheil nur 
scheinbar. Dem Nationalwohlstands ist wirklich damit nicht 
geholfen, daß die Regierung solche überflüssig geworden» 
Kapitale nimmt, und für ihre Zwecke verbraucht. Der 
Wohlstand det einzelnen Kapitalbesitzer mag zwar dadurch 
scheinbar erhalten werden; aber für den allgemeinen Wohl
stand hat diese Verwendung gar keinen Nutzen. Vielmehr 
begleitet sie der unverkennbare Nachtheil, daß die Nation 
nicht blos den Ertrag der Kapitale jetzo verliert, sondern 
-iese selbst. D^ Nation geräth durch d,> Annahme 
solcher Kapitale zu öffentlichen Anlehen, und durch deren 
Verbrauch für öffentliche Zwecke, ganz in dieselbe Lage, in 
welche ein Privatmann gerathen muß, der sein Kapital 
verzehrte, da- er im Augenblicke nutzbringend anzulegen 
nicht vermag. Nur solche Kapitale, welche bei einem regel
mässigen Fortgange der Volk-betriebsamkeit itt allen stillen 
bisherigen Zweigen überschüssig geworden seyn mögen, — 
nur diese kann die Regierung durch ihre Anlehen, ohne 
Nachtheil für den Volkswohlstand, an sich ziehen; keine-we- 
-e- aber die müssigen, welche au- bisher getriebenen 
Gewerben herausgezogen wurden. Denn zwischen m üssi. 
gen und überschüssigen Kapitalen ist zuverlässig ein 
sehr auffallender Unterschied. — Was von Ersparnissen, 
die man im Augenblicke nicht nützlich anwenden kann, und 
darum in den öffentlichen Fond- anlegt, gilt, gilt keines-

Cc 2



Acht geradezu^ Air nützlich, doch ^vÄtigstenS nicht für 
äNffüllend schädlich, anzusehen fsyH, imMer wird doch 
kein denkender Staatswirth den Mangel an Bedächt- 
lichkeit billigen können, mit dem man, vorzüglich in 
der neuesten Zeit, diesen Gegenstand in Manchen Staa
ten behandelt steht. Jede Schuld, die irgend eine Re
gierung, zu irgend^ Zweck
wirkt, gibt immer dem Volke öle nicht erfreuliche Aus
sicht -uf eine neue, oft eine lange Reihe von Jahren 
hinausdrückende, Last, und diese Last bleibt dem Volke 
unbedingt, die Regierung denke zunächst nur auf die 
bloss Verzinsung der gewirkten Schuld, oder zugleich 
auch auf deren dereinstigen Wiederabtrag,- und, denkt 
sie nächst den Zinsen auf diesen, sie rücke den Abtrags
termin der Gegenwart nähernder entfernter. Der 
Credit, den die Regierungen in,der neuern und neue
sten Zeit sichM.verschaffe-,  ̂ und die
Leichtigkeit Schulden zu waches welche sich dadurch für 
solche gebildet Hat, .Hat Hern allgemeinen Volkswohl
stände wirklich bei weitem mehr geschadet, als mancher 
andere Machtstreich ihm woht. Hätte schaden können. 
Diese Leichtigkeit hat die Regierungen, nicht nur zu einer 
Menge der gewagtesten Unternehmungen veranlaßt, 
welche sie ausserdem, wo nicht ganz unterlassen, doch 
gewiß nicht sö, wie sie es wirklich thaten, unternom
men haben würden; sondern sie hat wirklich auch der 
öffentlichen Consumtion manches Capital zugewendet, 
daS ohne die reizenden Bedingungen, unter welchen die 
Regierungen ihre Anlehen meist zUssuche» pflegen, wohl 
schwerlich aus hen Kanälen der V^ksbetriebsamkeit in 
jenen Abgrund geflossen oder gestürzt sey» würde. Und 
für diesen Mißbrauch des Credits der Regierungen müs-

wege- auch von Kapitalien, welche durch Stockung der Ge
werbe müsstg geworden seyn mögen. Hier entsteht aus dem 
temporären Vortheile, den die Anlegung giebt, bleibender 
Nachtheil.
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sen die Völker beinahe in allen Ländern bald mehr bald 
weniger büßen. Ist die Berechnung richtig, welche 
ins der Recensent von Nebenius eben angeführtem 
Werke im Hermes^) vorgelegt hat, so zahlt da- 
Volk in den sämmtlichen europäischen Staaten dermal 
ien nicht weniger, als die ungeheure Summe von 
zwei Hundert und fünfzig Millionen Ham
burger Bankothalern jährlich an Zinsen für 
die von seinen Regierungen allmählich gewirkten Schul
den, von welchen gewiß sehr bedeutende Summen hät
ten erspart werden können, hätten die Regierungen ih
ren Credit mit mehr Vorsicht und Schonung benuzt, 
als sie es wirklich gethan haben. Denn gewiß gar man
che Schuld würde die Staaten und die Völker nicht 
drücken, hätten die Regierungen ihren Credit blos 
dann benuzt, wenn das Verhängniß und der wahre 
Drang der Umstände es gebot, und hätten sie ihn kei- 
nesweges zu Unternehmungen mißbraucht, zu welchen 
sie oft nicht mit ausreichendem Grunde vom Volke Ab
gaben fordern konnten; wie namentlich zu manchem 
nicht zur Vertheidigung des Landes, sondern blos nur 
aus persönlichen Rücksichten der Herrscher, oder ein-

*) Gtck. X. 1821. S. 160. Die von den verschiedenen euro
päischen Staaten jährlich zu zahlenden Zinsen ihrer Schul
den werden hier mit Weglassung aller unter 400,000 fallen
den Summen nach Hamburger Bankqthalern berechnet, 
für .

1) England 145,000,000
2) Frankreich. 33^)00,000
3) Oestreich 7,000,000
4) Rußland 5,200 000
5) Preussen 5,000,000
6) Holland ....
7) Spanien- Portugal, Italien,

5^)00,000

Schweden, Dänemark, Sach
sen, Barern, und die kleine- 
ren deutschen Staaten, 50,000,000.
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zetner übemächttFer Aristokratenfamilien und Ministe?, 
angefangenem uttd fortgesetztem Kriegeoder zu man,. 
Her andern, blos zu Befriedigung der Eitelkeit abzwek- 
Senden, ohne wahren Nutz und- Frommen für das G»- 
meinwesen gebliebenen, Unternehmung^).

Ein wahres Herzeleid ist es übrigens gewiß für 
jeden, dem das Wohl unserer Völker am Herze liegt, 
daß sich einzelne Politiker so weit verirren konnten, 
die Neigung unserer Regierungen zu einem unnöthigen 
Schuldenmachen durch die Vorspiegelung zu reizen, 
durch Staatsschulden werde der Reichthum eines Volks 
unbedingt vermehrt, und es gebe kein weiseres Mittel 
zur Beförderung des Volksreichthums, als ohne Ein
schränkung Schulden zu machend). Wie man auf

Vorzüglich beachtenswert ist in dieser Beziehung hie Be
merkung von Hume a. a. O. S. 167. Vorzüglich für 
einen Minister sey die Leichtigkeit, Schulden zu machen, 
eine sehr verführerische Sache. Durch den Gebrauch diese« 
Hülfsmittels könne er wahrend seiner Verwaltung eine große 
Figur machen, ohne das Volk mit Steuern zu überladen, 
ohn? ein frühzeitiges Murren gegen sich zu erregen. Darin 
liege ein Hauptgrund, warum das Schuldenmachen so oft 
gemißbraucht werde. Es würde, setztHume hinzu — kaum 
unvorsichtiger seyn, einem unvorsichtigen Sohne Kredit bei 
Allen Bankleuten in London auszumachen, als einen Staats
mann zu berechtigen, daß er durch sein Schuldenmachen 
Wechsel auf die Nachkommenschaft ziehe.

*") Als den Hauptvertheidiger dieser Lehre nennt man gewöhn
lich kinto on creäil,. S. Y folg., und Hope lel- 
ters oa creäit Ltc. S. 5 folg. Doch selbst B ü sch vom Geld
umläufe, Bd. I. S. 415 folg, ist derselben nicht abhold. Sei
ner Meinung nach gehören die Staatsschulden zum Natio- 
nalreichthum, deün sie mehren die Menge nutzbarer (?) und 
verkäuflicher Dinge; sie geben ein Auskommen, und ver
mehren das Auskommen derer, die sich durch ihren Vorschuß 
daslllnrecht an einem Theil des Staat-einkommens erworben 
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solche Widerflnnigketten kommen konnte, ist kaum zu 
erklären, und nur durch den übermäßigen Werth zu

haben, und geben eine neue Gelegenheit, wo der in den 
Händen des Fleissigen und Sparsamen im Volke über deren 
nothwendige- Auskommen angehäufte Lohn ihrer Arbeit zur 
Nutzung angewendet werden kann. Au- diesen Gründen 
hält sie Busch allgemein betrachtet für?ein Uebel in einem 
Gtaate, wo ohnehin eine lebhafte Cirkulation besteht,.»'« 
welcher der Lohn der Arbeiten sich bei Einzelnen und: oft 
in Menge anhäuft. Inzwischen gesteht doch am Ende 
(S. 436.) Büsch selbst zu, da- eine Nation, die ohne 
Staat-schulden ihren Nationalreichthum fortdauernd anhäuft, 
bis alle-, wa- nutzbares Eigenthum werden kann, dazu 
gemacht ist, eines sicherern Wohlstände- genießt, als wenn 
sie große StaatSschuldeu zu ihrem Nationalreichthume rech« 
net. — Dagegen gehört nach Weishaupt über die 
Staat-au-gaben und Auflagen rc. §.135., derjenige Staats 
welcher tüchtig Schulden hat, unter die vollkommensten 
(??) — Uebrigen- vergl. man mit den hier von mir ver
theidigten Ansichten noch 8imonae äe 8ismonäi prin» 
cip äeeon. polit. ?omll. S.22H —236.: Les ereanees 
privee» — sagt dieser berühmte staat-wirthschäftliche Schrift
steller am Schlüsse seiner Betrachtungen (S.235.) — tom 
comme les oresnces pudlic^ues tont dien partie cle I» ri- 
edosse individuelle, et cep'endant elles ne tont partie sie 
la ricdesse nationale; car elles n'suAmentent nullement le 
revenu snnuel cle la nstion, elles en edsn^ent sen« 
lement 1a distribution. La nStivn possedo tonte» 
se« proprietes materielles ;. plus, les eresnces d une partie de 
ses eito^ens sur les sulres, moins ces ,memes creanecs ^ue 
les derniers doivent sux Premiers; et deux cpisntitcs e^s^ 
les positives, et negatives, s'etant sneantre» l'une lautre, 
il ne reste, ^ue la propriete materielle. 81 toules les 
cresnees privces et publi^ues etoient aneanties en un 
jour, il surait un ellrs^alrle bouleversement de la pro- 
priete, Is moitie des tamille» scrait ruine au prokit 6« 
1 sutre moitie, Mais la nstion v'en serki ni plus ricde, 
ni plus psnvre; «on rovenu eersit exactamem 1e meme, vt 
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begreifen, den besonders die Freunde des Merkantilsy, 
stems auf die möglichste Vermehrung der Circulations- 
Mittel eines Landes zu legen pflegen.

Diesen Zweck hat man freilich durch das fort
gesetzte umsichtslose Schuldenmachen beinahe in allen 
Staaten so ziemlich erreicht. Denn beinahe überall 
sind die öffentlichen Schuldscheine zu einer Art von 
Geld geworden, und gehen nach ihrem jedesmaligen 
Geldcours oft eben so leicht von Hand in Hand, als 
Gold und Silber. Nur hilft der hieraus hervorge, 
gangene Vortheil und Gewinn nicht etwa dem Volke 
etwas, das man, zum Behuf der Verzinsung und des 
Wiederabtrags der Schulden, mit Abgaben überlastet, 
sondern den Hauptgewinn, der aus jener Vermehrung 
der Circulationsmittel und aus ihrem Umläufe ent
springt, beziehen nur wenige Wucherer, die sich mit 
dem Ein- und Verkaufen der Umlaufenden Staats- 
schuldscheine beschäftigen. Das ganze Ergebniß, das 
aus der Vermehrung der Cirkulationsmittel durch die 
Schuldscheine für die abgabepflichtige Voltsmasse her
vorgegangen ist, beschränkt sich darauf, daß jetzt einige 
reiche Müssiggänger und Speculanten mehr auf Rech
nung des betriebsamen Volks leben können, und 
von diesem ernährt werden müssen; auch, daß 
ein nicht unbedeutender Theil unserer ächten Güler, 
masse, der zur Bewegung ächter Güter, und Folge, 
weise zur Belebung einer nützlichen produktiven Be
triebsamkeit, mit Erfolg hätte verwendet werden kön
nen, auf ein heilloses Spiel unserer Agioteure ver

leg uns suroient gSßne, et les sutres Suroient perdu. Il 
est vrai, <^ue les lrsn^ueroutes pudli^ues n ont jsmais «n 
«emblable rösultst, parceque les ^ouvornements, en »up- 
primsot 1s dette, couservent toujours limpöt, «zui sppsr- 
tensit sux cresaciers. IIs insnquent de toi s ces der- 
niers, et o'est Is propriete de eeux ei, c^u'ils vont ensuite 
reelsmer supres des sutres.
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wendet wird; — auf ein Spiel, das beide, den 
Staatskredit und den Volkswohlstand zu untergraben 
ausgeht: und wie die Erfahrung nur zu oft zeigt, die 
Regierungen oft in größere Verlegenheiten bringt, als 
selbst die unvorhergesehenen Ereignisse, durch welche 
sie zu ausserordentlichen Ausgaben, und zum Schul, 
denmachen genöthiget werden. — Auch darf zuletzt 
bei der Würdigung der Nechtfertigungsgründe des Schul, 
denmachens der Regierungen das nicht übersehen wer, 
den, daß, wenn man gewöhnlich das stärkste Motiv, 
das unsere Regierungen zum Schuldenmachen hintreibt, 
in das Streben legt, sich und ihren Angehörigen die 
nöthige Selbstständigkeit in unserm Staatensysteme ,zu 
sichern und zu erhalten und sie durch dieses Streben, 
wie dieses so oft der Fall ist, zum Erborgen ihrer An, 
lehen im Auslande veranlaßt werden, dieser Weg ge, 
rade am meisten auf die Vernichtung jener Selbsistän, 
digkeit hinführt. Ihr Schuldenmachen macht sie hier 
dem Auslande Tributpflichtig, sie zerstören also ihre 
Selbstständigkeit, während sie solche sichern und befesti, 
gen wollen*).

*) Ueber die hier angedeuteten Nachtheile des Schuldenmachens 
der Regierungen vergl. m. übrigen- NebeniuS a. a. O. 
S. 236 — 250.

Ließe es sich erwarten, daß unsere Politiker und 
Regierungen durch die Beherzigung dieser aus dem 
Schuldenmachen stets unvermeidlich hervorgehenden 
Nachtheile dahin gebracht würden, bei dem Gebrauche 
dieses Nothmittels stets die nöthige Vorsicht zu üben, 
und wäre der Geist des Agiotirens und Speculirens 
auf Staatspapiere in unsere kaufmännische Welt nicht 
so tief eingedrungen, daß es nicht eine Menge Leute 
gäbe, welche, durch ihren Wuchersinn getrieben, mit 
der größten Bereitwilligkeit dem umsichtslosten Schul, 
denmachen der Herrscher und ihrer Minister von selbst 
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die Hand böten, so möchte ich an diese Betrachtungen 
blos noch die Untersuchungen zu knüpfen haben, welche 
unter den verschiedenen Arten der Staatsschulden die 
dem allgemeinen Volkswohlstände am wenigsten nachthei, 
lige sey. Allein zu jenen wünschenSwerthen Hoffnungen 
möchtendieVölker nur in sehr wenigen Fällen berechtiget 
seyn. Und darum ist es denn nothwendig, ener Frage noch 
eine andere voraus zu schicken; die: wie wett sich 
wohl in einem Staate das Schuldenmachen 
treiben lassen möge, ohne am Ende zu einem 
Staatsbankeroute zu führen?

Was diese Frage betrifft, ist Schmalz-») der 
Meinung: da die möglichst höchste Steuer in einem 
Lande etwa auf zwei Fünftheile des Ertrags deS 
reinen Volkseinkommens getrieben werden könne, so 
könne auch die Staatsschuld eines Volkes nur auf so 
hoch gesteigert werden, baß von jenen zwei Fünftheilen 
nebst den übrigen Aufwandsposten der Staatsverwal
tung auch die Zinsen der von der Regierung gewirkten 
Schulden bezahlt werden können. Allein mir will eS 
dünken, eine in der Art arithmetisch gezogene Gränz, 
linie, wie Schmalz solche hier andeutet, möge sich 
schwerlich ziehen lassen. Wie hoch überhaupt die Ab, 
gaben eines Landes getrieben werden mögen, wird, 
wie ich früher (Z. rr5.) zu zeigen gesucht habe, sich nie 
mit Sicherheit, und wenigstens nie allgemein, bestim, 
men lassen; und da so etwas nicht möglich ist, so wird 
sich auch der Endpunkt für das Schuldenmachen doch 
zunächst nur in bett individuellen Verhältnissen der Betrieb, 
samkeit und des Erwerbswesens eines jeden Volks 
nur für dieses suchen und finden lassen. Wenn 
ein Volk im Reichthum rasch vorwärts schreitet; wenn 
seine Kräfte noch einer üppiger« höher» Entwickelung

A. a. O. Bd. II. S. 248.
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fähig und die Bedingungen derselben vorhanden sind; 
so wird seine Regierung eher Schulden machen können, 
auch, unter übrigens ganz gleichen politischen Verhält
nissen, zuverläßig leichter einen höher» Kredit genießen, 
und leichter Anlehen für ihre ausserordentlichen Bedürf
nisse finden, als wenn ein Volk noch auf den untern 
Stufen der Bildung steht, seine Fortschritte zum Wohl
stände langsamer sind, oder wenn sein Wohlstand den 
höchsten Punkt erreicht hat, und sich eine rasche Erweite
rung seiner Hilfsquellen nicht weiter erwarten läßt.

Inzwischen, wenn sich auch ein bestimmtes AHaas, 
verhältntß für das Schulbenmachen der Regierungen 
arithmetisch nicht bestimmen läßt, ins Unendliche kann 
jenes Schulbenmachen darum doch nicht getrieben wer
den. Es muß unbedingt da aufhören, wo der regel
mäßige Fortgang der Dolksbetriebsamkeit dadurch ge, 
stört werden würde; also da, wo das Volk in Gefahr 
kommen würde, durch die Anlehen der Regierung die 
zu seinem Gewerbsbetriebe erforderlichen Kapitale zu 
verlieren. Auch werden über diesen Punkt hinaus sich 
weder Anlehen finden lassen, noch auch wird das Volk 
im Stande seyn, die zu ihrer Verzinsung und Wieder, 
abzahlung nöthigen Summen aufzubringen, Alle An, 
lehen, welche eine Regierung bei ihrem Volke ma, 
chen mag, werden sich um deswillen immer nur auf 
hie Ueberschüsse beschränken müssen, welche die Anleihe, 
geber bei dem Gange ihrer Betriebsamkeit gemacht ha
ben, und zum regelmäßigen Fortbetrieb derselben nicht 
bedürfen. Sucht die Regierung durch übertrieben gün, 
stige Bedingungen auch andere Kapitale für sich zu ge, 
winnen, so können ihre Anlehen nicht anders/ als 
höchst nachtheilig, wirken. — Was aber im Aus
lande gewirkte Schulden angeht, so kann hier 
ein Uebermaaß zwar nicht in der angedeuteten Bezie, 
hung nachtheilig wirken; doch rücksichtlich des Drucks 
der Abgaben, welche zur Verzinsung und zum Wieder, 
abtrag der im Auslande kontrahirten Anlehen erfordere 
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lich sind, wirkt es in seinen Folgen zuverlässig nicht 
minder verderblich. Ueberhaupt möchte der einzige Un, 
terschied zwischen dem verderblichen Wirken übermäßig 
gemachter inländischer Anlehen, und das Maas über, 
schreitender auswärts gewirkter Schulden, etwa nur 
der sey, daß dort die verderblichen Folgen des Ueber, 
waaßes etwas früher hereinbrechen können, hier etwas 
später; wogegen aber auch ein Land, dessen Wohlstand 
durch übermäßige innere Schulden eine Katastrophe 
erlitten haben mag, sich zuverlässig bei weitem eher 
wieder erhohlt, als dasjenige, dessen Wohlstand durch 
übermäßige im Auslande gewirkte Schulden zerrüttet 
wurde.

Wie bedenklich das Schuldenmachen im Auslande 
seyn muß, zeigt schon die einzige Bemerkung, daß jede 
im Auslande gewirkte Schuld den klarsten Beweis 
liefert, daß das Inland die im Auslande erborgten 
Summen ohne Nachtheil für den regelmäßigen Fort, 
gang seiner Betriebsamkeit nicht aufzubringen vermö, 
gend' sey. Aber wie will man ohne auf besondere 
Elücksfälle zu rechnen, — auf welche jedoch ein nur 
einiger Maaßen verständiger Politiker nie rechnen 
darf, — bei solchen Verhältnissen hoffen und erwar, 
ten, daß es dem Volke gelingen werde, sich so em, 
por zu arbeiten, daß es die im Auslande geborgten 
Summen ohne Nachtheil für seinen Wohlstand abzu, 
tragen im Stande seyn werde, da es von nun an 
auch die meist hohen Zinsen zu zahlen hat, welche 
dem Gläubiger vertragsmäßig gebühren, und es oft 
schon mit dieser Last genug zu kämpfen hat. — Aus 
diesem Gesichtspunkte die Sache betrachtet, möchte 
wohl überhaupt die äusserste Gränze für das Schul, 
denmachen der Regierungen da zu bestimmen seyn, wo 
sich die nöthigen Summen für ihre Anlehen nicht mehr 
im Inlands finden lassen, sondern zu auswärtigen 
Anlehen geschritten werden muß. Am allermeisten 
scheint mir diese Gränzlinie bei dem Schuldenmachen 
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der Regierungen, kleiner, minder mächtiger Staaten 
beachtet werden zu müssen, wenn sie ihre politische 
Selbstständigkeit nicht geradezu verscherzen wollen. So 
scheinbar Vortheilhaft es für sie seyn mag, sich bei 
Verlegenheiten ihrer öffentlichen Cassen durch auswär
tige Anlehen zu helfen, so nachtheilig ist ein solches 
Borgsystem für sie in der Wirklichkeit. Von den Mit
teln und Wegen, deren sich größere Staaten bedienen 
mögen, um sich gegen den ungestümen Andrang ihrer 
auswärtigen Gläubiger zu sichern, steht den Regierun
gen kleinerer Länder meist kein einziges zu Gebot. Aus
ser der Zudringlichkeit ihrer Gläubiger haben sie in der 
Regel die meist noch zudringlichere Verwendung der 
auswärtigen Regierungen zu besorgen, welchen jene 
angehörenund bei den meist sehr beschränkten. Hülfs- 
quellen, die ihnen gewöhnlich nur zu Gebote stehen, 
müssen sich die Regierungen der kleineren Staaten oft 
zu dem härtesten Druck ihrer Unterthanen verstehen; — 
oft selbst zu einem größeren Drucke, als zur Be
streitung der unvorhergesehenen Ausgabe nöthig gewe
sen seyn dürfte, um deren willen das auswärtige An
lehen aufgenommen wurde. Für kleine Staaten ist 
darum jedes solche Schuldenmachen. nur ein Mittel zur 
Verewigung ihrer Noth, und daher doppelte Vorsicht 
nöthig, ehe sie sich entschließen mögen, zu diesem Noth- 
mittel zu greifen. Selbst eine in außerordentlichen 
Fällen erhobene Auflage, welche alles reine Volksein-

*) So mußte sich Sachsen im Hubertsburger Frieden aus
drücklich verbinden, die sächsischen Eteuerscheine, welche 
preussische Unterthanen in den Handen hatten zu bezahlen; 
und selbst die Regierung von Frankreich mußte es sich 
in dem Pariser Frieden vom so. Maii8i4. Art. lyundro. 
gefallen lassen, ihre an auswärtige Privatleute schuldige« 
Summen unweigerlich zu bezahlen, und den auswärtigen 
Machten die Behandlung dieser Angelegenheiten aus diplo
matischem Wege zugestehen.
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kommen verschlänge, wird der Aufnahme eines aus
wärtigen nur einiger Maassett bedeutenden AnlehenS 
vorzuztehen seyn, durch das matt sich ttt solchen Fällen 
gewöhnlich jü helfen sucht.

Zwar mag matt meinen, über den für alles Schul- 
Lenmachen hier angedeuteten Punkt sey sowohl in klei
neren ülö in größeren Staaten um so leichter hinweg 
zu sehen, da die im Auslande gemachten Anlehen, wie 
Matt sich meist ausdrückt, fremdes Geld ins Land brin, 
gett, und durch dessen Umlauf die inländische Betrieb
samkeit einen neuen Reiz zu einem kräftigern Auf, 
schwunge erhalten könne. Man mag für das auswär
tige S'chuldenmachen auch etwa das anführen, daß ein 
Privatmann, der von einem Anderen Anlehen nimmt, 
trotz der Abhängigkeit, in welche er dadurch von sei, 
ttem Gläubiger kommt, dennoch in seinem Wohlstände 
Vorwärts kommen kann. — -Aber beide Argumente 
verlieren ihr Gewicht, wenn man das eigenthümliche 
Verhältniß, und den Sinn und Zweck des Schulden, 
machens der Regierungen erfaßt, Und diesen dem 
Sinne Und Zwecke deS Schuldenmachens der Privaten 
gegenüber stellt. Wenn der Privatmann fremde Capi, 
tüle borgt, und dadurch nicht nur zu Grunde geht, 
sondern sogar sich seine Lage oft verbessert, so liegt 
der Grund dieser Erscheinung darin, daß er jene Ca, 
pitale als Mittel zur Erweiterung und Verstärkung sei, 
ner produktiven Kraft und Thätigkeit benutzt. Aber 
ganz anders gebrauchen die Regierungen die von ihnen 
aufgeborgten Summen. Diese Summen sind nicht der 
Produktion gewidmet» Sie sind nicht, wie die An
lehen, welche ein Privatmann macht, Mittel zur För, 
derung deS regelmässigen Fortgangs einer produktiven 
Thätigkeit, sondern Mittel zur Befriedigung des Be, 
darfS deS Verbrauchs. Und wirklich sind sie auch oft 
schneller verbraucht, alö sie — im Auslande zu, 
samMettgebtacht werden» In gewöhnlichen Fällen
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gehen sie meist eben so schnell wieder in das Ausland, 
als sie herein gekommen seyn mögen

Nur dann möchten sich Ausnahmsweise Schul« 
den im Auslande aufgeborgt, rechtfertigen lassen, wenn 
ihr Zweck wäre, durch Vorschüsse an inländische, durch 
ausserordentliche Ereignisse in Verlegenheit und Stocken 
gerathene Gewerbe, der inländischen Betriebsamkeit 
wieder aufzuhelfen, oder inländische Staatsgläubiger 
HU befriedigen, die vielleicht ohne Befriedigung Ihrer 
Forderungen an die Regierung ihren Untergang zu be
sorgen haben könnten. Allein, was den ersten Fall 
betrifft, so fragt es sich sehr, ob es in den bet wei
tem meisten Fällen, wo die Regierungen für solche 
Zwecke auswärts Anlehen aufnehmen, nicht besser 
sey, die auf die angedeutete Weife bedrängten inländi
schen Gewerbsleute lieber ihre nöthige Anlehen im

*) Belege für diese Behauptung s. m. in der von Nebenius 
a. a. O. S. 23 folg, und S. 38 folg, erwählten Geschichte 
der seit dem letzten Frieden von Frankreich, Rußland, 
und Preussen, und einigen andern Staaten, gemachten 
auswärtigen Anlehen. Den eigentlichen Gewinn, der aus 
diesen Anlehen entsprang, machten eigentlich nicht die Um 
lerthanen, deren Regierungen die Anlehen aufnähmen, som 
der» nur die einzelnen Wechfelhäuser der Haupthandelsplatze 
von England und dem festen Lande, welche ihre Geld
schätze — eigentlich nur zum Anschauen — bald da, bald 
dorthin versendeten- Nur die Börsengeschäfte der Geld- 
Mäkler erweiterten und vermehrten sich dadurch, nicht die 
Fond- der Völker zur Wiederbelebung ihrer durch den Krieg 
zerrütteten Betriebsamkeit; und darum war es gewiß sehr 
verständig, daß die französische Regierung, um sich von der 
Herrschaft ihrer auswärtigen Gläubiger ju befreien, die ge
wirkte Schuld zu nationalisiren suchte, und zu dem Ende 
zur Erleichterung der Theilnahme an dem öffentlichen An
lehen, und der Einschreibungen in das große Gchuldbuch, in 
jedem Departement Filialbureaus von -er zu Paris beste
henden Hauptanstalt errichtete.



Auslande sich selbst suchen zu lassen, und nur dem 
ausländischen Gläubiger durch strenge Justizpfiege und 
zweckmäßige Kreditanstalten einen Reiz zur Darleihung 
seiner Kapitale an die Unsrigen zu geben, als wenn 
sich die Regierung selbst ins Mittel schlägt, und mit 
ihrem auswärts erborgten Gelde ihren Angehörigen 
Vorschüsse macht. Ist es mit allen Vorschüssen, welche 
die Regierungen ihren Unterthanen zur Emporbringung 
ihres Gewerbswesens machen mögen, eine sehr be
denkliche Sache, so ist es gewiß am allermeisten be
denklich, wenn von jenen das Geld dazu erst im Aus
lande geborgt werden muß. Sie werden es selten 
dort zu so billigen Bedingungen erhalten, wie der 
Privatmann, und je lästiger die Bedingungen der aus
wärtigen Anlehen sind, um so weniger wird für den 
angedeuteten Zweck davon zu erwarten seyn. Was 
auch der Inländer, dem die Regierung das im Aus
lande geborgte Kapital zur Belebung seines Gewerbs
wesens vorschießt, durch sein Gewerbe, und die dabei 
benutzten Vorschüsse, gewinnen wird, in den meisten 
Fällen wird dieser Gewinn durch die hohen Abgaben 
verschlungen werden, welche er jener zahlen muß, da
mit die Regierung die an ihre auswärtigen Gläubiger 
zu zahlenden Zinsen abtragen kann. Mit einem Worte, 
mit diesem Argumente für die Rechtfertigung auswärti
ger Schulden der Regierungen, ist, wenn man alles 
genau erwägt, wenig oder nichts gesagt.

Mehr hat dagegen der Fall für sich, wo die aus
wärtigen Anlehen zur Befriedigung inländischer Gläu, 
btger gesucht und ausgenommen werden. Inzwischen 
auch hier scheint das auswärtige Schuldenmachen 
der Regierungen nur mit großer Behutsamkeit gebilligt 
werden zu können; nur in soweit, als es etwa die Be, 
friedigung der aus den neuesten Verbindlichkeiten der 
Regierung hervorgegangenen Staatsgläubiger bezweckt. 
Geht es aber vielleicht weiter und darauf hin, den ge
sunkenen Cours unserer Staatspapiere zu heben, so 
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fallt der ganze Gewinn aus solchen Geschäften doch meist 
nur unseren Agioteuren zu; für die eigentlichen und ur
sprünglichen Gläubiger der Regierungen, also für die 
Leute, welche am allermeisten der Hülfe der Regie
rungen bedürfen, und solche am meisten ansprechen 
könnten, aber entspringt daraus wenig oder gar kein 
Vortheil. Ihre durch die der Regierung gemachte An, 
lehen zu Grund gerichteten Gewerbe werden durch den 
verbesserten Cours der Staatspapiere nicht wieder her
gestellt, und die ganze Speculation endiget sich vielleicht 
nur damit, daß das Volk mit neuen Abgaben belastet 
wird, um einigen Wucherern desto besser Gelegenheit 
zu geben, sich auf Kosten der Regierung und des all
gemeinen Wohlstandes zu bereichern. Selbst im be
sten Falle und wenn die im Auslande erborgten Sum
men an die eigentlichen und ursprünglichen Staatsgläu
biger kommen, entspringt aus solchen Zahlungen nur 
äusserst wenig oder gar nichts für den allgemeinen 
Wohlstand. Die Staatsgläubiger, welche jetzo durch 
das gemachte fremde Anlehen Summen erhalten, die 
sie bisher für verloren hielten, sehen diese Summen 
als gefunden an, behandeln sie nach dieser Ansicht, las
sen sich in unüberlegte Unternehmungen ein, verlassen 
die bisher geübte Sparsamkeit, und verthuen so die er
haltenen Summen ohne allen Vortheil weder für sich 
selbst, noch für das allgemeine Beste; so daß als 
eigentliches Ergebniß aus dem Anlehensgeschäste für 
das Volk weiter nichts übrig bleibt, als eine neu ge, 
schaffene Schulden, und Ztnsenlast, gewöhnlich drük- 
kender, als die frühere.

Auf jeden Fall ist und bleibt das Aufborgen von 
Anlehen im Auslande um von ältern Zeiten herrüh, 
rende inländische Schulden zu bezahlen, nichts weiter 
als ein sehr heroisches Mittel, das einen durch seine 
Schulden oder auf andere Weise in Verlegenheit 
gerathenen Stdat in den meisten Fällen wohl 
ehr leicht gänzlich zu Grunde richten kann, äusserst

3. Dd. D d
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selten aber ihm aufzuhelfen vermögend seyn dürfte. 
Ist es mit einer Regierung durch ihr zu weit getriebe
nes Schuldenmachen einmal dahin gediehen, daß sie 
nicht mehr im Stande zu seyn glaubt, ihren Gläubigern 
auf andere Weise, als durch auswärtige Anlehen zu 
helfen, und haben durch die Verbreitung einer sol
chen Idee im Volke einmal ihre Schuldbriefe ihren 
Credit verloren, so bleibt wirklich weiter nichts übrig, 
als dem Gange des Verhängnisses ruhig zuzusehrn. 
In einer solchen Lage ist e,s für das Gemeinwesen bei 
weitem gerathener, wenn die Regierung nur für die 
Aufrechterhaltung des ruhigen Ganges der Gegenwart 
durch geeignete Mittel zur Deckung des Bedarfs der 
Gegenwart sorgt, als wenn sie die Wunden wieder heilen 
will, welche frühere verhängnißvolle Ereignisse oder frühere 
Mißgriffe in ihrem Verwaltungssystem ihrem Credit ge
schlagenhaben mögen. SosehresdieGrundsätzederNecht, 
lichkeit fordern mögen, keine gewirkte Schuld ungezählt zu 
lassen, die sich ohne übermäßigen Druck der gegenwärtigen 
Generation bezahlen läßt, so n^nig kann es unserer Gene
ration zugemuthet werden, für die Sünden ihrer Väter 
und Großväter zu büßen. Was einmal durch den Lauf 
der Dinge nach dem ewigen Gesetze des Verkehrs und 
des Güterumlaufs verloren und zu Grunde gegangen 
ist, darf eine Regierung nie wieder ins Leben zurück, 
führen wollen. Ihre nächste Pflicht gehört der Gegen, 
wart an, und offenbar widerrechtlich würde sie gegen 
diese handeln, wollte sie solche nöthigen, Schulden der 
Vergangenheit zu übernehmen, welche dem gegenwär, 
tigen Geschlechte oft nicht im mindesten zu Gute ge, 
kommen sind, und in deren Verlust auch für die GlLu, 
biger sich bei der lezten Analyse aller hierbei zu berück
sichtigenden Momente oft weiter nichts erkennen lassen 
mag, als nur eine indirecte Uebernahme von Lasten, 
welche jenen mit allem Rechte gerade zu der Zeit hat, 
ten angesonnen werden können, wo sie der Regierung 
die bis jetzt unabgetragen gebliebene Anlehen von 
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ihrem erübrigten und entbehrlichen Vermögen gemacht 
haben.

Unter allen Regierungen der Staaten unserer civt- 
lisirten Welt hat übrigens keine der Maxime, ausseror- 
dentliche Staatsbedürfnisse durch eigentliches Schulden- 
machen zu befriedigen, sich in dem Umfange hingegeben, 
wie die Englische. Inzwischen, was dort geschah, 
und geschehen konnte, würde wohl anderwärts mit glei
chem Erfolge nie nachzumachen seyn. Wenn sich die 
Schulden der englischen Regierung vom Anfänge des 
Funbirungssysiems, vom i5. November 1688, bis 
zum 1. Februar i9i3, also in einer Zeit von etwas 
mehr als Ein Hundert und vier und zwanzig 
Jahren von 664,245 Pf. Sterl. auf 706,394,209 Pf. 
Sterl. vermehren lassen konnten--'), und diese Schul- 
denmasse seitdem noch immer mehrere neue nicht unbe
deutende Zuwächse erhalten hat^'); wenn England im 
Jahre i8i3, 22,680,872 Pf. Sterl., und im Jahre 
1819 29,685,410 Pf. Sterl. Zinsen von dieser Schul
denlast zahlen konnte, statt, daß es im Jahr 1688 nur 
39,855 Pf. Sterl. zahlte^), so

*) M. vergl. Colquhoun a. a. O. Bd. H. S. 13 und 14.

** ) Nach den von NebeniuS a. a. O. im Anh. S.83. mitge
theilten Nachrichten betrug nemlich die Schuldenmasse der 
englischen Regierung beim Anfänge des Jahres 
181 9 — da- Schuldkapital im Durchschnitte nur zu acht
zig Pfund für die Rente von drei Pfund berechnet — 
813,850,015 Pf. Sterl., nemlich

737,514,612 Pf. Sterl. für die fundirte Schuld, 
51,992,059 Pf. Sterl. für die unfundirte, nach dem 

Nominalkapital,
24,343,344 Pf. Sterl. zeitliche Annuitäten, nach dem 

zwölffachen Betrage berechnet.

** *) M. vergl. Colquhoun a. a. O. — Am 5. Januar 181- 
betrugen die Zinsen von sämmtlichen Schulden der drei

Dd 2
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den hohen Aufschwung zu erklären den die englische Be
triebsamkeit in diesen Zeiträume durch eine Menge zu, 
sammenwirkender Ursachen erhalten hat; vorzüglich aber 
dadurch, daß der Gang, den dort das Manufakturen- 
und Fabrikenwesen und der Handel gewonnen, und 
selbst unter den ungünstigsten Verhältnissen behauptet 
haben, in den Händen der großer» Gewerbsunterneh, 
mer und Kaufleute Kapitale als Ueberschüsse gebildet 
hat, welche ohne Nachtheil für die Volksbetriebsamkeit 
entbehrt, also den ausserordentlichen Bedürfnissen der 
Regierung zugewendet werden konnten, so wie dieses 
in keinem andern Staate unserer civilisirten Welt mög, 
lich war. — Doch fragt es sich sehr, ob es nicht besser 
gewesen, und ob der Wohlstand des englischen Volks 
nicht noch mehr gewachsen seyn würde, hätte seine Re, 
gieruug ihren Kredit mit weniger Ausgedehntheit be, 
nutzt. Wenigstens möchte es sich wohl schwerlich be, 
Häupten lassen, in den nächsten Hundert und vier und 
zwanzig Jahren werde die Regierung noch einmal so 
viel Anlehsn finden, als sie vom Jahre 1688 an bis 
i8i3 fand. Auf jeden Fall zeigt die dermalige Gestal, 
tung des englischen Nationalwohlstandes, und die Art 
und Weise, wie die Reichthümer unter den verschiede, 
nen Volksklassen dermalen vertheilt sind, daß die aller
dings durch das Schuldenmachen der Regierung begün, 
stigte Lage der reichern Volksklassen nicht ohne Druck

vereinigten Königreiche, mit Einschluß der an Oestreich 
und Portugal! gemachten Anlehen und die hiervon zu 
zahlenden Zinsen, 27,656,798 Pf. Sterl., oder mit Einschluß 
der Annuitäten und Leibrenten 29,685,41 o Pf. Sterl.; nich. 
gerechnet die damals im Etat auf 2,560,000 Pf. Sterl. at- 
gegebenen Zinsen und Tilgungsfonds der Schatzkamme- 
scheine von den Jahren 1818 und 1819., und die De> 
waltungSkosten der öffentlichen Fond- im Betrage vm 
276,001 Pf. Sterl. Man vergl. Nebeniu- a. a. O. 
S.77 —7Y.
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für die minder wohlhabenden mittlern und niedern 
Stände geblieben ist, und daß wenigstens in der letzten 
Zeit der Druck der Abgaben, welche die Zinsen der 
Staatsschulden erfordern, einem bedeutenden Theile der 
früherhin selbstsiändigen Leute seine Selbständigkeit 
geraubt, und sie aus Gewerbsunternehmern zu bloßen 
abhängigen Arbeitern herabgedrängt hat^). Deutet 
auch der Umstand, daß die englische Regierung nicht wie 
andere Regierungen genöthigt war, ihre öffentliche An- 
sehen im Auslande zu suchen^), sondern daß vielmehr 
selbst bet dem ausgedehntesten Borgsysteme, das die 
englische Regierung befolgte, von England aus noch die

*) In den Fahren von 17Y2 bis »817. vermehrte sich nemlich 
nach NebeniuS a. a. O. S. 326. die Zahl der arbeits
fähigen Personen von nicht ganz vier Millionen, auf 
sechs Millionen, während die Bevölkerung des Landes in 
demselben Zeitraume nur von funfzehen Millionen Seelen 
auf achtzehen Millionen stieg. Im Fahre 1792 betrug 
sie also nicht gar Ein viertel', im Fahre 1817 dagegen 
Ein drittel.

**) Ganz frei von fremden Schulden ist zwar auch England 
nicht. Aber daß auswärtige Anlehen dorthin flössen, beruht 
auf ganz eigenen Gründen. Der Grund davon liegt vor- 
züglich in der großen Sicherheit der dort angelegten Kapi
tale, welche besonders während der langen Revolutionszeit 
des Kontinents bedeutende Kapitale in die englischen FondS 
trieb. Im Fahr 1806. berechnete man daS fremde Eigen
thum in britischen FondS auf 18,596,666 Pf. Sterl., ausser 
17,147 Pf. Sterl. jährlicher Annuitäten von bestimmter 
Dauer. Der ganze Betrag deS fremden in öffentlichen 
FondS in England angelegten Eigenthums, mochte damal- 
etwa auf zwei und zwanzig Millionen Pf. Sterl., oder 
Ein fünf und zwanzig Theil der gesammten Schuld, 
veranschlagt werden. Fm Fahre 1809 gab man e- nur zu 
17,721,029Pf. Sterl., und späterhin nur zu 16,599,421 Pf. 
Sterl. an. M. vergl. NebeniuS a. a. O. im Anh. 
S. 83.
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bedeutendsten Anlehen an andere Regierungen gemacht 
werben konnten-'0/ — deutet dieser Umstand auch dar
auf hin, daß in England die öffentliche Schuld ihren 
höchsten Punkt noch nicht überschritten habe, so geht 
doch aus der eben angeführten Erscheinung, und aus 
dem Mißverhältnisse, in welchem die Gütervertheilung 
In England dermalen sich befindet, nicht undeutlich her
vor, daß die englische Staatsschuldenmasse ihrem End
punkte so ziemlich nahe gerückt sey, und daß inSbeson, 
dere die Höhe, auf welcher daö englische Anleihesystem 
den Zinsfuß im Lande gebracht und erhalten hat, den 
öffentlichen Fonds nicht blos nur überschüssige Kapi
tale zugeführt hat, sondern daß selbst manches müs- 
fige dahin geflossen sey, das die. Volksbetriebsamkeit 
jetzo entbehren muß, und selbst trotz des errichteten Til
gungsfonds und seiner bedeutenden Zuflüsse, doch so 
bald von der Regierung dem Volke nicht wieder zurück
gegeben werden kann; und daß darum die Nachtheile, 
welche bereits aus dem zu weit getriebenen Schulden- 
machen der Regierung für die größere Volkskmasse her
vorgegangen sind, sich ohne einen neuen Aufschwung, 
den die englische Betriebsamkeit von Aussen her, durch 
irgend ein, zur Zeit nicht vorher zusehendes, Ereigniß 

, erhalten wird, schwerlich vermindern, wohl aber eher 
sich vermehren dürften. Wenigstens liegt zuverlässig 
der Hauptgrund des seit dem Frieden eingetretenen Ein, 
kenS des Preises der Staatsschuldscheine mehr darin'"'0/

*) Wie r- D. da- frühere Anlehen an Oestreich und Por
tugal, und die späteren an Frankreich und Ruß
land.

**) Dom December deS Jahre- 1817 bi- zum Anfänge de- 
Zahre- 1820 sanken die Preise der drei Procente tra
genden consolidirten Fond- von 84 auf 65. Da- wodurch 
Nebeniu- a. a. O. S. zi4 —318 diese Erscheinung zu 
erklären sucht, scheint mir die Sache nicht zu erschöpfen. 
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daß die müßigen Kapitale. welche während der letzten 
Kriegsjahre in die öffentlichen Kassen durch Anleihen 
flössen, jetzo vermißt werden, und sich dadurch das 
Angebot der öffentlichen Effekten unverhältnißmäßig ge
gen ihre Nachfrage vermehrt haben mag, als in den 
Anleihen, welche in der letzten Zeit von England aus 
an Continentalmächte gemacht wurden, und in den un, 
ruhigen Auftritten, welche besonders im Jahre 1819 
die Sicherheit einiger Gegenden des Landes störten. 
Wahrscheinlich würden solche Auftritte gar nicht vorge, 
kommen seyn, hätten die müssigen Kapitale nicht füher- 
hin jene dem Volkswohlstände widerstrebende Richtung 
genommen.

Am weitesten hat man übrigens in England, 
nächst dem Schuldenmachen selbst, auch das Raffine
ment getrieben, um die Kapitalisten zur Anlegung 
ihrer Gelder in den öffentlichen Fonds zu bestimmen 
und zu reizenUnd wie man von Seiten anderer

Die Unthätigkeit im Handel im Fahre 1819 in-besoffdere, 
scheint mir mehr eine Ursache zu seyn, warum die öffent
lichen FondS nicht noch mehr fielen, als die Ursache ihres 
Falles. Durch die hier müssig gewordenen Kapitale erhielt 
sich zuverlässig der Preis der Fonds noch höher, als er sich 
ausserdem erhalten haben würde. — Seit dem Fahre 1820 
sind die englischen FondS zwar wieder gestiegen; aber ihren 
früheren Stand haben sie noch nicht wieder erreicht. Am 
8. Mai 1822. standen die drei Procent Zinsen tragenden 
konsolidieren FondS immer nur noch auf 79^, und bis zur 
Mitte des FuliuS d. F. hatten sie sich nur auf 79^ erhöht.

*) Ueber das Verfahren der englischen Regierung bei ihren 
AnlehenSgeschäften s. m. NebeniuS a. a. O. im Anh. 
S. 26 — 39. die Hauptsache besteht darin, daß der Kanzler 
der Schatzkammer die Bedingungen des AnlehenS vorläufig 
bekannt macht, und einen Tag fest setzt, an welchem er die 
Anerbietungen der Banquiers anzunehmen verspricht. — 
Zur bestimmten Zeit kommt er hierauf mit mehreren der
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Regierungen die Sitte des englischen Gouvernements 
auch in Schuldenmachen überhaupt stets möglichst nachzuah- 
men geneigt war/ so hat man auch hierin von Sei
ten der Erster» nicht nur dem Beispiele der Dritten 
folgen zu dürfen geglaubt, sondern hie und da das 
Raffinement noch etwas weiter getrieben, als selbst 
1n England. Äoch kann ich mich nicht überzeugen, 
daß damit fü» den Wohlstand der Völker und den 
Kredit der Regieruugen sonderlich gewonnen worden 
sey. Wenigstens haben in England die so beliebten 
bestimmten Annuitäten, wo dem Gläubiger für 
sein Kapital jährliche Revenuen über den Betrag der 
gewöhnlichen Zinsen zugesichert werden, wogegen dann 
nach Verlauf gewisser Jahre das Kapital mit den 
Revenuen dem Staate verfallen istdas gegen sich, 
daß die Regierung auf diese Weise die Leute anreizt, 
um desto leichter von ihren Zinsen leben zu können, 
ihr Vermögen den Erben, und überhaupt einer wahr
haft nützlichen Betriebsamkeit, zu entziehen. Solche

vorzüglichsten von diesen zusammen, welche ihre Erklärungen 
geben, und zugleich Listen von Personen vorlegen, welche 
Antheil an dem Geschäfte nehmen wollen. Die billigsten 
Bedingungen werden dann angenommen. Seit dem Jahre 
1815 hat man angefangen den Unternehmern de- letzten 
Anlehen-, in soferne sämmtliche LieferungStermine desselben 
bei Eröffnung des neuen Anlehen- noch nicht abgelaufen 
sind, bei gleichen Anerbietungen einen Vorzug zu geben.

*) Solche Annuitäten hat man in England auf sechs und 
neunzig, acht und vierzig, ubd vier und zwanzig 
Jahre, und auch auf Lebenszeit des Gläubiger
oder als Leibrenten. — Ueber die bei der Berechnung 
der Dauer der Leibrenten zu beobachtenden Regeln s. m. übri
gen- von Sonne nfelS Grunds, der Polizei, Handlungs
und Finanzwiffensch. Bd. HI. S. 411—414., und die dort 
angeführten Werke von Süß milch, Hogdson, Price 
Kritter, Karsten, Tetens, u. a. m.
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Anlehen sind eigentlich weiter nichts, als auf eine 
verschleierte Weise dem Volke abgelockte Steuern; — 
Steuern, welche das Kapital selbst ideal vollständig 
verzehren, wahrend es sich bei reinen Darlehen doch we
nigstens ideal erhält, wenn es auch real von der 
Regierung verzehrt werden mag — Derselbe 
Vorwurf trifft auch die Anleihen durch. Tontinenge- 
sellschaften, welche zusammen das Kapital auf Leib
renten geben, so daß nach dem Tode eines Gesell
schafters den übrigen sein Theil der Rente zuwächff, 
bis mit dem Tode des Letzter» Schuld und Rente dem 
Staate verfallen sind. Auch sie reizen nur zum ge, 
schästslosen Verzehren der Kapitale des Volks, und 
sind, noch mehr als selbst die Annuitäten, dazu geeig, 
net, nicht blos nur die überflüssigen, sondern zugleich 
auch alle müssigen, ja sogar auch die in nützlichen Ge
werben angelegten Kapitale der Volksbetriebsamkeit zu 
entziehen, und der öffentlichen Konsumtion hinzugeben; 
und so können sie denn die Volksbetriebsamkeit selbst 
in ihren letzten Elementen erschüttern. Ueberdieß ha
ben auf diese Weise geschaffene Ansehen immer auch 
noch das gegen sich, daß sie das Volk zu einem Glücks
spiele hinleiten, — dem verderblichsten Treiben, daS 
je ein Volk beginnen kann. Weshalb denn auch unter

*) Den hier angedeuteten Punkt hat offenbar 8i8monäe «l« 
Lismonäi principeg ä'evon. polit. Tom. II. S. 2Z7 und 
238. übersehen, wenn er Anlehen auf Annuitäten oder 
Leibrenten um deswillen für empfehlungSwerth erklärt, weil 
sie den Staat mit dem Ableben des Gläubigers oder am 
Ende der Itipulirten Termine für die Zahlung der Annui
täten von der Schuld befreien. — Wohl wahr ist es, daß 
sie der Regierung diese- leisten. Aber nicht blos das Inte
resse der Regierungen kann bei solchen Geschäften ins Auge 
gefaßt werden, sondern eben so sorgfältige Beachtung ver
dient der regelmäßige Fortgang der Volksbetriebsamkeit. 
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allen Arten von öffentlichen Anlehen gewiß diejenigen 
die allerverwerflichsten sind, welche mit Lotterien 
verbunden sind, durch die den Gläubigern, nach dem 
vom Glücksrade geleiteten Gange des Zufalls, Prä
mien und Gewinnste versichert werden, welche die 
Regierungen ihren Gläubigern nur in sofern zugeste
hen können, als diese dergleichen Schuldforderungen, 
so lange sie das Glücksrad als zahlbar nicht auswirft, 
unverzinßt lassen. Was von jedem Lotteriesptele der 
Regierungen gilt, über dessen Verwerflichkeit alle 
denkende Staatswirthe schon längst unter sich einig 
sind, gilt von diesem doppelt. Je größer die Gü
termasse ist, welche hier auf Jahre hinaus der öffent
lichen -Konsumtion ohne allen Ersatz zugewendet wird, 
um so verderblicher sind sie. Die sehr trügerische Aus
sicht auf Gewinn kann dem Gläubiger nie ersetzen, was 
er durch den fortwährenden Verlust seiner Zinsen ent
behren muß, und wenn auch die Regierung ihren Lot- 
terieplan noch so liberal entworfen haben mag; wenn 
auch ihre Prämien den bei jeder Ziehung völligen Zins
betrag den von dem Glücke begünstigten Gläubigern 
noch so gewissenhaft zutheilen sollten; der Nachtheil, 
den der Zinsverlust für die vom Glücke nicht begünstig
ten, diesen, und dem regelmäßigen Fortgange der Be
triebsamkeit des gesammten Volks bringt, — dieser 
Nachtheil ist nie zu ersetzen.

Faßt man nach diesen Bemerkungen die Nachtheile 
ins Auge, welche alle künstliche Anlehensgeschäfte dem 
allgemeinen Volkswohlstände immer bringen, und wel
che immer um so bedeutender seyn werden, je künstli
cher die Anlehensgeschäfte der Regierungen gestaltet 
sind, — so kann man ohnmöglich sich zu ihrer Empfeh
lung entschließen. Kommen die Regierungen einmal 
in die Nothwendigkeit zu borgen, so verdienen zuver
lässig reine und in gewöhnlicher Weise verzinsliche 
Anlehen vor jeder andern Form des Schuldenmachens 
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den Vorzug *).  Den öffentlichen Kassen werden sie den 
Vortheil gewähren, daß diese wirklich erhalten, was 
für sie geborgt wird, und worauf die Schuldverschrei
bungen der Regierungen lauten. Den Gläubigern, und 
namentlich denjenigen Volksgliedern, welche an dem 
Anleihegeschäfte Antheil genommen haben mögen, aber 
schaffen sie den Nutzen, daß die regelmäßig eingehenden 
Zinsen den steten und regelmäßigen Fortgang ihres Ge- 
werbswesens am meisten sichern; daß hier Agioteure 
am wenigsten Gelegenheit haben, ihr heilloses Spiel 
zu treiben; und daß das in den öffentlichen Fonds an
gelegte Vermögen der Staatsgläubiger nicht die verderb
lichen Schwankungen zu besorgen hat, welche der bei 
öffentlichen Schulden der angedeuleten verwickelten Art 
stets wechselnde Cours der Staatspapiere immer mit 
sich führt, ohne daß die Regierungen selbst bei der be
sonnensten und vorsichtigsten Behandlung ihres Schul- 
denwesens im Stande wären, dem zu begegnen.

*) Jedoch versteht e- sich von selbst, daß diese Anlehen frei
willige seyn müssen. ZwangSanlehen sind weiter nicht-, 
al- eine Abart von Anticipationen öffentlicher Abgaben, und 
haben alle- gegen sich, wa» diesen entgegen steht. Don 
einem ZwangSanlehen lassen sich für den Volkswohlstand 
unbedingt nur Nachtheile erwarten, sowohl für die Gegen
wart, al- für die Zukunft. Der Hauptpunkt, den man bei 
freiwilligen Anlehen verfolgt und bei allen Anleihgeschäften 
der Regierungen nie au- dem Auge setzen muß, nur die 
über flüssi gen Kapitale in die öffentlichen Kas
sen zu leiten, geht dabei rein verloren.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß jede bor
gende Regierung bet den Zinsen, welche sie bei ihrem 
auf geraden Wege gemachten Anlehen ihren Gläubigern 
zusichert, sich eifrigst bemühen müsse, sich möglichst an 
den bestehenden gewöhnlichen Zinsfuß,'zu Hallen. We
der eine zu hohe Verzinsung, noch eine zu niedrige, 
sagt dem Interesse des Volks zu. Zu hohe Zinsen locken 



42ö

leicht zu viele Kapitale in die öffentliche Fonds, und die 
Folge davon kann nur die seyn, daß dadurch manches 
Kapital dahin gezogen wtpd, welches das Volk bei sei
ner Betriebsamkeit nicht wohl entbehren kann, und 
daß darum das Staatsanleihen diesen oder jenen Ge- 
werbszweig ins Stocken bringt. Verheißt aber die Re
gierung zu niedrige Zinsen, so muß sie sich zuverlässig zu 
andern Vergünstigungen für ihre Gläubiger verstehen, 
wenn sich diese entschließen sollen, ihren Wünschen ent
gegen zu kommen. — Ueberhanpt werden Regierungen 
nur Ausnahmsweise ihre Anlehen zu niedrigern Zinsen 
haben können, als Privatpersonen; nur dann, wenn 
ihr Kredit unerschütterlich fest steht, und durchaus nie
mand weder an ihrem Willen, noch an ihrem Vermö
gen ihre Verbindlichkeiten gegen ihre Gläubiger auf 
das Gewissenhafteste zu erfüllen, zweifelt. .Doch die
ser günstigen Verhältnisse erfreuen sich in unsern Tagen 
nur sehr wenige Regierungen. Der Grund dieser miß
lichen Erscheinung liegt ganz offen darin, weil oft un
verschuldet das Wiederzahlungsvermögen der Regie
rungen mit ihrem guten Willen nicht immer gleichen 
Schritt halten kann. Und darum müssen sie sich, wenn 
sie Anlehen suchen, wohl eher zu mehr als gewöhnlichen 
Zinsen'^) verstehen, als daß sie ihre Darleiher bewegen

*) Belege hierfür gibt die Geschichte der Anlehen, welche die 
Regierungen von Frankreich, Rußland, Oestreich, 
und Preussen in der letzten Zeit gemacht habey in aus
reichendem Maaße. Die billigsten Bedingungen erhielt noch 
die königlich niederländische Regierung bei ihrem, 
freilich geringen, Anlehen von 20,000,000 Gulden, das sie 
zu Anfang des IahreSi8t8 aufnahm; und doch mußte selbst 
sie sich zu sechs vom Hu n d ert verstehen. Die Anleben, 
welche zu gleicher Zeit Rußland, Preussen, Oest
reich und Frankreich negocirten, kommen bedeutend 
höber, auf achlhald Procent; und bei dem Anlehen, wel
ches die französische Regierung das Jahr vorher, unter
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könnten, sich mit einem geringern, als dem meist übli
chen Zinsfüße zu begnügen.

In der Natur der Sache liegt es jedoch, daß 
der von der Regierung versprochenen Zinszahlung stets 
die erforderliche Aufmerksamkeit gewidmet werde, ohne 
Unterschied, es mögen durch die Staatsanleihen nur 
die überschüssigen Kapitale des Volks und der Staats
gläubiger überhaupt in die öffentlichen Fonds geflos
sen seyn, oder die von den Regierungen bei ihren 
Anlehen ihren Gläubigern verheißene höheren Zinsen 
mögen auch müssige Kapitale dorthin gezogen haben.— 
In dem einen Falle wie in dem Andern, ist die rich
tige Zinszahlung das einzige Mittel, das den Regie
rungen ihren Kredit vollständig sichern, und sie gegen 
die Verlegenheiten schützen kann, in welche sie die Zu
dringlichkeit ihrer, ihre Kapitale zurückfordernden 
Gläubiger so leicht setzen kann. — Darum ist es 
denn überall, wo eine Regierung sich zum Schulden- 
machen entschließen muß, immer das Erste, warum es 
Noth thut, zugleich mit dem Anleihegeschafte auch 
auf die nöthigen Fonds zur Verzinsung der zu contra- 
hirenden Schulden zu denken, oder wie man dieses 
gewöhnlich nennt, die Anleihen zu fundiren. Nur 
aufs Gerathewohl zu borgen, und die Summen zur 
Deckung der Zinsen 'von zufälligen Einkünften, oder 
gar nur von vermeintlich möglichen Ersparnissen in 
diesem oder jenem Zweige der öffentlichen Verwaltung 
zu erwarten, wäre der erste Schritt zum Staatsban- 
kerott, oder eigentlich eine offene Ankündigung seines 
schon materiell vorhandenen Daseyns. Auch wird sich 
wohl kein nur einiger Maaßen verständiger Gläubiger 
durch solche meist leere Hoffnungen zu Vorschüssen für

dem 18. Febr. 1817., durch die Häuser Baring und Hope 
negociren ließ, kamen die Zinsen gar über zehen Procent. 
M. vergl. NebeniuS a. a. O. S. ü6. ü7. 59. 60 u. 27. 
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irgend eine Regierung bewegen lassen. Werden aber 
die Zinsen gedeckt, und so gedeckt, baß die öffentlichen 
Kassen durch ihren Abtrag nie in Verlegenheit kom
men können, so sind wirklich die Versicherungen, welche 
man sonst den Gläubigern wegen ihrer Darlehen ge
ben mag, sehr leicht zu entbehren ->). Wenigstens 
wird durch alle Faustpfänder, und durch alle den 
Gläubigern zugestandene Hypotheken auf Staatsgefälle 
oder Domänengüter, für den Kredit der öffentlichen 
Kassen ganz und gar nichts gewonnen seyn, so lange 
die richtige Verzinsung durch zugleich bei der Auf, 
nähme des Staatsanlehens zur Deckung seiner Zinsen 
neu geschaffene Fonds nicht mit möglichster Vollstän
digkeit und Zuverlässigkeit gedeckt ist. Jeder Staats
gläubiger weiß nur zu gut, daß der Kredit der Re
gierungen in der Wirklichkeit nur ein persönlicher 
ist, und daß alle Hypotheken dem Gläubiger nichts 
helfen, wenn die Regierung nicht Lust, oder nicht 
Vermögen hat, ihm aus dem Unterpfande zu seiner 
Befriedigung zu verhelfen. Und diesen persönlichen 
Kredit sich zu schaffen und zu erhalten ist den Regie
rungen nur möglich, durch völlige Sicherstellung der 
Verzinsung ihrer Schulden.

Ist aber für die angedeutete Bedingung gesorgt, 
und ausreichend gesorgt, so wird selbst die eigenmäch, 
tige Verlängerung des Rückzahlungstermins von Sei
ten der Regierungen ihren Kredit und die Geltung 
ihrer Schuldscheine im Verkehr nie sonderlich beein, 
trächtigen. Sogar wenn die Regierung erklären sollte, 
daß sie die Kapitale selbst nie wieder zurückzahlen 
werde, sondern daß die Zinsen, nach einer von meh
reren Regierungen angenommenen Maxime, nur als 
ewige Renten gelten sollen, — selbst dann wird

*) Ueber die gewöhnlichen Dersicherung-weisen von öffentlichen 
Anlehen s. m. v on 3 akob a. a. O. Bd. I. S.656 u. 657.
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sie für die Geltung ihrer Schuldscheine im Verkehre 
nie viel zu fürchten haben ^). An die Stelle der 
überschüssigen Kapitale, welche ursprünglich in die öf
fentlichen Fonds flössen, werden fortwährend derglei- 
gleichen dem Umläufe der Staatspapiere gewidmet 
bleiben, und neue Ersparungen, welche unter solchen

*) Vorzüglich darin, daß man in England bei dem StaatS- 
schuldenmachen diesen Punkt mit der größten Sorgfalt ins 
Auge gefaßt hat, und da-sogenannte FundirungSsystem 
bei seinen Anlehen stet- mit der größten Anstrengung zu 
bewahren strebt, — darin liegt der hohe Kredit der dorti
gen Regierung, und der Grund de- leichten Umlauf-, den 
die Staat-schuldscheine dort haben. — Seit dem sich da- 
Dolk von der vollkommenen Sicherheit de- fundirten Eigen
thums überzeugt, und eine lange Erfahrung bewiesen hat, 
daß sich die. Stocksinhaber darauf verlassen können, dafi 
ihre Dividenden jede- Vierteljahr an einem festgesetzten Tage 
bestimmt au-gezahlt werden, und daß sie auch zu allen Zei
ten ihr Kapital auf dem kürzesten Wege in Geld verwan
deln können, — seit dieser Zeit — sagt Colquhoun 
a. a. O. Bd.H. S. 16. — ziehen sie diese Art der Nieder- 
legung aller anderen vor, und eS herrscht feit langen Zäh
ren her unter vorsichtigen Individuen aller Klaffen des 
Gemeinwesens ein lobenSwürdiger Ehrgeitz, sagen zu können, 
man habe Geld in der Bank; und wenn dieses ein
mal jemand erreicht hat, so erwacht in ihm ein starke- 
Verlangen, sein kleine- Kapital zu vermehren. — Al- im 
Jahre 1803 Oestreich bekannt machte, daß e- Kapitale, 
welche im Jahre 1814 rückzahlbar waren, erst im Zahre 
1824 zurückzahlen könne, aber dabei die Zinsen vertrags
mässig fortzahlte, sielen die Obligationen nicht um da- Ge
ringste. Als e- aber im folgenden Zahre anfing, die Zinsen 
nicht mehr baar, sondern in Banknoten, obwohl nach dem 
Course, zu zahlen, so fielen die Obligationen doch um mehr 
als zehrn Procent, wie wohl die Gläubiger eigentlich 
dabei nicht- weiter verloren, al- nur die unbedeutende 
Differenz de- Agio beim Umsetzen ihrer Papiere gegen Me
tallgeld. — M. vergl. Schmalz a. a. O. Bd.II. S.247.
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Verhältnissen das betriebsame Volk zu machen im 
Stande seyn wird, werden selbst als Fonds für die
jenigen müssigen Kapitale dienen, welche aus dem 
Staatsanleihen zu den Geschäften des Privatlebens 
zurückzukehren im Stande seyn sollten.

Ist es aber auf diesen Punkt gediehen, hat sich 
das Staatsschuldenwesen geregelt, und hat es sich da
durch in den regelmässigen Gang der Dolksbetriebsam, 
keit eingereihet, dann — jedoch erst dann.— mögen 
die Regierungen auf die Herstellung eines Tilgungs, 
fonds, und auf die Mittel zu Abtragung ihrer Schul
den denken. Erst dann werden aber auch die Maas, 
regeln, welche sie für diesen Zweck ergreifen, von 
wahrem Nutzen und Erfolge seyn. Die Mittel zur 
Herstellung des Tilgungsfonds werden sich hier auch 
leichter schaffen lassen, als zu irgend einer andern 
Zeit; und zuverlässig wird eine unter solchen Verhält, 
Nissen errichtete Tilgungskasse für die Verminderung 
der Staatsschulden bei weitem mehr leisten, als jede 
andere Tilgungsanstalt, die man zugleich mit dem 
Anleihen verbindet. Je mehr die Regierungen durch 
richtigen Abtrag ihrer Zinsen ihren Kredit befestiget 
haben werden, um so leichter wird es ihnen wer, 
den, die Zinsen ihrer Anlehen herabzubringen; und 
die Ersparnisse, welche sie hier machen, mögen die 
Grundlage ihres jetzt herzustellenden Tilgungsfonds 
bilden ^).

Freilich mag es mit einem Tilgungsfonds, der 
nur durch Ersparnisse von den ursprünglich bedunge, 
nen Zinsen der Staatsanleihen hergestellt werden soll, 
aber weiter keine Zuflüsse hätte, und mit dem Abtrag 

der

*) Auf dieser Idee beruhte der erste Tilgungsfonds, den man 
in England im Zahre 1717 errichtete. M. vergl. I^su- 
äer äsle in^uir^ into tde nsture snä ori^ine ok pudlic 
wesltlt ole. S. 62. der Berl- Uebersetzung.
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der durch selne Benützung abzutragendsn Schulden, 
langsamer gehen, als es vielleicht dieser oder jener 
wünscht, der das Volk gern der Abgaben entlastet 
sahe, welche es zur Verzinsung der Staatsschulden 
fortwährend zahlen muß, oder der überhaupt die Ne- 
gierungen gerne schuldenfrei sehen möchte. Indeß, 
wenn auch dieser Tilgungsfonds nur langsam sich bil, 
den, und anfangs für den eigentlichen Abtrag der 
Schulden nur wenig wirken kann, so wird doch seine 
nützliche Wirksamkeit stets um so sicherer und um so 
zuverlässiger seyn. So wenig ich es auch einer Re- 
gierung verzeihen würde, wenn sie bei ihrem Schul- 
denmachen die Frage wann, wie und womit sie 
ihre Anlehen zu seiner Zeit wieder abtragen kann, 
ganz unbeachtet ließe, so wenig ^ann ich mich doch 
überzeugen, daß es so dringend nothwendig sey, mit 
eben der Sorgfalt, mit der man bei der Aufnahme 
der Anlehen auf die Sicherstellung ihrer richtigen Ver
zinsung zu denken hat, auch sofort auf die Herstel
lung eines sichern und festen Tilgungsfonds für jenes 
Anlehen zu denken. Ein solches Verfahren ist mit 
den Umständen, durch welche das Schuldenmachett 
nöthig geworden ist, in der Regel ganz unveretnbar- 
ltch -2). Drückt schon die Verzinsung des Anlehens,

Anders denken übet diesen Gegenstand 8«x trau« ä'öcon. 
polil., Tom. n. S. 3by und 370. und Schmal; a. a. O., 
Bd. II. S. 24Y. Namentlich empfiehlt der Letztere sofort 
bei der Aufnahme des AnlehenS die Auflegung Eine- 
Procent mehr als die vertragsmässigen Zinsen betragen^ 
um sofort damit einen Tilgungsfonds für die Anleihe zu 
bilden; und in England befolgte Pitt diese Idee i. I. 
I?y2. bei der damals dem englischen Tilgungsfonds gegebe
nen Einrichtung. In Bezug auf neue Anlehen wurde da
mals der Grundsatz festgestellt, Ein Procent vom 
Nominalbetrag des Kapitals über die zur Deckung 
der Zinsen erforderliche Summe, Mehr zu heben, der dem

3. Bd. Ee
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und die zu dem Ende nöthige Auflegung neuer Abga, 
den, das Volk, so drückt die Herstellung des, zugleich 
bei der Aufnahme des Anlehens angelegten Tilgungs, 
fonds jenes doppelt. Auch dürfen sich die Negierun, 
gen auf keinen Fall schmeicheln, durch die Anlegung 
eines Tilgungsfonds sofort bet der Aufnahme ihrer 
Anlehen die Kapitalisten etwa geneigter zur Abschlies- 
sung des Anlehensgeschäftes zu machen, oder sie zu 
billigern Zinsforderungen zu bestimmen. Denn jeder 
weiß nur zu gut, daß es mit den Hoffnungen, welche 
man in diese Tilgungsfonds setzt, gewöhnlich sehr miß
lich aussieht, und daß man am Ende durch ein zu 
großes Vertrauen auf jene Fonds doch nur getäuscht 
wird; weil niemand für den steten guten Gebrauch 
des Tilgungsfonds Bürgschaft leisten kann, und die 
Regierungen ihre Tilgungsfonds eben so leicht miß
brauchen können, als ihre Schätze. Wenigstens hat 
noch kein angelegter Tilgungsfonds die Regierungen 
davor bewahrt, neue Schulden machen zu müssen, 
wenn es der Drang der Umstände gebot. Alles, waS 
namentlich durch den so sehr gepriesenen englischen 
Tilgungsfonds.bewirkt worden ist, ist weiter nichts ge
wesen, als daß die Regierung einige Summen in die 
Hände bekommen hat, welche sie dazu verwenden 
konnte, den Cours der Staatspapiere in Augenblicken, 
wo sie bedeutend fallen wollten, nicht zu tief fallen zu 
lassen, ohne indeß im Stande zu seyn, diesem Fallen 
mit Nachdruck begegnen zu können, wenn es durch 
zusammmwirkende Umstände unvermeidlich veranlaßt 
wurde ^). Zu der Zeit, wo die Regierungen zum

Abtrag de- Anlehen- gewidmet werden sollte. Auf diese 
Weise sollte jede- neue Anlehen in fünf und vierzig 
Jahren wieder abgetragen werden. — Minder günstig, 
al- Say und Schmalz, urtheilt über diesen Gegenstand 
8imvn6e äe Lismonäi a. a. O. ^om. II. S. 241.

*) Einen Beleg für diese Behauptung gibt die Geschichte der
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Schuldenmachen genöthiget find, zugleich auch einen 
Schuldentilgungsfond herstellen zu wollen, scheint mir 
dasselbe Manöver zu seyn, als wenn ein Privatmann 
zu einer Zeit, wo sein gewöhnliches Einkommen zur 
Deckung seiner Bedürfnisse nicht ausreicht, wo er also 
zu dem Ende sich zum Recurs auf sein Kapitalvermö
gen entschließen muß, eine Summe auf künftige Noth, 
fälle zurücklegen wollte. Zu einer und derselben Zeit 
Schätze sammeln wollen, und Schuldenmachen, sind in 
der Finanzwirthschaft der Regierungen eben so uner
trägliche, einander geradezu entgegenstehende Dinge, 
als in dem Haushalte der Privaten,- und doch liegt 
der Idee der sofortigen Herstellung eines Tilgungs
fonds, wenn die Regierungen Schulden machen, die 
Vorstellung von der Möglichkeit eines solchen Trei
bens zu Grunde. — Der Tilgungsfonds und die An
stalten zu seiner Herstellung gehören für bessere Zei
ten, nicht aber für die Zeit der Noth, welche zum 
Schuldenmachen treibt; und nur auf bessere Zeiten

Operationen de- englischen Tilgungsfonds in den Jahre» 
17YZ-I8i6. bei NebeniuS a. a. O. im Anhänge S. 5r. 
So bedeutend auch die Summen sind, welche man alljähr
lich auf den Rückkauf umlaufender Gtaattpapiere durch Be- 
Nutzung der disponibeln Summen des Sinkung-fsnd- ver
wendete, so wurden doch jede- Jahr — nur daS Zahr 1816 
allein ausgenommen — bei weitem mehr Schulden gemacht, 
als abbezahlt; und der ganze Vortheil, den man auS dem 
Fond- zog, bestand eigentlich in weiter nicht-, als daß er 
den Ministern da- Schuldenmachen erleichterte. Wahrend 
in dem angeführten Zeitraume der Tilgung-fond- für 
300,564,908 Pf. Sterl. Staat-papiere zurückkaufte, wurden 
für 576,527,788 Pf. Sterl. oder, nach dem Nominalbeträge 
der Anlehen, für «70,891,78s Pf. Sterl. neue Schulden 
gemacht.

Ee r
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mögen und müssen solche Anstalten verspürt und ver, 
schoben werden ^)-

Aber auf die Rückzahlung ihrer Schulden in sol- 
chen Zeiten zu denken, darf sich auch keine Regierung 
erlassen. Die Verbindlichkeit dazu liegt schon in ihrer 
Pflicht, dem Volke jede Abgabe zu ersparen, welche 
sich diesem nur immer ersparen läßt. Aus der Natur 
der Anlehen, und insbesondere daraus, daß diese nicht 
auf Rückzahlung, sondern blos auf die Zahlung ge
wisser den Darleihern aus den öffentlichen Cassen zuge
sicherten Renten, contrahirt sind, kann auf jeden Fall ganz 
und gar kein Grund entnommen werden, um die Regierung 
der Anstalten zur Rückzahlung jener Anlehen zu über
heben. Wohl mag man es dem Privatmanne vielleicht 
Nachsehen, der unaufkündbare Capitale seinen Gläubi
gern nicht heimzahlt. Aber auch den Regierungen so 
etwas nachzusehen, würde eine übertriebene Schonung

*) Hat sich die von der Oestreichischen Regierung, durch 
die Verordnung vom 22. Januar 1817., hergestellte Staat», 
schuldentilgungsanstalt bei alle dem, wa» sich, wegen ihrer 
etwa» zu komplicirten Einrichtung, noch dagegen erinnern 
lassen möchte, so gut bewährt, daß sie durch ihre Opera« 
tionen mit einem ihr zugewiesenen jährlichen Einkom
men von 8,739,000 Gulden in Conventionsmünze, 
902,000 Gulden in Wienerwährung, und 134,000 Gul
den in Obligationen zu fünf Procent, in der kur
zen Zeit bis zum 1. September 1819., die alten Schulden 
vyn 488,000,000 Gulden auf 432,000,000., und die neuen 
von 208,000,000 auf 182,600,000 Gulden herabbringen 
konnte, und daß weiter da» Aktivvermögen der Anstalt, bi» 
zum 1. Mai 1820. sich auf 94,224,967 Gulden berechnen 
lies, so liegt der Grund davon nur darin, daß die Oest
reichische Regierung die dazu geeignete bessere Zeit dazu 
benutzte. — Mehrere» über diese TilgungSanstalten s. m. 
beiNebeniuS a. a. O. im Anhänge S. 154 —162., und 
von Bosse Darstellung de» staatSwirthschastlichen Zustande» 
in den deutschen Dunde-staaten rc., S. 476 — 479.
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für sie seyn. Sind die Regierungen ihren Gläubi
gern auch nicht zu einem solchen Abtrag verpflichtet, 
so sind sie es doch gewiß ihrem Volke.

Inzwischen liegt es doch' in der Natur der Sache, 
daß selbst die Uebung dieser Pflicht eine gewisse Vorsicht 
heischt. — Schulden abzutragen, blos in der Absicht 
damit eine Regierung keine Schulden mehr haben möge, 
und damit sie bei wieder vorkommenden ausserordentli- 
chen Bedürfnissen desto leichter neue machen kann,— 
ein Treiben dieser Art möchte ebensowenig zu billigen 
seyn, als wenn sich eine Regierung um den Abtrag 
ihrer Schulden gar nicht bekümmern wollte. Hätte 
sich das öffentliche Schuldenwesen in den Gang der 
Volksbetriebsamkeit einmal so eingerethet, daß durch 
dessen Fortbestehen der regelmäßige Fortgang jener 
Betriebsamkeit nicht gestört wird, und wäre im Ge, 
gentheile von den Lasten, welchen das Volk, um 
des Abtrags der öffentlichen Schulden willen, unter
worfen werden muß, eine nachtheilige Wirkung auf 
jenen regelmässigen Fortgang zu besorgen; dann ist 
es gewiß besser, die Schulden »»abgetragen zu lassen, 
und dem Volke jene Last zu ersparen, als ihm solche 
aufzulegen. — Nicht damit kann dem wahren Besten 
des Volks, dessen Interesse überhaupt hier nur allein 
ins Aug^ gefaßt werben muß, gedient seyn, daß seine 
Regierung keine Schulden hat; sondern nur darum han, 
delt es sich, daß durch die Schulden der Regierung 
sein Wohlstand so wenig als möglich beeinträchtiget 
werde. Das eigentliche und zuverlässige Mittel zum 
Abtrag der Schulden kann hier also auch nur das 
angedeutete seyn, fortwährend richtiger Abtrag 
der Zinsen, und Hinwirkung auf diese Weise 
auf Ersparungen in dem Derzinsungsbedarf.

Sind auf diese Weise die Staatsgläubiger rück- 
sichtlich ihrer Renten aus den der Regierung gemachten 
Anleihen gehörig gedeckt, so kann am wenigsten das 
Steigen oder Fallen der Staatöpapiere einen Grund
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abgeben, baS RückzahlungSgeschäft mehr oder minder 
zu beschleunigen, als es die angedeuteten Verhältnisse 
der Verzinsung vielleicht gestatten. Beidem, dem Stei
gen und dem Fallen, mag die Regierung ruhig zusehen. 
Das Steigen und das Fallen beruht in der Regel 
auf Bedingungen, deren Leitung meist nicht in der 
Hand der Regierung steht. Steigt der Wohlstand des 
Volks überhaupt, und bilden sich Mehr überschüssige 
Kapitale, als bisher, so daß darum die Staatseffecten 
mehr als bisher gesucht werden, so wird deren Cours 
auch ohne alle Anstalten der Regierung zum Abtrag 
ihrer Schulden steigen -»). Aber alle Anstalten der 
Art werden den sinkenden Cours nie aufhalten, wenn 
der Wohlstand des Volks abnimmt, und die überschüs
sigen Kapitale von den Gläubigern aus dem Staats
fonds zurückgezogen werden müssen. Würde in dem 
ersten Falle ein zu thätiges Eingreifen der Regierung 
durch Abtrag ihrer Schulden nur das Steigen des 
Courspreises ihrer Papiere vermehren, so kann in dem 
letzten Falle die Belastung des Volks mit Steuern 
für den Tilgungsfonds, und dessen Verwendung zum 
Abtrag der Schulden, dem Sinken des Courses we
nigstens nicht Einhalt thun, wenn es ihn nicht viel
mehr fördert.

*) Zu starke Einkäufe ihrer Papiere, oder überhaupt ru starke 
Schuldenrahlungen, könnten unter solchen Verhältnissen hie 

und da sogar die von Lauderdale, freilich übermäsfig, 
so gefährlich geschilderte Folge haben, daß hier der Kapital
markt mit überschüssigen Kapitalien ganz überfüllt würde, 
und daß dadurch die Volk-betriebsamkeit auf gewagte Unter, 
nehmungen hingeleitet werden könnte, bei welchen am Ende 
die Kapitale de- Volk- ganz verloren gehen könnten; oder 
daß überhaupt die Volk-betriebsamkeit eine so regellose 
Richtung erhielte, daß alle die Summen, welche die Regie- 
rung dem Volke -um Behufe der Schuldenzahlung abgenom
men hätte, oder abnähme, und ihren Gläubigern zahlte, 
rein verschwendet würden.
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Ueberhaupt scheint mir der merkantilische Geist, 
der in der Benutzung der von den Regierungen herge
stellten Schuldentilgungsanstalten eine so vorherrschende 
Rolle spielt, sich auf keine Weise ganz billigen zu lassen. 
Einer Regierung ziemt es zuverlässig nicht, auf dieselbe 
Weise sich ihrer Schulden entledigen zu wollen, wie 
dieses ein rückwärts gekommener Kaufmann thun mag, 
der seine Gläubiger zu gutmüthigen Nachlässen zu be
wegen strebt, oder durch aufgestellte Commtssionäre seine 
Schuldbriefe unter ihrem Nennbeträge einzuhandeln 
sucht. Ich kann es zwar nicht mißbilligen, wenn eine 
Regierung ihre einmahl in den Umlaufgekommene Papiere 
zu der Zeit, wo sie solche zurücklöset, nicht höher, als 
um ihren dermaligen Courspreis bezahlt. Denn, wenn 
sie mehr zahlte, so leistete sie damit doch eigentlich nur 
den Agioteuren und Geldmäklern einen Dienst. Aber, 
daß sie durch Aufkäufe ihrer Papiere, zur Zeit, wo 
solche etwa niedrig stehen, diesen Preis in die Höhe zu 
treiben sucht, und dadurch ihren Unterthanen die An, 
legung ihrer überschüssigen Capitale erschwert, oder 
daß sie durch Wiederverkauf ihrer eingehandelten Pa, 
Piere zu der Zeit, wo der Cours etwas hoch steht, oder 
durch zu sparsamen Einkauf in solcher Zeit, den Cours 
herabzudrängen sucht, dieses ziemt sich gewiß auf kei» 
nen Fall, die Regierung habe dabei eine Absicht, wel- 
che sie wolle. In die Schwankungen, welche der Ver, 
kehr in den' Preis ihrer Papiere bringen kann, darf 
sie nie eingreifen. Weder die Sorge für ihren Credit 
erfordert so etwas, noch das allgemeine Beste. Nur 
dafür sorge sie, daß die zum Abtrag der Schulden be, 
stimmte Summen stets regelmässig und pünktlich bestim
mungsgemäß verwendet werden. Dieses ist es, was 
die Rechtlichkeit gebeut, und auch nur dieses ist das 
wahre Palladium für ihren Credit.

Darum aber, weil jede Regierung bei der Be, 
Handlung ihres SchuldenwesenS stets pur den Gesetzen 
deö Rechts mit der größten Strenge zu huldigen hat, — 
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darum muß denn auch jeder andere Weg durchaus ver, 
werflich erscheinen, der von irgend einer eingeschlagen 
werden könnte, um ihren Gläubigern nicht mit der 
strengsten Gewissenhaftigkeit zu leisten, was diese von 
ihr mit Recht fordern können. Haben die Regierungen 
bei ihren Verlegenheiten sich mitunter durch Capital- 
und Zinsreductionen, durch Münzverschlechte, 
rungen, durch Papiergeld, oder andere KüMe 
der Art, zu helfen gesucht, so kann dieß gewiß kein 
rechtlicher Staatsmann anders billigen, als unter einer 
Menge Bedingungen und Einschränkungen. Erlaubt ist 
es wohl, daß da, wo überhaupt der Zinsfuß für aus
geliehene Capitale herabgegangen ist, eine Regierung 
auch ihre Gläubiger zu meiner ähnlichen Billigkeit gegen 
sie zu bestimmen suche. Niemand kann es ihr mißdeuten, 
wenn sie in diesem Falle zu billigern Zinsen neue Anlehen 
aufnimmt, und damit ältere auf höhere Verzinsung ge
borgte heimzahlt; denn sie benuzt hier weiter nichts, 
als einen Vortheil, den ihr der Gang des Verkehrs 
darbietet. Statt, daß die Benutzung eines solchen Vor
theils mißbilliget werden könnte, liegt solche vielmehr 
in der Pfiicht der Regierung gegen das Volk, und in 
dem ihr durch ihren Stand gegebenen Gebote, alles 
zu thun, was diesem eine Erleichterung seiner Lasten 
verschaffen kann. Aber ausserdem willkührliche Zins, 
oder gar Kapitalreductionen vornehmen zu wollen, 
wie man es unter der Buonaparlischen Herrschaft in 
Holland und Westphalen that, dieses möchte sich 
höchstens nur dann rechtfertigen lassen, wenn die der- 
malige Lage des Volks ihm die Zahlung der zum Ab
trag der vertragsmäßigen Zinsen nöthigen Abgaben 
nicht mehr möglich machen, sollte. Die Kapital- und 
Zinsreduktion wäre hier nichts weiter, als eine den 
Staatsgläubigern, und also dem reichern Theile des 
Volks, aufgelegte außerordentliche Abgabe, deren Auf
legung durch den Drang der Umstände geboten wäre, 
und weil sie blos die Reicheren trifft, als ein von 



»41

diesen gefordertes Opfer zur Erhaltung des Ganzen 
angesehen werden könnte. — Doch, wenn sich auch 
ein solches Verfahren durch diese und andere Gründe 
einiger Maassen beschönigen lassen möchte, ein heroi
sches Nettungsmittel bleibt es immer, und seine An
wendung erfordert stets die größte Umsicht und Be, 
dächtlichkeit. Es kann unter allen zulässigen Schulden
tilgungsmitteln immer uur die letzte Stelle erhalten. 
Daß dadurch der Kredit der Regierung leiden kann, 
ist wirklich das dabei am wenigsten zu befürchtende 
Uebel. Das Hauptübel, das aus einer solchen Re, 
duktion hervorgehen kann, und in der Regel immer 
daraus hervorgeht, besteht darin, daß dabei nicht blos 
die Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Gläu
biger etwas zerrüttet werden können, sondern daß 
diese Zerrüttung sich unendlich weiter verbreitet; daß 
namentlich ein großer Theil der bisher für wohlhabend 
geachteten Leute zugleich mit den Staatsgläubigern in 
Verfall gerathen, dadurch derKapitalumlauf und der Gang 
der Betriebsamkeit in allen seinen Beziehungen im ganzen 
Volke zerstört werden, und diese Störung eine allgemeine 
Zerrüttung des Volkswohlstandes nach sich ziehen kann.

Ein solches Uebel scheinen nun zwarMünzver, 
schlechterungen Und Papiergeldemissionen, 
wenigstens so schnell wie Kapital- und Zinsreduktionen, 
nicht befürchten ^u lassen; denn hier tritt die Täu
schung der Gläubiger gewöhnlich nicht so auffallend 
sichtbar hervor, wie dort. Inzwischen auch von die, 
sen Mitteln läßt sich nichts anderes erwarten. Und 
was sie in ihren Wirkungen selbst noch schlimmer macht, 
als die Kapital- und Zinsreduktionen, ist das, daß 
dadurch unbedingt alle Verkehrs, und Erwerbsver, 
hältnisse des gesammten Volks gewaltsam aus ihren 
Fugen gerissen werden, und daß die nachtheiligen Wir, 
kungen solcher Operationen stets auf lange Jahre hin, 
aus allgemein verderblich wirken, und hier meist alle 
in der Folge ergriffene Anstalten dagegen yhne allen
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Erfolg bleiben ^). Die Schulden, deren Bezahlung 
.sich die Regierungen auf diese Weise zu überheben 
suchen, können sie nie bezahlen, auch wenn sie es in 
der Folge noch so ernstlich wollten. Die Anstalten 
zur Zahlung vermehren vielmehr oft noch das Un, 
glück. Sie führen gewöhnlich die Summen, welche 
die Regierungen darauf verwenden mögen, nicht in

*) Belege für diese Behauptungen s. m. Bd. II. S. 347. in der 
Note ***) u. S- 354 folg., und vergl. noch vonStruensee 
a. a. O. Bd.I. S.214 u. 215. Sehr stark eifert übrigen- 
gegen die MünzversÄlechterungen Lodin. de republ. 
S. 1063 u. 1064.: lVlilü 6rmi8siwL Huse^ue monuwents 
rerum pudlicsruin contemplsnti — sagt er hier — rei 
nummsrise curstio non tsntum utilis eed ctism civitatidu» 
tsntopere necesssris videtur, ut sin« es conunode csnsi- 
ktere von possint; et ^uo wsjor oecessita» esl, eo ivsgis 
nummorum deprsvstion! prospicienduin; cum es res incre- 
didiie «Terst universis sc singulis detrimentum. ^t non 
wodo corrumpi, sed nec^uidein mutsri potest inonets »ine 
incommodo civitütis, t^uoniam mutstio pretii et MLterise 
numismstum Census etism sc vonorum cujus^ue dudits- 
tionem s§ert. t^uo iit, ut nemo, Quantum in bonis ks- 
deat, constituore possit. Incerts sunt pscts conventa, 
i^use verssntur in societstivus, tutelis, Käuciis, mandstis, 
rebus eintis, venditis, conductis, locstis, ^uibus vitae 
socielas continetur; incerti reditus,G vectißslis, triduts, 
deni^ue poense ipsae, sc prsenns, l^use a leßivn» so 
judicibus irro^sntur; incerts sunt kuturs; postreinc» 
»ersrii o^es, sc wults tam in pudlici» ^uaio in privatis 
redus rstioaibusyue dudis sc suspeos» köre necesse est. — 
Lx ^uo intellißitur, numwis a Principe ipso le^e et sucto- 
ritate publics corruptis, ^usnt« pernicies sd rempubli- 
csm perventurs sit. t^uaw^usin principi non msgis licet, 
improds numismsts cudere, ^uan» occidere, <^uam grss- 
sari; nec s jure Pentium, ^uo i^uidein suri et sr^enti pre- 
tiuin constitutuin est, discedere, nisi re^is nomen sc «plen- 
dorem smittere, sc kalsse monetkc ssbricslor msgis, «jusm 
priaceps vppcUsri velit.
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die Hände der eigentlichen Gläubiger; helfen auch die, 
sen nicht wieder auf, wenn sie bereits zu Grunde ge, 
gangen sind; sondern alles, was aus diesen Anstalten 
entspringt, ist blos die Bereicherung einiger Wucherer, 
die ihren Wohlstand auf dem allgemeinen Ruin zu 
gründen suchen. Denn das einzige Mittel, das den 
Regierungen zu Gebote stehen mag, um das durch 
solche Operationen gestiftete allgemeine Unheil wieder 
gut zu machen, ist nichts weiter, als die schlechten 
Münzen, und daö in CourS herabgesunkene Papier, 
um ihren laufenden Preiö wieder einzulösen, und all- 
mählig zu vernichten. Allein so viel Mühe einer Re
gierung schon dieses kosten mag, es ist kein Mittel, 
um den gestifteten Schaden wieder gut zu machen; 
sondern nur ein Mittel dazu, daß -er nicht noch größer 
werde.

Alles dieses erwogen, stehen zuverlässig die beiden 
zuletzt angegebenen Rettungsmittel, dem Erster», der 
Kapital- und Zinsreduktion, so verwerflich auch diese 
ist, wenn sie nicht die höchste Noth gebietet, bei wei
tem nach. — Wie denn wirklich, wenn es einmal 
dahin gediehen ist, daß die von der Regierung aus, 
gegebenen Schuldscheine irgend einer Art, vom Volke 
und den mit ihm Verkehrenden, nicht mehr voll für 
die Summen angenommen werden mögen, worauf sie 
lauten, stets nichts anderes übrig bleiben wird, als 
das durch die Volksmeinung und den Gang des Ver, 
kehrS einmal Vernichtete, vernichtet seyn zu lassen. 
Ein offen ausgesprochener Slaatsbanquerott, er sey 
hervorgegangen, aus welchen Ereignissen er wolle, 
wird sich zuverlässig immer eher vertheidigen lassen, 
und dem allgemeinen Wohlstände bei weitem weniger 
schaden, als alle die künstlichen Mittel, wodurch der 
Kredit der Regierung gehalten, oder wieder gehoben 
werden soll, wenn sie einmal bis zum Banquerolte 
gekommen ist. Mag auch der Kredit der Regierung 
dabei auf einige Zeit zu Grunde gehen, genug wenn 
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nur das Volk nicht mit in den Abgrund hineingezo, 
gen wird. Hier ist es, wo die Forderungen des stren
gen Rechts, und der dadurch begründeten Verpflich
tungen der Regierungen gegen ihre Gläubiger den 
Grundgesetzen der Staatswirthschaftslehre, und den 
hieraus hervorgegangenen Verpflichtungen der Regie
rungen gegen das Volk, werden weichen müssen. Zu
erst gehört jede Regierung ihrem Volke an, dann erst 
ihren Gläubigern. Meint sie es mit ihrem Volke 
redlich, und hängt dieses mit treuergebenem Sinne 
an ihr, sie wird in Zeiten der Noth weder die Zu
dringlichkeit ihrer Gläubiger zu befürchten haben, noch 
in die Verlegenheit kommen, ihre Unterthanen für ihre 
ausserordentlichen Leistungen durch solche trügerische An
weisungen zu bezahlen, wie ein in solchen Zeiten in 
Umlauf gesetztes Papiergeld, oder zu geringhaltige 
Münzen, geben. Der Kredit und die Selbsiständig, 
keit aller Regierungen ruht doch zuletzt nur in der An, 
hänglichkeit und Treue ihrer Völker, und sich diese auf 
rechtliche und redliche Weise zu sichern und zu erhalten, 
geht allen Strebepunkten der öffentlichen Verwaltung 
voran. Meint man, die Papieroperationen, zu der 
wir in der letzten verhängnißvollen Zeit diese und jene 
Regierung ihre Zuflucht nehmen sahen, um sich und ih
ren Völkern ihre Selbstständigkeit zu bewahren, hätten 
diese Selbstständigkeit gerettet, — meint man dieses, 
so hat man sich wohl sehr geirrt. Den Sieg, den nach 
langwierigem Kampfe endlich die gerechte Sache gegen 
die Herrschsucht eines fremden Usuopators errungen hat, 
verdanken die Völker und ihre Regierungen nicht den 
Finanzkünsteleten jener Regierungen, nicht den Suspen
sionen der Baarzahlungen ihrer Banken, nicht ihrem 
emittirten Papiergelde, nicht den Kapital- und Zins, 
reduktionen bei ihren Schulden; sondern der tief be, 
gründeten Uebermacht, deren jede Regierung sich er, 
freut, die auf die Treue und Anhänglichkeit ihrer An« 
gehörigen rechnen kann; — einer Uebermacht, die da, 
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wo sie einmal begründet ist/ selbst durch solche Künste, 
leien, und alles aus ihr hervorgehende Verderben/ 
nicht erschüttert zu werden vermag; die aber auch aller, 
dings alle solche Künsteleien durchaus unnöthig macht. 
Da/ wo die Sicherheit und Selbstständigkeit der Re, 
gierungen und der Völker auf jenem geistigen Elemente 
ruht/ können alle andere Mittel, um das Volk für ihre 
Regierungen zu gewinnen, ganz erspart werden, der 
Eigennutz, der die Volksbetriebsamkeit leitet, kann nie 
ersetzen, was das Pflichtgefühl leistet. Die moralischen 
Stützen der Selbstständigkeit der Völker und ihrer Re
gierungen sind die einzigen zuverlässigen Stützpunkte, 
auf welche eine Regierung in Zeiten der Noth zurück, 
greifen mag. Kein noch so künstlich geschaffener Kredit 
kann das je ersetzen, was sich von der geistigen Kraft 
erwarten läßt, welche auf jenen Stützen ruht.

147.
Kann nun aber einmahl der Mensch die Vortheile, 

welche er von der bürgerlichen Gesellschaft für sich und 
seine Betriebsamkeit zu erwarten hat, unter keiner an, 
dern Bedingung sich aneignen und genießen, als unter 
der, daß er einen Theil des Erwerbs, den er sich durch 
seine Betriebsamkeit schafft, den Bedürfnissen des Staa
tes und der öffentlichen Consumtion widme, und kann 
er sich in dieser Beziehung der Entrichtung öffentlicher 
Abgaben, und sonstiger zu dem angedeutelen Bedarf 
nothwendiger Leistungen, nicht entziehen, so mag es 
wirklich für ihn sehr gleichgültig zu seyn scheinen, ob das, 
was er von seinem Einkommen an den Staat abgeben muß, 
von diesem oder seinen Agenten unmittelbar für die 
öffentlichen Cassen erhoben werde, oder ob dabei die 
Regierung sich gewisser Unterhändler, oder Finanz, 
pächter, als Mittelspersonen bedient, so daß die Ab, 
gaben zuerst in deren Hände, von da aber weiter in 
die öffentlichen Cassen fließen. Es kann vielleicht die, 
ser Weg sogar vorzüglicher vor dem Ersteren scheinen, 



446

weil die Regierung sich auf diese Weise die Anstellung 
mancher Beamten ersparen kann, welche sie ausserdem 
zur Hebung der öffentlichen Abgaben nothwendiger Weise 
anstellen müßte, diese Ersparniß aber doch «zuletzt dem 
abgabepflichtigen Volke zu gut kommt. Und auch für 
die öffentlichen Cassen möchte dieser Weg ersprieslicher 
zu seyn scheinen, weil er vielleicht den regelmässigen 
Eingang ihrer Einkünfte mehr sichern dürfte, als wenn 
die Regierung durch eigends dazu angestellte Beamte 
die Hebung und Einlieferung besorgen läßt. — In
zwischen vergleicht man diese vermeintlichen Vortheile, 
welche der letztere Weg mit sich zu führen scheint, mit 
den Nachtheilen, welche jenen begleiten, so wird man 
sich doch bestimmen müssen, dem Ersteren — wenig, 
stens in der Regel — den Vorzug vor dem Lezteren 
zuzugestehen. Die vermeintliche Ersparniß, welche die 
Regierung bei der Verpachtung der Abgaben zu machen 
glaubt, ist in der Negel nicht nur nicht nachzuweisen, sondern 
sehr oft vielmehr das Gegentheil. Die ihm verpachteten 
Einkünfte kann in den meisten Fällen der Pachter ohne 
Dfficianten und Gehülfen eben so wenig heben, als 
die Regierung; er rechnet also in seinem Pachtgelds der 
Regierung den Unterhalt dieser Leute an. Und sollten 
ihm auch diese Officianten und Gehülfen mitunter weni
ger kosten, als der Regierung ihre angestellten Einneh
mer, so kommt doch dieser Gewinn der Regierung nicht 
zu gute, sondern er fließt nur in den Beutel des Pach
ters. Auf jeden Fall aber wird niemand ohne die sicher
ste Aussicht auf bedeutenden Gewinn ein so bedenkliches 
Geschäft unternehmen, wie solche Pachtungen sind. 
Die Verpachtung der Abgaben ist also schon in dieser 
Beziehung ohne bedeutenden Druck für das Pflichtige 
Volk nicht möglich. Aber noch bei weitem mehr wird 
das Volk die meist übertriebene Strenge drücken, mit 
der der Pachter ihm die Abgaben abpreßt. Und was 
das schlimmste bei der Sache ist, bet solchen Abgaben, 
welche sich ihrer Natur nach nie mit Sicherheit berech-
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nen und auf feste Sätze zurückführen lassen, wird die 
Regierung über den wirklichen Betrag der Leistungen oft 
nicht einmal ins klare kommen, sondern sich fortwäh
rend mit dem Minimum begnügen müssen, zu dem sich 
der Pachter versieht Nur da mag sich die Verpach
tung einzelner Abgabenarttkel vielleicht rechtfertigen las
sen, wo entweder die Ausfindigmachung der Steuerob
jekte, oder die Anzeige und Ablieferung der eingegan
genen Summen, nur von dem Eifer und der Geschick- 
lichkeit der einzelnen Officianten abhängt, und man 
diesen zu mißtrauen besondere Gründe haben möchte 
Doch fragt es sich sehr, ob durch Bewilligung von Tan
tiemen, welche man den Officianten zugesieht, sich nicht 
dasselbe erwarten lassen möchte, was man von den 
Pachtern hofft. Werden jene auf eine solche Weise mit

*) Zwar empfiehlt von Jakob StaatSfinanzwiss. Bd. II. 
S. 1203. in solchen Fallen dem Pachter zur Pflicht zu ma
chen, genaue Rechi ^ng über Einnahme und Ausgabe zu 
führen, und seine Bücher der Staatscontrole stet- offen zu 
halten. Allein meiner Ansicht nach kann dieses zu nicht» 
helfen. In hundert Fällen wird kaum einmal dem Pachter 
die Unrichtigkeit seiner Buchführung zu erweisen seyn, wenn 
er darauf ausgebt, dadurch den eigentlichen Ertrag des von 
ihm erpachteten Revenüenzweig- zu verschleiern. — Ueber 
die Nachtheile, welche überhaupt die Finanzverpachtungen 
vor der eigenen Administration haben, s. m. von Son
ne nfel- Grundsätze der Polizei, Handlung und Finanz- 
wissenschaft Bd. III. S. 132 —164, und über daS Unwesen, 
da- sich durch da- Pachtsystem in den Staaten der alten 
Welt bildete, Böckh Staatshau-halt der Athener, Bd. I. 
S. 358 folg., und Hegewisch -istor. Versuche über die 
römischen Finanzen, S. 128 —130.

*) 3n solchen Fallen, namentlich bei Thoraccisen, Sperr- 
geldern, und verschiedenen Konsumtion-abgaben, 
empfiehlt die Verpachtung von Zakob a. a. O. Bd.H. 
S. 120Ü.



443

in daS Interesse der Regierung hineingezogen, so kann 
es nicht fehlen, daß sie denselben Eifer anwenden, um 
alle anfällige Abgaben auszumitteln und beizubringen, 
wie es die Pachter thun; und die Regierung kann we, 
nigstens den Gewinn ersparen, welchen sie bei der 
Verpachtung dem Pachter lassen muß -'0«

Am allerwenigsten scheint es mir übrigens rath- 
sam zu seyn, wenn die Regierung sich zur Verpachtung 
von Gewerben entschließt, welche sie sich als Regale 
zum Alleinbetrieb Vorbehalten haben mag. Tritt hier die 
Verpachtung ein, so drückt das Volk nicht blos das 
Regale selbst, sondern gewöhnlich wird jenes noch mehr 
durch die Art und Weise gedrückt, wie die Pachter das 
ihnen zur Benutzung überlassene Regale zu üben pfle
gen. Die Artikel, welche das Regale liefert, erhält 
hier das Volk nicht nur zu möglichst hohen Preisen, 
sondern gewöhnlich auch noch von der schlechtesten Be
schaffenheit; und diesem leztön Drucke ist dann nicht ab- 
zuhelfen, wenn die Regierung in ihrem Pachtcontracte 
die Preise feststellt. Ueb^haupt ist es wohl ein 

sehr

*) Doch scheint mir selbst diese noch immer sehr leicht zu einem 
übermäßigen Drucke hinführende Hebung-weise in allen 
Fällen erspart werden zu können, wo der Betrag de- einem 
Einnehmer übertragenen Revenüenzweig- nur einiger Ma
ßen durch die Erfahrung festgestellt ist. Macht man es dem 
Einnehmer zur Pflicht, in bestimmten Hebung-perioden be
stimmte etatistrte Summen bei persönlicher Verantwortlich
keit einzuliefern, wenn er die Unmöglichkeit einer solchen 
Einlieferung nicht ganz bestimmt, z. B. bei direkten Ein
kommenssteuer durch glaubhafte, Attestate der administrativen 
Behörden, nachzuweisen vermag, so kann man wohl mit 
Zuverläßigkeit darauf rechnen, da- die Revenüeneingänge 
immer nicht minder regelmäßig erfolgen werden, und von 
Seiten der Einnehmer eben so wenig unzuläßige Nachsicht 
eintreten wird, als diese- bei auf Tantiemen gesetzten Ein
nehmern der Fall seyn wird.
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sehr vergebliches Beginnen, wenn man da, wo man 
sich einmahl zur Annahme eines solchen AbgabenhebüngS- 
Weges entschlossen hat, den Vervortheilungen des Volks 
durch die Pächter durch strenge Einschärfung der Ver
bindlichkeit der Lezteren zur Achtung der bestehenden 
Gesetze des Rechts und' der Ordnung zu begegnen sucht. 
Das Unnütze solcher" Pachtbedingungen läßt sich immer 
im Voraus übersehen. Bei Streitigkeiten, welche zwi
schen einzelnen Abgabepflichtigen und den Finachpäch« 
rern entstehen, wird, nach dem gewöhnlichen Gange der 
Dinge, zuverlässig der Pachter immer bei weitem eher 
Recht behalten, als der überfeinen Druck klagende Ab
gabepflichtige. Die Deutung der meist zweifelhaften 
Gesetze wird selbst bet Justizbehörden immer eher zu 
seinem Vortheile ausfallen, als zum Vortheile des ar
men Mannes, der über seinen Druck klagt. Und ist 
die Untersuchung und Schlichtung solcher Händel gar 
den Finanz- oder administrativen Behörden überlassen/ 
so ist gewöhnlich selbst der Schritt vergeblich, den ein 
vom Pachter bedrückter Unterthan thut, um sich vor 
dessen Geiz und Uebermuth -u sichern ^). --

Am meisten möchte man sich wohl endlich irren- 
wenn man die Reichthümer, welche die Finanzpächter 
sich überall, wo es dergleichen gab, durch ihren Druck 
auf das Volk zu erwerben wußten, vielleicht als FondS 
ansehen wollte, welche die Regierungen benutzen könn, 
ten, um sich bei ausserordentltchen Fällen Hülfe zu schaf-

*) Die Bemerkung , welche man nach der Erzählung von Li- 
vius (Lid. XI^V. cap. I>8) bei der Berathschlagung im rö- 
missen Senate über die Verwaltung der eroberten mace- 
donischen Provinzen machte: udi pudlicsnos est, ibi »ut 
ju8 ^udlicnm vsnum, ant libertatem sociis nullsm esse, — 
möchte sich selbst jetzo noch sehr oft überall machen lassen, 
wo es Zinanzpachter giebt.

3. Ld. F f
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feu. Von Ssnneufels *) hat wirklich nicht Um 
recht, wenn er eine solche Speculation der Regierung 
mit der Speculation eines Spielers vergleicht/ der sein 
ganzes Vermögen an einen andern Spieler zu verlieren 
wagt, und sich auf diesen Fall mit der Hoffnung tröstet, 
er könne zum Behuf seiner Rehabilitation von seinem 
Spielgenossen wieder borgen. Gerade der Umstand, daß 
man darauf rechnen mag, daß die Pachter dem Staate 
ihra Kasten öffnen, oder in Verlegenheiten Kredit zu 
schaffen fähig seyn mögen, beweist, wie ungeheuer ihr 
Gewinn am Staate gewesen seyn müsse. Ueberdieß ist 
aber auch diese Hülfe für den Staat immer die kostbarste, 
und beschwerlichste. Wird der Pachter durch Vor
schüsse, welche er den öffentlichen Kassen leistet, der 
unmittelbare Gläubiger des Staats, so geschieht dieses 
zuverlässig nie anders, als zu den nachteiligsten Be, 
dingungen für die Regierung. Er wir>. selten sein dem 
Volke abgepreßtes Vermögen unter andern Bedingun, 
gen hergeben, als entweder gegen die höchsten Zinsen, 
oder unter Verlängerung seines Pachtes über die frü
her bedungeneZeit hinaus, oder gegen andere ihm Vortheil
hafte Zugeständnisse. Wenigstens zeigen sich nirgends, 
wo man sich in solchen verhängnißvollen Zeiten mit den 
Pächtern einließ, andere Ergebnisse. Braucht man den 
Pachter aber nur zum Bürgen für einzelne gemachte 
Attlehen, dadurch, daß man auf ihn Anweisungen zu 
Zahlungen gibt, die er vielleicht zur Zeit noch nicht zu 
zahlen gehabt hätte, so wird auch hier für die Staats
kassen nichts weiter gewonnen werden, als die Ehre 
doppelte Zinsen zahlen zu müssen, wo man vielleicht 
nur mit einfachen hätte durchkommen können. — Mit 
einem Worte, ein Schutzmittel, um die Regierungen 
bet außerordentlichen Bedürfntßfällen vor Verlegenhei
ten zu sichern, ist das Pachtsystem so wenig, als es ein

-k/ «. «. O. S. 1Ü6.
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Mittel zur minder kostbaren Hebung der öffentlichen 
Abgaben überhaupt ist. Am nachteiligsten aber wird 
und muß es stets dann wirken, wenn es vielleicht die 
Abgaben ganzer Provinzen oder ganzer Revenuengat, 
tungen umfaßt. Geschieht dieß, so ist es das sicherste 
Mittel zu Herstellung einer Geldaristokratie, gegen 
deren Druck nirgends Rettung möglich ist, und bei dem 
die Regierung und das Volk zugleich zu Grunde gehen 
müssen. Denn nichts anders, als dieses, kann die 
Folge einer Abgabenerhebungöweise seyn, welche das, 
waS dem Volke abgenommen wird, nicht einmal den 
öffentlichen Fonds zuführt, sondern nur zur Bereiche, 
rung der Einnehmer gemacht ist.

Z. i49.
Da eS bet allen öffentlichen Abgaben hauptsächlich 

darauf ankommt, daß das Volk nicht mit Abgaben über, 
lastet werde; daß diejenigen, welche es zahlen muß, 
gehörig umgelegt und vertheilt, und möglichst vollstän, 
big und unverkürzt in die öffentlichen Kassen gebracht 
werden; so könnte man wohl mit den bisherigen Erör, 
terungen die Betrachtungen über die öffentliche Konsum, 
tion für geschlossen ansehen. — Inzwischen bei vem 
verwickelten Gange, welchen die in die öffentlichen Kassen 
geflossenen Volksabgaben hier selbst in kleinen Staaten 
zu nehmen haben, ehe sie an den Endpunkt ihrer Be
stimmung — ihre wirkliche Verwendung für den Bedarf 
der öffentlichen Konsumtion — gelangen, erfordert selbst 
noch das öffentliche Kassen, und Nechnungs, 
Wesen einige Betrachtungen. Denn wirklich ist dessen 
möglichst sicherer und planmäßiger Gang nur allein dem 
Volke Bürge dafür, daß das, was von seinem Ein, 
kommen in die öffentlichen Kassen geflossen ist, dort 
wirklich verbleibe, und zu dem verwendet werde, wozu 
es gezahlt und erhoben wird.

Die Hauptaufgabe bet dem öffentlichen Cassen, und 
Rechnungswesen überhaupt ist möglichste Klarheit und

Ff 2
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Uebersichtlichkeit in allen Zweigen der SffeMltchenWirth
schaft; bet dem Cassenwesen aber insbesondere mög, 
lichste Sicherstrllung aller in die öffentlichen FondS 
eingegangenen Güter und Geldmassen vor aller und 
jeder zweckwidrigen Verwendung und Veruntreuung 
von irgend einer Seite her; und zu dem Ende möglichste 
Regelmässigkeit bei der Einnahme, wie bet der Aus
gabe'2). Die mancherlei Schwierigkeiten, welche in 
der neuern Zeit unsere Regierungen zu bekämpfen ge
habt haben, wenn sie ihre iinmer wachsenden Bedürf
nisse befriedigen wollten, haben sie veranlaßt, auch in 
Beziehung auf die Nichtigkeit ihres Cassen, und Rech, 
nungswesens ihr Raffinement möglichst weit zu treiben, 
und wenn man unsere neuen Cassen, und Nechnungs- 
instruktionen mit den Anweisungen vergleicht, welche 
einer der geschaztesten Staatsmänner und Staatswirth, 
schaftslehrer seiner Zeit in der Mitte des stebenzehenfeN 
Jahrhunderts'^ ) über das öffentliche Laissen, und Rech,

*) Ueber die zum Äehuf der Herstellung und Erhaltung deg 
öffentlichen Kassen - und Rechnungswesen- zu erfassenden 
Hauptpunkte s. m. von Jakob a. a. O. Bd.II. S. 1219 folg, 
und Kirschke Grundzüge zur zweckmässigen Einrichtung de- 
StaatS - Kassen - und Rechnungswesen- und seiner Kontrow, 
Berlin I821. 8., deSgl. vonMaächu» derOrganiSmu» 
der Behörden für die Staatsverwaltung; mit Andeutung 
von Formen für die Geschäft-behandlung in derselben, vor
züglich in den Departements des Innern und der Finanzen^ 
Heidelberg 1L21. r Bde,, s. mit Formularen.

**) Veit Ludwig von Seckendorf unter Herzog Ernst 
dem Frommen Sachsen Gothaischer Geheimerrath und Direk
tor aller Landeskollegien, späterhin S. Zeitzischer Kanzler 
und KonsistorialpräsidSnt, auch chursächflscher Geheimerrath, 
dann wieder Altenbutglscher Kanzler und Landschaft-direktor, 
und zuletzt Kanzler der damals neu errichteten Universität 
Halle, (geb. 1626 gest. 1692) in feinem v. 1655—1754 
mehrmals aufgelegten teutschen Sürstenstaate, S.5Z4 
bis »74 (d. Aufl. v. 3» 1720).



452-

nungSwefen gibt, so kann man sich wohl die Ueberzeu
gung nicht versagen, daß jenes Raffinement auf keinen 
Fall ohne Nutzen gewesen ist. War die Tendenz der 
Rechnungen unserer früheren Staatenverwaltungen blos 
darauf beschränkt, alle überall eingegangenen und auSge- 
gebenen Posten in den Rechnungen gehörig nachzuweisen, 
und war man dabei um den wettern Zweck, in der 
Rechnung ein Bild des eigentlichen wirthschaftlichen 
Staatshaushaltes darzustellen, ganz unbekümmert; so 
verdient die Aufnahme dieses zweiten Zwecks unter 
die Strebepunkte unseres öffentlichen Cassen - und Rech
nungswesens gewiß hohe Beachtung. Inzwischen mag 
man sich auf der andern-Seite auch nicht verhehlen, daß 
der Geist des Mißtrauens und der Mikrologie, der in 
jenem Raffinement sichtbar hervortritt, wieder zu man
chen Einrichtungen Anlaß gegeben hat, die auf der 
einen Seite das Volk mit der Nothwendigkeit belastet 
haben, bei weitem mehrere Beamte besolden und ernäh
ren zu müssen, als bei einer einfacheren Cassen, Ver- 
wattungS- und Rechnungsform erforderlich seyn dürf
ten, auf der andern Seite aber die Arbeiten unendlich 
vermehren und erschweren, ohne gerade unser öffent
liches Kasse, und Rechnungswesen so zuverlässig und 
übersichtlich zu machen, wie es eigentlich seyn sollte 
und gewünscht wird.

Am nachtheiligsten scheint mir übrigens die zu 
große Ausdehnung zu seyn, welche das Kontrolarsystem 
in unsern Zeiten erhalten hat. Wohl mag eine oberste 
Behörde darüber wachen, baß alle den öffentlichen Kas
sen zugewiesene Gefälle richtig dorthin eingehen; daß 
hei der Erhebung der einzelnen Abgabenzweige nicht 
die Willkühr der angestellten Einnahmebehörden ihr 
Spiel treibe; und daß jeder Zweig der öffentlichen Fi- 
nanzen bestmöglichst benutzt werde. Aber dazu bedarf 
es mehr einer richtigern und genauern Aufsicht von 
oben her, als der üblichen Ausdehnung der Kontrolar, 
anstalten auf alle und jede Zweige der öffentlichen Ein, 
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nahmen, und der mehrfachen Buchführungen, durch 
weiche bei jeder Rechnungsstelle alle Einnahmen und 
Ausgaben möglichst sicher gestellt werden sollen. Daß 
bei jeder Einnahmsstelle dem Einnehmer stets ein Kon*  
trolsur, oder wie man ihn früher nannte, ein Gegenfchrei- 
ber, zur Seite stehe, der des Erstern Schritte alle lauernd 
bewache, alle Einnahmen und Ausgaben, gemeinsthaftlich 
mit ihm besorge, und ohne sein Mitwirken und Borwtssen 
etwas in die öffentliche Kasse weder eitt noch auSgehen 
lasse, — diese unsern Kdntroiaranstalten gegebene Ausdeh
nung kann offenbar zu weiter nichts führen, als nur zu 
unnützen Schreibereien, und zu einer unnöthigen Ver
mehrung des Einnehmerpersonals. Bei bestimmt fest
stehenden Einnahme, oder Ausgabeposten ist bisse Kon- 
trolirung des eigentlichen Einnehmers offenbar üborn 
flüssig; bei nicht so geeigneten Einnahme- und Aus-r 
gabeposten aber wird sie gewöhnlich um deswillen nicht 
das leisten, was man sich davon verspricht, weil doch 
äusserst selten beide zur Einnahme oder Ausgabe 
bestellte Beamte alles zugleich thun, meist einer dur 
die Bücher des andern abschreibt, und der eine sich' 
auf den andern zu verlassen pflegt, also die Kontrole 
am Ende doch nur eine scheinbare ist. Ist das Ein
nahme , und Ausgabewesen einer Stelle überhaupt 
geregelt; wird darauf gesehen, daß sie die zur steten 
Uebersicht ihres Bestandes nöthigen Bücher^) in der 

*) Unter die bei Rechnung-stellen von einigem Umfange stets 
nöthigen Bücher rechnet man das Journal, oder Kasse» 
buch, »ur Eintragung aller Geldeinnahmen und Ausgaben 
in der chronologischen Ordnung, wie sie Vorkommen; da« 
Manual, bestimmt zum Eintrag der vorkommenden Posten 
in systematischer Ordnung nach den verschiedenen Rubriken 
der Rechnung; und da- Abrechnung-buch für solche 
Einnahme- oder AuSgabepvsten, welche wegen noch nicht 
völlig -er-estellter Liquidität oder erfolgtet Berichtigung thres 
i« Manuale einzutragenden lotalbetrag- dort noch nicht 
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gehörigen Ordnung fährt; weiß man, was sie in be- 
Lestimmten Zeiten auö bestimmten Revenuen einzuneh- 
men, und was sie in bestimmten Zeiten für bestimmte 
Ausgaben auszugeben hat, und dringt man mit Strenge 
darauf, daß jede zur bestimmten Zeit den Betrag ihres 
auf diese Zeit fallenden Einkommens oder Ueberschus, 
fes in die obern Kassen abliefere, auch zur gehörigen 
Zeit richtige Rechnung lege; so werden zuverlässig bet 
den meisten untern Einnahmestellen die überflüssigen 
Kontroleure zu ersparen seyn, und dennoch die Re, 
Sierungen, rücksichtlich der Zuflüsse für die Hauptkassen, 
dabei nichts verlieren. Auf jeden Fall gewinnt man 
dabei den Vortheil, daß man bet vorgekommenen Ano- 
malieen immer mit Zuverlässigkeit weiß, an wen man 
sich eigentlich halten soll; daß hier weder die Verant, 
wortlichkeit getheilt ist, noch die Ehre der Pflichter
füllung; daß überhaupt stets das ganze Geschäft seinen 
raschen Fortgang haben wird, während bei den zu 
ausgedehnten Kontrolaranstalten immer der eine den 
andern stört.

Bei weitem bringender, als ein solches zu weit 
getriebenes Kontrolarwesen, ist es, daß der Staats- 
finanzhaushalt überall auf richtigen Voranschlägen 
oder Etats ruhe, die alle Einnahmen und Ausgaben 
im Voraus bestimmend), und für alle Staatseiunäh, 

eingetragen «erden können. Ob dieser dritte Buch nicht 
durch eine dem Manuale zu gebende Einrichtung nach Form 
der kaufmännischen Buchhaltung »u ersparen sey, darüber 
ist man noch nicht einig. Die Möglichkeit einer solchen Ein« 
richtung hat übrigen- zu »eigen gesucht Jung Anleitung 
t»r Kameras-Rechnung-wissensch. nach einer neuen Methode, 
Leip». 1786 8. Die Untweckmässtgkeit aber sucht zu »eigen 
Red man» von Einrichtung und Führung des Kameralrech« 
nung-wesen-, Erlangen 1790, 4. S. 31 folg.

*) Ueber die Art und Weise der Anfertigung solcher Voran- 
schlüge s. m. Feder Handbuch über das Staat-«Kasse, und



456

me und Ausgabe fü^dk«. Periode-! aich welche'sie htt- 
gestellt sind, als Gesetzt gelten. Nur durch sie ist denk 
Staatsfinanzhaushalte die nöthige Regelmäßigkeit zu 
geben und zu erhalten, und nur durch sie ist die nö- 
thige l-ebersicht über dessen Gang.zu erlangen^ -Ja-- 
deß, wenn auch ohne solche Voranschläge kein gehörig 
geregelter Staatsfinauzhaushalt je bestehen und sich 
im Gange erhalten kann/ so scheint es mir doch W 
wett getrieben zu seyn, wenn man diese Etatifiruagi 
im öffentlichem Rechnungswesen, wie es so gern ge
schieht, ins. Kleinliche treibt; wenn man für jetzeh 
Zweig der Einnahme pder Ausgabe, für jedes oft. 
noch so unbedeutende Etablissement, das auf öffent
liche Rechnung errichtet und betrieben wird / alljähr
lich neue Etats gefe^tiget wissen will;; während bei 
manchen Einnahme- und Ausgabestellen sich nicht die. 
Mindeste Veränderung vorhersehen , läßt. Bei solchem 
Einnahme, und Ausgabestellen, wo die Einnahme 
odex Ausgabe sich, nach dem Gange des Verkehrs rich-, 
tet, oder sonst von zufälligen Ereignissen abhängt,. 
sind^solche Etats im Ganzen Hoch pur sehr unzuver
lässige Dinge; so daß also darauf, daß nicht mehr, 
und nicht weniger, als der Etat besagt, eingenom
men Mb aus.gegeben werde, sich ganz und gar nicht rech
nen laßt, stellte man statt solcher Regeln nur im

Rechnungswesen (Stuttgart und Tübingen 1820^ 4 ) 
S. 2i folg. — DaS Charakteristische solcher Anschläge ist 
üdrigenS das, daß sie bei aller Genauigkeit, mit welcher 
man bei ihrer Anfertigung verfährt, doch Intt ungefähr» 
Anschläge des zu erwartenden Einkommens und DedarfS 
sind. Doch meist ist der Bedarf immer gewisser, als das 
zu erwartende Einkommen, und darum ist es eine Haupt
regel, in der Einnahme den Etat nie zu spannen, hier 
im Zweifel immer lieber das Minimum anzunehnien, 
als das Maximum; dagegen bei der Ausgabe abir um
gekehrt, lieber das Manmum, als da- Minimum.
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Voraus die Ausgäbefummen fest / welche solche B.ehör, 
den auf einzelne in ihren Bedarf steigende und fal
lende Zweige ihrer Verwaltung verwenden können, 
und bände man die Mehrausgabe an die Genehmig 
gung der obern Behörden, so würde sich leicht der 
ganze Zweck erreichen lassen, den man bei manchen 
so mühselig angefertigten Etats erstrebt.

Meiner Ansicht nach gehört überhaupt das Klats, 
Wesen eigentlich nur für die obern Ftnanzverwal- 
tuvgsstellen. Die Etats sind nur dazu brauchbar, 
um in dem ganzen Einnahme - und Ausgabewesen 
des Staatsfinanzhaushaltes die nöthige Regelmässigkeit 
zu erhalten; keinesweges aber sind sie dazu geeignet, 
um dieses in jeder untern Einnahme- und Ausgabe- 
Stelle zu leisten. Mag <6 auch seyn, daß eine untere 
Stelle eine Mehr, oder Minderausgabe hat, als sie 
nach ihrem eigenen Etat haben sollte, um des willen 
wird doch bei ihr weder die nöthige Ausgabe beschränkt 
noch die unzulängliche Einnahme erhöhet werden sön
nen; sondern die Ausgleichung ist nur in den obern 
Lassen möglich. Auch kann blos nur hier übersehen 
werden, ob einer.unteren Lasse eine Mehrausgabe zu
gestanden werden kann, oder was wegen der Minder
einnahme dieser oder jener untern Lasse geschehen muß, 
um das Fehlende zu decken.

Eine leere, nur die Rechnungsfertigung erschwe
rende Förmlichkeit scheint es mir auch zu seyn, wenn 
man nach der Form der doppelten kaufmännischen Buch
haltung in den Rechnungen aller Einnahmestesten bei 
jeder Post die Etatssumme und den wirklichen Ertrag 
gegen einander gestellt, und am Ende die Bilance zwi-, 
schen dem Mehr und Minder bei allen etatisirten Säz, 
zen gezogen wissen will. Für den Staatshaushalt ent
scheiden solche Zahlenbtlancen doch in der Regel nichts. 
Der Grund, warum die EtatSposition überschritten wor
den sey, ist daraus oft nicht zu entnehmen; und was 
vorzüglich bei den unteren Stellen die Rechnungsleger 
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zur Rechtfertigung der Differenzen beizufetzen pflegen, 
ist doch meist nur leeres Gerede, das ausser dem Vor- 
handenfeyn einer Differenz weiter nichts beweis't, über 
die Art und Weise, wie ihr in Zukunft zu begegnen 
sey — was doch die Hauptsache ist — aber in der Re, 
gel nichts giebt. Die Bilancen zwischen den Voran
schlägen und dem wirklichen Einkommen oder Bedarf 
scheinen mir bet weitem zweckmässiger von den oberen 
Behörden in eigenen Zusammenstellungen hergesteltt 
werben zu müssen, als auf die gewöhnliche, so sehr 
ins Mikrologische gehende, Weise bei allen Rechnungs
stellen. Werden die Rechnungen, was unerläßlich noth
wendig ist, von allen Einnahme- und Ausgabestellen 
stets zu gehöriger Zeit, und in den nächsten Monaten 
nach dem Schlüsse der Rechnungsperiode gelegt, so 
kann es nie fehlen, daß man nicht bet der Revision 
derselben auf die Punkte kommen sollte, deren Beant
wortung das Mehr oder Minder der Einnahme oder 
Ausgabe über den Etatssatz bet weitem richtiger erläu, 
tern, und die obere Behörde zur Entfernung der 
Gründe nachtheiliger Bilancen mit Erfolg Hinletten 
könnte, als alles jenes unnütze Gerede, wodurch die 
Officianten meist ihre Nachlässigkeit oder Willkühr bet 
Abfällen tn der etatsmäsfigen Einnahme, oder bei Ueber- 
schreitungen der etatsmäsfigen Ausgabesummen, zu ver
schleiern suchen; und die Hauptbilance, welche jetzt, 
auf dem Grunde solcher Erörterungen, die obere Stelle 
zieht, wird zu ganz anderen Ergebnissen hinführen, als 
asleö jenes frühere unnütze Gerede und Geschreibe; ge
wöhnlich von Leuten herkommend, deren Blick nicht über 
die Wände ihrer Schretbestube hinausreicht, und denen« 
darum bei finanziellen Erscheinungen, und Betrachtun
gen über die Ursachen und Gründe solcher Erscheinun
gen, gar keine Stimme zusteht.

Was endlich die Frage angeht, ob eS nützlicher 
sey, tm öffentlichen Kassen, und Rechnungswesen die
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Annahmestellen voll den AusgabeMe« zu krennen *),  
so scheint mir dieses eigentlich nur eine müsflge Frage 
zu seyn. Die Vortheile, welche man davon In Frank, 
reich ju ernten meint sind meiner Ueberzeugung 
nach offenbar nur scheinbar. Das öffentliche Rech
nungswesen gewinnt bet einer solche» Einrichtung 
weder an Sicherheit und Zuverlässigkeit, noch aü Ueber- 
sichtlichkeit und NegclMässigkeit des Ganges, sondern 
es verliehe vielmehr in Beziehung aüf alle diese Er
fordernisse. Auch die Einsicht in'^VSs Getriebe deL 
Staatsfinanzhaushaltes ldird dadurch 'Nicht erleichtert, 
sondern eigentlich nur erschwert; denn wie viel jeder 
Verwaltungszweig dem Staate eigentlich einbringe und 
koste, ist eben so schwierig bei einer solchen Trennung 
auszumttteln, ja vielleicht noch schwieriger, als wenn 
man die Einnehmer zugleich zu Zahlmeistern der auf 
ihrem Bezirke lastenden Posten des öffentlichen Auf
wands macht. Und am meisten irrt man sich, wenn 
man meint, eS werde auf diese Weise die Geldcirkula
tion mehr erleichtert. Der Geldcirkulation ist gewiß 
nichts mehr zusagend, als daß die Regierung die 
Gelder, welche sie von ihren Unterthanen für öffent, 
liche Zwecke erhebt, und für diese Zwecke wieder aus, 
gibt, von einer und derselben Behörde erheben und 
wieder ausgeben lasse. Dieses ist unverkennbar der 
natürlichste und kürzeste Weg zugleich. Was Ane 
Person allein thun kann, thut sie in der Regel in 
kürzerer Zeit, als wenn dieses von Zweien geschehen 
soll. Und zwei zu bezahlen, wo die Arbeit durch Eine 
verrichtet werden kann, ist offenbare Verschwendung. 
Ist Sparsamkeit und Einfachheit im ganzen Finanz-

*) M. s. hierüber von Jakob a. a. O. Bd. H. S. 1243—1246.

**) M. vergs. hierüber Neigebauer Darstellung der Verfah
ren» in Kassen- und Rechnung-sachen bei der französischen 
Verwaltung (BreSlau 1620, 8.) S. 45 folg.
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Haushalte der Staaten die GrundbedinguiW alles Ge
deihens unserer finanziellen Manipulationen und die 
Hauptpflicht der. Regierungen, so sind sie eS gewiß 
auch hier^ D^S Einzige, was ein solches Verfahren 
einer Regierung leisten kann, besteht darin, daß ^s 
ihr vielleicht Gelegenheit gibt/ dem Volke die Befrie
digung der Forderungen zu erschweren,-welche sie die
sem schuldig ist« ES, gehört also nur unter die. Klasse, 
der illiberalen Finau-küvste, vor welchen alle Regie
rungen nicht genug gewarnt werden können. Denn 
hur dadurch, hast, die Regierungen bei ihrer öffentli
chen Konsumtion, und bn der Verwendung dessen,, 
was sie zu dem Ende dem Volke von seinem Einkom
men ahnehmen, möglichst liberal verfahren — nur 
dahurch können sie die Pflichten erfüllen, welche ihnen, 
beide, das öffentliche Recht und, die StaatSwirlh- 
schaftSlehre, im innigsten Einklänge auflegen.



Druckfehler.

Seite 12. in der Nöte Zeile 7. statt <M«re lese man äibkre,
— 25. Z. 14. st. wie^ l. m. wi-
— 33. Z. 18. st. besehenden l. m. bejahenden
— 39. Z. 13. nach Bevölkerung fetze man noch hinzu: erfor

derlichen Ackerfelde-
— 40. Z.22. st. Volk- l. m. Volks-
— 40. Z.Z1. st. Jeden t. m. Jedem
— 71. Z. 1. st- Darfür l. m. Dafür
— 71. in der Note Z. 5. st. Gangbestimmuog l. m. Gränz- 

bestimmung
— 71. Z.5. st. Volk l. m. Volk,
— 75. in der Note Z.5. st. Land-Bergbau l. m. Land» und 

Bergbau
— 78. in der Note Z. 1. st. nur l. m. nun
— 8Z. Z. 12. st. Berechung-würdigkeit l. m. Beachtung-würdigkeit
— 86. in der Note Z. 10. st. scl äe l. m. aääe
— 86. in der Note Z. 13. st. locsplkem l. m. locupletem
— 94. in der Note Z.z. st. Millers l. m. Millars
— 98. Z. 12. st. Schmith l. m. Smith
— 99. Z.29. st. FundalwesenS l. m. FeudalwesenS
— 100. in der Note Z. 1. st. StaatSwiff. l. m. Finanzwiff. und 

überhaupt statt StaatSfinanzwissenschaft überall: 
Finanzwiffenschast

— 116. in der Note Z.15. st. Willen l. m. Villen
— 129. Z.20. st. Pralereien l. Plackereien
— 129. Z. 20. st. der l. m. die---
— 131. Z.21. st. Kunstvertheilen l. m. Kunstvorurtheilen
— 132. Z. 9. st. durch Forschung l. m. Durchforschung.
— 154. in der Note Z.20. st. Steinholz s. m. Steinsalz
— 137. Z.2. st. hat s. m. hat sich
— 156. in der Note Z. 10. st. Lenvisr l. m. Leooisr
— 104. Z.2. st. sterileren l. m. sterilen
— 165. Z. 33. st. geringen l. m. geringeren
— 182. in der Note Z. 11. st. Anhaltbarkeit l. m. Unhaltbarkei
— 185. Z.20. st. schon die ärmere und drücken niedere l. m' 

drücken schon die ärmere und niedere
— 187. Z.34. st. abnehmen l. m. abnehme
— 187. Z. 35. st. bei den l. m. beider
— iyy> Z 9. st. nach l. m. aus



Seite 206. in der Note Z. 6. st. schätzen l. m. schützen
— 206. in der Not« Z. 16. st. getragen l. m. zu tragen
— 133. Z. 3. st. Casinischen 1. m. Caffinischen
— 236. in der Note Z.z. st. Terain l. m. Termin
— 236. in der Note Z. s. st. denn s. m. dann
— 256. Z.37. st. bedauern l. m, belauern.
— 279. in der Note Z. 16. st. pur l. m. par *
— 279. in der Note Z. 19. st. troix l. m. traix
— 279. in der Note Z. 25. st. lo^er l. m. 1o/er
— 276. in der Note Z. 27. st. cluex l. m. äeux
— 230. in der Note Z.2. st. äe perse l. m. äepaase
— 283. in der Note Z.29. st. Krämer l. m. Kremer
— 287. Z. 1. st. Lebensweise l. m. Lebensweise des Besitzer-
— 288. in der Note Z.6. st. Vernichtungen l. m. Derrichtungen
— 289. in der Note Z. 3. st. Luono8 l. m. Lueuos
— 296. in der Note Z. 10. st. tom l. m. taun
— 309. in der Note Z.9. st. verfällt l. m. vorfällt.
— 309. in der Note Z. 11. st. Zuverlässigkeit l. m. Zuläsiigkeit
— 405. in der Note Z.3. st. 400000 l. m. 100000
— 409. Z. 3. st. auS-eht: l. m. ausgeht, 
— 417. Z.37. st. ehr l. m. eher.



Verzeichniß etniger im Verlage vdn Palm und Enke 
zu Erlangen erschienenen Bücher, welche um die 

beigesetzten Preise durch alle Buchhandlungen zu 
erhalten sind:

Betteten, G. W. F-, Teuto oder Urnamen der Deutschen, ge
sammelt und erläutert. 8. 181b. 2 Thlr. oder 3 fi.

GoluchowSki, Ios., die Philosophie in ihrem Verhältnisse zum 
Lehen ganzer Völker und einzelner Menschen. 8. 182?. 20 gr. 

oder i fl. iskr.
Hildebrandt, Th., KriegS-Handwörterbuch oder Erklärung der 

vorzüglichsten und gebräuchlichsten in dem Kriegswesen vorkom
menden Gegenstände und Kunstausdrücke. Mit 8 Kupf. und 
2 Tabellen, gr. 8. 1820. 2 Thlr. 8 gr. oder 3 fl. 30 kr.

Meusel, Ioh. Georg, (Hvfr. u. Pros.), vermischte Nachrichten 
und Bemerkungen historischen und lilerarischen Inhalts. 8.1813.

20 gr. oder i st. igkr.
M »glich, Eins thut Noth, noch bessere Volksbildung in Deutsch, 

land. 8. 1822. 8gr. oder 30kr.
Ohm, vr. Mart., Elementar. Zahlenlehre, zum Gebrauch für 

Schulen und Selbstlernende, auch als Leitfaden zu academ. 
Vorlesungen. Mit einem Anhänge: Grundlinien der allzem. 
Größenlehre enthaltend. 8. 1816. 20gr. oder ist. i8kr.

— Dr. Georg Sim., Grundlinien zu einer zweckmäßigen Behand
lung der Geometrie als höher» Bildung-mittel- an vorbereiten
den Lehranstalten. Mit 2 Kupfertafeln, gr.8. 1817. 20 gr.

' oder ist. I8kr.
Pöhlmann, vr. Ioh. Paul, das Gemeinnützlrchste aus der 

deutschen Sprachlehre, alt Denk- und Sprechübungen benühk. 
Erstes Bändchen. Dritte verb. Aufl. 8. 1820. 20 gr. oder 

ifl. 18 kr.
------- dessen Zweite- Bändchen. Zweite verb. Aufl. 8. 1820. 

1'Thlr. oder ifl. 30kr.
------- die Declinationen und Conjugationen der deutschen Spra

che. Zweite unveränderte Aufl. (Erster Anhang zu den Ge- 
meinnützlichsten au- der deutschen Sprachlehre.) 8. 1818. 4gr.

> oder 15 kr.
------- die Präpositionen der deutschen Sprache als Stoff zu Denk- 

und Sprechübungen benützt. Ein HülfSbüchlein für Lehrer in 
Bürgerschulen. (Zweiter Anhang zu dem Gemeinnützlichsten 
aus der deutschen Sprachlehre.) 8. 1819. 12 gr. oder 48 kr.

------- der Erzähler in den langen Winterabenden. Ein angeneh. 
meS und lehrreiches Unterhalrung-buch für die Jugend. Auch 
unter dem Titel: Magazin für Aeltern und Schullehrer, die 
Kindern gern etwas Angenehme- und Lehrreiche- erzählen wol- 
len. 8. 1818. Roh, ohne Kupfer 1 Thlr. oder 1 fl. 30kr. 
gebunden mit 6 illum. Kupfern i Thkr. 16 gr. oder 2sl. 30 kr.



Pöhlmann, Dr. Job: Paul, Sammlung von unterhaltenden 
und lehrreichen Gedichte» für die Jugend. Auch unter dem 
Titsl: Materialist» für Gchullehrer zum Dictiren und ju Ge- 
dächtnißübungen ihrer Schuljugend. 8. 1818. Roh, ohne Kupfer 

1 Thlr. oder i fl. zokr. 
gebunden mit 6 illum. Kupfern 1 Thlr. i6 gr. rder 2 fl. zo kr.

------- Blumenlese zur Verbreitung mythologischer Kenntnisse. Ein 
Lesebuch für die obern Klassen höherer Mädchenschulen. Mit 
erläuternden Anmerkungen. 8. I8iy. iThlr. oder ifl. zokr.

------- unterhaltende und belehrende Sammelschrift für die Jugend. 
Mit erklärenden Anmerkungen versehen, s. 1L19. 1 Tblr. oder 

1 fl. 30 kr.
------- leichtfaßlicher Unterricht in der Lebre von den Quadrat« und 

Cubicmeilen, für Selbstlehrlinge. 8. 18>Y. 12 gr. oder 4Skr.
— — der fragende Elementarlehrer. (Als 2S Bändchen der 

neuen Fragen an Kinder, die man im Denken und richtigen 
Sprechen üben will.) 8. 1820. 20 gr. oder 1 fl. 18 kr.

Seckendorff, Theref. Freiherr von, Lebensregeln, mit Erfah
rungen aus dem Leben belegt, für Zünglinge, welche in die 
größere Welt treten wollen. 8. 1816. iThlr. 8gr. oder 

2fl. 24 kr.
Dlpianl, Domirii ^nse ia primum äi^estoruin librnio wi^ra- 

ruvt kraAmenta. ltexln sä Ooclcl. lVI88. recvFniro ecl. Dr. O. 
Luclier. ^eeeä. scripturse ^ustuor Loää. 8pecimiiis. 8. 
msj. »3ig r o ^r. oävr r ll. i8I<r







009




